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Neben der ,Yortragsreihec gibt das Bundeskriminalamt die 

Schriftenreihe des Bundeskriminalamtes 

heraus. Sie enthält systematische und erschöpfende Einzeldarstellungen aus dem Gebiet der Kriminologie und 
Kriminalistik und ist in erster Linie für Ministerien, Polizei·, Zoll· u. ä. Behörden, Gerichte, Staatsanwaltschaften 
und deren Angehörige bestimmt. 

Der Bezug ist nicht Ober den Buchhandel, sondern nur unmittelbar Ober das Bundeskriminalamt - KI1 4 - möglich. 

Die jährliche Geumtlieferung umfaßt drei Hefte. 

Als Gesdläftsjahr (Lieferungsjahr) ist das Kalenderjahr zugrunde gelegt. FOr das laufende Abonnement ist der Betrag 
jeweils innerhalb eines Monats nach Lieferung des ersten Heftes fällig. Ist bis zum Ablauf dieses Monats keine 
schriftliche Kündigung erfolgt, verlängert sich das Jahresabonnement automat15ch um ein weiteres Jahr. Die Rech· 
nung wird der ersten Lieferung des jeweiligen Jahrgangs beigelegt. 

Der Preis fUr das Jahresabonnement beträgt 12,- DM. Auch bei Abgabe einzelner Hefte ist der volle Abonnement· 
preis zu bezahlen. 

Im Interesse einer reibungslosen Verbudlung wird gebeten, bei Einzahlung unbedingt die Im Anschriftenfeld der 
Redlnung stehende feste Beziehernummer (K ... ) anzugeben. 

Konten der 8undeskasse Frankfurt am Maln: 
Postsched:amt Frankfurt olm Main Nr. 89n-608 
landeszentralbank Frankfurt olm Main Nr. 50001020 

Zur Vermeidung von ROd:fragen sind bei der Bestellung der . Schriftenreihe. in ;cdem Falle Beruf oder Dienstgrad 
sowie die Privatansdrrilt anzugeben. 

Verzögerungen bei der Zustellung und unnötige Mehrausgaben sind vermeidbar, wenn 
Adtessenänderungen umgehend dem Bundeskriminalamt - K/l 4 - mitgeteilt werden. 
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Begrüßung 

Horst Herold 

Verbrechensvorbeugung ist in vielen Formen denkbar. 
Auf den Täter künftiger Straftaten ausgelichtet, versucht 
die repressive Prävention ihn durch zügige Strafverfol
gung von weiterem unerlaubten Tun abzuschrecken, die 
resozialisierende Prävention, ihn durch erziehelisehe Ein
wirkung zur Wiedereingliederung in die Gesellschaft an
zuhalten. 

Mögliche Opfer zu schützen, erstrebt die verbale Präven
tion durch Aufklärung über Verbrechensgefahren oder 
die technische Prävention mit Hilfe von technischen Hin
dernissen, die die Begehung der Straftat erschweren. Das 
Verbrechen bestimmten Orten fernzuhalten dagegen ist 
die Aufgabe der exekutiven Prävention, die mit Hilfe vor
nehmlich kliminalgeographischer Erkenntnisse kliminel
len Ballungen mit polizeilichen Einsatzdichten begegnet. 

Gezielt angesetzt oder kombiniert verwendet, stellen die
se Präventivformen wichtige, ja unerläßliche Hilfen im 
Kamp! gegen das Verbrechen dar. Indessen bestehen 
Zweifel, ob mit diesen Formen Kliminalität wirklich auf
gehoben, also ungeschehen gemacht und damit im Wort
sinne verhütet wird oder ob Kliminalität damit nur beim 
jeweiligen Täter, beim geschützten Opfer, am gesicher
ten Ort vermieden, generell aber nicht beseitigt, sondern 
nur verlagert wird. Von der Arbeitstagung werden Stel
lungnahmen zu dieser zentralen Frage erwartet. 

Kein Zweifel kann indessen darin bestehen, daß Präven
tion zuallererst die Aufdeckung der Ursachen der Klimi-

nalität und die Beseitigung dieser Ursachen meint. Der 
forschenden Prävention, die Aufschlüsse über Ursache 
und Wesen des Verbrechens erstrebt, gebührt daher her
ausragender Rang. Damit scheint auch die Verbindung 
von Prävention und Polizei geknüpft. Denn die Polizei in 
Bund und Ländern hat sich im INPOL-System die mate
liell-technische Basis geschaffen, um die liesigen polizei
lichen Erkenntnisbestände über das Verbrechen mehrdi
mensional nach beliebig gewählten Zusammenhängen 
forschend zu durchdlingen und dadurch massenstati
stisch rationale Einsichten in das Wesen des Verbrechens 
selbst zu gewinnen. Damit dringt die Polizei auf breiter 
Front vom bisherigen Fahnden zum künftigen Forschen 
vor. 

An dieser Wendemarke der Kliminalitätsbekämpfung, 
der sich die Polizei in Bund und Ländern zielstrebig nä
hert, darf ich Sie alle, meine Damen und Herren, herz
liehst begrüßen und der Tagung einen Verlauf wünschen, 
der zu neuen Erkenntnissen und Einsichten führt. 

Herold, Horst, Dr. jur. 

Präsident des Bundeskriminalamtes (seit 1971); 1953-1956 Staatsanwalt 
bei der Staatsanwaltschaft Nürnberg- Fürth, anschließend Amtsgerichts
rat, ab 1957 Landgerichtsrat beim Landgericht Nürnberg-Fürth, 1964 Lei
ter der Kriminalpolizei Nürnberg, 1967-1971 Polizeipräsident in Nürn
berg; Veröffentlichungen zu polizeilichen und kriminalpolitischen Fragen, 
insbes. unter den Aspekten Organisation, Kriminalgeographie und Daten
verarbei tung. 

62 Wiesbaden, Thaerstr. 11 
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Eröffnungsansprache 

Werner Maihofer 

Ich freue mich, heute zum zweiten Mal als Bundesmini
ster des Innern eine Arbeitstagung im Bundeskliminalamt 
eröffnen zu können. Sie haben sich im vergangenen Jah
re mit den kliminalistischen Fragen des organisie11en 
Verbrechens beschäftigt. Dabei war für uns alle klar, daß 
die Polizei im Kampf gegen solche Kliminalität nur dann 
eine reale Chance hat, wenn sie diesen kriminellen Orga
nisationen mit einem »Reaktionsapparat« entgegentritt 
(wie man heute so sagt), der ihr zumindest Waffengleich
heit sichert. 

Damit steht die Polizei in der heutigen Zeit stürmischen 
Übergangs vom traditionellen )) Verbrechenshandwerk « 
zu einer teilweise international organisierten »V er
brechensindustIie« vor außerordentlichen Herausforde
rungen. 

Sie verlangen nicht nur eine dieser organisierten Krimi
nalität zumindest waffengleiche technische Perfektion 
des polizeilichen Apparats. Sie fordern ebenso auch bei 
aller international organisierten Kriminalität, wie dem 
heutigen Rauschgift- oder Waffenhandel, aber auch be
stimmter Arten der Vermögenskriminalität (wie dem zu
nehmend international organisierten Autodiebstahl) oder 
der Gewaltkriminalität (wie dem zunehmend internatio
nal organisierten Terrorismus) eine international organi
sierte· Bekämpfung solcher Kriminalität. Diese Zusam
menarbeit bei der Verbrechensbekämpfung kann sich da
bei nicht nur auf den gegenseitigen Austausch von poli
zeilichen Informationen über die staatlichen Grenzen 
hinweg beschränken, sondern fordert Zusammenarbeit 
bei den polizeilichen Operationen in einem früher nicht 
gekannten Ausmaß. 

Das gilt auch für die Fragestellung dieser Tagung. Sie 
wollen in diesem Jahre die Aufgaben der Polizei im Zu
sammenhang mit der Verbrechensverhütung untersu
chen. Ich begrüße es, daß Sie dabei das Thema »Polizei 
und Prävention« in seiner ganzen Breite aufrollen wollen, 
von der theoretischen Betrachtung bis hin zur prakti
schen Anwendung, von der internati<;>nalen Zusammenar
beit bei der Verbrechensprävention bis hin zur Erfor
schung der gesellschaftlichen Ursachen der Kriminalität. 

Dabei sollten Sie, meine ich, sich nicht vorschnell von 
überkommenen Begriffsbestimmungen in Ihren Fragen 
nach der Sache der Prävention einengen lassen. 

Ganz sicher geht das Thema der Prävention über den von 
Ihnen hier anvisierten Aspekt: »Polizei und Prävention« 
weit hinaus. Es hat schon aus der Natur unserer Staats
form immer einen .dreifachen: legislativen, exekutiven 
und judikativen Aspekt. 

Auf Prävention zielt bereits die von der Legislative ge
setzte Strafdrohung unserer Straftatbestände, auch wenn 
wir den behaupteten »psychologischen Zwang« auf den 
möglichen Rechtsbrecher vor allem bei der Hochklimina
lität, aber auch bei der Tliebkliminalität, heute mit gro
ßer Zurückhaltung beurteilen. 

Ebenso mit Generalprävention und nicht nur mit Spezial
prävention hat auch das von der Judikative gefällte Straf
urteil zu tun, dessen psychologischen Auswirkungen auf 
den abgeurteilten Rechtsbrecher wir nach unseren heuti· 
gen Erfahrungen mit der Rückfallkriminalität vor allem 
bei den professionell arbeitenden, aber auch den emotio
nal gestörten Kriminellen mit ebenso gedämpften Erwar
tungen begegnen. Gerade weil wir so der lange Zeit über
schätzten präventiven Funktion der Strafgesetze unserer 
Legislative und der Strafurteile unserer Judikative nach 
allgemeiner interl).ationaler Erfahrung aus den offenbar 
hier in der Natur der Sache liegenden Grenzen nur eine 
beschränkte Wirkung zuerkennen können~ richtet sich 
unser Augenmerk immer mehr auf die Möglicl~keiten der 
Exekutive zur vorbeugenden Bekämpfung von Verbre
chen. 
Gerade sie· scheint in besonderem Maße befähigt" der 
präventiven Funktion allen Strafrechts Geltung und Wir
kung zu verschaffen, dessen Ziel als "Zweckstrafrecht«, 
wie Franz v. Liszt sagt, oder ais Resozialisierungsstraf~ 
recht, wie wir heute sagen, ja nicht im Bestrafen um des 
Bestrafens willen, im Vergelten um der Vergeltung willen 
liegt, sondern im Strafen zum Zwecke des Rechtsgüter-
schutzes. . 

Maihofer, Werner, Dr. jur. 

Seit 1970 Professor an der Universität Bielefeld; zuvor (ab 1955) Profes~ 
sor für Strafrecht, Strafprozeßrecht, Rechtsphilosophie und Sozialphi
losophie an der Universität des Saarlandes, 1967-1969 Rektor der Uni
versität, 1968-1971 Vizepräsident der Westdeutschen Rektorenkonfe
renz; Mitverfasser des Alternativentwurfs zum Strafgesetzbuch, zahlrei
che Veröffentlichungen zu rechtstheoretischen und rechtsphilosophischen 
Fragen; 1972-1974 Bundesminister für besondel'e Aufgaben, seit Mai 
1974 Bundesminister des Innern. 

53 Bonn, Rheindorfer Str. 198 
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Größtmöglicher Rechtsgüterschutz bei gelingstmöglicher 
Rechtsgüterverletzung können wir danach als die repres
sive Funktion solchen Zweckstrafrechts umschreiben. 
Was wir als eine bittere Notwendigkeit verstehen in einer 
so unvollkommenen Welt, wie sie nun einmal ist, jenem 
Mißbrauche der Freiheit des Einzelnen auf Kosten Ande
rer, den wir Verbrechen nennen, durch Androhung und 
Verhängung von Strafen zu begegnen. 

Wobei wir uns nach dem allgemein anerkannten Grund
satz: vorbeugen ist besser als heilen! auch hier nicht nur 
über den allgemeinen Vorrang der Prävention vor der Re
pression einig sind, sondern nach dem berühmten Wort 
Franz v. Liszts, des Begründers der modernen Schule, 
auch darüber, daß beim Vorbeugen wie beim Heilen für 
Prävention wie für Repression also gilt: »Die Kriminal
politik ist die ultima ratio (das letzte, äußerste Mittel) der 
Sozialpolitik«. 

Insoweit grenzt die polizeiliche Präventionstätigkeit aus 
der Sache selbst heraus, wie sich ja auch im Alltag zeigt, 
eng an die Tätigkeit all der staatlichen Behörden, denen 
diese Prävention nicht nur von Not und Elend, sondern 
auch von Rechtsbruch und Verbrechen mit Mitteln der 
Sozialpolitik zur Aufgabe gestellt ist. 

Auch wenn man so den Bereich der Sozialpolitik als sol
chen aus dem polizeilichen'Präventionsbereich heraushält 
und ihn der Sozialvorsorge unserer Sozialbehörden über
läßt, mit denen eine enge Zusammenarbeit und gelegent
liche Amtshilfe zum polizeilichen Alltag gehören, bleibt 
der Bereich der polizeilichen Prävention ein bis heute 
kaum zureichend ausgemessener und abgesteckter Wir
kungsbereich. 

Denn mit polizeilicher Gefahrenabwehr und nicht nur 
Strafverfolgung hat sicher jeder Maßnahme zu tun, die 
etwa bei einer Geiselnahme die Tötung der Geisel mit al
len rechtsstaatlichen Mitteln zu hindern sucht, ebenso 
aber auch etwa bei einer kliminellen oder gar terrOlisti
sehen Vereinigung die Fortsetzung des strafbaren Verhal
tens zu verhindern trachtet. Hierbei sind jeweils Aspekte 
der Repression und der Prävention so ineinander ver
schlungen, daß sie in der polizeilichen Praxis sinnvoll 
überhaupt nicht voneinander getrennt werden können. 

Schon deutlicher auf der Seite der Prävention liegt die 
Abwehr bestimmter erst »drohender Verbrechen« (aber 
§ 138 StGB!); noch eindeutiger die Prävention bei von 
bestimmten Tätern (oder Tätergruppen) geplanten und 
vorbereiteten Verbrechen, wo wir vor allem bei den Ein
zeltätern schon in schwielige Grenzbereiche zwischen 
Strafverfolgung, strafrechtlicher Nothilfe und reiner Ge
fahrenabwehr gelangen, die nurmehr polizeilich zu legiti
mieren ist. 

Und noch ausschließlicher gelangen wir dann in jenen 
Kernbereich der polizeilichen Prävention, die mit der 
Verhütung nicht bestimmter Verbrechen, sondern mit 
der Vorbeugung von Verbrechen bestimmter Art über
haupt zu tun hat, sei es mittels Schutzvorkehrungen ge
gen mögliche Täter, sei es mittels Aufklärung der mögli
chen Opfer. 

So gesehen gibt es fast keine der Tätigkeiten der Polizei, 
die nicht auch mit Prävention zu tun hat, sei es unmittel
bar oder auch nur mittelbar. Denn genau betrachtet 
st~ckt selbst in allen Tätigkeiten der polizeilichen Repres
sion, bei Festnahme oder Vernehmung, in der Art und 
Weise, wie mit dem Täter verfahren wird, der ja am En
de resozialisiert wieder in die Freiheit entlassen werden 
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soll, ein eminent wichtiger Faktor auch der Prävention, 
der den Erfolg der späteren Strafverfahren und des 
späteren Strafvollzuges, nämlich, daß der Täter nicht 
wieder straffällig wird, entscheidend mit vorbestimmt. 

Daß polizeiliche Prävention ihre Wirkung hat, belegen 
zahlreiche Erfolge. Das kriminalpolizeiliehe Vorbeu
gungsprogramm, das von der Innenministerkonferenz in
zwischen auf eine verbesserte organisatorische und finan
zielle Grundlage gestellt worden ist, hat Beachtliches da
zu beigetragen. 
Mit der Koordination polizeilicher Arbeit innerhalb der 
Bundesrepublik ist es bei der Prävention wie bei der or
ganisierten Kriminalität jedoch nicht getan. Gerade Ge
waltkriminalität macht nicht an den Staatsgrenzen halt. 
Hier kann nur eine verstärkte internationale Zusammen
arbeit helfen. Deshalb setze ich mich seit Beginn meiner 
Amtszeit ein für eine europäische Konferenz über innere 
Sicherheit, mit der die internationale Zusammenarbeit 
bei der Bekämpfung der Gewaltkriminalität nicht nur im 
informativen Bereich, sondern auch im operativen Be
reich gestärkt werden soll. International organisierter 
Kriminalität kann nur mit einer ebenso international or
ganisierten Bekämpfung der Kriminalität wirksam begeg
net, aber auch vorgebeugt werden. 

Besonders deutlich wird dies, um ein Beispiel herauszu
greifen, im Bereich der Rauschgiftkriminalität. In unse
rem Lande ist aufgrund intensiver Aufklärungskampa
gnen insbesondere die Zahl der jugendlichen Probierer 
oder Gelegenheitskonsumenten, vor allem von Ha
schisch, rückläufig geworden. Auch verfeinerte kriminal
polizeiliehe Methoden haben dazu beigetragen, den alar
mierenden Anstieg der Rauschgiftkriminalität zu einem 
gewissen Stillstand zu bringen, wenngleich die Gefahr 
noch nicht völlig gebannt ist. Auch die bisherige interna
tionale Zusammenarbeit zwischen den europäischen 
Staaten hat bereits zu beachtlichen Ergebnissen geführt. 
Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland mißt den 
Fragen der internationalen Bekämpfung des Betäubungs
mittelmißbrauchs deshalb nach wie vor äußerste Bedeu
tung bei, weil befürchtet werden muß, daß der Höhe
punkt im Bereich des Handels mit sogenannten harten 
Drogen noch nicht erreicht ist. Sie hat deshalb auf der 
Grundlage der am 4. Oktober 1972 in der 1. Europä
ischen Ministerkonferenz in Rom verabschiedeten Erklä
rung zahlreiche Aktivitäten im nationalen und internatio
nalen Bereich entwickelt. Zur Verbesserung der kriminal
polizeilichen Zusammenarbeit innerhalb der Bundesrepu
blik Deutschland und mit unseren Nachbarstaaten wurde 
beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden eine »Ständige 
Arbeitsgruppe Rauschgift« eingerichtet. Sie gewährleistet 
einen umfassenden Informationsaustausch aller an der 
Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität beteiligten Stel
len. In ihr arbeiten Vertreter der Vereinigten Staaten, 
Frankreichs, der Niederlande, Belgiens, Luxemburgs, 
Österreichs und der Schweiz mit. Regionale Arbeitsgrup
pen ergänzen diese Arbeit durch die Vorbereitung exeku
tiver Maßnahmen in enger Abstimmung mit den jeweils 
betroffenen Nachbarländern. 

Prävention kann sich aber nicht allein darin erschöpfen, 
polizeiliche Techniken und Methoden ständig zu verfei
nern, Schutzmaßnahmen zu treffen oder die Bevölkerung 
aufzuklären, um damit die Zahl der möglichen Opfer zu 
verringern. 

Prävention erfordert vielmehr die Erforschung der gesell
schaftlichen und persönlichen Entstehungsbedingungen 



der Kriminalität auf der einen und der gesellschaftlichen 
und persönlichen Wirksamkeit von Präventivmaßnahmen 
auf der anderen Seite. Nur so werden sich auf Dauer 
Gmndlagen und Anhaltspunkte für Präventiv konzepte 
gewinnen lassen, die zu einer auf gesicherten Erkenntnis
sen beruhenden kIiminalpolitischen Therapie führen. 

Voraussetzung für eine Prävention im umfassenden Sinn 
ist daher die exakte kliminologische Diagnose der sozia
len und ökonomischen Ursachen der Kliminalität. Dies 
wiedemm ist aber nicht in einem lediglich pauschalen 
Verfahren möglich. Das mehrdimensionale Erschei
nungsbild der Kliminalität bedarf der mehrdimensionalen 
Durchdringung der verfügbaren Daten und ihrer Anwen
dung auf spezifische Präventionsstrukturen. Bei der Mas
senkliminalität unserer Tage läßt sich eine solche Aufga
be jedoch nicht mehr ohne technische Hilfsmittel bewäl
tigen. 

Ich erhoffe mir deshalb von dem weiteren Ausbau des 
elektronischen Informationssystems INPOL gerade hier 
die Erschließung neuer Möglichkeiten. Das System er
schöpft sich schon heute nicht mehr in der Beschleuni
gung der polizeilichen Fahndung oder der Erleichtemng 
erkennungsdienstlicher Maßnahmen, so wichtig diese 
schon für sich genommen sind. Nach dem Willen der In
nenministerkonferenz soll das INPOL~System sämtliche 
Informationsbedürfnisse der Polizei für die Verbrechens
bekämpfung befliedigen. Dazu gehört auch nicht zuletzt 
die Nutzbarmachung dieses Instruments für die kliminal
polizeiliche und kIiminologische Forschung. 

Die umfassende Speicherung kIiminologisch bedeutsa
mer. Daten im Zuge der im Aufbau befindlichen Straf
taten-jStraftäterdatei wird es in weit stärkerem Maße als 
bisher ermöglichen, die Ursachen bestimmter Verhal
tensweisen zu erkennen und damit der vornehmsten poli-

zeilichen Aufgabe, der Verbrechensverhütung, den ihr 
gebührenden Stellenwert zu geben. 

So wie die Verbrechensbekämpfung durch gleichsam to
tale Repression ad absurdum geführt werden könnte, 
darf Prävention nicht etwa als Folge antizipierten Miß
trauens gegenüber jedermann zu totaler Lenkung und 
Kontrolle durch den Staat führen. Freiheit verbürgen und 
Sicherheit gewähren sind die rechtsstaatlichen Grundsät
ze, die den Rahmen für jede Prävention abgeben. 

Verbrechensbekämpfung wie Verbrechensverhütung set
zen eine stärkere Mitwirkung der Bevölkemng und geisti
ge Auseinandersetzung mit den Erscheinungen der Kli
minalität voraus. Und das wiederum verlangt eine aktive 
Informationspolitik gegenüber dem Bürger wie dem Poli
zeibeamten. Denn der Polizeibeamte ist dabei nicht nur 
Repräsentant, er ist auch Garant unserer Verfassungsord
nung und der mit ihr verbürgten Freiheit und Sicherheit 
unserer Bürger, denen er als ein Partner in der gemeinsa
men Wahmng von Recht und Gesetz gegenübertritt. 

Ich konnte hier einleitend nur auf einige wenige mir 
wichtig erscheinende Überlegungen aufmerksam ma
chen. Von Ihrer Tagung erhoffe ich mir, auch persönlich, 
in allen diesen Hinsichten nicht nur weitere theoretische 
Klärungen, sondern praktische Anregungen. 

So wünsche ich der Tagung einen erfolgreichen Verlauf 
und gute Ergebnisse. Sie können mit Ihrer Arbeit viel für 
die Bewußtmachung wie die Verstärkung der Aufgaben 
in uns~rem Lande tun, die Sie zum Gegenstand Ihrer 
Erörterungen gewählt haben: »Polizei und Prävention«. 
Es ist selbst ein Programm: neben den bewährten Metho
den der repressiven Verbrechensbekämpfung durch die 
Polizei, den neuen Methoden der präventiven Verbre
chensverhütung noch stärkeren Anteil und größeres Ge
wicht in unser aller alltäglichen Arbeit zum Schutze un
serer Bürger vor dem Verbrechen zu geben. 
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Zur Problematik polizeilicher Prävention 

Karl-Heinz Gemmer 

Als das Bundeskriminalamt im Jahre 1964 eine erste 
Arbeitstagung zu dem Leitthema »Vorbeugende Ver
brechensbekämpfung« veranstaltete, bestand bei allen 
Tagungsteilnehmern vorweg bereits Einvernehmen dar
über, daß man' es hier mit der wichtigsten, der »vor
nehmsten« Aufgabe der Polizei zu tun habe. Inzwischen 
wird zwar der Polizeibegriff keineswegs mehr so einheit
lich verstanden und kommentiert. Erinnert sei nur an das 
Reizwort von der »gesellschaftssanitären« Aufgabe der 
Polizei. Auch stellt sich bei der Fülle neuer Tätigkeits
feider die Frage nach den Prioritäten ständig neu. Doch 
wissen wir uns in diesem Kreise wohl einig in der Fest
stellung, daß Vorbeugung auch heute die »vor
nehmste« Aufgabe der Polizei ist. Wir werden uns aller
dings fragen müssen und von den Journalisten, die ich als 
unsere Gäste sehr herzlich begrüße, fragen lassen müs
sen, ob eine solche verbale Übereinstimmung, die wir 
länger als 10 Jahre über eine sehr bewegte Zeit gerettet 
haben, letztlich nicht doch als Lippenbekenntnis aufzu
fassen ist und nur deklaratorische Bedeutung hat. 

Gleichwohl meine ich aber, daß eine Fülle von Aktivitä
ten heute sehr viel überzeugender als noch in den 60iger 
Jahren für den hohen Stellenwert von Prävention spricht. 

Das gilt in erster Linie 'für das kriminalpolizeiliche Vor
beugungsprogramm. Es beruht auf einer umfassenden 
kriminalpolitischen Konzeption, die Verbrechen verhin
dern will, noch ehe sie begangen werden. Die Erfor
schung der Ursachen der Kriminalität, die Beseitigung 
verbrechensfördernder Umweltfaktoren und sozialthera
peutische Maßnahmen sind die recht anspruchsvollen 
Ziele und Rahmenbedingungen dieses Konzeptes, das -
gleichsam im Alltagsbereich eines jeden Bürgers - seine 
Fortsetzung und Ergänzung in der Entwicklung kriminali
tätshemmender und -verhindernder Verhaltensweisen fin
den möchte. Leitthemen und Ratschläge werden von den 
Polizeien der Länder und des Bundes ausgewählt und un
ter Beachtung werbepsychologischer Erkenntnisse publi
ziert. 

Auch das im Jahre 1972 von der Innenministerkonferenz 
beschlossene Sicherheitsprogramm für die Bundesrepu
blik Deutschland hat die Notwendigkeit polizeilicher 
Vorbeugung in einer Zeit, in der jährlich Milliarden für 
die repressive Verbrechensbekämpfung ausgegeben wer
den müssen, deutlich hervorgehoben. Eine BundjLänder-

Projektleitung hat neuerdings den Auftrag, die übergrei
fende Konzeption für das Vorbeugungsprogramm zu ent
wickeln und fortzuschreiben. Damit sollen, wie es heißt, 
die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, daß die 
polizeiliche Vorbeugungsarbeit nicht mehr nur spora
disch, in Teilbereichen mit begrenzter, meist nur krimi
nalitätsverschiebender Wirkung, sondern fußend auf 
grundlegenden Untersuchungen und unter Verwertung 
von Facherkenntnissen, auch aus der Public Relations
und Werbebranche, systematisch und umgreifend betrie
ben werden kann. Für diese Zwecke wurden bisher jähr
lich ca. 2,3 Millionen DM von Bund und Ländern aufge
bracht. 

Mit einem ähnlich umfassenden, koordinierten Konzept 
arbeiten in der Bun~esrepublik ca. 110 Beratungsstellen 
der Polizei. Im Gespräch mit dem ratsuchenden Bürger 
geben die Mitarbeiter konkrete Empfehlungen zum per
sönlichen Schutz sowie zur Sicherung von Besitz und Ei
gentum. 

Diese Beispiele für polizeiliche Initiative zur Verbre
chensverhütung lassen sich erweitern um eine große Zahl 
vorwiegend örtlicher Aktivitäten. Sowohl allgemeine als 
auch ge zielte polizeiliche Aufklärungs- und Öffentlich
keitsarbeit, Vortragstätigkeit, Mitwirkung bei Untenich
tung und Beratung von Kindern, Jugendlichen und Er
wachsenen in Schulen sowie am Arbeitsplatz zählen zu 
den bekannten Maßnahmen. In Mannheim wirkt ein Ju
gendclub der Polizei, dessen Initiator im vergangenen 
Jahr die Beccaria-Medaille erhielt, seit mehreren Jahren 
recht erfolgreich. Neuerdings werden in einigen Städten 
Kontaktbeamte eingesetzt, die die Verbindung zum Bür
ger herstellen und verbessern sollen, Kontakte, welche 
infolge der zunehmenden MotOlisierung und Zentralisie
lung der Polizei teilweise gelitten hatten. 

Einige Dienststellen, besonders solche der Schutzpolizei, 
haben spezielle Arbeitsgruppen geschaffen, die aus
schließlich zur Beratung und Betreuung von Jugendlichen 
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und auch von ausländischer Bevölkerung eingesetzt wer
den. Auch weil Initiativen dieser und jener Art oft im 
stillen wirken, können sie hier nicht annähernd vollstän
dig aufgezählt und gewürdigt werden. 

Diese Arbeit im Vorfeld der Verbrechensentstehung 
wirkt sich auf das Ansehen der Polizei in der Bevölke
rung und in vielen Einzelbereichen, erfreulicherweise 
wohl sogar auf das Interesse und die Qualität der jungen 
Bewerber für den Polizeiberuf, sehr günstig aus. Den
noch werden diese Aufgaben noch zu oft als nebensächli
che Tätigkeiten empfunden und eingestuft. Erfolgserleb
nisse im üblichen Sinne, die noch in den Augen vieler 
den Beruf des Polizeibeamten ausmachen, wie die Auf
klärung eines Verbrechens, die spektakuläre Festnahme 
eines Täters oder die Aufspürung der Verbrechensbeute , 
können im Bereich der Vorbeugung nicht motivieren. 
Prävention setzt sich kaum, keinesfalls aber sofort, in 
Erfolge um, die sich in herkömmlicher Weise messen und 
bewerten lassen. Vielfach hört man die Auffassung, sym
ptomatisch seien eher noch Rückschläge und Enttäu
schungen. Liegt das nicht aber an verfehlten Ansätzen 
und Erwartungen? 

Logik und Wirtschaftlichkeitsdenken gebieten doch ei
gentlich, bei Maßnahmen der Verbrechensverhütung ver
stärkt zu investieren. Verhinderte Straftaten müssen 
nicht, zumal mit hohen Kosten, aufgeklärt werden. Dem 
einzelnen sowie dem Volksvermögen bleiben Milliarden
schäden erspart. Dennoch sieht sich die Polizei gezwun
gen, den Löwenanteil ihrer sowieso begrenzten Personal
und Sachmittel für die Repression einzusetzen. Einige In
dizien sprechen z. B. zur Zeit dafür, daß bei der ange
spannten Haushaltslage in der Bundesrepublik an den 
Mitteln für Prävention am ehesten gespart werden wird. 

Das alles liegt wohl daran, daß Erfolge im Vorfeld des 
Verbrechens bisher nur bescheiden geblieben sind oder 
nicht sichtbar gemacht werden konnten. Auch ist die Öf
fentlichkeit gewohnt, die Qualität ihrer Polizei am Ergeb
nis der Verbrechensaufklärung zu messen. Die Verant
wortlichen fühlen sich somit gezwungen, nach dieser Er
wartung zu handeln, zumal auch die Bewilligung der 
Haushaltsmittel noch weitgehend von solchen Kliterien 
bestimmt wird. 

Schließlich fehlt für Verbrechensverhütung ein auch nur 
einigermaßen klar umschliebener gesetzlicher Auftrag. 
Die Generalklausel des Polizeirechts ermächtigt zu Maß
nahmen und rechtfertigt diese nur in einem ganz begrenz
ten Umfang, denn in aller Regel liegt die vom Gesetz ge
forderte konkrete Polizeigefahr eben noch nicht vor. 

So bleibt am Ende die Wirklichkeit hinter den anfangs zi
tierten anspruchsvollen Zielen des polizeilichen Vorbeu
gungsprogramms um Ellen zurück. 

Prävention ist umfassend 

Während die bisher angesprochenen Probleme eigentlich 
mehr die allgemeinen Arbeitsbedingngen berühren, gibt 
es zwei sehr viel tiefgreifendere Gründe für die konzep
tionelle Schwäche dessen, was wir zur Verhütung von 
Straftaten tun. 

Einmal ist allein mit polizeilichen Mitteln eine spürbare 
Minimierung von Verbrechen nicht zu erreichen, sicher 
auch nicht durch bloße Novellierungen des materiellen 
und formellen Strafrechts sowie durch Reformen des 
Strafvollzugs oder durch isolierte Ansätze auf anderen 
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Gebieten. Prävention im rechtverstandenen Sinne bedeu
tet das Verbrechen umfassend an der Wurzel seiner Ent
stehung anzugehen. Damit spricht diese Aufgabe koordi
niertes staatliches Handeln ebenso wie plivate Aktivitä
ten in nahezu allen Lebensbereichen an. Als Polizei 
haben wir zwar auf dem Gebiet der repressiven Ver
brechensbekämpfung eine, aus mancher Not geborene, 
Erfahrung dmin, wie regelungs bedürftige Probleme und 
Aufgaben, für die mangels ausreichender Normen, wenn 
auch nur vorübergehend, ein Vakuum ents.~anden ist, 
durch engagierte und auch risikobewußte Ubernahme 
von Verantwortung gelöst werden. Das kann und darf 
aber bei einer dauerhaft wirksameh Verbrechensverhü
tung, die eben nicht bloße Verdrängung der Kliminalität 
von einer Stadt in die andere oder eine qualitative Ver
schiebung, etwa vom Raub zur Geiselnahme, blingen 
soll, nicht geschehen. Prävention muß an den gesell
schaftlichen Grundlagen der Kliminalitätsentstehung an
setzen und reicht damit über Kompetenzen und Möglich
keiten der Polizei weit hinaus. Wir freuen uns daher, daß 
neben den Vertretern der Justiz und der kliminologischen 
Institute auch Mitarbeiter aus den Bereichen der Jugend
fürsorge und Jugendhilfe, der Erziehungsberatung, der 
Städteplanung, der Industrie und anderer plivater Institu
tionen unserer Einladung gefolgt sind. Ganz besonders 
begrüßen wir unsere ausländischen Gäste, denn Verbre
chensverhütung ist gleichermaßen ein internationales An
liegen, das nicht vom einzelnen Staat isoliert gesehen und 
behandelt werden darf sondern gemeinsam angegangen 
werden muß. Die Beschlüsse eines Kongresses der Ver
einten Nationen, der erst im September dieses Jahres 
zum gleichen Thema in Genf stattfand, haben dies recht 
deutlich hervorgehoben. 

Prävention setzt Forschung voraus 

Aber es gibt noch einen zweiten, zumindest ebenso wich
tigen Grund dafür, daß die derzeitigen Bemühungen um 
Prävention in der Bundesrepublik und daraus ableitbare 
Erfolge oft nur Zufallscharakter haben: Bislang fehlt ein 
fundiertes Präventionskonzept, welches sowohl die indi
viduellen als auch die gesellschaftlichen Bedingungen der 
Kriminalität hinreichend gewichtet berücksichtigt. Ein 
solches Konzept fordert Einsicht in Ursachen und Wesen 
der Kriminalität. Wir dürfen das Rätsel Kriminalität 
nicht als schicksalhafte Fügung hinnehmen und an Sym
ptomen kurieren. 

Notwendig ist daher ein einheitliches, umfassendes For
schungsprogramm. Präventionsforschung muß in der La
ge sein, die Entwicklung von Quantität und Qualität des 
Verbrechens vorausschauend zu beurteilen. Nur dann ha
ben wir eine Aussicht, Kriminalität bereits in der Entste
hungsphase anzugehen, an statt in einem scheinbar aus
sichtslosen Wettlauf der leider oft recht stürmischen Ent
wicklung hinterherzueilen. 

Diese Forschung karin natürlich nicht allein Aufgabe der 
Polizei sein. Sie scheint mir aber nicht nur prädestiniert, 
sondern geradezu verpflichtet, hierbei maßgeblich mitzu
wirken denn keine andere Institution steht derart im 
Brenn~unkt der kliminellen Geschehens. Dadurch, daß 
die Polizei an der Schnittstelle zwischen Norm und Reali
tät agiert, gewinnt sie unmittelbare Einsichten in die Kli
minalitätswirklichkeit einerseits und auch in gesellschaft
liche, organisatOlische und sonstige Strukturdefekte 
andererseits. Diese Legimitation gilt um so mehr, als das 
bundesweite elektronische Auskunftssystem der Polizei 



zukünftig auch und gerade für Zwecke der kliminali
stisch-kliminologischen Forschung genutzt werden kann. 
Gerade die massenstatistische Auswertung gewährt völlig 
neuartige Einblicke und verspricht erstmals objektiv zu
verlässige Aussagen. Es ist nur selbstverständlich, daß 
dieses Wissen sich in systematische, empüisch fundierte 
und langfiistig geplante Strategien zur Verbrechensver
hütung umsetzen muß. 

Angesichts der Fülle von Informationen, die erstmals an 
zentraler Stelle in diesem Haus verfügbar sein werden, 
hätte es das Bundeskliminalamt begrüßt, wenn die Kli
minologische Zentralstelle der Justiz nach langen Ge
burtswehen nun endlich ins Leben gerufen worden wäre. 
Leider wurde die Gründung dieser als Gemeinschaftsein
richtung von Bund und Ländern gedachte Stelle, die ih
ren Sitz in Wiesbaden haben sollte und von deren Mitar
beit sich speziell das Forschungsteam des Bundesklimi
nalam tes wesentliche Hilfe bei der Erarbeitung und U m
setzung seiner Erkenntnisse versprach, nun im Zeichen 
der allgemein angespannten Haushaltslage erneut hinaus
geschoben. 

Im Rahmen einer Einführung in die Problematik des Ta
gungsthemas habe ich leider nicht die Gelegenheit, Ihnen 
etwa an neuen Erscheinungsformen des Verbrechens 
oder an Veränderungen und Verschiebungen innerhalb 
der Zahlen von Diebstahl, Betrug oder Rauschgiftkrimi
nalität zu erläutern, wie bescheiden derzeit noch immer, 
selbst angesichts vermehrter Forschung an den Universi
täten, bei einigen Landeskliminalämtern und nicht zu
letzt auch im Bundeskliminalamt, unser belegbares Wis
sen um Ursachen und Zusammenhänge solcher Phäno
mene ist. 

Es ist geradezu unerträglich, daß wir z. B. angesichts des 
immens hohen Anteils von Diebstahl und Betrug an unse
rer Kliminalstatistik gezwungen sind, uns bei der Beur
teilung der Entwicklung dieser Kliminalität in einer 
Bandbreite von Spekulationen und Vermutungen zu erge
hen. Jedenfalls machen diese Lücken den praktischen 
Nutzen von Präventionsforschung deutlich. Jegliche 
Maßnahmen der Vorbeugung müssen Gefahr laufen, ins 
Leere zu zielen, wenn sie nicht auf einer mittels For
schung erarbeiteten Glundlage beruhen. 

Ist Prävention meßbar? 

Diese Grundlagenforschung sollte, zumal angesichts lee
rer öffentlicher Kassen, genaue N utzen- Kosten-Analysen 
umfassen. Zwar stoßen wir bei dem Versuch, den Nut
zen von Prävention zu bestimmen, auf ungewöhnliche 
Schwierigkeiten. Der kliminalstatistische Zahlenspiegel 
allein kann uns nicht weiterhelfen. Der Zusammenhang 
zwischen bestimmten präventiven Maßnahmen und der 
Kliminalitätsentwicklung wird an der Statistik meist 
nicht ersichtlich, weil sich zu unterschiedliche und zum 
Teil gegensätzliche Einflußgrößen auf das Anzeigever
halten der Bevölkerung und damit auf die Registlierung 
der Kliminalität auswirken können. 

Es sind aber, so z. B. beim Vorbeugungsprogramm, mit 
wissenschaftlicher Methodik abgesicherte Effizienzanaly
sen realisierbar. Aufschlüsse lassen sich gewinnen etwa 
durch Feststellung der Reichweite einer Aktion, Struk
tm·analyse der erreichten Zielgruppe, Überprüfung der 
Aufnahme durch den »Kommunikationsempfänger«, 
Eruierung von Verhaltensänderung gegenüber der Polizei 
und, was sicher am schwieligsten ist, durch den Versuch, 

Einstellungsänderungen in bezug auf die kliminelle 
Handlung, gegen die sich die Vorbeugungsmaßnahme 
lichtet, zu ermitteln. Bei aller Problematik von Nut
zen- Kosten-Untersuchungen kann sich die Polizei gerade 
in Zeiten allgemeiner Sparsamkeit solchen Effizienzana
lysen nicht entziehen. Die Pflicht zum Schutz des Bür
gers, zur Gefahrenabwehr und zur Wahrung des Legali
tätsprinzips darf im Grundsatz nicht von rein fiskalischen 
Erwägungen beeinträchtigt werden. N utzen- Kosten- Ana
lysen üben aber wichtige Kontrollfunktionen aus, die 
verhindern, daß wir in allzu eingefahrenen Gleisen an der 
Verbrechenswirklichkeit »vorbeidisponieren« . 

Präve1ltio1l durch Repressio1l 

Von einer Arbeitstagung der Polizei zu Themen der Ver
brechensverhütung erwartet man sicher eine Antwort auf 
die Frage, ob, und ggf. in welchem Umfang, Prävention 
auch durch Repression erreicht werden kann. 

Das Bundeskliminalamt will mit einer solchen Frage 
nicht etwa Gegenthesen zu den Aussagen der soziolo
gisch orientierten Kliminologie provozieren. Blinder 
Vollzug von Recht und Gesetz kann sehr wohl beim Be
troffenen ein Verhalten auslösen, welches Nährboden für 
weitere Kliminalität bildet. 

Nach unserer praktischen Erfahrung setzt aber ein nach 
Sozialschädlichkeit, Schwere und Ausmaß der Tat, nach 
der Persönlichkeit des Täters und des Opfers differenzie
rendes polizeiliches Handeln nicht die Ursachen für neu
es Verbrechen, sondern bietet im Gegenteil eine Fülle 
von Chancen, zukünftige Straftaten zu verhindern. Im 
Rahmen von Recht und Gesetz ist über eine sinnvolle, 
nicht bloß restriktive Auslegung und Handhabung des 
Ermessensspielraumes dieses abgestufte polizeiliche 
Handeln durchaus erreichbar. Gediegenes Fachwissen 
wie auch Einfühlungsvermögen, Gespür für die Realitä
ten des Umfeldes von Täter und Opfer, sind die Voraus
setzungen dafür. 

Ich will weder einer Überbewertung sozialer Faktoren 
noch unangebrachter Nachgiebigkeit oder Milde der Poli
zei das Wort reden. Wir müssen uns nur immer wieder 
bewußt sein, daß bei scheinbar gleichartiger Gesetzes
verletzung jeder Lebenssachverhalt, in den Polizeibeam
te eingreifen, speziell aus der Sicht der Betroffenen 
anders gelagert ist und daher unterschiedliche Reaktionen 
gebietet. Schablonehandeln und Routine müssen auf die 
Dauer - und das sollte besonders bei der Ausbildung 
junger Beamter beachtet werden - den Zielen der Ver
brechensverhütung abträglich sein. 

Ich erinnere an die allgemein bekannte Erscheinung des 
»Beschwerde- oder Widerstandsbeamten«, dessen Maß
nahmen, obwohl sie rechtens sind, häufig mit zusätzli
chen gegenseitigen Strafanträgen wegen Beleidigung, 
Körperverletzung usw. begleitet und belastet werden. 

Ein weiterer Erfahrungssatz zur Frage möglicher V or
beugung durch Repression geht dahin, daß die zügige, 
umfassende Aufklärung einer Straftat eher eine abschrek
kende Wirkung hat, als die abstrakte Drohung des Straf
gesetzbuches. Zunächst einmal rechnet ja jeder Täter da
mit, nicht gefaßt zu werden. 

Auch ist Wiederholungsgefahr zu reduzieren, indem die 
Risiken der Tatbegehung durch ein angemessenes Urteil, 
welches noch in einem zeitlichen Zusammenhang zur Tat 
steht, deutlich gemacht werden. Daß dies aber bei einem 
rechts staatlich ausgestalteten und damit manchem Miß-
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brauch ausgesetzten Strafprozeß schwer, ja oft nahezu 
unmöglich ist, wird uns täglich vor Augen geführt. 

Weitere präventive Wirkung erwartet der Bürger von der 
Präsenz der Polizei, insbesondere ihrer Streifen tätigkeit. 
Hier sprechen wir in erster Linie ein Aktionsfeld der 
Schutzpolizei an, welche überhaupt von ihrer Aufgaben
steIlung her mehr Beziehungen zum Präventionsgedanken 
hat, als wir Kriminalisten. 

Nachdem aber nun u. a. die - sicher nicht unmittelbar 
übertragbaren - Ergebnisse eines umfangreichen, sehr 
fachkundig angelegten Forschungsvorhabens aus den 
Vereinigten Staaten, des Kansas-City-Preventive-Patrol
Projekts, vorliegen, wonach vermehrte motOlisierte 
Streifen der uniformierten Polizei allein keine meßbare 
präventive Wirkung erzielen, finden wir unseren Ver
dacht bestätigt, daß offene Präsenz oft allenfalls nur eine 
Verdrängung des Verbrechens erreicht. Durch den Ein
satz von (nicht nur motOlisierten) Zivilstreifen mit einer 
vorwiegend beobachtenden Aufgabe ist dieser Verdrän
gungseffekt bis zu einem gewissen Grade zu vermeiden 
und eine nachhaltige Verunsicherung, damit auch eine 
präventive Wirkung, eher zu erzielen .. Wir können und 
wollen uns darüber hinaus aus vielerlei Gründen in unse
rem Staat den Luxus einer Polizei, die überall zu jeder 
Zeit anwesend ist, nicht leisten. 

Minimierung von Straftaten ist schließlich zu erwarten 
von der polizeilichen Tätigkeit im Vorfeld des Verdachts. 
Ein täternahes Informationsnetz, gelichtet z. B. gegen 
TerrOlismus und gegen Ansätze zu organisiertem Verbre
chen, erschwert nicht nur neue Straftaten, sondern ist, 
abhängig selbstverständlich von Güte und Vollständigkeit 
der Information, auch geeignet, diese zu verhindern. 

Prävelltion durch Jugelldarbeit 

Ein weiteres, bereits vom logischen Ansatz her bedeutsa
mes Feld für Verbrechensverhütung bietet die Jugendar
beit. Der junge Mensch sucht noch nach seiner Einstel
lung zum Leben in der Gemeinschaft. Dissoziales Ver
halten stellt sich bei ihm oft nur als Episode dar, hat sich 
noch nicht zur Kriminalität verfestigt. Jegliche Initiative 
zur Verbrechensverhütung verdiente aus diesen Gründen 
deutliche Prioritäten bei der Beratung und Betreuung der 
Jugend, bei der Hilfe für den Jugendlichen. 

Wir müssen C!'"iS, und damit meine ich nicht nur die Poli
zei, fragen, ob das, was bisher im Interesse der Jugend 
getan wird, den Erwartungen an ein koordiniertes, um
fassendes Programm entspricht. Wenn überhaupt Präven
tion lohnt, so hätte sie hier ihre eigentliche Berechtigung. 
Bei aller Skepsis gegenüber dem Absolutheitsanspruch 
wissenschaftlicher TheOlien wird der berufserfahrene Po
lizeibeamte z. B. bestätigen, daß mit dem polizeilichen 
Ermittlungsverfahren ebenso wie mit dem justizförmigen 
Strafverfahren mitunter ein gewisser nachhaltiger Makel 
sowohl für den Täter als auch für das Opfer verbunden 
sein kann. Dieser erscheint durchaus geeignet, bei Hinzu
treten weiterer ungünstiger Bedingungen zusätzlich 
schädliche Nebenfolgen besonders für den Entwicklungs
täter auszulösen. Andererseits kann schon eine ausgewo
gene, sinnvolle Reaktion gerade des Polizeibeamten auf 
abweichendes Verhalten eines Jugendlichen dessen wei
teren Lebensweg ganz entscheidend auch in einem positi
ven Sinne bestimmen. Hier liegt das Betätigungsfeld für 
eine Polizei, die ihre Aufgabe nicht lediglich in einer auf 
Pflicht und Gehorsam gegründeten Normerfüllung sieht; 
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hier finden sich aber auch eine Fülle rechtlicher und tat
sächlicher Schwieligkeiten, ja selbst echte Überforderun
gen. 

Es gibt viele Beispiele dafür, daß Polizeibeamte es ver
stehen, die emotionale Distanz zu gefährdeten Jugend
lichen und damit Aggressionen und Abneigungen gegen
über der Autorität abzubauen. Gegenseitiges Vertrauen 
ist letztlich bestimmend dafür, ob der Jugendliche bereit 
ist, sich sozial einzugliedern. Jugendbeamte der Polizei 
geraten aber beim Bemühen um vertrauensvollen Kon
takt immer wieder mit dem Legalitätsprinzip, der Pflicht 
zur Verfolgung selbst der Begatellkriminalität, in Kon
flikt, werden auch oft in anderer Hinsicht überfordert. 
Schon bei der Durchführung einer Maßnahme im Rah
men des gesetzlich zulässigen Ermessens bleiben U nsi
cherheiten und Zweifel über deren Angemessenheit. Der 
Polizeibeamte kann aus dem äußeren Geschehensablauf 
etwa, seinen Gesprächskontakten und einem meist nur 
bescheidenen Hintergrundwissen kaum zuverlässig beur
teilen, ob die Handlung eines Jugendlichen nur Episode, 
ob sie gewissermaßen notwendige Durchgangsstation auf 
dem Weg zum Erwachsenwerden ist, oder ein Symptom 
für gewisse Verfestigungen zu einer kriminellen Karriere. 

Diese und viele andere Gründe stützen die Überzeugung, 
daß polizeiliche Jugendarbeit problematisch ist, wenn sie 
nicht in eine ausgewogene staatliche Sozialpolitik einge
ordnet, nicht von den Organen der Jugendpflege unter
stützt und durch Erziehung in Elternhaus und Schule be
gleitet wird. 

Erlauben Sie mir noch ein Wort zur Chance der Verb re
chellsverhütullg durch Reduzierung des Opjerrisikos. 
Nicht nur Kriminologen der Bundesrepublik haben in 
den letzten Jahrzehnten ihre wissenschaftlichen Untersu
chungen zur Erforschung des Verbrechens nahezu aus
schließlich auf den Täter gerichtet. Ihre in Methode und 
Ergebnis stark differierenden Theorien befassen sich vor
wiegend mit den Faktoren, die den Menschen zum Kri
minellen werden lassen. Auch die Normen unseres Straf
verfahrens stellen im verständlichen Bestreben um Ge
rechtigkeit sowie Rechtssicherheit und im Interesse der 
Resozialisierung die Person des Delinquenten in den Mit
telpunkt. Die Medien setzen ebenfalls deutliche Akzente 
bei Tat und Täter. Das Opfer wird dagegen meist als not
wendiger Teilnehmer in einer Passivrolle gesehen, als 
Zeuge oder Anzeiger. Es verwundert daher nicht, daß die 
Victimologie, die als ein Teil der Kriminologie erst in den 
letzten beiden Jahren eine gewisse Renaissance~, 
bisher weder der Polizei, noch anderen mit Verbrechens
verhütung befaßten Institutionen systematische Ansätze 
zur Ausrichtung ihrer Vorbeugungsarbeit bietet. Anstelle 
gründlicher Erhebungen und Analysen der Opferseite be
stimmt daher noch immer die vermeintliche Berufserfah
rung einiger Idealisten, und damit mehr oder weniger 
auch die Intuition und sogar der Zufall, das Gesicht unse
rer Prävention. Erst in den letzten Jahren beobachtet 
man Ansätze zur Änderung dieser Praxis sowohl in der 
Bundesrepublik als auch im Ausland. 

So enthält die Polizeiliche Kriminalstatistik seit 1971 
Aussagen zu Alter und Geschlecht des Opfers. Die Straf
taten-jStraftäterdatei wird TäterjOpfer-Beziehung, Op
ferverhalten und Opfertypen umfassen. Sie spart bedau
erlicherweise das soziale Umfeld des Opfers, soweit es 
nicht für die Täterermittlung von Bedeutung ist, vorläufig 
noch aus. 



Umfangreiche Dunkelfelduntersuchungen, die teilweise 
vom Bundeskriminalamt initiiert und unterstützt werden, 
versprechen weitere Hilfe auf dem Weg zu einer syste
matischen Erfassung der Opferseite. 

Schließlich werden in neuester Zeit Ergebnisse aus den 
Vereinigten Staaten zum dort geprägten Begriff der Vic
timisation (»Opfer werden«) im Bundeskriminalamt auf 
ihren Nutzen für die Verbrechensvorbeugung in der Bun
desrepublik untersucht. 

Von einer wissenschaftlich-systematischen Erforschung 
der Opferrolle, gestützt vor allem auf massenstatistische 
Erhebungen,· erwarten wir erstmals eine zuverlässige 
Antwort auf eine Reihe von Fragen, an denen sich jegli
che Prävention zu orientieren hätte, z. B.: 

- Wer wurde Opfer welcher Delikte? 

- Wer ist besonders gefährdet? 

- Welche Umstände und Gegebenheiten auf der Seite 
des Opfers haben ein Verbrechen ermöglicht, geför
dert oder ausgelöst? 

- Welche Anreize bieten übersteigertes Gewinnstreben 
und Materialismus (der betrogene Betrüger!)? 

- Welche Risikobelastung entsteht durch anonyme 
Wohn verhältnisse, vermehrte Freizeit, Arbeitslosig
keit, besondere Bedingungen am Arbeitsplatz usw. ? 

- Üben Familie und Schule, aber auch städtebauliche 
Gestaltung u. ä. eine Schutzfunktion aus? 

Jeder Bürger ist potentielles Opfer, daher persönlich in
teressiert an einer effektiven Verbrechensverhütung. 
Dieses Interesse an Beratung und Schutz durch die Orga
ne seines Staates muß die Aktivitäten gerade der Polizei 
ganz entscheidend bestimmen, selbst wenn sich dies nach 
der bisherigen Praxis nicht an - doch letztlich recht 
fragwürdigen - Erfolgszahlen messen läßt. 

Dieser Beitrag mußte ein tour d'horizon bleiben, konnte 
und sollte nur einen Einblick in die Fülle der Fragen und 
Probleme gewähren, die uns in den nächsten Tagen be
schäftigen werden. 

Das Bundeskriminalamt erwartet von dieser Tagung, daß 
sie uns auf dem Wege zu einem wissenschaftlich-syste
matisch ausgerichteten, umfassenden Präventionskonzept 
ein gutes Stück weiterbringt, indem sie die Komplexität 
der Aufgabe verdeutlicht, die Bereitschaft zur Mitarbeit 
aller staatlichen, kommunalen und privaten Einrichtun
gen fördert und nicht zuletzt eine verständnisvolle Unter
stützung durch Presse, Funk und Fernsehen bewirkt. 

Wir werden am Ende dieser Woche eine nüchterne, kriti
sche Bilanz zu ziehen haben, ob wir über gute Vorsätze 
oder gar Lippenbekenntnisse hinaus diesen Zielen näher 
gekommen sind. 
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Die Stellung der Prävention 
in der Kriminologie 

Hans-Jürgen Kerner 

A. Grundlegende Probleme der Kriminalprävention 

Prävention der Kriminalität und Repression des Verbre
chens: Das sind zwei Begriffsbildungen, die einem glatt 
von den Lippen gehen, die scheinbar selbstverständliche 
Funktionen der Strafrechtspflege beschreiben, die 
scheinbar unproblematische Aufgaben der Polizei ver
deutlichen und die auch in das Schema wissenschaftlich
kriminologischer Erkenntnisgewinnung abstrakt ohne 
weiteres eingeordnet werden können. Doch heißt dies 
nicht, daß damit auch schon Gehalt und Realitätsbezug 
der Begriffe klar wären, und in der Tat verliert sich die 
Sicherheit in dem Augenblick, in dem man etwas genauer 
zu fragen beginnt. 

I. Zum Ziel der Präventioll 

1. Der Ausgangspunkt der Überlegungen läßt sich um
gangssprachlich einfach und fast banal formulieren, je
doch im Kern ebenso deutlich machen wie mit Hilfe 
komplizierter wissenschaftlicher Terminologie, die in der 
Sache nichts anderes trifft: Das lateinische Wort 
»prävenire« meint »zuvorkommen«, »verhindern«, 
»vorbeugen«. Mit der Kriminalitätsvorbeugung ist dem
nach ein Doppeltes angezielt, die primäre Verhütung der 
Verbrechensentstehung überhaupt und die sekundäre 
Vorsorge gegen Weiterungen und Wiederholungen, wenn 
dann trotz allem ein Verbrechen geschehen ist (ausf. Bre
land 1974). Die Verhütung steht im Wertbewußtsein hö
her als die nachträglich einsetzende Aktion der Bekämp
fung: Das auf Erkrankungen bezogene Sprichwort 
»Vorbeugen ist besser als Heilen« hat auch im Kriminali
tätsbereich die Plausibilität des Alltagswissens für sich. 
Es wird sogar besonders relevant, wenn man sich verge
genwärtigt, wie hoffnungslos die Wissenschaft im Ver
gleich zu anderen Gebieten hier zurückzuliegen scheint, 
sowohl im Bemühen, Kriminalität als soziale Erscheinung 
zu erfassen, als auch im Bestreben, Voraussetzungen und 
Methoden der »Heilung« oder auch »Resozialisierung« 
bzw. »Rehabilitation« von individuellen Straffälligen, ins
besondere von (rückfälligen) Strafgefangenen, zu klären 
(zur Diskussion s. etwa Göppinger 1973. AmosjWellford 
1967. BarkeyjEisert 1972. Kaiser u. a. 1974). Die ärgerli
che Tatsache Kriminalität macht allen Gesellschaftssy
stemen zu schaffen, sie schwindet derzeit offenkundig 

auch dort nicht, wo sie es dem grundlegenden ideologi
schen Anspruch nach eigentlich tun müßte (vgl. Blüthner 
1972. Kamenka(fay 1974. Swirbulj 1973). Und wie es 
scheint, konnte der letzte Kongreß der Vereinten N atio
nen im September dieses Jahres ohne fundamentale Ein
wände von seiten irgendeines der sehr verschieden orien
tierten Mitgliedsstaaten unter das gemeinsame Motto ge
stellt werden: »Verbrechensverhütung und Verbrechens
bekämpfung - die Herausforderung des letzten Viertels 
des Jahrhunderts« (s. die gleichnamige Schrift des Bun
desministers der Justiz 1975). 

2. Prävention hat so erneut offiziell und international ei
nen hohen Stellenwert zugemessen erhalten. Aber das 
Problem ist damit lediglich benannt. Zur Lösung bedarf 
es mehr als der Rhetorik, und ob dieses »Mehr« in dem 
angesprochenen letzten Viertel des Jahrhunderts geleistet 
werden wird bzw. überhaupt erbracht werden kann, darf 
bezweifelt werden. Denn bis heute ist weder in der Theo
rie noch in der Praxis der erforderliche feste Boden ge
legt, auf dem eine zielgerichtete Kriminalpolitik (Sieverts 
1967. Zipf 1973) direkt aufgebaut werden könnte. Ange
sichts der langen Kriminalitätsgeschichte mag diese The
se eigenartig klingen, aber sie dürfte von allen unter
schrieben werden, die sich im internationalen Rahmen et
was detaillierter mit Präventionsforschung befaßt haben. 
Einer der Gründe liegt darin, daß das ernsthafte Fragen 
nach der Möglichkeit von Verbrechensprävention sehr 
schnell zu einer Fülle von Folgefragen und Anschlußpro
blemen führt (s. HoodjSparks 1970), die quer zu den gän
gigen Abgrenzungen der Wissenschaftsdisziplinen liegen, 
das Wissen um die Grundlagen des menschlichen Han
delns als solchem voraussetzen und damit verbunden ein 
interdisziplinäres Forschen erzwingen, dessen Komplexi
tät erst in Ansätzen bewältigt ist (vgl. allg. Buikhuisenj 
d' Anjou 1975). 
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3. Es liegt außerhalb aller Möglichkeit, diesen Fragen
kreis hier näher zu entwickeln. Doch der Rahmen würde 
selbst dann schon überschritten, wenn nur alle i. e. S. 
kriminologischen Bezugspunkte zureichend erörtert wer
den sollten. Eine Theorie der Prävention verlangt nach 
Einbindung in eine allgemeine Kriminalitätstheorie, nicht 
minder jedoch in eine Theorie des Rechts (vgl. Lautmann 
u. a. 1970) und der Rechtsanwendung (zum Strafrecht s. 
zuletzt Calliess 1974), von der konkreten Erforschung der 
Praxis ganz zu schweigen. Diese Theorie hätte auf mittle
re Frist die Funktion einer Metatheorie zu erfüllen. Mit 
anderen Worten: Es ist, wenn schon nicht geforscht, so 
doch derart viel über Prävention geschrieben worden, 
daß vor der Bemühung um völlig neue Gedanken erst 
einmal quasi von außerhalb zu klären wäre, welche Ge
danken in welchen Zusammenhängen wiederholt auftau
chen, ob sich typische Argumentationsmuster finden las
sen, auf welches Weltverständnis diese Argumente zu
rückgeführt werden können und was schließlich daraus 
als empirisch fruchtbare Problemstellung ausgelesen zu 
werden verdient. Im folgenden seien lediglich wenige 
Ausschnitte beleuchtet, die entweder grundsätzlich be
merkenswert sind oder für die polizeiliche Praxis beson
ders naheliegend erscheinen. 

11. Zur Ausgangssituation in der Kriminologie 

1. Beschränkt man sich bei der Suche nach Kriterien für 
die »Stellung der Prävention in der Kriminologie« zu
nächst auf das, was im deutschen Sprachraum während 
der letzten Jahre dazu geschrieben wurde, dann fällt eine 
eigentümliche Abstinenz auf. Von Ausnahmen abgesehen 
(z. B. Eisenberg 1972. Lange 1970) taucht etwa in den 
Lehrbüchern zur Kriminologie zwar das Wort Prävention 
auf, aber es wird nur als Begriff erwähnt oder recht kur
sorisch in andere Gedankengänge eingestreut; eine länge
re Abhandlung, die das Thema zentral wichtig nimmt und 
bis in die Details verfolgt, ist nicht aufzufinden. Erst so
zusagen vom Rande her, über Schriften zur Verkehrs
und Wirtschaftskriminalität (z. B. Breland 1974. Kaiser 
1970; 1972. Schöch 1973. Tiedemann 1974. Tiede
mann/Sasse 1973), scheint allmählich der Wandel voran
getrieben zu werden. Es könnte in diesem Bereich ähn
lich wie sonst vielfach in der Kriminologie gehen: Kon
tinentaleuropäische Denkanstöße (zuletzt bes. Andenaes, 
repr. 1974) werden in den angloamerikanischen Staaten 
aufgenommen, die Thesen werden dort unbefangen 
durchdacht und ihre Überprüfung wird mit modernem 
wissenschaftlichem Instrumentarium vorangetrieben 
(Beispiele s. TittlejRowe 1974. Tittle/Logan 1973. Zim
ringjHawkins 1973); dann erst hat der Bereich die Würde, 
als kriminologischer »Trend aus dem Westen« hier erneut 
Beachtung zu finden. 

2. Zur Erklärung der Abstinenz der jüngeren Kriminolo
gie wäre mancherlei anzuführen. Hingewiesen sei bei
spielsweise auf die verbreitete innere Distanz sozialwis
senschaftlich ausgebildeter Kriminologen gegenüber den 
repressiven Untertönen, die unweigerlich auch bei einer 
als sozialintegrativ konzipierten Verbrechenskontrolle 
mitschwingen. Hingewiesen sei weiter auf einen gewissen 
Überdruß strafrechtlich ausgebildeter Kriminologen, sich 
erneut und weiterhin in den lange Zeit erbittert geführten 
Streit um die Straf theorien einzulassen, der in theoreti
sche Sackgassen führte und praktisch für die Etablierung 
der Kriminologie als einer wissenschaftlichen Disziplin 
sehr hinderlich war. Wie auch immer: die festgestellte 
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Enthaltung enthebt uns nicht der Notwendigkeit, mit 
vielleicht anderen Mitteln und Gedankenschritten der 
Grundfrage nachzugehen: Was wissen wir wie genau 
über Prävention? Die vorläufig summarische Antwort 
muß leider lauten: Wir wissen nichts oder sehr wenig, 
wenn es auf Zuverlässigkeit des Wissens ankommt (vgl. 
Brooker 1973). In dieses »wir« sind Kriminologen, Sozio
logen, Psychologen, Psychiater, Strafrechtler und Prakti
ker gleichermaßen einzuschließen. Empirisch gesichertes 
Wissen ist eher Desiderat als Faktum, folgerichtig grün
den auch alle Vorschläge für Maßnahmen auf schwan
kendem Boden. Wo können wir aber überhaupt empi
risch ansetzen? Das meint, wo treffen wir nicht auf 
metaphysische Bekenntnisse, sondern auf tatsachenwis
senschaftliche Aussagen, die im Sinne von wissenschaft
lichen Hypothesen als prinzipiell empirisch überprüfbar 
gelten dürfen? Diese Fragen lassen sich nicht ohne weite
res beantworten. Metaphysik ist hier im übrigen nicht ab
wertend gemeint, sondern wird als Begriff zur Verdeutli
chung der Ebenen eingeführt, auf denen wir uns den Pro
blemen nähern können. Metaphysische, also system
transzendierende Grundfragen, z. B. über den Sinn 
menschlichen Daseins und Handeins, sind nicht ganz zu 
unterschlagen, wie Modernisten es gelegentlich fordern, 
sondern lediglich getrennt von empirischen Fragen zu be
handeln: denn unweigerlich werden sie bei der Deutung 
der Empirie, z. B. über den Umweg des sog. Menschen
bildes, wieder zentral relevant. 

3. Die klassischen Ansatzpunkte liegen hier in den sog. 
Theorien der (Kriminal-)Strafe (nachgew. in allen Straf
rechtslehrbüchern zum Allgemeinen Teil). Abgesehen 
von ihrer typischen Belastung durch Wertprämissen, die 
selten einmal ausgewiesen werden, fehlt ihnen das Kenn
zeichnende wissenschaftlicher Theorie. Sie bilden keine 
Systeme von logisch widerspruchsfreien, inhaltlich auf
einander bezogenen Sätzen über die Wirklichkeit, die 
»sinnvoll« sind dergestalt, daß sie der methodischen 
Überprüfung unterzogen, d. h. prinzipiell durch Erfah
rung widerlegt werden können und sich desto besser 
»bewähren«, je öfter tatsächliche Versuche zur Widerle
gung mißlingen. Sie sind, mit anderen Worten, keine 
Sachaussagen über die Wirklichkeit, sondern Verdeut
lichungen von erwünschten Zuständen. Dieser methodi
sche Gesichtspunkt wird durch die übliche Art des 
Sprachgebrauchs verschleiert: Indem man davon spricht, 
welchen Zweck oder welches Ziel die Strafe habe, läßt 
man vor sich und andern den Eindruck aufkommen, als 
sei dieses »Haben« eine der Strafe real zukommende Ei
genschaft, ähnlich wie eben ein materieller Gegenstand 
bestimmte Eigenschaften sinnlich feststellbar »hat«. Dar
aus erwächst dann das sog. essentialistische Mißver
ständnis, man würde etwas nur registrierend feststellen 
und nicht konstruktiv festlegen. Ob Strafe (oder Straf
recht, Strafverfahren, Strafzumessung, Strafvollstrek
kung, Strafvollzug) tatsächliche Funktionen in der bzw. 
für die Gesellschaft oder das Individuum hat, ist eine 
analytisch empirisch zu klärende Frage und bleibt inso
weit ganz unabhängig davon, welche Funktionen sie nach 
bestimmten Meinungen habeIl soll. Straf theorien aber er
fassen den letzteren Aspekt (vgl. Schafer 1969). Sie 
ähneln der Theodizee in der Theologie: es wird faktisch 
gestraft, man hat weiter Gründe genug für die Annahme, 
daß es ohne Strafe nicht geht, und sucht nach einer 
Rechtfertigung für das, was schon immer geschieht, um 
es auch vor der (inneren) kritischen ethischen Instanz als 
»gut« bewerten bzw. darstellen zu können. 



4. Sind Straf theorien demnach Legitimationslehren, so 
bedeutet das nicht, daß sie deshalb notwenqjgerweise 
falsch oder gar schlecht wären. Ihre entsprechende Ein
stufung hilft lediglich klar zu erkennen, daß man sie in 
der Regel methodisch auf falscher Ebene diskutiert. Auf 
die zahlreichen theoretischen Implikationen kann hier 
nicht eingegangen werden. Für ein sozial wissenschaftlich 
orientiertes Erkenntnisstreben jedenfalls folgt daraus 
über mehrere Vermittlungsschritte, daß eine Beschrän
kung nötig wird: empirisch lassen sich nur diejenigen 
"Theorien« fruchtbar machen, die irgend ein Bewirken 
durch die Strafe voraussetzen oder anstreben, sich also 
als Zwecktheorien begreifen. Die in der idealistischen 
philosophischen Tradition stehenden sog. Vergeltungs
theorien beziehen ihre Argumente und ihre Überzeu
gungskraft aus nichtempirischen Bereichen und müssen 
(nur) insoweit aus der Diskussion ausgeschieden werden. 

5. Die Ausrichtung an Zwecken (v. Liszt 1905) erlaubt 
es, sonst scheinbar unnötige oder unangebrachte Fragen 
zu stellen, wie z. B. diejenige, in welchem Ausmaß 
"Recht« nicht unabhängige Variable ist, die andere sozia
le Phänomene beeinflußt, sondern selbst abhängige Va
riable, deren Wirkungsbereich durch vorgelagerte Grund
strukturen bestimmt wird (vgl. Aubert 1974. Fuller 1974. 
Luhmann 1974. RehbinderjSchelsky 1972). Sie erlaubt es 
ferner, analytische Modelle zu entwickeln, mit denen 
Recht (bes. Strafrecht) als Teil-Normensystem erfaßt 
werden kann, das auf soziale Kontrolle abzielt (s. Kau
pen 1975). In dieser Zielrichtung überschneidet es sich 
mit vielen anderen sozialen Normsystemen, ohne freilich 
in diesen voll aufzugehen (zu andern Zielen s. Savigny 
1971). Soziale Kontrolle durch Normen umgreift den sta
tischen Aspekt der äußeren Verhaltensbegrenzung und 
den oft übersehenen dynamischen Aspekt der begleiten
den Verhaltenssteuerung (s. AkersjSagarin 1974. Mali
nowskijMünch 1975. Walter 1975). Was kann das Recht 
hier ohne die anderen Normensysteme erreichen oder 
über sie hinaus oder gar gegen sie? In der Verfolgung die
ser Frage erkennt man bald, daß die Kriminologie vor
erst keine eigenständigen, zureichenden Antworten er
möglichen kann, weil sie in den Grundlagen von allge
meinen human wissenschaftlichen Erkenntnissen abhän
gig ist. Eine dieser Abhängigkeiten besteht im Verhältnis 
zur sog. Sozialisations theorie , die sich u. a. damit be
schäftigt zu erklären, wie und auf welchen Wegen je
mand Normen internalisiert, also fremdgesetzte Verhal
tenserwartungen und Wertvorstellungen so verinnerlicht, 
daß diese Teil der eigenen Persönlichkeit mit verbindli
cher Kraft für Einstellung und Handeln werden. Eine an
dere Abhängigkeit erweist sich im Hinblick auf sog. Mo
tivationslehren, die u. a. zu erforschen suchen, wie und 
unter welchen Bedingungen differentielle Antriebe auf
treten und sich in Verhalten umsetzen. Bekanntlich sind 
aber bis jetzt weder Soziologie noch Psychologie als die 
für das Normalverhalten "zuständigen« Wissenschaften 
sehr weit über globale Aussagen hinausgekommen, und 
die empirischen Ergebnisse sind selten so beweiskräftig, 
daß man sie verallgemeinern könnte. 

111. Ausgewählte Probleme, die vorab geklärt 
werden müssen 

Angesichts dieser ungewissen Grundlagen erscheint es 
hier noch lllehr als sonst angebracht, nicht nach schnel
len Antworten zu suchen, sondern sich zunächst über die 
"richtigen«, d. h. sachlich relevanten und methodisch an-

gehbaren Fragen zu verständigen. Die Schwierigkeit die
ser Aufgabe wird für gewöhnlich unterschätzt, weil man 
weder die unterschiedlichen Denkweisen von Theorie 
und Praxis in Betracht zieht noch sich vergegenwärtigt, 
daß der verschiedene Zugang, den die Einzelwissenschaf
ten zum Problembereich wählen, in der Sache auch zu 
verschiedenen "Objekten« führt und damit u. U. massive 
Verständigungsbarrieren bewirkt. 

1. Relativ unbestrittener Ausgangspunkt dürfte die Ein
sicht sein, daß kriminelles Handeln als Handeln, d. h. als 
manifest werdendes menschliches Verhalten mit sozialen 
Außenwirkungen, alle typischen Eigenschaften mit mehr 
oder minder alltäglichem,. normalem Handeln teilt. Das 
"Kriminelle« ist eine Bewertungsqualität, die zugeschrie
ben wird, - ein Umstand, der im Bereich durchschnittli
cher klassischer Kriminalität in unserem Bewußtsein in 
der Regel nur deshalb nicht (mehr) zum Tragen kommt, 
weil die langvertraute Übung uns derartige Kriminalität 
gleichsam ,maturwüchsig« werden ließ. Ähnlich muß 
man davon ausgehen, daß es Normalität und Abwei
chung als solche nicht einfach vorfindlich "gibt«. Viel
mehr handelt es sich um Produkte einer letztlich gewill
kürten Grenzziehung: Aus der breiten Palette menschli
cher Persönlichkeits- bzw. Verhaltensspielarten bis hin 
zu ausgeprägten Extremformen (der sog. "human 
diversity« i. S. von Taylor, Walton, Young) wird gesell
schaftlich vermittelt festgelegt, was als normal und was 
als abweichend gilt, genauer: zu gelten hat. Mögen uns 
auch viele dieser Festlegungen gar nicht mehr derart er
scheinen, die Ergebnisse mithin evident sein, so bleibt 
analytisch die Betonung der Wertungsaspekte dennoch 
fruchtbar und notwendig, und zwar ganz unabhängig da
von, wie man an anderer Stelle zum sog. labeling ap
proach steht, der ähnliche Überlegungen voraussetzt, oh
ne damit identisch zu sein. 

2. Im Rahmen der Behandlung von Präventionsproble
men wird weiter üblicherweise in fast dem gleichen 
Atemzug von der Notwendigkeit gesprochen, die Ursa
chen der Kriminalität oder von Abweichung allgemein er
forschen zu müssen. Es bleibe hier unerörtert, wieweit 
die Rede von "den Ursachen« heute grundsätzlich noch 
Sinn hat. Es sei dazu als richtig unterstellt, daß auf lange 
Sicht Therapie ohne Diagnose nur Kurieren an Sympto
men bleibt, - um ausnahmsweise einmal die plastischen 
medizinischen Termini zu verwenden. Viel zentraler er
scheint indes, daß es nur zum Teil schlüssig ist, den Blick 
allein auf den Verstoß gegen Vorschriften zu richten. 
Vereinfacht gesagt: man kann aus fast unbegrenzten Mo
tivationen und Anlässen heraus Gebote ignorieren oder 
sich über Verbote hinwegsetzen. Nicht nur Kriminal
praktiker wissen, daß dergleichen auch tatsächlich tau
sendfach geschieht, und die moderne Dunkelfeldfor
schung hat uns insoweit keine neuen, sondern nur präzi
sere Kenntnisse gebracht. Vor diesem Hintergrund der 
alltäglichen Übertretung von Vorschriften heißt die zen
trale Frage dann wohl: Warum gehorchen eigentlich 
Menschen überhaupt Normen? Daß trotz allen Versu
chungen und trotz allen Verstößen in vielen Lebenssitua
tionen normgemäß gelebt wird, darf dabei als reale, 
wenn auch empirisch nicht abgeklärte Voraussetzung ge
nommen werden (grundlegend Krislov u. a. 1972). 

3. Diese Überlegung führt im weiteren Verlauf zu einer 
Theorie der Befolgung von Gesetzen (soziologischer An
satz bei Opp 1973, 190 ff.). Wie wir aus Beispielen der 
Naturwissenschaften wissen, ist nicht selten das Ver-
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ständnis vom normalen ))Funktionieren« eines Organis
mus, eines Mechanismus oder allgemein eines naturge
setzlichen Ablaufs erst spät gelungen, nachdem man sich 
von sog. Unregelmäßigkeiten bzw. Fehlern bzw. Män
geln her mühsam an den Kern der Erscheinungen heran
gearbeitet hatte. Deshalb dürfte es auch im Bereich des 
Rechts nicht unzulässig sein, sozusagen das Normale von 
den Abnormitäten her erfassen zu wollen, jedoch wäre 
gewiß die Hoffnung eitel, man könnte damit das Norma
le auch vollständig und zureichend erklären. Normale Er
scheinungen müssen in normalen Zusammenhängen er
forscht werden, nicht weil sie unbedingt eine andere 
Qualität hätten (s.o.), sondern weil sie sich in teilweise 
anderen sozialen Zusammenhängen entwickeln und damit 
schon vor der strafrechtlichen Bewertungsebene unter
schiedlichen sozialen Bedeutungsgehalt gewinnen. Wie
derum läßt uns die Empirie noch weitgehend im Stich: 
wir wissen mit wissenschaftlicher Genauigkeit kaum et
was dazu, warum die Menschen ein Gesetz befolgen, 
wenn sie es befolgen. Sicher erscheint lediglich das eine, 
daß die rationale Kenntnis vom Normbefehl weder die 
Befolgung determiniert (es sei denn oberflächlich) noch 
die Übertretung verhindert, wenn ein subjektiv relevan
ter Antrieb in Richtung auf eine solche Übertretung wirk
sam ist (vgl. Henshel 1974. S. auch Baratta 1975. Brauer 
u. a. 1975. Diekmann 1975. Opp 1975). Pointiert wurde 
schon formuliert, die Forschung befinde sich in diesem 
Bereich noch in der prälombrosianischen Ära. Das Er
kenntnisdilemma gleicht dem sog. Paradox der Anthro
pologen, die bei der Untersuchung des Rechtslebens ein
facher Völker schon lange vor der Schwierigkeit stehen, 
das Wirken von "Recht« zu erfassen: Offenbar haben 
rechtliche Regeln wenig Kraft, wenn sie nicht in die Sit
ten und Gebräuche (die "mores«) der Stämme eingebettet 
sind oder doch von jenen abgestützt werden; wenn sie 
aber mithin überflüssig zu sein scheinen, wieso sind sie 
dann dennoch überall vorhanden und festzustellen (dazu 
Schott 1970)? 

Eine Klärung steht aus, doch wird man aus den bisher er
mittelten Anhaltspunkten ableiten dürfen, daß die An
nahme der Überflüssigkeit modifiziert werden muß: we
niger die Tatsache der Wirkungen überhaupt steht zur 
Debatte als vielmehr der Grad der Überflüssigkeit bzw. 
komplementär dazu die Art und Reichweite der Wirkun
gen, die als langfristige und diffus sich durchsetzende be
griffen werden sollten (s. Andenaes 1971. Blau 1964). 

4. Angestrebte Ziele von (Kriminal-)Rechtsnormen sind, 
wie erwähnt, Verhaltensbegrenzung und Verhaltens
steuerung der Normadressaten, zusammenfaßbar im Be
griff der Verhaltenskontrolle. Die Kontrolle soll erreicht 
werden mit den Mitteln des Normbefehls, der Warnung 
bzw. Sanktionsandrohung und schließlich der Sanktionie
rung selbst. Klassisch strafrechtliche Stichworte sind In
dividual- und Generalprävention, "Besserung« und 
"Abschreckung«, wobei man letzteren Begriff auf weite 
Strecken besser durch einen andern Begriff wie etwa 
"Abhaltung« ersetzen sollte, z. B. wenn es um niedere 
Strafrahmen geht, weil das deutsche Wort Abschreckung 
und vergleichbar das englische Deterrence (Zimring 1971) 
stark mit negativen Gefühlsqualitäten besetzt sind. Fort
schritte in der empirischen Erkenntnis darüber, ob und 
wie die Ziele erreicht werden können, setzen hier ein 
Verlassen der globalen Betrachtungsweisen voraus. Ver
breitet diskutierte Fragen wie: "Verhindert das Strafrecht 
(die) Kriminali tä t?« oder wie: "Schreckt Bestrafung ab?« 
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haben als unwissenschaftlich zu gelten, insofern sie em
pirisch in dieser Form niemals beantwortet werden kön
nen. Die Unmöglichkeit folgt zum einen aus dem U m
stand, daß es - ganz abgesehen von der vorhin bespro
chenen Bewertungsfrage - schon auf der Tatsachen
ebene weder Kriminalität noch Kriminelle, weder Strafe 
noch Abschreckung als annähernd einheitliche 
"Entitäten« gibt, sondern lediglich eine Fülle von unter
schiedlichen, z. T. sogar durch soziale und/oder psychi
sche Abgründe getrennten Erscheinungen, die nur der 
Name miteinander verbindet, welcher uns eine allenfalls 
vorläufige Verständigungsbasis bieten soll. Der andere 
Grund für die Unmöglichkeit liegt darin, daß absolut ge
stellte Fragen, die auf eine simple ja-nein-Dichotomie 
hinauslaufen, keine sinnvollen Experimente oder Quasi
Experimente erlauben, mit deren Hilfe man die üblicher
weise vielfältigen Drittwirkungen anderer Einflußfakto
ren neutralisieren könnte. Relativ gestellte Fragen dahin
gehend, was der Faktor X im Vergleich zum Faktor Y 
bewirke oder wie die Wirkung im Fall A verglichen mit 
dem Fall Z ausfalle, vermögen demgegenüber weiterzu
führen. 

IV. Typische Überzeugungen und deren Mängel 

Man darf weiter nicht für gering einschätzen, was tief 
verwurzelte Einstellungen und bestimmte Glaubensüber
zeugungen (im weitesten Sinne des Wortes genommen) 
an Widerständen gegen nüchtern analysierende For
schung hervorrufen. Schon gegen die noch erst abstrakt 
gestellten relativen Fragen kann sich erheblicher Wider
wille entwickeln. Das Fragen ruft Unmut hervor u. a. 
deshalb, weil in den hier relevanten Bereichen sehr 
schnell der Punkt getroffen. ist, an dem das mit erhebli
chen Energien hergestellte psychische Gleichgewicht des 
einzelnen in Bedrohung gerät (s. bei Cooper 1973, Schü
nemann 1975). Infolge der Komplexität des Forschungs
gegenstandes wäre es generell illusorisch, wollte man an
nehmen, es gäbe eine wissenschaftliche Methode, mit de
ren Hilfe man "falsche« Einstellungen durchweg über
winden könnte. Was auf der einen Seite die häufige 
Verwendung der sog. ceteris-paribus-Klausel (= "bei 
Gleichbleiben aller sonstigen Umstände«) erzwingt, be
deutet auf der anderen Seite die Chance, fast jederzeit 
durch Verweis auf besondere Umstände die erarbeiteten 
Ergebnisse hinwegerklären zu können. Gleichwohl führt 
auf Dauer der Weg nicht an der Empirie vorbei. Im fol
genden seien in Auswahl nur solche Überzeugungen skiz
ziert, die emotional vergleichsweise wenig belastet sein 
dürften. 

1. Am Beginn steht der Glaube an die für sich selbst 
schon determinierende Kraft der Straf drohung (vgl. Bre
land 1972. Bruns 1974, 196 ff.). In traditioneller straf
rechtlicher Betrachtungsweise findet er seinen Ausdruck 
in der bereits von Feuerbach formulierten sog. Theorie 
des psychologischen Zwangs, in modernerer Betrach
tungsweise lebt er fort in den von den Wirtschaftswissen
schaften beeinflußten Lehren vom rational kalkulieren
den "homo oeconomicus«, vom Menschen also, der mehr 
oder minder detaillierte Kosten-N utzen-Vergleiche an
stellt (s. Ehrlich 1972. PhillipsjVotey 1972) und sich dann 
willentlich/wissentlich aufgrund des je bilanzierten Er
gebnisses für ein bestimmtes Verhalten entscheidet. So 
nützlich derartige Überlegungen als Modellvorstellungen 
zur Bildung von Forschungshypothesen sein mögen, so 
verderblich können sie jedoch auch werden, wenn man 
sie reifiziert, d. h. als Beschreibung von Wirklichkeit 



mißversteht. Denn die Humanwissenschaften müssen im
mer wieder erneut konstatieren, auf welch hochkomple
xer Grundlage sich Verhalten entwickelt und welch einen 
kleinen Anteil das bewußte Vernunftdenken dabei ein
nimmt. 

2. Der Glaube an die Strafdrohung vermag weiter die 
Betroffenen dahingehend zu verführen, daß sie auf einen 
gewissermaßen automatischen Effekt von Strafverschär
fungen vertrauen, falls bei gegebenem Verbot, das straf
bewehrt ist, einzelne Verbrechen außergewöhnlicher Art 
verübt werden oder ganz allgemein die Verbrechensrate 
steigt. Zur sachlich fragwürdigen Annahme kommt dann 
in diesen Fällen ein methodischer Fehlschluß noch hinzu: 
Korrelation wird mit Kausalität verwechselt. Man unter
stellt etwa, mit anderen Worten gesagt, daß eine Maß
nahme »erfolgreich« gewesen sei, wenn später weniger 
Verbrechen registriert werden, oder aber auch im Gegen
teil, daß die Verschärfung noch nicht »ausreiche«, wenn 
der Verbrechenstrend weiter nach oben zeigt. 

Daß zwei veränderliche Größen eine gewisse statistische 
Beziehung aufweisen und in bestimmtem Ausmaß 
kovariieren (- schon das kann methodisch nicht beliebig 
»berechnet« werden -), läßt völlig offen, wie die Bezie
hungen in der Sache aussehen. Selbst wenn man die 
Dunkelfeldproblematik einmal außer Betracht läßt, gilt 
der Satz: Es ist kein Beweis für die Unwirksamkeit von 
Gesetzen, wenn die bekanntgewordenen Verbrechen zu
nehmen, denn wir können ohne Überprüfung intervenie
render Variablen nicht ausschließen, daß die Zunahme 
ohne das Gesetz nicht noch deutlicher ausgefallen wäre. 
Doch ebenso gilt auf der anderen Seite: Es ist kein Be
weis für die Wirksamkeit von Gesetzen, wenn nach ih
rem Erlaß die Verbrechensrate sinkt, denn die Rate 
könnte aus anderen Gründen gesunken sein, die noch zu 
prüfen wären. Methodisch vergleichbar zu beurteilen ist 
das Argument, daß man besonders an den Gefängnisin
sassen die Vergeblichkeit der Strafe erkennen könne 
speziell dann bei den mehrfach rückfälligen Gefangenen: 
Denn im Gegenzug läßt sich mit gleicher subjektiver Ge
wißheit von anderen verweisen auf die vielen, die eben 
nicht (mehr) in den Vollzug geraten sind. 

3. Eine festgestellte Korrelation muß noch nicht einmal 
bedeuten, daß zwei Entwicklungen oder Ereignisse in
haltlich überhaupt irgendetwas miteinander zu tun hät
ten: Die entsprechende Feststellung erfordert z. B. die 
Erfüllung einer Reihe von statistischen Grundvorausset
zungen, auf die hier nicht einzugehen ist. Ebensowenig 
liefert ein zeitliches Nacheinander von Ereignissen einen 
stringenten Hinweis auf deren sachliche Abhängigkeit. 
Insoweit verfällt das Alltagsdenken immer wieder dem 
berühmten Trugschluß des »post hoc, ergo propter hoc« 
(B ist nach A aufgetreten, also war A auch die Ursache 
von B), und selbst die Wissenschaft steht ständig in Ge
fahr, dieser Versuchung zu erliegen. Die Verbindungsli
nien zum magischen Denken der Naturvölker sind kür
zer, als aufgeklärte Geister annehmen mögen. Als Bei
spiel für dieses magische Denken sei auf die 
»Regenmacher« hingewiesen, die nach wie vor u. a. in 
Afrika eine Rolle spielen. 

4. Mit dem vorschnellen Kausaldenken verbindet sich 
die Überzeugung von linearen Wirkungsketten und von 
eindimensionalen Folgen: A führt zu B, B zu C usw.; Bö
ses führt zu Bösem, aus Gutem entsteht Gutes. Leider 
erweisen sich beide Vorstellungen als in den Grundlagen 
falsch und in den Konsequenzen gefährlich. Im sozialen 

Bereich geht es nicht um »objektive« Ursachen-Folge
Beziehungen, sondern um subjektiv sinnhaft vermittelte 
Interaktionen von individuellen Beteiligten, die im gegen
seitigen Agieren und Reagieren die relevante Situation 
ständig verändern. Dieses Geschehen läuft in Wirkungs
netzen ab und läßt sich demzufolge auch nur mit entspre
chend komplexen Analysemethoden (s. Herzog 1968) 
theoretisch erfassen und empirisch in den Griff bekom
men. Zudem hat jedes Handeln neben den angestrebten 
Folgen mehr oder minder unvermeidlich unerwünschte 
oder unerkannte Folgen, die im günstigsten Falle latent 
bleiben können, im ungünstigsten Falle die erwünschten 
Folgen glatt überspielen. Schließlich bringt es die doppel
deutige oder sogar mehrdeutige Natur der meisten Phä
nomene mit sich, daß z. B. scheinbar gute Absichten zu 
bösen Resultaten führen oder aus bösen Bedingungen 
heraus sich gute Ergebnisse entwickeln. Naives Verken
nen dieser Zusammenhänge verleitet zu typischen, sich 
selbst beschleunigenden Zirkeln von Verbrechenssteige
rung und Gesetzesverschärfung, wobei aktuell der Be
reich der Drogen (s. Kreuzer 1975) u. U. als lohnendes 
Objekt erforscht werden könnte. (Kindererziehung und 
Entwicklungshilfe als ganz anders gelagerte Problembe
reiche wären gewiß geeignet, die allgemeine Verbreitung 
der kritisierten Denkhaltungen aufzuzeigen.) 

5. Als weitere Überzeugung macht sich das unreflektier
te Vertrauen auf die unmittelbare Erfahrung geltend. 
Was der einzelne »erfahren« hat, speziell im Zusammen
hang mit eigenen willentlichen Handlungen, verdichtet 
sich im Nachhinein und im erneuten Nachvollzug zur Ge
wißheit, die Evidenzcharakter gewinnen kann. Daran ist 
soviel richtig, daß ohne Erfahrung eine Wirklichkeitser
fassung nicht gelingt, die beschriebene Realität mithin ei
ne Konstruktion vom grünen Tisch bleibt. Erfahrung ist 
also unverzichtbar, aber ebenso gilt, daß ihre Reichweite 
(besonders Verallgemeinerungsfähigkeit) und objektive 
Gültigkeit wie Verläßlichkeit so lange unklar bleiben, als 
nicht die Voraussetzungen geklärt sind, unter denen die 
je konkrete Erfahrung gewonnen wurde bzw. wird. Mit 
anderen Worten: die Erfahrungsbasis selbst steht immer 
mit zur Debatte. Läßt man diesen Gesichtspunkt außer 
Betracht, so läuft man u. a. im Extremfall in die Gefahr, 
die Folgen des eigenen Tuns als vorgegebene Anlässe 
fehlzuinterpretieren (ergänzend spielen hier Fragen des 
impliziten Menschenbildes und der sich selbst erfüllen
den Voraussagen herein). Das Gemeinte sei etwas dra
stisch mit einem Zitat aus dem vorigen Jahrhundert ver
deutlicht. Kapitän Elam Lynds, der Direktor des be
rühmten Zuchthauses in Auburn, gab auf die Frage, ob 
die Prügelstrafe abgeschafft werden könne, die Antwort: 
»Ich bin vom Gegenteil überzeugt. Ich betrachte die Peit
schenstrafe als die wirksamste und gleichzeitig mensch
lichste, welche es gibt, sie schadet der Gesundheit nie
mals ... Ich halte es nicht für möglich, ein großes Ge
fängnis ohne Hilfe der Peitsche zu leiten. Nur diejenigen, 
welche die menschliche Natur aus Büchern kennenge
lernt haben, können das Gegenteil sagen.« (s. Hentig 
1955, 372). 
Wenn wir einerseits annehmen müssen, daß der Anstalts
direktor selbst innerlich von der Richtigkeit seiner Aussa
ge überzeugt war, also nicht bloß zynisch argumentierte, 
und wenn wir andererseits infolge nun langjähriger gegen
teiliger Praxis ebenso sicher wissen, daß es eben doch 
anders geht, liegt die beunruhigende Frage auf der Hand: 
wie steht es um unsere persönlichen und um die allgemei
nen Vorstellungen, die jetzt vorherrschen? 
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6. An einem weiteren Beispiel aus dem vorigen Jahrhun
dert wird außer dem Problem der ungesicherten Erfah
rungsbasis und der Beharrungstendenzen deutlich, wie 
stark das immanente Menschenbild, das wir haben, unse
re Sicht von den »Tatsachen« bestimmt. In England ging 
es darum, zwar die Todesstrafe für Ladendiebstahl auf
rechtzuerhalten, jedoch die Wertgrenze von 5 (!) auf 
10 Schillinge zu heben. Der einflußreiche Oberste Rich
ter Lord Ellenborough wehrte sich im Parlament vehe
ment gegen das Gesetzesvorhaben, u. a. mit der Begrün
dung, es würden alle Dämme einreißen und niemand 
könnte sich mehr für nur eine Stunde aus dem Haus wa
gen ohne Gefahr zu laufen, bei seiner Rückkehr alles 
ausgeraubt zu finden (s. Nachweis bei ZimringlHawkins 
1973, 28). Die Furcht vor dem »Damm bruch«, die weit
gehend irrational verankert ist, bestimmt im Prinzip auch 
heute gleichermaßen die Widerstände gegen Änderungs
versuche. 

Im übrigen führen hier angesiedelte Diskussionen schnell 
zu Grundfragen der Ethik, des Demokratieverständnisses 
und allgemein der Staatstheorie, die man explizit aufneh
men sollte, weil sie sich sonst hinter den Kulissen be
merkbar machen und nicht kontrolliert behandelt werden 
können. Das heißt zum Beispiel im gefährlichen bzw. ge
fährdeten Bereich der Abschreckung, daß sich Erfahrung 
legitimieren können muß. Um es am Extrem zu verdeut
lichen: Ein KZ-Quäler oder derzeit ein Folterspezialist in 
totalitären Regimen ist ohne Zweifel sehr erfahren im 
Einsatz der Tortur. Man könnte in der Sache von ihm 
viel lernen, jedoch ist das kriminalpolitisch Entscheiden
de, daß die Sache selbst ausnahmslos beseitigt werden 
muß. Solche Erfahrung ist zu verwerfen, sie darf auch 
nicht den Anschein legitimierbaren Wissens erhalten. 

7. Typische Fallstricke bei der alltäglichen Erfahrungs
bildung gibt es daneben vor allem auf der Ebene der In
dividualprävention. Man befragt betroffene Täter, ohne 
den psychologischen und sozialen Kontext zu beachten 
und gerät so in die Lage, daß scheinbar ganz zwanglos 
die »Tatsachen« sich immer den eigenen Voreinstellun
gen fügen. Besonders verzerrend wird der Einfluß der Si
tuation auf die Antworten, wenn der Fragende Macht 
ausüben kann, d. h. Sanktionen verhängen oder Vorteile 

gewähren kann. Hingewiesen sei auf die beliebte Frage 
an Lebenslängliche, ob sie die Tat auch begangen hätten, 
wenn sie mit dem Tod bedroht gewesen wäre. Welcher 
Insasse wird etwa normalerweise dem Pfarrer bejahend 
antworten, wenn er die Konsequenzen bedenkt? Oder 
andersherum: welcher informierte Jugendliche wird nicht 
zur Entschuldigung auf den schlechten Einfluß eines 
Films hinweisen, durch den er verführt worden sei, wenn 
er weiß, daß derartige Aussagen ungeprüft übernommen 
werden, weil sie eben zur Einstellung des jeweiligen 
Richters »passen«? Die Beispiele könnten beliebig ver
mehrt werden. 

8. Schließlich gibt es eine quasi erfahrungsfreie Über
zeugung, daß nicht bloß die soziale Tatsache »Recht« in 
all ihrer Komplexität Wirkungen habe, sondern unmittel
bar und direkt schon der Erlaß eines formellen Gesetzes. 
Diese Überzeugung scheint mir plastisch in der Frage ei
nes Abgeordneten im Bundestag hervorzutreten, die wie 
folgt lautete: »Welchen Beitrag hat der durch das 
4. Strafrechtsreformgesetz neu geschaffene § 131 StGB 
bisher gehabt, um Gewalttätigkeit und Brutalität in unse
rem Lande zurückzudrängen«? (Recht Nr. 16/1975, 
S. 187). Auf eine nähere Diskussion muß hier verzichtet 
werden. Jedoch sei abschließend als Gesichtspunkt er
wähnt, daß möglicherweise bei Gesetzen oft genug gar 
nicht ernsthaft feststellbare Wirkungen i. S. von Verän
derung der Realwelt erwartet werden. Die sog. ad-hoc
Gesetze bei spektakulären Anlässen legen die Vermutung 
nahe, hier werde der Gesetzgeber aktiv vor allem, um 
sich vom psychischen Druck zu befreien, der z. B. aus 
dem Gefühl der Ohnmacht und Abhängigkeit entsteht. Er 
hat dann »das seinige getan«, mögen anschließend die zu
ständigen ausführenden Organe zusehen, was sie aus der 
Anweisung machen. Positiv betrachtet kann in diesen Zu
sammenhängen aber auch etwas anderes mitspielen, 
nämlich das Bestreben, mit dem Erlaß von Normen die 
zentralen bzw. vorherrschenden Werte zu verdeutlichen 
und manifest zu bekräftigen (s. Junker 1974). Damit 
stößt man auf das weitere Problem des symbolischen 
Charakters von Recht und Rechtsanwendung. Es er
scheint durchgehend auf allen Ebenen der Rechtsver
wirklichung relevant, ist jedoch empirisch ebenfalls noch 
weitgehend unerschlossen (vgl. Henshel 1974). 

B. Ansatzpunkte für polizeiliche Präventionsstrategien 

In der Erörterungen zu grundlegenden Problemen der Re
de von der Kriminalprävention ist deutlich geworden, 
wievieler Anstrengungen es noch bedarf, bevor man sich 
auf empirisch sinnvolle Forschungsobjekte und auf trag
fähige, die überkommenen Grenzen der Wissenschafts
disziplinen überschreitende Theorien wird einigen kön
nen. Damit ist auch angesprochen, daß noch viel Zeit bis 
zu neuen Lösungen verstreichen wird. Gleichwohl steht 
die »Welt« nicht still: Die soziale Wirklichkeit, in ständi
ger Wandlung - zumindest den äußeren Phänomenen 
nach - begriffen, präsentiert den Beteiligten fortlaufend 
unverhoffte Schwierigkeiten, zwingt sie zur Anpassung 
an geänderte Lebenssituationen und stellt sie vor Ent
scheidungsalternativen, deren Konsequenzen im Dunkeln 
verborgen bleiben. 
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I. VOll der Notwendigkeit des Halldeins trotz 

Erkel111tllislückell 

1. In jedem Fall ist den Beteiligten der Rückzug auf die 
Position des »folgenlosen Zuwartens« abgeschnitten. 
Denn auch das Stillhalten, das Nichtstun oder das 
»Wegschieben« der Schwierigkeiten hat Folgen, ist wir
kendes Verhalten schon insofern, als die Möglichkeit zur 
aktiven Einflußnahme nicht genutzt wird, die jeweils an
deren Akteure sich dC!-rauf einstellen, und die weiteren 
Ereignisse sich dann in einer RichtUng bewegen, die an
dernfalls eben eine andere gewesen wäre. Analytisch be
trachtet hat also auch das scheinbare Nichthandeln (zu
mindest) von seinen Folgen her Handlungsqualität. Hin
ter dem Reagieren wie dem Nichtreagieren auf Vorgänge 



oder Anlässe verbirgt sich dabei jedesmal eine Entschei
dung für etwas, d. h. für eine von mehreren vorgegebe
nen bzw. vorherzusehenden Alternativen. Diese Ent
scheidung kann ausdrücklich getroffen werden und dürf
te dann in der Regel auf Veränderung abzielen; sie kann 
auch implizit fallen, indem der Betroffene Änderungen 
vermeidet und so den Dingen den jeweiligen Lauf läßt, 
den ihnen die vorherrschenden Bedingungen aufprägen. 
Man muß sich dessen klar bewußt bleiben: In der Sache 
ist keiner der Wege von vornherein »besser« oder 
»schlechter«, und gerade das Nichtreagieren kann oft
mals die pragmatisch klügste Reaktion sein, wenn es als 
Möglichkeit offen steht. 

2. Damit ist das typische Dilemma der Praxis gekenn
zeichnet, die in öffentlicher Funktion aufgerufen ist, 
selbst die soziale Wirklichkeit zu beeinflussen, d. h. aber 
auch zugleich: Wirklichkeit erst zu erschaffen. Die Wis
senschaft kann legitimerweise ein »)flon liquet« verkün
den, also feststellen, daß eine Sache nicht aufgeht, sich 
in die Position des Beobachters zurückziehen und auf 
künftige Lösungen hoffen bzw. verweisen. Praxis demge
genüber steht permanent unter Entscheidungszwang, sie 
kann üblicherweise nicht auf weitere Klärung warten. 
Die Situation verlangt in der Regel, daß »irgendwie« ge
handelt wird, daß aktiv irgendeine Maßnahme ergriffen 
wird, um z. B. akute Konflikte zu entschärfen, auch 
wenn oder sogar gerade wenn weder Voraussetzungen 
noch mögliche Folgen zureichend erfaßt sind. Praxishan
deln heißt demnach: Entscheidenmüssen für bestimmte 
Nahziele bei prinzipieller Ungewißheit über die Ange
messenheit der Reaktion im Hinblick auf die Fernwir
kungen. Schon aus diesen Gründen besteht ein fast natür
liches Spannungsverhältnis zwischen Theorie und Praxis. 
Im Bereich der Kriminalität und ihrer Bekämpfung kom
men trennende Gräben aus z. T. unterschiedlichen Wer
torientierungen und Interessenlagen hinzu, die nur all
mählich und unter Mühen überbrückt werden können. 

3. An dieser Stelle ist weder ein näheres Eingehen auf 
die erkenntnisleitenden Interessen und sog. Alltagsphi
losophien noch ein Rekurs auf bestimmte Forschungsme
thoden möglich, mit denen man Theorie und Praxis har
monisieren zu können glaubt (beispielsweise die Aktions
forschung). Es soll vielmehr aufgezeigt werden, daß es 
- wegen der Fülle ungelöster Streitfragen über die Gren
zen des Objektbereichs als solchem - auf mittlere Frist 
eine furchtbare Strategie sein kann, an bestimmten ein
zelnen Phänomenen konkreter Praxisfelder anzusetzen, 
deren Oberflächenstruktur auf evident »kritische« 
Schwachstellen hin zu überprüfen, und dann im vollen 
Bewußtsein der V orläufigkeit der Erkenntnis Anregun
gen zu Konzeptveränderungen zu entwickeln. Dies nicht 
zuletzt deshalb, weil sich oft mit geringem Aufwand die 
Dysfunktionalität von bestimmten Einrichtungen oder 
Verhaltensprogrammen nachweisen läßt und Auswege 
plausibel gemacht werden können, während positiv funk
tionale Lösungen noch völlig im Dunkel liegen. 

4. Damit ist kein Verzicht auf gesichertes Wissen ausge
sprochen, es werden lediglich die Prioritäten anders ge
setzt. Es können sachlich begründete Pläne für das All
tagshandeln entwickelt werden auf der Basis sicher er
kannter Regelmäßigkeiten (Erscheinungsebene), auch 
wenn die Regeln des Geschehens (Ebene der verborge
nen Wirkungszusammenhänge ) noch nicht erfaßt sind 
oder sogar theoretisch völlig falsch gedeutet werden. Da 
wir auf weite Strecken noch nicht einmal die Regelmä-

ßigkeiten der Kriminalität kennen, bleiben vorerst schon 
genug Aufgaben in diesem vorgelagerten Bereich. Das 
Gemeinte sei hier der Einfachheit halber an einem weit 
hergeholten Beispiel verdeutlicht: Bis zur sog. kopernika
nischen Wende in der Astronomie, mit der die Erde als 
bisheriger »Mittelpunkt des Weltalls« endgültig entthront 
wurde, waren offenbar durchweg falsche Theorien ver
wendet worden. Dies hatte auch zu typischen Erklä
rungsschwierigkeiten geführt, etwa bei den sog. Epizyk
len, denen die Sterne scheinbar folgten. Da man aber 
durch jahrhundertelange präzise Beobachtungen und Be
rechnungen jedenfalls die mamfesten Zusammenhänge 
verschiedenster Phänomene in der Natur zu bestimmen 
gelernt hatte, konnte man schließlich sogar sichere Pro
gnosen stellen (die durchaus praktisch bedeutsam waren), 
ohne über eine zureichende Erklärung zu verfügen. Noch 
anders gesagt: daß die Sonne nicht tatsächlich »aufgeht« 
oder »untergeht«, sondern daß sich eben die Erde dreht, 
spielt für alle Verhaltensweisen keine Rolle, die sich mit 
der Sicherheit des »als ob« begnügen können (die Spann
weite reicht von der Landwirtschaft bis zur Seefahrt). 
Der Unterschied wird (erst) in dem Moment entschei
dend, in dem man sich anschickt, Maßnahmen zu ergrei
fen, die nur mit Hilfe der Regelkenntnis (i. S. tatsächli
cher Wirkungszusammenhänge) gelingen können, hier im 
Beispiel die Raumfahrt. Außerhalb der Naturwissen
schaften ist die Forschung leider vielfach noch lange 
nicht in der Lage, wenigstens bei den Regelmäßigkeiten 
Gewißheit zu verbürgen, ein Umstand, der freilich durch 
aufwendige Terminologie und Methodendiskussion ver
schleiert werden kann. 

5. Die folgenden Erwägungen widmen sich ausgewählten 
Phänomenen des Praxisfeldes Polizei. Die Beschränkung 
läßt sich in doppelter Weise begründen: Zum einen steht 
die Polizei an vorderster Front und hat unter den Justiz
organen (i. w. S.) den unmittelbarsten Zugang zur Ver
brechenswirklichkeit; zum andern ist ihr Handeln im 
grundsätzlich unscharfen Grenzbereich zwischen helfen
dem Eingriff und strafendem Eingriff in fremde Positio
nen angesiedelt, wo Konzeptionswandlungen in bestimm
tem Ausmaß ohne formellen Aufwand vergleichsweise 
pragmatisch in Gang gebracht werden können. 

Il. Täterbeeinflussung oder Umfeldbeeinflussung ? 

Zum Gegenstand von Präventionsmaßnahmen 

1. Verbrechensbekämpfung ist offenkundig mehr als 
Strafverfolgung, meint mehr als die Ausrichtung aller Tä
tigkeiten auf Verhinderung bzw. Sanktionierung konkre
ter Fälle in einem quasi isolierten »kriminalrechtlichen« 
Bezugsrahmen (s. G. Wolf 1975; allg. Schäfer 1964. 
Stümper 1973). Mit dem geläufigen Stichwort von der 
präventiven Verbrechensbekämpfung, die man der re
pressiven Verbrechensbekämpfung gegenüberstellt, um 
so etwa polizeitypische Aufgaben von rein justizförmi
gern Vorgehen zu unterscheiden, wird ein entsprechend 
breit angelegtes Konzept angedeutet. Jedoch erscheint 
das Blickfeld selbst hier z. T. noch verengt auf die er
kannten wie unterstellten Qualitäten von spezifischen ab
weichenden Handlungen, und kaum erweitert auf allge
meine soziale Lagen und Situationen, aus welchen mit 
bestimm barer Wahrscheinlichkeit typisch strukturierte 
Handlungsmengen entstehen, während der einzelne Akt 
unbestimmbar »zufällig« bleiben kann. Im Gefolge dieser 
Begrenzung kann sich die Einsicht verlieren, daß manche 
Kriminalitätsformen nicht eigentlich aus kriminalpoli-
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tisch, sondern eher aus sozialpolitisch einzustufenden 
Problemverhältnissen herrühren und deshalb in den Wur
zeln auch nur mit entsprechend gerichteten Programmen 
angegangen werden können, die jenseits polizeilicher 
Aufgabenstellung i. e. S. liegen. 

2. Einen wesentlichen Kern dieser Einsicht verdeutlicht 
der vielfach (bewußt?) mißverstandene Vergleich mit der 
Seuchenbekämpfung, den 1957 der verstorbene hessische 
Generalstaatsanwalt Fritz Bauer zog, und den man genau 
zitieren muß, um die Intentionen nicht zu verfehlen. Da
mals ging es um die Reform des StGB, doch ist die Aus
sage allgemein relevant: »Keine Wissenschaft ist voraus
setzungslos. Das Kriminalrecht ist viel zu weitschichtig, 
als daß für seine Fragen nur der Jurist zuständig wäre. 
Zu ihrer Beantwortung sind die Anthropologen, die So
ziologen, Psycho- und Biologen, die Pädagogen und Ärz
te aufgerufen, letztlich alle, die sich für das gesellschaft
liche Geschehen ihrer Zeit verantwortlich fühlen. Krimi
nalrecht ist Kriminalpolitik, Sozialpolitik, Wirtschaftspo
litik und Erziehungspolitik. Es steht der Bekämpfung von 
Seuchen oder der Regelung des Gas- und Wasserwesens 
näher als dem, was gemeinhin als Ethik und Moral be
zeichnet wird. Strafrechtspflege heißt nicht, das Richt
schwert Gottes auf Erden führen« (1957, 246). 

3. Über die praktischen Implikationen einer derartigen 
Perspektivenerweiterung für polizeiliche Prävention ist 
bis heute zu wenig und zu wenig detailliert nachgedacht 
worden. Sie führen weit ins sog. Vorfeld der Ver
brechensentstehung. Wo gellau soll Prävention hinzielen? 
- Diese Frage ist die ungelöste Grundfrage nach dem 
primären Gegenstand jeder praktischen »Präventions
politik« im weitesten Sinn des Wortes. Traditionelle Ant
worten verweisen auf »die Kriminalität« und meinen da
bei vor allem spektakuläre Taten, oder sie benennen »die 
Kriminellen« und verstehen darunter je bestimmte, be
sonders gefährdete oder gefährliche Personen. Daran ist 
soviel richtig, daß im Ergebnis sich Kriminalität immer 
in konkreten Akten (schädigend) bemerkbar macht, und 
weiter, daß letztlich immer einzellle in Versuchung kom
men, abweichen und wieder »korrigiert« werden müssen. 
Zugleich geraten damit aber Alternativen aus dem Blick, 
die auf Kriminalität als soziale Tatsache abheben, auf 
Kriminalität als eine Gesamtheit, die nicht identisch ist 
mit der Summe der Einzelereignisse, und die u. U. durch 
allgemeine Vorkehrungen eben als Gesamtheit modifi
zierbar sein könnte. 

4. Mit solchen Alternativen wird ersichtlich der Bereich 
der Ursachenlehren berührt, insbesondere der klassische 
Anlage-Umwelt-Streit. Doch abgesehen davon, daß die
ser Streit in seinen alten Frontstellungen wissenschafts
theoretisch überholt ist (faktisch überlebt allerdings 
nicht, wie auch die Parallele bei der Intelligenzbestim
mung zeigt), kann man ihn hier ohne Beeinträchtigung 
der Erkenntnis weitgehend ausklammern. Denn relativ 
unbestritten gilt die anthropologische Einsicht von der 
verminderten (bis fehlenden) Instinktgebundenheit der 
Gattung Mensch, womit auch die prinzipielle »Offenheit« 
für die Bewältigung unterschiedlichster Lebenssituatio
nen einerseits und - als andere Seite der gleichen Münze 
- die »Beeinflußbarkeit« durch Außenreize andererseits 
festliegt. Daß Offenheit und Beeinflußbarkeit wahr
scheinlich im individuellen Fall infolge von Determinan
ten aus Person und Lebensgeschichte (s. zuletzt Danner 
1975) nicht frei variieren, sondern einen engen Rahmen 
haben, ändert dabei am breiten Spielraum in der Gesamt-
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heit nur wenig bis gar nichts. Pragmatisch wird man fest
stellen, daß das »Umfeld«, als sozialer Lebensraum be
griffen, mannigfache Anlässe für Verhaltensweisen bie
tet, die als kriminell klassifiziert werden; und pragma
tisch wird man daraus auch die Folgerung ableiten, daß 
es fruchtbar sein dürfte, die Verminderung der Anlässe 
anzustreben. Das Umfeld begrenzt Verhaltensmöglich
keiten, setzt aber auch Energien in bestimmter Richtung 
frei, insofern es Lernerfahrungen bietet, die als Verhal
tensverstärker wirken. Verhaltensbereitschaften der Indi
viduen stoßen auf Anreize der Außenwelt und setzen 
sich schließlich in manifestes Verhalten um. Die darauf 
bezogene Strategie will das Erfahrungsfeld verändern, 
die Anreizstruktur der »environmental opportunities« 
(Jeffery 1971, 277) modifizieren oder einzelne Hand
lungsmöglichkeiten sozusagen schon auf der objektiven 
Ebene abschneiden (Brillon 1974). Das bedeutet in nega
tiver Richtung eher Kanalisierung von unerwünschtem 
Verhalten als Rückgriff auf Verbote und Sanktionsein
griffe, zugleich in positiver Richtung das Anbieten sub
jektiv belohnender Anreize für erwünschtes Verhalten. 
Dahinter stehen Konzepte der Lerntheorie, doch wird 
man gewiß über deren Rahmen (S-R-Schema) hinaus
kommen müssen. Die handliche Formel lautet (Jeffery 
1971) »Crime Prevention through EnvironmeJltal Design« 
(in etwa übersetzbar mit: Verbrechensvorbeugung durch 
umweltgestaltende Eingriffe). Ergänzend müssen hier 
viktimologische und kriminalgeographische Studien ein
bezogen werden, die weit über die traditionell üblichen 
Fragestellungen nach eher statischen Merkmalen statt dy
namischen Zusammenhängen hinausgehen. 

5. Die Veränderung der Anreizstruktur, das Beschneiden 
von Gelegenheiten braucht durchaus nichts mit totaler 
Kontrolle gemein zu haben. Vielmehr verbirgt sich hinter 
entsprechenden Überlegungen ein rationales und zurück
haltendes Konzept: Ein vorläufiger Verzicht auf tiefgrei
fende Versuche, »den Menschen« zu ändern, solange wir 
nichts Ausreichendes über individuelle Verbrechensursa
chen wissen, auch aus der Einsicht heraus, daß der aller
größte Teil täglich anfallender Straftaten nicht schwer 
wiegt, aus vorübergehenden Konstellationen entsteht und 
bei fehlender Dramatisierung auch weder Spuren in der 
Lebensgeschichte hinterläßt, noch in sich zum Rückfall 
anreizt. Gegenüber jeglichem Optimismus im Hinblick 
auf Persönlichkeitswandel ist Skepsis angebracht. Tradi
tionelle Techniken der strafenden Einwirkung unterliegen 
dem lerntheoretischen Einwand, daß sie üblicherweise 
nicht zum Verlernen von Haltungen, sondern nur zum 
»Vermeidenlernen« (Breland 1974, 116) führen. Neuere 
Techniken der therapeutischen Einwirkung unterschätzen 
meist den verhaltensprägenden Druck aus dem gesamten 
sozialpsychologischen und sozialen Kontext, der Erfolge 
in isoliert angegangenen Bereichen nach kurzer Frist wie
der zunichte werden läßt. Am simplen Beispiel des hart
näckigen Kampfes von ungezählten Durchschnittsbür
gern, das Rauchen aufzugeben, werden die Schwierigkei
ten evident, zumal es in diesen Fällen gewiß selten an 
dem mangelt, was man »den festen Willen zur Bes
serung« nennt. 

6. Ein Teil der polizeilichen Praxis liegt schon immer auf 
der angedeuteten Linie. Es handelt sich um die Vorbeu
gungsprogramme in Richtung auf allgemeine Warnung 
vor Leichtfertigkeit, auf deliktspezifische Aufklärung der 
Öffentlichkeit und auf ge zielte detaillierte Beratung aller, 
die in sog. opferanfälliger Situation leben, damit diese 
durch Vorsichtsmaßnahmen sich selbst schützen, zu-



gleich aber auch Deliktsgelegenheiten reduzieren. Ein gu
tes Beispiel unterstützender Medienarbeit war vor eini
gen Jahren die Fernsehreihe ))Nepper, Schlepper, 
Bauernfänger« (Zimmermann), insofern dort anhand ei
nes ausgewählten Deliktsbereiches die fast unbegrenzte 
Ausnutzbarkeit der Bevölkerung durch manipulative 
Täuschungen plausibel demonstriert wurde und der 
Schwerpunkt der Belehrung auf dem Verbrechen i. S. 
störender Taten lag. Mit anderen Worten: es wurde die 
ständige Gefährdung aufgezeigt, nicht jedoch eine Art 
))Jagd auf die Kriminellen« eröffnet durch deren stereo
typisierende Ausgrenzung und Kennzeichnung als die 
ganz anderen, von denen im Grunde allein das Böse in 
der Gesellschaft herrühre. Trotz mancher Bedenken kann 
auch die jüngst verbreitete Broschüre ))Wie schützt man 
sich vor Verbrechen?« (Zimmermann 1974) als vergleich
bar nützlich gelten. 

Bei Diebstahl und Gebrauchsentwendung des Massen
produktes Kraftfahrzeug ist die Pflicht zur Vorsorge be
kanntlich am weitesten gediehen, und zwar durch den ge
setzlich sanktionierten Zwang, besondere Sicherungen 
einzubauen (Lenkradschloß, § 38 a StVZO) und diese 
auch in Betrieb zu setzen. Dies gewiß nicht bloß aus 
Gründen der Verminderung von Gelegenheiten, sondern 
auch deshalb, weil die Gefahr von Folgeschäden auf der 
Hand liegt und sich oft verwirklicht hat. Beliebig wird 
man den Grundgedanken nicht erweitern bzw. auf jeden 
anderen Deliktsbereich übertragen können, denn das lie
fe im Ergebnis, knapp formuliert, auf das Prinzip hinaus, 
primär das Opfer für die Tat haftbar zu machen. Jedoch 
wäre er einer gründlichen Prüfung wert. Man könnte am 
Ladendiebstahl ansetzen, wo die Folgeschäden nicht so 
offenkundig sind, aber zumindest als ))Kosten« ins Ge
wicht fallen. (Höhe der Preise, aber auch Überlastung 
der Strafverfolgung, Entwertung der Strafe u. a.). War
um setzt sich die Sicherungspflicht hier nicht durch? Bei 
der Antwort auf diese Frage wird der Einfluß der Ver
kaufspsychologie in den Vordergrund zu stellen sein. U n
geachtet der sonstigen kriminalpolitischen Streitfragen 
wäre daraus zu folgern, daß es eine Zumutung an Polizei 
und Straf justiz ist, auf diese die Last der Beseitigung von 
negativen Konsequenzen aus Anreizsituationen abzu
schieben, die man um der positiven Konsequenzen willen 
selbst bewußt geschaffen hat. 

7. Anhand der Verstöße im Straßenverkehr läßt sich das 
Problem der Anreizsituation weiter verdeutlichen. Es 
gibt eine große Menge von (i. d. R. sinnvollen) Vor
schriften über das Verhalten im fließenden Verkehr. Die 
Forschung entdeckt, daß immer wieder typische Fehler 
vorkommen, daß bestimmte Gebote mit besonderer Häu
figkeit mißachtet oder Verbote übertreten werden. Die 
damit verbundenen abstrakten Gefahren setzen sich an 
bestimmten örtlichen Stellen vermehrt in konkrete Ge
fährdungen und sogar Schäden um. Jede Dienststelle der 
Verkehrspolizei kennt in ihrem Bezirk solche kritischen 
Punkte, wie z. B. an Kreuzungen, Einmündungen, Gefäl
lestrecken, unübersichtlichen Kurven, Engpässen und 
Überholgeraden. Man kann dagegen nun mittelbar ein
schreiten, d. h. mit zusätzlichen Schildern, Kontrollen, 
Radarfallen, härteren Sanktionen und deren Propagierung 
in der Presse vorgehen, um zu erleben, daß der langfristi
ge Haupteffekt derjenige ist, mehr Leute ))erwischt« zu 
haben, ohne daß die Probleme verschwunden wären. 
Man kann aber auch unmittelbare Maßnahmen ergreifen, 
d. h. pragmatisch unterstellen, daß die ))Fehlsamkeit« 
des Menschen gleich bleibt, und deshalb die Situation 

entschärfen, um diese Fehlsamkeit nicht wirksam werden 
zu lassen, also z. B. Kreuzungen umbauen, Sichtverhält
nisse verbessern oder Leiteinrichtungen schaffen. Der
gleichen ist zunächst kostspielig (für den Fiskus), verur
sacht jedoch auf Dauer die relativ geringsten Gesamtko
sten (für Fiskus und Gesellschaft), wenn alle Kostenfak
toren berücksichtigt werden. Auf die Alternativen der 
Schaffung neuer Reaktionsarten (s. eramer 1975) und die 
Vergeblichkeit, den sog. Trunkenheitsfahrten durch re
pressive Verschärfung beizukommen (s. Robertson u. a. 
1973. Schöch 1973), sei hier nur kursorisch verwiesen. 

8. In der Tendenz vergleichbare Ideen haben sich in der 
Arbeitswelt durchgesetzt. Betriebsvorschriften, Anleitun
gen und Warnungen z. B. im Umgang mit gefährlichen 
Maschinen sind gewiß unerläßlich. Als mittelbare Ein
flußfaktoren wirken sie jedoch selbst dann nur sehr be
grenzt, wenn die Betroffenen im Prinzip die Regelungen 
billigen und sich daran halten wollen. Denn die alltägli
che Wirklichkeit bringt ständig Situationen, in denen das 
Wissen um Regeln nicht handlungs wirksam werden kann. 
Unmittelbare Maßnahmen zielen auf technische Verän
derungen, die einen Verstoß gegen Regeln verhindern 
(logische Schaltungen) oder folgenlos bleiben lassen 
(Schnell sicherung) oder doch in den Konsequenzen min
dern (Schutzkappen u. ä.). Wiederum ist die Möglichkeit 
der Übertragung auf Formen der klassischen Kriminalität 
auch nicht in Ansätzen geprüft, vielleicht wegen der 
scheinbaren ))Banalität« von Verkehr und Arbeitswelt, 
wo es ))fiur« um Verstöße gegen Ordnungsvorschriften 
und nicht um die sog. sozialethisch unwertigen Straftaten 
geht. 

Das interessante echte Experiment, das man in New 
York aus Anlaß einer Welle von Mißbräuchen von Park
uhren durch falsche Münzen durchführte, steht jedoch 
klassischer Kriminalität schon näher und erscheint trotz 
Mängeln gerade deshalb besonders relevant: Man hatte 
nach einem bestimmten methodischen Prinzip in den be
sonders belasteten Gebieten je einen Teil der Parkuhren 
mit Etiketten versehen, auf denen unterschiedliche Bu
ßen, z. T. sogar Kriminalstrafen für den Fall des Miß
brauchs der Parkuhr angedroht wurden; einen anderen 
Teil der Parkuhren hatte man mit Einrichtungen für das 
Zurückweisen von falschen Münzen versehen; daneben 
ersetzte man eine Auswahl von Parkuhren durch neue, 
die - wie bei uns üblich - die eingeworfene Münze in 
einem Sichtfenster erkennen ließen. Das Ergebnis lautete 
kurz zusammengefaßt: Das Sichtfenster hatte einen so
fortigen Effekt (gewiß nicht überraschend), die übrigen 
Maßnahmen veränderten den Lauf der Ereignisse prak
tisch nicht, vor allem machte es für die Höhe der Miß
brauchsrate keinen Unterschied, ob einmal Geldbuße, 
ein andermal Freiheitsstrafe sichtbar angedroht war 
(s. Decker 1972). Die Implikationen des Experiments 
und der Ergebnisse können hier nicht näher diskutiert 
werden; es sei nur darauf hingewiesen, daß man daraus 
keinen Beweis für ))Wirkungslosigkeit« von Gesetzen ab
leiten kann. 

111. Polizeiliche Prävention und Kriminalität 

auf örtlicher Ebene 

1. Verbrechensvorbeugung durch umweltgestaltende 
Eingriffe könnte besonders relevant werden beim Pro
blem der Gewährleistung sozialer Kontrolle im sozialen 
Nahraum, d. h. vor allem in Nachbarschaften, Stadtvier
teln und überschaubaren Gemeinden. Hier gilt es bestän-
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dig die prekäre Balance zu wahren zwischen den Extre
men, die beide gleich unangenehm wirken: Zusammen
bruch der informellen sozialen Kontrolle auf der einen 
und totale wechselseitige Überwachung auf der anderen 
Seite. Gegenwärtig stellen wir in den westlichen Indu
striestaaten überwiegend die Gefahr fest, daß sich Ten
denzen zum ersten Extrem ausprägen. Das etwas un
scharfe Stichwort von der sog. Unwirtlichkeit der Städte, 
das Mitscherlich geprägt hat, macht den Hintergrund 
deutlich. In den Zusammenballungen von Gebäudekom
plexen, die »konstruiert« und nicht »gewachsen« sind, 
geht den Menschen u. U. die innere Beziehung zum Le
bensraum verloren oder sie gewinnen eine solche Bezie
hung von vorneherein schon gar nicht. Trabantenstädte 
und kasernenartige Viertel scheinen in dieser Hinsicht 
besonders anfällig zu sein. Doch auch bislang lebendige 
Wohn- und Geschäftsviertel können durch Eingriffe in 
die Bausubstanz, verbunden mit einer Veränderung der 
Funktionsstruktur, im Nachhinein in entsprechende Ge
fahr geraten. Die Vereinigten Staaten von Amerika bie
ten für beide Entwicklungen eindrucksvolle Modelle, bei 
uns dürfte erst der Anfang gemacht sein. Man wird der 
Hypothese auf den Grund geben müssen, daß bestimmte 
Siedlungsformen ihre bestimmte Kriminalität (quantitativ 
und qualitativ) haben und daß deren Struktur von der Art 
und Ausprägung der spezifischen »Öffentlichkeit« ab
hängt. 

2. Empirisch wissen wir dazu noch sehr wenig (Harries 
1974). Die Fragestellungen der traditionellen sog. Krimi
nalökologie erfassen diesen Gesichtspunkt nicht zurei
chend (s. Albrecht 1972, Voss/petersen 1971). Es macht 
einen Unterschied, ob die Bewohner ihr Wohngebiet als 
lediglich beliebigen Aufenthaltsort oder als einen ihnen 
zugehörigen sozialen Raum zur Verwirklichung gemein
sam relevanter Lebensbedürfnisse begreifen. Und dieser 
Unterschied ist wiederum, wenn auch nur in Teilen, de
terminiert durch die ökonomische Situation des Gebietes 
und die soziale Lage der Betroffenen. Immer wird ein 
untrennbares Gemisch von materiellen Faktoren und 
symbolischen Einflüssen wirksam. Beziehungslosigkeit 
der Menschen zu ihrem Umfeld überschneidet sich mit 
den Folgen der Beziehungslosigkeit zwischen den Indivi
duen selbst. Die anderen gehen einen nichts an und die 
Dinge gehen einen ebenfalls nichts an. Das mag seine po
sitiven Konsequenzen haben, insofern man in Ruhe ge
lassen und nicht mit fremden Ansprüchen oder Sorgen 
behelligt wird. Im Negativen heißt es aber, daß niemand 
die Eigendynamik einer einmal in Gang gesetzten Ent
wicklung zur Anomie bremsen will, wenn es noch mög
lich wäre (d. h. in den Anfangsstadien), und später mit 
Mitteln der informellen Kontrolle nicht mehr bremsen 
kann. Die Symptome sind z. B. Verwahrlosung der Ge
meinschaftsanlagen, Verbreitung von jugendlichem Van
dalismus, Zunahme der Konflikte zwischen und in Fami
lien, Kontaktminimierung, Anstieg der Selbstmordraten 
und psychischen Erkrankungen. In den durch Anonymi
tät im weitesten Sinne des Wortes gekennzeichneten Ge
genden kommt ein weiteres hinzu: Sie werden besonders 
kriminalitätsanfällig und »verwundbar« deshalb, weil der 
schädigende Eingriff von außen her keine Schwierigkei
ten aufwirft (s. Reppetto 1974). Der Fremde fällt nicht 
mehr auf. Zum Teil ist er entdeckungsimmun, zum Teil 
(nur) verfolgungsimmun. 

3. Der Polizei fällt hier eine Art Ersatzrolle zu, die sie 
nur durch ungeregelten Terror oder umfassende polizei
staatliche Überwachung so idealtypisch wahrnehmen 
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könnte, daß tatsächlich »nichts mehr passiert«. Da aber 
beide Alternativen um jeden Preis vermieden werden 
müssen, weil sie aus sich heraus wieder anderes Unheil 
zeugen, heißt das notwendig, daß die Einflußmöglichkei
ten durch präventive Polizeitätigkeit sehr schnell auf 
Grenzen stoßen. Wenn die sog. gute Ordnung des Zu
sammenlebens nicht von der unmittelbar betroffenen Ge
meinschaft getragen und gewährleistet wird, die primäre, 
informelle Kontrolle also ausfällt, vermag sekundäre for
melle Kontrolle kaum mehr als kompensatorische Stütz
funktion zu leisten. Es scheint ein bislang unauflösbares 
Dilemma zu sein, daß diese Einsicht immer nur in totalen 
Staaten sich durchsetzt und dadurch diskreditiert wird, 
insofern die endliche Konsequenz dort der Typ des 
Blockwarts ist. Positiv daran bleibt nämlich die Solidari
tät der Betroffenen, d. h. deren gemeinsam realisierte 
Verantwortlichkeit für die sozialen Belange, also auch 
die Übernahme der Verantwortung für (nicht »Schuld 
an«) Verbrechen, die sich im eigenen Raum ereignen 
oder sich aus der eigenen Lebenswelt heraus entwickeln 
(s. K. Wolf 1973. Zur Theorie s. Pepinsky 1975). 

Ohne die erwähnte Solidarität gerät im übrigen aber auch 
- was der Gerechtigkeit halber erwähnt werden muß -
in liberalen Staaten die Übernahme des präventiven 
Schutzes durch Selbstorganisation sehr schnell in gefähr
liche Bahnen. Der Verlust des sog. staatlichen Gewalt
monopols mag dann tatsächlich ein Verlust für die Ge
sellschaft sein, insofern sich das Faustrecht und das 
Recht des Stärkeren wieder durchsetzen. In der Folge 
finden sich die (sozial) Schwachen noch weniger ge
schützt als sie es vorher schon waren. Die Bildung von 
festungsähnlichen Wohlstandsghettos in den USA, mit 
gut geschulter und nur den eigenen Regeln unterworfener 
Privatpolizei sowie der allmähliche Rückzug der staatli
chen Ordnungskräfte aus den innerstädtischen Krisenher
den lassen die noch bevorstehenden Konsequenzen erah
nen (kritisch zur hiesigen Entwicklung Arzt 1975). 

4. Abhilfen im Sinne von alle Schwierigkeiten beseiti
genden »Lösungen« weiß offenbar niemand vorzuschla
gen. Gewiß erscheint nur, daß auf der Seite der 
Wissenschaft die altüberkommenen kriminologischen 
Disziplinen zur nötigen Formulierung unkonventioneller 
Pläne nicht ausreichen. Mit Architektur mag man den 
Anfang zur Erweiterung des Gesichtskreises machen 
(Newman 1972), andere Disziplinen wie Ökonomie, Pla
nungswissenschaft und Sozialpsychologie werden hinzu
kommen müssen (s. Jeffery 1971). Kriminalpolitik ist da
durch auf lange Zeit noch nicht obsolet geworden, sie 
rückt aber aus dem Zentrum aller Programme etwas her
aus. 

5. Nicht nur aufgrund der Ersatzrolle, sondern auch we
gen der differentiellen Entstehungsbedingungen der ein
zelnen Deliktsarten stößt die Polizei auf immanente 
Grenzen wirksamer Präventionsarbeit. Zahlreiche Straf
taten entziehen sich präventiver Beeinflussung durch äu
ßere Kontrolle. Auch hier eröffnet sich ein weites Feld 
für praktisch orientierte Forschung, auch hier fehlen uns 
noch wesentliche empirische Daten. Bevor aber die un
terschiedliche »Zugänglichkeit« von Kriminalitätsberei
chen und die jeweils typische Anreizstruktur nicht klar
gelegt sind, können auch keine realistischen Eingriffsstra
tegien entwickelt werden. Mit den sog. Opferstudien ist 
ein Anfang gemacht, um die hier einschlägige Viktimolo
gie (vgl. umfassend Schneider 1975) über die Analyse sta
tischer Verhältnisse im Mikrobereich hinaus zu fruchtba-



ren Fragestellungen im Makrobereich voranzutreiben: 
Was heißt Opferanfälligkeit? Wie verteilt sie sich quanti
tativ und qualitativ auf den Raum? Wie wirkt sich die so
ziale Lage der Betroffenen aus? Welche Rechtsgüter sind 
so relativ am meisten gefährdet? Wo ist das Opferwerden 
typischerweise Folge von privaten oder öffentlichen 
Interaktionen und wo verdeutlicht es (lediglich) eine an
onyme, aber exponierte Stellung oder Situation? Die 
Antworten auf solche Fragen haben nicht nur Folgen für 
Praxishandeln i. e. S., sondern auch für grundsätzliche 
kriminalpolitische Programme und schließlich für Sicher
heitspolitik im weitesten Sinne. 

Um nur einen Aspekt zu nennen: 

Es ist nicht belanglos, wenn sich in einer Großstadt hohe 
durchschnittliche Raubraten, die in der polizeilichen Kri
minalstatistik ausgewiesen werden, in eine Art Nullrisiko 
für große Stadtteile und ein sehr hohes Risiko für eng be
grenzte Viertel »auflösen«. 

6. Betrachtet man die Tötungs- und Körperverletzungs
kriminalität, so fällt als erstes der hohe Anteil von sog. 
Beziehungstaten auf. Hier kommt die Polizei schon im
mer zu spät, weil sie in der Regel von den zugrundelie
genden Konflikten erst erfährt, wenn sie sich eben in den 
Gewalttätigkeiten bereits entladen haben. Ein weiterer 
großer Anteil wird abgedeckt durch Schlägereien in Mi
lieugebieten, wo Polizei von vornherein unerwünscht ist 
und nur ausnahmsweise beigezogen wird. Das verblei
bende, für den Normalbürger interessante Risiko um
greift die seltenen, wenn auch durchaus sehr schweren 
Fälle von Raubmord durch Einzeltäter, und ähnlich ex
zeptionelle Taten, die wiederum aus anderen Gründen 
kaum vorweg polizeilich in den Griff zu bekommen sind. 
Eine der großen Ausnahmen z. B. bietet sich dann, wenn 
ziellose öffentliche Gewalttätigkeit um sich greift, wie im 
Rockerwesen, doch deckt dieses den Bereich der Angst 
selbst in Großstädten nicht vollständig ab (s. u.). 

7. Bei einem Blick auf die Sexualkriminalität ergeben 
sich ebenfalls hohe Quoten von Beziehungstaten, sei es 
bei Vergewaltigungen, sei es bei Verführung Minderjähri
ger, sexuellem Mißbrauch von Schutzbefohlenen oder 
selbst bei sexuellem Mißbrauch von Kindern, wo der oft 
zitierte »böse Onkel« tatsächlich in vielen Fällen richtig 
benannt ist, insofern der Täter aus dem Kreis der Ver
wandten und engeren Bekannten der Kinder stammt. 
Hier kann die Polizei wiederum kaum etwas Entschei
dendes proaktiv unternehmen, es sei denn an der allge
mein wesentlichen Aufklärung über die typischen Delikt
risiken in Schulen, Kindergärten und Familien. Was 
bleibt, sind die Gewalttaten durch triebhaft beeinflußte 
Einzeltäter und durch Tätergruppen, die überfallartig 
zum Nachteil von ihnen unbekannten Opfern handeln. 
Durch intensive Kontrolle im Feld mag die Polizei in ein
zelnen Fällen das Risiko ausreichend hoch machen kön
nen, generell bleibt ihr nur der Einsatz nach Begehung ei
ner (ersten) Tat. Spezifische Eingriffsmöglichkeiten bie
ten sich immerhin, wenn Tätergruppen handeln, die 
durch eine gewisse Dauerhaftigkeit und öffentliche Akti
vität gekennzeichnet sind (s. u.). 

8. Im Bereich der Raubkriminalität gibt es vergleichs
weise wenige Beziehungstaten, eine große Zahl von Fäl
len spielt sich zudem an leicht zugänglichen Plätzen ab. 
Dennoch kann auch hier die Polizei nur auf begrenzte Er
folge beim Einsatz der üblichen Präventionsmittel hof
fen. 

Abgesehen von Klassifikationsproblemen bei Bagatellta
ten wird man erst einmal eine genaue phänomenologische 
Analyse der tatsächlichen Deliktsformen durchführen 
müssen, um den unterschiedlichen Entstehungsbedingun
gen auf die Spur zu kommen. Gegenwärtig spielt in den 
Städten der sog. Zechanschlußraub eine große Rolle. Da
bei ist die Gefahrlage überwiegend opferprovoziert, be
sonders wenn sich der Vorgang im »Milieu« abspielt. Es 
handelt sich um typische Situationen des Leichtsinns, der 
Leichtgläubigkeit und gelegentlich der Prahlerei: man 
müßte also die (potentiellen) Opfer beraten, diese er
reicht man aber nicht. Die Täter fühlen sich, den Um
ständen zufolge zu Recht, vor Verfolgungsmaßnahmen 
sicher, weil das Opfer gewöhnlich später keine genauen 
Angaben machen kann. Was bleibt, ist allenfalls allge
meine strenge Kontrolle des Milieus, um entsprechende 
Taten generell zu erschweren, d. h. durch Erhöhung des 
Risikos unmittelbarer Entdeckung. 

Ebenfalls eine große Rolle spielt der Handtaschenraub, 
der von jugendlichen Tätern bevorzugt wird. Die Taten 
sind in der Regel nicht opferprovoziert und keine Bezie
hungstaten; dennoch steht proaktive polizeiliche Tätig
keit vor großen Schwierigkeiten. Die möglichen Tatorte 
sind weit gestreut, die Tatsituation erlaubt dem Täter 
trotz der öffentlichen Begehung der Tat das schnelle Ent
kommen schon wegen des Überraschungseffekts und die 
Tatmodalitäten sind in der Regel zu einförmig, als daß 
sie einen spezifischen Rückschluß auf bestimmte Perso
nen zuließen. Das bedeutet: außer allgemeiner Kontrolle 
im gefährdeten Raum bleibt der Polizei wenig an Mög
lichkeiten, es sei denn, sie kann in Einzelfällen besonders 
häufig betroffene Tatorte oder besonders belastete Ver
dächtige konkret festmachen und dann ihre Kräfte gezielt 
ansetzen. 

Bankraub i. w. S. einschließlich der Geldtransportüber
fälle erschließt sich vorbeugender, auf Personen bezoge
ner Aktivität nur im Zusammenhang mit der Planung 
durch spezialisierte Rezidivisten im Milieu oder durch 
professionelle Täter. Hier kann geduldige undercover
Aktivität durchaus einmal eine Tat im Ansatz ersticken 
helfen. Da aber nach den empirischen Erhebungen die 
Mehrzahl der Raubüberfälle von »Amateuren« unter
nommen wird, liefe insoweit die undercover-Aktivität ins 
Leere. Prävention sieht sich demnach weiterhin auf den 
schon· geübten Weg verwiesen: verfeinerte mechanische 
Sicherungsvorkehrungen, intensivierter Objektschutz und 
Beratung der möglichen Opfer im Hinblick auf Vermin
derung von Tatanreizen. 

9. Im Bereich der Diebstahlskriminalität wird die große 
Zahl von Diebstählen in Betrieben gegenwärtig von 
vornherein kaum relevant, da die Taten intern abgehan
delt werden. Eine Überweisung an die Polizei wäre aus 
den verschiedensten Gründen nicht einmal besonders 
wünschenswert. Für die Praxis sehr relevant ist bereits 
der vordergründige Aspekt, daß die Ermittlungstätigkeit 
in schweren Sachen vollständig durch Bagatellfälle blok
kiert werden könnte, eine Gefahr, die sich auf anderem 
Gebiet, dem der Ladendiebstähle, schon infolge häufiger 
Anzeigen abzeichnet. Es liegt nicht in der Hand der Poli
zei, den möglicherweise mit den gestiegenen Ladendieb
stählen zusammenhängenden Wandel im »Eigentums
bewußtsein« zu verhindern oder erneut in ))positiver« 
Richtung zu beeinflussen. Direkte Abschreckung aber 
durch allgegenwärtige Präsenz der Polizei in den Kauf
häusern selbst erscheint eine mehrfach unrealistische AI-

27 



ternative zu sein. Für Vorbeugungsmaßnahmen eher zu
gänglich dürften die Diebstähle an und aus Kraftfahrzeu
gen sein, ebenso der Gebrauchsdiebstahl, der Diebstahl 
aus Vitrinen und Auslagen und dergI., insofern sich der
artige Taten vorwiegend im öffentlich einsehbaren Raum 
abspielen, sich gegen leicht vorweg zu identifizierende 
Objekte richten, zu bestimmten Zeiten gehäuft auftreten 
und oft von »einschlägig belasteten« Tätern begangen 
werden, die Chancen und Risiken zu überlegen gelernt 
haben. Aber schon beim qualifizierten Einbruch handeln 
nur noch die Gelegenheitstäter »sichtbar«; die Speziali
sten stellen sich bewußt auf die erwarteten Aktivitäten 
der Polizei ein und wissen um deren begrenzte Möglich
keiten, so daß der direkte Zugriff nur selten relevant 
wird und überwiegend wiederum nur die Beratung der 
potentiellen Opfer und die mechanische Vorbeugung als 
Alternativen offenstehen. Die auf weniger als 30% abge
sunkene Aufklärungsquote beim Einbruch spricht in die
ser Hinsicht eine deutliche Sprache, und die noch ge
ringeren amerikanischen Quoten stellen auch für uns eher 
einen Anlaß zum Pessimismus als zur Beruhigung dar. 

10. Bei den Betrugsdelikten besteht die erste große 
Schwierigkeit schon darin, daß sie sich in der Regel 
»privat« abspielen, d. h. einen geringen Grad von Sicht
barkeit haben, - abgesehen einmal von den kriminalpo
litisch unwichtigen Bagatellfällen in der Art des Zechbe
trugs. Oft ist weder den Betroffenen noch später den Be
hörden klar, ob überhaupt der sog. »Tatbestand« gegeben 
ist. Zu anderen Fällen haben die Beteiligten alle risiko
reich gehandelt, so daß die endgültige Rollenverteilung 
von» Täter« und »Opfer« als reichlich zufällig betrachtet 
werden muß. Was an gefährlichen Aktionen »läuft«, er
fährt die Polizei fast nur, wenn es schon »gelaufen« ist, 
also nach vollendeter Tat, ein Umstand, den man mittel
bar auch den zunächst überraschend hohen Aufklärungs
quoten entnehmen kann. Besonders im Feld der Wirt
schaftskriminalität entziehen sich viele Vorgänge der Er
fassung durch das Raster des Betrugstatbestandes, späte
stens dann, wenn die subjektive Seite nachgewiesen 
werden soll. Polizeiliche Prävention i. e. S. hätte hier 
erst dann wieder Chancen, wenn Vorfeldtatbestände ge
schaffen würden - wie es vor allem Tiedemann vorge
schlagen hat -, die bereits den Verstoß gegen konkrete 
Ordnungsvorschriften pönalisieren. Derzeit schon zu
gänglich erscheinen immerhin die am Rande der Wirt
schaftskriminalität liegenden, zahlenmäßig bedeutsamen 
Fälle von Serientaten, wie z. B. Heimarbeitsschwindel, 
Preisausschreiben und Auftragserschleichung. Denn hier 
annoncieren die Täter ihre Vorhaben nicht selten in den 
Medien. Doch abgesehen von der nicht hinreichenden 
Ausstattung der entsprechenden Dezernate, die im Prin
zip schnell verbessert werden könnte, macht dann offen
kundig die dogmatische Bewältigung der Fälle bei der J u
stiz erhebliche Schwierigkeiten. Also sieht sich die Poli
zei wiederum in erster Linie auf das traditionelle Mittel 
der vorbeugenden Beratung von Opfern verwiesen und 
muß im übrigen nachträglich den Einzelfall justizförmig 
in Angriff nehmen. 

11. Zusammenfassend läßt sich aus diesen knappen Skiz
zen folgern: Ein erheblicher Anteil derjenigen Kriminali
tät, die nach der Kriminalstatistik den alltäglichen Ge
genstand polizeilicher Ermittlungstätigkeit bildet, i~t ihrer 
Eigenart nach dem vorbeugenden Einfluß durch polizei
spezifische Maßnahmen entzogen. Die Polizei kann zwar 
solche Personen, die nicht selbst als potentielle Täter in 
Frage kommen, bei Selbstschutzbemühungen unterstüt-
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zen; sie kann Vorkehrungen technischer Art zur direkten 
Abschreckung tatbereiter Personen entwickeln oder ent
wickeln helfen. Unmittelbaren Zugriff hat sie in der Re
gel nur auf Taten, die unter den Begriff der sog. Straßen
kriminalität fallen. Hier bietet sich dann auch für vorbeu
genden Einsatz die allgemeine Kontrolle an, die das Ent
deckungsrisiko erhöht oder doch für die Betroffenen 
zumindest erhöht erscheinen läßt (dazu s. u.), ähnlich 
wie im Bereich der Wirtschaft mit wiederholten Prüfun
gen an die Einhaltung der Normen »erinnert« werden 
kann. Im übrigen führt jedes breiter angelegte Präven
tionskonzept alsbald über polizeiliche Belange hinaus 
und verweist auf erziehungs- und sozialpolitische Maß
nahmen im weitesten Sinn des Wortes. 

IV. Tatsächliche und symbolische Präsenz 

der Polizei 
1. Anhand der Stichworte »Sozialpolitik« und »Stra
ßenkriminalität« kann man weiter verdeutlichen, daß die 
»präventive Funktion« der Polizei, d. h. in polizeirechtli
chen Begriffen: die Verbürgung von Sicherheit und Ord
nung, selbst in den Fällen, in denen die Polizei direkten 
Zugang zum Verbrechen und zum Vorfeld findet, nur in 
einem Gemisch von tatsächlicher Aktivität und symboli
scher Gegenwärtigkeit ausgefüllt wird bzw. wahrgenom -
men werden kann und zur langfristigen Wirksamkeit der 
Unterstützung durch andere gesellschaftliche Mechanis
men bedarf. Entsprechende Erörterungen führen im Er
gebnis zur Grundfrage über die adäquate Rolle und die 
Aufgaben einer Polizei im demokratischen Rechtsstaat, 
worauf an dieser Stelle jedoch nicht einzugehen ist. 

Das Symbolische wird oft faktisch unterschätzt oder 
theoretisch abgewertet. Diese Haltung verkennt, daß wir 
im Alltagsleben das wenigste aus eigener Anschauung 
»wissen« oder aus unmittelbarer Erfahrung »gelernt« ha
ben. Überwiegend sind wir auf Eindrücke verwiesen, die 
wir vermittelt über die Aussagen Dritter aus der Umwelt 
empfangen. Unsere »Welt« ist die subjektive Gesamtheit 
von für uns relevanten Teilstücken der Wirklichkeit, und 
was relevant wird, ist - um mit BergerjLuckmann zu re
den - weiterhin durch soziale Konstruktion von Wirk
lichkeit präformiert. Die Dinge sind im Bewußtsein des 
einzelnen so, wie sie ihm erscheinen; und sie erscheinen 
ihm so, wie die Wahrnehmung es zuläßt, die psycholo
gisch keineswegs ein passiv-neutrales Geschehen ist, son
dern ein aktiver Prozeß, der seinerseits z. B. von den 
Einstellungen (den sog. Aktivitäten) gesteuert wird. (Zu 
den Einstellungen zur Kriminalität s. etwa Blath 1974, 
Oppeln-Bronikowski 1970). 

2. Sichtbar wird ein Teil der entsprechenden Vorgänge 
z. B. bei der weit verbreiteten Angst vor dem Verbre
chen. Trotz manchen methodischen Vorbehalten gegen 
Umfrageforschungen können wir aus den Ergebnissen 
von Meinungsumfragen ableiten, daß diese Angst tat
sächlich existiert und nicht lediglich »herausgefragt« ist. 
Sie wird geschürt durch Berichte in den Medien und ver
festigt durch das Aufgreifen der Thematik durch Parteien 
im politischen Tageskampf. Mit dem Vorbringen, es sei 
ein zunehmender Verlust an öffentlicher Sicherheit fest
zustellen, dürfte sich jenseits der »Propaganda« echte 
subjektive Besorgheit der Verantwortlichen verbinden. 
Damit aber kommt ein Prozeß in Gang, der endlich zu 
denjenigen Zuständen führen kann (nicht unausweichlich 
auch führen muß), von denen man zunächst nur meint, 
sie seien gegeben. Vereinfacht ausgedrückt geht es dar-



um, daß es für die sozialpsychologische Wirkung oft 
nicht entscheidend darauf ankommt, ob eine Behauptung 
»tatsächlich« wahr ist: es genügt, wenn die Annahme ins 
allgemeine Bewußtsein dringt, an der Richtigkeit sei kein 
vernünftiger Zweifel möglich. Denn dann stellen die Be
troffenen ihr Verhalten auf die Situation ein so wie sie 
sie wahrnehmen und »definieren«, mit der Foige, daß die 
Situation selbst sich alsbald geändert hat. Das sog. Tho
mas-Theorem faßt dies in einem knappen Satz zusam
men: »If men define situations as real, they are real in 
their consequences«, was man in etwa übersetzen kann 
mit »Wenn Menschen bestimmte Gegebenheiten als wirk
lich vorhanden ansehen, dann werden diese in den Kon
sequenzen wirklich«, d. h. sie wirken dadurch, daß (und 
insoweit, als) Handlungen getätigt oder auch unterlassen 
werden, die sonst anders ausgefallen wären. 

Selbstverständlich wäre es verfehlt, hier einen Automa
tismus zu unterstellen, der zudem noch einzig von den 
subjektiven Befindlichkeiten der Bürger gesteuert wird., 
Es geht jedesmal um hochkomplexe Prozesse, die im 
Rahmen einer speziellen sozialpsychologischen Studie 
detaillierter entwickelt werden müßten. Die grundsätz
liche Richtung wird klar an dem verbreiteten Satz, es 
könnte keine Frau heute mehr wagen, nachts allein auf 
die Straße zu gehen. Daß dieser Satz als generelle Aussa
ge falsch ist, wissen alle Sachkundigen, daß es einzelne 
Regionen gibt, in denen er Wirklichkeitsgehalt hat, ließe 
sich mit kriminalgeographischen Daten u. U. spezifizie
ren. Kriminalpolitisch relevant ist jedoch nicht die Empi
rie, sondern erst einmal die kontrafaktische Verallgemei
nerung auf der Einstellungsebene. In kurzer Skizzierung: 
Die Angst hält viele davon ab, sich auf die Straße zu be
geben. Damit werden die Straßen noch früher als sonst 
leer und insgesamt geringer bevölkert. Die Leere ihrer
seits vermittelt Angstgefühle. Sobald diese generalisiert 
werden, verbreitet sich Unsicherheit, verändert sich das 
»Klima« im öffentlichen Raum. Bestimmte Gebiete gel
ten plötzlich als gefährlich, da aber jeder dort sich Auf
haltende ein »Gefährlicher« sein kann, vermindern sich 
auch Kommunikation und Hilfsbereitschaft. Das Gesetz 
des Handeins im öffentlichen Raum wird zunehmend 
"dem anderen« überlassen. Zu den anderen gehören aber 
auch potentielle Täter, die als Teil der Gemeinschaft am 
Wissen darüber partizipieren, daß Angst herrscht, daß 
Gegenwehr nur bedingt zu erwarten ist, daß private Hilfe 
nur unter besonderen Umständen gewährt wird und daß 
die amtlichen Organe Zeit bis zum Eintreffen brauchen, 
sofern sie überhaupt informiert werden. Dies mag die 
Hemmschwelle für den Übergang zur Tat erniedrigen, 
die Taten aber bestätigen gewissermaßen die Angst, wo
mit sich der Kreis schließt. Wenn sich die Komponenten 
gegenseitig aufschaukeln, folgen als mögliche Endzustän
de auf der einen Seite tatsächlich erhöhte Kriminaliät, 
auf der anderen Seite Radikalisierung als Ausweg aus der 
als unerträglich erlebten Ohnmacht gegen die wahrge
nommene Bedrohung der eigenen Existenz. 

3. Die Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung setzt 
(gewiß nur unter anderem) genau an diesem Punkt ein. 
Sie soll vermeiden helfen, daß es zu derartigen Endfol
gen kommt. Dies ist ein gewichtiger Zweck und ein legiti
mes Anliegen für die Polizei als polizeiliche Institution. 
Die immanenten Gefahren beginnen dort, wo man Si
cherheit und Ordnung als in sich gerechtfertigten Selbst
zweck zum Schutz des schon immer Bestehenden ver
steht. Denn dann wird verkannt, daß die Polizei als 
staatliche Funktion nur Oberflächenphänomene behan-

delt und niemals ausreicht, um die Wurzeln eines öffent
lichen (sozialen) Problems anzugehen. Sicherheit und 
Ordnung könnte man, in Begriffen der Ethik, als sog. Se
kundärtugenden bezeichnen. Sie setzen an Symptomen 
an. Sie tragen zur Lösung von Schwierigkeiten oder Kon
flikten wenig bis nichts bei, aber: unter normalen Ver
hältnissen sind sie notwendige Vorbedingungen, damit 
überhaupt rational über Lösungen nachgedacht bzw. ver
handelt werden kann. Für die Polizei heißt das, bei der 
Planung präventiver Maßnahmen stets mehrere Ebenen 
in Betracht zu ziehen und das eindimensionale Denken 
zu überwinden, das ganz auf den »Einsatz« von Kräften 
zur »Bekämpfung« persönlich genommener Gegner fi
xiert ist. Daß der so bezeichnete Krieg gegen die Krimi
nalität (war on crime), den die beiden letzten Präsidenten 
der USA ausriefen, ziemlich offenkundig gescheitert ist, 
wird nur der als erwartungswidrig ansehen, der ebenfalls 
dem Mißverständnis aufsitzt, Kriminalität als Struktur
problem einer Gesellschaft lasse sich an relativ wenigen 
und klar bestimmbaren ,>Feinden« festmachen und nach 
paramilitärischen Prinzipien beseitigen. Das Gegenstück 
dieses Denkens ist die ebenfalls eindimensionale frei
schwebende Systemkritik. 

4. Eine Auswahl von Gesichtspunkten differenzierten 
Vorgehens läßt sich an der sog. Rockerkriminalität skiz
zieren. Daß an diesem Thema sich Emotionen entzün
den, ist ebensowenig verwunderlich wie das Aufkommen 
des Rufs nach hartem Durchgreifen und des Glaubens an 
scheinbare Patentlösungen im Stil altüberkommener Re
pression. Doch offenkundig greift derartiges Denken zu 
kurz (s. etwa Ahlers 1975 und WolfjWolter 1974). 

Auf der ersten Ebene ist Rockerkriminalität zunächst tat
sächlich, als Summe vielfach gewalttätiger Handlungen, 
eine konkrete kriminelle Bedrohung von unschuldigen 
Opfern, eine allgemeine Gefahr für die öffentliche Si
cherheit im öffentlichen Bereich und damit ein manife
stes Ärgernis. Drastisch ausgedrückt: Es kann von jedem 
kriminalpolitischen Standpunkt aus als unerträglich gel
ten, daß Rentner und Kinder zusammengeschlagen, 
Gaststätten demoliert und des nachts die öffentlichen 
Verkehrsmittel terrorisiert werden. Der erste Zugriff zielt 
folgerichtig darauf ab, die Straße sauber zu bekommen. 
Die Kontrolle ist primär, braucht nicht geheim zu blei
ben, muß vielmehr laut angekündigt werden. Gezielte 
Eingriffe gegen Leitfiguren und massive Überwachungs
einsätze in der sog. Szene ergänzen einander. Doch läßt 
sich der Aufwand bekanntlich nur kurze Zeit bewerkstel
ligen, und wenn im Idealfall die akute Situation bereinigt 
ist, bleibt im Hinblick auf die Wiederholungsgefahr die 
Frage nach dem »was dann?«. 

Dieser Frage wäre auf der zweiten Ebene nachzugehen: 
Rockerkriminalität als sozial vermitteltes Ereignis. Die 
Analyse der Herkunft der Beteiligten verweist in zahlrei
chen Fällen auf die sog. Problemviertel und die Problem
familien. Das erklärt für sich allein genommen noch we
nig, läßt aber die Ausgangssituation deutlich werden, aus 
der heraus typischerweise Rockerkarrieren entstehen. 
Defiziente Lebenslagen und defizitäre Sozialisation sind 
zwei der Stichworte, die erkennen lassen, daß hinter dem 
polizeilichen Problem ein soziales (sozialpolitisches) 
steht, daß also alleinige polizeiliche Aktivität notwendi
gerweise nur Symptomunterdrückung leistet, während 
die Beseitigung des »Herdes« der Übel andere gesell
schaftliche Aktivitäten voraussetzt. Dies klar auszuspre
chen, hätte z. B. für die Polizeibehörden selbst die nütz-
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liche Folge, daß die Verantwortlichkeiten nicht mehr 
verschleiert werden, bzw. ihnen als den Unzuständigen 
zugeschoben werden könnten. 

Da aber das Warten auf effiziente Sozialpolitik Geduld 
erfordert und keine Legitimation für anderweitige Untä
tigkeit verschafft, müßte auf der dritten Ebene das Rok
kerphänomen in seinen sozial psychologischen, insbeson
dere gruppendynamischen Aspekten analysiert werden. 
Die Erforschung von typischen Verhaltensformen und 
typischen Tatanlässen führt dann etwa zur Einsicht vom 
Widerspruch zwischen der Gefährlichkeit der als Einheit 
auftretenden Gruppe und der Erbärmlichkeit des durch
schnittlichen Mitläufers. Es wird ersichtlich daß zwar 
die Langeweile nach außen eine zentrale Roll~ spielt, daß 
aber die Aktionen keineswegs >>our so« zur Vertreibung 
der Langeweile gestartet werden, sondern zugleich ein 
Signal sind für den zweifelhaften und verzweifelten Ver
such, wenigstens noch durch Gewalttätigkeit als letztes 
Mittel Beachtung durch die anderen zu erzwingen und in 
der Außenseitergruppe Selbstwert wie Angenommensein 
zu erfahren. Mit anderen Worten: hinter »sinnloser 
Brutalität« kann sich der Sinn verbergen, durch Destruk
tivität Befriedigung der Bedürfnisse zu erlangen, wenn 
schon der Weg über positive Leistungen versperrt er
scheint. (Allg. zu sog. motivlosen Taten s. Breland 1973). 
Wiederum verweist dies über die Polizei hinaus, wenn 
man nach Abhilfe sucht. Schwerkriminelles Handeln und 
beschädigtes Leben sind hier aber oft genug nur zwei 
Seiten derselben Münze auf seiten der Täter so daß die 
Polizei leichter an Lösungen mitwirken kand als auf der 
zweiten Ebene. Neben anderen Maßnahmen geht es 
z. B. um den schwierigen Prozeß der Kanalisierung von 
Aggressivität und der U mlenkung von Energien in positi
ve Bahnen durch das Vermitteln von subjektiv sinnhaft 
erlebten Aufgaben. Angesprochen ist generell die Ge
meinwesenarbeit, und hinter der Initiative der polizeili
chen Jugendclubs steht eine praktisch wirksame Idee, de
ren weitere Verbreitung den normalen Polizeibeamten 
noch lange nicht zum reinen »Sozialingenieur« machen 
würde (Beispiele, die nicht speziell Rocker betreffen: vor 
allem Lefeuvre 1974, Schlösser 1975). 

Auf der vierten Ebene schließlich wäre spezifisch an 
denjenigen Tätern anzusetzen, die eine gerichtliche Sank
tion zu erwarten haben bzw. die schon verurteilt sind: 
Rockerkriminalität als individualpsychologische Erschei
nung. Hier gi:::l6e es um die Umsetzung der auch bei an
deren Gruppengeschehnissen ermittelten empirischen Er
gebnisse; so wären z. B. aufgrund der Unterscheidung 
nach vorbelasteten Antreibern und willigen Beteiligten 
oder des Gegensatzes zwischen emotionaler Bindung an 
die Tatgenossen und scheinbar gefühlskalter »Objek
tivierung« der Opfer, therapeutische Konzepte zu ent
wickeln, die die Differenzierung ernst nehmen. Therapie 
hat dabei nichts mit der sog. Verweichlichung zu tun, als 
welche sie gelegentlich fehl verstanden wird, doch müßte 
das in anderem Zusammenhang näher entwickelt werden. 

V. Das Problem der Bürgernähe der Polizei 

1. Rockerkriminalität macht freilich nur einen Teil der 
unmittelbar erlebten Kriminalität aus bei der in der Be
völkerung die gewiß verkürzte Arg~mentation laut zu 
werden droht, die Polizei überwache alles und jeden, sei 
aber typischerweise immer dann nicht auf dem Plan 
wenn man sie einmal wirklich benötige. Dies beleuchte~ 
einen weiteren Aspekt der erwähnten symbolischen 
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Funktion. Die Polizei kann effektiv nicht überall sein, 
um Straftaten oder/und Gefährdungen von Sicherheit und 
Ordnung vorzubeugen; sie könnte es nicht einmal um den 
zu hohen Preis totalitärer Kontrollstrategien. Also er
scheint es weder sinnvoll noch nützlich, das Können 
vorspiegeln zu wollen, den Eindruck der Allgegenwart 
und Omnipotenz zu erwecken, denn der Anschein ließe 
sich nicht lange aufrechterhalten. Was aber versucht wer
den kann, ist das Konzept, durch tatsächliche Maßnah
men »Bürgernähe« der Beamten herzustellen und zusätz
lich durch adäquate Präsentation der (trotz allem vorhan
denen) Kapazitäten des Behördenapparates im öffentli
chen Bewußtsein ein Gefühl der prinzipiellen 
»Erreichbarkeit« amtlicher Hilfe in jeder Lebenslage zu 
verankern. Dies geht über vordergründige Public-Rela
tions-Aktionen weit hinaus, obgleich auch solche Maß
nahmen nützliche Zwecke erfüllen können. Man wird 
nicht übersehen dürfen, daß der moderne Trend zur 
großräumigen Rationalisierung des Personaleinsatzes und 
zur weitgehenden Technisierung der Einsatzmittel das 
angesprochene Konzept nicht begünstigt, - und genau 
hier dürfte eine wesentliche Crux des Verhältnisses von 
Bürger und Polizei liegen, über welches bei uns das 
Nachdenken erst eingesetzt hat. »Polizei« als ursprüngli
cher Ausdruck für ein umfassendes Staatshandeln zur Si
cherung des täglichen Zusammenlebens und der Verbür
gung der allgemeinen sog. guten Ordnung wird zuneh
mend identisch mit dem eingeengten Begriff der Polizei
behörde als einer fernen Instanz, die ganz von außen her 
und nur bei bestimmten negativen Anlässen eingreift und 
selbst dem Hilfesuchenden als unkalkulierbar, d. h. zu
mindest nicht geheuer erscheint. Im Extremfall wird sie 
schließlich als eine Art Besatzungsmacht erlebt, die 
nichts weniger repräsentiert als die Eigeninteressen und 
Bedürfnisse der Betroffenen: so etwa, wenn in den Ghet
tos der Schwarzen soziale und rassische Konflikte gegen
seitige Stereotype verstärken und die Situation bereits 
generell explosiv machen. Ob die dortigen Behörden sich 
selbst so begreifen oder real so »sind«, bleibt von dieser 
Perspektive her zunächst einmal völlig irrelevant. Daß in 
unserem Lande entsprechende Extreme nicht bestehen, 
sei lediglich zur Vermeidung von Mißverständnissen aus
drücklich betont. 

2. Die Tendenz geht in den Flächenstaaten der BRD da
hin, die Ortspolizei i. S. der Vollzugspolizei (Landpoli
zei, Gendarmerie usw.) abzuschaffen. Teilweise sind im 
Zuge der Verwaltungsreform die neuen Realitäten bereits 
geschaffen. Für dieses Konzept lassen sich stichfeste Be
gründungen finden. Demgemäß kann die weitere Überle
gung auch nicht an der Frage ansetzen, ob es »richtig« 
oder »falsch« sei. Der künftige Streit wird um die 
Zweckmäßigkeit des Konzepts zu führen sein, insbeson
dere um die Grenze, an der die Wohltat wieder in eine 
Plage umzuschlagen beginnt. Im Hinblick auf die symbo
lische Präsenz liegen entsprechende Gefahren auf der 
Hand, Erfahrungswissen steht jedoch noch aus, so daß 
sich ein weites Feld für empirische Erhebungen öffnet. 
Wohin die Gefahren gehen, zeigt z. B. folgender Gesicht
spunkt: Als Gemeindeeinwohner weiß ich nun mit Si
cherheit, daß ich einen Polizeibeamten in Person nicht 
(mehr) ohne weiteres erreichen kann. Nur wenn ich ein 
Telefon besitze, kann ich bei einer nahen Gefahr schnell 
reagieren, und selbst dann hat mir die Fama die 
»Erfahrung« vermittelt, daß es u. U. eine Stunde und 
mehr dauern kann, bis die angerufene Dienststelle Beam
te schickt. Selbst wenn die Erfahrung objektiv betrachtet 



ein Gerücht ist und speziell in Kapitalfällen von der Poli
zei durchweg widerlegt werden könnte bzw. wird, habe 
ich subjektiv Anlaß genug, mein Verhalten darauf einzu
richten. Denn ich kann mir vorstellen, daß auch die po
tentiellen Täter von der gleichen Einschätzung ausgehen, 
ihr Risiko als um Größenordnungen vermindert betrach
ten und demgemäß wagemutig zu Werke gehen. - Ge
brauchsdiebstahl, Vandalismus an öffentlichem und pri
vatem Eigentum sowie Gelegenheitseinbrüche von eher 
spielerisch organisierten Jugendbanden könnten evtl. Bei
spiele für eine nähere Prüfung abgeben. Auch hier sind 
freilich keine schnellen Antworten zu erwarten. So kom
pliziert sich die Analyse durch die gegenläufig wirkende 
Tendenz, die man bei mehrfach auffälligen Verdächtigen 
empirisch festgestellt hat: eine objektiv hohe und subjek
tiv auch real erlebte Gefahr des Gefaßtwerdens nach 
Straftaten läßt die Einstellung unberührt, daß die Polizei 
nicht erfolgreich sei. Anders ausgedrückt: je geringer der 
tatsächliche Kontakt mit der Polizei, desto höher die Be
urteilung ihrer Wirksamkeit, und umgekehrt (vgl. etwa 
Hindelang 1974, Rafky/Sealey 1975). 

3. Die Verdünnung der polizeilichen Präsenz im sozialen 
Nahbereich könnte infolge sozialpsychologischer Vor
gänge weitere Implikationen haben. Wenn der Polizeibe
amte aus den alltäglichen sozialen Interaktionen der ein
ander vön Angesicht kennenden Bewohner einer Ge
meinde (eines Stadtviertels) herausgenommen wird, gerät 
er in die Position des »Fremden«. Diese Position isoliert 
ihn von den anderen: selbst wenn diese anderen abstrakt 
seine Funktion für nützlich und seine Tätigkeit für erfor
derlich halten, werden sie konkret sich seiner Person ge
genüber reserviert verhalten - insoweit nichts anderes 
reproduzierend als das Handlungsmuster, das man sonst 
lediglich bei traditionellen Gesellschaften zu finden 
glaubt. Kontaktminderung, Informationssperren und Zu
rückhaltung im Anfordern von Rat und Hilfe als Teile 
dieses Musters bedeuten aber für die Polizei: Verlust an 
Wissen um die allgemeine "Lage« vor Ort, Verlust an 
Wissen über die spezifischen Eigenheiten von bestimm
ten örtlichen Situationen (Raum, Opferanfälligkeit, Tä
terkonzentration), Verlust an Möglichkeiten, evtl. gefähr
liche Entwicklungen schon im Ansatz abzublocken, wenn 
die Anlässe u. U. noch auf dem Wege informeller Kon
fliktbereinigung oder sozialer Befriedung beseitigt wer
den können. Was hier sozusagen auf den ersten Stufen 
ausfällt, muß später durch Repression (über-)kompen
siert werden. 

4. Wie Strategien zur Veränderung auszusehen hätten, 
scheint derzeit völlig ungewiß. Das verfügbare empiri
sche Wissen ist mager, und Lösungsvorschläge vom grü
nen Tisch der Wissenschaft wären, sofern überhaupt vor
handen, ohne Rückgriff auf Praxiskenntnisse auch theo
retisch nicht fruchtbar. Vielleicht könnte es sich lohnen, 
an Praxismodellen weiterzuarbeiten, die darauf hinaus
laufen, eine Trennung vorzunehmen zwischen einer 
»technisierten« Polizei zur Bekämpfung (vor allem) über
örtlicher und schwerer Kriminalität auf der einen Seite 
und einer »humanisierten« Polizei zur Behandlung örtli
cher und eher leichter Kriminalität, bei welcher das Kri
minelle nicht selten nur Sekundärqualität ist. 

In der Bundesrepublik Deutschland hat insoweit das Ber
liner Modell Aufsehen erregt, über das an anderer Stelle 
ausgiebig berichtet wird (s. Referat Hübner), so daß die 
Einzelheiten hier dahinstehen mögen. Gewiß wird man 
darüber streiten können, ob das Projekt in allen Aspekten 

realistisch geplant ist. Bemerkenswert im vorliegenden 
Rahmen erscheint jedenfalls eine Reihe von privaten bis 
offiziösen Reaktionen aus den Reihen der Polizei selbst, 
die andeuten, wie weit das quasi technizistische Fehlver
ständnis von den polizeilichen Aufgaben bereits vorange
schritten ist. So wird z. B. die Tendenz deutlich, die Ein
richtung der Institution der bürgernahen Bezirksbeamten 
prinzipiell abzulehnen, weil damit keine effektive Besei
tigung "der« Kriminalität erreicht werden könne. 

Daß dem so ist, wird man getrost unterstellen können. 
Soll derartiges aber überhaupt der Zweck der Einrichtung 
sein? Richtigerweise wird man die Frage zu verneinen 
haben, außerdem den Hinweis anfügen, daß »die« Krimi
nalität als Ganzes oder auch nur in den wesentlichen Tei
len durch keine Art von Polizei verhindert werden kann, 
es sei denn zu völlig unvertretbaren finanziellen und so
zialen Kosten. Schließlich wäre die Kriminalstatistik 
nicht zu vergessen, der insoweit Zuverlässigkeit beschei
nigt werden kann, als sie ausweist, daß nach wie vor die 
registrierte Alltagskriminalität überwiegend ein Phäno
men ist, das sich in bezug auf Täter, Opfer und Tatort im 
engen Nahbereich abspielt. Hier aber hat, um nur einen 
Aspekt aufzuzeigen, der Beamte vor Ort einen Blick für 
Opferanfälligkeit von Personen und Gefährdung von Ob
jekten und kann konkreten hilfreichen Rat erteilen, bevor 
noch eine Tat geschehen ist. (Zum übergreifenden Kon
zept in Berlin s. »Abschlußbericht« 1974). 

5. Weitere Überlegungnen suchen an der Streifentätig
keit anzusetzen. Es wird geprüft, ob man zu Lasten an
derer polizeilicher Tätigkeiten bzw. Aufgaben die Strei
fen (sei es zu Fuß oder mit dem Wagen, sei es gezielt 
oder routinemäßig) verstärken soll und ob dies Erfolg 
verspricht. Die Frage nach dem Erfolg richtet sich dabei 
wiederum auf die beiden Gesichtspunkte: Verbesserung 
der Sicherheitslage durch Verbrechensverminderung, 
Verstärkung des Sicherheitsgefühls durch verbesserte po
lizeiliche Präsenz. 

Auch hier ist die empirische Basis dünn, was auf den er
sten Blick verwundert, wenn man den hohen Rang be
denkt, den die Streifentätigkeit im polizeitaktischen Den
ken einnimmt. Möglicherweise war man von vornherein 
von der Wirksamkeit entsprechender Maßnahmen viel zu 
überzeugt, um überhaupt Forschungen für nötig zu hal
ten. Immerhin gibt es erste Ansätze. Nach einer gängigen 
kritischen These in der Kriminologie müßte die Intensi
vierung der polizeilichen (Vorbeuge- und/oder) Verfol
gungstätigkeit zu einer - insoweit dann künstlich verur
sachten - Steigerullg der Rate registrierter Verbrechen 
führen. Die bisher durchgeführten Experimente scheinen 
diese These zu widerlegen: So führte beispielsweise in 
New York (s. New York City R.1. 1971) wie in Nürnberg 
(s. Steiner 1973) gezielt verstärkter Einsatz von Kontroll
streifen zu einer erheblichen Vermillderullg der registrier
ten Kriminalität im Vergleich zu den vorherigen Zeitin
tervallen. Aber so lange mögliche intervenierende Varia
blen nicht geprüft sind, stellen diese Ergebnisse keine be
weiskräftigen Widerlegungen dar. Denn bei einer 
detaillierten Betrachtung zeigte sich, daß im wesentli
chen die Straßenkriminalität zurückgegangen war, und so 
könnte u. U. der polizeiliche Erfolg lediglich auf einem 
Vermeidungsverhalten der Adressaten (Ausweichen der 
Milieutäter in andere Gebiete) beruhen, d. h. ein vor
übergehender gewesen sein. Die Durchführung entspre
chender Kontrollen ist entscheidend wichtig schon des
halb, weil die Polizei in keiner Region für längere Zeit 
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überproportionale Aktivitäten durchhalten kann wenn 
dadurch an anderer Stelle eine Kräfteverschiebdng ein
tritt. Sie bleibt auf Dauer eben doch auf Routinepro
gramme verwiesen. 

6. Im Hinblick auf die Ergiebigkeit von Routineprogram
men hat in der letzten Zeit das in Kansas City durchge
führte Streifenexperiment (nicht nur) in Polizeikreisen er
hebliche Aufmerksamkeit erregt. Dies insoweit zu Recht, 
als es das wohl erste methodisch kontrollierte Experi
ment der kriminalistischen Kriminologie darstellt. Auf 
die Einzelheiten kann hier nicht eingegangen werden (Zu
sammenf. s. Kelling 1974). Der wesentliche Kern des Ex
periments bestand darin, daß das Stadtgebiet in drei Ein
satzbereiche aufgeteilt wurde; im ersten-B.ereich führte 
die Polizei ihr gewohntes Streifenprogramm normal wci
ter; im zweiten Bereich verhielten sich die Dienststellen 
rein reaktiv, d. h. schickten nur dann Beamte aus wenn 
?estin:mte Anforderungen an sie herangetragen ~urden; 
1m drItten Bereich strebte man proaktive Betätigung an, 
d. h. der Streifeneinsatz wurde gegenüber dem gewohn
ten Programm verdoppelt. 

Nach der Schlußfolgerung der beteiligten Forscher stand 
am Ende des umfangreichen und aufwendigen Experi
ments das Ergebnis, daß weder in der Kriminalitätsrate 
~och in der Einstellung der Bevölkerung zur Polizei signi
fIkante Unterschiede zwischen den Bereichen festgestellt 
werden konnten. Darin liegt verständlicherweise eine 
Herausforderung an das Selbstverständnis der Polizei. 
Die e~sten Reaktionen gingen in die Richtung des Satzes, 
daß mcht wahr sein kann, was nicht wahr sein darf. In 
der Tat scheint es einige erhebliche sachliche Schwächen 
und auch methodische Mängel bei dem Experiment gege
ben zu haben, die die Schlußfolgerungen fragwürdig ma
chen (dt. Diskussion s. z. B. Kube 1975). Doch selbst 
wenn man einmal deren Richtigkeit unterstellt: wäre das 
Ergebnis verwunderlich? Wohl schon deshalb wäre es 
das nicht, weil das Experiment auf das Problem der sym
bolischen Präsenz der Polizei nicht eingegangen ist. Die 
Versuche liefen gewissermaßen völlig ohne Außenbezug 
ab. Weder »Normalbürger« noch »Kriminelle« hatten 
Nachricht bekommen, es fehlte ihnen schon die Möglich
keit zur Reaktion. Wenn man weiß, wie wenig »sichtbar« 
für den Bürger motorisierte Streife im Feld gerade zu den 
aktiven Zeiten ist, wird man keine besonderen Verände
rungen bei den Adressaten allein dadurch erwarten daß 
diese mehr oder minder verborgene Aktivität sich' ver
doppelt. Wenn man weiß, wie zufallsgestreut der Erfolg 
von Routinestreifen im Hinblick auf die Verhinderung 
aktueller Kriminalität ist, wird man nicht darauf hoffen, 
daß der sozusagen erhöhte Zufall dem Alltagstäter viel 
ausmacht. Und das eigentliche »Milieu«, das bei geziel
ten Eingriffen der Polizei sehr sensibel reagiert, wird 
durch die Routinestreife z. T. überhaupt nicht getroffen, 
z. T. sieht es mangels Information wenig Anlaß zu be
sonderer Vorsicht. (Zur Theorie der Streife s. noch Ric
cio 1974). 

Mit anderen Worten: Für den Erfolg polizeilicher 
Präventionstätigkeit beweist das Kansas-City-Experiment 
in der Sache weder Positives noch Negatives. Es hat ein 
nützliches, Modell geliefert für differenzierter angelegte 
Nachfolgeuntersuchungen. Im übrigen wird man den ge
zielten Einsatz methodisch vergleichend einbeziehen 
müssen, um zu aussagekräftigen Ergebnissen zu gelan
gen. Dieser ge zielte Einsatz bedürfte der Anleitung durch 
eine präventiv ausgerichtete Kriminalgeographie, an der 
es bis heute jedoch noch fehlt. 
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VI. Vom Bild des Verbrechens im öffentlichen 

Bewußtsein 

1. Ein weiterer und zentraler symbolischer Aspekt der 
Prävention betrifft die Verantwortung der Polizei für das 
»öffentliche Bild« vom Verbrechen. Dieses Bild wird im 
wesentlichen über die Kriminalstatistik vermittelt. Die 
Zahlen aber sagen bekanntlich für sich allein nichts oder 
jedenfalls nichts Eindeutiges aus, sondern müssen durch 
einen Interpreten zum Sprechen gebracht werden. Abge
sehen einmal davon, daß das Spiel mit hohen Zahlen und 
insbesondere Steigerungsquoten im Hinblick auf perso
nalpolitische Forderungen verlockend sein kann, vermag 
es u. U. kriminalpolitisch prekäre Langzeitfolgen zu zei
tigen, wenn lediglich Globalangaben verwendet werden. 
Denn Globalzahlen verschleiern mehr als sie erklären 
und rufen ein überproportionales Maß an bedrohlichen 
Eindrücken hervor. Der im polizeilichen Vorbeugungs
programm beispielsweise vor einiger Zeit verwendete 
Slogan »Sei schlauer als der Klauen< ist sehr eingängig 
und auch als legitim zu hetrachten, soweit etwa auf 
Schutz vor Einbrüchen hingewiesen werden soll. Er be
kommt einen Beigeschmack allerdings vor dem Hinter
grund allgemeiner Presseverlautbarungen über einen 
acht- oder höherprozentigen Anstieg »der« Kriminalität, 
bevorzugt verursacht durch Eigentumsdelikte: es müßte 
nämlich, um falsche Assoziationen zu vermeiden, die 
Rolle des Ladendiebstahls hervorgehoben werden, die 
eher - um auf der Sprache be ne zu verbleiben - eine 
Ergänzung des Slogans erfordern würde mit der Auffor
derung an alle »Unauffälligen«: »Klaut nicht so viel!« 

2. Damit soll nicht der Verharmlosung der tatsächlich 
verbleibenden schweren Straftaten das Wort geredet 
werden. Doch führt nur Differenzierung zur Chance ra
tionalen Umgangs mit den Problemen. Es fehlen uns da
zu vor allem raumbezogene viktimologische Daten, die 
der Bevölkerung das in verschiedenen Orten und Örtlich
keiten drastisch unterschiedliche Risiko verdeutlichen 
könnten. Immerhin werden derzeit nicht einmal die be
schränkten Möglichkeiten der vorgegebenen Kriminal
statistik voll genutzt. Das Phänomen der großen, nicht 
weiter nach Bezugskriterien aufgeschlüsselten Zahl 
macht sich besonders dann bemerkbar, wenn man - wie 
bevorzugt in den USA - die registrierten Delikte ~uf ei
ner sog. »Verbrechensuhr« darstellt, d. h. etwa alle 
soundsoviel Minuten ein Einbruch, ein Raub, eine Verge
waltigung oder ein Mord. Eine derartige Darstellung ist 
gewiß didaktisch hervorragend geeignet, die stets aktuel
le Bedrohullg der Gesamtheit durch das Verbrechen zu 
vergegenwärtigen. Sie erhöht aber auf der Ebene des 
subjektiven Eindrucks die perzipierte reale Gefährdung 
des einzelnen unverhältnismäßig. Methodisch ausge
druckt: Es ist möglich, die Ereignisintervalle einfach da
durch zu verkleinern, daß man den für die Registrierung 
relevanten Einzugsbereich verbreitert. Dann scheinen die 
Delikte häufiger vorzukommen als in den vorherigen Er
hebungszeiträumen, selbst wenn sich in der Realität tat
sächlich nichts geändert hat. 

Ein vereinfachtes Beispiel läßt sich am Mord und Tot
schlag skizzieren. Nach den Kriterien der Polizeilichen 
Kriminalstatistik ereignet sich in der Bundesrepublik 
Deutschland zur Zeit ca. alle 10 Stunden ein vollendeter 
Mord bzw. Totschlag. Würde morgen eine europäische 
Kriminalstatistik eingeführt, würde die Verbrechensuhr 
vielleicht für jede 3. Stunde ein entsprechendes Tötungs
delikt anzeigen. Ganz anders ist die Lage freilich bei den 



Verhältniszahlen, wie man sie derzeit bei uns noch be
vorzugt, denn mit diesen wird der Einfluß z. B. der un
terschiedlichen Bevölkerungsgröße neutralisiert. 

3. Die vorsätzlichen Tötungsdelikte haben auch noch in 
anderer Hinsicht paradigmatischen Charakter. Sie wek
ken vergleichsweise starke Emotionen, auch oder gerade 
bei Unbeteiligten. Demgegenüber scheinen die sonstigen 
Gefährdungen in unseren modernen Gesellschaften fast 
fatalistisch hingenommen zu werden: so die m~hr als 
10fache höhere Anzahl der jährlichen Selbstmorde, die 
rund 20fach höhere Zahl der tödlich verletzten Verkehrs
opfer und die ebenfalls sehr viel größere Menge an Toten 
infolge von Unfällen im Beruf und im Haushalt. 

Der Mord bewegt die archaischen Gefühle. Wie sehr das 
Interesse wach ist, belegt die Berichterstattung in den 
Massenmedien, belegt auch - wenngleich auf anderer 
Ebene - der wöchentlich teilweise mehrmals angebote
ne Fernsehkrimi, der nur äußerst selten auf eine Leiche 
verzichtet. Ohne in die schwierigen Untiefen der Medien
Wirkungsforschung im Bereich der Kriminalität sich be
geben zu wollen (zuletzt s. etwa Kunczik 1975), wird 
man bezweifeln dürfen, daß nur die oft zitierte Span
nungsabfuhr oder Affektabfuhr im Spiele sei. Eine der 
möglichen Gefahren könnte z. B. dahin gehen, daß mit 
Berichten zur Kriminalität unterschwellig durchweg As
soziationen an gewalttätige Tötungsdelikte angeregt wer
den, die dann im weiteren Verlauf zu einer Verfestigung 
des Bildes vom »Kriminellen« überhaupt als des »ganz 
andern« führen, anstatt zum Nachdenken anzuregen, 
wieweit die Versuchung »zum Kriminellen« (als Tat) all
täglich auch »in uns« wirksam wird. Das heißt: es könnte 
Aufklärung, die notwendige Grundlage moderner Krimi
nalpolitik, verhindert werden. 

VII. Prävention durch Maßnahmen im Vorfeld 

1. In den bisherigen Erörterungen zur Veränderung der 
»opportunity« blieb ein Gesichtspunkt unerwäh~t, der 
für die Praxis zentrales Gewicht beanspruchen kann: Die 
Möglichkeit, evtl. die Verbrechensrate dadurch zu sen
ken, daß man durch flankierende Maßnahmen im V Of

feld der klassischen Kriminalität die Zugangschancen zu 
bestimmen Formen von Straftaten beschneidet. Parallele 
Erwägungen sind im Feld der Wirtschafts- und Umwelt
kriminalität relevant und dort schon weiter vorangetrie
ben worden: Was noch in den Anfangsstadien durch vor
gelagerte Verbots- bzw. Gebotsvorschriften (zumindest 
teilweise) gesteuert werden kann, das braucht man nicht 
später mühsam zu kompensieren, wenn es sich zu einem 
Kapitalfall ausgewachsen hat. 

2. Am Waffenrecht läßt sich ein Musterbeispiel bilden: 
Strenge Schußwaffenkontrolle erscheint gesellschaftlich 
überlebensnotwendig, weil sie zur Begrenzung des Risi
kos beiträgt und einige Konsequenzen mildert, falls das 
öffentliche »Klima« umschlägt. Man muß nicht gleich die 
gegenwärtigen Bürgerkriege in Betracht ziehen, es sollten 
die jüngeren amerikanischen Erfahrungen als warnendes 
Beispiel genügen. Der außergewöhnlich hohe Anteil von 
Schußwaffen als Tatmittel bei den schon im Vergleich 
zur BRD an sich mehrfach höheren Tötungsdelikten ist 
schlichte Folge der weiten Verbreitung von gefährlichen 
Waffen aller Art. Sieht man einmal von dem etwas phari
säerhaften, wenn auch in der Tendenz richtigen Argu
ment ab, »die Kriminellen« kämen auch nach einem Ver
bot an Waffen heran, nur "der Ehrliche« bleibe unge-

schützt, so gilt: Bei im übrigen unverändertem Aggres
sionspotential in einer Bevölkerung bringt gesteigerter 
allgemeiner Waffenbesitz mehr Schwerkriminalität mit 
sich und bewirkt, daß mehr bis dahin unauffällige Bürger 
sich plötzlich in die Rolle des Kriminellen versetzt fin
den. Denn vieles von dem, was ansonsten vielleicht eine 
Beleidigung oder allenfalls eine Körperverletzung infolge 
Schlägerei geblieben wäre, wächst sich auf kurzem Wege 
zu einem Kapitaldelikt aus. Die Waffe ist leicht zur 
Hand, und eine kleine affektbeeinflußte Handlung hat ir
reparable große Folgen. 

3. Waffenrechtliche Kontrollen sind jedoch wie andere 
Kontrollen primär negativ ausgezeichnet. Darüber darf 
das Verschaffen positiver Alternativen im Vorfeld nicht 
vernachlässigt werden. Ein neues Modell bieten die in 
einigen Städten der USA zur Zeit in Erprobung stehen
den »Konfliktgerichte«, mit denen die Polizei in Zusam
menarbeit mit den Justizbehörden versucht, im ersten 
Zugriff alle Konflikte im Familienkreis, in Nachbarschaf
ten oder Gemeinden, die sich erst zu kleinen Straftaten 
ausgewachsen haben, zunächst einmal durch zwangswei
se herbeigeführte Aussprache der Beteiligten vor der 
»neutralen Instanz« zu bereinigen, ohne ein Strafverfah
ren einzuleiten. Im Bereich der Jugendkriminalität wäre 
noch einmal auf die bereits erwähnten Jugendclubs der 
Polizei (z. B. Mannheim) oder die Beratungsstellen (z. B. 
Paris) hinzuweisen. Obwohl die Polizeidienststellen aus 
zahlreichen Gründen derartige Initiativen nicht beliebig 
ausweiten können - sie sind schon mit der Rechtsge
währleistung reichlich ausgelastet - ist der dahinterste
hende allgemeine Gedanke wichtig: Wenn Polizei als Ge
samtinstitution integrierter Teil des Gemeinwesens blei
ben will, kommt sie nicht darum herum, zumindest auch 
Gemeinwesenarbeit zu leisten. 

4. Am Ende steht die Frage nach der Existenznotwen
digkeit von Polizei als einer präventiven Instanz über
haupt. Auf mittlere Frist erschiene es grob illusorisch, 
das Überflüssigwerden polizeilicher Institutionen zu er
warten: denn die traditionellen Mechanismen der infor
mellen sozialen Kontrolle wirken fast nicht mehr und 
neue zeichnen sich kaum in Umrissen ab. Das (u. a.) 
durch die Polizei verkörperte sog. Gewaltmonopol des 
Staates ist gewiß nicht erst heute problematisch und be
darf gewiß der ständigen kritischen Begutachtung. Nur: 
ebenso gewiß würde unter den gegebenen Umständen die 
Rücknahme dieses Monopols nicht nur positive Folgen 
haben. Rechtsstaatlich wäre sie kein Gewinn, weil sich 
Ungleichheit der Machtmittel und soziale Ressourcen un
gefiltert durchsetzen könnten. Sicherheitspolitisch wäre 
sie kein Gewinn, weil die dann eintretenden Selbst
schutzeinrichtungen nach den Praxiserfahrungen der 
USA gerade die am meisten Schutzbedürftigen ungesi
chert ließen. Langfristig wären die Einflüsse auf den 
Wandel des Rechtsbewußtseins zu bedenken, kurzfristig 
könnte die Kriminalitätssituation prekär werden, ohne 
daß gleich der Ausbruch des Chaos zu befürchten wäre, 
da soziale Entwicklungen vielschichtig determiniert sind. 
Historisch aufschlußreich ist insoweit das »natürliche 
Experiment«, dem sich Dänemark während des 3. Reichs 
infolge der Internierung seiner Polizeikräfte durch die 
Deutschen gegenübersah, was einen sehr plötzlichen An
stieg der Kriminalität mit sich brachte; da jedoch alsbald 
andere Kontrolle einsetzte, war die Dauer des Experi
ments nicht lange genug, um die Ableitung irgendwe1cher 
beweiskräftiger Folgerungen zu erlauben (s. Andenaes 
1974). 
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VIII. Prävention durch Strafverfolgung 

1. Erst nach Abklärung aller dieser Problemkreise er
reicht man den Übergang zur »Prävention durch 
Repression«, ein Bereich, der in der Bundesrepublik 
Deutschland weitgehend mit der Strafverfolgung gleich
gesetzt werden kann. Hier kann die polizeiliche Tätigkeit 
zudem für die theoretische Betrachtung mit der justiziel
len zusammen behandelt werden. Es geht um Verhinde
rung von Kriminalität als Summe einzelner Verbrechen 
durch Einwirkung auf Täter und potentielle Täter. Ab
schreckung und Besserung sind die zwei traditionell dis
kutierten Pole der Prävention durch Repression. Kann 
man durch Strafverfolgung und Strafvollstreckung den 
individuellen Täter davon abhalten, erneut zu delinquie
ren? Kann man mit Hilfe dieser Maßnahmen andere als 
den unmittelbar Betroffenen davor bewahren, ihrerseits 
delinquent zu werden? Wie oben bereits erwähnt, beruht 
unser ganzes strafrechtliches Kontrollsystem auf der im
plizierten Bejahung der beiden Fragen; und doch ist die 
Erkenntnislage hierzu sehr unsicher. Methodisch verläß
liche empirische Untersuchungen hat es bis vor wenigen 
Jahren überhaupt nicht gegeben, gegenwärtig verfügen 
wir über erste, relativ grobe Ergebnisse aus angloameri
kanischen Studien. Danach scheint die alte Globalthese 
der Kritik am Strafrecht, daß nämlich dessen Durchset
zung »wirkungslos« sei, weder theoretisch noch empi
risch in dieser U ndifferenziertheit weiterhin vertretbar zu 
sein. Die eigentlichen sachlichen wie methodischen 
Schwierigkeiten sieht man heute erst auf der nächsten 
Stufe entstehen, wenn es verläßlich herauszufinden gilt, 
wie Strafe und Strafverfolgung in Abgrenzung zu ande
ren sozialen Mechanismen wirken und wieweit die Ein
fluß wirkung reicht. 

2. Die Formel »Schreckt Strafe ab?« ist in dieser Form 
unwissenschaftlich und empirisch unbrauchbar, weil es 
keine Methode gibt, um sie erfahrungswissenschaftlich 
zu prüfen. Die Formel muß in mehreren Gedankenschrit
ten auf konkrete Problemkreise reduziert werden, wobei 
im vorliegenden Rahmen nur ein skizzenhafter Hinweis 
möglich ist. 

Im ersten Schritt wäre nach Androhungsprävention und 
Vollstreckungsprävention zu unterscheiden. Im zweiten 
Schritt müßten innerhalb der Delinquenz die Taten auf
geteilt werden nach Kriminalunrecht i. e. S. und Ord
nungsunrecht. Beim Kriminalunrecht hätte eine Tren
nung stattzufinden nach Tatbereichen, die vorwiegend 
durch emotionale Komponenten gekennzeichnet sind, 
und solchen, in. denen die rationalen Komponenten bei 
der Tatgenese stärker dominieren. Bei den Normadressa
ten schließlich wären im vierten Schritt mindestens vier 
Gruppen getrennt zu analysieren: die normal sozialisier
ten, durchschnittlichen Bevölkerungsangehörigen im all
täglichen Lebens- oder Berufsvollzug; die ebenso unauf
fälligen Bevölkerungsangehörigen, die sich in exzeptio
nellen Lebenslagen, bzw. in besonderen Versuchungssi
tuationen befinden; die lediglich äußerlich an die 
gesellschaftlichen Forderungen angepaßten, ansonsten 
aber »moralisch bedenkenlosen« Personen; die mehr 
oder minder »Auffälligen« (d. h. die in der Persönlichkeit 
und/oder in der Sozialisation bzw. durch das Milieu 
»Geschädigten«), in sozialer Randstellung oder Außen
seiterposition befindlichen Personen, die erfahrungsge
mäß ein höheres Risiko haben, wenn sie eine Straftat be
gehen. Je nach Untergruppe und je nach Kombination 
der genannten Merkmale kann »Prävention« hier ganz 
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Unterschiedliches bedeuten und auf ganz verschiedenen 
Voraussetzungen beruhen. 

3. Weiter ist es wichtig, entsprechend den Komponenten 
der Strafverfolgung zu differenzieren. Theoretisch sind 
die Begriffe der Gewißheit der Bestrafung, der Schnellig
keit der Bestrafung und der Härte der Strafe seit langem 
geläufig, doch ist empirisch bisher völlig offengeblieben, 
ob - wie überhaupt - damit auch in der Wirklichkeit 
voneinander trennbare Phänomene getroffen werden. Li
beralem Denken gilt es als plausible Annahme, daß sich 
mit der Gewährleistung von Schnelligkeit und Gewißheit 
der Reaktion mehr erreichen läßt als mit sog. Härte. Tat
sächlich sprechen auch die ersten Untersuchungsergeb
nisse für die empirische Richtigkeit dieser Annahme, je
doch reichen sie für einen Beweis noch nicht aus. Zum 
Teil liegt dies schon an der enormen Schwierigkeit der 
Operationalisierung der Begriffe. Man überlege nur, daß 
z. B. objektive Gewißheit und subjektives Bewußtsein 
von der Gewißheit im Extremfall gänzlich auseinander
fallen können und daß keineswegs Klarheit darüber be
steht, wie das Objektive ins Subjektive transformiert 
wird (vgl. im einzelnen Bailey/Smith 1972. Bankston/ 
eramer 1974. Bowers/Salem 1972. Gibbs 1975. Logan 
1972. Teeven 1972). 

4. Jedenfalls erscheint in negativer Ausgrenzung offen
kundig zu sein, daß Härte für sich genommen nicht viel 
nützt, es sei denn zur akuten Bereinigung einmaliger be
sonderer Konstellationen (vgl. AntunesjHunti 1973). Da
bei meint Härte noch eher konsequentes Durchhaltever
mögen und hartnäckige Geduld als schnellfertiges 
»Aufräumen« von Konflikten. Das Aufräumen gerät 
schnell in die gefährliche Nähe des ungehemmten kurz
fristig orientierten Zweckdenkens, und von dort wieder
um ist der Weg zum Terror nicht weit. Mit diesem aber 
würde man den untauglichen Versuch wagen, sozusagen 
den Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben und eigen
ständig eine in sich selbst gefährliche neue Entwicklung 
in Gang setzen. Eine derartige Einsicht läßt sich nur 
schwer durchsetzen, weil im Falle ungewöhnlicher Ereig
nisse bzw. spektakulärer Taten bisher der Ruf nach be
dingungsloser Härte zu den tief verwurzelten gesell
schaftlichen Normalreaktionen gehört (s. zuletzt etwa die 
Beiträge bei Höfer 1975). 

Die Frage, der man nachgehen muß, ist auch hier nicht 
die globale, ob Härte abschrecke oder nicht abschrecke. 
Irgendwen wird sie gewiß abschrecken, der sonst viel
leicht zum Handeln bereit wäre. Entscheidend wird die 
vergleichende Frage nach der Bilanz, also dem Ergebnis 
einer Kosten-N utzen-Berechnung des Einsatzes verschie
dener Maßnahmen. Und insoweit dürfte bei genauer Be
trachtung die Rechnung bisher durchweg zum Nachteil 
der Härte ausgegangen sein. Man muß nicht der Psycho
analyse verhaftet sein, um eine Umkehrung der Frage
stellung für nützlich zu finden: was bedeutet Härte psy
chologisch für diejenigen, die danach rufen, und welche 
sozialpsychologische Funktion hat sie bei denjenigen, die 
sie verwirklichen? Verhängnisvoll kann in diesem Zusam
menhang weiter das schon erwähnte Denken in linearen 
U rsache-Wirkungs- Ketten sein, vollends wenn Tatsa
chenfragen mit Wertungsfragen vermischt werden. Man 
übersieht, daß jegliches Handeln im sozialen Raum ne
ben den (oder statt der) intendierten Folgen nicht inten
dierte Folgen und Fernwirkungen hat, die die Gesell
schaft dort beeinflussen können, wo man es gar nicht er
wartet, geschweige denn gewollt hatte. 



5. Für die Härte der Strafdrohungen gilt der Satz, daß in 
der Praxis ein zu scharf geschliffenes Schwert schnell 
stumpf wird. Die Adressaten der Normbefehle werden 
fatalistisch, die Anwendenden verweigern durch i. d. R. 
verschleierte Ausweichreaktionen dem Gesetz die Ge
folgschaft, vor allem dann, wenn die Grenze der im so
zialen Bewußtsein vage verankerten Proportionalität er
reicht bzw. überschritten ist. Klassisches historisches 
Beispiel sind die Kapitalstrafen (bzw. Todesstrafen) für 
Bagatelldelikte. Ein bis in die Gegenwart wirkendes Bei
spiel bildet die sog. absolute Strafe, in der Bundesrepu
blik Deutschland die lebenslange Freiheitsstrafe, die bei 
bestimmten Fallkonstellationen ohne Berücksichtigung 
weiterer individueller Besonderheiten verhängt werden 
muß. Weitere Probleme bringt die Behandlung der Über
zeugungstäter mit sich. (Neueste Beiträge zur Todesstra
fe s. bei Fattah 1972. Helfer 1975. Jayewardene 1973). 

Für die Härte der Strafdurchsetzung gilt der Satz, daß 
Gewalt auch Gewalt erzeugt. Die sozialpsychologisch an
steckende Wirkung, die zu einem Prozeß des raschen ge
genseitigen AufschaukeIns führen kann, fragt nicht nach 
der Legitimität oder Legalität der Gewalt, schon gar 
nicht der Gewalttätigkeit im engeren Sinn. 

6. Beispiele liegen auf der Hand, sie harren noch der kri
minologischen Aufbereitung. Man mag auf die tatsächli
chen und auch die sich nur so bezeichnenden politischen 
Täter verweisen. Entgegen aller Evidenz, daß in totalitä
ren Staaten die Auseinandersetzungen entschieden bluti
ger verlaufen als in liberalen Staaten, wird die Verschär
fung der Repressiveingriffe gefordert, vielleicht schon 
deshalb, weil man Oberflächenphänomene mit strukturel
len Problemen verwechselt. Der Ruf nach Verschärfung 
erklingt auch immer wieder im Hinblick auf den Schuß
waffengebrauch gegen »normale Kriminelle«. Nehmen 
wir den unwahrscheinlichen Extremfall an, es werde ver
kündet, künftig müsse jeder Einbrecher mit dem soforti
gen Schußwaffengebrauch durch Polizeibeamte rechnen. 
Wir dürfen unterstellen, daß dadurch einige tatbereite 
Personen abgeschreckt werden. Aber ebenso lehrt alle 
bisherige Erfahrung, daß genügend Täter übrig bleiben 
werden, die gar nicht glauben, jemals entdeckt zu wer
den, und die im übrigen risikobereit sind. Werden sie 
aber dennoch entdeckt, heißt die Konsequenz für das 
Handeln u. U.: Wer schneller schießt, ist im Vorteil. 
Daß daraus ein »Lebenslänglich« werden könnte, ist eine 
sehr ferne Folge, die aktualpsychologisch nicht verhal
tensdeterminierend wirkt. Sucht man nach einem Indiz 
dafür, daß diese Erwägungen nicht abstrakte Theorie 
sind, so bietet sich das Beispiel der USA an. Während 
man normalerweise nur von der hohen Zahl getöteter Po
lizeibeamter erfährt, ist es sehr aufschlußreich, aus empi
rischen Untersuchungen entnehmen zu können, daß eine 
sehr enge Korrelation zur Zahl der getöteten Tatver
dächtigen besteht (v gl. ChamblissjSeidman 1971, 274 ff. 
HawkinsiWard 1970). Mit anderen Worten: in denjenigen 
Staaten bzw. Städten, wo im Verlauf der Strafverfolgung 
die meisten Verdächtigen erschossen wurden, hatte auch 
die Polizei die höchsten Verluste zu beklagen, und umge
kehrt. Für den sozialpsychologischen Prozeß ist es völlig 
irrelevant, welche Seite »angefangen« hat oder ob jeder 
Polizeischuß selbst vor einer kritischen Beurteilungsin
stanz standhielte: Der extensive Gebrauch von Waffen 
verändert allemal das soziale Klima, indem er z. B. die 
Gewichtung der verschiedenen relevanten Interessen und 
Werte verschiebt. 

Oder man betrachte das Gebiet der Drogenkriminalität. 
Hartes Zuschlagen (auch) auf unterer Ebene - ohne den 
Einsatz flankierender positiver Maßnahmen - führt zum 
Informationsabbruch für die Polizei und zu einer Neuor
ganisation des Marktes. Überstehen kann nur noch, wer 
selbst »härter« handelt oder »krimineller« ist, mit der 
Folge, daß u. U. die (verbleibende) Drogenkriminalität 
intensiver als vorher aufscheint. Wäre dann also die Poli
zei die eigentliche Ursache der Drogenkriminalität? -
Wollte man so argumentieren, wäre man genau dem li
nearen Denken aufgesessen, vor dem oben gewarnt 
wurde. 

7. Hinter der verbreiteten Annahme, daß »Milde« im 
Strafrecht zum Chaos führen müsse, dürfte ein zweifel
haftes Menschenbild· und ein idealistisches Verständnis 
von sozialen Regelungsmechanismen stehen. Das führt 
zu einem typischen Dilemma der Kriminalpolitik. Refor
men erhalten Verwirklichungschancen nur in relativ un
ruhigen Zeiten, wenn alte Selbstverständnisse aufgebro
chen sind. Da aber in unruhigen Zeiten zugleich mehr 
Kriminalität registriert zu werden pflegt, steht jede Re
form in der Gefahr, dadurch verwässert zu werden, daß 
(Schein-)Korrelationen eine Interpretation als kausale 
Verknüpfung erfahren. 

8. Am Ende steht die skeptische Feststellung: Was Prä
vention allgemein bedeutet, können wir in groben U mris
sen bestimmen; wie Prävention sozialpsychologisch 
»wirkt« und was sie individualpsychologisch »bewirkt«, 
wissen wir allenfalls in Ansätzen. Wegen der Einzelhei
ten bleibt nur die Hoffnung auf künftige empirische Stu
dien. Für die Richtung der Studien könnte gelten, daß die 
Stellung der Prävention in der Kriminologie nur zurei
chend zu erfassen sein dürfte, wenn die soziale Kontrolle 
durch die Polizei zu einem zentralen Forschungsobjekt 
gemacht wird. Prävention gehört im übrigen zu den Auf
gaben einer im breitesten Sinne verstandenen Sozialpoli
tik, Kriminalpolitik markiert im wesentlichen nur die äu
ßeren Grenzen des Zulässigen. 
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Kriminalgeographie und Prävention 

Hans-Dieter Schwind 

Der Begriff der »Kriminalgeographie« wird in verschie
denen kriminologischen Lehrbüchern noch nicht einmal 
im Sachregister erwähnt. Soweit er genannt und erklärt 
wird, fällt auf, daß die gegebenen Begriffsdefinitionen 
nicht einheitlich sind. Da die Art der Präventionsmög
lichkeit (also die der vorbeugenden Verbrechensbekämp
fung) u. a. jedoch zwangsläufig davon abhängt, was man 
unter der »kriminalgeographischen Forschung« versteht, 
bedarf es zunächst einer entsprechenden begrifflichen 
Klärung. 

1. Zum Begnff der »Kriminalgeographie« 

Von Hentig 1) hat seine Definition aus verschiedenen Kri
minalitätserscheinungen entwickelt, die jeweils Raumbe
züge aufweisen. So erwähnt er z. B. eine Arbeit von 
Seuffert 2), die um die Jahrhundertwende (1906) erschien, 
in der dieser eine Beobachtung schilde11, nach der der 
Landgerichtsbezirk Traunstein (in Bayern) besonders ho
he Betrugsziffern aufwies. Die weiteren Nachforschun
gen ergaben, daß jährlich 7000 bis 8000 junge Leute, die 
meist aus Österreich stammten, durch Traunstein zogen 
und dort Betrügereien begingen. Die Ursache für die ho
he Kriminalitätsrate hatte also nichts mit der einheimi
schen Bevölkelung zu tun, sondern mit den Einwohnern 
ganz anderer Länder, vornehmlich Östeneichs. Von 
Hentig hat diese Spur weiter verfolgt und dabei ermittelt, 
daß in der Salzburger Gegend, nämlich »diesseits und 
jenseits der Salzach«, Betlugstaten weit überdurch
schnittlich häufig vorkommen. Dabei handelt es sich, wie 
ausgeführt wird, um einen »landschaftlich schönen Win
kel, der von den Kriegszügen, die weiter nördlich das 
Donautal in Mitleidenschaft zogen, verschont blieb«. 
Man könnte daher, schreibt von Hentig 3 ) an andere Ein
flüsse denken. Insoweit verweist er auf Byloff 4), der von 
der klugen Politik des Erzbischofs Lodron berichtet, dem 
es gelang, Salzburg aus den Verwüstungen des 30jährigen 
Krieges herauszuhalten, allerdings mit der Folge, daß die 

') V. Hentig, H.: Das Verbrechen I, Der kriminelle Mensch im Kräftespiel von 
Zeit und Raum, Berlin/GöttingenjHeidelberg 1961, S. 212. 

2) Seuffert, H.: Untersuchungen über die örtliche Verteilung der Verbrechen im 
Deutschen Reich, Breslau 1906, in: Strafrechtliche Abhandlungen, Heft 75. 

3) V. HentigaaO. S. 211. 

4) F. Byloff: Die Blutgenossenschaft des Zauberjackl, in: MschrKrim Bd. XVIII, 
S. 401 ff (zit. nach v. Hentig aaO.). 

»Blüte dieser Gegend, ein horror vacui besonderer Art, 
zu einem Masseneinmarsch von Bettlern und Verarmten« 
geführt hat. Die »Stärke jenes alten Einbruchs uner
wünschter Elemente« sei daran zu messen, »daß anläß
lieh einer mildtätigen Speisung im Jahre 1608 am Non
nenberg in Salz burg 1600 Menschen erschienen, die dem 
lieben Almosen nachgingen« 5). Eine Schlußfolgerung 
spricht von Hentig 6) zu diesem Beispiel leider nicht aus. 
Er will jedoch offenbar die Meinung vertreten, daß sich 
der Bevölkerungseinstrom aus der damaligen Zeit noch 
heute in der hohen Rate der Betrugskriminalität nachwei
sen läßt. Gleichgültig, wie man zu solchen Vermutungen, 
die den Anlagefaktor betreffen, auch steht, zeigt doch 
der Byloffsche Fall, daß es Gebiete mit z. B. hohen Be
trugsziffern gibt und andere mit niedtigeren Zahlen. Strö
men von einem der ersteren in eins der letzteren Straftä
ter ein, so kann es nicht wundern, wenn im letzteren die 
Kriminalitätszahlen steigen. Bedeutung gewinnt hier al
so, um einen Fachausdluck zu verwenden, die Erschei
nung der »Tätermobilität«. Höhere Kriminalitätsraten 
können aber auch mit anderen raumbezogenen Faktoren 
zu tun haben. Von Hentig 7) verweist insoweit auf Klima, 
Boden, Landschaft, Geschichte und Wirtschaft. Die Kri
minalgeographie schließt dementsprechend nach seiner 
Definition nicht nur die »Lehre von den Wanderungen« ein, 
sondern auch die der gerade genannten weiteren 
Einflüsse 8). Eine solche Begriffsbestimmung hilft dem 
Empüiker freilich nicht weiter. Ihr Nachteil ist ptimär 
datin zu sehen, daß sie zu abstrakt formulie11 ist, um für 
eine Verwendung in Forschungsarbeiten noch praktika
bel zu sein. Aus diesen Gründen erscheint auch die Aus
gangs- Definition von Mergen 9) bedenklich. Denn nach 

5) V. Hentig aaO. 

6) V. Hentig aaO. 

7) V. Hentig aaO. S. 198 ff. 

8) V. Hentig aaO. S. 212. 

9) Mergen, A.: Die Kriminologie, Eine systematische Darstellung, Berlin/Frank
furt a. M. 1967, S. 208. 

Schwind, Hans-Dieter, Dr. jur. 
o. Professor an der Ruhr-Universität Bochum (Lehrstuhl für Kriminolo
gie und Strafvollzug); zuvor Lehrverpflichtung an der Universität Götti
gen; Veröffentlichungen zum Strafvollzug und zur Dunkelfeldforschung; 
Untersuchungen zur Kriminalität Unterbegabter und zur Entlassenenhil
fe; Leiter eines kriminalgeographischen Forschungsvorhabens. 
463 Bochum-Querenburg, Universitätsstraße 150 
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seiner Umschreibung beschäftigt sich die Kriminalge
ographie »mit der räumlichen Verteilung der Kriminalität 
auf der Welt, in den verschiedenen Völkern und inner
halb dieser Völker«. Besser verwendbar, weil schon kon
kreter gefaßt. ist seine weiterführende Erklärung, nach 
der sich die kIiminalgeographische Forschung »für die 
Verteilung der Kriminalität auf die verschiedenen ge
wählten Milieus (interessiert), die Kriminalität in Stadt
und Landgebieten, aber auch in sonstigen Gebieten, wie 
Elendsvierteln, Grenzgebieten, Hafenstädten, Garnisons
städten und so fort«. Dem Laien vermittelt eine solche 
Definition eine gut verständliche Information über das 
Wesen der Kriminalgeographie; für eine empirische Ar
beit muß der Begriff des Raumes durch Deskriptoren 
hingegen noch genauer gefaßt, also operationalisiert wer
den. Nach Herold 10) ist der uns interessierende »Raum 
... die besondere strukturelle und funktionelle (und da
mit auch zeitliche) Besonderheit einer geographisch abge
grenzten Fläche von beliebiger Größe«. Als »Raum« 
wird danach bezeichnet, »was sich auf einer Fläche ty
pisch erhebt, was sie beschreibbar macht (z. B. Acker, 
Wald, Häusergruppe, FabIikgelände, usw.). Herold 11) 
betont, daß deshalb für den Raum bestimmte Beschrei
bungsmerkmale festgelegt werden müssen (z. B. Art der 
Flächennutzung, Art der Bebauung, Wohndichte, Bevöl
kerungsdichte, Arbeitsplatzdichte, wiI1schaftliche, kultu
relle und administrative Konzentrationen). Unter dem 
Raum im kriminalgeographischen Sinne versteht 
Herold 12) »die Raumdimension, die prägend und auslö
send auf die Kriminalität einwirkt«. Nach dieser Defini
tion »kann der Raum allerdings nur zu solchen Delikten 
oder Deliktsarten in Beziehung gesetzt werden, die durch 
räumliche Faktoren ausgelöst und geprägt werden« 13). 

Herold irrt jedoch, wenn er meint, daß ein solcher räum
licher Bezug z. B. beim Giftmord zwangsläufig fehle 
(und beim Raubmord bejaht werden dürfe) 14). Denn in
soweit können die Lage der Wohnung und die Möglich
keiten des Wohnens (räumliche Beengtheit) durchaus 
einen bedeutsamen (verbrechensauslösenden) Einfluß be
sitzen. In diesem Zusammenhang sei nur an manche Fa
milientragödien eIinnert. Wir müssen deshalb differen-
zieren zwischen . 
a) dem Bereich der öffentlich zugänglich ist, also dem 
Bereich, der (nach Herold 15» »annäherungsweise mit 
dem polizeilichen Einsatzraum gleichgesetzt werden 
kann« und 
b) dem Raum, der möglicherweise darüberhinaus als kri
minogener Faktor in Betracht kommt (vgl. Sanierungsge
biete, City-Verhältnisse, » Betonwüsten« der Trabanten
städte usw.). 

Untersucht werden sollten im Rahmen der Kriminal
geographie (in bezug auf a und auf b) alle solche Bedin
gungen, die die »kIiminelle Attraktivität eines Raumes 
erklären« 16). Zu diesen gehören vor allem die soziologi
schen und psychologischen aber auch die kulturellen und 
wirtschaftlichen Besonderheiten seiner Population, der 
einzelnen Einwohner und der sich dor1 aufhaltenden orts-

10) Herold, H.: Kriminalgeographie - Ermittlung und Untersuchung der Bezie
hungen zwischen Raum und Kriminalität, in: H. Schäfer (Hrsg.): Grundlagen 
der Kriminalistik, Bd. 4, Hamburg 1968, S. 201 ff (203). 

11) Herold aaO. 

12) Herold, H.: Kriminalgeographie - Ermittlung und Untersuchung der Bezie-
hungen zwischen Raum und Kriminalität, in: Die Polizei 1%9, S. 81 ff (82). 

13) Herold aaO. 

14) Herold aaO. 

15) Herold aaO. 

16) Herold aaO. 
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fremden Personen. Denn erst solche Gesichtspunkte füh
ren zu den eigentlich relevanten kIiminalistisch-kIimino
logischen Fragen, deren Behandlung vielleicht einen Bei
trag zur präventiven Verbrechensbekämpfung zu leisten 
vermag 17). KIiminalgeographie im so verstandenen Sinne 
ist danach ein Zweig der kIiminalistisch-kriminologischen 
Forschung, der Straftaten in ihrer räumlichen und zeitli
chen Verteilung erfaßt und ihren Zusammenhang mit so
ziologischen, psychologischen, wh1schaftlichen und kul
turellen Faktoren zu ergründen versucht 18). An Hand 
dieser Definition, die den Rahmen der Kriminalgeo
graphie als »kriminalistisch-kriminologische Regional
analyse« abstecken will, soll nunmehr geprüft werden, 
inwieweit die bisheIige Forschung Erkenntnisse für die 
präventive Verbrechensbekämpfung zur Verfügung ge
stellt hat, um im Anschluß daran zu erwägen, welche Er
wartungen an die einschlägige künftige Arbeit gestellt 
werden dürfen. 

11. Prävelltionsrelevante Ergebnisse· in früheren 

kriminalgeographischen Untersuchungen 

1. Kriminalgeographische Forschung im Ausland 

Die Geschichte der Kriminalgeographie reicht in ihren 
Anfängen weit in das 19. Jahrhundert zurück 19). Ihr Be
ginn ist eng mit der sich entwickelnden Kliminal- und 
»Moralstatistik« verbunden. Eine der frühesten kriminal
geographischen Arbeiten stammt von Andre Michel de 
Guerry 20), einem Franzosen, der als Advokat am 
»Königlichen GeIichtshof« in Paris tätig waL Er war der 
erste, der statistisches Material (über die zwischen 1825 
und 1830 in Frankreich verübten Delikte) in Kal1en um
setzte, um den Überblick zu erleichtern. Zu diesem 
Zweck teilte er die 85 Depa11ements in fünf. flächenmä
ßig etwa gleich große Regionen auf: in eine Nord-, Süd-, 
Ost-, West- und in eine Zentral-Region. Raumbezogene 
Straftaten sind dabei nicht besonders berücksichtigt wor
den; die Untersuchung bezieht sich vielmehr auf alle De
likte gegen die Person (vom Mord bis zum Sklavenhan
del) und auf alle Eigentumsdelikte (vom Schmuggel bis 
zur Scheckfälschung). Untersucht werden in dieser Ar
beit im einzelnen: die Verteilung der männlichen und der 
weiblichen KIiminalität, Alterseinflüsse, saisonale Un
terschiede in den Kriminalitätsraten sowie die Motive 
verschiedener Gruppen von Tätern. Insoweit bedarf al
lerdings der Hervorhebung, daß die statistische Grundla
ge der Untersuchung von Guen'y und auch die der fol
genden Arbeiten in einer Abgeurteiltenstatistik bestand; 
denn eine Poiizeiliche Kliminalstatistik, die die verübten 
Straftaten zählte, gab es damals noch nicht. Eine solche 
Statistik wird auch in Deutschland erst seit 1953 geführt. 
Guerry hat im übrigen nicht den Tatort auf seinen Kal1en 
vermerkt, sondern jeweils den Ort, an dem die Hauptver
handlung durchgeführt wurde. Dieses Verfahren vertei
digt er damit, daß einer früheren Untersuchung zufolge 
84 % der Delikte gegen die Person und 69 % der Eigen
tumsdelikte in den Departements abgeurteilt worden sei
en, in denen die Angeklagten auch ihren Wohnsitz gehabt 

17) Vgl. Schwind, H.-D.; lany, U.; Simon, M.; Wohlgemuth, R.: Kriminal
geographie, Kriminalitätsatlas Bochum: Beschreibung eines geplanten Krimi
nologischen Forschungsprojektes, in: Kriminalistik 1975, S. 241 ff (241). 

18) Schwind; lany; Simon; Wohlgemuth aaO. 

19) Vgl. dazu Albrecht, G.: Kriminalgeographie, in: Kaiser, G.; Sack, F.; 
Schellhoss, H. (Hrsg.): Kleines Kriminologisches Wörterbuch, Freiburg 1974, 
S.165. 

20) Guerry: Essai sur la statistique morale de Ia France, Paris 1833. 



hätten. Unter diesen Umständen muß es freilich verwun
dern, daß GuelTY zu dem Ergebnis gelangte, ausgerech
net in der Nordregion, im Wohngebiet der wohlhabende
ren Bevölkerung Frankreichs, liege die Quote der Eigen
tumsdelikte weit höher, als in den ärmeren 
Landesregionen 21). Wenn Guerry auf den Tatort abge
stellt hätte, wäre sein Resultat plausibler gewesen. Denn 
dann könnte man sagen: dort, wo etwas zu holen ist, ver
sammeln sich die Straftäter aus anderen Gebieten (Stich
wort: Tätermobilität). Seine Untersuchungen zeigen je
doch das Gegenteil auf: wo etwas zu holen ist, siedeln 
auch mehr Menschen, die straffällig werden. Guen-y 
selbst erklärte seine Beobachtung mit der im Norden des 
Landes stärker fortgeschrittenen Industrialisierung, ver
bunden mit dem gerade aufblühenden Handel. Die Hypo
these, daß dort, wo die weniger Gebildeten leben, die 
Kriminalität am höchsten ist, wurde nach Guerrys Ergeb
nissen widerlegt. Das Verdienst seiner Arbeit ist vor al
lem darin zu sehen, daß er die Bedeutung der Chancen
struktur für kriminelles Verhalten untersucht hat, um der 
damals weit verbreiteten Meinung entgegentreten zu kön
nen, nach der die Kriminalität auf einer moralischen 
Krankheit des Täters beruhte. 

Nahezu gleichzeitig - aber wohl auf Anregung Guerrys 22) 
hat Quetelet (1835) seine »Physique sodale« vorgelegt. 
Auch Quetelet hat versucht, die Abhängigkeit zwischen 
Kriminalitätshäufigkeit und Raum darzustellen; eine sol
che Beziehung wird nach seiner Vermutung durch die 
»Moralität« eines Gebietes bestimmt, ferner durch die 
Versuchung, der das Individuum ausgesetzt ist sowie 
durch die Leichtigkeit, mit der ein Delikt durchgeführt 
werden kann. Vor allem die beiden zuletzt genannten Be
obachtungen sind für die präventive Verbrechensbe
kämpfung noch heute durchaus relevant, der Polizei frei
lich seit langem bekannt. Ebenso wie GuelTY hat Quete
let für die Abgrenzung seiner Areale rein administrative 
Kriterien verwendet. Auch bzgl. raumbezogener Delikte 
wurde nicht besonders differenziert: erfaßt wurden wie
derum alle Eigentumsdelikte und alle Straftaten gegen 
die Person. In geographischer Hinsicht hat Quetelet die 
Departements in drei Gruppen geteilt: solche mit über
durchschnittlich hoher Kriminalität (die Depaltements, 
die an der Rhone, an der Seine oder am Rhein liegen), 
solche mit unterdurchschnittlicher Kriminalität (die in 
der Mitte des Landes liegenden Kreise) und solche mit 
durchschnittlicher Kriminalität. Die Beobachtung Guer
rys, daß die nördlichen Teile von Frankreich durch höhe
re Eigentumskriminalität auffällig sind, hat Quetelet be
stätigen können. 

Die Untersuchungen von GuelTY und Quetelet, die im 
Zusammenhang mit dem Thema nur deshalb erwähnt 
worden sind, weil sie den Anfang der kriminalgeographi
schen Forschung markieren, haben in den folgenden Jah
ren zahlreiche weitere Arbeiten anregen können. Für die 
vorbeugende Verbrechensbekämpfung haben alle diese 
Bemühungen allerdings relativ wenig Anhaltspunkte ge
bracht, wenn man nicht die Einführung des geographi
schen Gesichtspunktes selbst als Hilfe für die Polizeior
ganisation ansehen will. Dabei sollte man daran denken, 
daß die Polizei früher keine Karten benützt hat, eine Ar
beitsweise, die uns heute ganz unverständlich erscheint. 

21) In der Nordregion Frankreichs betrug das Zahlenverhältnis der Angeklagten zu 
der Bevölkerung bei den Eigentumsdelikten 1:2924, in der Südregion 1:7945. 
Bei den Straftaten gegen die Person sah die Lage umgekehrt aus: niedrige Bela
stung im Norden (1:19964) und höhere Belastung im Süden (1:11 (03). 

22) Vgl. Albrecht aaO. 

Man hat auch erst allmählich erkannt, daß die Ergebnisse 
genauer ausfallen, wenn man kleinere Untersuchungsräu
me auswählt, wie z. B. Städte oder kleinere Landgebiete. 
Insoweit können die Untersuchungen von Pa re nt-Ducha
telet (1837) 23) genannt werden, die sich auf die Stadt Pa
ris beschränkt haben oder die Arbeit von Rawson 24), der 
eine vergleichende Analyse verschiedener Land- und 
Stadtbezirke in England und Wales durchgeführt hat. 
Rawson formulierte aufgrund seiner Resultate u. a. fol
gende Thesen, die uns heute als trivial vorkommen mö
gen: 
a) zu Verbrechen kommt es am häufigsten in den Groß
städten und 
b) Kriminalitätsunterschiede zwischen ländlicher Gegend 
und Fabrik-Regionen mit gelingem städtischen Einfluß 
bestehen grundsätzlich nicht. 

Als Ergebnisse kriminalgeographischer Forschung er
scheinen uns solche Vermutungen allerdings noch recht 
dürftig. 
Eine spürbare Weiterentwicklung ist in den Untersuchun
gen von Clifford Shaw (1929) festzustellen, der von der 
Erkenntnis von Mayhews 25) ausgeht, nach der bestimm
te Gebiete einer Stadt unverhältnismäßig viele Kriminelle 
hervorblingen, ein Ergebnis, das sich auch bei 
Burgess 26) (1915) gezeigt hat. Im Gegensatz zu Fletcher 
(1848/49), der die Bedeutung der Schulbildung für die 
Kliminalität zu belegen versuchte, betonte Mayhews je
doch die Relevanz der »kriminellen Kaniere«. 
»Kliminellsein« müsse als Beruf aufgefaßt werden, in 
den in bestimmten Stadtteilen Kinder geradezu hineinge
boren und auf welchen hin sie erzogen würden, wobei sie 
ihr Training in den Unterschichtvierteln der großen Städ
te erhielten. Clifford Shaw 27) hat solche Gebiete 
»delinquency areas« genannt und unter diesem BegIiff in 
die Literatur eingeführt. Er verstand darunter solche Be
zirke der Großstadt, in denen Kriminalität besonders 
häufig vorkommt. Als formelle Charaktelistica solcher 
Gebiete werden bezeichnet: Übervölkerung, erhebliche 
Bevölkerungsmobilität, die Nähe zu Industrie- und Han
deisgebieten sowie schließlich auch mangelnde Angebote 
zur Freizeitgestaltung. Insoweit darf an sozialpolitische 
Maßnahmen im Rahmen der präventiven Verbrechensbe
kämpfung gedacht werden. Die sozialen Charaktelistica 
solcher KIiminalitätsräume bestehen nach Shaw in dem 
Mangel an informellen Institutionen sozialer Kontrolle: 
wie z. B. in dem Fehlen von Nachbarn, die gesetzeskon
formes Verhalten vorleben und dadurch zur Aufrecht
erhaltung von Normen beitragen können. Typisch sind 
ferner: desorganisierte Umgebung und als Folge davon 
der Mangel an konstruktiven Einflüssen auf Kinder und 
Jugend (ein Arbeitsfeld der Jugendbehörden). Das ent
sprechende kulturelle Milieu hat Shaw anschaulich mit 
den folgenden Worten beschtieben: 
»Die Kinder, die den engen Kontakt zur Familie oder an
deren Autoritäten, von denen gute Einflüsse ausgehen 
könnten, verloren haben, empfangen ihre Normen und 
ihr Bild von Gut und Böse von der Spielgruppe auf der 
Straße«. 

23) Zit. nach Albrecht aaO. S. 166. 

24) Zit. nach Morris, T.: The Criminal Area: A Study in Social Ecology, London 
1958, S. 53 ff. 

25) Zit. nach Albrecht aaO. S. 166. 

26) Zit. nach Shaw, C. R.; McKay, H. D.: Juvenile De\inquency and Urban 
Areas, 2. Aufl., London 1969, S. 1l. 

27) Shaw, C. R.: Delinquency Areas; A Study of the Geographie Distribution of 
School Truants, Juvenile Delinquents and Adult Offenders in Chicago, Chieago 
1929. 
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Dabei geht Shaw davon aus, daß sich die delinquency 
areas weitgehend mit sog. »natural areas« decken, näm
lich solchen Gebieten, die im Verlauf des natürlichen 
Städtewachstums entstanden sind und sich von ihrer U m
gebung durch besondere geographische, topographische, 
soziale und kulturelle Spezifica abgrenzen. Shaw hat be
hauptet, daß sich jede Stadt in solche natürlichen Gebie
te aufgliedern ließe und dadurch Strukturen erhielte, die 
man beschreiben und messen könne. Seine eigenen ent
sprech.enden Untersuchungen haben ergeben, daß es in 
Chicago, wo seine Arbeit entstand, »areas« gibt, die in 
den DeIinquenz- und Rückfälligkeitsraten ihrer Einwoh
ner Unterschiede aufweisen, die nicht .allein durch die 
Bevölkerungsdichte erklärt werden können, sondern eher 
als Endprodukte öestimmter sozialer Prozesse im Leben 
der Großstadt. Interessant für die damalige Zeit war be
reits das Ergebnis, daß sich die Kriminalitätsraten in den 
areas grundsätzlich umgekehrt proportional zur Entfer
nung vom Stadtzentrum verhielten. Nicht nur den Prakti
kern unter Ihnen sage ich damit natürlich nichts Neues. 
Aber denken Sie bitte wieder daran, daß das, was uns 
heute als Trivialwissen erscheint, noch vor wenigen Jah
ren weitgehend unbekannt war. Clifford Shaw ist übri
gens auch einer der ersten (wenn nicht überhaupt der er
ste) gewesen, der nicht nur Täterkarten erstellte, sondern 
darüber hinaus »Radialkarten«, auf denen durch Ein
zeichnen konzentrischer Kreise um das Zentrum der 
Stadt jene Radialzonen entstanden, die die gerade refe
rierte Beobachtung anschaulich machen. Heute veliügt 
die Polizei jeder Stadt meist über ähnliche Karten. Shaw 
unterschied die folgenden Zonen: 

Zone I: Zentrales Geschäftsviertel und Industriegebiet 
Zone 11: Übergangsgebiet (oder Slum-Gebiet) von 

»business and industry« zu den Wohngebieten 
Zone 111: Wohnviertel der Arbeiter 
Zone IV: Wohngebiete des Bürgertums 
Zone V: Wohngebiete Von Pendlern 

Dabei stellte er bereits damals fest, daß sich ausdehnen
de Geschäfts- und Industrieviertel die Wohngebiete ent
völkern. Wir alle wissen, daß auch bei uns die Zentren 
der Großstädte abends oft still werden, weil kaum noch 
jemand dort wohnt. Die angrenzenden Gebiete sind nach 
den Ermittlungen Shaws kaum attraktiv; sie sind (jeden
falls war es so in Chicago) schmutzig, laut und sanie
rungsbedülitig. Aufgrund solcher Bedingungen flüchten 
die Menschen, die sich das leisten können, nach draußen 
in die Randgebiete der Stadt. New York ist an einer sol
chen Entwicklung gerade »pleite« gegangen. Zurück 
bleibt die Armut (billige Mieten). In diesem Zusammen
hang scheint auch die Erkenntnis von Shaw etwas für 
sich zu haben, daß die Kriminalität häufig in solchen Ge
bieten ansteigt, in denen die Bevölkerung abnimmt. In 
den Gebieten, die zu delinquency areas absinken, lösen 
sich unter dem Druck sozial zersetzender Kräfte (die sich 
oft bei den Armen einnisten) die gesellschaftlichen Bin
dungen auf mit der Folge, daß auch der Widerstand ge
gen kriminelles Verhalten abnimmt. Dann ist abzusehen, 
wann das Gebiet in die Kriminalität »umkippt«, wann 
statt der Normen des Staates diejenigen des Verbrechens 
zur Herrschaft gelangen. 

1931 und 1942 hat Shaw seine Chicagoer Studie - und 
zwar in Zusammenarbeit mit McKay 28) - auf weitere 

28) Shaw, C. R.; McKay, H. D.: Social Factors in Juvenile Delinquency, 
Washington 1931; Shaw/McKay: Delinquency and Urban Areas, Chicago 1942 
(2. Aufl., London 1969). 
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nordamerikanische Städte ausdehnen können, z. B. auf 
Philadelphia und Denver. Dabei wurden die Ergebnisse 
seiner früheren Arbeit im wesentlichen bestätigt. Dies 
gilt vor allem für die Hypothese, daß der Zuzug delin
quenter oder völkisch fremder Bevölkerungsgruppen zum 
Abzug der bisherigen Einwohner führt, eine Erschei
nung, die das Umkippen sozial unauffälliger Gegenden in 
die Asozialität beschleunigen kann. Die bevölkerungsmä
ßige U mstrukturierung ist uns auch in Deutschland nicht 
mehr fremd. Insoweit sei nur an die Gastarbeiterviertel in 
verschiedenen deutschen Städten erinnert, z. B. an einen 
bestimmten Stadtteil Berlins, in dem der ständige Zuzug 
von Türken zum Auszug der alteingesessenen deutschen 
Bevölkerung führte. Ins Kriminelle sind solche Gebiete 
freilich - soweit ich bisher übersehe - grundsätzlich 
noch nicht umgekippt, ein Umstand, auf den vor allem 
Politiker mitunter ihre Hinweise stützen, daß die Ein
wanderung von Gastarbeitern mit dem Import von zu
sätzlicher Kriminalität nichts zu tun habe. Dabei wird je
doch übersehen, daß das Problem später akut werden 
kann, und zwar dann, wenn die Kinder der Gastarbeiter 
groß werden. Denn diesen fehlt jede Velwurzelung in der 
Heimat der Eltern, sie sind in Deutschland zu Hause. Sie 
werden auch nicht mehr bereit sein, soziale Diskriminie
rung zu dulden. Gleichwohl wird diese nicht ausbleiben, 
wenn wir nicht mehr für ihre gesellschaftliche Integrie
rung tun; solche Anstrengungen müssen umfassen: schu
lische und berufliche Ausbildung sowie auch erzieheri
sche Betreuung außerhalb der Institutionen (Jugendhei
me, Kindergärten), und zwar einschließlich der Anleitung 
zu sinnvoller Freizeitgestaltung. Nur so angelegte ver
nünftige Sozialpolitik kann m. E. ein Desaster verhin
dern ich dali an Hamachers Buch »Tatort 
Deutschland« erinnern, das aufzeigt, was uns droht, 
wenn wir in präventiver Hinsicht nichts tun. Solche Ge
fahrenherde aufzuspüren, gehört zu den spezifischen 
Aufgaben der kriminalgeographischen Forschung. Diese 
muß - um sich nicht an falschen Zahlen zu orientieren 
- auch das Dunkelfeld aufhellen, um die wirklichen 
Brennpunkte sichtbar zu machen; Shaw und McKay ha
ben noch die Meinung vertreten, daß die registrierte Kri
minalität ein brauchbarer Index für Schlüsse auf die Ge
samtkriminalität sei, man also das Dunkelfeld außer acht 
lassen könne. Wir wissen heute jedoch, daß die Dunkel
ziffer von Delikt zu Delikt variiert und stark vom Anzei
geverhalten abhängig ist, so daß die registrierte Krimina
lität als Indikator für die Gesamtkriminalität wenig taugt. 

Als Folge der Arbeiten von Shaw und McKay wurde 
schon 1932 in Chicago ein »Chicago area project« aus der 
Taufe gehoben, das sich zum Ziel gesetzt hat, mit Hilfe 
von Wissenschaftlern, Sozialarbeitern und Bürgern der 
Stadt ein Programm der präventiven Verbrechensbe
kämpfung zu erarbeiten und in die Tat umzusetzen. Die
ses Programm unterscheidet sich vom sog. Berliner 
Mode1l 29), das Ihnen sicher bekannt ist, durch die krimi
nalgeographisch-empirische Absicherung. An dieser man
gelt es im deutschen Pendant nahezu völlig. Die erfah
rungswissenschaftliche Abstützung soll im wesentlichen 
erst später erfolgen, z. B. (wie HelT Hübner 30) noch aus
führen wird) durch die Forschungsabteilung der Polizei
Führungsakademie in Hiltrup. Dabei hat der Berliner Po
lizeipräsident freilich übersehen, daß diese Abteilung bis
her nur aus einem Wissenschaftler besteht. Gleichwohl 

29) Abschlußbericht »Verhütung und Bekämpfung der Kriminalität«. vorgelegt 
vom Planungsteam und Planungsausschuß im Sommer 1974, herausgegeben 
vom Regierenden Bürgermeister von Berlin. 

30) Polizeipräsident von Berlin. 



sollten die Berliner Bemühungen herzlich begrüßt wer
den, weil jeder Anfang auf dem Gebiet der präventiven 
Verbrechens bekämpfung nützlich sein kann. Bezüglich 
seiner sinnvollen Realisierung möchte ich freilich Skepsis 
anmelden; die nächsten Jahre werden erweisen, ob man 
hier nur einen politisch werbewirksamen Luftballon auf
steigen ließ (der später zerplatzt) oder ob dahinter mehr 
steht. Aber nun zurück zu Shaw und McKay, deren Un
tersuchungen in den Vereinigten Staaten zahlreiche wei
tere Arbeiten anregen konnten. Durch diese sind ihre Er
gebnisse teilweise bestätigt, aber auch abgelehnt worden. 
Die Kritik betraf primär das methodische Vorgehen, das 
hier freilich nicht zum Thema gehört; nur beispielsweise 
soll angeführt werden, daß Robison (1936)31) der Auffas
sung war, daß die Quadratmeilengebiete zu groß gewählt 
seien; Lander (1954)32) konnte sich nicht mit der Korre
lationsmethodik anfreunden. Gordon (1%7) 33) kritisierte 
wiederum die Methodik von Lander. Die Feststellung 
von Shaw und McKay, daß eine umgekehrte Proportio
nalität zwischen der Entfernung vom Stadtkern und der 
Deliktshäufigkeit besteht, hat Schmid (1960) 34) in Seattle 
bestätigen können. Dabei wurde ermittelt, daß bestimm
te Arten (angezeigter) Kriminalität fast nur im Zentrum 
vorkamen, so z. B. 88% aller Raubtaten, 80% aller La
dendiebstähle und 84 % der Taschendiebstähle. Fahrrad
diebstähle hingegen ereigneten sich (wie zu erwarten) nur 
zu 8 % der registrierten Fälle in der Mitte der Stadt. 

Die amerikanische Forschung hat sich jedoch nicht nur 
mit der räumlichen Verteilung der Delikte befaßt, sie hat 
sich auch um entsprechende Analysen bemüht. So hat 
auch Morris (1958)35) die Vermutung geäußert, daß in 
Gebiete, in denen Menschen mit niedrigem Sozialstatus 
leben (das sind Räume mit meist niedrigen Mieten), Aso
ziale einströmen und die Kriminalität der Gegend erhö
hen. Dieselbe Erscheinung hat Lander mit sozialer Des
organisation und Mangel an sozialen Kontrollen in Ver
bindung gebracht. Lander, der seine Untersuchung in 
Baltimore durchgeführt hat, ist im übrigen der Meinung, 
daß die Delinquenz mit den ökonomischen Merkmalen 
eines Gebietes nichts zu tun hat. Plausibler erscheint das 
Ergebnis von Morris, der feststellen konnte, daß das 
ökonomische Merkmal offenbar doch Bedeutung besitzt, 
nämlich dann, wenn z. B. der geringe Verdienst dazu 
zwingt, daß beide Elternteile arbeiten müssen und die 
Kinder - sich selbst überlassen - in schlechte Gesell
schaft geraten. Auch wir in der Bundesrepublik haben 
mit dem Problem der Schlüsselkinder zu kämpfen. Der 
Gedanke der Mütterrente würde, wenn er realisiert wer
den könnte, hier vielleicht (teilweise) Abhilfe schaffen 
und insoweit als sozialpolitische Maßnahme zur vorbeu
genden Verbrechens bekämpfung beitragen kömlen. Mor
ris hat seine entsprechenden Hoffnungen auf die Schule 
gesetzt und gemeint, daß diese das Erziehungsdefizit 
mancher Kinder ausgleichen könnte. Vielleicht sollte 
man unter diesem Aspekt das Projekt der Ganztagsschule 
erörtern. Dieser Schultyp würde möglicherweise die El
tern entlasten und die Kinder erzieherisch mehr fördern 
als das die herkö~mliche Schule vermag. Eine solche 
Idee muß natürlich so konzipiert werden, daß nicht Hos-

31) Robison, S. M.: Can Delinquency be Measured?, New York 1936. 

32) Lander, B.: Towards an Understanding of Juvenile Delinquency New York 
~~ , 

33) Gordon, R. A.: Issues in the Ecological Study of Delinquency, in ASR 32, 
1967, S. 927-944. 

34) Schmid, C. F.: Urban Crime Areas, Teil I und Teil 2, in ASR 25, 1960, 
S. 527-542 und 655-678. 

35) Morris, T., aaO. 

pitalismen auftreten können wie sie Rene Spitz und ande
re beobachtet haben. Die Realisierung entsprechender 
Vorschläge würde auch Streß-Situationen eindämmen 
helfen, die nach Morris für Familien dadurch entstehen, 
daß sie zu beengt wohnen. In dieser Beziehung wäre es 
natürlich noch sinnvoller, die Menschen ordentlich unter
zubringen, also z. B. Geld zur Verfügung zu stellen, um 
Obdachlosenasyle auflösen zu können, die es auch bei 
uns in Deutschland immer noch gibt. Deshalb sollte z. B. 
auch überprüft werden, inwieweit Zusammenhänge zwi- . 
sehen Delinquenz und dem »Sichwohlfühlen« der Men
schen in ihrer Wohngegend bestehen. Die Konsequenz 
kann z. B. in einer Umstrukturierung der Stadtplanung 
liegen. Herauszufinden, ob und wo sozialpolitische Maß
nahmen der beschriebenen Art notwendig sind, gehört 
wiederum zu den Aufgaben der Kriminalgeographie. Sie 
sollte - militärisch ausgedrückt - primär zu einer 
»Beurteilung der Lage« verhelfen. 

2. Kriminalgeographische Forschung in Deutschland 

Werfen wir nun einen Blick auf die kriminalgeographi
sche Forschung in Deutschland. Albrecht vertritt inso
weit die Meinung, daß die »einzige brauchbare Studie« 
von Kar! Dieter Opp stammt. Diese Arbeit ist 1968 unter 
dem Titel »Zur Erklärung delinquenten Verhaltens von 
Kindern und Jugendlichen« 36) veröffentlicht worden. 
Um zu prüfen, ob Albrechts Kritik zutreffend ist und um 
die eingangs gestellten Fragen beantworten zu können, 
sollen aus der Vielzahl der deutschen Arbeiten mit krimi
nalgeographischem Einschlag einige vorgestellt werden. 

Eine der ältesten Untersuchungen ist 1882 bis 1890 von 
Friedrich Damme 37) über »Die Kriminalität und ihre Zu
sammenhänge in der Provinz Schleswig-Holsteins« 
durchgeführt worden. Diese Arbeit beschränkt sich -
ebenso wie ihre deutschen Nachfolgerinnen - im we
sentlichen auf die statistisch-geographische Darstellung 
der Gerichtstätigkeit. Frauenstädt 38) hat 1903 zwar be
tont, daß Kriminalitätsvergleiche allein wenig hergeben, 
hat im Hinblick auf die von ihm postulierte Ursachenfor
schung jedoch selbst wenig beitragen wollen. Kurios ist 
die Arbeit von Oehlert (1906) 39), die sich mit der Frage 
beschäftigt, ob in den deutschen Weinanbaugebieten, 
den Hochburgen alkoholischen Ausschanks, mehr ge
fährliche Körperverletzungen vorkommen als in anderen 
Gebieten. Oehlert meint: nein. Er regt jedoch an, bei der 
Interpretation seiner Ergebnisse Vorsicht walten zu las
sen. Auch die Untersuchung von Seuffert (1906) 40) über 
»Kriminalgeographie und Strafzumessung« bringt kaum 
kriminalgeographische Daten. Mitunter werden auch, so 
in Wassermanns Arbeit (1907/08) 41), rassische Besonder
heiten für die Kriminalität verantwortlich gemacht. Auf 
diese Weise wird z. B. die höhere Rate an Körperverlet
zungen im Königreich Sachsen erklärt. Schon brauchba
rer ist die Arbeit von Galle 42), der 1908 u. a. festgestellt 

36) Opp, K. D.: Zur Erklärung delinquenten Verhaltens von Kindern und Jugendli
chen, Eine ökologische Analyse der Kinder- und Jugenddelinquenz in Köln 
und eine Kritik des Kriminalökologischen Ansatzes, München 1968 B. 

37) Damme, F.: Die Kriminalität und ihre Zusammenhänge in der Provinz Schles· 
wig-Holstein, in: ZStW 12 (1882), S. 657. 

38) Fmuenstädt, P.: Kriminalistische Heimatkunde; in: Zeitschrift für Sozialwis
senschaft VI (1903), S. 174 ff. 

39) Oehlert, H.: Der Wein und die Kriminalität; in: MschrKrim 2 (1906), S. 705 ff. 

40) Seuffert, H.: Untersuchungen über die örtliche Verteilung der Verbrechen im 
Deutschen Reich ... Breslau 1906. 

41) Wassermann, R.: Kriminalgeographie und Stmfzumessung; in: MschrKrim 4 
(1907108), S. 156 ff. 

42) Galle, J.: Untersuchungen über die Kriminalität in der Provinz Schlesien; in: 
Gerichtssaal 71 (1908), S. 321 ff. 
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hat, daß die kriminelle Belastung mit der Größe der Städ
te anwächst und sich von der in ländlichen Gegenden un
terscheidet. Diese Erscheinung führt er darauf zurück, 
daß sich die Menschen in der Stadt, die auf engem Rau
me zusammenleben müssen, eher streiten und Körper
verletzungen zufügen, als das auf dem Lande der Fall ist. 
Dort stehe auch die Polizei in höherem Ansehen, wes
halb weniger Widerstandsdelikte vorkämen. Die zahlrei
chen übrigen Arbeiten, die bis Ende des 19. Jahrhunderts 
in Deutschland erschienen sind, unterscheiden sich von 
den gerade erwähnten Untersuchungen grundsätzlich 
nicht. Meist interessiert nur die bloße Verteilung der 
Straftaten auf Länder, Regionen und Städte. Weiter führt 
erst eine Arbeit von Bruno Blau, der 1903 eine 
»Kriminalstatistische Untersuchung der Kreise Marien
werder und Thorn« vorgelegt hat. Blau hat - entspre
chend einer Forderung Pranz von Liszts - weitere Fak
toren in seine Arbeit einzubeziehen versucht, wie z. B. 
die Berufe der Täter, Familienstand, Wohnungssituation, 
soziale Fürsorge, Sparverhalten und Lohn. In bezug auf 
diese Besonderheiten hat er beide Kreise miteinander 
verglichen, allerdings nicht auf kartographischem Wege, 
sondern (wie viele andere Untersucher vor und nach ihm) 
nur in Tabellen. 

1944 erschien eine Arbeit von Dünnbier 43), in der di~ 
Ziele der Kriminalgeographie wie folgt formuliert wer
den: 

a) örtliche Erscheinungsformen des Verbrechens zu be
schreiben, 

b) Hinweise für die Strafrechtspflege zu geben und 
c) den »Krankheitsherd« der Kriminalität aufzudecken 
und zu beheben. 

Im weiteren Sinne ist mit Punkt c) die präventive Verbre
chensbekämpfung gemeint. Schalk 44) hat 1955, fünf Jah
re vor Schmid in den Vereinigten Staaten, darauf verwie
sen, daß die Kriminalgeographie ohne Berücksichtigung 
der Dunkelziffer nicht auskommen kann. Lange 45) und 
Mechler 46

) gehen in ihren Arbeiten, die 1970 veröffent
licht wurden, auf die ökologischen Ansätze von Shaw 
und McKay ein und versuchen, die Erkenntnisse und 
Methoden der Amerikaner auch für Deutschland nutzbar 
zu machen. 

Zwei Jahre zuvor (1968) war bereits jene Arbeit erschie
nen, die Albrecht so besonders hervorhebt: die Untersu
chung von Karl Dieter Opp 47). Das Ziel seiner Untersu
chung hat darin bestanden, die räumliche Verteilung der 
Kinder- und Jugenddelinquenz im Kölner Stadtgebiet in 
den Jahren 1961 und 1963 zu beschreiben und zu erklä
ren. Das Problem der Dunkelziffer wurde allerdings auf 
eine Weise bewältigt, die mir nicht einleuchten will. Opp 
ersetzt nämlich die erforderliche Dunkelfeldforschung 
durch eine sog. »relative Eliminierung« 48). Darunter 
wird folgendes Verfahren verstanden: 

Der Autor versucht zunächst die Frage zu beantworten: 
Welche Merkmale müssen Stadtbezirke aufweisen, damit 
die Dunkelziffer einen relativ niedrigen Einfluß auf die 
Delinquenzrate ausübt? Nur solche Bezirke sollen dann 

43) Dünnbier, H.: Verbrecher und Verbrechertum in Bayern, München 1944. 

44) Schalk, W.: Die Kriminalität von vier in ihrer sozialen Struktur verschiedenen 
Gemeinden Südbadens in der Zeit von 1938-1952, Diss. Mainz 1955. 

45) Lange, R.: Das Rätsel Kriminalität, Frankfurt a. M. 1970. 

46) Mechler, A.: Studien zur Geschichte der Kriminal-Soziologie, Kriminologische 
Studien Bd. 5, Göttingen 1970. 

47) Vgl. Anm. 34. 

48) Vgl. Opp aaO. S. 19 ff und 100 ff. 
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in einer Kon-elationsanalyse berücksichtigt werden. Da
mit kann man - meint Opp - den Grad der Verzerrung 
durch die Dunkelziffern gering halten. Bis dahin er
scheint mir der Ansatz verständlich. Nicht schlüssig dürf
te jedoch das Ergebnis der Überlegungen von Opp sein, 
das in dem folgenden Satz formuliert ist: »Die Beziehun
gen der Delinquenzrate zu anderen Faktoren von Gebie
ten sind durch die Dunkelziffer umso weniger verzerrt, je 
größer die Bevölkerung dieser Gebiete ist« 49). Eine sol
che Behauptung ist höchstens als Hypothese verwend
bar, die jedoch bisher - soweit mir bekannt ist - noch 
nicht verifiziert worden ist. 

In bezug auf das Hellfeld hat Opp für jeden Stadtbezirk 
Kölns die Art und Zahl der Delikte aller in der Beobach
tungszeit aktenkundig gewordenen Kinder (bis 14 Jahre) 
und Jugendlichen (14 bis 21 Jahre) erhoben, wobei die 
Zurechnung nach dem Wohnort der Täter erfolgte. Dabei 
entdeckte der Untersucher z. B., daß, obwohl die Zahl 
der delinquenten Kinder und Jugendlichen in den einzel
nen Stadtteilen stark variierte, die Rate für die gesamte 
Stadt in den Untersuchungsjahren relativ gleich blieb. Es 
wurde ferner z. B. ermittelt, daß Stadtbezirke mit hoher 
Jugenddelinquenz nicht zwangsläufig auch hohe Kinder
delinquenzraten aufweisen 50). Im übrigen hat Opp fest
stellen können, daß die verschiedenen Stadtteile Kölns 
ganz verschiedene Delinquenzbelastungen zeigen. Für 
den Einsatz der Polizeikräfte scheint mir dieses Ergebnis 
wiederum bedeutsam zu sein, ohne zusätzliche Dunkel
felddaten bringt es der Polizei freilich nichts Neues. 
Denn Kriminalitäts-Verteilungskarten hängen inzwischen 
in jedem Polizeipräsidium aus. Interessanter im Rahmen 
unseres Themas sind daher die Erklärungsversuche von 
Opp. Wir fragen - schreibt er - ob dann, wenn be
stimmte Variablen einen hohen (bzw. niedrigen) Wert ha
ben - etwa wenn in Stadtbezirken die Raten der Arbei
ter hoch (bzw. niedrig) sind - auch die Delinquenzrate 
hoch (bzw. niedrig) ist. Insoweit hat der Autor 38 Fakto
ren untersucht; als Beispiele seien genannt: Rate der 
Frauen, Rate der alten Leute, Rate der Geschiedenen, 
Rate der Flüchtlinge aus Mitteldeutschhmd, Rate der Ar
beiter, Rate der Einzelhaushalte, Rate der Behelfshäuser, 
Wohndichte, Geburtsraten, Rate der Pendler aus der 
Stadt, Rate der Sonderschüler, Rate der SPD- und CDU
Stimmen usw. Wie sehen nun seine Ergebnisse aus? Ho
he Kriminalitätsraten hinsichtlich jugendlicher Straftäter 
weisen solche Stadtteile auf, in denen die »Rate der 
Kinder« und die »Rate der Arbeiter« hoch liegen, in de
nen es viele Behelfshäuser ,gibt und in denen überwie
gend die SPD gewählt wird. Niedrig hingegen ist die Kri
minalität jeweils dort, wo viele Freiberufliche und Ober
schüler wohnen, wo Einzelhaushalte vorherrschen, wo 
mehr Wohnungen Badezimmer besitzen usw. und wo öf
ters die eDU gewählt wird 51). Leider kann hier - aus 
Zeitgründen - über die Studie von Opp, die sich beson
ders in methodischer Hinsicht auszeichnet, nicht mehr 
gesagt werden. In bezug auf die präventive Verbrechens
bekämpfung enthält sie für die Sozial- und Planungsbe
hörden der Stadt wichtiges Informationsmaterial. 

Wir wollen zum Schluß noch auf zwei Untersuchungen 
eingehen, die Ihnen beide schon deshalb bekannt sind, 
weil sie für die Polizei mehr Bedeutung als die bisher re
ferierten besitzen. Insoweit ist zunächst die U ntersu-

49) Vgl. Opp aaO. S. 22 ff. 

S0) Vgl. Opp aaO. S. 46 f. 

51) Vgl. Opp aaO. S. 161. 



chung von Hellmer zu nennen, der erst kürzlich im 
SPIEGEL 52) als Kriminalgeograph vorgestellt wurde. 
Seinen »Kriminalitätsatlas der Bundesrepublik Deutsch
land und Westberlins« (1972) haben Sie wahrscheinlich 
alle gelesen; ich darf mich daher auf die für das Thema 
wichtigen Punkte beschränken. Hellmer postuliert zu
nächst die Bekämpfung der Kriminalität als wichtige 
Aufgabe der Kriminalgeographie. Seine entsprechenden 
Daten (er nennt sie »Bekämpfungsdaten«) beziehen sich 
vornehmlich auf die repressive Bekämpfung. Da diese -
wie allen bekannt ist - mit der Aufklärungsarbeit be
ginnt, spielt die Polizeidichte in seinen Untersuchungen 
eine bedeutsame Rolle. Hellmer hat sie deshalb für Län
der, Regierungsbezirke und (z. T.) Kreise errechnet; dar
an anschließend werden die Aufklärungsquoten sowie die 
Kriminalitätsbelastungsziffern genannt. Die Tätergrup
pen sind nach Geschlecht, Alter und (z. T.) Wohnsitz un
tersucht worden. Insgesamt darf gesagt werden, daß das 
Material Hellmers einen guten Überblick über die Vertei
lung der (deliktspezifisch unterschiedlichen) Kriminali
tätsverhältnisse in Deutschland vermittelt, jedenfalls so
weit es um die angezeigten Straftaten geht. Auch 
Herold 53) hat sich in seiner bekannten Nürnberger krimi
nalgeographischen Untersuchung auf die angezeigten De
likte beschränkt. Gleichwohl dürfte seine Arbeit m. E. 
aus zwei Gründen an der Spitze der entsprechenden 
deutschen Forschung rangieren: einmal wegen der schon 
ausgefeilten Methodik und zum zweiten durch ihre 
Brauchbarkeit für die (polizeiliche) Praxis. Herold baut 
auf raum bezogenen Straftaten auf und hat den Raum 
(der Stadt Nürnberg) genau definiert. Sie kennen die Ar
beit, ich möchte deshalb nur an drei der zahlreichen Re
sultate erinnern: 
a) der Vergleich der »Kriminalitätsdichtebilder« mit dem 
Polizei-Organisationsmuster von Nürnberg ergab, daß 
Polizeireviere z. T. standortfremd lagen, d. h. zu weit 
von den eigentlichen Schwerpunkten der Kriminalität 
entfernt; 
b) die Verbindung der örtlichen Kriminalitätsdichte und 
der Tatzeitbelastung hat gezeigt, daß die Zählbezirke mit 
der höchsten Kriminalitätsdichte ihre Hauptbelastungs
zeit zwischen 23.00 Uhr und 2.00 Uhr morgens hatten; 

c) die City, die als Raum bestimmt wird, »in dem sich 
bei größter Bevölkerungsentleerung die höchste Konzen
tration wirtschaftlicher, kultureller und administrativer 
Funktionen« ansammelt, erreichte in ihrer Kriminalitäts
dichte im Vergleich zu den anderen Stadtteilen Höchst
werte; diese haben also mit den Deskriptoren zu tun, die 
den City-Begriff ausmachen. 

Daraus ergibt sich für Herold, daß »künftige City-Bil
dungs-Prozesse an Hand der bekannten städtischen 
Strukturdaten und Planungen vorausberechenbar« ge
macht werden können. Die aufgrund seiner Untersu
chung durchgeführte U morganisation der Nürnberger Po
lizei hat bereits im Jahre 1967 dazu geführt, daß erstmals 
seit 1945 die Kriminalität in Nürnberg zurückging. 

I/I. Erwartungen an die künftige 
krimillalgeographische Forschung 

1. Erwartungen 

Die künftige kriminalgeographische Forschung sollte die 
Ziele von üpp, Hellmer und Herold (Kriminologie und 

52) Nr. 43, 20. Okt. 1975, S. 52 f. 

53) Herold, H.: Kriminalgeographie _ Ermittlung und Untersuchung der Bezie
hungen zwischen Raum und Kriminalität, in: Die Polizei 1969, S. 81 ff und 
in: H. Schäfer (Hrsg.): Grundlagen der Kriminalistik, Bd. 4, Hamburg 1968, 
S. 201 ff. 

Kriminalistik) miteinander verbinden, die Erfahrungen 
der Amerikaner, vor allem in methodischer Hinsicht, be
rücksichtigen sowie die Hellfeld-Untersuchung (bekannt 
gewordene Straftaten) durch die Dunkelfeld-Forschung 
(unbekannte Delikte) ergänzen. Darüber hinaus ist zu 
fordern, daß die Arbeit praktisch verwertbare Resultate 
erbringt und so formuliert ist, daß jeder sie versteht. 

2. Der Bochumer »Kriminalitätsatlas« 

Diese Forderungen versucht ein Forschungsprogramm zu 
erfüllen, das meine Assistenten und ich zusammen mit 
Psychologen, Soziologen und Geographen der Ruhr-U ni
versität (also interdisziplinär) in Verbindung mit den Pla
nungs- und Sozialbehörden der Stadt sowie der örtlichen 
Polizei, Mitarbeitern des BKA, des LKA sowie der Poli
zeiführungsakademie (PF A) in Bochum durchführen wol
len. Eine entsprechende Projektbeschreibung ist im Juni
Heft der Zeitschrift »Kriminalistik« veröffentlicht 
worden 54). Ich darf versuchen, das geplante Forschungs
vorhaben - im Zusammenhang meines Vortrags - kurz 
zu skizzieren: 

a) Die Untersuchung bezieht auch das Dunkelfeld ein. 
Es werden also nicht nur - wie von Herold in Nürnberg 
- die den Strafverfolgungsbehörden bekannt geworde
nen Delikte erfaßt, sondern auch die nicht bekannt ge
wordenen Straftaten 55). Denn erst, wenn man Hell- und 
Dunkelfeldzahlen miteinander verbindet, erhält man ein 
realistisches Bild der tatsächlich verübten Delikte. Ähn
lich wie bei der Göttinger Dunkelfeldforschung 56) wird 
deshalb im JanuarjFebruar 1976 in Bochum eine Opfer
befragung erfolgen 57), die durch Studenten aus der Vor
lesung »Kriminologie I (Theorie und Methodik)« durch
geführt wird. Diese rund 130 künftigen Interviewer wer
den zur Zeit ausgebildet, und zwar durch den an meinem 
Lehrstuhl tätigen Psychologen und Soziologen. Abgefragt 
werden sollen alle Diebstahlsdelikte (mit Ausnahme von 
Warenhausdiebstahl) sowie die Roheitsdelikte, also 
grundsätzlich die Gruppen im Straftatenkatalog vom 
1. 1. 1975: S 0 2100 ff und S 3000 ff. Die entsprechenden 
Hellfeld-Informationen werden von der hiesigen Krimi
nal- und Schutzpolizei auf gesonderten Fragebogen des 
Lehrstuhls 58) erhoben, und zwar sowohl zur Straf taten
erfassung (ergänzter KP 31 a als auch zur Tatverdächti
genregistrierung. Auf dem letzteren Bogen werden z. B. 
auch festgehalten: schulische Vorbildung und Erzie
hungsmodalitäten. Aufgabe des Vorhabens ist es, einen 
Atlas zu zeichnen, in dem auf Karten sichtbar wird, wie
viele und welche Straftaten an welchem Ort verübt wer
den, wo die Wohnsitze der Täter und der Opfer liegen, 
bzw. zu welcher Zeit bestimmte Delikte an bestimmten 
Orten verübt werden (kriminalistische Aufgabe). Darüber 
hinaus interessiert, ob sich in den Ballungsräumen der 
Kriminalität gehäuft auch bestimmte negative Struk
turdaten vorfinden (Sozialstruktur, Schulstruktur, Infra
struktur, Bebauungsstruktur usw.), die möglicherweise 

54) Schwind, H.-D.; Jany, U.; Simon, M.; Wohlgemuth, R.: Kriminalgeographie, 
Kriminalitätsatlas Bochum: Beschreibung eines geplanten kriminologischen 
Forschungsprojektes, in: Kriminalistik 1975, S. 241 ff; s. auch S. 368. 
Vgl. auch Steinhilper, G.: BKA fördert kriminalgeographisches Forschungs
projekt - Kriminalitätsatlas Bochum - in: Deutsche Polizei 1975, H.ll, 
S. 19. 

55) Unter dem Begriff der »Dunkelziffer« wird die Summe jener Delikte verstan
den, die den StrafverfoIgungsorganen nicht bekannt werden und deshalb in der 
Kriminalstatistik auch gar nicht erscheinen (Vgl. Schwind, H.-D. u. a.: Dun
keIfeldforschung in Göttingen 1973(74, Band 2 der BKA-Forschungsreihe, 
Wiesbaden 1975 S. 167.) . 

56) Schwind u. a. aaO. 

57) Zu den Vorzügen der Opferbefragung vgl. Schwind u. a. aaO. (Fußnote 55) 
S. 21 ff. 

58) Erstellt in Zusammenarbeit mit den Polizeidienststellen von Bochum. 
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das Entstehen von Kriminalität begünstigen könnten. 
Ganz konkret: ein Resultat der Arbeit könnte darin be
stehen, daß festgestellt wird, daß sich die Menschen in 
den »Betonwüsten« des Stadtteils XYZ nicht wohl füh
len, daß dort die Mütter überwiegend berufstätig sind, 
daß sich ihre »Schlüsselkinder« herumtreiben müssen, 
weil Spielplätze, Kindergärten und Jugendheime fehlen 
und die Jugendlichen deshalb - möglicherweise - leich
ter als andere in schlechte Gesellschaft geraten und aus 
Nachahmungstrieb, Identifikationssehnsucht oder auch 
aus purer Abenteuerlust usw. straffällig werden. Wenn 
es' so wäre, könnte präventive Verbrechensbekämpfung 
darin bestehen, die Infrastruktur zu verändern, das Frei
zeitangebot zu erhöhen, die Jugendarbeit zu verstärken 
usw. Unsere Arbeit hat sich also insoweit auch die 
Sammlung von kriminologischen Daten zur Aufgabe ge
stellt. Sie ist dementsprechend in drei Teile gegliedert: in 
kriminalistische, kriminalsoziologische und kriminalpsy
chologische Untersuchungen. 

b) Die kriminalistische Arbeit soll dazu dienen, festzu
stellen, ob - bei Einbeziehung des Dunkelfeldes - die 
Polizei der Stadt heute optimal eingesetzt wird (Überprü
fung der Polizeiorganisation). Ob das der Fall ist, können 
im Anschluß an die gesammelten Dunkel- und Hellfeld
Informationen nur Praktiker feststellen; die entsprechen
de Auswertung wird deshalb von Polizeibeamten durch
geführt. Insoweit werden primär die raumbezogenen De
likte Bedeutung besitzen. Ihre Ermittlung ist also aus kri
minalistischen Gründen bedeutsam, während unter den 
kriminologischen Aspekten die Gesamtkriminaliät inter
essant ist 59), also auch die nicht raumbezogenen Straf
taten. 

Im soziologischen Kapitel soll überprüft werden, ob Ver
bindungen zwischen soziologischen Daten und kriminel
len Ballungsräumen bestehen, etwa zwischen Deliktshäu
figkeit und Schulbildung oder Beruf 60). Dabei läßt sich 
- und das gilt auch für die psychologische Arbeit - je
doch lediglich feststellen, wo »möglicherweise« die für 
die präyentive Verbrechensbekämpfung relevanten 
Stadtteile liegen. Mehr nicht! Die Ergebnisse des Krimi-

59) Einige kriminalistische Fragestellungen sind im Anhang aufgeführt worden. 

60) Einzelne Fragestellungen werden im Anhang aufgeführt. 
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nalitätsatlas Bochum können also nur Grundlagen für ge
zielte weitergehende Forschungen liefern. Insoweit kom
men vor allem Dissertationen in Frage, die z. B. der Fra
ge nachgehen könnten, welche genauen Zusammenhänge 
zwischen Entfremdung, mangelnder Infrastruktur und 
Schlüsselkindsituation in einem Stadtteil bestehen. Die 
geplante Kriminalgeographie kann also lediglich sagen: 
hieran und daran könnte es liegen, daß hier und dort die 
Kriminalität hoch ist. Die vertiefende Untersuchung 
kann dann an dieser Stelle beginnen. Ob eine solche 
Vorgehensweise praktikabel ist, soll das Modell Bochum 
erweisen; insoweit besitzt es nicht nur lokale Bedeutung. 
Es hätte ebensogut in Hamburg oder München durchge
führt werden können. Denn es kommt hier lediglich dar
auf an, die Ursachenforschung voranzutreiben. 

Im psychologischen Kapitel soll u. a. festgestellt 
werden 61), wie die Bedrohung durch die Kriminalität ein
geschätzt wird, wie es mit dem Ansehen der Polizei in 
den einzelnen Stadtteilen Bochums bestellt ist, welche 
Motive das Anzeigeverhalten der Bevölkerung beeinflus
sen usw. Kriminologische Bedeutung gewinnen solche 
psychologischen Kenntnisse freilich erst dann, wenn sie 
zu den sozialen und räumlichen Daten in Beziehung ge
setzt werden. Der entsprechende Vergleich soll - wie in 
allen Teilen der Arbeit - auf dem Wege der 
Korrelationsstatistik erfolgen. 

c) Die Lösung aller dieser Aufgaben soll der Zielsetzung 
dienen, 

aa) der Polizei für ihren Einsatz brauchbare Daten über 
die Gesamtkriminalität zur Verfügung zu stellen (primär 
repressive Verbrechensbekämpfung) und 
bb) für die Sozial- und Planungsbehörden der Stadt In
formationen zu sammeln, die die vorbeugende (präventi
ve) Verbrechensbekämpfung erleichtern. 

Die beste Kriminalpolitik ist jedenfalls, das hat schon 
Franz von Liszt ausgesprochen, eine vernünftige Sozial
politik. Diese muß die Arbeit unserer Polizei, die auch 
kurzfristig eingesetzt werden kann, langfristig durch ent
sprechende Maßnahmen zu unterstützen versuchen. 

61) Einzelne Fragestellungen werden im Anhang aufgeführt. 



20 Fragen, 
denen die kriminalgeographische Forschung in Bochum 

u. a. nachgehen will 

1. Kriminalistische Fragen 

1. Liegen die Kriminalitätsbrennpunkte in den bisher 
von der Polizei festgestellten geographischen Räu
men (Planquadraten) oder verlagern sie sich in ande
re Planquadrate (in welche?), wenn man die unent
deckte Kriminalität (Dunkelziffer) den entsprechen
den Planquadraten zurechnet? 

2. Inwieweit hat die daraus resultierende Aussage Be
stand, wenn man die Fälle abzieht, die nicht zur 
Straßenkriminalität gehören, demnach nicht durch 
polizeiliche Präsenz beeinflußbar sind? 

3. Entsprechen die Kriminalitätsdichtebilder der bishe
rigen Polizeiorganisation oder nicht? 

4. Verhalten sich die Kriminalitätsraten in den Bezir
ken der Stadt grundsätzlich umgekehrt proportional 
zur Entfernung vom Stadtzentrum? 

5. Welche Deskriptoren beschreiben die City der Stadt 
und welche Verbindungen bestehen insoweit zur 
Kriminalitätsdichte des Zentrums? 

6. Zeigen die Tatortbereiche der einzelnen Delikte be
sondere Charakteristika und stehen diese in einer 
bestimmten Relation zur Entfernung von der Täter
wohnung? 

7. Wie groß sind die Entfernungen zwischen Täterwoh
nung und Tatort? 

8. Welche Straftaten (Deliktsart und -häufigkeit) wer
den von Tätern begangen, die in solchen Bereichen 
(Planquadraten, Häuserblocks) wohnen, in denen 
Täter in überdurchschnittlicher Zahl leben? 

9. Geht der Kriminalitätsanfall konform mit dem Ver
lauf der Arbeitslosenquote? Und: Wie groß ist der 
Anteil der Arbeitslosen an den Tatverdächtigen? 

10. Wie wirkt sich die (Haupt-)Ferienzeit auf den Kri
minalitätsanfall in den Stadtteilen aus, bzw. bleibt 
der Anteil der Diebstahlskriminalität in der 
(Haupt-)Ferienzeit konstant, während der Anteil der 
Raumdelikte zurückgeht? 

11. Kriminalsoziologische Fragen 

1. Trifft die Vermutung zu, daß dort, wo die schulisch 
weniger Gebildeten leben, die Kriminalität l;1öher ist 
als in anderen Stadtteilen, bzw. hat die Delinquenz 
etwas mit dem ökonomischen Status eines Gebietes 
zu tun? 

2. Ist die Jugendkriminalität in solchen Gebieten sehr 
hoch, 
a) in denen die Bevölkerungsdichte groß ist? 

b) in denen vorwiegend Volks schüler und Arbeiter 
wohnen? 

c) wo viele Mütter berufstätig sind? 

d) in denen es wenig Spielplätze, Jugendheime, 
Sportanlagen u. ä. gibt? 

e) die in der Nähe von Gleisanlagen liegen oder 

f) die in der Übergangszone zwischen Zentrum und 
Hauptwohngebieten der Stadt liegen? 

3. Führt der Zuzug von Gastarbeitern zum Abzug der 
deutschen Bevölkerungsgruppen und wie wirkt sich 
ggf. eine solche Entwicklung auf die Kriminalitäts
zahlen aus? 

4. Steigt die Rate der Diebstähle mit der Verstädterung 
(Bebauungsdichte, Einwohnerdichte usw.) an? 

5. Wie hoch ist der Kriminalitätsanteil in Sanierungsge
bieten im Vergleich zu anderen Teilen der Stadt? 

111. Kriminalpsychologische Fragen 

1. Aus welchen Gründen werden Straftaten nicht ange-
zeigt? . 

2. Welche Zusammenhänge bestehen zwischen Wohn
gebiet, Schichtzugehörigkeit bzw. ökonomischem 
Status und Nichtbereitschaft zur Anzeige? 

3. Fühlen sich die Menschen in den Stadtteilen, in de
nen sie wohnen, wohl oder nicht? (Frage der Ent
fremdung). Und: Wieviel Tatverdächtige wohnen in 
Gebieten mit hoher sozialer Entfremdung? 

4. Welche Stadtteile sind nach der Meinung der Ein
wohner der Stadt kriminell besonders gefährdet? 

5. Wie wird der Stadtteil insoweit beurteilt, in dem der 
Befragte selbst wohnt? 
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AUSSPRACHE 

H.-D. Schwilld 

Vielleicht darf ich die Diskussion mit einem eigenen Beitrag ein
leiten: 

Es war gestern die Rede davon, ein Gesamtkriminalitätsbekämp
fungsprogramm zu erarbeiten. Dazu gehören auch die Probleme 
des Strafvollzugs, beispielsweise die Frage, wie man den Straf
vollzug reformieren kann und die weitere Frage, was eigentlich 
mit den Entlassenen geschehen soll. Wir sprechen viel über die 
Reform des Vollzugs, vernachlässigen dabei jedoch die Frage, 
was eigentlich für die Leute getan wird, die am Anstaltstor ste
hen, nur einige Mark in der Hand haben und nicht wissen, wo 
sie hingehen sollen (oft in schlechte Gesellschaft geraten und 
rückfällig werden). Eine Untersuchung, die meine Mitarbeiter 
und ich in Nordrhein-Westfalen durchgeführt haben, hat erge
ben, daß ein Großteil der in einem entsprechenden Verzeichnis 
enthaltenen Organisationen, die angeblich Straffälligenhilfe be
treiben, die Entlassenen überhaupt nicht betreut. Auch an die 
Lösung solcher Probleme muß bei der Bearbeitung eines Ge
samtkriminalitätsprogramms gedacht werden. Hinzukommen 
müssen sozialpolitische Maßnahmen, die geeignet sind, Krimina
lität schon im Keim zu bekämpfen. Eine Kriminalgeographie, 
wie wir sie in Bochum geplant haben, kann dazu nur Grunddaten 
liefern; vorgesehen ist, daß diese Informationen als Basis für die 
Vergabe von Doktorarbeiten dienen sollen, die genau untersu
chen, welche Zusammenhänge zwischen Kriminalität und sozia
len bzw. psychologischen Faktoren bestehen. Es gibt heute eine 
ganze Reihe kriminologischer Arbeiten, insbesondere Disser
tationen, die im Keller verschwinden, aber nicht an die Praxis 
gelangen. In manchen Fällen, wenn die Arbeiten methodisch 
nicht einwandfrei sind, ist dies allerdings eher zu begrüßen. Ins
besondere die nach dem Kriege in Deutschland entstandenen 
kriminologischen Arbeiten weisen zahlreiche methodische Feh
ler auf. Dies liegt zum Teil daran, daß die verschiedenen Fakul
täten für sich allein arbeiten und hierbei Fehler begehen, die bei 
einer Arbeit in einem interdisziplinären Team nicht entstehen 
würden. 

Frau Prof. Dr. J. Deusillger. Frallkfurt 

Ich hätte gern noch etwas mehr über die Probleme gehört, die 
mit Ihren Untersuchungen verbunden sind und die mit der 
gesamten emp'i";:;chen Forschung als Grundlage oder auch als 
Stütze für die Theorie zusammenhängen. Ich weiß nicht, ob 
meine Frage so ohne weiteres zu beantworten ist. Ich hätte gern 
nicht nur erfahren, was alles der Untersuchung bedarf, wo es 
beispielsweise an bestimmten Freizeiteinrichtungen fehlt, wo ei
ne andere Baugestaltung notwendig wäre usw., sondern ich hätte 
gern noch mehr über die Grundsituation gehört, die ja, wie es in 
dem vorangegangenen Referat sehr deutlich zum Ausdruck kam, 
dadurch gekennzeichnet ist, daß wir uns bei den meisten Fragen 
noch fast im vorwissenschaftlichen Bereich befinden, daß wis
senschaftliche Untersuchungen und Ansätze immer wieder vor 
ganz großen methodischen Problemen stehen. Ich könnte mir 
vorstellen, daß Sie gewisse Fortschritte bei Ihren Ansätzen und 
Untersuchungen gemacht haben. Vielleicht könnte man noch et
was über Ihre Erfahrungen auf diesem Gebiet hören. 

H.-D. Schwil/d 

Wenn Sie mich nach den Problemen fragen, dann fallen mir 
gleich eine ganze Reihe ein. Eines der Hauptprobleme - ein 
Trivialproblem, wie man meinen könnte - ist die interdiszipli
näre Zusammenarbeit. Ich habe sie soeben noch gelobt und er
klärt, es mache Freude, in einem interdisziplinären Team zusam
menzuarbeiten. Dabei hatte ich jedoch vergessen - und Sie 
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erinnern mich daran - daß sich ein solches Team erst zusam
menraufen muß. Es ist nicht nur sehr schwer, Psychologen, So
ziologen und Juristen an einen Tisch zu bringen, sondern auch, 
mit ihnen die Probleme auf einer gemeinsamen sachlichen Ebene 
zu diskutieren. Denken Sie beispielsweise an die sozialtherapeu
tischen Anstalten, die konzipiert worden sind, um neue Metho
den für den Strafvollzug zu erproben und die später, ab 1978, zu 
regulären Anstalten werden sollen. Bei diesen Forschungsprojek
ten wurden Juristen, Soziologen und Psychologen gemeinsam 
eingesetzt mit dem Erfolg, daß die Mitarbeiter einer Anstalt 
nach der anderen in größte Zwistigkeiten verfallen sind und 
schließlich mehr Zeit für ihre eigenen Konflikte aufwenden, als 
für die Beschäftigung mit den Probanden. Da sind also Grund
schwierigkeiten, die wir offenbar durchstehen müssen. Diese 
Schwierigkeiten haben wir in unserem Team erfreulicherweise 
überwunden. 

Ein weiteres Problem ist das finanzielle Problem. Wie kann man 
für ein aufwendiges Forschungsprojekt Mitarbeiter gewinnen, 
wenn man kein Geld hat? Man muß dann versuchen, jemand für 
das Projekt zu begeistern und das ist in der heutigen Zeit oft äu
ßerst schwer. Andererseits ~bt es auch Mitarbeiter, die bereit 
sind, ohne Geld zu arbeiten. Ein anderes Problem besteht darin, 
die. Namen der Probanden, die befragt werden sollen, aus der 
Einwohnermeldekartei zu bekommen. Seit dem Inkrafttreten 
des Datenschutzgesetzes sind die Einwohnermeldebehörden 
nicht mehr ohne weiteres bereit, Namen bekanntzugeben; es ko
stet oft einen harten Kampf, bevor man da entsprechende Listen 
bekommt. 

Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie jedoch mehr an 
die methodischen Probleme gedacht. Insoweit orientieren wir 
uns in Bochum am ökologischen Ansatz von Shaw und McKay, 
d. h. unsere Arbeit läuft auf Datenaggregationen hinaus und ent
sprechende Erklärungsversuche. Als Hypothesen werden die 
Vermutungen verschiedener Kriminalitätstheorien verwendet. 

Erster Staatsallwalt L. Seeber. Berlill 

Der Begriff der Prävention scheint mir sehr komplexer Natur zu 
sein. Er beginnt offenbar, das haben wir ja im ersten Vortrag 
deutlich gehört, irgendwie und irgendwann im gesellschaftlichen 
Raum bei Entwicklungen, die letztlich für unsere Tätigkeit kaum 
von großer Bedeutung sind, weil wir hieran doch nichts ändern 
können. Wenn man diesen Begriff hier auf unseren, also den po
lizeilichen Bereich, einengen will, beginnt er doch eigentlich erst 
dort, wo man mit polizeilichen Maßnahmen irgendetwas Polizei
liches veranlassen kann. Bei allem, was darüber hinausgeht, 
kann man darüber streiten, ob das nun Prävention oder Repres
sion ist. Erst im Dezember 1964 hat ja das Bundesverwaltungs
gericht ein meines Erachtens recht angreifbares Urteil gefällt. 
Im Rahmen des Rechtsschutzes gegen Maßnahmen der Polizei 
wurde gesagt, es sei doch sehr leicht festzustellen, welcher 
Rechtsweg in Frage komme. Gerade das ist ja nicht der Fall und 
das ist ja auch heftig in der neuesten Literatur bestritten worden. 
Und dann kommt die eigentliche Repression, für die die Justiz
behörden zuständig sind. Dann kommt der Strafvollzug, von 
dem gesagt wird, er sei ja völlig dysfunktional zum strafrechtli
chen Schuldspruch, einfach weil er mehr oder minder als Be
handlungstherapie gedacht ist. Und da wäre es ja ein absoluter 
Fehler, wenn man mit einem Vorwurf begänne, was schon der 
alte Freud gesagt hat. Dann kommt, wovon Sie auch sprachen, 
die Frage, was nach dem Strafvollzug geschieht. Dieser ganze 
komplexe Vorgang ist meines Erachtens, wenn er so komplex 
behandelt wird, eine Sisyphusarbeit. Es ist meines Erachtens 



kaum möglich, auf diesen Prozeß insgesamt einzugehen, und das 
ist ja auch, wie ich aus dem Tagungsthema gesehen habe, nicht 
Sinn der Tagung. Der Zweck der Tagung soll doch vielmehr der 
sein: was kann im polizeilichen Bereich mit polizeilichen Mitteln 
erreicht werden? Und da beginnt eben die Prävention nicht im 
gesellschaftlichen Bereich, das ist auch letztlich eine Frage des 
Parteibuchs oder Ähnliches, sondern es beginnt tatsächlich dort, 
wo wir etwas tun können. Da sind die Möglichkeiten aber m. E. 
sehr gering. 

H.-D. ·Schwilld 

Vielen Dank für die Frage, die uns in den Mittelpunkt der Pro
blematik hineinführt. Ich möchte Ihnen gleich widersprechen, 
wenn Sie sagen, die Aufgaben der Polizei fingen erst dort an, wo 
die eigentliche Polizei tätigkeit beginnt, so wie wir sie heute ver
stehen. Damit ist der Rahmen m. E. zu eng gesteckt. Sie müssen 
versuchen, darüber hinaus mit anderen Instanzen zusammenzu
arbeiten, und ich glaube, wir sollten die Worte von Herrn Dr. 
Gemmer beherzigen, der gesagt hat, daß die Polizei hier die 
Führung übernehmen sollte. Die Polizei sollte versuchen, die 
Forschung in der Kriminalistik und in der Kriminologie voranzu
treiben. Wenn wir sagen, daß die präventive Verbrechensbe
kämpfung im kriminellen Vorfeld einsetzen muß, dann kann ich 
mir vorstellen, daß entsprechende Planungsgruppen, denen Ver
treter der Sozialbehörden, der Stadtplanungsbehörden, der Er
ziehungsberatung usw. angehören, auf die Mitarbeit der Polizei 

nicht verzichten können. Die Polizei verfügt ja über Erfahrun
gen, die denen der anderen Institutionen zum Teil überlegen 
sind. Die Polizei ist ja daran interessiert, daß präventiv gearbei
tet und die Kriminalität eingeschränkt wird. Der kriminalistische 
Gesichtspunkt unserer Arbeit ist, der Polizei bei der Beurteilung 
der Lage zu helfen. Sie weiß heute oft gar nicht genau, wo die 
eigentlichen Brennpunkte für ihre Arbeit liegen. Sie weiß es 
dann, wenn sich bei der Untersuchung ergibt, daß die Brenn
punkte der angezeigten Kriminalität identisch sind mit den 
Brennpunkten der nicht angezeigten Kriminalität. 

Für Sie ist aber auch interessant zu erfahren, aus welchen Grün
den die Betroffenen Anzeige erstatten und aus welchen Gründen 
sie dies unterlassen. Auch hieraus müßten sich polizeiliche Ent
schlüsse ableiten lassen. Aus diesem Grunde habe ich das Papier 
verteilt, das Ihnen zeigen soll, daß verschiedene Fragestellungen 
für Ihre Polizeiarbeit doch relevant sein können. Und ich meine, 
daß wir alle uns davon lösen sollten, jeder in seinem Schächtel
chen zu denken. Die kriminologische und kriminalistische For
schung in der Bundesrepublik ist in ihrer Arbeit ganz auf sich ge
stellt. Die Polizei zieht sich daraus zurück, und es fehlt an der 
Zusammenarbeit zwischen beiden. Wenn ich den Sinn dieser Ta
gung richtig verstanden habe, so sollen Wissenschaft und Praxis 
einander nähergebracht werden. Aus meiner mehIjährigen Zu
sammenarbeit mit einem interdisziplinären Team, dem auch 
Praktiker angehören, habe ich die Erfahrung gewonnen, daß dies 
möglich ist und zu Ergebnissen führt, die für die Praxis von Be
deutung sind. 
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Berliner Modell polizeilicher Prävention 
Klaus Hübner 

Das Thema »Berliner Modell polizeilicher Prävention« ist 
mir vom Veranstalter in dieser Formulierung gestellt 
worden. Trotz erheblicher Bedenken, ob dieser Heraus
forderung mit einem Referat entsprochen werden kann, 
habe ich mich entschlossen, den Wurf zu wagen und 
möchte Sie bitten, von vornherein zu akzeptieren, daß 
ich mich in zwei nebeneinander stehenden Abschnitten, 
die dennoch unlösbar miteinander verbunden sind, deut
lich mache. Es wird dazu erforderlich sein, daß ich Ihnen 
zunächst, dies nur skizzenhaft, den mehr handwerklichen 
Teil der polizeilichen Prävention darstelle, bei dem wir in 
Berlin natürlich auch mit Wasser kochen, jedoch die Vor
teile einer bereits begonnenen sehr grundlegenden Re
form der gesamten Polizei als fundamentale Vorausset
zung einbeziehen können. Der Kern des Themas, den ich 
als das von Ihnen liebenswürdig so bezeichnete »Berliner 
Modell« werten möchte, befaßt sich mit den Vorausset
zungen einer Prävention, die das Polizeiliche nur noch 
umschließt und viel mehr auf die gesellschaftlichen Vor
aussetzungen abstellt, Fragen aufwirft, jedoch auch Ant
worten gibt, und damit das große Wagnis unternimmt, 
aus einer wissenschaftlich angelegten Untersuchung und 
Bestandsaufnahme der Ursachen der Kriminalität auch 
schon erste Schritte zu Realisationen zu versuchen. 
Wenn ich Ihre Aufmerksamkeit damit auf diese Zwei
gleisigkeit gelenkt habe, möchte ich schon vorweg sagen, 
daß der Modellcharakter unseres Unternehmens von der 
Hoffnung getragen wird, daß dieser erste Schritt, den wir 
in Berlin getan haben, Ermutigung und Beispiel für ande
re Verantwortungsbereiche werden möge. 

Die polizeiliche Prävention betrachte ich im Rahmen der 
Verbrechensbekämpfung als ein Element des Kreislaufes 
zwischen Repression und Prävention, der noch lange 
nicht in dieser Einfachheit als Grundlage unserer Aufga
be erkannt worden ist und darum täglich neu erstritten 
werden muß. 

Wenn ich hier bereits das Reizwort » Verbrechens
bekämpfung« als polizeiliches Ziel genannt habe, dann 
erkennen Sie daraus bitte zugleich mein Bekenntnis zur 
integrierten Arbeit aller Kräfte, die für innere Sicherheit 
im weitesten Sinne zu sorgen haben. Sollen sich aber Re
pression und Prävention im Kreislauf als perpetuum mo
bile finden, wird man z. B. der Schule abschwören müs
sen, die den kriminalpolizeilichen Sachbearbeiter eng auf 

diesen Begriff inhaltlich festlegt und ihm gleichsam damit 
die Scheuklappen anlegt, die seinen Blick auf den Rand 
des Vorganges beschränken. Wesentlich ist vielmehr, 
daß der Kriminalist mehr und mehr lernt als wesentlich 
zu betrachten, was neben seinem Einzelvorgang liegt und 
die Zusammenschau über die reine Repression hinaus er
hebt. Als strukturelle Voraussetzung haben wir deshalb 
im Zuge unserer Polizeireform innerhalb der zentralen 
Direktion für Aufgaben der Verbrechensbekämpfung als 
Unterabteilungen nebeneinandergestellt: die deliktorien
tierte Verbrechensbekämpfung und die deliktübergreifen
de Verbrechensbekämpfung. 

Für den Fachmann gleichsam als Fußnote erläuternd hin
zugefügt: der deliktübergreifenden Betrachtung ist die 
Bekämpfung des organisierten Verbrechens eingeordnet. 

Fachleuten international bekannt ist die Bedeutung der 
polizeilichen Präsenz. Einig sind sich alle wohl nur über 
die Notwendigkeit dieses Grundsatzes der polizeilichen 
Arbeit, die Lösungen liegen aber sicher in jedem Falle 
vor Ort. 

In Berlin versuchen wir, die polizeiliche Präsenz gedank
lich auf zwei parallelen Ebenen zu vollziehen. Im Zuge 
der Polizeireform haben wir strukturell die Grundlage da
für geschaffen, den gesamten Stadtbereich von rund 
500 km2 in 756 überschaubare Kleinstbereiche aufzutei
len und diese als sogenannte Kontaktbereiche Schutzpo
lizeibeam ten ständig in persönlicher Verantwortung zu
zuweisen. Die Idee dieser Variante beruht darauf, daß 
der persönliche, ja menschliche dauernde Kontakt eine 
Brücke des Vertrauens zwischen den Bürgern und der 
Polizei, die sich personifiziert, schaffen soll. Wir gehen 
damit eine Wurzel der Kriminalität, nämlich die Anony
mität der modernen Großstadt, direkt an. Obwohl die 
Durchstrukturierung dieses polizeilichen Bereiches erst 
1977 erreicht sein wird, erfahren wir bereits jetzt aus et-
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schaften; von 1965 bis 1968 Mitglied des Deutschen Bundestages und des 
Innenausschusses des Deutschen Bundestages, Schwerpunkt Verbre
chensbekämpfung, seit 1969 Polizeipräsident in Berlin. 
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wa 300 besetzten Kontaktbereichen mit· Beamten des ge
hobenen Dienstes in besonderer Verwendung, daß damit 
auch ein konzeptionelles Kernstück der Reform sich in 
der Realität mit der ideellen Linie des Planers getroffen 
hat. 

Die zweite Linie der polizeilichen Präsenz speist sich in 
der AufgabensteIlung unmittelbar aus den Erkenntnissen 
der Repression und stellt damit den realen Antrieb für 
den von mir schon vorher so bezeichneten Kreislauf zwi
schen Repression und Prävention dar. 

Daß diese polizeiliche Präsenz sich nicht nur im Straßen
bild durch Uniform widerspiegelt, ergibt sich daraus, daß 
in Berlin wie auch anderwärts die Einrichtung von Zivil
fahndern, in Trupps gegliedert, eine Bekämpfung der 
Kriminalität nach Schwerpunkten und Räumen ermög
licht. 

Die erzwungene Beschäftigung mit der zunehmenden 
Straßenkriminalität hat uns bereits vor längerer Zeit dazu 
geführt, hier eine spezielle Betrachtung durch einen La
gedienst einzurichten. Aus den Untersuchungen unseres 
»Lagedienstes Straßenkliminalität« lassen sich sowohl 
taktische (z. B. zeitlich und örtlich orientierte Ansätze 
für Streifen und Razzien) als auch strategische Führungs
informationen z. B. für längerfristige personelle Verlage,
rungen erlangen. 

Diese Aktivitäten sind freilich nicht der Stein der Weisen 
und auch keine Wunderwaffen; sie sind - wie Sie wissen 
- auch nicht in Berlin erfunden worden. Hier fließen je
doch alle Erkenntnisse aus der polizeilichen Tätigkeit, 
nicht nur der Kriminalpolizei, zusammen und werden so
fort über die Analyse zur Voraussetzung für polizeiliche 
Tätigkeit und Aufgabenstellung umgesetzt. 

Wir betrachten die Polizeigeographie der Stadt nach 
SChwerpunkten der Kriminalität und nach Kriminalitäts
räumen mit unterschiedlicher Qualifikation. 

Einmal im Monat werden sämtliche Führungskräfte der 
Kriminalpolizei und der Schutzpolizei zu einer Bespre
chung der Lage der Verbrechensbekämpfung zusammen
gezogen. 

Im Zuge dieses Verfahrens, das sich weiterhin durch Er
fahrungen anreichert und fortentwickelt, werden für ein
zelne Räume Analysen der Kriminalität gegeben, die sich 
nach Deliktanzahl, Tatzeit und anderen Erkenntnissen 
sowie den entsprechenden Einsatzempfehlungen und Be
merkungen gliedern. Hieraus bildet sich neben der Effi
zienz der Verbrechensbekämpfung auch eine Einsatzöko
nomie, auf die keine Polizei verzichten kann. 
Aus der Rückkoppelung der ständigen AufgabensteIlung 
mit den bereits gewonnenen Erfahrungen hat sich nun
mehr als letzte Erkenntnis in diesem Bereich die Aufstel
lung eines » Verdachtskalenders« herausgebildet, der al
len Kräften der Schutzpolizei zugängig gemacht wird. 

Nur als Beispiel darf ich hier skizzenhaft anreißen, daß in 
dem Verdachtskalender zum Delikt Wohnungseinbruch 
in synoptischer Form den Kriterien »verdächtige Wahr-

. nehmungen« auf der anderen Seite dazu die »polizei
lichen Maßnahmen« gegenübergestellt sind. So wird 
z. B. dem im Kalender noch weiter ausgeführten Krite
rium »eilige Ladegeschäfte« auf der Maßnahmenseite un
ter anderem gegenübergestellt die »Kfz-Nachfrage über 
Funk«. 

Hierbei kommt uns natürlich entgegen, daß der gesamte 
Kfz-Bestand in Berlin auf EDV gespeichert ist und 
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schließlich auch die Kfz-Zulassung zu den Aufgaben des 
Polizeipräsidenten in Berlin gehört. 

Die gesamte Arbeit, die sich aus den hier aufgezeigten 
Umrissen ergibt, führt tatsächlich, wenn sie vom Engage
ment der Beteiligten getragen ist, zu dem Kreislauf zwi
schen Repression und Prävention, wobei selbstverständ
lich auch Mischformen nicht nur gegeben, sondern auch 
durchaus erwünscht sind. 

Eine ebenfalls neue Strukturierung der polizeilichen Ab
schnitte (31 anstelle von früher 120 Polizeirevieren) gibt 
die Möglichkeit, neben den Zivilfahndern und den Kon
taktbereichsbeamten auch Teams für besondere Aufga
ben der Verbrechensbekämpfung einzusetzen. Dabei ist 
auch ins Auge gefaßt und vollzogen, taktisch integrierte 
Einsätze von Schutzpolizeibeamten in Uniform und in 
Zivil unter Leitung der Kriminalpolizei kurzfristig umzu
setzen, ja sogar aus einem frischen Vorgang her zu jeder 
Tages- und Nachtzeit in Angriff zu nehmen. 

Ich halte es gerade an dieser Stelle für angebracht, dar
auf hinzuweisen, daß ein Produkt unseres Gesamtauftra
ges Sicherheit auch das Erzeugen eines erhöhten Sicher
heitsgefühls bei den Mitbürgern ist. Wenn ich kürzlich an 
anderer Stelle einmal hörte, daß »nur« vom Sicherheits
gefühl gesprochen wurde, so ist mir gerade dieses Miß
verständnis Grund genug, Freunde für die Anschauung 
zu werben, daß das Vermitteln des Sicherheitsgefühls ei
ne ganz wesentliche Voraussetzung dafür ist, 'der Krimi
nalität Boden zu entziehen. Ich brauche hier nicht beson
ders zu betonen, welch verhängnisvolle Rolle Angst und 
Unsicherheit in der Kriminalität spielen und welch ver
heerende Folgen das Schüren solcher negativen Emotio
nen bedeutet, auch dann, wenn sie sich an Kiosken oder 
auf Bildschirmen gut verkaufen lassen. 

Ich möchte deshalb vor diesem Kreise auch das Spezielle 
der polizeilichen Prävention in Berlin abschließen und 
mich dem zuwenden, was ich in aller Bescheidenheit 
auch tatsächlich als das Berliner Modell bezeichnen 
möchte. 

, Der Senat von Berlin hat in der zweiten Hälfte des J ah
res 1972 ein ressortübergreifendes Planungsteam damit 
beauftragt, eine Darstellung der Ursachen und der Situa
tion der Kriminalität in Berlin zu erarbeiten und Vor
schläge unter besonderer Berücksichtigung der frühest
möglichen Vorbeugung, aber auch der Resozialisierung 
vorzulegen. Unter dem Titel »Verhütung und Bekämp
fung der Kriminalität« hat dieses Planungs team im Som
mer 1974 seinen Abschlußbericht vorgelegt. 

Das Team setzt sich aus Vertretern folgender Verwaltun
gen zusammen: 

Senator für Inneres (2 Mitglieder) 
Senator für Schulwesen 
Senator für Justiz (2 Mitglieder) 
Senator für Familie, Jugend und Sport 
Bezirksamt Kreuzberg (zeitw. 2 Mitglieder) 
Senator für Arbeit und Soziales 
Senator für Finanzen (zeitweise) 
Senator für Bau- und Wohnungswesen (zeitweise) 
Senator für Gesundheit und Umweltschutz (zeitweise) 
SenatskanzleijPlanungsleitstelle 

Nach Berufsausbildung der Team-Mitglieder waren fol
gende Wissensbereiche vertreten: 

Architektur 
Erziehungswissenschaft 



Gerichtsmedizin 
Kinder- und Jugendpsychiatrie 
Kriminalpolizei 
Kriminologie 
Rechtswissenschaft 
Sozialarbeit 
Soziologie 
Verwaltung 
Volkswirtschaft. 

Es entspricht dem Wesen des Berliner Planungssystems, 
daß die Team-Mitglieder in dieser Eigenschaft weisungs
unabhängig und ohne Rücksicht auf ihre Fachrichtung, 
ihre Laufbahn und ihren Dienstgrad gleichberechtigt wa
ren. Hierarchische Strukturen gab es nicht; der Sachver
stand des Oberinspektors zählte soviel wie der des Regie
rungsdirektors. 

So stellt das Ergebnis zwar einen Komprorniß dar, der 
aber durchaus nicht immer »Meinung des Hauses« einer 
der entsendenden Verwaltungen sein muß. Die Berliner 
Polizei war in diesem Team mit einem ständigen Mitglied 
vertreten; außerdem hat das Team bei seinen Anhörun
gen auch polizeiliche Fachleute verschiedener Laufbah
nen und Arbeitsgebiete befragt und ist ihren Anregungen 
wesentlich gefolgt. Man darf wohl sagen, daß auf diese 
Weise zumindest in die praktischen Vorschläge auch eine 
ganze Menge polizeilichen Erfahrungswissens eingeflos
sen ist. 

Die Arbeit hat aber ihren eigenen Wert schon dadurch, . 
daß Verbrechensverhütung und -bekämpfung als gesamt
gesellschaftliche Aufgabe begriffen und nicht mehr allein 
Justiz und Polizei zugewiesen wird. Vielmehr ist es ge
lungen, ein an der Verbrechensverhütung orientiertes 
Problembewußtsein auch bei Verwaltungen zu wecken, 
die bisher nicht im Traume daran gedacht haben, daß Er
folg oder Mißerfolg in ihrer Arbeit kriminalitätshemmend 
oder -begünstigend sein könnten. 

Der Bericht, über den wir hier sprechen, umfaßt in sei
nem Hauptteil mehr als 300 Seiten, sein Anhang noch
mals fast 300 Seiten (ohne Tabellen). Ich kann Ihre 
Aufmerksamkeit deshalb nur auf die Schwerpunkte len
ken. 

Der Senator für Inneres von Berlin hat anläßlich der 
Übergabe des Abschlußberichtes an die Öffentlichkeit 
u. a. ausgeführt: 

- »Das Arbeitsergebnis .. bestätigt ... , daß die Ver
hütung und Bekämpfung der Kriminalität weit hinein
reicht in den Bereich der Gesellschaftspolitik und daß 
Innere Sicherheit nicht allein mit »Polizei« übersetzt 
werden darf.« 
und: 

- »Daß 7 Senatsfachverwaltungen an der ... Vorlage 
mitgewirkt haben, macht deutlich, daß die vorbeugen
de Verbrechensbekämpfung in vielen Bereichen des 
Lebens betrieben werden kann und muß.« 

Der Bericht umkreist zwangsläufig ständig Aspekte des 
Zusammenhanges von Sozialisation und Kriminalität so
wie die Kausalkette zwischen bestimmten Sozialisations
faktoren. 

Nun wird der Begriff »Sozialisation« in der sozialwissen
schaftlichen Literatur durchaus nicht eindeutig verwen-
det. ' 

In seinen Definitionsversuchen hat das Planungsteam So
zialisation als einen Lernprozeß bezeichnet, in dem der 
einzelne zu einem sozial handelnden Subjekt ausgebildet 
wird. 

Als Ziel der Sozialisation wird bezeichnet, die individuel
len Bedürfnisse mit den gesellschaftlichen Erwartungen 
derart in Einklang zu bringen, daß ein handlungsfähiges 
Subjekt entsteht. Der Senator für Inneres interpretiert es 
für den täglichen Gebrauch populärer, und ich würde 
mich diesem Zitat anschließen: 
»Sozialisation ist der Vorgang, durch den jedes Mitglied 
einer Gesellschaft während seines Aufwachsens mit Ver
haltensmustern ausgestattet wird, die es ihm erlauben, 
sich in dieser Gesellschaft als Erwachsener so zu verhal
ten, daß er in der Lage ist, ein seiner Umwelt entspre
chendes Leben zu führen.« 

Als Sozialisationsfaktoren sind dann beispielhaft aufge
zählt: 

Frühkindliche Entwicklungsphasen, 
Heime, 
Elternbildung, 
Schule, 
Beruf, 
Wohnen, 
Freizeit, 
Alkoholismus und Drogen, 
Massenmedien. 

Selbstverständlich mündet die Aufzählung dieser Fakto
ren auch in die Erkenntnis der Sozialisationsdefizite. 
Folglich wendet sich der Bericht dem Ausgleich dieser 
Defizite nach Straffälligkeit zu, was wir landläufig Reso
zialisierung nennen. 

An dieser Stelle nehme ich konkrete Verbesserungsvor
schläge des Planungsteams vorweg, das dabei nicht das 
Feld der Entwicklung von pädagogischen und therapeuti
schen Methoden zur differenzierten Behandlung während 
der Strafhaft umgeht. 

Hier nicht näher auszuführen, aber von größtem Inter
esse dürften dabei die angezogenen Modellversuche des 
Fachbereichsleiters Dr. Kremer in der Strafanstalt Tegel 
sein. Dieses Modell spricht davon, daß den Klienten der 
Freiheitsentzug als Chance für soziales Training vermit
telt werden könne. »Durch soziales Beispielslernen sollen 
normabweichende Bewältigungstechniken verlernt und 
sozial sinnvolle Erlebnisformen in Verhaltensalternativen 
geübt werden«. 

Ein weiteres Kapitel enthält Aussagen zur Kriminalität 
nichtdeutscher Arbeitnehmer und ihres Gefolges und 
kommt dabei, wie überhaupt in allen Teilbereichen, zu 
Verbesserungsvorschlägen. 

Das mit »Verbrechensbekämpfung« überschriebene Ka
pitel gliedert sich in 

- vorbeugende kriminalpolizeiliche Öffentlichkeitsar-
beit, 

- polizeiliche Präsenz, 

- kriminalpolizeiliches Informationswesen, 

- Wirtschaftskriminalität. 

Dazu im einzelnen: 
Mit einer Verstärkung der vorbeugenden kriminalpolizei
lichen Öffentlichkeitsarbeit soll, flankierend zu den bun-
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deseinheitlichen Aktivitäten, der Selbstschutzgedanke 
bei den Mitbürgern verstärkt und sollen diese mehr als 
bisher aktiviert werden, der Polizei bei der Aufklärung 
von Straftaten zu helfen. An den bundeseinheitlichen Be
mühungen soll sich die Berliner Polizei weiterhin ·und, so
weit möglich, verstärkt beteiligen. Es müßten künftig 
auch ausländische Materialien über die Vorbeugungsar
beit gesammelt, ausgewertet und umgesetzt werden. Als 
Stelle für diese Aufgabe hat das Planungsteam die Poli
zeiführungsakademie Hiltrup vorgeschlagen. Die Frage, 
ob die PF A oder das BKA für diese Aufgabe besser ge
eignet wären, wurde zunächst kontrovers diskutiert; 
schließlich hat die PFAden Zuschlag erhalten, weil das 
Team der Meinung war, daß wegen der dort auch vertre
tenen schutzpolizeilichen Komponente der Vorbeugungs
gedanke stärker gepflegt wird. 

Im übrigen waren die Team-Mitglieder »Planer« und kei
ne »Entscheider«, so daß ihre Vorschläge nur Empfeh
lungscharakter tragen. 

Weiterhin besteht die Absicht, bundesweite Aktionen, 
wie z. B. >Sei schlauer als der Klauer< anhand aktueller 
und aufsehenerregender Berliner Fälle regional besonders 
zu veranschaulichen. Beabsichtigt ist weiterhin, die Tä
tigkeit der Beratungsstellen zum Schutz gegen Einbruch 
und Diebstahl und zum Schutz gegen Betrug auszubauen. 
Nach Meinung des Planungsteams wird das allerdings ei
ne personelle und finanzielle Verbesserung erfordern. 
Wir sind auch dabei, die Öffentlichkeitsarbeit durch 
Vortragstätigkeit von Polizeibeamten zu intensivieren. 
Die Polizei soll nicht nur auf Aufforderung tätig werden, 
sondern von sich aus das Gespräch mit bestimmten Ziel
gruppen suchen. 

Dabei kommen nicht nur Opfergruppen (z. B. Kinder, 
Senioren, Kleingärtner) in Frage, sondern auch Mitbür
ger, bei denen kriminovalente Beeinflußbarkeit aus ihrer 
Gruppenzugehörigkeit zu befürchten ist (z. B. Rocker). 
Das Planungsteam hat bei seiner Arbeit festgestellt, daß 
lückenhafte polizeiliche Präsenz weder ein Problem unse
rer Zeit ist, noch auf Berlin begrenzt bleibt. Es hat sich 
dabei sowohl vom Bericht Nr. 13 des Gener3Isekretariats 
der internationalen polizeilichen Organisation INTER
POL betreffend »Verbrechens verhütung: Die neuen Sy
steme für polizeiliche Fußstreifen in Stadtgebieten« der 
XIII. Generalversammlung in Wien vom 2. bis 
9. 10. 1973, als auch von einer zweckorientierten Stu
dienfahrt nach Stockholm leiten lassen. 

Einzelheiten dazu habe ich bereits bei meinen Darlegun
gen zur polizeilichen Prävention ausgeführt. 

Der Hinweis erscheint mir aber angebracht, daß wir mit 
dem Planungsteam unter polizeilicher Präsenz nicht un
bedingt nur eine jederzeitige persönliche (offene oder 
verdeckte) Anwesenheit von Polizeikräften verstehen, 
sondern auch die jederzeitige Erreichbarkeit der Polizei 
sowie ein schnelles Heranführenkönnen des jeweils erfor
derlichen polizeilichen Spezialisten. 

Die Neustruktur unserer Reform der Polizei sieht im ört
lichen Bereich der Polizeidirektion, deren wir am Ziel 
fünf in Berlin haben werden, vor, daß etwa die Hälfte 
der kriminalpolizeilichen Sachbearbeiter mit Funkwagen 
ausgerüstet rund um die Uhr als »Sofortbearbeiter« ein
gesetzt sind. 

Ein Teil der Vorschläge des Planungsteams zur Verbesse
rung des kriminalpolizeilichen Informationswesens ist in-
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zwischen realisiert. Die Maßnahmen waren während der 
Arbeit des Planungsteams bereits in Vorbereitung, zum 
Teil hat sich das Team ihnen nur angeschlossen. Bemer
kenswerte Vorschläge gehen dahin, daß die Kriminalpoli
zei künftig auch Erkenntnisse aus fremden Datensamm
lungen gewinnen können soll. Es ist beabsichtigt, eine 
Arbeitsgruppe aus allen interessierten Verwaltungen zu 
bilden, die diese Frage besonders unter dem Gesichts
punkt des Datenschutzes zu prüfen und geeignete Maß
nahmen vorzuschlagen hat. Unter anderem ist dabei an 
folgende Einrichtungen gedacht: 

Arbeitsämter, 
Krankenkassen, 
Finanzämter, 
Vollzugsanstalten, 
Pfandleihbetriebe, 
Kreditschutzeinrichtungen. 

Als ich übrigens kürzlich gemeinsam mit dem Präsiden
ten des Bundeskriminalamtes, Herrn Dr. Herold, an dem 
neuesten imposanten und neiderweckenden Neubau der 
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte in Berlin vor
beifuhr, konnte es eigentlich gar nicht ausbleiben, daß 
lebhafte Assoziationen über die Möglichkeiten eines Ver
bundes der elektronischen Datennetze dieser Anstalt mit 
den Möglichkeiten der Polizei auftraten. Auch dies dürfte 
künftiger Überlegungen wert sein. 

Im Gegenzug hat das Planungsteam angeregt, die bei der 
Kriminalpolizei vorhandenen Daten, gleichfalls unter 
Beachtung des Datenschutzes, auch anderen interessier
ten Stellen zugänglich zu machen, um z. B. Sozial- und 
Jugendämter rechtzeitig auf die Bildung krimineller Her
de hinweisen zu können. 

Werden solche Gefahrenpunkte frühzeitig erkannt und 
neutralisiert, so dürfte sich ein Austausch von Sozialda
ten für die Intimsphäre weniger gefährlich auswirken als 
befürchtet wird. Informationen, Forschung· und Planung 
sind heute unverzichtbare Voraussetzungen jeder ver
nünftigen Daseinsvorsorge im freiheitlichen, demokrati
schen und sozialen Rechtsstaat. 

Der weitergehende Vorschlag des Planungsteams, das 
starre Legalitätsprinzip zumindest bei jugendlichen Tat
verdächtigen zugunsten einer Priorität fürsorgerischer 
Maßnahmen aufzulockel'Q., ist allerdings von der Senats
verwaltung für Justiz gegen alle übrigen Verwaltungen 
abgelehnt worden. 

Die Aussagen über die Wirtschaftskriminalität sind beim 
Planungs team überwiegend repressiver Natur. Zur Vor
beugung wird gefordert, daß bei der Gesetzgebung für 
staatliche Konjunktur- und Wachstumsrnaßnahmen Vor
sorge gegen die Gefahr wirtschaftskriminelIen Miß
brauchs zu treffen sei. 

Dabei ist nicht nur an Strafandrohung, sondern auch an 
Maßnahmen der Wirtschaftsaufsicht und des nicht straf
rechtlichen Wirtschaftsrechts gedacht. 

Daneben wird die Gründung eines von wirtschaftlichen 
Interessenverbänden unabhängigen Beratungs- und Infor
mationsdienstes gefordert. Diese Institution sollte ähn
lich unabhängig wie die Stiftung Warentest sein, aber der 
gesamten Wirtschaft, nicht nur dem Verbraucher, zur 
Verfügung stehen. Gesellschaftliche Organisationen sind 
in die beratende und aufklärende Tätigkeit zur Verhütung 
von Wirtschaftsdelikten verstärkt einzubeziehen. Dabei 
ist an Verbraucherverbände, Gewerkschaften, Hausfrau-



envereinigungen u. ä. gedacht. Die Beratungstätigkeit der 
Polizei soll sich nach den Vorstellungen des Planungs
teams auch auf dem Gebiet der Wirtschaftskriminalität 
nicht nur auf eine vorbeugende Öffentlichkeitsarbeit be
schränken, sondern auch gezi,elt in Einzelfällen einge
setzt werden. 

Dabei hätten die Behörden die Aufgabe, ihre Polizeibe
amten im Rahmen ihres Auftrages gegen unberechtigte 
Beschwerden und Angriffe zu sichern. 

Von den weiteren Kapiteln nenne ich hier auszugsweise 
nur noch die Forderung nach weitergehender Ursachen
forschung (obwohl das Planungsteam durchaus beein
druckende eigene Untersuchungen angestellt hat, vom 
Auftrag her aber sachlich und zeitlich begrenzt war) und 
zu einer problemorientierten Meinungsbildung in der Öf
fentlichkeit. 

Dem Fernsehen empfiehlt das Team übrigens, sich in 
Sendungen vermehrt mit Themen zu frühkindlicher So
zialisation und falschem Erziehungsverhalten zu befas
sen. 

Seien Sie dem geprüften Fachkenner nicht gram, wenn er 
diesen Vorschlägen mit der Reserve gegenübertritt, sich 
beim Anschauen solcher Sendungen nicht immer Experi
mentierfeldern ausgesetzt sehen zu wollen, die einer Sta
bilisierung der mündigen demokratischen Gesellschaft 
nicht unbedingt das Wort reden. 

Während diese Appelle sich noch am wenigsten an die 
Polizei richten, ist dies jedoch bei einem weiteren Kapitel 
durchaus der Fall. Dieses Kapitel ist überschrieben 
»Kooperation zwischen Polizei und Behörden des 
Sozialbereiches« (Sozialarbeiter, Schule, Strafvollzug). 
Wer wollte leugnen, daß bei allem guten Willen und den 
besten Absichten in den Behördenleitungen und bei vie
len ihrer Führungskräfte trotzdem vieles im argen liegt, 
wenn es um die Kooperation vor Ort geht. Zu einem er
heblichen Teil ist das auf die bei den meisten Mitarbei
tern an der Front und einigen Führungskräften anzutref
fende Unwissenheit über die Aufgabenstellung, z. B. des 
Sozialarbeiters zurückzuführen, wobei diese Unwissen
heit sich oft zum Unverständnis und zum Vorurteil stei
gert. Dieser beklagenswerte Umstand gilt selbstverständ
lich für die von mir genannten »benachbarten Kräfte« in. 
gleicher Weise. So wird es wohl immer einige Mühe ma
chen, einen auf seine liberale Anstalt stolzen Vollzugslei
ter davon zu überzeugen, daß er 

- Häftlinge nur resozialisieren (auch: therapieren) kann, 
die sich seiner Obhut wegen mangelhafter Sicherungs
einrichtungen auch nicht zeitweilig entziehen und daß 

- jede Liberalisierung im Strafvollzug polizeiliche Mit
arbeiter irritiert, wenn sie· dazu führt, daß die Fahn
dung einen Mann wegen derselben Straftat mehrmals 
einfangen muß. 

Aus diesen Gründen, und weil auch das Planungsteam 
festgestellt hat, daß die Zusammenarbeit zwischen der 
Polizei und den Behörden des Fürsorgebereichs nicht im
mer und überall optimal verläuft, was im wesentlichen 
auf unterschiedlich gelagerte Gesetzesaufträge und von
einander verschiedene Selbstverständnis zurückzuführen 
ist, beabsichtigen wir, die Konfliktsituationen auf ein 
Mindestmaß zu reduzi~ren. . 

Dazu wird sich a~ii ,·:bet·'~~f··.'i>oliz~i mehr als· bisher der 
Sozialisationsgedankegegenüber dem einer bloßen Iso
lierung des Delinquenten durchsetzen müssen. Der So-

zialarbeiter hingegen wird erkennen müssen, daß die Po
lizei nicht der natürliche Feind seines Schützlings sein 
will und daß es geradezu angebracht sein kann, den Ge
strauchelten im Wege der Übergabe an die Strafverfol
gungsorgane gleichsam vor sich selbst, d. h. vor seinen 
schädlichen Neigungen und damit vor einer Steigerung 
und Intensivierung seiner kriminellen Karriere zu schüt
zen. Das Verständnis für eine Auflockerung des absolu
ten Strafverfolgungszwanges, um Stigmatisierungsvor
gänge zu vermeideI1, setzt noch manchen Lemprozeß 
voraus. Deshalb werden wir verstärkt gemeinsame Se
minare durchführen, die den Teilnehmern, nämlich Poli
zeibeamten, Sozialarbeitern, Pädagogen, Gelegenheit ge
ben werden, den anderen und seine Aufgaben jeweils 
besser verstehen zu lernen und die Zusammenarbeit zu 
verbessern. Eine sachliche und vorurteilslose Diskussion 
sollte helfen, das Verhältnis zueinander von dem der 
Konkurrenz zu dem der Kollegialität zu entwickeln. 

Im Verhältnis zur Schule ist zu versuchen, den bisheri
gen Verkehrsunterricht auf weitere Gebiete auszudeh
nen. Dazu bietet sich an, pädagogisch geeignete Polizei
beamte besonders in den Abgangsklassen Vorträge z. B. 
zum Problemkreis Rauschgift, aber auch zur Eigentums
kriminalität, zu den Roheitsdelikten u. ä. halten zu las
sen. 

Unterrichtsveranstaltungen mit kriminalitätsverhütendem 
Ziel sollten weder dem Berufspädagogen noch dem Poli
zeibeamten allein obliegen; vielmehr halten wir es für 
fruchtbar, wenn derartige Veranstaltungen von beiden 
gemeinsam vorbereitet und getragen werden. Die Beteili
gung von Polizeibeamten halten wir deshalb für erfolg
versprechend, weil er die immer notwendige anschließen
de Diskussion vermöge seiner praktischen Erfahrungen 
farbiger und anschaulicher gestalten kann. Dabei verste
hen wir unter Polizeibeamten im Sinne dieser Verwen
dung sowohl solche der Schutz- als auch der Kriminalpo
lizei, männlich und weiblich. Das letztere ist insbesonde
re dort zu bevorzugen, wo es um das Ansprechen poten
tieller Opfergruppen für Sexualdelinquenz geht, also bei 
jüngeren Jungen und Mädchen aller Altersstufen. Die 
Kontaktbereichsbeamten sind schließlich beauftragt, im 
Rahmen des ihnen obliegenden Bürgerservice auch Ver
bindungen zu den Leitungen der Schulen ihres Bereiches 
zu halten. Als >>Unser Schutzmann« werden sie sich nicht 
vorrangig darum bemühen, etwa die Preisgabe von Infor
mationen über mit Strafe bedrohte Handlungen von 
Schulkindern zu provozieren. Vielmehr soll auch bei die
ser polizeilichen Aktivität der Schutz des Kindes im Vor
dergrund stehen. Das kann sich z. B. auf die kritische 
Untersuchung der Verkehrssicherheit von Schulwegen 
erstrecken. 

Hinsichtlich einer verbesserten Kontaktpflege zwischen 
Polizei und Strafvollzug gelten ganz ähnliche Überlegun
gen. Hier haben wir bereits durch gemeinsame Informa
tions- und Begegnungsveranstaltungen bestehende Anti
haltungen abgebaut. In diese Bemühungen sind auch die 
Strafgefangenen selbst seit langem einbezogen. So habe 
ich bereits vor vielen Jahren nach Gesprächen mit Häft
lingen ein Einvernehmen mit der Leitung des Strafvollzu
ges erzielt, das es ermöglicht, durch regelmäßige Präsenz 
von Mitarbeitern meiner Ordnungsverwaltung Häftlingen 
vor, ihrer Entlassung ihre »Papiere zu bereinigen«. Ich 
betrachte das als eine sozialhygienische Maßnahme, die 
ganz besonders über die ersten »schrecklichen« 24 Stun
den in der Freiheit hinweghilft. 

55 



Der Abschlußbericht des Planungsteams ist inzwischen 
nicht zu Makulatur geworden. Der Versuch, Probleme 
auf neue Weise anzugehen, ist sicher nicht ohne Erfolg 
geblieben. Für die soziale Entwicklung wesentliche Pro
blemfelder sind erkannt worden. Neben den aufgezeigten 
Faktoren der Sozialisation ist der Problematik der Ge
waltdarstellung in den Massenmedien ein weiter Raum 
gewidmet worden, der aber zugleich beweist, daß der 
Konflikt der Widersprüche, hier mehr als vielleicht noch 
anderswo, nur aufgezeigt werden konnte. Die Ergebnisse 
des Planungsteams haben inzwischen zur Bildung einer 
weiteren Planungsgruppe mit dem Arbeitsthema »Freizeit 
in Berlin« geführt. Eine vielfältige und ressortübergrei
fende Verzahnung hat sich ergeben, und die Aufgaben 
zur Verhütung und Bekämpfung der Kriminaliät aus die
ser eben neu eröffneten und konkretisierten Sicht werden 
weit über eine Legislaturperiode hinausreichen. 

Die Nutzung und Umsetzung der Ergebnisse wird nun in 
die Hand von Gruppen aus Vertretern der Senatsverwal
tungen 

Arbeit und Soziales, 
Familie, Jugend und Sport, 
Justiz, 
Schulwesen 

unter Federführung der Senatsverwaltung für Inneres ge
geben. 

Den Übergang aus der »akademischen« in die konkrete 
Phase der ressortübergreifenden Beratung sollte ich nun 
noch mit einigen Beispielen belegen: 

Der Erkenntnis folgend, daß Sozialisationsdefizite fast 
immer ihre Ursache bereits im frühkindlichen Alter 
(z. B. infolge Mangels an mütterlicher Zuwendung) ha
ben, schlägt das Team vor, demjenigen Elternteil, der 
zum Zwecke der Betreuung einer oder mehrerer eigener 
Kinder im Alter bis zu 2, maximal 3 Jahren, für diese 
Zeit auf eine eigene Erwerbstätigkeit verzichtet und nur 
über ein Familieneinkommen unterhalb bestimmter 
Grenzen verfügt, ein Erziehungsgeld zu zahlen. Auf die 
Leistung soll ein Rechtsanspruch bestehen, die Zahlung 
soll an bestimmte Auflagen (z. B. regelmäßige Vorstel
lung des Kindes bei einer pädagogischen Beratungsstelle, 
regelmäßige Teilnahme der Eltern an Veranstaltungen 
der Elternbildung) gebunden sein. Das Team hat dazu an 
der Bevölkerungsstatistik und seinen Vorstellungen über 
die Höhe des Erziehungsgeldes orientierte Berechnungen 
angestellt und diese den gegenwärtigen Aufwendungen 
für Kinderkrippen gegenübergestellt. Dabei ergab es 
sich, daß die Zahlung eines Erziehungsgeldes den Lan
deshaushalt durchaus nicht in utopischer Höhe belasten 
würde. 

Ein weiterer Vorschlag sieht die Förderung der Einrich
tung von Tagespflegestellen· vor, um Kleinstkinder in fa
milienähnlichen Verbänden betreuen zu können. Auch 
hält das Team die Verlängerung der Fristen des Mutter
sehutzgesetzes für erforderlich. Krippen sind strukturell 
und persol)ell zu verbessern., Die Einrichtung von Pflege
stellen für Kinder aus milieugeschädigten Herkunftsfami
ljen ist zu verstärken. Säuglingsheime sind nach und nach 
abzuschaffen. Kinderheime sind quantitativ und qualita
tiv auszubauen. Bis dahin ist die Arbeit von EltemjKin
der-Gruppen. bei pädagogischem Interesse und Eignung 
der Eltern auch darüber hinaus zu unterstützen. Eltern
bildung ist anzubieten. Kleinkinder- und Familienbera-
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tungsstellen sind auf- und auszubauen und bürgernah an
zusiedeln. Der Einsatz von Familienhelfern ist zu för
dern. Wohngemeinschaften junger Eltern/Eltemteile mit 
ihren Kindern sind zu fördern, um denjenigen Kindern, 
deren Familienstruktur gestört ist, Bindungen zu nicht 
nur einer Bezugsperson zu ermöglichen. Die Adoptions
möglichkeiten sind zu erleichtern, um den betroffenen 
Kindern zu lange Heimaufenthalte zu ersparen. 

Für alle diese Vorschläge liegt die Umsetzverpflichtung 
beim Senator für Familie, Jugend und Sport. 

In bezug auf die Schule weist das Team auf deren bisher 
oft nicht oder nur ungenügend erkannte Rolle als krimi
novalenter bzw. kriminoresistenter Faktor hin. Deshalb 
sollten geplante oder durchgeführte reformatorische Be
strebungen auch diesen Aspekt bedenken. Dazu ist die 
Rolle der Schule besser als bisher zu erforschen. Die 

. Durchführung könnte in Form von Anregungen zu Mo
nographien, von Vergabe entsprechender Forschungsauf
träge u. ä. erfolgen. Die Schule sollte sich bemühen, So
zialisationsschäden frühzeitig zu erkennen und ver
haltensauffällige Kinder zu integrieren und nicht zu iso
lieren. Der schulpsychologische Dienst ist auszubauen, 
die Zusammenarbeit zwischen Schule, Erziehungsbera
tungsstellen und Familienfürsorge zu verbessern. 

In den Lehrstoff der sozialkundlichen Unterrichtsgegen
stände sind problemorientierte Themenkreise aufzuneh
men. Die Lehrerbildung ist obligatorisch auf die hier in
teressierenden sozialen und psychologischen Themen
kreise zu erweitern. Für die Elternmitarbeit sind der 
Sozialisation dienliche neue Formen zu entwickeln. Bei 
den berufsbildenden Schulen ist es erforderlich, ein 
Schülerinformations- und Berufsberatungssystem aufzu
bauen, das speziell an die ungünstigen Sozialisationsbe
dingungen von (ungelernten) Jungarbeitern anknüpft. 

Das Berliner Schulgesetz ist dahingehend zu novellieren, 
daß der Sozialisationsauftrag der Schule mehr als bisher 
verdeutlicht wird. 

Zur Realisierung dieser Vorschläge aufgerufen ist der Se
nator für Schulwesen. 

Heimunterbringung ist künftig - soweit wie möglich -
zu vermeiden. Für Fälle extremer Verhaltensauffälligkeit 
der Kinder oder von Erziehungsunfähigkeit der Eltern ist 
die Heimsituation zu verbessern. Dazu wird vorgeschla
gen, die bisherige Zusammenfassung nach Altersstufen in 
eine solche familienanaloger Gruppen zu verändern. 

Der Erzieherschlüssel ist in Richtung auf Bildung kleiner 
Gruppen zu verbessern; Heimen und Heimgruppen ist ei
ne weitgehende Wirtschaftsautonomie einzuräumen, da
mit die Kinder auf eine praktische Lebensbewältigung 
vorbereitet werden. Eine zentrale Heimplatzerfassung ist 
einzurichten, um eine dem jeweiligen Problemfall ange
paßte Unterbringung zu erreichen und die Heime ratio
nell auszunutzen. 

Auch diese Vorschläge fallen in das Ressort Familie, Ju
gend und Sport. 

Wegen der vom Team erkannten starken Bedeutung des 
Berufsbereichs für die Kriminalitätsprophylaxe wird ge
fordert, kriminologische Gesichtspunkte verstärkt in die 
Berufsforschung einzubeziehen. Auch ist die Arbeit der 
Berufsberatungsstellen in der Weise zu verbessern, daß 
die »Antennen« ihrer Mitarbeiter für Sozialisationsdefizi
te, die unter Umständen im Wege geeigneter Berufswahl 
kompensiert werden können, zu schärfen sind. 



Hier wird der Senator für Arbeit und Soziales tätig wer
den müssen. 

Ich möchte es als eine Vorleistung bezeichnen, daß die 
Berliner Polizei bereits mehrfach Berufsberater zu ganz
tägigen Veranstaltungen bei der Polizei eingeladen hatte, 
um zunächst ganz egoistisch auch diesen Multiplikatoren 
ein richtiges Berufsbild der Polizei zu verschaffen. Oft 
verblüfft stellten wir dann selbst fest, daß wir mehr er
reicht hatten, als die Korrektur unseres manchmal ver
zerrten Spiegelbildes und erkennen jetzt sehr ermutigt ei
ne Abstrahlung auch in weitere gesellschaftliche Bereiche 
hinein. 

Für den Wohnbereich wird gefordert, daß künftig fami
liengerechtere Bauvorhaben die Kommunikation und die 
Identifikation der Familien untereinander fördern sollen, 
um Isolation zu vermeiden, zumindest aber aufzubrechen' 
und die Möglichkeit sozialer Kontrolle zu verbessern. 
Ein Fächer aufgezeigter Möglichkeiten wurde künftigen 
Städteplanern aufgespreizt. 

Angesprochen für diese Vorschläge ist der Senator für 
Bau- und Wohnungswesen. 

Für den .Freizeitbereich wird die Entwicklung einer Kon
zeption für Freizeitpädagogik, die Errichtung von Frei
zeitzentren und das Initiieren von Forschungsvorhaben 
gefordert. ' 

Die Verantwortung hierfür liegt gemeinsam bei den Se
natoren für Bau- und Wohnungswesen, Schulwesen so
wie Familie, Jugend und Sport. 

Die vom Team gemachten Vorschläge für die Prävention 
von Alkohol- und Drogenmißbrauch vertiefen die Ihnen 

. allen geläufigen Überlegungen und bringen insoweit 
nichts wesentlich Neues. 

Sie fallen im wesentlichen in die Verantwortung des Se
nators für Gesundheit und Umweltschutz. 

Es dürfte zunächst ein frommer Wunsch bleiben, den un
reflektierten Konsum von Gewaltdarstellungen in Mas
senmedien für Kinder und Jugendliche einzuschränken. 
Dazu müßten die. Eltern entweder durch Hinweise vor 
den Sendungen selbst, oder in Programmzeitschriften 
und bei Elternbildungsveranstalungen auf die Gefährdung 
noch nicht stabilisierter MindeIjähriger hingewiesen wer
den. 

Dieser Sisyphusarbeit haben sich entweder der Senator 
für Inneres oder die Senatskanzlei (Senatspresseamt) zu 
stellen. 

Die Vorschläge zur Resozialisierung sehen u. a. vor, 
auch kurze Freiheitsstrafen zu einer »Nacherziehung« zu 
nutzen, den Strafvollzug zu einem behandlungs-

orientierten Vollzug umzuwandeln, dazu pädagogische 
und therapeutische Methoden zu entwickeln. Auf den 
Bericht für ein modellhaftes Trainingsgruppenprogramm 
habe ich schon hingedeutet. 

Ein weiterer Vorschlag geht dahin, das in Berlin für 
Strafsachen zuständige Amtsgericht Tiergarten von der 
Buchstabenzuständigkeit weg zu einer kriminalgeogra
phisch orientierten Zuständigkeit hin umzuorganisieren, 
wie es bei den Jugendgerichten der Fall ist. Diejenigen 
staatlichen Institutionen, die sich mit Straffälligen zu be
fassen haben, sollen künftig straffer zusammengefaßt 
und Sozialdaten von Straffälligen vermehrt kriminologi
scher Forschung nutzbar gemacht werden. 

Der Senator für Justiz ist mit diesen Vorschlägen ange
sprochen. 

Schließlich und endlich ist eine Strategie einer Öffent
lichkeitsarbeit zugunsten kriminogen gefährdeter Kinder 
und Jugendlicher durch die Senatsverwaltung für Fami
lie, Jugend und Sport und Schulwesen sowie die Senats
kanzlei zu entwickeln. 
Der Berliner Innensenator Kurt Neubauer schätzt den 
Wert aller Mühe so ein: 
»Selbst wenn alle Vorschläge verwirklicht werden, be
hauptet der Bericht nicht, den Weg zu einer kriminalitäts
freien Gesellschaft weisen zu können, sondern kommt le
diglich zu der wohl zutreffenden Einschätzung, daß es in 
unserer Gesellschaft ein nicht unerhebliches Maß an so
zusagen >vermeidbarer Kriminalität< gibt. 

Ich muß Ihnen nicht sagen, wieviel menschliches Leid 
einerseits und wieviel volkswirtschaftlicher Schaden an
dererseits .. vermieden werden könnten.« 

Lassen Sie mich als Praktiker und Handwerker des Si
cherheitsgeschäftes abschließend sagen, daß nach dieser 
Inventur und Eröffnungsbilanz sicher kein Grund besteht 
zu glauben, daß nunmehr alle Erkenntnisse vorliegen, um 
nur noch frisch ans Werk gehen zu müssen. Viele der 
aufgezeigten Probleme tragen den Konflikt in sich selbst. 
Was mich allerdings zutiefst befriedigt, und was ich Sie 
mitzuempfinden bitte, ist, daß hier endlich einmal alle 
Belege dafür vorgelegt worden sind, daß die 
Verbrechensprävention eine gesamtgesellschaftliche Auf
gabe ist, daß der Polizei in der Mitte aller Verantwortli
chen der Platz ausgemessen und zugewiesen worden ist, 
den sie einnehmen kann und muß. 

Entscheidend für mich ist, daß die Breite der Gesamtver
antwortung ausgeleuchtet worden ist und nunmehr -
nicht nur in Berlin - von niemand mehr geleugnet wer
den kann. 

Dafür sollte man dankbar sein. 
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AUSSPRACHE 

Prof. Dr. H.-D. Schwind, Bochum 

Beruhigt hat mich, daß Sie die Aufgaben der Polizei weiterge
steckt haben als der letzte Diskussionsredner, und daß die Poli
zei über ihre bisherigen Aufgaben hinaus an einer präventiven 
Verbrechensbekämpfung beteiligt werden soll. Beunruhigt hat 
mich jedoch etwas anderes in Ihrem Vortrag, nämlich die Art 
und Weise, wie Sie über Sozialisationsfaktoren gesprochen ha
ben und über die Möglichkeiten, entsprechende Forschung 
durchzuführen. Denn diejenigen, die sich mit kriminologischer 
Forschung beschäftigen, wissen, daß diese Faktoren noch alles 
andere als geklärt sind, und so erinnerte mich Ihre Rede strek-

. kenweise an die eines Bundestagsabgeordneten, der, weil er ver
schi~denen ~uten etwas möglichst einfach erklären muß, Dinge 
undifferenZlert darstellt. leb führe es auch darauf zurück, daß 
Sie hier ähnlich vorgegange'l sind und Dinge unproblematisch 
dargestellt haben, die außerordentlich problematisch sind. 

K. Hübner 

Zunächst möchte ich Sie bitten, mir meine bildhafte Sprache zu
gute zu halten, die ich nicht zuletzt auch deshalb gewählt habe, 
weil es sehr schwer ist, das Werk von 600 Seiten, das ich hier 
vorgestellt habe, in 40 Minuten nur einigermaßen so darzustel
len, daß ein Auditorium von 300 Teilnehmern auch Details er
kennen kann. Es waren alles Anrisse, w;.s gebe ich ehrlich zu. ' 
Wenn Sie vermuten, daß wir selbst manches noch .gar nicht wis
sen, so betrachte ich das nicht als Vorwurf, sondern ich beken
ne, daß wir auch bereit sind, Fehler zu produzieren. Nur eines 
wollten wir nicht: wir wollten nicht warten, bis Erkenntnisse fer
tig vorliegen. Wir müssen ja etwas tun, wir arbeiten ja auch im 
politischen Raum, und alle vier Jahre wird auch in Berlin ge
wählt und Sie erinnern sich vielleicht, daß im Berliner Wahl
kampf, das wird man sogar hier gehört haben, das Sicherheits
problem zum Thema Nr. 1 gemacht worden war. Das heißt eben 
auch, daß Ansprüche beim Bürger geweckt und in den Vorder
grund der Aufmerksamkeit geruckt werden. 

Dr. R. Haas, Diplompsychologe, BOIlIl 

Ich weiß nicht, inwieweit Sie am Anfang, als Sie die verschiede
nen Dienststellen nannten, den Senator für Finanzen mit berück
sichtigt haben. Wir haben im Augenblick eine sehr angespannte 
Haushaltslage, wahrscheinlich auch Sie in Berlin. Sind Sie der 
Meinung, daß eventuell diese Pläne, wie Sie sie hier ausgebreitet 
haben, innerhalb der Finanzmöglichkeiten der Länder mittelfri
stig erfüllt werden können? 

K. Hübner 

Selbstverständlich hat das Team nicht umsonst den Senator für 
Finanzen mit in die ressortübergreifende Betrachtung einbezo-
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gen, und wenn ich die direkten Ausgaben betrachte, dann ist es 
jenes Erziehungsgeld, von dem ich sprach. Aber das ist eben 
ganz sicher nur das Aufzeigen eines Denkvorganges, den man zu 
Ende führen müßte. Ich glaube nicht, daß das nun am Beginn 
der Arbeiten stehen wird. Was jedoch den Finanzsenator sehr 

. wenig berühren wird, ist, daß die Ressorts, die bisher neben
einander gearbeitet haben, jetzt ein Problembewußtsein bekom
men haben. Hier kann man auch unter dem bestehenden Haus
haltsrecht durchaus abwarten, daß das Miteinanderarbeiten dann 
auch Einflüsse haben wird auf die ohnehin notwendige mittelfri
stige Finanzplanung, die Daseinsvorsorge und was dergleichen 
mehr sein wird. Was uns vielen Vorwürfen aussetzt ist einfach 
die Tatsache, daß wir angefangen haben und auch noch den Mut 
hatten, das zu veröffentlichen. Wir wissen zwar um diese Feh
lerhaftigkeit, meinten aber, es sollte einfach mal Inventur ge
macht werden. So habe ich es auch genannt und im Zusammen
stehen und im Aufzeigen von Verantwortlichkeiten, die um die 
Polizei und um die Justiz herum angesiedelt sind, liegt meines 
Erachtens schon der große Erfolg dieses Papiers,von dem ich 
nur wiederholen kann, daß es nicht Makulatur geworden ist. Im 
einzelnen wird der Ablauf so sein, daß eine Senats verwaltung, 
die eine Zuständigkeit bekommen hat und in die Planungsphase 
geht, selbstverständlich gezwungen sein wird, den Finanzbedarf 
hierfür mittelfristig darzustellen; dann kann der Finanzsenator 
leichter erkennen, wo die Notwendigkeiten überhaupt entsta~
den sind und wie sie in das Gesamtgefüge einzupassen sind. Das, 
war eigentlich der Grund, den Finanzsenator nicht gleich unmit
telbar dort am Tisch zur Kasse zu bitten, sondern auch bei ihm 
zunächst das Problembewußtsein zu wecken. 

Ich möchte noch eine Bemerkung hinzufügen. Es ist wohl schon 
deutlich geworden, daß man sich nicht nur an das gesprochene 
oder geschriebene Wort halten kann, sondern man muß sehen, 
ob die . Dinge' auch praktikabel sind, ob hier die Theorie nicht 
hübsches Papier bleibt. Dazu darf ich Ihnen ein ganz kurzes Zi-

. tat vorlesen, das von einer ganz anderen Stelle stammt. Es 
heißt: »Bei der Beurteilung des Grades der Wirksrunkeit unserer 
Tätigkeit bei der Kriminalitätsbekämpfung wurde wiederholt 
d,arauf hingewiesen, daß es sich bei den von uns zu beeinflussen
den Erscheinungen um komplizierte gesellschaftliche Prozesse 
handelt. Deshalb ist es notwendig, tief in diese Prozesse einzu
dringen und die Leistungen nicht anhand formaler Zahlenwerte, 
sondern anhand der erzielten geseUschaftlichen Wirksamkeit zu 
messen.« Das würde jeder sofort unterschreiben und mancher 
würde dann plötzlich einen Schreck kriegen, wenn er feststellt, 
daß Worte überall die gleichen sein und trotzdem sehr Verschie
denes bezeichnen können. Denn das Zitat stammt aus der Sep
temberausgabe der Zeitschrift »Forum der Kriminalistik« - aus 
einem Artikel von Generalmajor Helmut Nedwig aus der DDR. 
Da können Sie sehen, daß mit Worten vieles möglich ist. Mir 
kam es darauf an, hinter die Worte zu leUchten, und das ist auch 
ein Grund für meine Bildhaftigkeit gewesen. 



Das kriminalpolizeiliehe V orbeugungs
programm 

Reinhard Rupprecht 

1. Vorbemerkungen 

1.1 Zum Thema 

Wenn sich die Planer dieser anspruchsvollen Tagung 
entschlossen haben, über das kriminalpolizeiliche Vor
beugungsprogramm nicht einen seiner Initiatoren und Re
dakteure, sondern einen »Außenstehenden« referieren zu 
lassen, so erwarten sie sicher keine bis ins Detail gehen
de Berichterstattung über das derzeit praktizierte Pro
gramm. Ich sehe es vielmehr als meine Aufgabe an, vor 
Ihnen einige grundsätzliche Gedanken zu den Zielvorstel
lungen und der Effektivität dieser Art polizeilicher Vor
beugungsarbeit auszubreiten und über den Status quo des 
Vorbeugungsprogramms hinaus einige eigene Überlegun
gen zu seiner Fortentwicklung anzustellen. 

1.2 Definition des Vorbeugungsprogramms 

Was versteht man unter dem kriminalpolizeilichen Vor
beugungsprogramm ? Im engeren Sinne sicher das seit 
1964 zunächst vom Bayerischen Landeskriminalamt und 
ein Jahr später im gesamten Bundesgebiet veröffentlichte 
Vorbeugungsprogramm in seiner heutigen Form. In ei
nem allgemeineren Begriffsverständnis möchte ich es de
finieren als die polizeiliche Gesamtkonzeption zur verba
len und optischen Einwirkung auf jedermann und spezifi
sche Gruppen, sich und andere vor Straftaten zu schüt
zen bzw. von strafbarem Verhalten Abstand zu nehmen. 

1.3 -Das Vorbeugungsprogramm im polizeilichen 
Aufgabengeflecht 

Welche Position nimmt diese Art polizeilicher 
Vorbeugungsarbeit im Gesamtgeflecht des polizeilichen 
Aufgabenspektrums ein? Im Grunde dient die gesamte 
kriminalpolizeiliche Tätigkeit der Kriminalitätsverhü
tung. Nicht nur Laien, auch Kriminologen sehen zwar 
mitunter die primäre Aufgabe der Kriminalpolizei in der 
Aufklärung und Verfolgung von Straftaten. Die Praxis 
scheint ihnen Recht zu geben. Bei vielen Kriminalpolizei
behörden werden Prioritäten und Schwerpunkte ihrer Tä
tigkeit nicht von einer strategischen Gesamtkonzeption, 
sondern vom Einzelfall und den auf ihn bezogenen Wei
sungen der Staatsanwaltschaft her bestimmt. Als Teil der 
Polizei sollte jedoch auch die Kriminalpolizei ihre Aufga-

benstellung primär -unter dem Aspekt der Prävention se
hen. Letztlich dient ja auch die repressive Funktion, so
wohl in der Form der Deliktsunterbindung wie der Straf
verfolgung, vor allem dem Ziel der Verbrechensvorbeu
gung, soll der überführte Straftäter' nach Möglichkeit 
dazu veranlaßt werden, von künftigem strafbaren Ver
halten Abstand zu nehmen, auch wenn die derzeitige 
Form des Strafvollzugs diesem Ziel nicht immer ent
spricht. 

Als einander ergänzende Ausformungen der Prävention 
betrachte ich: 
a) die weitgehend im außerpolizeilichen Bereich liegende 
Beseitigung der Kriminalitätsursachen 

b) die vor allem vom uniformierten Dienst getragene po
lizeiliche Präsenz, vornehmlich in Form des Streifendien
stes (wobei die Vorbeugung bei dieser quantitativ sicher 
bedeutsamsten Form der Kriminalitätsbekämpfung leider 
in einem unbestimmten Maß durch bloße zeitliche oder 
örtliche Verdrängung beeinträchtigt wird) 

c) Prävention durch Straftatermittlung und Verfolgung 
und - last not least 

d) Prävention durch B~ratung, wobei man diese Form 
der Verbrechensvorbeugung wiederum untergliedern 
kann in den Zweig der 

aa) Massenberatung, die sich weitgehend deckt mit 
dem derzeitigen kriminalpolizeilichen Vorbeugungs
programm 
bb) der Gruppenberatung, die ebenso wie 
cc) Einzelberatung nur dezentral durchgeführt wer
den kann. 

Damit ist der Standort des Vorbeugungsprogramms in
nerhalb des weiten Spektrums polizeilicher Prävention, 
freilich zunächst ohne Wertigkeit und Priorität, be
stimmt. 
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nalpolizei München; 1973-1976 Leiter der Schutzpolizei München; seit 
1. 1. 1976 Vizepräsident beim Bundeskriminalamt; Veröffentlichungen 
insbes. auf kriminologischem Gebiet, Rechtsprechungskommentar zum 
BVerfGG. 
53 Bonn-Bad Godesberg, Friedrich-Ebert-Straße 1 

59 



K,,/minah/dlsprcivel7!/on darch 

lJesei/igung yon 

/(,./m/naltlälsursachen 

.J101' ma It've 

Haßnahmen. 

Pol/zell/ehe 

Prdsenz 

./ll1fXliz'rung !J 

Srafverfolgunq 

El'nwirkende 

Porbeugungsarheit 

r-------~ 
Etnzel6e1"atung I ,·,···,,"---.... I_G;_r._u_R_'P_e_n_h_e_"'_a_l._u_n_'9--J 

Hassenbt!ralung 
(J/orbelJgt.tngsprogl'amm) 

2. Zielvorstellungen 

Ein Programm muß auf Ziele ausgerichtet sein. Welches 
sind die Ziele des Vorbeugungsprogramms? 

2.1 Hauptziel 

Das Hauptziel ist schon im Definitionsversuch deklariert 
worden: Minderung der Kriminalität durch den Schutz 
potentieller Opfer, durch Reduzierung des Anreizes zur 
Deliktsbegehung, durch den Aufruf zur Kooperation und 
durch entsprechende Motivierung potentieller Täter 

Gemeinhin wird nur der Opferschutz als Ziel des V orbeu
gungsprogramms gesehen. Das ist wohl zu eng, auch 
wenn man den Schutz begriff so weit faßt daß er den 
~bbau jeder Opferbereitschaft und jeder Reizwirkung, 
Jeder a~f den potentiellen Täter wirkenden Anziehungs
kraft mIt umfaßt. Darunter fallen z. B. sowohl jene Ei
gen~chaften und Lebensumstände, die der Betrüger ge
SChlc~t ausnutzt, um seine Opfern einzuspinnen, wie 
auch Jene Verhaltensweisen und Reizformen, die Frauen 
un~ Kinder leider immer wieder zu Opfern von Sittlich
keItsverbrechern werden lassen. Aber damit ist die 
Hauptzielrichtung des Vorbeugungsprogramms nicht 
vollständig umschrieben. Seine Aufgabe ist es auch den 
Bürger zur Kooperation mit allen für die Sicherhei; und 
Kriminalitätsbekämpfung zuständigen Stellen vor allem 
natürlich mit der Polizei, zu bewegen, d. h'. über den 
Selbstschutz hinaus um den Schutz des Nachbarn des 
öffentli.chen Eigentums und Vermögens, ja der öff~ntli
chen . SIcherheit überhaupt besorgt zu sein. Insoweit be
darf das Vorbeugungsprogramm der Motivation mit 
G~meinschaftswerten, eine Argumentation, der die pri
mar egozentrisch orientierte Gesellschaft unserer Tage 
kaum noch zugänglich ist. 
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Und schließlich muß der labile Mensch, der potentielle 
Täter selbst, zu den Zielpersonen der einwirkenden Vor
beugung zählen. Ihn von strafbarem Verhalten vorüber
gehend oder gar endgültig abzubringen, ja möglichst im 
Vorfeld deliktischen Handeins schon aus einem krimino
genen Milieu herauszureißen oder - noch besser - ihn 
vor derartigen Lebensumständen von vornherein zu be
wahren, wäre die effektivste Wirkung polizeilicher Ver
brechensvorbeugung. 

2.2 Zwischenziele 

Dieses Endziel über einzelne Zwischenziele zu erreichen 
ist denkbar schwierig. Die einzelnen Stufen dieses We~ 
ges, auf denen in praxi - der Klassenskala einer Schule 
vergleichbar, nur mit einer um ein Vielfaches höheren 
Ausfilterungsquote - die Mehrzahl der Angesprochenen 
»sitzenbleibt« und das Endziel nicht erreicht, möchte ich 
kurz skizzieren: 

a) Es gilt zunächst, die Aufmerksamkeit möglichst vieler 
Zielpersonen für einen bestimmten Vorbeugungsgedan
ken zu erlangen: Über die Massenmedien, durch Plakate 
und Kinoreklame, durch Ton, Wort und Bild. 

b) Wer glaubt, damit hätte das Vorbeugungsprogramm 
seinen Zweck erreicht, denkt wirklichkeitsfremd und 
kurzsichtig. Vielmehr gilt es, bei möglichst vielen Le
sern, Betrachtern und Hörern die erreichte Aufmerksam
keit zur Problembeschäftigung auszuweiten, Gefahrenbe
wußtsein zu schaffen. Wer die Informations- und Reiz
überflutung unserer Zeit in Rechnung stellt, weiß, wie 
schwer das ist. 

c) Der nächste Ziel schritt besteht in der Beseitigung all 
jener Hemmnisse, die die Zielpersonen einem im Sinne 



des Vorbeugungsprogramms positiven Überlegungsergeb
nis bewußt oder unbewußt entgegensetzen. Ich vermag 
solche Hemmnisse nur beispielhaft zu nennen: 

- U nwissen, Unwissenheit z. B. über den drohenden 
Schaden, über den Wahrscheinlichkeitsgrad und die 
Aktualität der Gefahr, über die Möglichkeiten des 
Schutzes und der Abwehr, über ihre Kosten; 

- mangelnde Abwehrbereitschaft, aus welchen Gründen 
auch immer; 

- Eigenschaften wie Leichtgläubigkeit, Optimismus, 
Aberglaube, Mangel an Selbstbewußtsein, Geltungs
bedürfnis, Eitelkeit, Wagemut, Risikobereitschaft, 
Gewinnsucht, Mitleid, Neugier, falsch verstandenes 
Autoritätsgefühl oder andere Persönlichkeitsmerkma
le, auf dit! z. B. ein Betrüger nur wartet; 

- Bequemlichkeit, zumal Sicherungsmaßnahmen häufig 
mit unbequemen Konsequenzen, von der Vorsicht bis 
zur Einengung des eigenen Freiheitsraumes, verbuJl
den sind; 

- Geldknappheit oder wenigstens mangelnde Bereit
schaft, den Preis zu zahlen, den Sicherungsmaßnah
men über das bloße Nachdenken und sicherheitsbe
wußte Verhaltensweisen hinaus nun einmal kosten; 

- Zeitnot, unter der viele Menschen heute leiden oder 
zu leiden glauben und die einer näheren Beschäfti
gung mit dem Sicherheitsproblem ebenso wie der 
Durchführung von Sicherungsmaßnahmen entgegen
stehen kann; 

- Egoismus, der dazu führen kann, jene Zeit und Mühe 
zu scheuen, die nicht nur mit dem Selbstschutz, son
dern auch mit einer aktiven Nachbarschaftshilfe und 
erst recht mit einer Zusammenarbeit mit der Polizei 
verbunden ist. 

d) Nur bei Überwindung aller dieser und anderer Hemm
nisse ist ein positives Überlegungsergebnis zu erwarten. 

e) Von diesem Ergebnis bis zu der diesem Ergebnis ent
sprechenden Verhaltensweise ist ein weiterer, vielleicht 
der entscheidendste Schritt. 

f) Und schließlich muß das Vorbeugungsprogramm, soll 
es Kriminalität effektiv und langfristig mindern, eine ge
wisse Dauerwirkung erzielen, in der Einwirkung sowohl 
auf potentielle Opfer als auch Täter. Es muß gewohn
heitsbildenden Charakter haben, um eine solche Lang
zeitwirkung zu erzielen. 

2.3 Nebenziel 

Die abstrakte Zieldefinition des polizeilichen Vorbeu
gungsprogramms wäre unvollständig, würde sie nicht die 
Imagepflege als Nebenziel einbeziehen. Öffentlichkeits
arbeit und Vorbeugungsprogramm werden oft im Zusam
menhang erwähnt und behandelt; zu Recht, denn die ein
wirkende Vorbeugung ist nicht Eingriffs- sondern Lei
stungsverwaltung, manifestiert die Dienstleistungsfunk
tion der Polizei in hervorragender Weise, führt zu keinen 
Konfrontationen im Verhältnis Bürger und Polizei und ist 
nach allem ausgezeichnet geeignet, das Image der Polizei 
bei der Bevölkerung zu verbessern. 

3. Meßbarkeit der Effektivität des Vorbeugungs-
programms 

3.1 Effektivität des Vorbeugungsprogramms 

Verfechter des kriminalpolizeilichen Vorbeugungspro
gramms schätzen seine Effektivität unermeßlich hoch 
ein. Skeptiker behaupten, es habe die Kriminalität kaum 
zu mindern vermocht. Ich glaube, die Wahrheit liegt zwi
schen Illusion und Resignation. Gewiß, die Effektivität 
des Vorbeugungsprogramms läßt sich nicht mit Ein
schaltquoten des Fernsehens und der Auflagenhöhe der 
Zeitungen und Zeitschriften belegen, die es abdrucken. 
Der soeben beschriebene Ausfilterungsprozeß führt da
zu, daß nur ein Bruchteil der Leser, Hörer und Betrach
ter des Vorbeugungsprogramms sich mit· seiner jeweiligen 
Aussage beschäftigen, nur ein Bruchteil dieser Interes
sierten seinem Ratschlag zustimmt und wiederum nur ein 
Bruchteil dieser Zustimmenden die entsprechenden Kon
sequenzen zieht. Diese Dreistufigkeit des Dividierungs
vorganges mindert die Effektivität enorm. Hinzu kommt: 
Nicht alle Delikte lassen sich vorbeugend beeinflussen. 
Und vor allem: viele, ja die meisten Straftaten werden 
stattfinden, ein großer Teil von ihnen sogar unaufgeklärt, 
trotz der vom Vorbeugungsprogramm empfohlenen 

I Schutzmaßnahmen, trotz vorbeugender und abwehrender 
Verhaltensweisen. Also doch Resignation? Nein, denn 
wenn auch nur 5 % der im Bundesgebiet jährlich began
genen Straftaten auf Grund eines optimal wirksamen 
Vorbeugungsprogramms vermieden werden, ergibt sich 
bei einer KostenjN utzen-Analyse folgende N utzen
summe: 

a) Verhüteter Deliktsschaden 
b) Vermiedene Ermittlungs- und 

Personalkosten 
c) Ersparte Prozeß- und 

Strafvollzugskosten 

ca. 50 Mio DM 

ca. 40 Mio DM 

ca. 10 Mio DM 

= 100 Mio DM. 

Das sind nur jene Schadens- und Kostenbeträge, die sich 
zahlenmäßig ungefähr abschätzen lassen. Der hohe Wert, 
den eine Kriminalitätsminderung für das Sicherheitsbe
wußtsein der Allgemeinheit ebenso wie für das Ansehen 
eines Staatswesens hat, konnte dabei nicht berücksichtigt 
werden. 

3.2 Ist präventive Effektivität meßbar? 

Immer wieder hört man die Behauptung, die Effektivität 
präventiver Maßnahmen sei nicht meßbar, ebensowenig 
wie die einer Schutzimpfung. Das ist - so pauschal for
muliert -, trotz aller berechtIgten Vorbehalte gegenüber 
Effizienzanalysen, unrichtig. 

3.3 Meßbarkeit durch Umfragen 

Die Effektivität des Vorbeugungsprogramms läßt sich 
zunächst durch Umfragen erfassen, in denen 
stichprobenartig erfragt wird, ob das Programm die Ziel
gruppe erreicht und in welchem Ausmaß es zu den er
wünschten Konsequenzen geführt hat. Solche Stich pro
benumfragen müssen selbstverständlich den Anforderun
gen entsprechen, die an eine objektive Umfrage aus stati
stischer Sicht zu stellen sind, damit das 
Stichprobenergebnis dem Ergebnis einer Befragung der 
gesamten Grundrnasse möglichst nahe kommt. Insbeson
dere muß die Stichprobe genügend willkürlich sein. 
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Ich nehme an, daß die von mir durchgeführte Befragung 
von Personen, die aus irgendeinem Grund freiwillig an ei
nem bestimmten Tag in ein Münchner Polizeirevier ge
kommen sind, solchen Anforderungen entspricht. 

Umfang und Differenzierung der Stichprobe - 476 aus
gefüllte Fragebogen - gestatten es, Schlüsse bezüglich 
der Struktur der Masse der Gesamtbevölkerung zu zie
hen. 

Auf die Frage: »Haben Sie schon einmal etwas vom Kri
minalpolizeilichen Vorbeugungsprogramm gehört, das je
den Monat in der Presse, im Rundfunk und im Fernsehen 
veröffentlicht wird?« antworteten 59% mih>ja«, 41 % mit 
»nein«. Aber nur 26% konnten richtig oder wenigstens 
annähernd richtig, weitere ·13 % teilweise richtig erklären, 
was das Vorbeugungsprogramm darstellt. 14 % hatten 
hierauf eine falsche, 47% gar keine Antwort. Nicht jeder, 
der schon einmal etwas vom Vorbeugungsprogramm ge
hört oder gelesen zu haben glaubt, weiß also auch, was 
das ist. 

Erwartungsgemäß noch geringer war der Anteil derer, 
die das laufende Monatsprogramm kannten, wobei wegen 
des Befragungstermins am Monatsanfang auch der Hin
weis auf das Programm des Vorrnonats als richtig ange
nommen wurde. In diesem weiteren Sinn waren 25 % der 
Antworten richtig, 10% falsch, neben 65% fehlenden 
Antworten. 

19% der Befragten gaben an, schon einmal aufgrund des 
Vorbeugungsprogramms veranlaßt worden zu sein, etwas 
für ihre Sicherheit zu tun, und zwar 

- 5 % zu Schloßeinbauten 

- 3 % zur Installierung einer Sicherheitskette 

- 1 % zur Anschaffung einer Alarmanlage 

- 7 % zu sonstigen technischen Maßnahmen und 

- 3 % zu Sicherheitsvorkehrungen im organisatorischen 
Bereich. , 

Bei diesem Ergebnis dürfte ein erheblicher Abschlag we
gen' mangelnder Ehrlichkeit am Platz sein. Ferner muß 
berücksichtigt werden, daß die positiven Antworten ent
sprechend der Fragestellung auf die Summe aller Mo
natsprogramme oder doch eine größere Zahl von ihnen 
verteilt werden müßten. Im Hinblick auf diese Ein
schränkungen zeigt sich, wie relativ gering die Durch
satzquote des Vorbeugungsprogramms ist. 

3.4 Meßbarkeit mit Hilfe des Beratungsvolumens 

Die Möglichkeit einer - wenn auch oberflächlichen -
Meßbarkeit des Vorbeugungsprogramms ergibt sich aus 
der Frequentierung der Beratungsstellen. Bestimmte 
Vorbeugungsprogramme, etwa das Motto Einbruchs si
cherungen oder Sicherungen für das Kraftfahrzeug, lösen 
- soweit sie die Zielstufe erreichen - eine bestimmte 
Beratungshäufigkeit aus. Ein gewisser Prozentsatz Inter
essierter wird sich zunächst von der Polizei beraten las
sen, bevor er technische Schutzeinrichtungen kauft. 
Durch die Frage nach dem Anlaß des Aufsuchens der 
Beratungsstelle kann die Effektivität des Vorbeugungs
programms teilweise in Erfahrung gebracht werden. Bei 
wieviel Prozent der Interessierten dann auch das Endziel 
- das heißt die Durchführung der Schutzmaßnahmen -
erreicht wird, läßt sich durch eine ge zielte Nachbefra
gung feststellen. 
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3.5 Meßbarkeit im Modellversuch 

Ob und in welchem Umfang ein Vorbeugungsprogramm 
bestimmte Erscheinungsformen der Kriminalität zu min
dern vermocht hat, läßt sich ferner durch zeitliche und 
örtliche Vergleichsrechnungen eruieren. 

a) Im zeitlichen Modellversuch wird die Kriminalität in
nerhalb eines bestimmten örtlichen und zeitlichen Be
reichs vor und nach Durchführung des Vorbeugungspro
gramms gemessen und verglichen. Dabei müssen folgen
de Bedingungen gelten: 

aa) Die polizeiliche Betreuung des Raumes muß in 
den Vergleichszeiträumen möglichst gleich intensiv 

, sein. 

bb) Andere Ursachen für Kriminalitätsveränderungen 
- insbesondere gesetzliche, die Kriminalstatistik be
einflussende Änderungen, Sozialstrukturveränderun
gen, allgemeine Kriminalitätsveränderungen - müs
sen so gut wie möglich extrapoliert werden. 
cc) Der Vergleichszeitraum muß genügend groß sein, 
um Auswirkungen des Vorbeugungsprogramms spür
bar werden zu lassen. 
dd) Die Vergleiche müssen sich auf Deliktsarten be
schränken, deren Minderung mit den Vorbeugungs
programmen angestrebt wurde. 

b) Denkbar ist auch ein örtlicher Modellvergleich. Er hat 
den Vorteil, daß Kriminalitätsveränderungen im Laufe 
der Zeit nicht spürbar werden. Allerdings wird es schwie
rig sein, für den Versuch ausreichend große Kriminali
tatsräume zu finden, deren Kriminalitätsstruktur und de
ren polizeiliche Betreuung miteinander vergleichbar, ja 
möglichst gleichartig sind. 

4. Status quo 

Soweit die mir erforderlich erscheinenden allgemeinen 
Bemerkungen zur einwirkenden Vorbeugung. Bevor ich 
einige aus polizeilicher Erfahrung geborene und hoffent
lich auf gesundem Menschenverstand beruhende prakti
sche Anregungen anknüpfe, darf ich kurz das kriminalpo
lizeiliche , Vorbeugungsprogramm in seiner derzeitigen 
Form skizzieren. 

4.1 Redaktionskomitee Vorbeugungs programm 

Wie Sie wissen, beschloß im Jahr 1965 die Arbeitsge
meinschaft der Leiter der Landeskriminalämter mit dem 
Bundeskriminalamt, das von KD Weinberger kreierte 
und seit 1964 vom Bayerischen Landeskriminalamt ver
öffentlichte Vorbeugungsprogramm zu übernehmen. Ein 
»ständiges Redaktionskomitee« . wurde gebildet, dem 
fachlich versierte Polizeibeamte des Bundeskriminalam
tes und der Landeskriminalämter angehören. 
a) Das von diesem Redaktionskomitee unter Mithilfe 

, von Ermittlungsbeamten, Werbetextern und Grafikern 
entwickelte, monatlich wechselnde Vorbeugungspro
gramm wird der Presse angeboten und erreicht damit ei
ne gegenwärtig geschätzte Druckauflage von 15-18 Mio~ 
b) Auch' der Rundfunk, dessen gebührenpflichtige Teil
nehmerzahl an 20 Mio heranreicht, weist mit unter
schiedlicher Intensität auf das jeweilige Monatsthema 

, hin. 

c) Das Fernsehen strahlt bekanntlich im Ersten Pro
gramm, jeweils am 1. Freitag im Monat, gegen 21.30 Uhr 
den 4%minütigen Spot »Die Kriminalpolizei rät« in Far
be aus, zu einer Sendezeit also, die Einschaltquoten zwi-



schen 20 und 30 Mio garantiert. Am 7. November läuft 
die 68. Sendung. Im ZDF wird der »Kripo-Monatstip« 
jeweils im Rahmen des Familienmagazins »Die 
Drehscheibe«, also gegen 18.00 Uhr, gesendet. Einschalt
quote: 10--12 Mio mit steigender Tendenz. 119mal ist 
das Monatsprogramm im ZDF bisher ausgestrahlt wor
den. Dabei ist die Feststellung von Bedeutung, daß der 
Empfängerkreis beider Fernsehsendungen nicht grund
sätzlich identisch ist. Die » Drehscheibe« wird vornehm
lich von Hausfrauen, Schichtarbeitern, Rentnern und J u
gendlichen gesehen. 

d) Die Plakate des Monatsprogramms brauche ich nicht 
besonders, vorzustellen. Sie können diese m. E. textlich 
wie graphisch in aller Regel ausgezeichnete Visitenkarte 
des Vorbeugungsprogramms während des Referats auf 
sich wirken lassen. Von 1976 an werden die Plakate in ei
ner Gesamtauflage von fast 100 000 im Vierfarbendruck 
erscheinen. Inzwischen sind sie auch zu einem Abreißka
lender zusammengefaßt worden. 
e) Die Wochenschau »Blick in die Welt« bringt seit Jah
ren einen Zwei-Minuten-Beitrag zum jeweiligen Monats
thema und sorgt mit 152 Kopien für seine Verbreitung. 
f) Seit 1970 wird ein jährliches Schwerpunktprogramm 
durchgeführt. Sie erinnern sich: 
Juni 1970: Monat der Diebstahlsverhütung; 

. Oktober 1971: Du machst Dich kaputt - der Dealer 
macht Kasse; 

Oktober 1973: Alle 17,5 Sekunden ein Diebstahl; 
Oktober 1974: Dunkelmänner mit weißem Kragen ha-

ben keine saubere Weste. 

Erstmals 1973 wurden auch außerpolizeiliche interessier
te Verbände und Institutionen als Multiplikatoren und 
Mitwirkende beteiligt: so der Verband der Sachversiche
rer, die Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzelhan
dels, der ADAC, der HUK-Verband, die Stiftung Waren
test. 

Zur Verteilung kamen bisher insgesamt: 

- 1 Mio Plakate 

- 7 Mio Merkblätter 

- 1 Mio Broschüren 

- 3/4 Mio Aufkleber 

- 6000 Informationsmappen für Polizeidienststellen 

- 3000 Pressemappen 

90 Tonbildschau-Kopien. 

Das Redaktionskomitee ist intensiv bemüht, den Kreis 
der Multiplikatoren für das Vorbeugungsprogramm stän
dig zu erweitern, so z. B. um 

- Mitteilungsblätter von Berufsverbänden 

- Werkszeitungen von Großbetrieben 

- Kundenzeitschriften von Versicherungen und Kran-
kenkassen 

- Mitteilungsblätter von Vereinen und andere Publika
tionsorgane. 

4.2. Projektleitung Vorbeugungsprogramm 

Inzwischen hat der AK II auf der Grundlage des Sicher
heitsprogramms, das ausdrücklich einen weiteren Ausbau 
des kriminalpolizeilichen Vorbeugungsprogramms für er
forderlich erklärt, eine Projektleitung Kriminalpolizeili-

ches Vorbeugungsprogramm eingesetzt, die unter dem 
Vorsitz von Ministerialdirigent Stümper aus sechs Mit
gliedern besteht. Diese Projektleitung hat folgende Auf
gaben: 
- Zielvorstellungen im Rahmen der Gesamtkonzeption 

zu entwickeln, die je nach ihrer Größenordnung vom 
AK II oder der IMK zu genehmigen sind, 

- diese Zielvorhaben näher zu konkretisieren, 

- die Effizienz der einzelnen Maßnahmen des Vorbeu-
gungsprogramms zu überwachen. 

Mehr noch als die Schaffung dieser Projektleitung bietet 
ihre Zusammensetzung die Gewähr dafür, daß die für 
den ständigen Entwicklungsprozeß des Vorbeugungspro
gramms unerläßliche Kreativität garantiert wird. Die Zu
gehörigkeit höchster Funktionsträger der Polizei zur Pro
jektleitung gewährleistet zugleich höchstmögliche Intensi
tät des Eintretens für das Programm im AK 11. Dieser 
und, ihm folgend, die Innenministerkonferenz haben 
denn auch dem von der Projektleitung vorgeschlagenen 
Finanzierungsabkommen und Verfahren zur Durchfüh
rung des Vorbeugungsprogramms in den Jahren 1976 und 
1977 zugestimmt. Es steht mir nicht zu, hier die Planung 
der Projektleitung für die kommenden Jahre vorzutragen. 
Nur soviel sei angedeutet: Sie erschöpft sich nicht in der 
Anregung von Themen für das Vorbeugungsprogramm in 
seiner bisherigen Form, sondern erstreckt sich auf Ziel
vorstellungen für die polizeiliche Jugendarbeit, die Tätig
keit der Beratungsstellen und die allgemeine polizeiliche 
Öffentlichkeitsarbeit ebenso wie auf Vorbeugungsmaß
nahmen gegen anarchistische Gewalttäter. Damit wird 
zugleich deutlich, daß die Projektleitung offenbar und 
voll zu Recht das gesamte Spektrum polizeilicher Vor
beugungsarbeit - also weit mehr als die eigentliche Vor
beugungsberatung - als ihren Aufgabenbereich betrach
tet. 

4.3 Bundesländer 

Eng mit dieser bundesweiten Aktion verknüpft sind dar
über hinausgehende Aktivitäten und Initiativen in den 
einzelnen Bundesländern, insbesondere getragen von den 
Landeskriminalämtern und einigen Polizeipräsidien: 
- Das Monatsprogramm wird mit örtlich einschlägigen 

Fällen angereichert, um es der Presse schmackhafter 
zumachen. 

- In verschiedenen Hörfunkprogrammen werden Inter
views zum Monatsprogramm' veranlaßt. 

- Jahresschwerpunktprogramme werden' mittels einer 
Pressekonferenz, die regelmäßig der Innenminister 
des Landes leitet, eröffnet und mit Ausstellungen un
terstrichen; (so hat das Polizeipräsidium München im 
Jahre 1971 das Schwerpunktprogramm zur Rausch
giftbekämpfung mit einer vielbesuchten Ausstellung 
begleitet). 

- Über geeignete Multiplikatoren wird Beratungsmate
rial verteilt, wie zum Beispiel: 

o Fahrradpässe, 
o Merkblätter aufklärenden, beratenden und vor

beugenden Inhalts im Rahmen von Sonderaktio
nen, auch in fremdsprachlicher Form für Gastar
beiter, 

o Sonderdrucke von Testberichten über Sicher
heits- und Alarmeinrichtungen, 

o ja sogar Informationsprogramme für akustische 
Blindenzeitungen. 
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4.4 Ausland 

Es gibt keine laufenden und umfassenden Beobach
tungen darüber, ob, und wenn ja, welche Vorbeugungs
programme in anderen Staaten durchgeführt werden. 
Weinberger hat vor zwei Jahren eine entsprechende 
Interpol-Anfrage initiiert und in einem Seminar in 
der Polizeiführungsakademie über das Ergebnis eine 
Zwischenbilanz gezogen (siehe Tagungsbericht »Auswir
kungen der modernen Kriminalität auf die vorbeugende 
Verbrechensbekämpfung« vom 2.-6.4. 1973, 
S. 104 ff.). Danach hat der Vorbeugungsgedanke offen
bar in Großbritannien, Kanada und Japan am tiefsten 
Wurzeln geschlagen. Nicht nur organisatorische Unter
schiede, sondern auch verschiedenartige Auffassungen 
vom Begriffsumfang der Prävention und vor allem man
gelnde Einheitlichkeit in der Beantwortung der Umfrage 
erschweren einen umfassenden und exakten Vergleich. 
Fruchtbarer erscheint es, aus der Beobachtung ausländi
scher Vorbeugungsprogramme im einzelnen- nützliche 
Anregungen für die eigene Programmgestaltung zu zie
hen. 

5. Gedanken zur Fortentwicklung des Vor-
beugungspro gramms 

An Kritik am gegenwärtigen kriminalpolizeilichen Vor
beugungsprogramm hat es ebenso wenig gefehlt, wie an 
lobenden Stimmen. Die meisten Bedenken wurden gegen 
die HäUfigkeit des Programmwechsels erhoben. Ebenso 
grundsätzlich ist der Vorwurf, das Vorbeugungspro
gramm sei zu wenig zielgruppenorientiert, zu breit ange
legt und dafür zu wenig auf Tiefenwirkung hin orientiert; 
es sei darauf beschränkt, die Aufmerksamkeit der Ange
sprochenen zu erwecken, ohne Anreize für Konsequen
zen zu bieten. An den Fernsehspots zum Vorbeugungs
programm wird bemängelt, daß ohne Wiederholung keine 
Dauerwirkung erzielbar sei. Auch von den Hinweisen in 
der Presse erwarten manche Skeptiker nur Tageswir
kung. Die zum Monatsprogramm gehörigen Plakate er
scheinen vielen nicht gut plaziert und in der Öffentlich
keit zu wenig verbreitet. 

Solche Kritik mag nicht gänzlich unberechtigt sein, auch 
wenn sie nicht immer ernst zu nehmende Alternativen 
anzubieten vc~mag. Sie führt aber jedenfalls nicht zu der 
Überlegungskonsequenz, das derzeitige kriminalpolizeili
che Vorbeugungsprogramm ad acta zu legen. Es hat sich 
bewährt und ist in aller Regel sowohl in seiner textlichen 
wie in seiner graphischen Gestaltung von hervorragender 
Qualität. Auch die Häufigkeitsverteilung der angespro
chenen Deliktsgruppen und unter kriminologischen 
Aspekten zusammengehörigen Leitsatzthemen ist nicht 
zu beanstanden. Sie korreliert positiv mit der durch
schnittlichen Häufigkeitsverteilung schadensträchtiger 
und grundsätzlich präventabler Deliktsformen: 

- 38 % aller Monatsprogramme richten sich gegen die 
verschiedensten Diebstahlsgefahren, 

- 24 % betreffen den Betrug in seinen mannigfaltigen 
Ausprägungen, 

- 17 % gelten dem Kinder- und Jugendschutz, 

7 % beschäftigen sich - zumeist kumulativ -
mit Raub, Erpressung und Notzucht, 

- 1 % warnt vor Gewaltdelikten im allgemeinen, 
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- 2 % widmen sich der Rauschgiftbekämpfung, 
Brandgefahren und den Risiken von 
»Anhalter-Reisen«, 

- 11 % schließlich enthalten allgemeine Ratschläge, 
insbesondere Hinweise auf die Beratungsstellen 
der Kriminalpolizei. 

Wenn ich dieser grundsätzlich positiven Beurteilung ein 
paar Überlegungen zur Fortentwicklung und Effektivie
rung der einwirkenden Vorbeugung anfüge, so nicht aus 
vermeintlicher Besserwisserei gegenüber dem Redak
tionskomitee oder der an Kreativvermögen sicher nicht 
zu überbietenden Projektleitung, sondern weil eine lang
fristige Konzeption, ein ebenso dynamischer wie flexi
bler Innovationsprozeß, nie an einem Übermaß von 
Denkanstößen und Ideen leiden kann, auch wenn ihrer 
Realisierung zunächst finanzielle Engpässe oder andere 
Sachzwänge entgegenstehen mögen. 

5.1 Berücksichtigung relevanter Forschungsergebnisse 

Schon jetzt baut das Vorbeugungsprogramm auf fach
kundiger Beobachtung der Kriminalitätsentwicklung, auf· 
kriminologischen und psychologischen Erkenntnissen 
und Erfahrungen auf. Diese Nutzung aller möglichen Er
kenntnisquellen und multidisziplinärer Forschung muß 
intensiviert, optimal ausgeschöpft werden: 

Das gilt vornehmlich für 

- die Abstimmung des Vorbeugungsprogramms auf die 
Kriminalitätsphänomenologie unter Berücksichtigung 
quantitativer Gesichtspunkte, der tendenziellen Ent
wicklung, der Schadensintensität und der Präventions
relevanz bestimmter Erscheinungsformen 

- die Beeinflußbarkeit potentieller Opfer unter viktimo
logischen Aspekten 

- die Berücksichtigung von Ergebnissen der Verhaltens
forschung und anderer Erkenntnisse der Psychologie 
und der Soziologie über Ursachen und Wirkung vor
beugungsabgeneigter Verhaltensweisen und Ansatz
punkte für ihre präventionsgünstige Beeinflussung. 
Die Kriminologie, insbesondere die viktimologische 
Forschung, muß uns über Thesen und Theorien hin
aus mehr praxisbezogene Ergebnisse liefern. 

5.2 Internationaler Erfahrungsaustausch 
. -

In der Darstellung des Status quo habe ich zu verdeutli-
chen versucht, wie unterschiedlich und im Detail durch
aus interessant ausländische Vorbeugungsprogramme 
sind. 

a) Was fehlt, ist eine systematische internationale Beob
achtung und Analyse der Vorbeugungsprogramme, ihrer 
Effektivität und ihrer Fortentwicklung. Interpol wäre für 
diese Aufgabe ebenso geeignet wie berufen. Vorausset
zung ist freilich, daß in Staaten wie den USA, in denen 
es so viele Vorbeugungsprogramme wie Polizeien gibt, 
zunächst eine gesamtstaatliche Information, Sammlung 
und Analyse erfolgt. 

b) Die supranationale Auswertung müßte in entspre
chende Empfehlungen an die angeschlossenen Staaten, 
d. h. deren Zentralstellen, einmünden. 

c) Auch internationale Arbeitstagungen über Probleme 
des Vorbeugungsprogrammes auf der Grundlage interna
tionalen Erfahrungsaustausches können der ständigen 
Fortentwicklung und Verbesserung dienlich sein. 



Informelle Kontakte, wie sie z. B. mit der Bundespolizei
direktion in Wien, mit der Zentralen Beratungsstelle für 
Verbrechensverhütung bei der Stadtpolizei Zürich oder 
mit niederländischen Polizeidienststellen im kleinen 
Grenzverkehr bestehen, sind sicher für beide Seiten 
nützlich. Aber sie bilden nur einen Tropfen auf den hei
ßen Stein und können eine gesamteuropäische, ja welt
weite Zusammenarbeit auf dem Sektor der Verbrechens
prävention, insbesondere der beratenden Vorbeugung, 
keinesfalls ersetzen. Weder einzelstaatliche Souveränität 
noch unterschiedliche Rechtsordnungen und Organisa
tionsgefüge stehen einer inter- und supranationalen Koo
peration dieser Art polizeilicher Prävention entgegen. 

5.3 Reizilltensivierung 

Es gilt vor allem, die mit der ständig zunehmenden Reiz
überflutung zugleich steigende Reizschwelle des Lesers, 
Betrachters und Hörers sicher zu überwinden. Hierzu 
muß die gesamte Klaviatur moderner Öffentlichkeitsar
beit und Werbung eingesetzt werden. Es wäre falsch, das 
Vorbeugungsprogramm dadurch an Wirksamkeit einbü
ßen zu lassen, daß man es mit Rücksicht auf U rheber
schaft und Anlaß keinesfalls anreißerisch gestaltet, son
dern vornehme Zurückhaltung übt. 

a) Bild u1ld Plakat 

In der textlichen und bildhaften Darstellung sollte z. B. 
auf graphische Formen wie die Comic strips nicht ver
zichtet werden, gerade weil der Mensch in aller Regel 
primär optisch orientiert ist und deshalb über das Bild 
leichter Zugang zum Text findet. 

Die Anziehungskraft von Vorbeugungsplakaten läßt sich 
mitunter durch Reiz- und Leuchtfarben erhöhen. Ebenso 
wichtig wie die Plakatgestaltung ist im übrigen ihre Ver
teilung: Schon jetzt ist zwar der Aushang nicht auf Amts
stuben beschränkt. Aber es wäre noch schöner, ,die Pla
kate auch in öffentlichen Verkehrsmitteln, auf Litfaßsäu
len und an Bauzäunen in entsprechender Größe zu sehen. 
Ich weiß natürlich, daß das vor allem ein finanzielles 
Problem darstellt. Nicht weniger als 225000 DM würde 
beispielsweise ein zehntägiger Anschlag von 80000 DIN
A I-Plakaten kosten. 

b) Presseveröffentlichung 

Daß wir nicht jedes Monatsprogramm in jeder Tageszei
tung finden, hat - wie wir wissen - vornehmlich zwei 
Ursachen: Dem Polizeiredakteur kommt es zumeist we
niger auf die Sache als auf den Fall an, schon weil dieser 
in aller Regel die Schlagzeile mit der höheren Anzie
hungskraft liefert. Die örtlichen Pressestellen müssen da
her noch mehr als bisher bemüht sein, dem Monatspro
gramm den möglichst aktuellen und ortsbezogenen Fall 
voranzustellen, mit dem zusammen sich das jeweilige 
Programm besser v~rkaufen läßt. 

Wie schwierig dennoch die Motivierung einer Zeitungsre
daktion ist, will ich an folgendem Beispiel zeigen: Ob
wohl das Vorbeugungsprogramm des Monats September 
mit einem relevanten aktuellen Fall angereichert im Poli
zeipräsidium der Münchner Presse vorgesJellt wurde, 
fand man in keiner der fünf Münchner großen Tageszei
tungen in den nächsten drei Tagen eine Darstellung oder 
wenigstens einen Hinweis auf den Programminhalt. Ein 
Reporter wies uns darauf hin, daß die Redaktionskonfe
renz die Information über den konkreten Fall zugelassen, 

den daran angeknüpften Hinweis auf das Vorbeugungs
programm jedoch gestrichen habe. 

Am eindrucksvollsten wirkt die Gegenüberstellung von 
Fällen, in denen sich der Betroffene dem Vorbeugungs
vorschlag entsprechend verhalten hat, mit anderen, in de
nen die Nichtbeachtung der Empfehlung des Vorbeu
gungsprogramms als ursächlich für die Tatbegehung an
gesehen' werden kann. Hinzu kommt, daß insbesondere 
für die Presse die Aktualität jedes Monatsprogramms -
und mag es noch so gut aufbereitet sein - unter seiner 
Ähnlichkeit mit früheren Programmen leidet. Erst recht 
mindern Wiederholungen das Interesse, wenn der Ab
stand nicht ausreichend groß ist. Ich stelle daher zur Dis
kussion, ob man nicht das Monatsprogramm zu einem -
sagen wir - Quartalsprogramm umgestalten sollte. Per
sönlich glaube ich allerdings, daß hierdurch insgesamt ein 
Informations- und Verbreitungsverlust eintreten würde, 
vor allem im Hinblick auf andere Medien, insbesondere 
das Fernsehen. Eine hohe Leserquote darf von Sonder
beilagen erwartet werden. Eine solche Sonderbeilage ist 
allerdings nicht in Verbindung mit jedem Monatspro
gramm, allenfalls mit einem jährlichen Schwerpunktpro
gramm zu erwarten. 

Natürlich könnte das Monatsprogramm der Tageszeitung 
wie ein Werbeprospekt beigefügt werden, aber das allein 
würde bei einer Zeitung mit einer Auflage von 180000 
(SZ) Kosten in Höhe. von 16000 DM verursachen. Daß 
es ausnahmsweise auch billiger geht, beweist die Beilage 
»Betrügen Sie den Dieb im Urlaub« der Zeitschrift' »Für 
Sie« vom 13. 6. 1975. Die Zeitschrift übernahm zwei 
Drittel der Gesamtkosten in Höhe von 120 000 DM. An 
der Kostenfrage scheiterte bisher auch die Programm
werbung auf Lesemappen. 

c) Hörfunk 

Die Effektivität des Werbehörfunks vermag ich nicht zu 
ermessen. Jedenfalls kosten 15 Sekunden in einem Regio
nalprogramm 3500 DM. Zieren sollte sich die Polizei kei
neswegs, Vorbeugung im Rahmen kommerzieller Wer
bung zu betreiben. Freilich steht zu befürchten, daß 
dann Funk und Fernsehen weniger bereit wären, das 
Vorbeugungsprogramm außerhalb des Werbefunks dar
zustellen und daß die Presse das Vorbeugungsprogramm 
sogar in den Anzeigenteil verbannen könnte. 

d) Fernsehen 

Die Sendungen »Die Kriminalpolizei rät« bzw. der Mo
natstip im Rahmen der »Drehscheibe« sind ganz gewiß 
hervorragende Propagandisten. Allerdings ließe sich ihre 
Eingängigkeit noch durch einen zusätzlichen Unterhal
tungswert steigern, etwa in der Richtung der U nfallver
hütungsspots »Schussel & Co«. Die ARD hat sich einem 
solchen Plan gegenüber aufgeschlossen gezeigt. 

In der Bundesrepublik gibt es kein kommerzielles Fern
sehen, so daß wir nicht zu befürchten brauchen, daß eine 
Unterhaltungssendung vom Werbefernsehen immer wie
der unterbrochen wird. Eine derartige Einblendung des 
Monatsprogramms würde den Grundsatz der Nichtkom
merzialisierung nicht durchbrechen. Die häufige Wieder
holung der präventiven Empfehlung kann nach Meinung 
der Werbepsychologen bis ins Unterbewußtsein eindrin
gen. Freilich, auch Bedenken gegen eine solche Verbrei
tungsform sind geltend zu machen; nicht nur, weil die 
Unterbrechung einer Unterhaltungssendung auch A ver-
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sionen erwecken kann, sondern vor allem, weil solche 
Vorbeugungswerbung eben sehr teuer wäre. 

5.4 Zielgruppenorientierung 

Wie kann en-eicht werden, daß das kriminalpolizeiliehe 
Vorbeugungsprogramm nieht nur von einer höchstmögli
chen Personenzahl auf irgendeine Weise wahrgenommen 
wird, sondern daß gerade jene es lesen, sehen oder hö
ren, die es besonders angeht, vor allem jene, die eine 
überdurchschnittliche Bereitschaft erwarten lassen, sich 
mit ihm auseinanderzusetzen und seinen Rat zu befol
gen? Wir unterscheiden direkte und indirekte Zielgrup
pen. Direkte oder unmittelbare Zielgruppen sind solche, 
die es letztlich angeht, also sowohl aktuelle Opfer wie 
besonders gefährdete potentielle Opfer, aber auch poten
tielle Täter. Zu den mittelbaren zählen Personengruppen, 
von denen eine besondere Multiplikatorwirkung zu er
warten ist oder die im engeren Lebensbereieh direkter 
Zielpersonen auf diese besonderen Einfluß haben und 
steuernd einzuwirken velmögen. Auf solche direkte und 
indirekte Zielgruppen muß sich das Vorbeugungspro
gramm mehr noch als bisher besonders konzentrieren, sei 
es, daß es sie über Massenmedien und Plakate gezielt an
spricht, sei es, daß es die nur dezentral mögliche Einzel
und Gruppenberatung plant und unterstützt. 

a) Aktuelle Opfer 

Zu den wahrscheinlich in besonderem Maß für Präven
tionsvorschläge zugänglichen und empfänglichen Bürgern 
zählen sicher vor allem jene, die gerade Opfer einer 
Straftat geworden sind und den angerichteten materiellen 
und immateriellen Schaden noch spürbar empfinden. Ih
re Bereitschaft, sich vor einem derartigen Schaden künf
tig zu schützen, ist gewiß überdurchschnittlich groß. 
Deshalb sollten sie in jedem Fall das entsprechende Vor
beugungsprogramm - mit einem selbstverständlich jede 
Schadensfreude velmeidenden Begleitbrief - von der er
mittelnden Dienststelle zugesandt bzw. ausgehändigt be
kommen. 

b) Gruppenberatung 

Die einwirkende Vorbeugung darf sich nicht in der Kon
zipierung und Verbreitung eines Monatsprogramms und 
einer jährlichen Schwerpunktaktion erschöpfen. Dessen 
ist sich die Projektleitung ebenso wie das ständige Redak
tionskomitee bewußt. Ebenso wichtig ist eine möglichst 
zielgruppenorientierte »zentrale Unterstützung der de
zentralen Beratungstätigkeit«. Diese dezentrale Bera
tungstätigkeit beschränkt sich derzeit noch weitgehend 
auf die ebenso wirksame wie personalaufwendige Einzel
betreuung von Personen, die die derzeit 110 Beratungs
stellen in den Landeskriminalämtern und Polizeipräsidien 
aufsuchen. Woran es im allgemeinen noch fehlt, ist die 
Zwischenstufe der zielorientierten Gruppenberatung, 
nicht nur in den Räumen der Beratungsstelle, sondern in 
Sitzungen von Berufsvertretungen und Verbänden aller 
Art~ in Altenclubs, Schulen und Jugendheimen. Dieses 
»missing link« zwischen Massen- und Einzelberatung 
scheint mir besonders geeignet, die Vorteile einer ziel
gruppenorientierten Breitenwirkung bei vel1retbarem, ge
genüber der EinzeJberatung wesentlich rationellerem Per
sonalaufwand zu verbinden mit einer im Vergleich zur 
Massenberatung wesentlich stärkeren Tiefenwirkung 
durch persönliches Engagement, durch persönliche Ein
wirkung. Dazu bedarf es selbstverständlich einer eigenin
itiativen Beratungsstrategie der Träger der Beratungsstel-
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len. Als Multiplikatoren kommen insbesondere folgende 
Zielgluppen in Betracht: 

- Architektenkammern, Einzelhandelsverbände u. a. 
Berufsve11retungen 

- Bankenvereinigungen 

- Versicherungen 

- Hausbesitzervereine. 

Direkte Zielgruppen, die sich für Gruppenberatungen eig
nen, bilden z. B. Altenclubs, Jugendgruppen, Schulklas
sen und Gastarbeitergruppierungen. 

Diese zielgruppenorientierte Beratungstätigkeit sollte von 
der Kommission »Kriminalpolizeiliehe Beratung« in Zu
sammenarbeit mit der Projektleitung »Kriminalpolizei
liches Vorbeugungsprogramm« zentral konzipiert und 
durch Ausarbeitung von Merkblättern und Referaten, 
durch die Produktion von Filmen und Tonbildschauen, 
durch vorbereitende Tagungen und Ergebnisbeobachtung 
intensiv unterstützt werden. 

5.5 Anreiz zu Schutzmaßnahmen 

Noch einmal muß die Frage gestellt werden, wie die Zahl 
derer erhöht werden kann, die aus der Empfehlung des 
Vorbeugungsprogramms die gewünschten Konsequenzen· 
wirklich ziehen. Hier sind Skepsis, Pessimismus und Re
signation am ehesten gerechtfertigt. Der Anteil der er
folglos Beratenen ist zu hoch. Welcher Anreiz kann ih
nen geboten werden, um der Empfehlung des Vorbeu
gungsprogramms zu folgen? Vor allem sind es materielle 
Vorteile, die in unserer primär materiell eingestellten Zeit 
über die Einsicht in das Zweckmäßige, über die Vernunft 
hinaus, einen zusätzlichen Anreiz zu bieten vermögen. 
Dabei denke ich insbesondere an folgende Möglichkei
ten: 

a) Prämjenermäßigung 

Die Sachversicherer müssen in zunehmendem Maße für 
die Durchführung technischer Schutzmaßnahmen Prä
mienrabatte gewähren. Zwar setzt der Vertragsabschluß, 
z. B. nach den Rieh dinien der Einbruch-Diebstahl-Versi
cherung, je nach Versicherungsart und -umfang bestimm
te Schutzvorrichtungen voraus. Die Sachversicherer ha
ben auch Geldprämien für die Aufklärung von Kfz-Dieb
stählen und die Wiederbeschaffung gestohlener Fahrzeu
ge zur Verfügung gestellt. Wirksamer wären allerdings 
Prämiensätze, die nach dem Maß des nachprüfbaren 
technischen Selbstschutzes gestaffelt sind. Das gilt auch 
für Kfz-Sicherung. Die Zahl der Kfz-Diebstähle und 
Kfz-Aufbrüche würde sich sicher auf ein Minimum ver
ringern, wenn jedes Fahrzeug mit einer kombinierten 
Kfz-Aufbruch- und Diebstahlsicherung versehen wäre 
(wobei ein optimaler Fehlalarmschutz vorauszusetzen 
ist). Aber es fehlt ein besonderer materieller Anreiz da
für. 

b) Finflnzierungsfonds 

Es sollte auch darüber nachgedacht werden, ob die Fi
nanzierung technischer Sicherungseinrichtungen unter 
Umständen mit Unterstützung eines Fonds gefördert 
werden könnte, den die Sachversicherer allein oder zu
sammen mit der öffentlichen Hand finanzieren. Beide, 
Sachversicherer wie Staat profitieren letztlich von sol
cher Prävention. Daß eine Finanzierung durch einen sol
chen Fonds selbstverständlich nur einen Teil der im Ein
zelfall entstehenden Kosten decken und nur in besonders 



begründeten Fällen erfolgen dürfte, erscheint selbstver
ständlich. 

c) Preisaussetzung 

Denkbar wäre ferner, daß das Vorbeugungsprogramm 
denen, die bestimmte, ihnen empfohlene Schutzmaß
nahmen durchführen, den Anreiz der Teilnahme an einer' 
Art Preisausschreiben bietet, sei es, daß z. B. jeder 10., 
der aufgrund einer Beratung die Durchführung von 
Schutzvorkehrungen nachweisen kann, diese ganz oder 
teilweise finanziert bekommt, sei es, daß jeder, der in be
stimmter Weise zur Minderung der Kriminalität beiträgt, 
an einer Verlosung teilnimmt. Wenn man die Effizienz 
des Vorbeugungsprogramms durch finanzielle Anreize 
fördern will, gibt es genügend geeignete Wege hierzu. 

5.6 Personelle Organisation 

Ich glaube, die kritische Bewertung des ständigen Redak
tionskomitees als ein »Kreis gutwilliger Laien«, die 
in einem »geistigen Getto eine hervorragende Idee mit 
halber Kraft fahren, bis sie eines Tages stürzt«, wird we
der seinem Engagement noch seiner Leistung gerecht. 
Dennoch war die Bildung einer Projektleitung in höch
stem Maße nützlich, ja unerläßlich, nicht nur im Sinne 
gesteigerter Kreativität, sondern auch, um dem Vorbeu
gungsprogramm gerade im Bewußtsein der letztlich ent
scheidenden ministeriellen und politischen Funktionsträ
ger noch mehr Geltung zu verschaffen. 

Trotz der hervorragenden personellen Zusammensetzung 
beider Gremien sei die Frage erlaubt, ob die in den gera
de durch die Institutionalisierung der Projektleitung ein-. 
getretenen Innovationsprozeß gesetzten Erwartungen, ob 
die hier von mir aufgestellten Forderungen zentraler For
schungstätigkeit, Markt- und Ergebnisbeobachtung, ziel
gruppenorientierter Beratungsplanung und internationa
len Erfahrungsaustausches ohne hauptamtliche Kräfte er
füllt werden können. Gewiß, die Projektleitung wird sich 
der Mitarbeit einer potenten Werbefirma bedienen. Aber 
damit sind nicht alle notwendig weiterlaufenden niultidis
ziplinären Arbeitsprozesse abgedeckt. 

5.7 Finanzielle Ausstattung 

Mit weniger als einer MiiIion DM das derzeitige Vorbeu
gungsprogramm auszuarbeiten und bundesweit zu ver-

breiten, grenzt bereits an ein Wunder. Auch in den kom
menden Jahren sind für sämtliche Aktionen nur 1,5 Mio 
DM vorgesehen. Soll das Vorbeugungsprogramm in den 
hier angedeuteten Richtungen weiter fundiert, intensi
viert und ausgebaut werden, so verursacht das mit Si
cherheit mehr Kosten. Wenn man bedenkt, daß allein die 
Summe der Polizeihaushalte der Bundesländer rund 
6 Milliarden DM beträgt, so erschiene ein finanzieller 
Aufwand für das Vorbeugungsprogramm in Höhe von 
6 Mio DM noch immer sehr niedrig, auch im Vergleich 
zu den Aufwendungen, dIe zur Erhöhung der Verkehrssi
cherheit jährlich erbracht werden. Ich bin mir durchaus 
bewußt, daß eine solche Forderung in einer Zeit, in der 
die öffentliche Hand im allgemeinen zu Recht Haushalts
kürzungen vornimmt, nicht gern gehört wird, ja absurd 
erscheint. Eine realistische KostenjNutzen-Analyse wür-· 
de allerdings beweis~n, daß sich eine bessere finanzielle 
Ausstattung des Vorbeugungsprogramms langfristig um 
ein Vielfaches auszahlt, ja daß sich wohl keine Sicher
heitsrnaßnahmen denken lassen, die sich volkswirtschaft
lich letztlich gewinnbringender oder besser gesagt ver
lustsparender auswirken. 

Ich erinnere nur an die finanzielle Ausstattung von Ak
tionen wie 

- Erst gurten, dann starten - mit 8 Millionen, oder 

- Contra Promille am Steuer - mit einem ähnlichen 
Kostenaufwand. 

6. Schlußbemerkung 

Lassen Sie mich zum Schluß noch einmal betonen, daß 
sich meiner Überzeugung nach das derzeitige V orbeu
gungsprogramm durchaus bewährt hat. Ebenso falsch 
wäre es aber, es in Routine erstarren zu lassen und nicht 
ständig nach neuen Wegen möglichst effektiver, einwir
kender Vorbeugung zu suchen. Jede Chance,die unge
nutzt bleibt, diese so wichtige Form der Kriminalitäts
prävention zu fördern - wichtig nicht nur, weil sie mir 
rationell und effektiv erscheint, sondern weil sie über 
den polizeilichen Bereich hinausgeht und den einzelnen 
wie die Allgemeinheit zur Besinnung und Aktivität auf
ruft - jede ungenutzte Chance also wäre ein schwer ver
zeihliches Versäumnis. Wenn Sie mir darin zustimmen, 
danke ich Ihnen hierfür noch mehr als für Ihre Aufmerk
samkeit. 
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AUSSPRACHE 

H. U. Störzer, Wissenschaftl. Assistent, Heidelberg 

Eine Zielgruppe polizeilicher Vorbeugungsarbeit sind unter an
derem die potentiellen Opfer. Herr Dr. Gemmer hat gestern da
zu festgestellt, der heutige Stand der Viktimologie biete der Poli
zei kaum Ansatzpunkte für die Reduzierung des Opferrisikos. 
Dieselbe Meinung klang eben auch bei Herrn Rupprecht an. Zu
mindest für eine Opfergruppe trifft dies - jedenfalls in dieser 
Schärfe - meines Erachtens nicht zu, und zwar für die minder
jährigen Opfer von Sittlichkeitsverbrechen. Zu diesem Problem
kreis gibt es - Herr Dr. Kerner hat es heute morgen bereits an
gedeutet - eine ganze Reihe viktimologiseher Untersuchungen, 
die durchaus Anhaltspunkte für Präventivmaßnahmen liefern 
können. Zum Beispiel ermittelte Anfang der 60er Jahre Frau 
Prof. Elisabeth Nau, daß Von 600 mindeIjährigen Opfern eines 
Sexualdeliktes nur 12,8 % eine vernünftige Aufklärung erhalten 
hatten. Folglich bietet sich eine Aufklärung der Kinder über die 
ihnen drohenden Gefahren als erfolgversprechende vorbeugende 
Tätigkeit an. Wurde dies aber bisher in: der richtigen Art und 
Weise durchgeführt? - Wir haben soeben unter anderem die 
dieses Thema behandelnden Plakate der Aktion »Die Kriminal
polizei rät« gesehen. Diese Plakate sind sehr werbewirksam ge
macht, sie fallen auf; und auf keinem fehlt das' Wort 
»Aufklärung«. Aber ebenso wie alle Vorträge und Presseveröf': 
fentlicllUngen zu diesem Thema wenden sich auch diese Plakate 
an die Eltern und Erzieher, also nicht an die direkte Zielgruppe. 
Ein solcher Umweg verursacht nur unnötige Streuverhiste. Sinn
voller wäre es, die Kinder auch - ich sage ausdrücklich »auch« 
- direkt anzusprechen. Eine weitere viktimologische Arbeit hat 
bewiesen, daß Aufklärungsvorträge od,er auch -filme in der 
Schule fast ideale Präventivmaßnahmen wären. Frau Dr. Ilse 
Matthes fand 1961 unter 881 weiblichen Opfern eines Sittlich
keitsverbrechens zwischen 2 und 20 Jahren nur 5,7% und unter 
319 männlichen Opfern zwischen 2 und 20'Jahren sogar nur 
5,3 %, die zur Zeit der Tat unter 6 Jahren, also noch nicht schul
pflichtig waren. - Ich kenne die Löschblätter, die Mitte der 
60er Jahre in den Schulen verschiedener Städte verteilt wurden 
und mit denen die Kinder in kindgemäßer Form auf die ihnen 
drohenden Gefahren aufmerksam gemacht wurden. Das war ein 
Anfang. Vielleicht wird auch heute noch in irgendeiner Stadt ei
ne ähnliche Aktion durchgeführt. In Heidelberg jedenfalls findet 
nichts dergleichen statt. Verkehrsunterricht wird in den Schulen 
von der Schutzpolizei erteilt. In Berlin wird - wie uns Herr 
Hübner heute morgen berichtet hat - in den Schulen unter Be
teiligung der Polizei über Rauschgift gesprochen. Warum hält 
nicht auch ein Kriminalbeamter - oder noch besser eine Krimi
nalbeam tin - vor Schülern Vorträge zur Vorbeugung gegen Sitt
lichkeitsdelikte? 

R. Rupprecht 

Natürlich sind wir für solche Ansätze der viktimologischen For
schung äußerst dankbar. Ich wollte auch nicht zum Ausdruck 
bringen, daß es überhaupt keine U nte~tützung von dort gibt, 
aber es ist immer noch viel zu wenig. 

Wenn wir nicht alle Erkenntnisse gleich umsetzen können, weil 
die Polizei, wie wir alle wissen, unter einem erheblichen Perso
nalmangelleidet - und gerade der Unterricht in der Schule ist 
äußerst personalaufwendig - dann müssen wir das eingestehen 
und versuchen, uns zu bessern. Aber die Frage, ob Iilan besser 
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die Kinder als unmittelbare Zielpersonen oder die indirekte Ziel
gruppe der Eltern anspricht, müßte vom Pädagogen und Psycho
logen und nicht vom Polizeibeamten entschieden werden. 

Kriminaldirektor R. Wei1lberger, MÜ1lche1l 

Zu der Frage von Herrn Störzer darf ich mitteilen, daß die Pro
jektleitung bereits für 1976 ein spezielles Schwerpunktprogramm 
hierfür in Auftrag gegeben hat. Das Redaktionskomitee wurde 
mit der Vorbereitung betraut, und wir werden natürlich wieder
um schwerpunktmäßig als Zielgruppe Eltern und Erzieher an
sprechen müssen. Wir werden aber, unterstützt von Werbeagen
tqren und Psychologen sowie vom wissenschaftlichen Beirat, mit 
Sicherheit auch die Zielgruppe »Kinder und Jugendliche« an
sprechen. 
Die hier vorgeschlagene Reduzierung des Vorbeugungspro
gramms quartals weise wird wohl nicht eintreten können, denn 
wir sind ja jetzt gehalten, das Programm zu erweitern; da kön
nen wir nichts rückgängig machen, zumal wir damit die eigene 
Fernseharbeit und die Hörfunkarbeit gefährden würden. Dies al
so nur als Erklärung. Ich möchte nun die Frage von Herrn 
Rupprecht beantworten. Er fragte: Wie kann die Zahl derer er
höht werden, die Ratschläge auch letzten Endes beherzigen. 
Auch das hat die Projektleitung' in ihr Zielprogramm mit einge
bunden; und zwar dadurch, daß wir in Zukunft eine ganz kon
zentrierte Zielgruppenarbeit machen und diese durch häufige Er
folgskontrollen auch überprüfen werden. 

Dr. E. Schla1litz, Generalsekretariat Interpol, Paris 

Natürlich ist das Generalsekretariat von Interpol durchaus bereit 
mitzuhelfen. Ich möchte aber doch eine gewisse Skepsis äußern, 
was die Vergleichbarkeit von Effektivitätsmessungen auf inter
nationalem Gebiet anbelangt. Hier spielen doch sehr viele Fak
toren mit, die eine Unvergleichbarkeit der Meßdaten nach sich 
ziehen können. Meines Erachtens ist es selbst auf nationalem 
Gebiet, also in einem Lande bereits äußerst schwierig, eine sol
che Messung durchzuführen. Vor zwei Jahren habe ich noch ge
schrieben, daß es praktisch fast unmöglich ist, solche Messun
gen durchzuführen. Nun, ich muß gestehen, daß ich auch nach 
diesem Vortrag nicht lOO%ig davon überzeugt bin. Nach den 
Vorschlägen von Herrn Rupprecht sollte festgestellt werden, ob 
das Programm die Zielgruppe erreicht hat, welche Maßnahmen 
daraus erfolgt sind usw. Nun, hier wird doch nur gemessen, in
wieweit eine Nachricht die Zielgruppe beeinflußt hat. Es wird 
aber nicht gemessen, inwieweit das Kriminalitätsvolumen da
durch vermindert wurde. Besseren Aufschluß gibt meines 
Erachtens der Modellvergleich. Aber hier gibt es auch gewisse 
methodologische Probleme, die nur sehr schwer zu lösen sind: 
u. a. das Problem der geographischen Verdrängung der Krimina
lität und das Problem der Umschichtung der Kriminalität. Man 
trifft Vorbeugungsmaßnahmen z. B. gegen eine Sorte Kriminali
tät und ruft hierdurch eine andere Sorte Kriminalität hervor. Um 
einen Vergleich, d. h. einen Modellvergleich durchzuführen, 
dürfte man nicht nur die Kriminalstatistiken vergleichen, son
dern müßte eine zusätzliche Dimension in der Kriminalstatistik 
einführen, die etwa die Schwere der Straftat berücksichtigt. Zu
sätzlich müßten Dunkelfelduntersuchungen vor und nach der 
Vorbeugungsmaßnahme.durchgeführt werden, denn eine solche 
Maßnahme könnte doch z. B. das Anzeigeverhalten der Bevöl-



kerung beeinflussen und dadurch eine Verschiebung im Dunkel
feld hervorrufen usw. Somit müßte man mehr über den vorge
schlagenen Modellvergleich wissen, um sagen zu können, ob 
hier wichtige Resultate zu erwarten sind. 

Abteilungspräsidellt Dr. K.-H. Gemmer, Bundeskriminalamt. 
Wiesbaden 
Wir haben nicht die Zeit, über die einzelnen von Ihnen vorgetra
genen Vorbehalte zu diskutieren. Diese sind zwar durchaus be-

rechtigt, enthalten aber meines Erachtens keine Argumente, die 
ganz grundsätzlich gegen Effizienzanalysen in diesem Bereich 
sprechen. Es müssen dann eben - wenn auch unter sehr 
schwierigen Umständen - entsprechende Bedingungen herge
stellt werden, um eine solche Analyse durchzuführen. Ob eine 
solche Analyse selbst auch im internationalen Vergleich möglich 
wäre, ist eine andere Frage. Was ich aber fordere, ist eine ver
stärkte internationale und supranationale Beobachtung, Auswer
tung und Weitergabe von Empfehlungen auf diesem Gebiet. 
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Ist Sicherheit käuflich? 
Herbert Gallus 

Der Begriff »käufliche Sicherheit« verbindet sich für Po
lizeibeamte fast automatisch mit dem Begriff 
»Diebstahl« und weiterhin mit technischer Sicherung und 
Bewachung diebstahlsgefährdeter Objekte. Diejenigen, 
die Sicherheit anbieten, sehen das etwas differenzierter; 
denn ihr Angbot reicht über den Eigentumsschutz und 
den Schutz gegen Kriminalität hinaus. 

Dennoch gilt das Hauptinteresse dem Diebstahl. Der 
Diebstahl ist es deshalb auch, der eine Antwort auf die 
Frage ermöglicht, ob überhaupt ein Bedarf an käuflicher 
Sicherheit besteht. Gestatten Sie deshalb einen kurzen 
Blick auf Entwicklung und Stand der Diebstahlskrimina
lität. 

Die registrierten Fälle des Diebstahls haben in den letz
ten 10 Jahren um rd. 75 % zugenommen. Mit fast 1,8 Mil
lionen Fällen machte der Diebstahl 1974 fast zwei Drittel 
der erfaßten Gesamtkriminalität aus. Die tatsächliche 
Zahl der Diebstähle dürfte aber noch weit höher liegen. 
Nach den Ergebnissen der vom Bundeskriminalamt 
geförderten Dunkelfeldforschung in Göttingen und in 
Stuttgart kann beim Diebstahl insgesamt, jedoch ohne 
den Ladendieb stahl , von einer Dunkelfeldrelation von 
1:7 ausgegangen werden. 

Im Vordergrund des Interesses steht hier jedoch der 
Diebstahl unter erschwerenden Umständen, der sog. 
schwere Diebstahl. 1975 dürften wir in diesem Dieb
stahlsbereich erstmalig die Millionengrenze registrierter 
Fälle überschreiten. Zusammen mit dem Dunkelfeld (bei 
einer Relation von 1 :2) bedeutet das 3 Millionen schwere 
Diebstähle in diesem Jahr. Aufgeklärt werden von den 
registrierten Fällen rd. 20 %. Bei Einbeziehung des Dun
kelfeldes sind es nur noch 7%; und darin sind auch noch 
die Fälle enthalten, bei denen der Täter vom Anzeigen
den gewissermaßen »mitgeliefert« wurde. 

Ich halte es jedoch für weniger enttäuschend, daß nur 
7 % der schweren Diebstähle aufgeklärt werden, als daß 
wir nicht verhindern können, daß rd. 3 Millionen schwe
re Diebstähle 1975 in der Bundesrepublik begangen wer
den. Es muß aber hinzugefügt werden, daß keineswegs 
alle Arten des schweren Diebstahls durch käufliche Si
cherheit beeinflußbar wären. Dennoch machen diese 
Zahlen deutlich, daß die Polizei nicht in der Lage ist und 

auch gar nicht in die Lage versetzt werden sollte, alle, al
so auch die Sicherheitsbedürfnisse abzudecken, die nicht 
im öffentlichen Interesse liegen. 

Im Folgenden bleibt der betriebsinterne Werkschutz un
berücksichtigt, weil er nicht im eigentlichen Sinne 
»käuflich« ist, auch wenn er erhebliche Kosten verur
sacht. Technische Sicherungen gegen Verbrechen werden 
- obwohl käuflich - allenfalls gestreift, weil sie in dem 
Referat und in der Diskussionsgruppe über kriminalpoli
zeiliche Beratung recht ausführlich behandelt werden 
dürften. Das Hauptinteresse gilt hier dem sog. privaten 
Bewachungsgewerbe nach § 34 a der Gewerbeordnung. 
Das Detektivgewerbe ist in die Thematik nur insoweit 
eingeschlossen, als es Bewachungsaufgaben - und das 
geschieht vorwiegend auf dem Gebiete des Personen
schutzes - erfüllt. Die sonstigen Probleme, die das De
tektivgewerbe aufwirft, werden ausgeklammert. 

Die Anfänge des privaten Bewachungsgewerbes in 
Deutschland reichen bis ins Mittelalter zurück. Sie be
standen überwiegend in der Inanspruchnahme einzelner 
Personen als Nachtwächter. Das erste private Bewa
chungsunternehmen wurde 1894 von Haus- und Grundbe
sitzerorganisationen in Berlin gegründet. 1904 existierten 
bereits 40 Wach- und Schließgesellschaften. 1974 gab es 
nach den Unterlagen der Verwaltungsberufsgenossen
schaft Hamburg knapp 350 Unternehmen des privaten 
Bewachungsgewerbes mit etwa 52000 Beschäftigten. 
Nicht mitgerechnet sind Unternehmen, die neben Trans
porten allgemeiner Art auch Geld- und Werttransporte 
ausführen. Zur gleichen Zeit gab es in der Bundesrepu
blik etwa 140000 Polizeibeamte ohne den Bundesgrenz
schutz. 

Im Vergleich hierzu gab es nach einem UN -Papier 1969 
in den USA 290 000 Bedienstete des privaten Bewa
chungsgewerbes und 395000 Polizeibeamte. Auf den 

Gallus, Herbert 
Kriminaldirektor in der kriminalistisch-kriminologischen Forschungsgrup
pe im BundeskriminaIamt; Lehrtätigkeit; vor 1963 Angehöriger der Kri
minalpolizei des Landes Niedersachsen; Veröffentlichungen zu kriminali
~tisch-kriminologischen Fragen. 
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Philippinen wird von privater Hand mehr für das Siche
rungsgewerbe ausgegeben al~ vom Staat für seine Polizei, 
und die Zahl der Staaten, in denen es mehr Wachleute als 
Polizisten gibt, nimmt zu. 

Anders als bei uns ist das private Bewachungsgewerbe in 
Großbritannien aus dem Gebäudereinigungsgewerbe her
vorgegangen. Es lag offensichtlich nahe, denen, die sich 
nach Geschäftsschluß ohnehin in den Geschäftsräumen 
aufhielten, auch die Bewachung zu übertragen. 

Im Laufe der Zeit hat sich das Bild dieses Dienstlei
stungsgewerbes beträchtlich gewandelt. An die Stelle des 
Nachtwächters von einst und des Beschließers um die 
Jahrhundertwende sind - von der Öffentlichkeit kaum 
wahrgenommen - modeme und leistungsstarke Organi
sationen mit jungen, gut ausgerüsteten und zum Teil be
reits hinreichend ausgebildeten Kräften getreten. Dane
ben gibt es aber auch noch den Betrieb, der sich bereits 
in der dritten Generation im Familienbesitz befindet und 
an dem sich seit der Jahrhundertwende nicht viel geän
dert hat; und es gibt unter den Wachleuten auch noch im
mer den Rentneropa. 

Das Angebot an Dienstleistungen ist vielgestaltig. Es 
reicht von der gelegentlichen Kontrolle oder der regelmä
ßigen Bewachung einzelner Objekte über Fahrzeugbewa
chung, den Begleitschutz von Personen, Fluggastkontrol
len, der Sicherheitstransportüberwachung bis zur Bewa
chung mit Hilfe von Raumschutz- und Einbruchssiche
rungsanlagen und Anschlußmöglichkeiten an private 
Notrufzentralen. 

Zu den Auftraggebern gehören ebenso Privatpersonen 
wie Großbetriebe, Atomkraftwerke Gemeinden die 
Bundeswehr und alliierte Streitkräft~. Immer mehr ge
fragt ist der Betriebsschutz durch externen Werkschutz. 
Nach Mertens, dem Präsidenten des Bundesverbandes 
deutscher Wach- und Sicherungsunternehmen »gehen 
Großbetriebe und mittlere industrielle Werke, aber auch 
Forschungseinrichtungen und andere Institutionen immer 
mehr dazu über, den Werkschutz nicht mehr durch be
triebseigenes Personal, sondern durch private Wach- und 
Sicherungsunternehmen durchführen zu lassen. Sie fol
gen damit dem allgemeinen Trend, Dienstleistungen für 
den eigenen Firmenbereich dann, wenn dies möglich· ist, 
Dritten zu übertragen. Der allgemeine Vorteil, den 
Werkschutz sozusagen »außer Haus zu geben«, liegt ab
gesehen von Personalproblemen (nach Mertens) darin, 
daß Wach- und Sicherungsunternehmen einen komplet
ten Schutz zu Preisen anbieten können, die niedriger lie
gen als die für den Werkschutz in eigener Regie entste
henden Kosten«. 

Beim privaten Bewachungsgewerbe handelt es sich um 
einen Wirtschaftszweig mit beträchtlichen Zuwachsraten. 
Nach der Umsatzsteuerstatistik hat sich der Jahresum
satz auf den Gebieten der Grundstücks-, Gebäude- und 
Schiffsbewachung von 1968 bis 1972 von 207 Millionen 
auf 439 Millionen erhöht und damit mehr als verdoppelt. 
Nicht in diesen Zahlen enthalten sind die Umsätze aus 
Fahrzeugbewachungen. 

Von 1961 bis 1970 hat sich die Zahl der Unternehmen 
verringert, nicht aber die Zahl der Beschäftigten. Dieser . 
Schrumpfungsprozeß ist zu begrüßen, weil er zu größe
ren und leistungsfähigeren Unternehmen führt. 

Die industrielle Produktion von Geräten für Sicherungs
und Alarmanlagen ist in den letzten Jahren vergleichswei
se relativ konstant geblieben. 
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Dennoch scheint der Anteil technischer Hilfsmittel vor 
allem bei einer Kombination von Sicherung und Bewa
chung zuzunehmen. Die Alarmanlage ist dabei als Hin
weisgeber zu verstehen, der das Kontrollpersonal dar
über informiert, wo eine Überprüfung erforderlich ist. Es 
geht dabei keineswegs nur um Verbrechen, sondern zu
nehmend auch um die Sicherheit z. B. bei Schleusen
anlagen, um zu starke Erwärmung von Blutbanken und 
Rauchentwicklung bei Kaufhäusern. Vielfach hat das 
Überwachungspersonal nur die Benachrichtigung der zu
ständigen Stellen zu übernehmen. 

Die zum Teil beträchtlichen Steigerungsraten des Umsat
zes beim Bewachungsgewerbe sind aber keineswegs nur 
auf die Kriminalitätsentwicklung zurückzuführen; denn 
so schlecht ist es in unserem Staate mit der inneren Si
cherheit nun auch nicht bestellt. Hier scheint sich ein 
ganzes Bündel von Faktoren zugunsten des Bewachungs
gewerbes auszuwirken. Dies beginnt bei der Verwal
tungspraxis und erstreckt sich über die neuere Versiche
rungspraxis und die immer deutlichere Beschränkung po
lizeilicher Aktivitäten auf Schutzfunktionen im öffentli
chen Interesse bis zu den Bemühungen der Polizei, das 
Selbstschutzdenken des Bürgers durch Vorbeugungsak
tionen und kriminalpolizeiliche Beratung zu verstärken. 

Der Staat verlangt auf dem Gebiete der Sicherheit vom 
einzelnen Bürger mehr und mehr »Eigenleistung«. Ich 
darf in diesem Zusammenhang nur an die seit 1962 gel
tende Pflicht zur Fahrzeugsicherung erinnern. In dem 
1972 von der Innenministerkonferenz beschlossenen Si
cherheitsprogramm heißt es U. a.: »Es erscheint geboten, 
die bereits in verschiedenen Bereichen geltenden Selbst
schutzpflichten auf folgende Gebiete auszudehnen: 

- Arzneimittellager für Rausch- und Betäubungsmittel 

- Geldtransporte und Verwahrung größerer Summen 

- Juweliere 

- Pelzgeschäfte und -läger.« 

Die Bemühungen, das Sicherheitsprogramm auch inso
weit zu verwirklichen, dauern an. 

Sachversicherungen gehen - offensichtlich durch die 
Schadensentwicklung gezwungen - im Geschäftsverkehr 
mit ihren Kunden immer mehr von der Devise aus: »Erst 
sichern - dann versichern«. Der Abschluß von Versi
cherungsverträgen wie auch die Prämiengestaltung wer
den mehr und mehr vom Vorhandensein entsprechender 
Sicherungsmaßnahmen abhängig gemacht. Vom Verband 
der Sachversicherer, der in Köln über ein eigenes Prü
fungslabor verfügt, wurden in Richtlinien Mindestanfor
derungen für die deutschen Sachversicherer aufgestellt 
und ein Verzeichnis anerkannter Alarmanlagen herausge
geben. 

Die Polizei geht infolge zunehmender Belastung zwangs
läufig immer mehr davon aus, daß der, der sich aus kom
merziellen Gründen besonderen Risiken aussetzt, nicht 
erwarten kann, daß ihn die Polizei unter Vernachlässi
gung der Allgemeinheit schützt. Noch in den 50er Jahren 
wurde fast jeder Geldtransport von der Polizei begleitet, 
wurden Rentenzahlstellen bewacht und vieles andere 
mehr. Heute müssen Unternehmer nach denUnfallver
hütungsvorschriften selbst für ihre Sicherheit sorgen. 

. Die Nachfrage nach Überfall- und Einbruchsmeldeanla
gen mit Anschluß an die Polizei ist groß. Sie kann nicht 
annähernd befriedigt werden. Denn nach den einschlägi-



gen Richtlinien können Anschlüsse an die Polizei nur 
dann erfolgen, wenn 

- Personen aufgrund ihrer Tätigkeit 

- Sachen wegen ihrer erheblichen Werte 

- Institutionen wegen ihrer erheblichen wirtschaftli-
chen, politischen und sonstigen Bedeutung 

besonders gefährdet sind und ihre Sicherheit im öffentli
chen Interesse liegt. Bei Auslegung dieser Richtlinien 
müssen mancherorts strenge Maßstäbe angelegt werden, 
weil die vorhandenen Kapazitäten ausgelastet sind und 
ihre Ausweitung zum Teil aus technischen Gründen nur 
schwer möglich ist. Das hat Unternehmer auf den Plan 
gerufen, private Notrufzentralen einzurichten, bei denen 
Alarme technisch gesicherter Objekte auflaufen. Doch 
darüber später mehr. 

Auch polizeiliche Aufklärungs- und Vorbeugungsaktio
nen einschließlich der kriminalpolizeilichen Beratung 
dürften der Sicherheitsindustrie und dem privaten Bewa
chungsgewerbe entgegenkommen. Der Eigensicherungs
gedanke ist in der Bevölkerung längst nicht mehr fremd. 
Man verläßt sich nicht mehr nur noch auf die Polizei und 
auf Versicherungen. 

Ziehen wir kurz Zwischenbilanz: Ein beträchtlicher Si
cherheitsbedarf ist vorhanden, den der Staat weder ab
decken kann noch abdecken will. Auch ein Angebot an 
käuflicher Sicherheit ist reichlich vorhanden. Es findet 
mehr und mehr Abnehmer. 

Dabei stellt sich die Frage, ob der, der »Sicherheit« 
kauft, auch tatsächlich »Sicherheit« erhält. 

Es gibt keine Untersuchung darüber, ob technisch gesi
cherte oder bewachte Objekte seltener von Rechtsbre
chern mit Erfolg heimgesucht werden als vergleichbare 
ungesicherte und nicht bewachte Objekte. Aufschluß
reich dürfte aber folgende Betrachtung sein. 1965 wurden 
in der Bundesrepublik 130 Einbruchsdiebstähle in Pelzge
schäfte verübt. Der Schaden belief sich auf rd. 2,8 Mil
lionen DM. 1970 wurden 370, also fast dreimal soviel 
Einbruchsdiebstähle in Pelzgeschäfte verübt. Der Scha
den verfünffachte sich. Die Spezialversicherungen sahen 
sich mehr und mehr gezwungen, die Versicherung sol
cher Objekte vom Vorhandensein von Sicherungs- und 
Einbruchsmeldeanlagen abhängig zu machen. Es kam 
schnell zu einer Beruhigungauf diesem Sektor. 1974 wur
den nur noch halb soviele Straftaten gemeldet. Der Scha
den· ging sogar noch weiter zurück. Dabei dürften sich 
die getroffenen Maßnahmen nicht nur direkt, sondern 
auch psychologisch ausgewirkt haben; denn es soll sich 
in interessierten Kreisen sehr schnell herumgesprochen 
haben, daß man in dieser Branche mit erheblichen Risi
ken zu rechnen hat. Nach Ansicht einer Spezialversiche
rung, die über einen Marktanteil von rd. 50% dieser 
Branche verfügt, soll sich hier - wie überhaupt - am 
besten eine Kombination von mechanischen und elektro
nischen Sicherungen ausgewirkt haben. Das Überwinden 
mechanischer Sicherungen kostet den Täter Zeit, die die· 
Polizei nach elektronischer Alarmauslösung benötigt, um 
an den Tatort zu gelangen. Deshalb gelten elektronische 
Alarmanlagen in Schaufenstern ohne Panzerglas als 
unzureichend, weil der Täter weniger Zeit für die Tataus
führung benötigt, als die Polizei zum Zugriff. Vielfach 
wird übersehen, daß es sich bei Alarmanlagen nicht um 
Einbruchsver~:linderungsanlagen handelt. 

Führen nun Sicherung und Schutz von Objekten, bei de
nen erhebliche Schäden durch Einbruchsdiebstähle ver
ursacht werden könnten, zu einer Verlagerung und zu ei
nem Abdrängen krimineller Aktivitäten auf kleinere und 
ungesicherte Objekte? 

Soweit es sich um Einbruchskriminalität handelt, liegen 
darüber keine Untersuchungsergebnisse vor. Eine Teilan
wort auf diese Frage gibt aber evtl. der Schadensverlauf 
bei den Sachversicherungen. Nach Auskunft des Verban
des der Sachversicherer in Köln werden die Schäden aus 
Einbruchsdiebstählen, die im privaten Bereich anfallen, 
in diesem Jahr erstmalig die des gewerblichen Raumes 
überschreiten. 

Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der Polizeilichen 
Kriminalstatistik wider. Während von 1971 bis 1974 die 
Zahl der Diebstähle unter erschwerenden Umständen in 
und aus Wohnräumen, Boden- und Kelleträumen und 
Waschküchen fast um die Hälfte gestiegen ist, i~t in der
selben Zeit eine Stagnation beim Diebstahl unter er
schwerenden Umständen in und aus Warenhäusern, Ver
kaufsräumen und Selbstbedienungsläden und sogar ein 
Rückgang beim Diebstahl unter erschwerenden Umstän
den in und aus Schaufenstern, Schaukästen und Vitrinen 
festzustellen. 

Im gewerblichen Bereich ist offensichtlich eine größere 
Bereitschaft zum Schutz und zur Sicherung vorhanden, 
was darauf zurückzuführen sein dürfte, daß - anders als 
bei Privatleuten - die Kosten nicht aus der eigenen Ta
sche gezahlt werden müssen. 

Wenn es zutrifft, daß die zunehmende Sicherung von ge
werblichen Objekten zu einem Abdrängen der Kriminali
tät in Richtung ungeschützter oder weniger gut gesicher
ter Objekte führt, müßte,. wer ärmer ist, gefährlicher le
ben; denn der Arme, um bei dieser Terminologie zu 
bleiben, könnte sich Sicherheit nicht leisten. Seine Habe 
wäre schutzlos kriminellen Angriffen ausgesetzt. Damit 
hätte käufliche Sicherheit auch eine unsoziale Seite. 

Dieser Aspekt der käuflichen Sicherheit ist vereinzelt 
hochgespielt und dabei überzeichnet worden. Man sollte 
diese Dinge etwas differenzierter sehen; denn es spricht 
einiges dafür, daß die Erschwerung von Kriminalität in 
einem Bereich nicht zwangsläufig dazu führt, daß jeder 
potentielle Täter auf einen anderen Bereich ausweicht 
·und etwa eine größere Zahl von geringeren Objekten 
heimsucht, weil sich dadurch auch sein Risiko entspre
chend erhöht. Und wegen eines relativ geringen Gewin
nes dürfte sich mancher der Gefahr der Strafverfolgung . 
nicht aussetzen. 

Außerdem sollte man bedenken, daß der Reiche allein 
aufgrund seines Reichtums in bezug auf Delikte in Be
reicherungsabsicht gefährlicher lebt. 'Er sollte berechtigt 
sein, mit eigenen Mitteln sein Risiko auf ein Normalmaß 
zu reduzieren; denn Sicherheit im eigentlichen Sinne be
kommt er ebenso wenig wie man Gesundheit kaufen 
kann. Und der nicht so Reiche brauchte ohnehin nicht so 
viel aufzuwenden, um dasselbe Maß an Sicherheit zu er
zielen. Aber der tut es leider noch viel zu selten. 

Insgesam t gesehen könnte trotz einer gewissen Verlage
rung der Kriminalität durch käufliche Sicherheit ein Zu
gewinn an öffentlicher Sicherheit entstehen, wenn die 
Polizei über alle privaten Aktivitäten informiert wäre und 
sich der Sache des sog. kleinen Mannes intensiver anneh
men könnte. Doch davon sind wir weit entfernt. Nach 
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meinen Feststellungen ist der Polizei mancherorts nicht 
einmal bekannt, welche Firmen des privaten 'Bewa
chungsgewerbes in ihrem Zuständigkeitsbereich über
haupt existieren. Noch viel weniger ist bekannt, welche 
Objekte auf Privatkosten besonders geschützt sind. Of
fenbar ist die Kluft zwischen Polizei und privatem Bewa
chungsgewerbe noch immer beträchtlich. 

Das führt zu der Frage, wie die Polizei zu der immer stär
keren Inanspruchnahme käuflicher Sicherheit steht. 

Hierzu gibt es weder eine offizielle noch eine einheitliche 
Meinung innerhalb der Polizei. Nach meinem Eindruck 
wird aber in Polizei kreisen fast ausnahmslos begrüßt, 
daß immer mehr Bürger nicht mehr nur noch nach dem 
Staate rufen, wenn es um ihre Sicherheit geht, sondern 
daß sie sich ihre Sicherheit etwas kosten lassen. Die Poli
zei will und kann nicht alles allein tun. Sie besteht kei
neswegs auf einem Sicherheitsmonopol, wohl aber auf ei
nem Primat gegenüber dem Verbrechen. Eine Umfrage 
bei allen Landeskriminalämtern im letzten Monat hat zu 
dem Ergebnis geführt, daß es nirgendwo zwischen Poli
zei und privatem Bewachungsgewerbe zu besonderen 
Problemen gekommen wäre. Die Zusammenarbeit wird 
in der Regel sogar als gut bezeichnet. Nur in einer süd
deutschen Großstadt ist das Auftreten uniformierter An-

> gehöriger der Bewachungsdienste in der Öffentlichkeit 
wegen der offen getragenen Waffen und polizeiähnlicher, 
Kleidung Gegenstand allgemeiner und polizeilicher Kritik 
gewesen, zumal diese allgemein zugängliche Bereiche 
einschließlich der U-Bahnhöfe polizeiähnlich bewachten. 

Die vielseitigen Aktivitäten seriöser Bewachungsunter-
. nehmen werden durchweg begrüßt. Wir können aber 
nicht gutheißen, wenn bewaffnete und uniformierte 
Schlägertrupps - vor allem in Vergnügungsvierteln -
zweifelhafte Privatinteressen schützen und mehr zur all
gemeinen Verunsicherung als zur Sicherheit beitragen. 
Und wir sind auch gegen sog. Privatpolizeien, die sich 
polizei ähnliche Kompetenzen anmaßen und entsprechen
des Gehabe zur Schau stellen. Schließlich sind wir gegen 
ein Überzeichnen und Hochspielen der Gefahren, die 
durch die Kriminalität drohen, vor allem wenn dies in der 
Absicht geschieht, das Geschäft mit der Angst florieren 
zu lassen. 

Das bedeutet aber weniger ein Anprangern der gegenwär
tigen Verhältnisse als ein Warnen vor möglichen Ent
wicklungen, damit sofort evep.tuellen Anfängen mit 
Nachdruck entgegengetreten werden kann. 

Obwohl bisher keine ernsten Probleme zwischen Bewa
chungsgewerbe und Polizei aufgetaucht sind, sollten wir 
uns nicht mit einem beziehungslosen Nebeneinander be
gnügen. Wir sollten im Gegenteil die Chance nutzen, die 
Aktivitäten aller Kräfte, die Sicherheit produzieren, auf
einander abzustimmen. Doch hierzu sind eine ganze Rei
he von Mängeln abzustellen und Verbesserungen herbei
zuführen. Befassen wir uns dazu etwas näher mit den 
Gewerbetreibenden und den Wachleuten des privaten 
Bewachungsgewerbes in der Bundesrepublik. 

Zu fordern ist zunächst ein Ehrenkodex. Bei allen Kräf
ten, die mit Sicherheit befaßt sind, sollten etwa dieselben 
Maßstäbe angelegt werden, die' für öffentliche Sicher
heitsorgane gelten. Wer nur das Geldverdienen im Auge 
hat sollte nicht Menschen Sicherheit in Aussicht stellen 
od~r nur die Illusion von Sicherheit verkaufen. Verant
wortung sollte auch nicht nur dem Auftraggeber gegenü
ber empfunden werden, sondern in einem gewissen Um-
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fange auch gegenüber der Allgemeinheit. Auch das 
Konkurrenzdenken darf im Bewachungsgewerbe nicht so 
weit gehen, daß - wie unlängst geschehen - unter 
Mißachtung jeglicher Kalkulationsgrundsätze Leistungen 
zu einem Viertel des normalen Preises angeboten wer
den. Auf die Dauer können die zugesicherten Leistungen 
nicht erbracht werden, so daß der Kunde die relative Si
cherheit bzw. Unsicherheit sogar teuer erkauft. 

Ein wunder Punkt ist der Zugang zum Gewerbe. Er wird 
von den Ordnungsbehörden manchem zu leicht gemacht. 
Eine großzügige Auslegung der gesetzlichen Bestimmun
gen ist hier fehl am Platze und wäre falsch verstandene 
Gewerbefreiheit. Auf keinen Fall darf - wie mehrfach 
geschehen - erheblich Vorbestraften gestattet werden, 
gewerbsmäßig Leben und Eigentum anderer zu ~chützen. 
Hier fehlt es bei den zuständigen Stellen zummdest an 
dem notwendigen Sicherheitsdenken. Deshalb sollte über 
den Zugang zum Gewerbe künftig nicht nur die Ord
nungsbehörde entscheiden, sondern auch die Vollzugs
polizei. Vereinzelt wird dies - allerdings inoffiziell -
bereits praktiziert. Wer Leben und fremdes Eigentum an
derer gewerbsmäßig schützen will, muß selbst über jeden 
Zweifel erhaben sein. Diesen Standpunkt vertritt ver
ständlicherweise auch der Bundesverband deutscher 
Wach- und Sicherungsunternehmen, weil ein Imagever
lust der Branche durch einzelne schwarze Schafe insge
samt zu einem Rückgang der Nachfrage nach Bewachung 
führen würde. 

Von besonderer Bedeutung ist die rechtzeitige Überprü
fung des Wachpersonals. Nach § 5 der Verordnung über 
das Bewachungsgewerbe vom 22. November 1963 darf 
der Gewerbetreibende nur zuverlässige Personen, die das 
18. Lebensjahr vollendet haben, mit Bewachung beschäf
tigen, und er hat diese vorher mit vollen Personalien. der 
zuständigen Ordnungsbehörde zu melden. Gegen diese 
Bestimmung wird - besonders von kleineren Betrieben 
--:- häufig verstoßen. Es wirkt geradezu paradox, daß der 
Gewerbetreibende den Schutz von Leben und fremdem 
Eigentum vertraglich zusagt, gleichzeitig aber das Risiko 
in Kauf nimmt, seinen Kunden gewissermaßen Kuk
kuckseier ins Nest zu legen, wie dies zum Beispiel in Cel
le geschehen ist. 

Dort wurde ein Berufsverbrecher von einer Wach- und 
Schließgesellschaft ohne Überprüfung eingestellt und als 
Wachmann bei der Firma Karstadt eingesetzt. Mit einem 
Generalhauptschlüssel öffnete er nachts die einzelnen 
Abteilungen und verkaufte an Ort und Stelle Fernseher, 
Fotoapparate, Leder- und Pelzbekleidung, Bettwäsche, 
Lebensmittel und anderes mehr an andere Berufsverbre
eher. Aufgefallen ist die Sache erst, als der Schlüssel bei 
einer dieser Aktionen abbrach und die Türen nicht ver
schlossen werden konnten. 

Ein anderer Fall ereignete sich in Nürnberg, wo ein Geld
transport einer Wach- und Schließgesellschaft angeblich 
überfallen und um 155000 DM beraubt wurde. Als Täter 
konnte ein Wachmann des Unternehmens ermittelt wer
den der das Geld selbst entwendet und einem anderen 
Wa~hmann des Unternehmens Schweigegeld gezahlt hat
te. Beide Täter waren vorbestraft und mehrfach polizei
lich in Erscheinung getreten. An ihrer Überprüfung war 
die Polizei aber nicht beteiligt. 

Derartige Fälle sind - obwohl glücklicherweise nicht 
sehr zahlreich - meines Erachtens eindeutige Belege für 
das Nichtvorhandensein der in § 34 ader Gewerbeord-



nung ausdrücklich geforderten Zuverlässigkeit des Ge
werbetreibenden bzw. für eine unzureichende gesetzliche 
Regelung, die eine Beteiligung der Polizei nicht ausdrück
lich vorschreibt. Denn es genügt nicht, daß die Gewerbe
treibenden ihr Personal den Gewerbeämtern melden, die
se die Überprüfung aber nur anhand polizeilicher Füh
rungszeugnisse vornehmen. Wie wenig polizeiliche Füh
rungszeugnisse über die Zuverlässigkeit eines Menschen 
aussagen, sollte allgemein bekannt sein. Deshalb wä~e 
die bisher nur vereinzelt praktizierte kriminalpolizeiliche 
Überprüfung bindend vorzuschreiben. Soweit es sich um 
Wachpersonal für militärische Anlagen handelt, erfolgt in 
jedem Falle eine Überprüfung durch den MAD, wie im 
übrigen die Bundeswehr recht harte Bedingungen an das 
Wachpersonal stellt und vertraglich festlegt. 

Leider gibt es auf dem Kernenergiesektor keine einheitli
che Regelung, obwohl sie hier am dringendsten notwen
dig wäre; denn nirgendwo sind größere Gefahren für die 
Bevölkerung vorstellbar, als wenn explosionsfähige Men
gen sog. Sonderkernmaterials zur illegalen Herstellung 
von Kernwaffen entwendet würden und detonierten. 
Hier sollten Bundeskompetenzen geschaffen, zumindest 
aber bundeseinheitliche Regelungen getroffen werden, 
damit in bezug auf Sicherheitsmaßnahmen auf dem 
Kernenergiesektor der Vielfalt ein Ende gesetzt wird. In 
den USA wird die Einrichtung einer Bundesbehörde er
wogen. Bei uns sollte man sich wenigstens gegen die In
anspruchnahme des privaten Bewachungsgewerbes als 
externen Werkschutz aussprechen. 

Unbefriedigend ist fast durchweg der Ausbildungsstand 
des Bewachungspersonals. Mit 20 Unterrichtsstunden 
Gesamtausbildung ist es nicht getan und schon gar nicht 
mit Lehrbriefen. Hier kann auf die Dauer wahrscheinlich 
nur - wie beim betriebsinternen Werkschutz - eine be
triebsübergreifende Ausbildung mit anschließendem öf
fentlich anerkanntem Qualifikationsnachweis Abhilfe 
schaffen. Das halte ich für dringend erforderlich; denn 
Sicherheit kann eigentlich nur der anbieten und gewähr
leisten, der über qualifiziertes Personal verfügt. Auch die 
Bereitschaft der Polizei zu einer angemessenen Koopera
tion dürfte ganz wesentlich vom Ausbildungsstand des 
Wachpersonals abhängen. 

Mit der Bewaffnung des Wachpersonals sollte man sehr 
zurückhaltend sein, weil die rechtliche und tatsächliche 
Problematik für unzureichend ausgebildete Kräfte ganz 
einfach zu groß ist. Wie mir in Fachkreisen gesagt wur
de, soll die Waffe auch in erster Linie bewirken, daß der 
Mann weniger Angst hat. Außerdem dürfe die Waffe oh
nehin nicht schußbereit sein, und ihr Einsatz würde von 
der Art des Mannes und der des »Reviers« abhängig ge
macht. Ich bin der Meinung, daß die Waffe den Mann 
mehr gefährdet, als daß sie ihn schützt, wenn er, wie das 
beim Bewachungsgewerbe regelmäßig der Fall sein dürf
te, im Umgang mit der Waffe nicht genügend ausgebildet 
und nicht genügend in Übung ist und ein Teil des Perso
nals infolge. zu hohen Alters die Waffe nicht mehr sicher 
führen kann. Außerdem könnte Selbstüberschätzung da
zu führen, daß eine Konfrontation mit einem Rechtsbre
cher nicht vermieden wird. Unter dem Wachpersonal sol
len sich unverhältnismäßig viele sog. gescheiterte Exi
stenzen mit zwangsläufiger Störung des Selbstwertge
fühls befinden. In ihrer Hand wird die Waffe zur Gefahr. 
Eindeutig abzulehnen ist zumindest die Ausstattung des 
Wachpersonals mit Maschinenpistolen selbst zum Schutz 

von Geld- und Werttransporten, weil dadurch das Risiko 
für die Öffentlichkeit zu groß würde. 

Stattdessen sollte man sich - auch bei der Polizei -
wieder mehr des Hundes besinnen. Ohne den Wert des 
Hundes zu überschätzen, kann man sicherlich sagen, daß 
ein guter Hund dem Mann ein besseres Sicherheitsgefühl 
gibt als eine Waffe und wahrscheinlich mehr wert ist als 
ein schlechter Kollege. 

Das Wachpersonal sollte seine Aufgabe ohnehin nicht 
darin sehen, Straftaten zu verhindern und die offene 
Konfrontation mit dem Tatverdächtigen zu suchen oder 
ihn zu verfolgen, sondern Feststellungen zu treffen, zu 
melden und im Rahmen des Möglichen Tatorte zu si
chern. Wünschenswert wäre es, wenn das Wachpersonal 
nicht nur die Interessen des Auftraggebers im Auge hät
te, sondern verdächtige Wahrnehmungen auch dann der 
Polizei melden würde, wenn sie nicht Kunden der Gesell
schaft betreffen. Die moralische Verpflichtung ziviler Si
cherheitsorganisationen geht meines Erachtens weiter als 
die gesetzliche, wonach - wie bei jedem Bürger - eine 
Anzeigepflicht bekanntlich nur bei geplanten Verbrechen 
nach § 138 StG B besteht. 

Die Bekleidung des Wachpersonals kann bei polizeili
chen Einsätzen besondere Bedeutung erlangen. Das gilt 
nicht nur für Uniformen. In Gelsenkirchen 1st für den 
gleichzeitigen Einsatz privater und polizeilicher Kräfte 
das Tragen orangefarbener Westen durch Wachleute vor
gesehen und darüber hinaus vereinbart, daß das Wach
personal nur den Tatort sichert. In einem Fall wäre es 
fast zu einem ernsten Zwischenfall gekommen, als ein 
Wachmann die vereinbarte Kleidung nicht trug und den 
Täter festnahm, fesselte und der Polizei übergab. 

Von besonderem polizeilichen Interesse sind die bereits 
erwähnten privaten Notrufzentralen, die zum Teil dur:ch 
Standleitungen mit Alarmanlagen in einzelnen Objekten 
verbunden sind, in der Mehrzahl aber durch automati
sche Telefonwählgeräte. An dieser Stelle wollte ich einen 
Überblick über die Zahl der Anschlüsse an private Not
rufzentralen in einzelnen Städten geben, muß dies aber 
unterlassen, weil sonst ein völlig falsches Bild entstünde; 
denn von Anschlüssen an Notrufzentralen sollte man ei
gentlich nur sprechen, wenn die Zentrale rund um die 
Uhr besetzt ist, eine auf die Zahl der Anschlüsse abge
stimmte Zahl an Funkwagen ständig im Einsatz ist und 
die Einsatzorte so schnell erreicht werden können, daß 
mit der Anwesenheit des Täters noch gerechnet werden 
kann. Und diese Bedingungen werden nach meiner Infor
mation von vielen Anschlüssen - vor allem in ländlichen 
Bereichen - nicht erfüllt. 

Zum Stein des Anstoßes wurde bisweilen, daß bei priva
ten Notrufanschlüssen nicht die Voraussetzungen gege
ben sind, wie sie für Anschlüsse an die Polizei gelten, die 
Polizei aber dennoch veranlaßt wird, Alarme zu überprü
fen. Das wird als eine Umgehung der Richtlinien emp
funden. Ich meine, daß diese Fälle nicht anders zu sehen 
sind als etwa der Fall, bei dem ein Hauseigentümer 
nachts Geräusche in seinem Keller wahrnimmt und die 
Polizei um Hilfe ruft. Man kann es ihm - auch wenn er 
nicht zum anschlußberechtigten Kreis gehört - nicht zu
muten, daß er erst selbst einmal im Keller nachsieht, wie 
man auch den Wachmann unzumutbaren Gefahren aus
setzen würde, wenn er vor einer Inanspruchnahme der 
Polizei jeden Alarm erst selbst überprüfen müßte. Soweit 
die Polizei veranlaßt wird, bei Alarmen privater Anlagen 
in Aktion zu treten, muß sie verlangen, daß die Anlage 
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unverzüglich wieder »scharf« gemacht wird, damit die 
Beamten nicht genötigt sind, länger als unbedingt erfor
derlich die Bewachung der Objekte zu übernehmen. Zu 
erwähnen sind schließlich noch die akustischen Alarme, 
für die sichergestellt sein müßte, daß sie sich nach einem 
gewissen Zeitraum von selbst abschalten oder von dem 
Wachpersonal abgeschaltet werden, damit es nicht zu ei
ner unerträglichen Belästigung für die Umgebung 
kommt. 

Das Vertrauen in die Zuverlässigkeit des privaten Bewa
chungsgewerbes ließe sich durch eine gewisse Aufsicht 
seitens der Polizei verbessern. In N ordrhein-Westfalen ist 
- zumindest was die Rechtsgrundlagen anbetrifft - ein 
Anfang gemacht. In der Verordnung zur Regelung von 
Zuständigkeiten auf dem . Gebiete der Gewerbeüberwa
chung vom 10. Dezember 1974 wurde die Nachschau in 
Geschäftsbetriebe des Bewachungsgewerbes (nach § 12 
der Verordnung über das Bewachungsgewerbe) sowohl 
der Ordnungsbehörde als auch der Kreispolizeibehörde 
übertragen. Zur Zeit fehlt es nur noch an Ausführungsbe
stimmungen darüber, wie diese Doppelzuständigkeit 
praktiziert werden soll. Es erscheint sinnvoll, diese Rege
lung in allen Bundesländern einzuführen und die Nach
schau unter Sicherheitsgesichtspunkten Kriminalbeamten 
zu übertragen, die etwas von der Sache verstehen. Ziel 
einer polizeilichen Einsicht in den Geschäftsbetrieb sollte 
es allerdings nur sein, sogenannte »schwarze Schafe« in 
krimineller Hinsicht unter den Gewerbetreibenden wie 
unter dem Wachpersonal zu erkennen. Denn zu einer 
Überwachung durch die Polizei schlechthin besteht m. E. 
kein Bedürfnis. 

Eine Kontrollfunktion durch die Polizei gegenüber dem 
Bewachungsgewerbe wird auch seitens der UN gefor
dert. In einem entsprechenden Papier vom Herbst dieses 
Jahres heißt es u. a.: »In einer modernen komplizierten 
Gesellschaft können private Bewachungsorganisationen 
erforderlich sein. ,Jedoch souten sie von der regulären Po
lizei sorgfältig überwacht werden, und von den Regierun
gen sollten Richtlinien hinsichtlich des einzustellenden 
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Personals und der Leistungen festgelegt werden«. Dem 
ist hinzuzufügen, daß wir in der Bundesrepublik im Ver
gleich zum Ausland in bezug auf die rechtlichen Regelun
gen und die tatsächlichen Verhältnisse beim privaten Be
wachungsgewerbe durchaus zufrieden sein können. Den
noch bleibt auch bei uns - und das gilt auch für den Ge
setzgeber - noch manches zu tun. 

Wir sollten aber nicht nur Forderungen an das 
Bewachungsgewerbe stellen, sondern zu einer sinnvollen 
Abstimmung im Interesse der öffentlichen Sicherheit 
kommen. 

Davon ausgehend wäre zu fordern, daß das Bewachungs
gewerbe als Sicherheitseinrichtung von der Post eigene 
Frequenzen für den Funkverkehr erhält, damit der Funk
verkehr mit Alarmzentralen nicht über dieselben Kanäle 
läuft, wie der von Taxis und Mietwagen. Gegenwärtig ha
ben die Täter durch einfaches Abhören des Funkverkehrs 
die Möglichkeit festzustellen, ob es zu einer Alarmauslö
sung in dem von ihnen heimgesuchten Objekt gekommen 
ist, falls es sich um eine private Notrufanlage handelt . 
und ein privater Funkwagen eingesetzt wird. 

Ferner sollten wir bei polizeilichen Erfolgsmeldungen an 
die Presse nie unerwähnt lassen, wenn ein Wachmann am 
Erfolg beteiligt gewesen ist; und wir sollten den örtlichen 
Firmen Kenntnis von Gefahren geben, die in dem betref
fenden Gebiet durch Serientäter wie auch durch geplante 
Verbrechen drohen. 

Käufliche Sicherheit ist aus einem echten Bedürfnis her
aus zu einem wesentlichen Bestandteil unseres wirt
schaftlichen und öffentlichen Lebens geworden. Damit 
hat sie aufgehört, nur eine private Angelegenheit zwi
schen Auftraggeber und Auftragnehmer zu sein. Das pri
vate Bewachungsgewerbe ist kein' Polizeiersatz, wohl 
aber eine Polizeiergänzung. Wir sollten uns deshalb im 
Interesse der öffentlichen Sicherheit der Chance nicht 
begeben, diese Ergänzung sinnvoll in das Gesamtsystem 
aller Kräfte und Institutionen einzufügen, die Sicherheit 
»produzieren« . 



Probleme polizeilicher Beratung 
Waldemar Burghard 

1. Die Darstellung der Probleme polizeilicher Beratung 
im Rahmen einer Arbeitstagung »Polizei und Prävention« 
verlangt vorab nach Abgrenzung des Teilgebietes 
»Beratung« vom Generalthema »Prävention«. Das ist in
dessen leichter gesagt als getan, denn die Probleme be
ginnen bereits mit der Tatsache, daß der Begriff Präven
tion so viele verschiedene Dinge für eine Vielzahl von 
Leuten ausdrückt. 

Ohne der Versuchung unterliegen zu wollen, bei dieser 
günstigen Gelegenheit neue, umfassende und von nun an 
allein gültige Definitionen zu ersinnen, braucht man wohl 
nicht mit allzu heftigem Widerspruch zu rechnen, wenn 
man generell davon ausgeht, daß in dem Begriff Präven
tion die folgenden drei Elemente enthalten sind: 

- die Drohung mit Bestrafung zum Zwecke der Ab
schreckung; 

- die Korrektur menschlichen Verhaltens unter Ein
schluß des Zieles, die Bedingungen innerhalb einer 
Gesellschaft so zu verändern, daß sie der Begehung 
von Straftaten entgegenwirken; 

- der Aufbau von Hindernissen, die die Begehung von 
Straftaten erschweren und der Abbau viktimogener 
Situationen. 

Die beiden erstgenannten Elemente, die Aspekte der Ge- , 
neral- und Spezialprävention . und das komplexe Feld der 
möglichen und notwendigen Korrektivmaßnahmen kann 
der Polizist bei seinen Betrachtungen einstweilen noch 
schlicht übergehen. Hier wird sein Rat, mag er noch so 
fundiert sein, von mehr oder weniger Verantwortlichen 
oder Beteiligten eher als lästig, häufig genug als ausge
sprochen aufdringlich empfunden. 

Damit stellt sich die polizeiliche Beratung als jene Teil
aufgabe der vorbeugenden Verbrechensbekämpfung dar, 
der es um die Unterrichtung potentieller Opfer über Ab
wehrmöglichkeiten gegen Verbrechertechniken, um die 
Verringerung (oder Beseitigung) von Opferprädispositio
nen, um den Abbau von Opfersituationen und die Auflö
sung von Opferkonzentrationen geht. 

So reduziert sich - bei Licht besehen - der gesetzliche 
Teilauftrag der Polizei, strafbare Handlungen zu verhü
ten, in praxi auf das Erteilen von Ratschlägen an Institu-

tionen und Einzelpersonen ohne Rücksicht darauf. ob all
gemein oder im konkreten Falle Rat gewünscht wird oder 
ob sich die Polizei mit ihrem Rat aufdrängt; ohne Rück
sicht auch darauf, ob der Rat gut oder ob er zwar gut ge
meint, dessen ungeachtet aber falsch oder widersinnig 
ist. -

Vielleicht ist diese verteufelte Ausgangssituation mit ur
sächlich für ein im Grunde ungesetzliches Fehlverhalten 
der Polizei, nämlich die fast vollkommene Vernachlässi
gung des gesetzlichen Auftrages zur Verbrechensverhü
tung. Das muß verwundern, ist doch inzwischen auch 
dem konservativsten Kriminalisten und Polizisten klar 
geworden, daß kriminelles Verhalten auch - oder vor al
lem - erlerntes Verhalten ist. Die Verringerung krimi
neller Gelegenheiten bedeutet demnach auch die Verrin
gerung der Möglichkeiten, kriminelles Verhalten zu erler
nen. Dieser Schluß ließe eigentlich erwarten, daß polizei
liche Beratung längst mehr geworden sein müßte, als eine 
der zwar notwendigen, aber im ganzen doch wenig ge
liebten polizeilichen Pflichtübungen. 

Ein weit gestreutes Unbehagen darüber ist unverkenn
bar, durchgreifende Veränderungen der Situation sind in
dessen nirgendwo zu sehen. 

Das hat, ein wenig provozierend gesagt, im wesentlichen 
zwei Gründe: 
Zum einen lassen sich von einer Polizei, die permanent 
unter Erfolgszwang gesetzt wird, Aufklärungserfolge als 
populärer Teil der polizeilichen Arbeit besser 
»verkaufen« als kaum vorzeigbare und viel weniger noch 
exakt meßbare Beratungserfolge. 

Zum anderen ist die polizeiliche Beratung mit so unend
lich diffizilen Problemen befrachtet, daß nur bewun
dernswerte Idealisten und Optimisten bereit sind, häufig 
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allein gelassen und nur mit Bordmitteln kämpfend, die
sen schwierigen Part polizeilicher Arbeit zu übernehmen. 

Die grundlegenden und speziellen Probleme dieser Tätig
keit aufzuspüren, soll das Ziel dieses Referates sein. Die
ser Vorsatz, gepaart mit dem Versuch, zum Schluß den 
einen oder anderen Zukunftsaspekt zur Diskussion zu 
stellen, werden die mir vorgegebene Zeit voll ausfüllen. 
Ich bitte deshalb sehr um Ihre Nachsicht, wenn ich -
sonst vielfach geübten Gewohnheiten zum Trotz - ver
zichte 

- auf eine Darstellung der historischen Entwicklung kri.,. 
minalpolizeilicher Beratungstätigkeit ab ovo; (obwohl 
Arbeiten wie die von Nelken/Schneickert 1920, von 
Oellermann 1933, und nach 1960 vor allem von Wein
berger sehr zur Beantwortung der Frage: »Und was 
hat sich im Prinzip eigentlich geändert?« reizen), 

- auf die Aufzählungund Würdigung einiger wenn auch 
höchst beachtenswerter Aktivitäten auf dem Gebiet 
kriminalpolizeilicher Beratung sowie auf den Versuch, 
alle bekannten und denkbaren Aktionen systematisch 
darzustellen; 

- auf eine nachhaltige und damit zeitraubende Be
schimpfung von Kollegen oder politischen und sonst
wie Verantwortlichen. 

2. Allgemeine Probleme polizeilicher Beratung 

2.1 Die Probleme polizeilicher . Beratung beginnen und 
enden bei denjenigen, die beraten werden wollen oder 
sollen: den potentiellen Opfern strafbarer Handlungen. 

a) Ausgangspunkt der·· Betrachtungen mag ein psycholo
gischer Mechanismus sein, der uns unter dem Begriff 
»kognitive Dissonanz« aus der Sozialpsychologie be
kannt ist. Danach versucht ein Individuum immer maxi
malen persönlichen Nutzen (Belohnung, Gewinn·, Sicher
heit) bei minimalen Kosten (Strafe, Verlust, Unsicher
heit) zu erreichen. 

Mit anderen Worten: das Motiv eines Bürgers, zur Poli
zei (oder auch einer anderen Institution) zu gehen und 
um Rat zu bitten, ist allgemein oder im konkreten Fall 
durch die Hoffnung auf persönlichen Vorteil oder Verrin
gerung eines Nachteils bestimmt. 

b) Dieser wissenschaftlich abgesicherten Position kann 
die empirische Erkenntnis hinzugefügt werden, daß die 
Bereitschaft des Bürgers, zur Polizei zu gehen, um so 
größer wird, je schwerer und intensiver der tatsächliche 
oder befürchtete Eingriff in seine Sphäre ist. 

c) Weit vor dem Bedürfnis nach Täterbestrafung oder 
Vermeidung künftiger Straftaten rangiert beim Bürger 
die Hoffnung auf möglichst schnelle und vollkommene 
Schadensbeseitigung. Potentielle Opfer sind - so scheint 
es wenigstens - immer weniger bereit, Vorkehrungen 
gegen Straftaten zu treffen, wenn sie erst einmal gut ver
sichert sind. 

2.2 Nach alledem scheint die Beteiligung der Bevölke
rung an der Verbrechensvorbeugung, insbesondere auch 
die Bereitschaft, sich über zweckmäßige Verhaltenswei
sen und technische Sicherungsmöglichkeiten beraten zu 
lassen, um so leichter erreichbar, je nachhaltiger Strafta
ten und deren Folgen in das Bewußtsein der öffentlichen 
Meinung eindringen. 

Man muß demnach der Öffentlichkeit die Tatsache mög
lichst oft und möglichst eindrucksvoll bewußt ~achen, 
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daß es nötig ist, sich gegen Verbrechen und Verbrecher 
selbst zu schützen. Das geschieht - einer landläufigen 
Meinung zufolge - am sichersten und zugleich einfach
sten (weil auch am billigsten) durch die Erregung von 
Angst. 

Der so oder ähnlich von uns immer wieder strapazierte 
Werbespot »Alle 15 Sekunden geschieht in der Bundesre
publik ein Verbrechen ... « mag, isoliert betrachtet, ein 
Bombenerfolg sein. Mir scheint der Versuch, durch die 
Zahl der geschehenen Verbrechen Aufmerksamkeit zu 
erregen, im ganzen gesehen eher gefährlich. 

Wer erfahren muß, daß bei uns jährlich mehrere Millio
nen Straftaten verübt werden und durch eine geschickte 
Aufbereitung dieses beklagenswerten Zustandes veran
laßt wird, diese. Zahl irgendwie mit Raub, Mord, Überfall 
und Sittlichkeitsverbrechen zu assoziieren, der kann sei
nes Lebens wirklich nicht mehr froh werden. Eine diffu
se Furcht vor dem Verbrechen, die sich auf alles und je
den erstreckt, ist die logische Folge. Verschreckt steht 
der Bürger vor dieser mit Fleiß aufgestellten Bilanz der 
Gewalt und Gesetzlosigkeit. Und da genau kommt die 
Polizei mit der gutgemeinten Mahnung, doch selbst ein 
bißehen besser aufzupassen und sein Eigentum für ein 
paar Mark zu sichern. - Ich halte es aber für sehr ge
fährlich, wenn man den Eindruck erweckt, das Verbre
chen könne mit etwas mehr Aufmerksamkeit, mit ein 
paar trickreichen Basteleien oder ein paar wohlfeilen 
technischen Anlagen wirksam eingedämmt werden. 

Man wird auch die Sorge nicht los, daß Panikmache mit 
dem Verbrechen, ganz gleich von wo und von wem sie 
ausgeht, breite Gefühlsströme in Gang setzt, die häufig 
genug Kritikfähigkeit und rationales Urteilen mit sich rei
ßen. Der immer lauter werdende Schrei nach Wiederein
führung der Todesstrafe, die Forderung nach harter und 
strenger Strafverfolgung mögen Anhaltspunkte dafür 
sein. Die Polizei wird sich hüten müssen, mit ihren Ak
tionen solche Emotionen zu verstärken. Es kann nicht in 
ihrem Sinne sein, wenn weiterhin die völlig verfehlte An
sicht herrscht, Kriminalität werde der Gesellschaft von 
einigen Schädlingen angetan, die es nur zu eliminieren 
gilt, damit innerer Friede dauerhaft einkehre. 

Die Mehrheit in unserer Bevölkerung hält das Verbre
chen noch immer für eine Krankheit, die - wie etwa 
Krebs - einen an sich gesunden Körper befällt. Die Po
lizei wird in der Rolle von Ärzten gesehen, deren Aufga
be allein es ist, die Geschwulst zu beseitigen bzw. den 
Virus zu finden. Ein solches Zerrbild von der Kriminali
tät wird der Gesellschaft von den Massenmedien vermit
telt. Die Polizei wird damit zu Unrecht in eine Rolle ge
drängt, die sich - genau genommen - als' Sündenbock
Rolle erweist. Das sollte für die Polizei ein wichtiger 
Grund mehr sein, mit Nachdruck darauf hinzuwirken, 
daß die Bevölkerung sorgfältiger und zutreffender über 
das Ausmaß, die Struktur und die Entwicklung der Kri
minalität unterrichtet wird, damit sie erkennt, daß Krimi
nalität ein Problem der gesamten Gesellschaft ist. Je 
mehr der Polizei das gelingt, um so eher wird der Bürger 
bereit sein, an der Verhütung und Bekämpfung der Kri
minalität aktiv mitzuhelfen, um so eher wird der Boden 
bereitet sein, auf dem eine vernünftige Verbrechensvor
beugung gedeihen kann. 

Das Geschäft mit der Angst hat aber noch einen anderen 
gesellschaftspolitischen Aspekt. Die systematisch erzeug-



te und unterhaltene Furcht macht den Bürger unruhig 
und unsicher: 

Steht die Polizei dem Verbrechen nicht eigentlich doch 
völlig hilflos gegenüber? -

Aber gestern sagte doch der Innenminister noch in einem 
Interview, daß er und seine Polizei die Dinge fest im 
Griff haben. -

Es wird aber doch auch gesagt, man dürfe nicht der Poli
zei allein die Verbrechensbekämpfung überlassen, die 
Gemeinschaft müsse im Rahmen ihrer Möglichkeiten und 
Fähigkeiten mithelfen, das Verbrechen unter Kontrolle 
zu bringen. -

Muß man da nicht das Gefühl bekommen, daß irgendet
was nicht mehr in der Ordnung ist in unserer Gesell
schaft? -

Und überhaupt sind die Menschen offenbar alle viel 
schlechter geworden als früher. 

Aber sagte nicht gestern noch ein anderer Innenminister , 
es liege im Grunde an der Regierung und den sie tragen
den Parteien, daß die Menschen so geworden sind? -

Ich wollte mit diesen mehr skizzenhaft hingeworfenen 
Bildern die Aufmerksamkeit auf ein Problem polizeili
cher Beratung lenken: Auf das Problem, wie man die Öf
fentlichkeit aufnahmebereit für verbrechensverhütende 
Ratschläge der Polizei machen soll ohne damit gleichzei
tig absolut unerwünschte, gesellschaftspolitisch relevante 
Nebeneffekte zu erzielen. Die Lösung dieses Problems 
ist zu schwierig, als daß sie allein einzelkämpfenden self
made-men überlassen werden dürfte. 

Ich bitte, diesen Gedanken noch einen Augenblick im 
Gedächtnis zu behalten. Ich komme gleich noch einmal 
darauf zurück. Hier nur soviel: 

Was unbedingt not tut, ist nicht eine undifferenzierte Bi
lanz des Schreckens, sondern eine kühle, sachangemesse
ne Betrachtungsweise des Verbrechens und des Verbre
chers' auch und vor allem, wenn es sich darum dreht, 
~en Boden für eine kriminalpolizeiliche Beratung zu be
reiten. 

2.3 Es ist zu fragen, ob es überhaupt einen Sinn hat, die 
»breite Masse« allgemein zu interessieren und zu aktivie
ren. Beratungsmaßnahmen müssen wahrscheinlich nach 
den verschiedenen Erscheinungsformen der Delikte 
höchst unterschiedlich angesetzt werden. Und selbst 
wenn' man nur eine bestimmte Erscheinungsform eines 
Deliktes berücksichtigt, können viktimologisch orientier
te Beratungs- und Aufklärungsmaßnahmen noch nicht 
generell für alle denkbaren Fälle dieser Deliktsart gelten. 
Eine Beratung muß in der Weise geleistet werden, daß 
potentielle Opfer entweder auf die Gefahren und Risiken 
aufmerksam gemacht werden, die sie dadurch eingehen, 
daß sie sich in viktimogene Situationen begeben oder daß 
sie Straftaten durch ihr Verhalten selbst provozieren oder 
erleichtern. 

Eine solche, gezielt angesetzte und - wie ich jedenfalls 
vermute - allein erfolgreiche Beratung erfordert die Er
mittlung bestimmter Zielgruppen, was wiederum voraus
setzt, daß kriminologische Analysen mit wissenschaftli
cher Qualität zur Lokalisierung solcher Gruppen und 
über die Art und Weise, wie sie zu erreichen sind, vor
ausgehen. 

2.4 Damit ist der eine Weg möglicher polizeilicher Bera
tungstätigkeit aufgezeigt: die aktive (um nicht zu sagen 

aggressive) Beratung möglichst exakt geloteter, potentiel
ler Opfergruppen mit allen Mitteln und Methoden moder
ner Kommunikationstechnik und unter Einsatz aller 
denkbaren werbepsychologischen Einfälle und Tricks. 
Das schließt mit ein, daß das falsche Modell der Rolle 
des Opfers im Verbrechen als das eines immer passiven, 
schwachen, gutgläubigen und hintergangenen Gegenübers 
eines Täters bei Beratern und Beratenen behutsam abge
baut und nach kriminologisch-viktimologischen Erkennt
nissen im Sinne einer Opferpräzipitation korrigiert wird. 

2.5 Der andere Weg ist gekennzeichnet durch den Ver
such der Kriminalpolizei, den Bürger zu sich zu holen, 
um ihn allgemein oder ganz speziell, in jedem Falle aber 
individuell, möglichst in eigens dafür hergerichteten 
Dienststellen zu beraten. 

Sinn und Erfolg solchen Bemüh~ns werden durchaus un
terschiedlich beurteilt. Jeder Dienststellenleiter, der auf 
sich hält, hat eine kriminalpolizeiliche Beratungsstelle 
oder strebt doch (manchmal schon seit Jahren) die Ein
richtung einer solchen an. Ich vermute Fachleute genug 
im Saal und kann mir deshalb Details ersparen, obwohl 
es nicht ohne Reiz wäre, hier dem Thema eine mehr hu
moristische Wendung zu geben. Deshalb nur soviel zur 
Statistik: 

Es gibt zur Zeit 87 kriminalpolizeiliche Beratungsstellen 
im Bundesgebiet. 

Baden-Württemberg 22 
Bayern 8 
Berlin 1 
Bremen 1 
H~~~ 1 
Hessen 14 
Niedersachsen 19 
N ordrhein-Westfalen 17 
Rheinland-Pfalz 2 
Saarland 1 
Schleswig-Holstein 1 
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Tatsächlich vorhandene und nur vorgeschobene stehen in 
dieser Zahl gleichwertig nebeneinander. Überhaupt er
wies sich die Beschaffung präziser Informationen über 
dieses Teilgebiet als unerwartet schwierig. Beratungsstel
len, die »nur auf Einzelberatung eingerichtet sind« (was 
immer das heißen mag) und solche, die zwar vorhanden 
aber »z. Zt. nicht ausschließlich auf dem Beratungssek
tor tätig sind«, stören die Auskunftsbereitschaft und die 
Exaktheit der erlangbaren Angaben doch ganz erheblich. 

Ich kann Ihnen hier deshalb nur dies als gesicherte Infor
mation anbieten. 

Eine von den 87 kriminalpolizeilichen Beratungsstellen 
ist organisatorisch in die Sachgebiete Öffentlichkeitsar
beit - Beratungsstelle - Sicherungstechnik gegliedert, 
ist mit 13 tatsächlich dort Dienst tuenden Mitarbeitern 
besetzt und verfügt über eine Ausstellungsfläche von 
über 350 m 2 • 

Mit der mir allseits zu Recht nachgesagten Bescheiden
heit darf ich hinzufügen, daß es die Beratungsstelle des 
LKPA Niedersachsen ist und daß ich sie für die modern
ste zwischen Eider und Isar halte. 

Leider ohne exakte Quellenangabe und daher mit der 
Qualität eines den Tatsachen sehr nahe kommenden Ge-
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rüchts gebe ich die beiden folgenden Informationen wei
ter: 

Der hauptamtliche Berater der Beratungsstelle einer Mil
lionenstadt ist derzeit zur Kur, sein Vertreter krank. 

Ein Land weist laut Erlaß jetzt 20 Beratungsstellen vor. 
Insider halten indessen hartnäckig die Version aufrecht, 
es gebe im ganzen Lande keine fünf Stellen, die sich 
wirklich ernsthaft mit polizeilicher Beratung befaßten. 

Es gibt offenbar - und das wollte ich damit aufzeigen -
Nuancen in der Beurteilung der Wichtigkeit und Nütz
lichkeit von kriminalpolizeilichen Beratungsstellen, ein 
Umstand, der systematischer Durchdririgung mit dem 
Ziel der Vereinheitlichung jetzt noch sehr differenzierter 
Betrachtungsweisen zu bedürfen scheint. 

Das Problem der materiellen Ausstattung solcher Bera
tungsstellen (unter Einschluß der Problematik, die sich 
aus permanenten Bettelgängen zu Herstellern von guten 
Sicherungsmechaniken ergibt) dürfte nach Vereinheitli
chung der Betrachtungsweisen relativ einfach zu bewälti
gen sein. 

2.6 Ein letztes allgemeines Problem polizeilicher Bera
tung, das sich wegen der ihm immanenten Tücken den 
Beratern immer wieder als Stolperstein darstellt, ist die 
notwendige Aufklärung der Öffentlichkeit über bestimm
te Verbrechertechniken. Wer sich nicht in wirkungslosen 
Allgemeinplätzen verlieren will, kommt nicht umhin, 
das, wovor er warnen will, präzise und verständlich zu 
beschreiben. Wer aber Gefährdete in dieser Form öffent
lich berät, belehrt zugleich potentielle Täter, schafft also 
Modelle für Nachahmungskriminalität. 

Damit ist ein weiteres Problem angesprochen, dessen Be
urteilung und Bewältigung einer exakten Untersuchung 
bedarf, jedenfalls nicht ungesteuert dem kriminalpolize~
lichen Praktiker allein überlassen werden kann. 

Wie komplex sich das Problem darstellt, zeigt ein Bei
spiel aus Polen: Eine empirisch-kriminologische Studie 
über Taschendiebstähle in Breslau wurde selbst in wis
senschaftlichen Zeitschriften nicht veröffentlicht, weil in 
ihr Ausführungsarten des Taschendiebstahls beschrieben 
waren. Die Studie steht selbst Forschern nur unter ganz 
erheblichen Schwierigkeiten und Auflagen zur Verfü
gung. 

Lassen Sie mich vers LIchen, die Problematik dadurch zu 
verdichten, indem ich noch eingehe auf einige 

3. Spezielle Probleme polizeilicher Beratung 

3.1 Ich nehme an, daß polizeiliche Beratung stattfindet, 
solange es eine Polizei gibt. Sicher werden Opfer von 
Straftaten zu allen Zeiten gefragt haben: »Kann man 
denn gar nichts tun?« und der Polizeibeamte wird - wie 
heute - nach bestem Wissen und Gewissen geantwortet 
haben, was ihm gerade dazu einfiel. 

Nach dem ersten Weltkrieg kam als neue Komponente 
hinzu, daß mit einer stetig steigenden Zahl von Ein
bruchsdiebstählen mehr und mehr Sicherungsanlagen auf 
den Markt kamen. Da privatwirtschaftlicher Rat die spe
zifische Eigenart hat, nicht immer ganz uneigennützig zu 
sein, entstand bald das Bedürfnis, die Öffentlichkeit 
nicht nur vor Straftaten, sondern ebenso vor schlechtem 
Rat zu bewahren. Mit dem Versuch, die Sache systema
tisch und mit Sachverstand zu betreiben, war die erste 
Beratungsstelle geboren. Das war sicher alles noch ein 
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bißchen handgestrickt, wurde aber doch Modell und Vor
bild für die preußischen Polizei verwaltungen , ,später auch 
für andere Länder. -

Und dabei ist es denn im wesentlichen auch geblieben. 

Obwohl durch langjährige Öffentlichkeitsarbeit ein inten
sives Informationsbedürfnis geweckt ist und die Krimi
nalpolizei mancherorts echte Verbraucherberatung be
treibt, geschieht das noch immer mehr oder weniger »aus 
dem Hut«. Früher konnte ein interessierter Kriminalist 
sich in Bereiche der Sicherungstechnik, insbesondere bei 
Schlössern, Beschlägen, Einbruchsmeldeanlagen usw., 
durch Fleiß und Energie einarbeiten. Heute erfordern 
elektronische Meldesysteme Kenntnisse, die autodidak
tisch kaum noch 'zu erwerben sind. Darüber hinaus wer
den Beratungsstellen jetzt ebenso angegangen, wenn es 
sich um dem Bereich der Computer-Kriminalität wie um 
die Sicherung von öffentlichen Versorgungsanlagen oder 
von Atomkraftwerken handelt, eine Bandbreite, die mit 
Bordmitteln nun wirklich nicht mehr zu beherrschen ist. 

3.2 Haben wir die technische Beratung im Bereich von 
Eigentumsdelikten noch relativ gut im Griff, so kommen 
wir schnell an die Grenzen vernünftiger Beratung, wenn 
es sich beispielsweise darum dreht, potentielle 
Notzuchtsopfer zu beraten. Der allgemeine Rat, sich 
nicht in viktimogene Situationen zu begeben und die Dar
stellung, welches denn die viktimogenen Situationen im 
Hinblick auf die Notzucht sind, befreien uns nicht von 
der lästigen Frage: Aber was soll ich denn tun, wenn nun 
wirklich ... ? 

Im Hinblick auf die Behandlung des Deliktes vor Polizei 
und Gericht könnte der aufrichtige Rat nur lauten: Ler
nen Sie Karate und wehren Sie sich mit aller Kraft! 
Wenn Sie nachher nicht ein paar massive Verletzungen 
vorzeigen können, gelten Sie schnell als willfährige Dir
ne, die die Anzeige aus reiner Rachsucht macht. Wie 
man weiß, kann aber jeder Widerstand gefährlich sein, 
weil dadurch häufig genug der sexuell stimulierte Täter 
erst zum äußersten gereizt wird. 

wa:s ist zu tun? 

Den Skandal herausfordern und den einzig richtigen Rat 
geben? 

Weiterhin falsch raten? 
Oder ganz einfach schweigen?-

3.3 Es gibt andere Bereiche, in denen falscher Rat billig 
aber sehr gefährlich ist: 

Nur zu einem Drittel werden etwa Unzuchtshandlungen 
an Kindern von dem häufig strapazierten »bösen Onkel« 
begangen. Zwei Drittel der Täter aber sind nahe Ver
wandte, Freunde oder Nachbarn der Familie. Es ist dem
nach völlig falsch, Kinder vor dem »fremden, bösen 
Onkel« zu warnen, der ihnen auf Spielplätzen auflauert 
und den· sie sich als ungepflegten Menschen mit Verbre
chervisage vorstellen sollen. 

Vage Andeutungen und Warnungen, vor Fremden auf 
der Hut zu sein, keine Geschenke anzunehmen und nicht 
mit ihnen zu gehen, nützen nicht viel. Sie schaden viel 
eher, denn sie lenken die Aufmerksamkeit des Kindes 
von den Gefahren ab, die ihm vor allem im sozialen Nah
raum drohen. Und wieder die brennende Frage: Was ist 
da zu tun? 

3.4 Auch im Bereich der Betrugsdelikte tut sich die Kri
minalpolizei mit ihrer Beratungstätigkeit nicht eben 



leicht, wenn es sich darum dreht, über allgemeine Rat
schläge hinaus ins Spezielle zu gehen. Zum einen ist es 
sehr schwer, mögliche Betrugsarten bildhaft und durch
schaubar darzustellen. Zum anderen ist die Gefahr der 
Nachahmung hier besonders groß. 

Die besondere Problematik polizeilicher Beratung bei 
Betrugsdelikten liegt aber auch in der jeder guten Bera
tung immanenten Aufklärungsfunktion. Will der Berater 
seinem Auftrag gemäß versuchen, strafbare Handlungen 
zu verhüten, dann kann er häufig nicht umhin, ihm be
kannte Einzelheiten preiszugeben, die an und für sich der 
Amtsverschwiegenheit unterliegen. Mit den sich aus ei
ner solchen Interessenkollision ergebenden Problemen 
darf der Sachbearbeiter nicht allein gelassen werden, soll 
eine Beratung nicht zur Farce werden. Und mangelnde 
Courage ist der allerschlechteste Berater. 

Hat es der kriminalpolizeiliche Berater beim Opfer von 
Betrugshandlungen häufig genug auch mit einem ver
kappten, weil nur nicht zum Zuge gekommenen Täter zu 
tun (man ist bekanntlich nie so nahe daran, getäuscht zu 
werden, als wenn man selbst täuschen will), so sind im 
Bereich der Wirtschaftskriminalität meist weder Täter 
noch Opfer zu erkennen. Die Erkennbarkeit des Opfers 
ist aber der erste und wesentlichste Schritt zur Verhütung 
und Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität. Hier wird 
jede Beratung zunächst zurückgeführt auf die Aufklärung 
der Bevölkerung, damit der einzelne sieht und merkt, 
daß und wie er zum Opfer von Wirtschafts straftaten 
wird. 

Übrigens sind die Probleme bei der Sicherheitsberatung 
gegen Betriebsverluste in weiten Bereichen denen der 
Betrugsberatung nicht unähnlich, jedenfalls soweit es 
sich um die vorbeugende Personalkontrolle handelt. Was 
wir nicht wissen, können wir Ratsuchenden nicht sagen; 
was wir wissen, dürfen wir regelmäßig nicht sagen. - So 
stehen wir zuweilen sehenden Auges dabei, wie ein unter 
Einbrechern immer noch hochangesehener Mann bei ei
ner Weltfirma als Nachtwächter eingestellt wird. 

4. Wie kann es weitergehen? 

4.1 Die Aufzählung der genannten allgemeinen und spe
ziellen Probleme polizeilicher Beratungstätigkeit erhebt 
keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Ich habe nur die
se ausgewählt, um daran folgendes aufzuzeigen: 

a) Kriminalpolizeiliche Beratung zum Zwecke der Ver
brechensvorbeugung muß mehr beinhalten, als die reine 
technische Beratung, so vorbildlich und sicher auch er
folgreich diese in weiten Bereichen gehandhabt wird. 
Was jetzt endlich not tut, ist eine sorgfältige Analyse dar
über, wo zwischen Illusion und Resignation die Chancen 
einer operativen Beratung liegen. 

b) Die technische Beratung kann nur die erste Stufe ei
ner systematisch entwickelten, umfassenden Beratungs
strategie sein. Aber auch an diese erste Stufe werden 
heute Anforderungen gestellt, die in weiten Bereichen 
nur noch von Spezialisten erfüllt werden können. 

c) Parallel zu einer spezialisierten Ausbildung kriminal
polizeilicher Berater müssen Aktionen geplant und vor
bereitet werden mit dem Ziel, den Beratungsgedanken in 
der Polizeibeamtenschaft allgemein zu fördern und zu 
unterhalten. 

d) Eine gezielt angesetzte psychologische Beratung muß 
die Interessenlagen von Tätern und Opfern wahrheitsge-

treu darstellen und bewerten, wenn sie Erfolg haben will. 
Neben der Nennung warnender Indikatoren muß eine 
Grundhaltung angestrebt werden, die eine zumutbare Ei
gen sicherung als selbstverständliche Bürgerpflicht bein
haltet. Hier berühren sich Beratung und eine sie flankie
rende Öffentlichkeitsarbeit. 

e) Es müssen jetzt bald die notwendigen Verknüpfungen 
im Beratungs- und Präventionswesen hergestellt werden. 
Das gilt sowohl im behördlichen als auch (und dort vor 
allem) im politischen Bereich. Es wird nämlich keine ef
fektive und wirksame polizeiliche Beratung und damit 
keine vernünftige Verbrechensvorbeugung geben, solan
ge die damit verbundenen Probleme organisationsintern 
als eher zweitrangig behandelt, im politischen Raum als 
Grundlage ideologischen Streites und willkommenes 
Wahlkampf thema angesehen werden. 

Eine qualitativ verbesserte polizeiliche Beratung setzte 
voraus, daß zunächst ihre Grundlagen systematisch und 
methodisch einwandfrei analysiert würden, aus denen 
man - möglichst kurzfristig - praktikable Handlungsan
leitungen für die Polizei entwickeln kann. Solche Ergeb
nisse dürfen - ganz allgemein gesehen - durchaus er
wartet werden, wenn nur erst einmal feststehen würde, 
wer die Planung steuern, wer die als notwendig und reali
sierbar erkannten Vorhaben leiten soll und schließlich 
auch, wer denn das Geld für ein solcherart anspruchsvol
les Vorhaben gibt. 

Nun kommt man sich nicht eben intelligent vor, wenn 
man sich erdreistet, die Ausgabe von Geld zu fordern, da 
alle Welt jeden Tag kluge Pläne ersinnt, wie denn Geld 
einzusparen sei. 

Die Bewältigung einer Reihe der hier aufgezeigten Pro
bleme kostet kaum Geld, wie etwa 

- das Festlegen einheitlicher Ausbildungsrichtlinien für 
kriminalpolizeiliche Fachberater und 

- das Festlegen von Mindestanforderungen, die an Be
ratungsstellen und Beratungszentren materiell und 
personell geknüpft werden sollen. 

- Auch die Aufstellung einer Art Pflichtenkatalog, aus 
dem sich ergibt, was unter polizeilicher Beratung ver
standen werden soll und wie sie im einzelnen wahrge
nommen wird, erfordert keine Summen, die einen 
Landesetat nachhaltig ruinieren könnten. 

Aber es läßt sich natürlich nicht bestreiten, daß guter Rat 
- im ganzen gesehen - nun einmal teuer ist. Vielleicht 
läßt sich das Beschaffen von Geld auch auf die simple 
Tätigkeit des Koordinierens, der Vorgabe von Zielen und 
des Setzens von Prioritäten reduzieren. 

Ich habe nicht ermitteln können, wieviel Geld wir jetzt 
für die Realisierung des Behandlungsgedankens beim Tä
ter ausgeben. Die Probleme der Behandlung von Opfern 
werden dagegen jedenfalls schwer vernachlässigt, bleiben 
unerörtert, für sie werden keine Mittel angesetzt. 

Ich habe auch nicht feststellen können, wieviel Geld die 
Bundesländer jetzt für die polizeiliche Beratung insge
samt ausgeben. Was ich aber ermitteln konnte, ist dies: 

13,5 Millionen DM hat die Verbreitung der Änderungen 
der Straßenverkehrsordnung 1970{l1 gekostet. 

Mit 8 Millionen DM konnte 1974{l5 der Bundesverkehrs
minister das Anlegen der Sicherheitsgurte publik machen 
und mit 7,75 Millionen sollen jetzt dem Bundesbürger die 

81 



Gefahren des Alkohols am Steuer bewußt gemacht wer
den. 

Ich kann und will mir kein Urteil über die Notwendigkeit 
und Zweckmäßigkeit solcher Ausgaben erlauben, aber 
16,8 Millionen DM Ausgaben der Bundespost, um für die 
Einrichtung von Telefonanschlüssen zu werben, halte ich 
angesichts der Tatsache, daß unzählige Bürger noch im
nier darauf warten, nun endlich einen Anschluß zu erhal
ten, doch für sehr bemerkenswert. 

Rund 1,5 Millionen DM werden Bund und Länder der 
neu installierten »Projektleitung Kriminalpolizeiliches 
Vorbeugungsprogramm« jährlich zur Verfügung stellen. 
Daraus sieht man, wo ungefähr die Sache hinlaufen wird. 
Aber seien wir fair; es ist im Grunde ein ganz vernünfti
ger Ansatz und ein Modell, das sich auf andere Projekte 
übertragen läßt. 

Nun werden mich weder gute Freunde noch bösartige 
Gegner als besonderen Verfechter zentralistischer Lösun
gen bezeichnen. 

Aber da - wie ich hoffe gezeigt zu haben - kriminal
polizeiliehe Beratung zuerst auch der Konzentration, der 
Koordination und der straffen Steuerung bedarf, würde 
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eine solche mild zentral angelegte Lösung der Sache si
cher eher den nötigen drive geben. 

Mehr als 50 Jahre bastelt die Kriminalpolizei jetzt an den 
Problemen einer wirksamen Beratung zum Zwecke der 
Verbrechensverhütung. Die ganze Kriminalpolizei? 

Eigentlich waren es immer nur ein paar Idealisten, die 
mit Eifer, Fleiß und unbeugsamem Einsatzwillen dieses 
Geschäft betrieben haben. 

Ich bin, wenn alles gut geht, noch acht Jahre im Dienst. 
Diese wichtige Mitteilung verbinde ich mit der Hoffnung, 
daß bis dahin eine Präventionskriminalistik in schärferen 
Konturen als bisher erkennbar ist. Mehr wird man, wenn 
man die Dinge nüchtern sieht, sicher nicht erwarten kön
nen. 

Es wäre nicht das erste Mal, wenn von einer Arbeitsta
gung des BKA ganz neue Impulse ausgingen. Ich selbst 
hoffe sehr, daß das auch oder gerade bei dieser Tagung 
wieder so sein möge. 

Wenn man zu besseren Ergebnissen kommen will, muß 
man jetzt beginnen und ebenso zügig wie konzentriert an 
der Bewältigung der Probleme weiterarbeiten. 



AUSSPRACHE 

Krimillaldirektor H. Löblein, Hagen 

Herr Burghard ich habe eine Frage oder vielmehr 2 Fragen. 
Nicht ohne Neid habe ich Ihren Ausführungen entnommen, daß 
Sie in der Lage sind, 13 Personen in der Beratungsstelle unterzu
bringen, während die Gegebenheiten bei uns wesentlich negati
ver zu betrachten sind. Ich habe nun zwei Fragen. 1. Wie, wann 
und wo setzen Sie diese Leute ein, die ganz augenscheinlich bei 
Ihnen zentral gehalten werden? Und 2. Können Sie eine Bezie
hung herstellen zwischen diesem massiven Personaleinsatz und 
der Entwicklung der Kriminaliät in Ihrem Lande? 

W. Burghard 

Um mit der 2. Frage zu beginnen: Nein, ich kann keine Bezie
hung herstellen. Wir haben einen Versuch gemacht in einem 
Raum am Steinhuder Meer in der Wunsdorfer Gegend, um ein
mal herauszufingen, ob man die Kriminalitätszahlen mit vorbeu
genden, beratenden Maßnahmen beeinflussen kann. Wir haben 
diesen Versuch leider abbrechen müssen, weil uns die sachlichen 
Voraussetzungen fehlten. Wir hatten schließlich keine Unter
künfte mehr, und wir fielen auch lästig, insbesondere den Kolle
gen von der dortigen Schutzpolizei. Wenn ich richtig informiert 
bin, läuft aber ein ähnliches Unternehmen im Saarland. Der lan
gen Rede kurzer Sinn: ich selbst wäre brennend daran interes
siert zu wissen, ob und wie man durch Beratung das Kriminali
tätsgeschehen mit beeinflussen kann. Der Wunsch, dies zu er
fahren lag auch einem wesentlichen Teil meines Referates zu
grunde. Nun zu Ihrer ersten Frage. Diese 13 Leute sind nicht 
ausschließlich beratend tätig, sondern sind zum Teil auch für Si
cherungstechnik zuständig. Sie bilden das Dezernat 
»Vorbeugende Verbrechensbekämpfung«, können aber bei Be
darf für die Beratung eingesetzt werden. In Zeiten, da Politiker 
bedroht sind und sich bedroht fühlen, ist die ganze Mannschaft 
aber mit echten und reinen Beratungsaufgaben ausgelastet. 

H. Löbleill 

Ich hätte gern noch eine Antwort auf die Frage gehabt, ob Sie 
die 13 Beratungsbeamten zentral in Niedersachsen zusammen
gefaßt haben. Können wir davon ausgehen, daß Sie in den übri
gen größeren Städten keine Beratungsbeamten haben, sondern 
diese 13 zentral von dort aus aussenden? 

W. Burghard 

Keineswegs. Es handelt sich um 13 Beamte, die im Landeskrimi-
. nalpolizeiamt tätig sind. Es gibt in jedem der neun Regierungsbe
zirke bei jeder Kripostelle eine mehr oder weniger gut ausgestat
tete Beratungsstelle, insgesamt 19 im Lande. Die Beratungsstelle 
beim Landeskriminalpolizeiamt ist gleichzeitig für die Stadt 
Hannover mit tätig. Die Kripo Hannover unterhält also keine ei
gene Stelle. 

Kriminaldirektor R. Weillberger, MÜI/chen 

Erlauben Sie mir einige Anmerkungen. Die Frage, was sich auf 
dem Beratungssektor gegenüber früher prinzipiell geändert hat, 
bedarf meines Erachtens einer Antwort. Zwischen 1920 oder 
1930 und 1960 waren zugegebenermaßen wenig Unterschiede 
spürbar, doch seit etwa 10 Jahren läuft die kriminalpolizeiliche 
Beratung m. E. in ganz anderen Gleisen. Dafür sind mehrere 
Faktoren ursächlich. Ich möchte die wichtigsten nur anreißen. 
Erstens: die Ständige Kommission der Arbeitsgemeinschaft der 
Kriminalpolizei, der Ceiter der LKÄ/BKA »kriminalpolizeiliche 
Beratung«, die seit 1959 existiert und seit dieser Zeit - gewis
sermaßen mit Reißverschlußfunktion - die Landeskriminal-

amtsberatungsstellen zusammenhält und deren Arbeit koordi
niert, und zwar länderübergreifend. Zweitens: das Vorbeugungs
programm, über das uns ja gestern berichtet wurde, hat die Exi
stenz dieser Beratungsstellen, die lange im Verborgenen wirkten 
und gewartet haben, bis die Bürger - meist erst als Geschädigte 
- zu ihnen kamen, ins Bewußtsein der Öffentlichkeit gebracht. 
Drittens: die durch politisch motivierte Drohungen und Anschlä
ge bewirkte Verunsicherung hat in den letzten beiden Jahren zu 
einer vermehrten Inanspruchnahme der Beratungsstellen sowohl 
durch hohe und höchste Persönlichkeiten als auch im Hinblick 
auf die Sicherung besonders gefährdeter Großobjekte geführt. 
Diese drei Gesichtspunkte ergeben viertens, daß die wachsenden 
Einsichten die Bereitschaft der Länder, das Netz der Beratungs
stellen zu verdichten, in Gang gesetzt haben. Sie sehen also, daß 
das nicht von ungefähr kam, sondern daß hier Kräfte wirkten. 
Der Feststellung des Referenten, daß die Beratungsstellen oder 
wahrscheinlich sehr viel eher das Vorbeugungsprogramm gewis
sermaßen durch allzu lautes Geklapper Angst verbreiten, muß 
ich schlicht widersprechen. Der zitierte Slogan »Alle 15 Sekun
den geschieht in der Bundesrepublik ein Verbrechen« stammt 
nämlich nicht von uns, sondern er war der Text des Vorspanns 
zur ARD-Sendung »Die Kriminalpolizei rät« und ist längst abge
setzt. Er wurde insgesamt nur 8 mal, nämlich in den ersten 
8 Monaten des Jahres 1970, ausgesendet. Inzwischen haben wir 
aber 68 Filme dieser Art produziert. Von uns stammt zugegebe
nermaßen der Slogan des Schwerpunktprogramms 1973 zur 
Diebstahlsbekämpfung. Er hieß etwa gleichlautend: »Alle 17,5 
Sekunden ein Diebstahl«, aber wir haben damals ganz bewußt 
auf das Wort »Verbrechen« verzichtet, eben, um nicht zu verun
sichern. Zwischen »Verbrechen« und »Diebstahl« weiß der Bür
ger wohl zu differenzieren, und mit diesem Slog'dn haben wir al
lenfalls den von uns beabsichtigten Aufmerksamkeitseffekt er
zielt, aber doch keine Angstgefühle erzeugt. Im übrigen möchte 
ich betonen, daß wir uns bei unserer Öffentlichkeitsarbeit auf 
Zahlen der Polizeilichen Kriminalstatistik stützen, die zuvor be
reits von den Politikern in Pressekonferenzen bekannt gegeben 
worden sind, und an diesem Primat der Politiker rütteln wir 
nicht. Unsere Aussagen zum Bild der Kriminalität können somit 
kaum eine diffuse Furcht vor dem Verbrechen entstehen lassen, 
und wir sind auch weit davon entfernt, eine Art »Panikmacher 
der Nation« zu sein. Unsere Aufgabe, deren Notwendigkeit 
während dieser Tagung wiederholt unterstrichen wurde, besteht 
darin, dem Bürger klarzumachen, daß die Kriminalität kein Pro
blem der Polizei, sondern ein Problem der Gesellschaft ist, in 
der wir leben und der wir angehören. Diese Aufgabe erfüllen wir 
bereits seit 10 Jahren, nicht etwa erst seit der letzten Woche. 
Wir tun dies länderübergreifend, also bundesweit, und wir 'sagen 
dabei dem Bürger aber auch, daß es keine Polizei der Welt ver
mag, für absolute Sicherheit zu sorgen. Das kann sie nicht im 
freiheitlichen Raum der Demokratie und ebensowenig als Werk
zeug eines totalen Regimes. Und wir sagen dem Bürger weiter, 
daß er die Pflicht hat, auf dem Gebiet der Sicherheit mehr Ei
genleistung zu erbringen und daß er eben selbst für seinen Besitz 
verantwortlich ist. Und noch etwas: den »guten Onkel« haben 
wir längst beerdigt, aber wir behaupten nie, daß die Polizei dem 
Verbrechen hilflos gegenüber steht, und wir bieten hierfür, wie 
ich meine, auch keine Anhaltspunkte. Unser ganzes Bestreben 
geht dahin, die Öffentlichkeit aufnahmebereit zu machen und zu 
erhalten für unsere verbrechensverhütende Beratung. Hierbei 
gehen wir mehrstufig vor. Zunächst erwecken wir Interesse 
beim Publikum durch Öffentlichkeitsarbeit. Anschließend sollen 
unsere Ratschläge eine Verhaltensänderung beim Bürger in die 
Wege leiten, dadurch das Täterrisiko erhöhen und das Ausufern 
bestimmter vorbeugungsfähiger Delikte - und das sind immer
hin 75 % aller Delikte, die wir erfassen - verhindern. Zu bekla-
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gen ist, und darin stimme ich Herrn Burghard zu, daß die vor
handenen 101 Beratungsstellen (meiner Feststellung nach sind es 
101) qualitativ und quantitativ sowohl in personeller als auch in 
materieller Hinsicht viel zu unterschiedliche Strukturen aufwei
sen. Hier sehe ich die echten Probleme der kriminalpolizeilichen 
Beratung und unserer Beratungsstellen. Wir werden versuchen, 
diese heute nachmittag in unserer Diskussionsgruppe herauszu
arbeiten und in einer Resolution gewissermaßen den Schluß
punkt zu setzen. Wenn Beratung so einfach wäre, würden unse
re Fachberater nicht eine Ausbildung von mindestens 2 Jahren 
benötigen, bevor sie im Sektor der technischen Beratung, im 
Sektor der Betrugsberatung, im Sektor des Jugendschutzes und 
bei allen anderen Aufgaben am Rande der Beratung eingesetzt 
werden können. 

W. Burghard 

Ich bin Herrn Weinberger sehr dankbar für die ergänzenden 
Ausführungen zur Entwicklung der Beratungsstellen seit 1960. 
Ich bin ihm überhaupt dankbar für die - wie ich meine - Er
gänzung meines Referats. Ich möchte nur noch feststellen, daß 
in meiner Bemerkung über »Alle 15 Sekunden ein Einbruch« 
kein Vorwurf enthalten war. Keine Stelle meines Referats war 
als Vorwurf gegen bisher gelaufene Aktionen oder Aktivitäten 
und schon garnicht gegen das Vorbeugungsprogramm gedacht. 
Ich wollte nur hieran anknüpfen, um die Einstellung zu zeigen, 
die vielleicht nicht beim Redaktionskomitee, aber an der Basis 
sicher zu finden ist: Am ehesten kann ich die Bevölkerung auf
wecken, wenn ich ihr zunächst einmal etwas Angst mache, sie 
ein bißehen durchrüttele. 

Ltd. Kriminaldirektor Vorbeck, Wiesbaden 

Ihr Thema lautete zwar »Probleme der polizeilichen Beratung«, 
ich meine aber, in dieser Arbeitstagung sollte durchaus - und 
gerade bei einem solchen Thema - betont werden, wie viel die 
Polizei auf diesem Gebiet bereits geleistet hat. Jeder, der Sie 
kennt, weiß auch, daß Ihre Initiative und Aktivitäten zu vielen 
positiven Ergebnissen beigetragen haben. Da ja nicht nur poli
zeiliche Praktiker anwesend sind, ist es m. E. wichtig, auch das 
einmal herauszustellen. Wir kommen sicherlich durch weitere 
Beiträge und die Diskussion zu dem Ergebnis, daß die Polizei 
einerseits zwar im repressiven Bereich Aufgaben übernehmen 
muß, die ihr nicht unbedingt obliegen, andererseits aber aus ei
gener gesetzlicher Zuständigkeit und Verantwortung im Sinne 
der Gefahrenabwehr tätig werden muß. Das ist nachdrücklich zu 
betonen, zumal z. Z. in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe der 
Justiz- und der Innenminister die Stellung der Polizei diskutiert 
wird, was auch im gesetzlichen Raum seinen Niederschlag fin
den soll. Wie den meisten von Ihnen bekannt ist, liegt ein ziem
lich abschließendes Ergebnis vor, das im Arbeitskreis 11 der In
nenminister trotz etlicher Bedenken verabschiedet worden ist. 
Das Ergebnis kann den Praktiker nicht voll befriedigen, denn die 
Stellung der Polizei und ihr Verhältnis zur Justiz, zur Staatsan
waltschaft ist dort so beschrieben worden, als ob sich seit 1870 
nicht allzuviel geändert hätte. Ich hoffe, daß sich in dieser Ta
gung Argumente zu einem Ergebnis verdichten, das deutlich auf
zeigt, daß in diesem Papier Stellung und Aufgabe der Polizei 
noch nicht abschließend beschrieben sind. 

Ein großes Problem sehe ich in den Schwierigkeiten bei der Be
wertung von Produkten der Sicherungsindustrie durch die Poli
zei. Ich würde es sehr begrüßen, wenn eine grundsätzliche, 
durch Rechtsgutachten abgesicherte Stellungnahme vorläge, die 
der Polizei eindeutig das Recht zur Kritik an Produkten zuer
kennt. Natürlich muß die Kritik fundiert sein, hierfür brauchen 
wir Einrichtungen und Techniker. Wieweit die Industrie, die sich 
vielleicht durch eine negative Bewertung in ihren Absatzmög
lichkeiten eingeschränkt sieht, dagegen angeht, sehen Sie an der 
Art und Weise, in der vor kurzem gegen die Zeitschrift der Stif
tung Warentest, Berlin, vorgegangen wurde. M. E. müßten die 
Bewertungen zentral und rechtlich abgesichert erfolgen. 

Ein weiteres Problem der vorbeugenden Tätigkeit der Polizei se
he ich in der Abgrenzung und rechtlichen Absicherung der Wei-
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tergabe von Erkenntnissen über Rechtsbrecher. Jeder von uns 
kennt Beispiele dafür, daß bei der Polizei mehrfach in Erschei
nung getretene und auch vorbestrafte Personen mit einem durch 
Fristablauf bereinigten Strafregister sich um Positionen bewer
ben oder sie gar erhalten, wo sie großen Schaden anrichten kön
nen. So ist nicht auszuschließen, daß ein wegen Bankraubes 
Vorbestrafter im Geldtransportwesen tätig wird, daß mit Sexual
delikten auffällig gewordene Personen sich um Pflegschaften, 
Adoptionen bemühen u. a. m. Auch das, meine ich, gehört zum 
Thema dieser Arbeitstagung. 

Das Recht der Polizei zur Sammlung der kurz angesprochenen 
Erkenntnisse ist unbestritten; es ist abgesichert durch höchst
richterliche Entscheidungen. Ungenügend geklärt und abgesi
chert scheint mit die Art und Weise der Weitergabe der Erkennt
nisse zum Zwecke der Vorbeugung. Ein Versuch der Arbeitsge
meinschaft der Leiter der LKÄ mit dem BKA hierfür eine 
Richtlinie aufzustellen und die Rechte und Pflichten der Polizei 
für die Bewertung und Verwertung solcher Erkenntnisse zu be
schreiben und festzulegen, ist leider nicht zu einem erfolgrei
chen Ende geführt worden. Aber dieses Beispiel zeigt überdeut
lich, wie wichtig es wäre, hier zu einer stabileren Grundlage zu 
kommen. 

W. Burghard 

Wir haben gestern die Problematik gehört, die sich aus der Frage 
ergibt, ob sich das BKA etwas mehr engagieren sollte oder die 
Polizeiführungsakademie. Ich halte das zunächst für einen aka
demischen Streit. Ich bin der Meinung, daß man alle diese Pro
bleme einmal zentralisirt durchdenken, aufbereiten und erarbei
ten sollte. Und die von Ihnen angschnittenen Probleme gehören 
sicher auch zu denen, die dort angesprochen und durchleuchtet 
werden müssen. 

Erster Staatsanwalt L. Seeber, Berlin 

Als »outsider« möchte ich eigentlich nur eine Frage stellen: Wo 
nehmen Sie die tatsächlichen Grundlagen Ihrer Beratung her? 
Ich selbst bin im juristischen Bereich tätig und habe eigentlich 
noch nie erlebt, daß irgendwelche rechtskräftigen Erkenntnisse, 
die ja gewisse Feststellungen tatsächlicher Art enthalten, die sich 
auf Grund der Beweisaufnahme ergeben und oft auch stark von 
den polizeilichen Ermittlungsergebnissen abweichen, irgendwie 
verwertet werden. Oder ist daran gedacht, diese Dinge zu ver
werten? . 

W. Burghard 

Die Frage, »Woher nehmt Ihr eigentlich das Recht?« wird häufig 
an uns gerichtet. Ich hatte gedacht, sie in meinem Referat nicht 
noch einmal ansprechen zu müssen. Das Recht leitet sich ein
fach aus dem Polizeirecht her, nicht wahr? Wenn wir als Polizei 
den Auftrag haben, strafbare Handlungen zu verhüten, dann 
sollte sich daraus das Recht ergeben, die hierfür benötigten In
formationen auch zu sammeln, zu verwenden und auszuwerten. 
Bei uns werden Informationen nicht nur nach den rechtskräfti
gen Entscheidungen, sondern bereits vorher aus Akten oder 
Vorgängen, die gar nicht zu einer rechtskräftigen Verurteilung 
führen, verwertet. 

Dr. R. Baas, Diplompsychologe, Bonn 

Als Psychologe möchte ich folgende Frage an Sie richten, da das 
Stichwort »Psychologie« oder »psychologische Beratung« in Ih
rem Referat schon gefallen ist: Haben Sie einschlägige positive 
oder vielleicht auch negative Erfahrungen mit dem Einsatz von 
hauptberuflichen Psychologen in der kriminalpolizeilichen Bera
tung? 

W. Burghard 

Ich selbst habe keine solchen Erfahrungen, mir liegen keine vor; 
ich glaube aber, daß sicher aus dem Zuhörerkreis ein paar Worte 
zu sagen sind. 



R. Haas 

Ich möchte dann die Frage an Sie, Herr Weinberger, richten: 
halten Sie, jetzt stante pede gefragt, den Einsatz des Psycholo
gen für wünschenswert oder nicht? 

W. Burghard 

Die Frage kann man doch schlicht mit »ja« beantworten; es soll
ten aber nicht nur Werbepsychologen sein. Werbepsychologen 
werden natürlich bei dieser Aufgabe eingesetzt, aber nicht Psy
chologen für direkte individuelle Beratung. Ich würde sehr dafür 
plädieren, neben Werbepsychologen auch Psychologen anderer 
Fachrichtungen hinzuzuziehen. 

R. Weinberger 

Ich darf die Frage dahingehend beantworten, daß wir immer in 
den Bereichen, wo wir es für absolut notwendig halten, insbe
sondere Jugendspsychologen und Kinderpsychologen einschal
ten. Es gibt bei uns in Bayern Modelle, wo wir in Schwerpunkt
programmen mit den Jugendschutzämtern zusammenarbeiten. 
Dort haben wir alle Sparten der Psychologie miteingeschaltet 
und diese Erfahrungen mit in unseren Programmen verwertet. 

F. Söldner, Sicherheitsbeauftragter, Karlsruhe 

Ich habe in Ergänzung zu dem Vortrag von Herrn Burghard aus 
der Sicht eines externen Sicherheitsmannes ein etwas anderes 
Wunschbild und möchte zu seinen Darlegungen hinsichtlich der 
fehlenden Strategie und einer Neuorientierung etwas sagen. 
Mich erinnern die fleißige Arbeit der Kriminalberatungsstellen 
und die hervorragenden Leistungen einzelner Spezialisten immer 
wieder stark an ein Großversandhausprogramm. Wir haben aus
gezeichnete Einzelleistungen, aber es fehlt eine klare Konzep
tion, eine klare Richtlinie, eine klare Antwort auf die Frage nach 
der Ökonomie. In Anbetracht der zunehmenden Schutzbedürf
nisse unserer Bürger und der fortschreitenden technologischen 
Entwicklung mit den ungeheuren, zum Teil auch unabdeckbaren 
Gefahren ist nach meiner Auffassung heute im Zeitalter des Spa
rens auch die ökonomische Frage vorrangig beim Aufbau eines 
Vorbeugungsprogramms. Hier scheint mir die Zentralisierung im 
Sinne von Herrn Burghard eine unabdingbare VoraussctLung zu 
sein. 

Ausgehend von der Feststellung des Gefährdungsgrades eines 
Schutzobjektes, der sich nur aus Gefahrenklasse, Attraktivität 
(Verfügbarkeit) und der kriminalistisch zu beurteilenden An
griffs wahrscheinlichkeit ermitteln läßt, ist zunächst eine Schutz
strategie zu konzipieren, also eine relative Risikoklasse festzule
gen. Erst danach kann ein wirtschaftlich vertretbarer Mindest
schutzaufwand festgelegt werden. Ohne eine solche Schutzstra
tegie sind die Beamten in den Beratungsstellen bestenfalls in der 
Lage, optimale technische Schutzkomponenten, nicht aber sinn
voll abgestufte Schutzsysteme anzubieten. Ich denke z. B. an 
die von Herrn Burghard erwähnte erste Stufe der technischen 
Sicherheit. Das ist ausgezeichnet, und je besser die Spezialisten 
sind, die dort zur Verfügung stehen, um so besser für die Sache. 
Nur können wir es uns auf die Dauer einfach nicht mehr leisten, 
ohne Kenntnis des tatsächlichen Gefährdungsgrades des einzel
nen Objektes, bei jeder Vorbeugung die bestmöglichen techni
schen Systeme einzusetzen. Wir müssen vielmehr zu einer öko
nomischen Vorstellung in dem Sinne kommen, daß wir das am 
attraktivsten scheinende Objekt mit dem größten technischen 
Aufwand sichern und das weniger attraktive entsprechend weni
ger. Hierbei müssen neben der rein wissenschaftlich-technischen 
Gefahr natürlich auch die Spannungsfelder und die Spannungssi
tuation berücksichtigt werden, unter Umständen sogar die natio
nale Sicherheitslage, so daß dem kriminalpolizeilichen Berater 
die Möglichkeit gegeben ist, ein in eine bestimmte Gefahrenklas
se eingestuftes Objekt fallweise höher oder niedriger einzustufen 
und in seinen Empfehlungen den Aufwand hiernach festzulegen. 

R. Weinberger 

Wir sind bereits dabei, zu koordinieren. Ich darf erwähnen, daß 
zu dieser Stunde, hier in allernächster Nähe, die von mir schon 

angesprochene Kommission »Kriminalpolizeiliche Beratung« der 
AG Kripo tagt, die sich über entsprechende Maßnahmen Gedan
ken macht und ihre Empfehlungen dann in einem Kommissions
bericht an die Leitertagung herantragen wird. Wir haben im Be
reich der Öffentlichkeitsarbeit neuerdings - und zwar seit ge
nau einem Jahr - eine Projektleitung für die Erweiterung des 
Vorbeugungsprogramms. Das Redaktionskommitee dieser Pro
jektleitung arbeitet bereits .seit 11 Jahren. Wir haben im Bereich 
der technischen Beratung eben diese Kommission 
»Kriminalpolizeiliehe Beratung«. Was fehlt, ist einmal die ganz 
klare Konzeption: die Aufgabenstellung, die personelle und ma
terielle Ausstattung dieser Beratungsstellen als sogenannte Voll
beratungsstellen bei den Landeskriminalämtern und bei den 
Großstadtpolizeien zum einen und als hauptamtlich besetzte Ne
benstellen auf dem Lande zum anderen. Wo das fehlt: Einsatz 
von mobilen Beratungsstellen. Zum zweiten fehlt die einheitli
che Ausbildung aller Berater nach gleichen Grundsätzen. Der 
dritten Notwendigkeit hat sich das Bundeskriminalamt, das darf 
ich dankenswerter Weise bemerken, nun schon im zweiten Jahr 
angenommen. Unser Hauptanliegen ist, meine ich, die Einrich
tung einer Bundesprüfstelle für Einbruchmeldeanlagen; diese 
Bundesprüfstelle müßte hier beim Bundeskriminalamt zweckmä
ßigerweise angesiedelt werden, damit unsere Beratungsstellen 
nach einheitlichen Konzeptionen vorgehen können, damit sie 
gleiche Auskünfte geben und etwaige Verwaltungsstreitigkeiten 
von vornherein aus dem Wege gehen können. Das ist das, was 
noch folgen muß, und auch damit werden wir uns heute nach
mittag beschäftigen. 

Landespolizeipräsident Dr. K. Heuer, Tübingen 

Ich habe gehört, daß Sie eine sehr gut eingerichtete Beratungs
stelle haben. Wird diese nun auch sehr stark, landesweit in An
spruch genommen? Wenn Ihnen dies gelungen ist, wie haben Sie 
es geschafft, daß nun Ratsuchende aus dem ganzen Lande Nie
dersachsen zu Ihnen kommen'? Und wenn das nicht der Fall ist, 
was muß dann Ihrer Ansicht nach getan werden, damit Sie und 
die anderen Beratungsstellen in Anspruch genommen werden? 
Denn ich sehe das Hauptproblern nicht in der Einrichtung. De
ren Notwendigkeit ist selbstverständlich, ebenso wie das Vor
handensein entsprechend qualifizierter Fachberater. Wie aber 
können wir erreichen, daß diese Beratungsstellen auch tatsäch
lich in Anspruch genommen werden, so daß diese Einrichtung 
und diese Arbeit sich lohnt? 

W. Burghard 

Wir machen das mit einer ganzen Skala von Öffentlichkeitsar
beit. Wir sind, oft mit einem Stand oder mit mehreren Ständen, 
auf allen möglichen Ausstellungen vertreten und holen dort die 
Leute zu uns heran. Wir arbeiten mit bestimmten Zielgruppen. 
Das fängt bei Rentnern an, setzt sich bei Kaffeefahrten von 
Hausfrauen fort, geht aber auch sehr gezielt in Gruppen hinein, 
die uns ansprechen oder die wir ansprechen. Von allen Aktivitä
ten ist aber die Pressearbeit eigentlich die entscheidende, zumal 
unsere Vorbeugungsstelle sehr aktiv auf diesem Gebiet ist und 
sehr gute Verbindungen zur Presse hat. Unsere Beratungsstelle 
in Hannover wird jährlich von rund 8000 Personen aufgesucht. 

K. Heuer 

Liegen Erfahrungen vor darüber, wieviel Einwohner von einer 
Beratungsstelle betreut werden können'? 

W. Burghard 

Nein, hierüber liegen keine exakten Erfahrungen vor. Ich ver
mute, daß mit zunehmender Entfernung die Lust eines Bürgers, 
eine Beratungsstelle aufzusuchen, abnimmt. 

K. Heuer 

Gibt es in der Bundesrepublik irgendeine Stelle, die sich Gedan
ken darüber gemacht hat, für welche Einwohnerzahl eine Bera
tungsstelle erforderlich wäre? Wenn nicht, würde ich darum bit-

. ten, daß man dies einmal aufgreift und Richtlinien darüber her
ausgibt. 
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Prävention 
auf dem Gebiet der Wirtschaftskriminalität 
Walter Odersky 

A. 
Innerhalb des Generalthemas »Polizei und Prävention«, 
das Sie in dieser Tagung in breit gefächerten Vorträgen 
von allen Seiten beleuchten, ist mir die Aufgabe zugefal
len, über »Prävention auf dem Gebiet der 
Wirtschaftskriminalität« zu sprechen. Es ist wohl dien
lich, zunächst einiges zur Abgrenzung dieses Gebietes zu 
sagen. 

1. Das Wort »Wirtschaftskriminalität« ist in aller 
Munde 1). Jedermann glaubt zu wissen, was damit ge
meint ist. Erst genaueres Hinsehen zeigt, wie vielfältig 
und nach mehreren Seiten hin in fließenden Übergängen 
sich verlierende Lebenssachverhalte mit diesem Sammel
begriff gemeint sind. Bei den Bemühungen un eine 
Definition gibt es kriminologische, rechtspolitische, dog
matische und strafprozessuale Ansätze. 

Farbig, aber doch vage und nicht ohne polemische Bei
mengung ist die Formel von dem »Verbrechen, das von 
einer Person mit Ansehen und hohem sozialen Status im 
Rahmen ihres Berufes begangen wird« 2). Sachbezogener 
sind Begriffsbestimmungen, die daraufhinweisen, daß es 
bei der Wirtschaftskriminalität vorwiegend um überindi
viduelle (soziale) Rechtsgüter und Tatobjekte wie ferner 
um Begehung durch Mißbrauch wirtschaftlicher Verhal
tensweisen gehP). Einen gesetzlichen Katalog der Wirt
schaftsstrafsachen haben wir in dem - übrigens auf In
itiative des Landes Bayern eingeführten - § 74c GVG. 
Bei gelegentlichem Streit, welcher Definition der Vorzug 
zu geben ist, muß man sich vergegenwärtigen, daß ein 
Begriff stets in dem Zusammenhang gesehen und beur
teilt werden muß, dem er dienen soll 4). Der Dogmatik 
mag es um Reinheit der Beschreibung gehen, einer straf
prozessualen Vorschrift dagegen vor allem einmal um 
eindeutige Formulierung der Prozeßvoraussetzungen. 

2. Für unser Thema schließlich möchte ich die Meinung 
vertreten, daß es auf eine abstrakt-begriffliche Abgren
zung gar nicht so sehr ankommt. Wichtiger scheint mir, 

') Vgl. die Bibliographie von Berckhauer, Wirtschaftsdelinquenz, Freiburg i. Br. 
1975, die 748 Titel enthält. 

2) Sutherland, White Collar Crime, 2. Auf!. (von Donald Cressey besorgt) New 
Y ork 1961, S. 9; vgl. hierzu vor allem Mannheim , Vergleichende. Kriminologie, 
Band 2, Stuttgart 1974, S. 563 ff. 

3) Vgl. Tiedemann, Verhandlungen des 49. Deutschen Juristentages (Verhandlun
gen) Band I, München 1972, C 2i bis 32. 

4) Tiedemann aaO., C 26, 32 f; vgl. auch Wilts WuW 1975, S. 279. 

daß wir uns die Erscheinungsformen vor Augen halten, 
die uns in den letzten Jahren als Wirtschaftskriminalität 
beschäftigt haben 5). 

Kleine Leute wurden massenhaft geschädigt durch die 
Andienung von unvorteilhaften Verträgen, etwa zur Auf
stellung von Automaten, von Heimarbeit, von Lehrgän
gen, wobei es den Betrügern jeweils darauf ankam, zu
nächst zur Abnahme überteuerter Geräte in gesonderten 
Verträgen zu bewegen, während die versprochene Ver
dienstmöglichkeit sich nicht realisieren ließ. Häufig kam 
es zu Vertragsabschlüssen auf sog. Kaffeefahrten oder in 
Schneeballsystemen. 

Zu Lasten breiter, meist unerfahrener und in beengten 
Verhältnissen lebender Leute bereicherten sich sog. 
Kredithaie 6), u. a. bei (erfolgloser) Vermittlung von sog. 
Umschuldungen, ferner die Lohnsteuerkarten-Aufkäufer, 
namentlich bei Gastarbeitern 7). Hier wie auf dem W oh
nungsmarkt, ebenfalls zumal gegenüber Ausländern, 
kommt es zu wucherischen Preisüberhöhungen. 

Eine weitere Gruppe der Erscheinung bildet der Waren
kreditbetrug - Verschleuderung von Ware, die noch un
ter Eigentumsvorbehalt geliefert ist -, insbesondere in 
den Formen des sogenannten Stoßbetrugs: der Betrüger 
gibt sich zunächst bei kleinem Geschäftsumfang ehrbar, 
um dann schlagartig das Kreditvolumen auszuweiten, die 

5) Vgl. aus dem umfangreichen Schrifttum Tiedemann (Hrsg.), Die Verbrechen in 
der Wirtschaft, 2. Auf!. Karlsruhe 1972; Neflin, Wirtschaftskriminalität, Mün
chen 1971; Gemmer, Kriminalistik 1967, S. 281 ff, sowie in Wirtschaftskrimi
nalität, Bem u. a. 1972, S. 13 ff; Tiedemann, Verhandlungen Band I, C 22 ff, 
GA 1974, S. 4; Schneider, JZ 1972, S. 463; Herold, Die Neue Polizei 1969, S. 
32, 54, 76, 96 f, 112 ff, 133 f, 157 f, 176 f, 194 f, 215 ff, 245; Fallmaterial aus 
dem anglo-amerikanischen Rechtskreis findet sich bei Mannheim aaO., S. 582 
ff. Auf die steigende Gefahr einer besonders gef"ahrlichen Form, nämlich der 
bandenmäßigen Begehung, hat zuletzt Gemmer (Kriminalistik 1974, S. 531) 
hingewiesen. 

6) Mit diesem Sonderproblem hatte sich die Bayer. Staatsregierung vor kurzem 
aufgrund eines einstimmigen Antrags des Bayer. Landtags zu befassen (Land
tags-Drs.8/297). 

7) Mit diesen Fällen befaßte sich u. a. das kriminalpolizeiliche Vorbeugungspro
gramm vom Oktober 1974. 

Odersky, Walter, Dr. jur. 

Ministerialdirigent; Leiter der Abteilung Strafrecht im Bayerischen 
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Waren zu verschleudern und anschließend zu verschwin
den. Treffend charakterisiert dies das englische Schlag
wort: »hit and run«. 

Warenkreditbetrug steht auch häufig mit Gründungs
schwindel in Zusammenhang. Beim Gründungs- und An
lageschwindel nutzen die Täter die Rechtsfigur der juri
stischen Person mit ihrer beschränkten Haftung und das 
Fehlen ausreichender Kontrollrechte der Anleger oder 
Gesellschafter dazu aus, aus Einlagen herrührende Ver
mögenswerte für überhöhte Spesen und fingierte Rech
nungen in dunkle Kanäle zum eigenen Nutzen fließen zu 
lassen. Die Gutgläubigkeit mehr oder minder wohlhaben
der Anleger wurde auch bei betrügerischem Absatz aus
ländischer, nicht an der Börse gehandelter Pfennigaktien 
ausgenutzt. 

Zu erwähnen sind weiter die Konkursdelikte: das Bei
seiteschaffen von Vermögenswerten in der Krise, Gläubi
gerbegünstigung, Schuldnerbegünstigung, unterlassene 
Buchführung und Bilanzierung. 

Großen und verbreiteten Schaden richten Wechsel- und 
Scheckreiterei, oft in ganzen Tausch-Ringen, an. Beim 
Geldkreditschwindel gegenüber Banken und sonstigen In
stitutionen spielen häufig falsche Bewertung von Grund
stücken oder anderen Vermögenswerten, falsche Buch
führungen und Bilanzfälschungen und Verschleierungen 
eine Rolle. 

Mit dem Kreditbetrug zu Lasten von Kreditinstituten ha-
. ben wir bereits die Gruppe von Wirtschaftsdelikten be
rührt, die - häufig als Schädigung von großem Ausmaß 
im Einzelfall - gegen anonyme Vetmögensmassen, sog. 
intermediäre Institutionen des Wirtschaftslebens began
gen werden. Hierher gehören u. a. die Steuerdelikte, 
Subventionsschwindel, auch kartellrechtliche Verstöße. 
Anzumerken ist, daß unter den mannigfachen Formen 
der Subvention ein Unterschied zwischen sog. Sozialsub
ventionen (Kindergeld, Wohngeld, Sozialleistungen, Stu
dentenförderung usw.) und sog. Wirtschaftssubventionen 
und Unterstützungen zur Förderung kultureller Einrich
tungen gemacht wird. Der Entwurf eines Ersten Gesetzes 
zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität 8) erfaßt 
z. B. nur die letzteren. 

Die Aufzählung dieser Erscheinungsformen, die gewiß 
nicht vollständig sein soll, zeigt uns, daß der Gedanke -
sollte er je erwogen worden sein - aufgegeben werden 
muß, man könne Wirtschaftskriminalität mit einigen we
nigen und einfachen Vorschriften, etwa gar nur Straf
rechtsvorschriften, bekämpfen. Wirtschaftskriminalität 
ist nahezu unausschöpfbar vielgestaltig und betrifft die 
verschiedensten Rechts- und Wirtschaftsgebiete. Nur am 
Rande sei bemerkt, daß es Wirtschaftskriminalität durch
aus nicht etwa nur in unserer Rechts- und Wirtschafts
ordnung gibt. Jedes gesellschaftliche System hat seine 
Wirtschaftskriminalität, z. B. auch die Planwirtschaft 
östlicher Staaten 9). Das spiegelt sich in dortigen rigoro
sen Strafvorschriften des Strafgesetzbuches wider 10) 11). 

8) Bundestags-Drs. 7ß341; zu diesem Entwurf vgl. zuletzt Speiser DWW 1975, 
S. 208 ff; Wilts WuW 1975, S. 279 ff, 342 ff. 

9) Vgl. hierzu die Hinweise auf die Wirtschaftskriminalität in der UdSSR in Kri
minalistik 1973, S. 431 und in Jugoslawien in Kriminalistik 1974, S. 472. 

10) Vgl. §§ 157 bis 176 des Strafgesetzbuchs der Deutschen Demokratischen Repu
blik vom 12. Januar 1968 in der Fassung vom 19. Dezember 1974 (GBI 1975 I 
S.13). 

11) Zur Wirtschaftskriminalität in der DDR vgl. zuletzt Berckhauer ZStW 87 
(1975), S. 788 ff. 
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Wie das Leben insgesamt sich immer entfaltet, solange 
es eben Leben ist, so werden auch die kriminellen Aus
wüchse dieses Lebens immer neue Erscheinungsformen 
bilden. Nach dem Verbauen von Lücken wird man nach 
wieder neuer krimineller Bereicherung sinnen. Auch die 
Prävention wird dem stets anzupassen sein. 

3. Zur Abgrenzung unseres Themas muß aber noch auf 
eine weitere Problematik der Wirtschaftskriminalität hin
gewiesen werden. In der öffentlichen Diskussion wie 
auch in den tatsächlichen Erscheinungsformen bleibt oft 
verschwommen, was einerseits nach geltendem Recht 
strafbar ist - wobei übrigens im Einzelfall noch zwi
schen kriminellem Unrecht und Ordnungswidrigkeit zu 
unterscheiden wäre -, was ferner vielleicht erst de lege 
ferenda als strafwürdig zu erfassen ist und was schließ
lich in einem weiteren Bereich von wirtschaftlich unkor
rektem, u. U. auch schadenstiftendem Verhalten liegt, 
das jedoch nicht strafbar und damit nicht kriminell ist. 
Gelegentlich wird für alle diese Formen, also ohne Un
terscheidung, ob strafbar oder nicht, das Wort 
»Wirtschaftsdelinquenz« gebraucht 12), wobei man sich 
der Gefahr. der mißverständlichen Aufnahme bewußt 
sein sollte. Prävention wird sich vielfach nicht auf das 
engere Gebiet des Kriminellen in der Wirtschaft be
schränken, sondern wesensbedingt allgemeiner ausstrah
len. Wir werden auch unsere heutigen Überlegungen 
nicht immer auf das engere Gebiet beschränken können; 
doch wollen wir es bereits als Zielrichtung im Auge be
halten. 

B. 
Dem allgemeinen Sprachgebrauch folgend, werden wir 
unter Prävention alle Maßnahmen verstehen, die künfti
ge Straftaten ganz oder teilweise zu verhindern bestimmt 
und geeignet sind 13). Den Gegensatz bildet die Repres
sion, die Bestrafung und die auf sie abzielende Strafver
folgung. Ob freilich dieses Gegensatzpaar für die Be
kämpfung der heutigen Kriminalität voll tragfähig ist, 
werden wir am Schluß des Referats noch zu betrachten 
haben. Hier aber wollen wir von der überkommenen Ein
teilung ausgehen. 

Präventionsmöglichkeiten kann man im einzelnen immer 
nur unter genauester Durchdringung des Rechtsgebietes 
abhandeln, auf dem sich die betreffenden Erscheinungen 
von Wirtschaftskriminalität abspielen. Das heutige Refe
rat dagegen soll einen Überblick geben. Deshalb möchte 
ich versuchen, für mögliche Präventionsformen Gruppen 
zu bilden und bei jeder Gruppe beispielhaft auf konkrete 
Regelungen oder Regelungsvorschläge hinweisen. 

I. 
Beginnen wir mit der allgemeinen Forderung nach der 
Zurückdrängung kriminogener Gesetze und Rechts
gestaltungen 14). 

1. Wirtschaftsleben spielt sich vorwiegend, fast aus
schließlich, in rechtlich zur Verfügung gestellten Bahnen 
oder Formen ab. Diese von der Rechtsordnung zur Ver-

12) Zirpins, Kriminalistik 1972, S. 186 ff; Tiedemann/Sasse, Delinquenzprophyla
xe, Kreditsicherung und Datenschutz in der Wirtschaft, Köln u. a. 1973, S. 8; 
vgl. auch Wilts aaO., S. 279. 

1l) Vgl. zu den Arten der Prävention allgemein Stümper, Kriminalistik 1973, S. 
193 ff, zur Unterscheidung zwischen repressiven und präventiven Strategien 
im Bereich der Wirtschaftskriminalität vgl. Wassermann in Aktuelle Beiträge 
zur Wirtschaftskriminalität, I. Auf!. FrankfurtjMain 1974, S. 62 ff. 

14) Vgl. hierzu insbesondere Tiedemann, NJW 1972, S. 657 ff, GA 1974, S. I ff; 
Müller, ZRP 1975, S. 49 ff. 



fügung gestellten Formen müssen den verschiedensten 
Zielsetzungen Rechnung tragen, z.' B. der Vertragsge
rechtigkeit, Rechtssicherheit, Leichtigkeit des Verkehrs, 
Bedarfsdeckung usw. usw. Je nach ihrer Gestaltung kön
nen diese Rechtsformen auch Gelegenheit oder Anreiz zu 
kriminellem Mißbrauch geben. Einige Beispiele: 

Die GmbH und die GmbH & Co KG sind nicht nur an 
den Insolvenzen weit überproportional beteiligt, sie sind 
häufiger auch für Stoßbetrug und Betrug zu Lasten der 
Anleger und Kreditgeber benutzt worden. Die Rechtsfi
gur der juristischen Person mit ihrer beschränkten Haf
tung erleichtert solche Machenschaften. Bei der GmbH 
& Co KG kommt hinzu, daß die Rechtsform der Perso
nalgesellschaft nicht zugeschnitten ist auf den Zweck an
onymer Kapitalansammlung beim breiten Publikum. In 
Anbetracht u. a. der Bedeutung der Haftungsbeschrän
kung als Unternehmensform kann nun keinesfalls daran 
gedacht werden, etwa 'die Rechtsform der GmbH abzu
schaffen. Auch die GmbH & Co KG sollte, entgegen ge
legentlichen Forderungen 15), nicht verboten werden; 
denn einmal lägen Umgehungsmöglichkeiten nahe, zum 
anderen gibt es durchaus auch berechtigte Interessen 
nach Gebrauch dieser Rechtsform 16), zumal im Hinblick 
auf die Verflochtenheit mit dem Steuerrecht. Aber der 
Gesetzgeber sollte wenigstens Schritte unternehmen, im 
Rahmen der übrigen wirtschaftlichen Zielsetzungen Quel
len möglicher Schädigung zu verstopfen. Die seit Jahren 
betriebene Reform des GmbH-Rechts 17), die leider auch 
in dieser Legislaturperiode nicht verabschiedet wird, soll 
gewiß nicht nur oder vorwiegend unter dem Gesichts
punkt betrachtet werden, daß es um Kriminalitätsbe
kämpfung ginge, aber im Rahmen der rechts- und wirt
schaftspolitischen Zielsetzungen sollte der Gesetzgeber 
auch. Quellen möglicher krimineller Schädigung zurück
drängen. So sollten u. a. das für heutige Verhältnisse viel 
zu geringe Mindeststammkapital von 20000 DM, auf 
50 000 DM heraufgesetzt 18) und auch die bei der Grün
dung tatsä~hlich zu leistenden Mindesteinlagen kräftig er
höht werden; zu verstärken sind die Gründungsanforde
rungen, Nachweispflichten gegenüber dem Register
gericht, auch die Möglichkeit, eine Gründungsprüfung 
anzuordnen. Bei den sog. Abschreibungsgesellschaften 
trat - für die gesellschaftsrechtliche Form nicht wesens
bedingt, sondern von außen, vom Steuerrecht her aufge
pfropft - hinzu, daß die scheinbar besonders günstige 
Anlagemöglichkeit viele nicht genügend belehrte und be
dachte Anleger dazu verleitete, ihr Geld in nicht seriös 
geführte Gesellschaften zu investieren. Inzwischen dürfte 
nach Änderung der meisten einschlägigen steuerrechtli
chen Förderungsgesetze 19) der Höhepunkt dieser Welle 
überschritten sein. 

2. Das Beispiel der Abschreibungsgeschäfte führt uns 
weiter zu einem allgemeinen Problem kriminogener 
Rechtsgestaltungen: Überall dort, wo der natürliche 
Wettbewerb durch staatliche Eingriffe ausgeschaltet oder 
eingeschränkt wird, kann der Anreiz nicht nur zu im 
Grunde unwirtschaftlichem Verhalten, sondern auch zu 
übermäßiger, über die gesetzlichen Grenzen hinaus-

15) Vgl. zuletzt Müller, ZRP 1975, S. 49/54. 

16) Vgl. Bundestags-Drs. 7(253, S. 250, 256. 

17) Der Gesetzentwurf (FN 16), liegt zur Zeit den zuständigen Bundestagsaus
schüssen vor. 

18) ~iese Forderung hat sich der Bundesrat in seiner Stellungnahme zum Entwurf 
emes Gesetzes über Gesellschaften mit beschränkter Haftung zu eigen gemacht 
(Bundestags-Drs. 7(259). 

19) Vor allem durch das Zweite Steueränderungsgesetz 1971 vom 10. August 1971 
(BGBI I S. 1266). 

gehender Bereicherung entstehen. Kriminogen wirkt fer
ner im besonderen Maße die Unübersichtlichkeit der 
rechtlichen Regelungen. Auf beides hat Tiedemann 20) 

hingewiesen. Oft genannt sind Manipulationen, die auf 
dem Gebiet der EG-Marktordnungen stattgefunden ha
ben. Freilich wird auch hier Wirtschaftsrecht nicht eben 
nur nach dem Prinzip der Prävention gegen Kriminalität 
ausgerichtet werden. Wir werden auch weiterhin mit 
Subventionen und mit einem verschachtelten Steuerrecht 
leben. Dort, wo die Lebensverhältnisse selbst immer 
komplizierter und differenzierter werden, können wohl 
auch die rechtlichen Gestaltungsformen nicht nur ar
chaisch-grobe Modelle stellen. 

Dennoch sollte als Präventionsforderung gelten, jeden
falls soweit möglich, Rechtsvorschriften überschaubar zu 
halten und Sachverhalte klarzustellen. 

Ein Beispiel hierfür mag noch das Stichwort der sog. 
»subventionserheblichen Tatsachen« liefern; das sind 
diejenigen Tatsachen, auf die es bei der Subventionsge
währung ankommt, so daß falsche Angaben strafbar sind 
- derzeit nach Maßgabe des Betrugstatbestands, nach 
dem Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Bekämpfung der 
Wirtschaftskriminalität 21) bereits selbständig als falsche 
Angaben. Was aber sind subventionserhebliche Tatsa
chen? Nichts wäre erwünschter, als daß bereits das Ge
setz ihren Kreis genau umgrenzt oder daß zumindest die 
Verwaltung vor Subventionsvergabe klar erkennen läßt, 
worauf sie abhebt - und zwar nicht nur zur Erleichte
rung einer etwaigen späteren Strafverfolgung, sondern 
gerade auch zum Zweck der Prävention. Solange jedoch 
Subventionen häufig lediglich aufgrund von Haushaltsan
sätzen nach wechselnden, dem Außenstehenden nicht 
immer klar erkennbaren Maßstäben vergeben werden, 
wird man sich nicht wundern dürfen, wenn dieses Zwie
licht von Subventionsbewerbern ausgenutzt wird. Es ist 
bedauerlich, daß eine abschließende Umgrenzung nicht 
möglich erscheint und daß deswegen auch der Entwurf 
eines Ersten Gesetzes zur Bekämpfung der Wirtschafts
kriminalität sich gezwungen sieht, das Problem der sub
ventionserheblichen Tatsachen mit einer offenen Gene
ralklausel weiterzuschieben 21). 

3. Mit der Unübersichtlichkeit geht oft Hand in Hand ein 
gewisser Hang zur Perfektion der gesetzlichen Gestaltun
gen. Tiedemann 14) 20) hat m. E. mit Recht darauf hinge
wiesen, daß gerade gesetzgeberische Perfektion den 
Keim in sich trägt, neue Lücken für Gesetzesumgehun
gen und für kriminelle Verstöße zu bilden. Präventiv 
kann hier wohl jedenfalls wirken, wenn das Wirtschafts
verwaltungsrecht klare V orschriften gegen Schein
geschäfte und gegen Umgehungshandlungen an die Hand 
gibt. Eine einschlägige Vorschrift, ähnlich wie sie im 
Steuerrecht 22) bereits gilt, ist im Entwurf eines Ersten 
Gesetzes zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität für 
das Subventionsrecht vorgesehen 23). 

11. 
Gehen wir nun zu konkreteren Formen der Prävention 
über. Zunächst: Wie kann sich der Bürger selbst vorbeu
gend schützen? Wieder zeigt sich eine Eigenart unseres 
Gebietes: eigentlich nur dadurch, daß er sich informiert 
und - bei Geschäftsabschlüssen - vorsichtig ist! 

20) NJW 1972, S. 657/662 f, ZRP 1970, S. 356(257 f. 
21) Art. 1 Nr. 2. 

22) § 6 des Steueranpassungsgesetzes. 

23) Art. 2 § 5. 
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1. Notwendig ist bereits allgemeine Rechtsaujklärung. 
Wenn ein Arzt, der als Anleger viel Geld verloren hat, 
kürzlich zu einem der ermittelnden Beamten sagte, er ha
be noch nie Näheres von Bedeutung und Gefährlichkeit 
eines Wechsels gehört, so braucht man sich nicht zu 
wundern, daß Wirtschaftskriminelle mit der U nerfahren
heit und Leichtgläubigkeit des Publikums leichtes Spiel 
haben. 

In einem engeren Sinne kann Aufklärung 24) sodann ge
zielt gestartet werden, wenn bestimmte Mißbräuche und 
Gefährdungen sich häufen. Ich denke hier besonders an 
das kriminalpolizeiliche Vorbeugungsprogramm, das im 
Herbst letzten Jahres über Wirtschaftskriminalität ablief, 
etwa an die recht plastische Darstellung verschiedener 
wirtschaftskrimineller Erscheinungsformen, sogar in ei
nem Würfelspiel, aber auch an das in hoher Auflage ver
teilte Merkblatt für fremdsprachige Gastarbeiter, das sie 
vor Schädigung bei der Abtretung von LohnsteueITÜck
zahlungsansprüchen warnte. 

Die allgemeine Aufklärung wird, in einer engsten Stufe, 
schließlich ergänzt durch konkrete Hinweise auf einzelne 
im Land umherziehende Betrüger und dgl. 

2. Bei der Aufklärung leisten die Massenmedien ein gu
tes Stück Präventionsarbeit. Allerdings habe ich auch die 
skeptische Erfahrung gehört, daß ein Bericht über einen 
neuen wirtschaftskriminellen Trick, - etwa beim Bilder
schwindel, oder bei der Zusendung fingierter Rechnun
gen an die Angehörigen für angeblich von inzwischen 
Verstorbenen bezogene pornographische Schriften -, 
nicht nur Aufklärung weiter Kreise bewirkte, sondern 
auch Nachahmer inspirierte, die - trotz aller Warnungen 
- jmmer noch ihre Opfer fanden! 

Aufklärung und Beratung des einzelnen ist besondere 
Aufgabe der rechtsberätenden Berufe, der Rechtsanwäl
te, Notare, Steuerberater usw. In mehreren Ländern -
auch in Bayern - laufen derzeit Modellversuche einer 
kostenlosen Rechtsberatung für einkommensschwache 
Kreise; man will sie ausbauen. Mir ist auch bekannt, daß 
z. B. die Bayerische Notarkammer sich sehr verdienst
voll nicht nur um größere Vertragsgerechtigkeit bei der 
Beurkundung von Immobiliengeschäften bemüht, son
dern auch an der Publikumsaufklärung mitgewirkt hat. 

Für Auskünfte stehen im Einzelfall auch die Industrie
und Handelskammern, die Verbände, etwa der Einzel
handelsverband, sowie private Einrichtungen und Selbst
hilfeorganisationen der Wirtschaft zur Verfügung. Es 
sind dies u. a. 

- die Deutsche Zentralstelle zur Bekämpfung der 
Schwindelfirmen in Hamburg -

- der Verein gegen Bestechung und Wirtschaftskrimina
lität in FrankfurtjMain-

- die Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsiche-
rung (Schufa) -. 

Zu nennen ist hier ferner die Tätigkeit der Handelsaus
kunfteien, die mit ihrem oft auf jahrzehntelanger Erfah
rung und internationaler Zusammenarbeit fußenden Ma
terial nützliche Hinweise geben können 25). Es sollte 
dafür Sorge getragen werden, daß die Tätigkeit dieser 
Stellen nicht durch das derzeit im Bundestag beratene 
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24) Vgl. zu dieser Form der Prävention Windolph in Nass, Kriminalität vorbeugen 
und behandeln, Köln u. a. 1971, S. 20 ff sowie Stümper aaO. 

25) Hierzu ausführlich Tiedemann/Sasse aaO., S. 38 ff, Windolph aaO., S. 28 ff. 

Datenschutzgesetz 26) unangebracht eingeengt wird. Eine 
andere Gefahr ist den Handelsauskunfteien selbst be
kannt, daß nämlich Wirtschaftskriminelle auch versu
chen können, unrichtige günstige Mitteilungen indirekt zu 
lancieren zu dem Zweck, daß die Handelsauskunfteien 
diese Mitteilungen übernehmen 27). 

3. Nicht zuletzt ist die Frage nach Beratung und Aus
kunft durch Behörden aufzuwerfen. 

Der Vorlage eines Führungszeugnisses aus dem 
Zentralregister 28) kommt in unserem Zusammenhang 
wohl nur untergeordnete Bedeutung zu. Auch Auskünfte 
aus dem Gewerbezentralregister 29) werden nur Behörden 
und dem Betroffenen erteilt. Dagegen liegen 
Vorschläge 30) vor, das Schuldnerverzeichnis auszubauen 
- sachlich, daß der Schuldner auch bei Eröffnung des 
Konkurses, nicht nur bei Ablehnung der Konkurseröff
nung mangels Masse eingetragen wird -, personell, daß 
auch Organe juristischer Personen erfaßt werden, - und 
schließlich gebietlich, daß ein zentrales Schuldnerver
zeichnis für das Gebiet der Bundesrepublik eingerichtet 
wird. Freilich sind eine Reihe von Schwierigkeiten noch 
nicht gelöst: Vor Einführung des Personenkennzeichens 
ist wohl an eine Bewältigung der Zahl der Eintragungen 
nicht zu denken; ferner bleibt das Problem, wie der An
frager in den Besitz der Identifizierungsmerkmale, also 
wohl des Personenkennzeichens seines Geschäftspartners 
kommen soll. 

4. Aufklärung der Allgemeinheit und Beratung des ein
zelnen ist auch von der Polizei auf dem Gebiet der Wirt
schaftskriminalität, wie schon erwähnt, jedenfalls ansatz
weise versucht worden. Freilich haben sich, wie mir in 
zahlreichen Unterhaltungen mit Praktikern bestätigt wur
de, nicht nur Probleme der personellen Ausstattung und 
der Bewältigung dieser Präventionsaufgabe ergeben, son
dern die Polizei ist dabei auch alsbald in harte Konfron
tation um Rechtsgrundlagen und Amtshaftung hineinge
zogen worden. Es lohnt sich, gerade dieser Frage noch 
weiter nachzugehen. 

Die Rechtsgrundlagen für die aufklärende und beratende 
Tätigkeit der Polizei finden sich in den Polizeigesetzen 
der Länder. Ich glaube, daß ich der Entwicklung nicht 
allzusehr vorgreife, wenn ich stellvertretend den Muster
entwurf eines einheitlichen Polizeigesetzes nach dem 
Stand vom 20. Juni 1975 heranziehe. 

Nach § 1 Abs. 1 Satz 1 dieses Entwurfs hat die Polizei 
die Aufgabe, Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder 
Ordnung abzuwehren. Nach Satz 2 ist sie »dabei für die 
Maßnahmen zuständig, die unaufschiebbar notwendig 
erscheinen«. Ob es zweckmäßig ist, Maßnahmen, d. h. 
Rechtseingriffe, die nicht unaufschiebbar sind, ganz aus 
der polizeilichen Aufgabe (aus dem polizeilichen Raum) 
herauszunehmen 31), möchte ich hier offenlassen, jeden
falls ergibt sich nach dem Entwurf folgendes: 

Hand,lungen und Tätigkeiten der Polizei, die keine 
Rechtseingriffe enthalten, sind nach § 1 Abs. 1 Satz 1 zu-

26) Bundestags-Drs. 7/1027. 

27) Müller, ZIp> 1975, S. 49/53. 

28) §§ 28 bis 36 des Bundeszentralregistergesetzes. 

. 29) Titel XI der Gewerbeordnung. 

30) Vgl. die Empfehlung der Sachverständigenkommission zur Bekämpfung der 
Wirtschaftskriminalität, Tagungsberichte Band III (1973), S. 21 bis 27,34. 

31) Das bayerische Recht regelt diese Frage bei der Befugnis (Art. 7 des Polizei
aufgabengesetzes - PAG - i. d. F. vom 24. Oktober 1974 - GVBI S. 739, 
Art. 10 des Landesstraf- und Verordnungsgesetzes -- i. d. F. vom 7. Novem
ber 1974-GVBI. S. 753). 



lässig, wenn sie der Abwehr von Gefahren für die öffent
liche Sicherheit oder Ordnung dienen. Hierzu gehören 
grundsätzlich alle allgemein gehaltenen Warnungen, etwa 
vor bestimmten Tricks oder sonstigen Täuschungsmanö
vern. Diese Warnungen dienen dazu, Straftaten, die nach 
der allgemeinen Lebenserfahrung mit Wahrscheinlichkeit 
eintreten, zu verhüten. Sie fallen deswegen ebenso in den 
polizeilichen Raum wie Streifenfahrten oder die allgemei
ne Verkehrsüberwachung 32). Mit ihnen ist - jedenfalls 
wenn sie sich zu Hinweisen gegen einzelne Betroffene 
verdichten - kein Rechtseingriff verbunden, und zwar 
auch dann nicht, wenn sie zur Folge haben sollten, daß 
die Geschäfte einiger Leute schlechter gehen; daß bloße 
Interessen, Chancen oder Verdienstmöglichkeiten beein
trächtigt werden, stellt noch keinen Eingriff in ein sub
jektives Recht, etwa in das Recht am eingerichteten und 
ausgeübten Gewerbebetrieb dar 33). Unterlassungs-, Wi
derrufs- oder Regreßansprüche hat die Polizei hier kaum 
zu befürchten. 

Wesentlich schwieriger wird es, wenn das Handeln der 
Polizei einen Rechtseingriff enthält, wenn es sich als eine 
»Maßnahme« darstellt, was vor allem bei Warnungen vor 
dem unseriösen Geschäftsgebaren mit Namen genannter 
oder sonst bestimmbarer Personen leicht- vorkommen 
kann. In diesen Fällen darf die Polizei nach § 9 Abs. 1 
des Musterentwurfs nur handeln, um eine »im einzelnen 
Fall bestehende Gefahr«, eine sog. konkrete Gefahr ab
zuwenden. Welche Probleme die polizeiliche Praxis hier 
zu bewältigen hat, liegt auf der Hand: Sie muß nicht nur 
die tatsächliche Seite richtig einschätzen, sondern auch 
noch erfassen, ob das inkriminierte Verhalten, etwa der 
spezielle Trick, alle Voraussetzungen der Strafbarkeit 
oder Ahndbarkeit erfüllt. Die besondere Schwierigkeit 
gerade im Bereich der Prävention, in dem es noch nicht 
um den Nachweis oder den Verdacht begangener Strafta
ten geht, besteht bei der Wirtschaftskriminalität darin, 
daß die Grenze zur Beeinträchtigung von straflosen, 
wenn auch vielleicht wirtschaftlich riskanten oder unse
riösen Unternehmungen in den praktischen Erscheinun
gen fließend ist. So berechtigt das Anliegen der Warnung 
vor Wirtschaftskliminellen ist, so ist es umgekehrt ver
ständlich, daß ein nichtkrimineIl Wirtschaftender es als 
eine erhebliche Beeinträchtigung empfinden wird, wenn 
Behörden, insbesondere die Polizei, seinen geschäftli
chen Kredit dadurch belasten, daß sie vor ihm warnen. 

Mir ist ein Beispiel in Erinnerung, daß sich ein Export
kaufmann lebhaft darüber beschwerte und Schadenser
satzforderungen mit der Begründung erhob, die Anbah
nung lukrativer Geschäftsabschlüsse in Marseille sei da
durch gestört worden, daß sein Geschäftspartner erfah
ren habe, über Interpol laufe eine Anfrage über ihn. Auf 
der anderen Seite ist der Zwiespalt, in dem die Polizei 
steht, nur zu verständlich. Sie mag auf Grund ihrer Er
kenntnisse Anhaltspunkte dafür haben, daß sich wirt
schaftskriminelles Verhalten, vielleicht großen Stils an
bahnt. Sie möchte den Täter, wie ein Praktiker es sehr 
plastisch ausgedrückt hat 34), bei der Ballannahme stören, 
anstatt ihn zum Torschuß kommen und danach womög
lich noch verschwinden zu lassen. In dieser Lage wird 
die Entscheidung der Polizei nun doch cdadurch er-

32) Zum polizeilichen Gefahrenbegriff vgl. Berner, Polizeiaufgabengesetz, 5. Auf!. 
München 1975, Anm. 6 zu Art. I; Drews;'Wacke/Vogel/Martens, Gefahrenab
wehr, 8. Auf!. Köln u. a. 1975, S. 272 ff. 

33) Vgl. Bender, Staatshaftungsrecht, 2. Auf!. Karlsruhe 1974, Rdnr. 84, sowie die 
dort angeführten FundsteIlen. . 

34) Kraft, Kriminalistik 1973, S. 273. 

schwert, daß sie prüfen muß, ob die Maßnahme, die sie 
treffen will, unaufschiebbar ist (andernfalls handelt sie 
nach § 1 Abs. 1 Satz 2 des Entwurfs außerhalb ihrer Zu
ständigkeit), wobei wiederum die tatsächliche und die 
rechtliche Seite zutreffend erkannt werden müssen. Es 
liegt auf der Hand, daß bei diesen Schwierigkeiten die 
Gefahr von Fehlgriffen sehr groß ist. Greift die Polizei 
aber daneben, so sieht sie sich Ansprüchen aus enteig
nungsgleichem Eingriff 35) oder - bei Verschulden -
Forderungen wegen Amtspflichtverletzung (Art. 34 GG, 
§ 839 BGB) ausgesetzt. Allerdings wäre im Polizeirecht 
noch an die Konstellation zu denken, daß derjenige eine 
Maßnahme entschädigungslos hinnehmen muß, in dessen 
Verantwortungsbereich der mit Tatsachen belegte und 
mit den augenblicklichen Erkenntnismitteln nicht auszu
räumende Verdacht einer Gefahr vorliegt (Paradebei
spiel: Tötung eines seuchenverdächtigen Tieres 36); ich 
sehe aber nicht recht, wie eine solche Konstellation bei 
der Prävention gegen Wirtschaftskriminalität zum Tragen 
kommen könnte. 

Unter diesen Umständen kann es nicht verwundern, daß 
die Polizei nicht nur kein Zurückgehen hinter das gelten
de Recht wünscht, sondern daß auch der Ruf nach einer 
Erweiterung der polizeilichen Möglichkeiten laut gewor
den ist 37). Von einem Ausbau der polizeilichen Befugnis
se darf man sich aber keine Wunder versprechen. Die 
Grenze zwischen Störer und Nichtstörer ist grundsätzlich 
zugleich die Grenze zwischen Eigentumsbindung und 
Enteignung 38). Auch wenn ein Eingriff in das Eigentum 
oder ein gleichgestelltes Recht eines Nichtstörers auf ein 
entsprechendes Gesetz gestützt werden kann, löst er eine 
Enteignungsentschädigung aus 39). 

Spezialfragen bilden schließlich noch der Widerrufs- und 
derUnterlassungsanspruch des Bürgers, die nicht selten 
wegen angeblicher Beeinträchtigungen des Rechts auf 
den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb gel
tend gemacht werden. Wenn ich richtig unterrichtet bin, 
werden der Polizei des öfteren einstweilige Verfügungen, 
vor allem auf Unterlassung angeblich geschäftsschädi
gender Warnungen und Nachforschungen angedroht. In
dessen handelt hier die Polizei in hoheitlicher Verwal
tung. Der Zivilrechtsweg erscheint deswegen ausge
schlossen. Soweit es um Präventivmaßnahmen geht 40), 

könnte allerdings ein Vorgehen vor dem Verwaltungsge
richt in Betracht kommen, und zwar die allgemeine Lei
stungsklage oder, sofern die amtliche Warnung noch be
vorsteht, die vorbeugende Unterlassungsklage, die eben
falls eine allgemeine Leistungsklage ist (§ 40 VwGO; vgl. 
auch § 43 Abs. 2 WvGO) 41). Das Rechtsschutzbedürfnis, 
das Zulässigkeitsvoraussetzung auch dieser Klagen ist, 
könnte hier wohl kaum verneint werden. 

35) Vgl. Bender aaO., Rdnr. 83 ff, insbesondere Rdnr. 86 f, 94 ff. 

36) Bender aaO., Rdnr. 36; vgl. auch BVerfGE 20,351/358 ff. 

37) Nr. 3.2. des Modells zur Verbrechensaufklärung und -verhütung im Bereich 
der Wirtschaftskriminalität, herausgegeben vom Bund Deutscher Kriminalbe
amter (1973). 

38) Maunz-Dürig-Herzog, Grundgesetz, Loseblattausgabe München 1973, Rdnr. 65 
zu Art. 14; Bender aaO., Rdnr. 35 f. 

39) Vgl. die Entschädigungsregelung in § 45 des Musterentwurfs sowie in den Si
cherheits- und Polizeigesetzen der Länder (besonders plastisch Art. 11 Abs. 2 
LStVG-FN.31). 

40) Gegen Maßnahmen im Rahmen der Strafverfolgung können die strafprozessua
len Rechtsbehelfe geltend gemacht werden. Sofern solche nicht gegeben sind, 
kann ein Antrag auf gerichtliche Entscheidung nach §§ 23 ff EGGVG gestellt 
werden (BVerwG NJW 75, S. 893, 895). Ob ein solcher Antrag begründet ist, 
richtet sich (in Zukunft) nach § 163 StPO i. V. m. § 9 Abs. 2 des Musterent
wurfs. 

41) Eyermann-Fröhler, Verwaltungsgerichtsordnung, 6. Auf!. München 1974, 
Rdnr. 24 zu § 42: Sender, JuS 1962, S. 178/184. 

91 



Eine andere Frage, nämlich die nach der Begründetheit 
der Klage, ist, ob dem Betroffenen ein Widerrufs- oder 
Unterlassungsanspruch zusteht. Sie ist für den Fall zu 
bejahen, daß die Warnung zu Unrecht erfolgt ist oder er
folgen würde 42); dabei kann dahinstehen, ob sich der An
spruch aus einer entsprechenden Anwendung der §§ 12, 
862, 1004 BGB ergibt oder ob es sich hierbei um einen 
Fall bzw. die Vorstufe des öffentlich-rechtlichen Folgen
beseitigungsanspruchs handelt 43). 

Da der endgültige Rechtsschutz sonach in den Formen 
der Leistungsklage zu gewähren wäre, kommt für den 
vorläufigen Schutz nur die einstweilige Anordnung nach 
§ 123 VwGO in Betracht. 

IH. 

Sind wir hier ein erstes Mal an die Grenzen hoheitlicher 
Prävention, sei es auch nur in Form der Beratung und 
Aufklärung, gestoßen, so wollen wir, bevor wir auf die 
Eingriffsverwaltung eingehen, uns kurz noch vergegen
wärtigen, daß im Kräftespiel der Wirtschaft 
Selbstregulierungsmechanismen 44) einen Großteil der 
Prävention übernehmen. Sie müssen freilich nicht aus
schließlich, ja nicht einmal vorwiegend auf Kriminalitäts
bekämpfung im engeren Sinne abzielen. Diskussion über 
wirtschaftsrechtliche Reformen, auch soweit sie sich ge
gen riskantes oder unseriöses Verhalten richten, soll und 
darf keinesfalls dahin mißverstanden werden, als ob alle 
verbesserungswürdigen Sachverhalte in der Wirtschaft 
derzeit als kriminell zu erachten seien. Aber umgekehrt 
gehören sie in einem weiteren Sinne doch auch zu unse
rem Thema. Dabei können hier freilich aus der Fülle des 
wirtschaftsrechtlichen Instrumentariums wiederum nur 
Gruppen genannt werden: 

1. Da sind einmal die Buchjührungs- und Bilanzie
rWlgsvorschrijteIl 45). Nach dem Entwurf eines Ersten 
Gesetzes zur Bekämpfung der Wirtschafts
kriminalität 46) sollen Unternehmer, die Sollkaufleute 
sind, unabhängig von ihrer Eintragung im Handels
register nach § 2 HGB buchführungspflichtig werden. 
Ferner ist eine Höchstfrist von 9 Monaten für die Auf
stellung der Jahresbilanz vorgesehen 47). 

2. Zu nennen sind ferner alle zivilrechtlichen Regelungen 
der Nichtigkeit, Anfechtbarkeit, Kündbarkeit oder auch 
einer freien Widerruflichkeit von Rechtsgeschäften. (Ge
setz geworden für Abzahlungsgeschäfte 48), vom Bundes
rat in einer Gesetzesinitiative vorgeschlagen allgemein 
für sog. Haustürgeschäfte 49». Ein wichtiges Gestaltungs
mittel besteht darin, daß das Gesetz einen Vertragsinhalt 
zwingend vorschreibt. Damit ist u. a. auch der gesamte 
Komplex einer Neuregelung des Rechts der allgemeinen 
Geschäftsbedingungen berührt. Das Gesetz kann im Rah
men rechtsgeschäftlicher Bezeichnungen den Partnern' 
vielfältige Pflichten auferlegen. So enthält die jüngst no
vellierte Makler- und Bauträgerverordnung 50), die ich 

42) Vgl. BGHZ 34, 99/109 f.; BVerwG DVBI 1970, S. 576; BayVGH DVBI 1965, 
S. 447 mit zust. Anmerkung Evers; Bender, JuS 1962, S. 178/184. 

43) Vgl. BGHaaO. BVerwGaaO. 

44) Hierher sollen nicht nur die von den beteiligten Kreisen spontan eingerichteten 
Maßnahmen gezählt werden, sondern insbesondere auch solche, die auf zivil
oder öffentlich-rechtlichen Vorschriften beruhen. 

45) Vgl. Tiedemann, Verhandlungen, C 85 f, GA 1974, S. I 
46) Art. 4 Nr. 3. 

47) Art. 4 Nr. 1 Buchst. b. 

48) §§ 1 b bis 1 d des Abzahlungsgesetzes. 

49) Bundestags-Drs.7/4078. 

S0) BGBl1975 I, S. 1351. 
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hier stellvertretend für zahlreiche andere Vorschriften 
zur Regelung von gewerblichen oder sonstigen berufli
chen Tätigkeiten herausgreifen will 51), ganze Bündel von 
Präventivmaßnahmen. Sie sind - auch das ist typisch -
im Wechselspiel von gefährlichen Entwicklungen und 
Gegenzügen des Gesetz- und Verordnungsgebers entstan
den. Insbesondere sind dies: Vertragliche und grund
buchliche Sicherung des Baubewerbers als Vorausset-

, zung für die Entgegennahme von Zahlungen, Zahlungen 
nur nach Baufortschritt, Freistellung von Grundpfand
rechten nach Bezahlung oder, bei Nichtvollendung des 
Baugeschäfts, je nach Baufortschritt; hinzu kommen in 
bestimmten Fällen Pflichten zur Sicherheitsleistung und 
zur getrennten Vermögensverwaltung, ferner Informa
tions-, Rechnungslegungs-, Aufzeichnungs:.. und Aufbe
wahrungspflichten, u. a. eine Sammlung aller Inserate. 

3. Des weiteren sind zu nennen die Verpflichtung zu 
Jahresabschlüssen und die Einrichtung von Prüjungen 
durch besonders ermächtigte Prüfer - etwa im Gesell
schaftsrecht oder jetzt auch in der Mäkler- und Bau
trägerverordnung (die dem Vernehmen nach insoweit 
derzeit verfassungsrechtlich angefochten wird). 

Ähnlich, nämlich auf der Einschaltung privater, aber be
sonders ermächtigter Institutionen aufbauend, ist ein 
Vorschlag der Sachverständigenkommission zur Bekämp
fung der Wirtschaftskriminalität 52), für bestimmte wich
tige Zwecke, etwa Beleihungsverhandlungen bei Kredit
instituten, u. U., auch bei Gesellschaftsgründungen nur 
solche Gutachten Verwendung finden zu lassen, die von 
öffentlich bestellten oder zugelassenen Sachverständigen 
erstattet sind. 

Auch die Publizitätsvorschriften haben eine präventive 
Komponente. Neben den gesellschaftsrechtlichen und 
unternehmensrechtlichen V orschriften sind hier 
Vorschläge 53) zu erwähnen, die öffentliche Werbung für 
Vermögensanlagen an einen Prospektzwang knüpfen; der 
Prospekt hätte alle wesentlichen Angaben für die Beur
teilung des Angebots zu enthalten, wäre von einem Wirt
schaftsprüfer zu prüfen und bei einer Behörde anzumel
den. Freilich kann man hier Bedenken im Hinblick auf 
das notwendige Anwachsen eines behördlichen Überwa
chungspotentials haben 54). 

4. Auch die Ausgestaltung von Schadensersatz
hajtungen 55 ) oder eine Gesellschajterhajtung - etwa für 
unzureichende Finanzausstattung einer Kapitalgesell
schaft Vorschläge des Arbeitskreises GmbH/ 
Reform 56) - gehören zu den Selbstregulierungsmecha
nismen der Wirtschaft, ganz besonders aber auch U nter
lassungs- und Schadensersatzklagen der Mit-Wettbewer
ber. Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb hat 
bekanntlich die Verbraucherverbände für U nterlassungs
klagen aktiv legitimiert (§ 13 UWG). Ob ihnen auch ein 
Anspruch auf pauschalierten Schadensersatz gegeben 
werden soll - eine zivilrechtliehe Sanktion, die sicher-

51) Zu den neueren Entwicklungen im Gewerberecht zuletzt Bender NJW 75, S. 
2052. 

52) Tagungsberichte Band VI (1974), S. 17 ff. 

53) Kohl, Köhler, Walz und Wüstrich, ZHR 138 (1974), S. Ißl ff. 

54) Vgl. auch die weniger kostspieligen strafrechtlichen Vorschläge gegen irrefüh
rende Prospektwerbung, vor allem bei Tiedemann, Verhandlungen, C 83, GA 
1974, S. 10. 

55) Vgl. Lenzen, BB 1973, s. 1195 ff; skeptisch Kohl, Köhler, Walz und Wüstrich 
aaO., S. 20f. 

56) Thesen und Vorschläge zur GmbH-Reform Band 2 Heidelberg 1972, S. 11 bis 
31. 



lieh präventiv wirken könnte -, ist gegenwärtig in der 
rechtspolitischen Diskussion 57). 

IV. 

Nach diesem kurzen Blick auf die Möglichkeiten der Ge
staltung der Rechtsbeziehungen der Wirtschaftenden un
tereinander, müssen wir uns nun noch dem der Präven
tion durch die Eingriffsverwaltung zuwenden. Als Modell 
kann uns vor allem das Gewerberecht dienen, in dessen 
Rahmen man schon seit über hundert Jahren versucht, 
u. a. auch einem unlauteren Geschäftsgebaren entgegen
zuwirken. Doch finden sich ähnliche Rechtsfiguren nicht 
nur in der Gewerbeordnung, sondern in zahlreichen Wirt
schaftsverwaltungsgesetzen. 

1. Als erste Gruppe hoheitlicher Maßnahmen sind zu 
nennen behördliche Nachschau und Kontrollen 59). Na
türlich sind sie nur sinnvoll, wo es sich um Sachverhalte 
handelt, die kontrollierbar sind. Erforderlich hierfür ist 
jeweils eine Rechtsgrundlage, daß der einzelne zur Dul
dung oder gegebenenfalls auch zur Mitwirkung - etwa 
zur Vorlage von Büchern - verpflichtet ist. Erwähnen 
darf ich hier einen mir kürzlich von der Staatsanwalt
schaft zugegangenen Hinweis, daß die Pflicht zur Vorla
ge der Bücher erweitert werden sollte für den Fall der 
Stellung des Konkursantrags, damit der Konkursrichter 
alsbald sich einen Überblick darüber verschaffen kann, 
ob der Konkurs zu eröffnen ist. 

2. Eine ungleich schärfere Form hoheitlicher Prävention 
stellen die sog. Verbote mit Erlaubnisvorbehalt dar, die 
entweder mehr auf bestimmte Tätigkeiten oder mehr auf 
die Eigenschaften der tätigen Personen abstellen (sog. 
Zulassungsvorschriften). Bekanntlich sind diese Regelun
gen nur im Rahmen des Artikels 12 GG zulässig. Dabei 
ist zwischen subjektiven und objektiven Zulassungsvor
aussetzungen zu unterscheiden. Regelungen, die den Zu
gang zu einer beruflichen Tätigkeit von subjektiven Er
fordernissen abhängig machen, sind an vernünftigen Er
wägungen des Allgemeinwohls zu messen. Objektive Zu
lassungsvoraussetzungen dagegen dürfen nur erlassen 
werden, soweit sie zum Schutze überragender Gemein
schaftsgüter unerläßlich sind 59). 

,/ 

3. Eine Mittelgruppe bildet die Ausscheidung unzuverläs-
siger Personen von Tätigkeiten, durch die sie für die All
gemeinheit gefährlich sind. 

a) Prototyp ist hier § 35 GewO über die Untersagung des 
Gewerbebetriebs wegen Unzuverlässigkeit. Die Vor
schrift, die in den letzten Jahren zweimal ergänzt wurde, 
könnte in der Hand der Verwaltung ein wirksames Mittel 
der Prävention sein. Allerdings lehrt wohl die Erfahrung, 
daß das Zusammentragen beweiskräftiger, die Unzuver
lässigkeit begründender Tatsachen offenbar mühselig ist, 
insbesondere dann, wenn dem Gewerbetreibenden (noch) 
keine Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten zur Last ge
legt werden können. Das neue Gewerbezentralregister 
soll den Tatsachenstoff besser sammeln. Übrigens ist 
auch die Verfahrensregelung verbessert; z. B. kann der 
Betroffene einer U ntersagung nicht mehr dadurch zuvor
kommen, daß er das Gewerbe abmeldet. Insgesamt aber 
zeichnet siCh doch, so meine ich, ein Bild beträchtlicher 

57) Vgl. die Empfehlungen der Sachverständigen-Kommission zur Bekämpfung 
der Wirtschaftskriminalität, Tagungsberichte Band IX (1975), s. 126 f. 

58) Ein Musterfall hierfür ist wiederum die Makler- und Bauträgerverordnung 
(§ 15). 

59) Grundlegend insoweit das berühmte »Apothekenurteil« BVerfGE 7 377/406 ff. 

Schwierigkeiten ab. Dazu trägt insbesondere auch bei, 
daß jede U ntersagung vor den Verwaltungsgerichten in 
mehreren Instanzen angefochten werden kann und daß 
einer Anordnung der sofortigen Vollziehung des Verwal
tungsakts enge Grenzen gesetzt sind. 

Auch besteht für die Verwaltung immer das Problem, 
wie sie bei Personalmangel und unter den gegebenen tat
sächlichen Verhältnissen Aufsichtsbefugnisse, die ja zu
gleich Aufsichtspflichten bedeuten, wirkungsvoll wahr
nehmen kann. 

b) Auf den Grundgedanken, unzuverlässige oder unge
eignete Personen von Tätigkeiten fernzuhalten, in denen 
sie eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellen, läuft 
auch der folgende Vorschlag der Sachverständigenkom
mission zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität 60) 

hinaus. Wer selbst insolvent ist oder Organ einer juristi
schen Person war, die insolvent wurde, soll nicht alsbald 
Geschäftsführer einer neuen GmbH sein können. In der 
Praxis ist eine derartige Person oft geradezu als 
»Konkursifex« bekannt. Dennoch bietet das geltende 
Recht wenig Handhabe, sie von der Gründung und Ver
tretung einer neuen Gesellschaft abzuhalten. Der V or
schlag setzt voraus, daß bei den Insolvenzen von juristi
schen Personen auch deren Organe, wohl auch für einen 
Zeitraum vor Eintritt der Insolvenz, erfaßt und im 
Schuldnerverzeichnis als besondere Gruppe eingetragen 
werden. Gewiß mögen Insolvenzen auch ohne subjektive 
Unzuverlässigkeit zustandekommen; aber muß die 
Rechtsordnung wirklich jemandem, der bereits in eine In
solvenz verstrickt war, die Möglichkeit zur Verfügung 
stellen, gerade die Rechtsform der GmbH für seine wei
teren wirtschaftlichen Tätigkeiten zu benutzen? Das 
französische Konkursrecht 61) gibt dem Richter viel wei
tergehende Befugnisse, Personen, die an der Insolvenz 
beteiligt waren, aus dem Wirtschaftsleben auszuschalten. 
Das deutsche Recht sollte sie wenigstens von der Ge
schäftsführung der GmbH ausschließen können; dabei 
sieht der Reformvorschlag vor, daß diese Rechtsfolge 
nur eintritt, wenn nach der Feststellung des Registerge
richts aus den Umständen, welche zur Eintragung geführt 
haben, schwerwiegende Bedenken gegen die Bestellung 
zum gesetzlichen Vertreter der neuen GmbH herzuleiten 
sind. 

c) Ist von dem Ausschluß unzuverlässiger Personen aus 
dem Wirtschaftsprozeß die Rede, so muß natürlich auch 
das strafrechtliche Berufsverbot (§ 70 StGB) genannt wer
den. Es ist eine Maßregel der Besserung und Sicherung 
und somit als Präventionsmaßnahme zur Verhütung 
künftiger Gefährdung der Allgemeinheit bestimmt, auch 
wenn es an eine - nicht notwendig schuldhaft begangene 
- Straftat anknüpft. Hier stoßen wir erstmals auf das 
Phänomen, das wir am Schluß noch werden beleuchten 
müssen, daß Prävention auch gesehen werden muß im 
Zusammenhang mit einer begangenen Straftat, insofern 
sie nur darauf abzielt, die Begehung weiterer Taten zu 
verhindern. Wir begrüßen es, daß seit 1. Januar 1975 
auch die Möglichkeit, ein vorläufiges Berufsverbot noch 
vor rechtskräftiger Aburteilung gemäß § 132 a StPO zu 
verhängen, besteht. 

Man sollte meinen, das Berufsverbot könnte ein beson
ders wirksames Mittel der Prävention von Wirtschaftskri-

60) Tagungsberichte Band III (1973), S. 25 ff. 

61) Gesetz vom 13. Juli 1967 "und Dekret vom 22. Dezember 1967; vgl. v. Caem
merer Referat für die Sachverständigenkommission zur Bekämpfung der Wirt
schaftskriminalität, Tagungsberichte Band 11 (1973), Anlage 1. 
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minalität sein. Wirksam insbesondere auch deshalb, weil 
die vorläufige und die endgültige Maßnahme unmittelbar 
durch Richterspruch verhängt wird, während bei verwal
tungsrechtlicher Gewerbeuntersagung stets das Risiko 
des anschließenden Verwaltungsgerichtsprozesses und 
schließlich ggf. einer Haftung aus enteignungsgleichem 
Eingriff besteht 62). Indessen ist die gerichtliche Praxis 
bisher äußerst zurückhaltend. 1973 wurde das Berufsver
bot im Bundesgebiet 48mal wegen Vermögensdelikten 
verhängt 63). Nach den Gründen für die Zurückhaltung 
befragt, weisen die Staatsanwaltschaften einmal darauf 
hin, daß die für die Maßregel der Besserung und Siche
rung geforderte Prognose, daß der Täter eine Gefahr für 
die Allgemeinheit darstellen werde, und zwar für die Zeit 
nach der Verbüßung der Strafe, oft doch sehr schwer zu 
erstellen sei - zumal wenn zunächst eine längere Frei
heitsstrafe zu verbüßen sei; zum anderen wirke die Haft 
selbst bereits auch als Unterbrechung der weiteren Be
rufsausübung. Gleichwohl bin ich der Meinung, daß die 
Staatsanwaltschaften künftig der Frage des Berufsver
bots noch verstärkt ihr Augenmerk widmen und gegebe
nenfalls Anträge bei Gericht stellen müssen. Wir streben 
auch die Aufnahme entsprechender Hinweise in die 
Richtlinien für das Straf- und Bußgeldverfahren an 64). 

4. Sämtliche Maßnahmen der Verwaltung zur Prävention 
gegen Wirtschaftskriminalität setzen einen umfassenden 
Informationsstand voraus. Deshalb sind die gegenseitigen 
Anzeige- und Mitteilungspflichten unter den Behörden 
von besonderer Wichtigkeit. Die Justizverwaltungen se
hen die Zusammenarbeit mit den Gewerbeaufsichtsbe
hörden als einen Schwerpunkt an. Verwaltungsvorschrif
ten, die den Informationsfluß organisatorisch sichern und 
rege halten wollen, sind wiederholt ausgebaut worden 65). 
Ich glaube, daß wir gerade angesichts der Wirtschaftskri
minalität -es als problematisch empfinden müssen, daß 
der allgemeine Trend eher zur Abschottung der einzelnen 
Verwaltungszweige voneinander geht. 

C. 
Unser Überblick über Grundformen von Prävention ge
gen Wirtschaftskriminalität hat, so meine ich, mehrere 
charakteristische Züge und Schwierigkeiten aufgezeigt: 

Da ist einmal die Vielgestaltigkeit der Lebenssachverhal
te und Rechtsgebiete und die Erkenntnis, daß der Spiel
raum einer auch das Risiko einkalkulierenden Marktwirt
schaft gewahrt bleiben muß. Prävention ist nur eine 
Komponente in dem vielfältigen Spiel legitimer Interes
sen. Ferner ist es bei den sich oft unkörperlich abspielen
den wirtschaftlichen Vorgängen von der Natur her 
schwierig, Ansätze, die noch nicht die Grenze des Straf
baren überschritten haben, durch hoheitliche Tätigkeit zu 

. fassen; das Spannungsfeld zum Freiheitsraum des Bür
gers wird hier besonders deutlich. Es kommt hinzu, daß 
staatliche Befugnisse nur sinnvoll sind, wenn ihre Wahr
nehmung auch personell bewältigt werden kann, und daß 
schließlich staatliche Kontrolle und Direktion nicht bei 
aller wohlgemeinten Prävention die freie Entfaltung der 

62) Im strafrechtlichen Bereich ist das Gesetz über die Entschädigung für Strafver
folgungsmaßnahmen vom 8. März 1971 (BGBI I S. 157), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 9. Dezember 1974 (BGBI I S. 3393) zu berücksichtigen. 

63) Strafverfolgungsstatistik für das Jahr 1973 in Fachserie A Reihe 9 der Veröf
fentlichungen des Statistischen Bundesamtes, Stuttgart u. a. 1975, S. 66. 

64) Innerhalb Bayerns sind bereits entsprechende Anweisungen ergangen (JMS 
vom 16. September 1974 Gz. 1431 - 11 - 481(74, veröffentlicht in GewArch 
1974, S. 386). 

65) Für Bayern vgl. das JMS vom 16. September 1974 (FN 64). 
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Wirtschaft erdrücken darf. So hat kürzlich Bundesjustiz
minister Voge1 66) bekräftigt, man dürfe sich nicht dazu 
verleiten lassen, durch undifferenzierte Präventivmaß
nahmen in die Freiheit einer großen Anzahl seriöser U n
ternehmer unzumutbar einzugreifen, um auf diesem We
ge einer kriminellen Minderheit zu begegnen. Gerade im 
Blick auf die Wirtschaftskriminalität ist der sonst schnell 
hingesprochene Satz von der Subsidiarität des Straf
rechts weitergeführt worden: Zwar soll Strafe grundsätz
lich das letzte Mittel sein und nicht eingesetzt werden, 
wenn andere Präventionsmaßnahmen das betreffende 
Rechtsgut genügend schützen. Aber mögliche Präven
tionsmaßnahmen müssen ihrerseits unter dem Gesichts
punkt der Verhältnismäßigkeit abgewogen werden. 

Ich will nun an dieser Stelle nicht über den Beitrag des 
Strafrechts zur Bekämpfung der Kriminalität, zumal der 
Wirtschaftskriminalität, allgemein sprechen. Gelegentli
che Äußerungen, als ob das Strafrecht auf Einzelfallge
rechtigkeit fixiert, Kriminalitätsbekämpfung dagegen al
lein Aufgabe der Präventionsbehörden sei, verkehren 
völlig die Zweckhaftigkeit des Strafrechts, seine Ausrich
tung auf General- und Spezialprävention. 

Ich möchte am Schluß unserer Überlegungen nur auf 
zwei besondere Aspekte des Strafrechts gerade zur Prä
vention gegen Wirtschaftskriminalität hinweisen: 

1. Der erste ist die Einbeziehung bisher strafloser Hand
lungen im Vorfeld der Kriminalität in neue Strafrechts
normen, und zwar in Form der sog. Gefährdungsdelikte. 
Sehen wir Prävention nicht vordergründig als Verhinde
rung einer Handlung, die eben als strafbar normiert ist, 
sondern als Vorbeugung gegen die Verletzung des 
Rechtsguts, das durch die Strafnorm geschützt wird, so 
sind auch die sog. strafrechtlichen Gefährdungstatbestän
de - im Gegensatz zu den Verletzungsdelikten - in ei
nem weiteren Sinne der Prävention zuzurechnen. Wir ha
ben gerade auf dem Gebiet des Wirtschafts strafrechts ei
ne deutliche Entwicklung in diese Richtung. So sieht der 
Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Bekämpfung der 
Wirtschaftskriminalität 67) Gefährdungstatbestände im 
Vorfeld des Betrugs vor: als Kreditbetrug und Subven
tionsbetrug soll bereits das Machen falscher Angaben er
faßt werden. Auch falsche oder unordentliche, nachlässi
ge Buchführung ist ein Gefährdungsdelikt; nach dem 
oben genannten Gesetzentwurf 68) tritt die Zahlungsein
stellung lediglich als objektive Bedingung der Strafbar
keit zum Tatbestand hinzu. Der Erwägung, die Bestra
fung unordentlicher Buchführung auch auf Fälle ohne 
Zahlungseinstellung auszudehnen, dürften Gründe vor al
lem wirtschaftlicher Zweckmäßigkeit entgegenzusetzen 
sein; diesbezügliche Ermittlungen müßten in lebende Un
ternehmen eingreifen und könnten, vielleicht gar von der 
Konkurrenz ausgelöst, u. U. die Gefahr der Insolvenz 
auslösen oder verstärken. 

2. Gerade die Erfassung einer Handlung durch das Straf
recht oder das Ordnungswidrigkeitenrecht schafft in be
sonderer Weise Ansatzpunkte für Prävention: In der Pra
xis ist ein Schwerpunkt polizeilich-präventiver Wirkung 
gerade darin zu sehen, daß kriminelle Praktiken in einem 
Frühstadium erkannt und unterbunden werden. Früher
kennung krimineller Praktiken. und Verfolgung von An
fangstaten sind zugleich de facto ein ganz bedeutender 

66) Nach einem Bericht in der Frankfurter Rundschau vom 7. Oktober 1975. 

67) Art. 1 Nr. 1 und 2. 

68) Art. 1 Nr. 5. 



Beitrag zur Prävention gegen die Ausweitung der Wirt
schaftskriminalität. Gerade diese Tätigkeit hat zudem 
den Vorteil, daß das Spannungsfeld gegenüber dem noch 
nicht deliktischen Verhalten der Teilnehmer am Wirt
schaftsleben abgebaut ist: immerhin handelt es sich be
reits um den Verdacht bestimmter strafbarer Handlun
gen. Die Rechtsposition für Ermittlungshandlungen ist 
dann ungleich gefestigter, der Bürger muß in einem sol
chen Fall gewisse Beeinträchtigungen auch im Wirt
schaftsleben hinnehmen. Auch der unmittelbare Kontakt 
zwischen polizeilicher und staatsanwaltschaftlicher Straf
verfolgungstätigkeit ist dann gegeben sowie der Rechts
weg zu den ordentlichen Gerichten. 

Es wäre sehr zu wünschen, daß auch die Geschädigten 
diese Art von Prävention mehr als bisher fördern wür
den, indem sie, möglichst von sich aus, die Ermittlungen 
unterstützen. Leider hört man aus der Praxis daß sie 
sich oft sehr zurückhalten, sei es aus Scham, he;eingelegt 
geworden zu sein, sei es in der Hoffnung, doch noch ih
ren Schaden abwenden zu können. 

Prävention in dieser Sicht läßt sich auch noch ausbauen 
durch die sog. polizeilichen »Vorfeldermittlungen«. Ge
wiß ist mit diesem Stichwort auch die Abgrenzung zu 
dem Zeitpunkt berührt, in dem nach § 152 StPO ein 
strafrechtliches Ermittlungsverfahren einzuleiten ist, so
bald nämlich »zureichende tatsächliche Anhaltspunkte ei
'ner strafbaren Handlung« gegen bestimmte Personen vor-
liegen. Es kann aber allen an der Prävention und der 
Strafverfolgung Beteiligten nur daran gelegen sein, daß 
die Polizei, auch wenn ein artikulierter Einzelverdacht 
für eine bestimmte strafbare Handlung bestimmter ein
zelner Personen noch nicht vorliegt, möglichst umfas
sende, mosaikartige Details über das Milieu enthält. Die 
Bemühungen der Polizei um eine Intensivierung der Vor
feldaufklärung auf dem Gebiet der Wirtschaftskriminali
tät - mir siQ.d organisatorische Einrichtungen aus Baden
Württemberg und Bayern bekannt - sind deshalb zu be
grüßen. Selbstverständlich müssen die rechtsstaatlichen 
Schranken g~wahrt bleiben: Für Rechtseingriffe bedarf 
es der gesetzlichen Grundlage. Und der rechtsstaatliche 
Schutz für den einzelnen Beschuldigten, der durch § 152 

StPO gewährleistet wird, darf nicht überspielt werden. 
Umgekehrt schafft ja das Stadium der Einleitung von Er
mittlungen gerade auch zusätzliche, .nämlich strafprozes
suale Befugnisse gegenüber dem Beschuldigten. 

Wenn die Polizei durch Vorfeldaufklärung und durch 
Verfolgung der Kriminalität möglichst in ihrem Frühsta
dium auch Prävention leistet, zeigt sich, daß die begriffli
che Antithese zwischen der Repression (Strafverfolgung) 
und der Prävention gerade auch auf dem Gebiet der Be
kämpfung der Wirtschaftskriminalität nicht überspitzt ge
sehen werden darf. Der Leiter der Polizeiabteilung im 
baden-württembergischen Innenministerium, Stümper, 
hat in seinem Aufsatz über »Prävention und Repression 
als überholte Unterscheidung?« Wegweisendes gesagt 69). 

Er hat der Verbrechensbekämpfung der Polizei, aber 
auch der Staatsanwaltschaft das übergreifende Stichwort 
des »Operativen« gegeben und damit dem Gedanken 
Ausdruck verschafft, daß gerade auch die Bekämpfung 
der bereits begangenen Kriminalität Aufgaben der Präv
ention und der Strafverfolgung miteinander verquickt, 
und daß eben hier ein Hauptschwerpunkt auch der Ver
hinderung künftiger Straftaten liegen muß. In diesen 
Aufgaben wirken Polizei und Justiz zusammen. Dem
entsprechend hat der Bayer. Staatsminister der Justiz, 
Dr. Hillermeier, kürzlich darauf hingewiesen 70), daß 
mehr noch als bisher die Tätigkeiten von Polizei und Ju
stiz als Teile einer umfassenden Sicherheits- und Krimi
nalpolitik verstanden werden müssen, deren Ziel die Ver
brechensbekämpfung insgesamt ist. Dazu gehört, daß der 
Blick nicht nur auf die Einzelfallbearbeitung, sondern 
auch auf größere Zusammenhänge einer wirkungsvollen 
Kriminalitätsbekämpfung gerichtet werden muß. Dazu 
gehört auch, daß, wo die Grenze des Strafbaren über
schritten wurde, die Strafverfolgung zugleich mit dem 
Ziel eingreift, die Fortsetzung der Taten zu verhindern. 
Ich glaube, daß bei unserem Gesamtüberblick über Prä
vention auf dem Gebiet der Wirtschaftskriminalität gera
de dieser Aspekt, der in der Praxis einen Hauptteil der 
Prävention darstellt, ebenfalls gewürdigt werden muß. 

69) Kriminalistik 1975, s. 49 bis 53. 

70) Bayerische Staatllzeitung 1975, Nr. 43. 
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AUSSPRACHE 

Krimillalrat J. Poseck, BerUIl 

Zunächst darf ich als bekannt voraussetzen, daß die Staatsan
waltschaft im Bereich der Wirtschaftskriminalität zum großen 
Teil von Anfang an selbständig die Ermittlungen führt, ohne 
Mitwirkung der Polizei. Kann ich dem Kontext Ihrer Ausführun
gen entnehmen, daß zumindest Bayern einem verstärkten Infor
mationsaustausch zwischen Staatsanwaltschaft und Polizei das 
Wort reden wird? 

Ganz konkret handelt es sich um Folgendes: In den Mitteilungen 
für Strafsachen war bislang vorgesehen, daß beim überörtlichen 
gefährlichen Gewohnheitsverbrecher auch die Einleitung eines 
Ermittlungsverfahrens durch die Staatsanwaltschaft der Polizei 
mitgeteilt wird. Das sollte gestrichen werden - mit dem unzu
treffenden Hinweis auf die konzipierte Straftaten-/Straftäter
datei (auch die muß ja gefüttert werden). Die Berliner Verwal
tung hat in ihrer Ste~lungnahme umgekehrt dafür plädiert, diesen 
Passus nicht zu streichen, sondern im Gegenteil zu erweitern auf 
die Wirtschafts straftäter , und zwar für diejenigen Verfahren, 
von denen die Polizei nichts kennt. Sie haben selbst die Vorfel
darbeit und Aufklärungsarbeit angesprochen. Kann man davon 
ausgehen, daß Ihr Votum, falls Sie es bereits abgegeben haben 
oder in Kürze abgeben müssen, für Bayern dahingehend lautet, 
daß zunächst einmal insofern nicht verkürzt, sondern eher er
weitert wird? 

W.Odersky 

Ich möchte das ganz generell beantworten. Wo immer Informa
tionsaustausch der gemeinsamen Aufgabe nützlich sein kann, da 
treten wir hierfür ein. Ich bin mit Ihrer Frage noch nicht speziell 
befaßt worden, entnehme Ihrer Fragestellung aber eine Konstel
lation, wo ich mit Sicherheit sagen müßte, daß es im gemeinsa
men Interesse der Strafverfolgung und der Prävention liegt, 
wenn sowohl Justiz wie Polizei über die laufenden Vorgänge um
fassend informiert sind. Ich möchte Ihre Frage bejahen. 

H. U. Störzer, Wissellschaftl. AssisteIlt, Heidelberg 

Sie haben die zivilrechtlichen Vorschriften angesprochen, die 
der Prävention auf dem Gebiet der Wirtschaftskriminalität die
nen. Ergänzend dazu möchte ich darauf hinweisen, daß auch die 
Zivilrechtsprechung zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität 
beiträgt. Ich erinnere dabei insbesondere an das Urteil des Bun
desgerichtshofes im 27. Band, das Ende der 50er Jahre den da
mals so beliebten Austausch von Finanzierungswechseln für sit
tenwidrig erklärt hat und damit dieser Geschäftspraxis, die sehr 
großen Schaden angerichtet hatte, ein Ende bereitet hat. 

W. Odersky 

Ich kann Ihnen da nur zustimmen und muß dem Auditorium be
kennen, daß ich bei der eingehenden Beschäftigung mit dem 
Vortrag ein schlechtes Gewissen bekam. Wenn ich überhaupt 
das Gebiet des Zivilrechts ansprechen wollte, so konnte das ja 
nur oberflächlich anhand von Beispielen geschehen. An sich ist 
dieses Thema - ich glaube, ich erwähnte es in einem Nebensatz 
- so umfassend wie das gesamte Zivilrecht selbst, sofern es 
sich mit Wirtschaft befaßt. Natürlich wirken nicht nur die 
Rechtsnormen, sondern auch die tägliche Rechtsanwendung und 
die Rechtsfortbildung durch die Gerichte in dieser Richtung. 
Hierfür gibt es eine Fülle von Beispielen, und sie haben ein sehr 
treffendes genannt. Mir liegt nun auch viel an der folgenden Fra
ge, mit der ich gerade in den letzten Monaten wiederholt kon
frontiert worden bin. Manchmal wird gesunde Reformtendenz 
auf allen möglichen Rechtsgebieten dadurch erschwert, daß ihre 
Gegner sagen, es sei eine Anmaßung, bestimmte Formen über
haupt in Zusammenhang mit Wirtschaftskriminalität zu bringen. 
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Das seien doch Formen, die bei weitem noch nicht kriminell sei
en. Wir wollen da korrekt sein und hier keine Emotionen wek
ken. Dies beginnt bereits bei den Stichworten oder Definitionen. 
Wirtschaftskriminalität und Verbraucherschutz sind zwei ganz 
moderne Stichworte, die sich nicht decken, aber in manchen Ge
bieten berühren oder überschneiden, ohne daß wir den gesunden 
Reformbestrebungen aller Rechtsgebiete damit Abbruch tun 
wollen. -

Regierungsdirektor Dr. J.-F. Staats, BUlldesministerium der Ju
stiz, BOlln 

Sie erwähnten den Musterentwurf eines einheitlichen Polizeige
setzes. Mich würde näher interessieren, ob Sie diesen Entwurf 
im Hinblick auf die Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität für 
ausreichend halten, insbesondere für den Bereich der Prävention 
ohne Rechtseingriffe. Ich habe da schon Bedenken bei der Be
schreibung der Zuständigkeit der Polizei im § 1, den Sie ja auch 
kurz erwähnten. So sieht z. B. Abs. 2 dieser Regelung vor, daß 
der Schutz privater Rechte der Polizei nur dann obliegt, wenn 
gerichtlicher Schutz nicht rechtzeitig zu erlangen ist und ohne 
polizeiliche Hilfe die Verwirklichung des Rechtes vereitelt oder 
wesentlich erschwert werden würde. Eine Vorschrift, die den 
klassischen Fall der Frau Schmidt vor Augen hat, die den Erzeu
ger ihres nichtehelichen Kindes ermitteln will. Aber könnte dies 
nicht auch, wahrscheinlich unbeabsichtigt, Auswirkungen auf 
unseren Bereich haben, für die Zuständigkeiten der Polizei auf 
dem Gebiet, wo sie nicht eingreifend, sondern beratend - ins
besondere individuell beratend - tätig wird. 

W.Odersky 

Was zunächst diesen Abs. 2, den Sie gerade nannten, anbelangt, 
so glaube ich, ich bin kein Fachmann auf diesem speziellen Ge
biet, daß er das alte Spannungsfeld wiedergibt als Antithese zu 
dem Bereich, wenn die öffentliche Sicherheit und Ordnung als 
solche tangiert erscheint; insoweit wird dieser Abs. 2 wohl ein
schränkend ausgelegt werden müssen, daß es vielleicht schon 
auch Störungen im öffentlichen Bereich gibt, die aus solchen 
privatrechtlichen Auseinandersetzungen herrühren. In dem 
Punkt würde ich also den Entwurf jedenfalls jetzt nicht für so 
einschränkend ansehen, auch gegenüber dem, was geltendes 
Recht ist. Dagegen habe ich meine Bedenken schon zum Aus
druck gebracht, ob nicht der Abs. 1 aus einer ganz anderen Ziel
setzung heraus, nämlich der Freistellung der Polizei von angeb
lich polizeifremden Aufgaben, zu eng gefaßt ist hinsichtlich der 
Unaufschiebbarkeit. 

Ltd. Kriminaldirektor HartmaIlII, Mönchellgladbach 

Ich möchte noch einmal mit besonderem Nachdruck unterstrei
chen, wie wichtig es ist, den § 132 ader Strafprozeßordnung mit 
seinem vorläufigen Berufsverbot echt zu praktizieren. Es ist ei
ne echte Sisyphusarbeit, in den wirtschaftskriminalistischen Er
mittlungsverfahren den vielfach sich mehrenden Straftaten der 
Täter nachzulaufen, weil eben von dem vorläufigen Berufsver
bot überhaupt kein Gebrauch gemacht wird, und zwar aus Grün
den der Rücksichtnahme, die dem praktischen Kriminalisten 
überhaupt nicht einleuchten können. 

W. Odersky 

Ja, ich habe auch schon darauf hingewiesen. Ich höre nur aus 
der Praxis, daß man in den Fällen, die hierfür reif scheinen, oh
nehin einen Haftbefehl habe und in den übrigen Fällen eben die 
Ermittlungen noch nicht abgeschlossen seien. Ich bin aber ent
schieden der Meinung, daß hier verstärkte Aufmerksamkeit ein
setzen muß. 



Kriminalpolizeilicher Jugendschutz 
in Hamburg 

Rosmarie Frommhold 

Die Frage, ob »Jugendschutz« für die Weiterentwicklung 
unserer Gesellschaft von entscheidender Bedeutung sein 
kann, ist heute nicht mehr umstritten. Zahlreiche politi
sche, staatliche und private Institutionen bemühen sich 
seit langen Jahren, diese Tatsache der Bevölkerung be
wußt zu machen, was letztlich nicht ohne Auswirkung 
blieb. 

Immer dann, wenn es gilt, programmatische Erklärungen 
über Strukturwandel der Familie, Änderung der Kon
sumgewohnheiten, Generationskonflikte und vermeintli
che oder tatsächliche Ursachen der Jugendverwahrlosung 
oder -kriminalität abzugeben, ist man schnell bei der 
Hand, mit Nachdruck auf die gesamtgesellschaftliche 
Verantwortung hinzuweisen. Es macht sich gut, man 
zeigt sich fortschrittlich und mutig bereit, dem Übel be
reits an der Wurzel abzuhelfen. 

Leider ist damit nur wenig getan, denn die Realisierung 
jugendgerechter Maßnahmen, ihre Formung und Gestal
tung stoßen in der Praxis immer noch auf große Schwie
rigkeiten, die nicht nur im finanziellen Bereich liegen. So 
wird z. B. die Frage des wirksamen Jugendschutzes im 
Rahmen polizeilicher Möglichkeiten und Gegebenheiten 
auch unter Fachleuten immer noch nicht einhellig beant
wortet. Zu stark wird häufig in unseren Kreisen die reine 
Repression in den Vordergrund gestellt, die sich mit der 
kriminalistischen Tataufklärung allein zufrieden gibt und 
darüber das auslösende Moment - nämlich die Persön
lichkeit des Täters ip seinen vielschichtigen Strukturie
rungen und Gebundenheiten - allzusehr vernachlässigt. 

Wenn dann ein solcher »Täter« noch minderjährig oder 
gar strafunmündig ist, die Tat selbst vielleicht noch dazu 
nicht sehr spektakulär, ist angesichts der wachsenden Ge
waltkriminalität vollends die Gefahr gegeben, diese Din
ge mit einer Handbewegung vom Tisch zu wischen mit 
dem Bemerken, daß es sich (halt nur) um eine belanglose 
Jugendverfehlung handle, deren therapeutische Behand
lung allein denjenigen Behörden obliege, die eigens für 
den MindeIjährigen institutionalisiert wurden. 

Wie verderblich aber eine solche Auffassung ist, weiß je
der Praktiker des polizeilichen Alltags, der mit jungen 
Menschen konfrontiert wird, die gegen bestehende ge
setzliche oder gesellschaftliche Normen verstießen. Er 

weiß, wie hilfslos sich selbst gegenüber, wie stark in sei
nem Trotz gefangen, wie abwehrend gegenüber dem Er
wachsenen der junge Mensch uns gegenüber sitzt. Hier 
genau setzt das Erfordernis des Jugendschutzes im weite
sten Sinne ein, bei dem mitzuwirken nicht nur gesetz
licher Auftrag für die Polizei sein darf. 

Adolf Schönfelder, damals Polizeiherr (Innensenator) 
und nachmals Bürgerschaftspräsident in Hamburg, hat in 
der Senatsdrucksache Nr. 82 vom 27. März 1927 an das 
hamburgische Landesparlament davon gesprochen, daß 
es die vornehmste Aufgabe der Polizei sein müsse, nicht 
staatliche Machtmittel anzuwenden, sondern deren An
wendung nach Möglichkeit zu verhüten. Er fährt in die
sem Zusammenhang weiter fort, daß es deshalb erforder
lich sei, insbesondere dem jungen Menschen, der wegen 
seiner Fehlverhaltensweisen mit der Polizei konfrontiert 
wird, im Sinne der Prävention adäquat zu begegnen. 

Ohne jetzt in den in deutschen Bundeslanden oft belä
chelten, manchmal auch etwas ärgerlich kritisierten Slo
gan einzustimmen, daß »bei uns in Hamburg alles 
anders« sei, lassen Sie mich doch an Schönfelders Appell 
erinnern, der seitdem in der Hansestadt wesentlich be
stimmend war für die Form und Gestaltung polizeilichen 
Verhaltens gegenüber jungen Menschen, ·gleichgültig, ob 
es sich um Opfer, Geschädigte oder auch um einen in ei
nen Straf tatbestand Verwickelten handelte. 

Ich darf hierbei noch anmerken, was mir für das Ver
ständnis des Begriffs »Jugendschutz« unerläßlich scheint: 
Jugendschutz. kann niemals nur so verstanden werden, 
daß man junge Menschen vor den oder jenen gesell
schaftlichen Negativeinflüssen »bewahren« solle! 

Dieser Begriff ist viel umfassender. Er bedeutet nämlich, 
den jungen Menschen in die Lage zu bringen, sich mit 
diesen Einflüssen auseinanderzusetzen, sie aufzuarbei
ten, sein schwankendes Selbstwertgefühl zu stärken und 
ihm die Grundlagen zu ve.rmitteln, die ihn befähigen, sich 
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nicht nur angepaßt, sondern bewußt innerhalb der Ge
sellschaft und ihrer gültigen Normen zu bewegen. 

Das gilt naturgemäß ganz allgemein und beschränkt sich 
nicht etwa nur auf eine Hafen- oder Großstadt. 

Lassen Sie mich nun einmal meine hamburgische Szene 
beleuchten: 

- Hamburg hat knapp 1,8 Mio Einwohner, davon ca. 
24 % unter 21 Jahren. Diese stellen einen Täteranteil 
von rund 29%. 

- Vergnügungsviertel St. Pauli und St. Georg; »sündige 
Meile« in St. Pauli knapp % qkm mit 470 Lokalen. 

- 2300 eingetragene Prostituierte; etwa die gleiche Zahl 
ist als Dunkelziffer hinzuzurechen. 

- Ca. 2000 Kinder und Jugendliche jährlich werden an 
jugendgefährdenden Orten aufgegriffen und den El
tern, zum überwiegenden Teil jedoch Heimen, über
stellt, da es sich um Auswärtige handelt. 

Im letzten Jahr wurden registriert: 

- 1210 kindliche und 448 jugendliche Opfer, davon al
lein 659 Kinder als Opfer sexuellen Mißbrauchs, 

- 1506 Fälle von Straftaten junger Gewalttäter -
sprich: Rocker - mit nahezu 2000 Tätern. Vorwie
gende Straftaten dieser Gruppe: Raub (24%), Körper
verletzung und Sachbeschädigung. Unter diesen Tä
tern: 1,7% Kinder und 38% Jugendliche. Brutale Be
lästigungen von Fahrgästen im öffentlichen Nahver
kehr, sinnlose Zerstörungen. 

- Bei allen übrigen Raubtaten eine Beteiligung d~r 
Altersgruppe bis zu 21 Jahren mit 40%. 

- ein Anteil von Kindern am Diebstahl ohne erschwe
rende Umstände von ca. 50%. 

Fürwahr, eine bunte Palette! Wenn man für entwichene 
Fürsorgezöglinge oder andere bereits ausgeflippte junge 
Menschen noch die Möglichkeit hinzurechnet, in den 
Vergnügungsvierteln als Animiermädchen, Stripperin 
oder Strichjunge unterzutauchen, wobei der milieu
bedingte Zusammenhalt polizeiliche Ermittlungen erheb
lich erschwert, rundet sich das Bild der Gefährdungsmo
mente. 

In diesem Zusammenhang muß ich es mir leider versa
gen, auf die Rauschgiftszene besonders einzugehen. 

Es galt also, nach realistischer Lagebeurteilung Mittel 
und Wege zu finden, dem allen im Sinne wahrhafter Prä
vention polizeilich entgegenzuwirken. Aus der zitierten 
Erkenntnis heraus, es möglichst erst gar nicht zu strafba
ren Handlungen kommen zu lassen, wurde vor 11 Jahren 
im Innenstadtbereich um St. Pauli der erste 
»Jugendschutztrupp« der Schutzpolizei eingerichtet, der 
aus jungen, an der polizeilichen Jugendarbeit besonders 
interessierten Beamten bestand. Sie hatten die Aufgabe, 
im Rahmen der Vorbeugung Streifen an jugendgefähr
denden Orten, Lokalüberholung, Beobachtung des Auto
strichs auf weibliche Jugendliche und Überwachung des 
Jugendarbeitsschutzgesetzes sowie des Gesetzes zum 
Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit durchzuführen. 
Inzwischen verfügt die Hamburger Schutzpolizei über 
zehn solcher Trupps, die in einer fließenden Dienstzeit 
arbeiten. Jedem Trupp ist auch eine Beamtin der Weibli
chen Schutzpolizei, die es in Hamburg immer noch gibt, 
zugeordnet. Die Einrichtung dieser Trupps hat sich als 
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außerordentlich wirksam erwiesen, zumal eine enge Ver
bindung zu benachbarten Behörden besteht. Häufig ist 
bei den Streifen ein Sozialarbeiter der Jugendbehörde 
oder ein Beamter des Wirtschafts- und Ordnungsamtes 
(Konzessionserlaubnisträger) dabei, wie überhaupt eine 
enge Kooperation ungeschriebenes Gesetz ist. Die Beam
ten sind orts- und milieukundig, kennen die Häuser der 
Jugend und deren Leiter, sind je nach Lage auch einmal 
als Besucher dort. So versuchen sie, immer »mittendrin« 
zu bleiben, auch dann, wenn kein aktueller polizeilicher 
Anlaß vorliegt. Das Ganze ist im Grunde mehr auf Zu
sammenarbeit aller beteiligten Institutionen angelegt. als 
auf eine Frontstellung nach dieser oder jener Seite. 

Allerdings muß offen gesagt werden, daß diese Art der 
Kooperation mit den Häusern der Jugend immer abhängi
ger wird von der jeweiligen Einstellung des Leiters einer 
solchen Institution. 

Wesentlich für den Erfolg der Arbeit ist neben persönli
cher Einstellung der einzelnen Beamten die Tatsache, 
daß er nicht in dem Maße der Fluktuation ausgesetzt ist, 
wie es häufig bei anderen Dienststellen der Fall ist. Die 
erworbenen gründlichen Erkenntnisse bleiben somit dem 
Einsatz erhalten und führen außerdem dazu, daß sich der 
Einzelne für »seine Dienststelle« aus Überzeugung einzu
setzen bereit ist. 

Durch den Einsatz der Jugendschutztrupps ist gewährlei
stet, daß im gesamten hamburgischen Raum - auch in 
den Außenbezirken mit einer sehr dünnen Streifendecke 
- etwaige Gefährdungsschwerpunkte rechtzeitig erkannt 
werden können. Deren Beseitigung allerding ist nicht im
mer nur der Polizei allein möglich. Dabei sei am Rande 
als Selbstverständlichkeit erwähnt, daß mit dem Aufgrei
fen eines Kindes oder Jugendlichen und der Überstellung 
an die Eltern oder das Amt für Jugend die Arbeit nicht 
beendet ist. Gespräche mit den jungen Menschen und -
falls es Hamburger sind - auch mit den Eltern über die 
augenblickliche persönliche Problematik des Betroffenen 
oder auch über allgemeine Erziehungsprobleme sind not
wendiger Bestandteil der Arbeit genau so wie Rückspra
chen mit Heimerziehern oder der Familienfürsorge. 
Nicht zuletzt dienen auch Berichte, die in schwerwiegen
den Fällen an das Amt für Jugend gegeben werden, dazu, 
auch dort ein abgerundetes Bild über das Tun und Trei
ben eines jungen Menschen zu gew!nnen. 

In bezug auf die Prävention sei eine weitere Einrichtung 
erwähnt, die ursprünglich aus einem ganz anderen Ge
danken heraus geschaffen wurde: Der Verkehrslehrer. 
Im Laufe der Jahre hat sich zwischen diesen Beamten 
und dem schulischen Bereich ein so enger Kontakt erge
ben, daß diese Institution weit über den Verkehrsunter
richt hinaus nicht mehr wegzudenken ist. Die vertrauens
vollen Gespräche, die Kinder mit »ihrem« Verkehrsleh
rer führen, haben schon manches Problem ausgeräumt. 
Alle interessierenden Dinge werden auch im vorschuli
schen Raum offen behandelt. So konnten auch in bezug 
auf das »Mitschnacker-« Problem wesentliche Hilfen ge
leistet werden. 

Nicht immer ist es möglich, einem auftauchenden poli
zeilichen Anlaß von vornherein vorwiegend psycholo
gisch orientiert entgegenzutreten. Leider haben manch
mal Täterverhaltensweisen zu einer erheblichen Störung 
nicht nur der öffentlichen Ordnung, sondern auch der öf
fentlichen Sicherheit geführt. Erste energische polizeili-



ehe Maßnahmen mußten deshalb diese Verhaltensweisen 
zur Folge haben. 

Ich denke hierbei an die Rocker, wobei ich allerdings 
nachdrücklich betonen muß, daß deren Unwesen in sei
ner heutigen Erscheinungsform nichts mehr mit Jugend
kriminalität zu tun hat. Gut 20 % der Beteiligten sind Er
wachsene von 21 bis zu 30 und mehr Lenzen. Sie sind 
größtenteils als echte Kriminelle zu bezeichnen und wir
ken insofern negativ vorbildhaft auf Jüngere. Immerhin 
gehören zu den einzelnen Gruppierungen 2 % Kinder und 
rund 38% Jugendliche. Die »Mini-« oder 
»Milchzahnrocker«, wie der kindliche Nachwuchs in den 
eigenen Reihen leicht spöttisch genannt wird, bemühen 
sich selbstredend sehr intensiv, ihre großen Vorbilder 
nachzuahmen und Unbeteiligte »anzulabern«. Eine Blü
tenlese der dort entstandenen Sprache ist deutlicher Aus
druck dafür, daß sich eine Art Subkultur entwickelte, die 
ihre eigenen Gesetze aufweist. 

Doch nicht dies ist das Entscheidende, sondern vielmehr 
die brutale Gewalt in der Auseinandersetzung mit einer 
als feindlich betrachteten Umwelt. Um diesem Phäno
men begegnen zu können, mußten sachkundige Beamte 
mit Hintergrundwissen über diese Szene eingesetzt wer
den. So wurde die Jugenddienststelle des Kriminalamtes 
im Jahr 1968 speziell mit der Bekämpfung der Rockerkri
minalität beauftragt und von einigen anderen Aufgaben 
entlastet. Heute arbeiten in diesem Kommissariat zwei 
Beamte des gehobenen mit 12 Mitarbeitern des mittleren 
Dienstes. 

Diese Kollegen sind wahrlich voll ausgelastet. Sie kennen 
nicht nur ihre alten Stammkunden, sondern jeden einzel
nen polizeilich Bekanntgewordenen mit Namen und 
Spitznamen, seine Stellung innerhalb der jeweiligen 
Gruppe, seine Verkehrslokale und sonstigen Gewohnhei
ten. Sie sind bemüht, regelmäßig, auch ohne besonderen 
Anlaß, bei den verschiedenen Treffs zu erscheinen und 
haben dadurch schon manchen »Putz« verhindern kön
nen. 

Nicht selten sind jedoch Anhäufungen von Straftaten 
zeitlich und örtlich festzustellen, die ergänzend zu der 
täglichen und mühevollen Kleinarbeit des Rockerdezer
nats Schwerpunkteinsätze erfordern, deren personelle 
: Bewältigung die Möglichkeiten dieser Dienststelle bei 
'weitem übersteigt. Hier werden - insbesondere auf den 
besonders betroffenen Strecken der Nahverkehrsmittel 
- Schutzpolizeikräfte in Zivil eingesetzt, deren präven
tive Tätigkeit allerdings weniger dem Jugendschutz als 
der Sicherheit des, Bürgers schlechthin dient. Hundert
schaften der Bereitschaftspolizei, Zivilfahnder und in 
Abständen auch das Mobile Einsatzkommando dienen 
diesem Zweck. Der Rückgang um 277 Fälle = 15,5% 
dieser Kriminalitätsgruppe im letzten Jahr (1974) gegenü
ber 1973 ist nach unserer Meinung nicht zuletzt auf diese 
Maßnahmen zurückzuführen. Ich erwähne dies, um deut
lich zu machen, daß gegenüber verfestigten Täterverhal
tensweisen kaum andere polizeiliche Verfahrensmöglich
keiten gegeben sind. Klar ersichtlich wird jedoch immer 

wieder, welch entscheidende Rolle der frühzeitigen Prä
vention zukommt, auch wenn sie 'statistisch nicht immer 
meßbar ist. 

In einer Zeit zunehmender Verunsicherung junger Men
schen, die wiederum auf der Unsicherheit und mangeln
den Wertstabilität der Erwachsenenwelt beruht, geht es 
heute - wie Hellmer sagt - bei den Faktoren der Ju
gendkriminalität nicht so sehr um Entwicklungsstörun
gen, Schwachsinn, Nichtehelichkeit u. ä., sondern zu
tiefst um den Konflikt zwischen dem an die Jugend ge
stellten Anspruch und der ihr vorgesetzten Wirklichkeit. 

Dies muß klar sein für jeden, der im polizeilichen Be
reich mit ihr zu tun hat. Er muß die Persönlichkeit des 
Gegenübers begreifen - zumindest zu begreifen versu
chen -, um zu einem Dialog zu kommen, der im mit
menschlichen Bereich, also auch in der beruflichen Be
gegnung, erst zum richtigen Verständnis führt. Dies be
wußt zu machen, ist eine wesentliche Aufgabe polizei
licher Aus- und Fortbildung. Es genügt nicht, nur das 
rechtliche und taktische Handwerkszeug auszuhändigen! 
Vielmehr müssen die Mitarbeiter in den Stand gesetzt 
werden, mögliche Hintergründe und Ursachen mensch
licher Verstrickungen zu erfühlen. 

In Hamburg wurde und wird für den Personenkreis, der 
vorwiegend mit den hier angesprochenen Aufgaben zu 
tun hat, versucht, durch Wochenseminare, spezielle Vor
träge u. ä. das erforderliche Verständnis zu vertiefen. Im 
Rahmen der leider recht knapp gewordenen Mittel wer
den hierzu Fachkräfte aus dem Bereich der Universität, 
der Schule und Jugendbehörde gewonnen. Selbstver
ständlich versuchen wir auch mit eigenen Kräften, die in 
diesen Spezialgebieten arbeiten, zusätzliche Erkenntnisse 
zu vermitteln. Auch alle diese Bemühungen gehören -
wenn auch in weiterem Sinne - zu dem Bereich der 
Prävention; denn was nützen schon die besten Absichten 
und Gesetze, wenn nicht der Mitarbeiterstab zur Verfü
gung steht, der für die Realisierung solchen Bemühens 
unerläßlich ist. 

In Zukunft sollen im Rahmen der Zielplanung einer 
Neuorganisation der Polizei zusätzlich zu den bereits ge
schilderten Einrichtungen in vier regionalen Direktionen 
je ein Jugendfachkommissariat eingerichtet werden, das 
mit männlichen und weiblichen Jugendsachbearbeitern 
besetzt sein wird. In diesen Kommissariaten sollen alle 
Jugendsachen (auch Vermißtensachen) bearbeitet wer
den, sofern sie nicht aus zwingenden Gründen in die Zu
ständigkeit anderer Spezialkommissariate fallen. Eine 
noch engere Zusammenarbeit mit den örtlichen Jugend
schutztrupps sowie den Bezirksjugendämtern wird die 
Folge sein, ebenso wie eine noch genauere Kenntnis der 
Lebensumstände und des Milieus unserer kindlichen und 
jugendlichen Klienten. 

Es bleibt· zu hoffen, daß wir damit noch einen Schritt 
weiterkommen werden in dem Bemühen, wahrhaft prä
ventiv im Interesse unserer Gesellschaft wirken zu kön
nen. 
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AUSSPRACHE 

Krimillalbezirkskommissarin C. Fre.ver, Frankfurt 

Frau Frommhold, sollen diese Jugendkommissariate alle Fälle 
bis zu 21 Jahren bearbeiten? 

R. Frommhold 

Bis zu 18 Jahren. 

C. Freyer 

Aber selbst dann werden diese Kommissariate doch ein riesiges 
Ausmaß annehmen; ich schätze, <laß etwa 20 % aller Straftaten 
von dieser Altersgruppe begangen werden. 

R. Frommhold 

Nein, nicht unbedingt. Also ich kann nur von dem hamburgi
schen Bereich reden, und da umfaßt der Anteil der kindlichen 
und jugendlichen Täter wechselnd 15-17%. Das ist selbstver
ständlich sehr viel: wir hoffen aber, durch diese Konzentration 
auf ein größeres Kommissariat mit etwa 20 Mitarbeitern diesem 
Phänomen begegnen zu können. Es bleibt natürlich abzuwarten, 
wie sich das in der Praxis bewährt. Man kann bei einem Kon
zept niemals voraussagen, daß man jetzt die durchschlagende 
Lösung gefunden hat. Wir glauben jedoch, daß wir mit dem Mit
arbeiterstab, den wir für diesen Bereich zur Verfügung haben, 
annähernd auskommen können. 

Landeskrimillaldirektor O. Boettcher, Berlin 

Frau Frommhold, können Sie uns etwas über die spezielle Aus
bildung der Jugendsachbearbeiter in Hamburg sagen? 

R. Frommhold 

Ja, und dies ist ein heikler Punkt. Ich habe bereits durchblicken 
lassen, daß wir zur Zeit aufgrund unserer finanziellen Situation 
Abstriche machen müssen und mit dem auskommen müssen, 
was in der Ausbildung als solcher vermittelt wird. Abgesehen 
von dem dienstbegleitenden Unterricht haben wir leider im Au
genblick, und das hängt sicher teilweise mit unserer Neuorgani
sation zusammen, keine Mittel, um jetzt größere Seminare oder 
ähnliche Veranstaltungen durchzuführen zu können. Wenn wir 
das zunächst zu bewältigende organisatorische Problem gelöst 
haben, werden wir, wenn diese Jugendkommissariate eingerich
tet sind, eine gezielte Weiterbildung der Mitarbeiter und Mitar
beiterinnen besser durchführen können, als dies bis jetzt der Fall 
ist, wo wir auf jedem einzelnen örtlichen Kommissariat jeweils 
einen Kollegen haben. Wir hoffen, daß wir dann auch bessere 
Möglichkeiten haben, an frühere Aktivitäten wieder anzuknüp
fen. Wir haben sehr gute Beziehungen zur Jugendpsychiatrie der 
Universität Hamburg und haben von dort schon viele positive 
Anregungen bekommen. In einem Stadtstaat ist es oft auch 
leichter, zu den zuständigen Spezialisten vorzudringen. Im Mo
ment stagniert das und ich möchte kein rosarotes Bild malen, 
sondern die Lage so schildern, wie sie ist. 

Regierungsdirektor H. Dettbam, Wiesbaden 

Frau Frommhold, Sie haben sicher mit Absicht einen sehr star
ken Akzent gelegt auf die Frage der Kooperation verschiedener 
Behörden. Als Vertreter der Jugendhilfe habe ich Anlaß zu der 
Annahme, daß es mit der Kooperation andernorts nicht so ohne 
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weiteres klappt. Sie wissen ja, daß der Konflikt zwischen der 
Sozialpädagogik einerseits und der Kriminalistik und polizeili
chen Aufgaben andererseits vorprogrammiert ist. Hat man in 
Hamburg Strategien zur Überwindung dieses Konflikts entwik
keIn können? 

R. Frommhold 

Ich glaube, dies ist weniger eine Frage der Strategie, als eine 
Frage des guten Willens, und zwar auf beiden Seiten. Auch hier 
ist Hamburg als Stadtstaat im Vorteil; wir sitzen alle nahe bei
einander und können mit einer Akte zum Jugendstaatsanwalt 
oder zum Jugendrichter gehen. Wir gehen zum Bezirksjugend
amt, wir gehen zum Bewährungshelfer oder er kommt zu uns. 
Wir arbeiten eng mit Erziehungsberatungsstellen, mit der 
Dienststelle Schülerhilfe zusammen. Dies bereitet im hamburgi
schen Bereich, vielleicht eben weil er Stadtstaat ist und weil vie
le Menschen da sind, die kooperativ arbeiten wollen, gar keine 
Schwierigkeiten. Wenn ich vorhin mal einen kleinen Seitenhieb 
auf einige Leiter der heutigen Jugendhäuser ausgeteilt habe, so 
deswegen, weil das in zwei oder drei Fällen extrem schief läuft; 
da ist die Polizei wirklich nur immer dieses böse Bullenquartier. 
Man läßt die Rocker dort alles machen, was man sich überhaupt 
vorstellen kann. Das sind jedoch Ausnahmen. Das Wesentliche 
ist bei uns nicht Strategie, sondern der Wille zu gemeinsamer 
Arbeit und die persönliche Beziehung. Wir suchen auch diesen 
persönlichen Kontakt von uns aus, wir melden uns bei dem Be
zirksjugendamtsleiter, wir machen uns bekannt mit dem Bewäh
rungshelfer. Wir treten an die anderen Stellen heran und warten 
nicht ab, bis irgend jemand auf die Idee kommt, vielleicht auch 
einmal die Polizei zu fragen, sondern wir werden immer wieder 
initiativ. Das hat sich sehr positiv ausgewirkt und wir haben jetzt 
eine Reihe von interbehördlichen Kommissionen. Eine behan
delt das Rockerproblem, eine andere bearbeitet im Augenblick 
die Kindesrnißhandlung. Eine vom Amt der Jugend gebildete in
terbehördliche Kommission soll sich mit Ursachen und Erschei
nungsformen der Jugendverwahrlosung und -kriminalität befas
sen, und so arbeiten wir eben, zumal wir praktisch in einem 
Hause sitzen, eng zusammen. Aber, wie ich zu Beginn bereits 
sagte; ich glaube, das Wollen ist wesentlicher als das Ausarbei
ten einer Strategie. 

Polizeipräsident W. Menz. Mannheim 

Wenn ich heute nachmittag die Diskussionsgruppe Jugendschutz 
leite, möchte ich in Fortsetzung der Ausführungen von Frau 
Frommhold über das Hamburger Beispiel zu den grundsätzli
chen Aspekten unserer Probleme kommen. Ich habe vorgese
hen, auch die soeben aufgeworfene Frage zu diskutieren. Ich bin 
der Meinung, daß wir heute - ich darf die Worte von Herrn 
Prof. Odersky von heute morgen aufgreifen - gerade im Ver
hältnis der Polizei zu den Jugendbehörden und Wohlfahrtsver
bänden in einer Phase des Abschottens, des Positionsbeziehens, 
der Frontenbildung stehen. Und ich möchte darum bitten, daß 
wir heute nachmittag Gelegenheit haben, darüber auch mit Ver
tretern der Jugendbehörden, der Sozialarbeit, zu sprechen. Auch 
die Bedeutung der Schutzpolizei in der Prävention wird heute 
nachmittag von mir angesprochen werden,ebenso die große 
Rolle der Schutzpolizei in der Verkehrsaufklärung und in der 
Verkehrserziehung besonders der Jugend. Vielleicht können wir 
heute nachmittag sogar untersuchen, ob diese Präventionstätig-



keit der Schutzpolizei ein Modell abgeben könnte für Prävention 
auch gegenüber der Jugend in der Allgemeinkriminalität. 

Ltd. Kriminaldirektor G. Bauer, Wuppertal 

Der Kontakt zu der Jugendhilfe wird ja von der Kriminalpolizei 
immer gesucht. Umso bedauerlicher ist es, daß im neuen Refe
rentenentwurf des Jugendhilfegesetzes die Polizei nicht erwähnt 
wird. Günter Kaiser hat ja kürzlich in der Zeitschrift für Rechts
politik auf diesen bedauerlichen Umstand hingewiesen. Offenbar 
werden wir von seiten des Gesetzgebers nicht als am Jugend
schutz beteiligt gesehen oder bzw. gewünscht. Vielleicht sollte 
das heute nachmittag auch mal mit erörtert werden. 

Landespolizeipräsident Dr. K. Heuer, Tiibingen 

Offensichtlich ist die Zusammenarbeit mit all diesen zuständigen 
Stellen manchmal gut und manchmal weniger gut. Frage: Haben 
Sie oder suchen Sie auch den Kontakt mit den Eltern der Ju
gendlichen, und welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? 
Scheitert nicht viel bei der Prävention daran, daß die Eltern kein 
Verständnis für Ihre Arbeit haben? 

R. Frommhold 

Selbstverständlich. Wir pflegen immer zu sagen. daß genau so 
wichtig wie das Gespräch mit dem Kind oder dem Jugendlichen, 
ja in vielen Fällen sogar noch wichtiger, das Gespräch mit den 
Eltern ist. 

Denn es kann geschehen, daß das, was wir in unseren Gesprä
chen als Denkanstoß dem jungen Menschen mitzugeben versu
chen, wieder unterminiert wird bei der Rückkehr in eine Häus
lichkeit, wo man von diesen Dingen nichts weiß, wo man sie ab
lehnt oder ihnen sogar feindlich gegenübersteht. Diese Rück
sprache mit den Eltern ist ein ganz wesentlicher Teil unserer 
Arbeit. Kinder oder Jugendliche, die zu uns kommen, werden 
immer von einem Elternteil begleitet. Wenn dies aus irgendwel
chen Gründen nicht möglich ist, dann werden die Eltern aufge
sucht; es kommt überhaupt nicht vor, daß wir nicht mit zumin
dest einem Elternteil sprechen, weil wir meinen, daß da ein ent
scheidender Hebel ansetzt. Wenn wir Referate halten (übrigens 
auch ein Versuch, vorbeugend zu wirken), bei Elternabenden in 
Schulen, in parteilichen Gruppierungen, Jugendgruppen usw., 
dann weisen wir auch immer wieder darauf hin. daß das Erzie
hungsmonopol zunächst einmal bei den Eltern liegt. Das nimmt 
ihnen keiner ab und sie können es nicht auf den Staat, die Schu
le oder den Kindergarten abwälzen. Was von den Eltern in den 
ersten drei bzw. fünf Jahren bei einem Kind versäumt wird, ist 
unter Umständen nicht mehr einzuholen. Das versuchen wir klar 
zu machen, und dies ist oft eine sehr mühsame Arbeit. Aber für 
uns gibt es keine Arbeit mit jungen Menschen ohne gleichzeitige 
Miteinbeziehung der Eltern. 

Ministerialrat Dr. A. Klöckner, Bonn 

Die Durchführung der Jugendschutzgesetze in der Praxis schei
tert oft an zwei Umständen. Einmal an dem Umstand, daß das 
Gesetz zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit in man
chen seiner Bestimmungen veraltet und nicht mehr glaubwürdig 
ist und zum zweiten daran, daß eine Kooperation am Ort zu
meist mehr oder weniger nicht vorhanden ist. Zum ersten Punkt 

kann ich Ihnen sagen, daß nach mancherlei Hin und Her um die 
Novellierung des Jugendschutzgesetzes die Neufassung nunmehr 
fertiggestellt ist, und mit viel Glück schaffen wir es noch in die
ser Legislaturperiode; den Referentenentwurf werde ich in der 
nächsten Woche auf den Weg bringen. Zum zweiten ist es so, 
daß in der Arbeit am Ort Jugendamt und Polizei sich sehr häufig 
gegenseitig den Schwarzen Peter zuschieben. Keiner will tätig 
werden. Das Jugendamt sagt: Wir sind Sozialpädagogen und kei
ne Büttel. Die Polizei sagt: Wir sind überlastet und haben auf 
dem Gebiet der Jugendarbeit keine hinreichenden Erfahrungen. 
Und dann bleibt das Jugendschutzgesetz zwischen beiden auf 
der Strecke. Man hat in Hamburg, und das ist mir seit Jahren be
kannt, eine geradezu vorbildliche Lösung gefunden. Und Sie 
sagten vorhin schon, die Recherchen hätten ergeben, daß etwas 
Vergleichbares oder nennenswert Vergleichbares in der Bundes
republik noch kaum vorhanden ist. Meine persönlichen Kennt
nisse gehen dahin, daß wir in Bremen eine relativ gute Arbeit 
auf diesem Gebiet haben, und mir ist noch von München Ähnli
ches bekannt. Im übrigen ist bei mir auch Fehlanzeige. Das 
Hamburger Modell wird nicht erst heute in der Öffentlichkeit 
vorgestellt; dies ist bereits wiederholt geschehen. Im vergange
nen Jahr waren zwei Mitarbeiter der Jugendschutztrupps der 
Schutzpolizei auf dem Jugendhof Rheinland in Königswinter und 
haben unter ganz großer Begeisterung der dortigen Zuhörer aus 
gesamt Nordrhein-Westfalen dies Modell vorgestellt. Es ist bis 
zum Landtag vorgedrungen, aber es ist dann nach den üblichen 
Diskussionen wieder fallengelassen worden, mit der lapidaren 
Erklärung, was in Hamburg möglich sei, sei noch längst nicht 
überall möglich. Ich frage mich, warum denn nicht in etwas ver
kleinertem Rahmen in einer Großstadt in Nordrhein-Westfalen 
das gleiche möglich sein sollte wie im Stadtstaat Hamburg. Also 
diese Erklärung befriedigt nicht. Ich würde mich sehr freuen, 
wenn auch von dieser Tagung eine Initiative ausginge für eine 
bessere Kooperation zwischen Polizei und Jugendämtern. 

N.N. 

Ich hätte noch eine Frage bezüglich der konjunkturellen Auswir
kungen. Können Sie in Ihrer Arbeit Auswirkungen saisonaler Ju
gendarbeitslosigkeit, wie sie im Augenblick herrscht, feststellen? 
Inwieweit wird Ihre Arbeit hierdurch beeinflußt? 

R. Frommhold 

Ja, ich "glaube schon, daß es Auswirkungen gibt. Aber was ich 
jetzt sage, sind eher Vermutungen. Daß wir in den oder jenen 
Bereichen örtlich und deliktsgruppenmäßig eine Anhäufung von 
jugendlichen Tätern finden, läßt uns vermuten, daß die 
Jugendarbeitslosigkeit einen nicht ganz unbedeutenden Anteil 
daran haben könnte. Sie sehen, wie vorsichtig ich mich ausdrük
ke. Auf der anderen Seite muß ich allerdings auch sagen, daß 
wir in den letzten 1% bis 2 Jahren bei jungen Menschen einen 
Anstieg des Alkoholkonsums zu verzeichnen haben und daß wir 
vermutlich auch dort gewisse Impulse für die steigende Jugend
delinquenz suchen müssen." Es bleibt abzuwarten. In bezug auf 
das letzte Phänomen sind Untersuchungen von einem Diplom
psychologen des Hamburger Amtes für Schule durchgeführt 
worden, die recht aufschlußreich sind und die auch weiterge
schrieben werden. Was Ihre Frage betrifft, so bin ich nicht in 
der Lage, sie bereits jetzt eindeutig mit Ja oder Nein zu beant
worten. 
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Kriminalpolizeiliehe Beratung 
Gruppendiskussion unter Leitung von Rolf Weinberger 

I. Einjührungsrejerat 

Kriminalpolizeiliche Beratung zum Schutze gegen Ver
brechen ist kein Attribut dieser Zeit. Es war seit jeher 
Aufgabe der Polizei, Verbrechen zu verhindern und 
Schäden von der Bevölkerung abzuwenden. In der Gene
ralklausel des »Allgemeinen Landrechts für die preußi
schen Staaten« von 1794 wurde dies in § 10 Teil 11 Ti
tel 17 so definiert: 

». . . die nötigen Anstalten zur Erhaltung der öffentli
chen Sicherheit und Ordnung und zur Abwendung der 
dem Publico oder einzelnen Mitgliedern desselben bevor
stehenden Gefahren zu treffen, ist das Amt der Polizei.~ 

Der § 14 des Preußischen Polizeiverwaltungsgesetzes von 
1931 und die modernen Polizeigesetze der Länder haben 
diesen Auftrag zumindest inhaltlich voll übernommen. 

Heute freilich verstehen wir Verbrechensvorbeugung als 
Teil einer umfassenden kriminalpolitischen Konzeption, 
die in letzter Konsequenz Verbrechen verhindern will, 
noch ehe sie begangen werden. Es bedarf an dieser Stelle 
nicht des Hinweises, daß dies eine Utopie bleiben wird, 
solange es Menschen gibt. Denn das Verbrechen ist ewig 
- so ewig wie die Gesellschaft. Nur das Erscheinungs
bild des Verbrechens ist einem ständigen Wandel unter
worfen und eng mit politischen, sozialen und kulturellen 
Situationen verknüpft. Heute stellt sich das Verbrechen 
so vielfältig wie unsere pluralistische Gesellschaft dar, 
ständig wechselnd, die Gesellschaft und die Polizei vor 
immer neue Probleme stellend. 

In der Gegenwart stehen im Vordergrund einer sog. 
Wohlstands- oder Zivilisationskriminalität die kraftfahr
zeuggebundene Kriminalität, der Ladendiebstahl, die 
Wirtschaftskriminalität sowie eine immer auffälliger wer
dende Gewaltkriminalität, insbesondere Minderjähriger. 

Das bedeutet, daß alle zur Einschränkung dieser Delikte 
und Erscheinungen notwendigen Maßnahmen sich stets 
an dem jeweils aktuellen Bild des Verbrechens, das zu
dem nach Zeit und Raum wandelbar ist, orientieren müs
sen. 

Wenn man weiß, daß ein hoher Prozentsatz aller Strafta
ten vorbeugungsgeeignet ist (so die Eigentumskriminali
tät mit einer Anteilquote von rund 75 % an der Gesamt-

kriminalität), kommt man unweigerlich zu dem Schluß, 
daß der Verhinderung dieser Delikte größte Bedeutung 
zukommen müßte, weil sie nämlich dem Gesellschafts
schutz dient. Gerade hier kommt der Polizei die Aufgabe 
zu, im vordogmatischen Raum ihre Ermittlungserfahr~n
gen und -erkenntnisse »an den Mann« zu bringen. HIer
aus sind die Ziele und Aufgaben der vorbeugenden Tätig
keit der Polizei abzuleiten: 

- Interesseweckung beim Publikum durch Öffentlich
keitsarbeit 

- Verhaltensänderung des Bürgers (weniger Leichtsinn, 
mehr Aufmerksamkeit) 

- Risikoerhöhung beim potentiellen Täter, 

dadurch: 

- Verhinderung der Ausuferung bestimmter, vorbeu-
gungsfähiger Delikte. 

Wir wissen, daß die Verbrechensausführung die Existenz 
eines Opfers oder eines Angriffsobjekts und einer krimi
nogenen Situation voraussetzt. Jeder Mensch kann Opfer 
werden und jedes begehrenswerte Objekt - nicht nur 
das Geld - Angriffsobjekt. Präventive Maßnahmen müs
sen ergo darauf gerichtet sein, durch Verringerung der 
»Opferbereitschaft« beim Menschen, durch Aufkl~rung 
der Bevölkerung und durch gezielte Warnung oder SIche
rung und Abschirmung begehrter Objekte die Ausführung 
des Verbrechens zu verhindern. Diese Maßnahmen soll
ten aber auch auf den Abbim kriminogener Umweltreize 
ausgedehnt werden. 

Gleichzeitig muß den Bürgern immer wieder bewußt ge
macht werden, daß sie dem eigenen Schutz dienen, wenn 
sie mithelfen, die Kriminalität einzudämmen. Richtiges 
Verhalten - und das muß den Bürgern immer wieder ge
sagt werden - wirkt schadensverhütend auf sie selbst. 

Weinberger, Rolf 

Leiter der Organisationsabteilung des Bayerischen Landeskriminalamtes 
mit Zuständigkeit für Planung und Durchführung vorbeugender M~ß
nahmen und kriminalpolizeiliche Beratung; Initiator und seit 1965 LeIter 
des Redaktionskomitees des »Kriminalpolizeilichen Vorbeugungs
programms«; seit 1974 auch Mitglied der ~ro~~ktleitung; se~t 1947 Heraus
geber und verantwortlicher Redakteur pollzelhcher Fachzeltschnften. 

8 München 2, Maillinger Straße 15 
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Mit anderen Worten: Der Interesseweckung beim Bürger 
muß dessen Verhaltensänderung in Richtung Selbst
schutzbereitschaft folgen, die ein geeignetes Mittel dar
stellt, das Täterrisiko zu erhöhen. Daraus kann abgeleitet 
werden, daß polizeiliche V orbeugungs- und Beratungs
tätigkeit im Grunde Bürgererziehung und (im Sinne des 
Gesellschaftsschutzes) Erziehung zum Bürger ist. 

Aufgaben der Beratungsstellen 

Das wohl stärkste Glied in der Kette polizeilicher Vor
beugungsmaßnahmen stellen die »Kriminalpolizeilichen 
Beratungsstellen« dar, deren erste im Jahre 1923 im Ber
liner Polizeipräsidium eingerichtet wurde. Mehrere Groß
stadtpolizeien folgten diesem Beispiel. Leider erfüllten 
die Beratungsstellen damals nicht die in sie gesetzten Er
wartungen. Da sie keine Öffentlichkeitsarbeit betrieben, 
blieb ihre Existenz weithin unbekannt; dazu kam, daß 
der Erfolg ihrer Bemühungen kaum, sichtbar wurde. Die 
Folge war die Auflösung der Beratungsstellen, noch ehe 
sie richtig funktionierten. 

Erst nach dem Zweiten Weltkrieg besann man sich ein
gedenk der sprunghaft ansteigenden Kriminalität dieses 
Instruments und man ging daran, Beratungsstellen auf
zubauen. Im Laufe der Zeit wurden bei allen Landes
kriminalämtern und bei den wichtigsten Großstadtpoli
zeien Beratungsstellen zum Schutze gegen Verbrechen 
eingerichtet. Die seit dem Jahre 1964 vom »Redaktions
komitee für das Kriminalpolizeiliche Vorbeugungspro
gramm« betriebene bundesweite Öffentlichkeitsarbeit hat 
zwangsläufig zu einer vermehrten Inanspruchnahme der 
Beratungsstellen und damit auch zu deren Zunahme in 
einzelnen Ländern geführt. Zählten wir im Jahre 1973 
noch 61 Beratungsstellen, ist ihre Zahl im Herbst 1975 
auf 101 derartige Einrichtungen gestiegen. Dazu kommen 
noch zwei von den Landeskriminalämtern Nordrhein
Westfalen und Schleswig-Holstein betriebene »Mobile 
Beratungsstellen« . 

Diese Zahlen täuschen aber. Der Sachkenner weiß, daß 
die personelle und materielle Ausstattung der Beratungs
stellen noch viel zu unterschiedlich ist, so daß man nicht 
von »über hundert« Beratungsstellen sprechen kann. Be
ratungsstellen, die in der Lage sind, allen auf sie zukom
menden Aufträgen gerecht zu werden, existieren im 
Grunde wohl nur bei den Landeskriminalämtern, die 
gleichzeitig Koordinationsaufgaben im Lande wahrzu
nehmen haben, sowie bei den Großstadtpolizeien. Alle 
übrigen Beratungsstellen können vorläufig lediglich als 
»Stützpunkte« oder »Filialen« der Beratungsstelle des 
Landes gelten. 

Der ständig wachsende Aufgabenkatalog unserer Bera
tungsstellen, der in Dienstvorschriften und Geschäftsver
teilungsplänen festgelegt ist, macht dies deutlich. Da die 
Beratungsstelle Aufgaben der Gefahrenabwehr wahr
nimmt, ·dient sie nicht nur der Öffentlichkeit, sondern 
kommt gleichzeitig auch dem immer größer werdenden 
Sicherheitsbedürfnis bei Behörden und gefährdeten Ob
jekten nach, wobei vielfach äußerst schwierige techni
sche Probleme zu lösen sind. Dies läßt sich am Beispiel 
der Inanspruchnahme der Beratungsstelle des Bayeri
sehen Landeskriminalamtes darstellen. Während der letz
ten 20 Monate mußten folgende Großobjekte besichtigt 
und anschließend darüber sicherungstechnische Gutach
ten erstellt werden: 
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8 meist in Altbauten untergebrachte Ministerien 
13 Häuser bzw. Wohnungen von Ministern und Staats-

sekretären 
1 Oberste Baubehörde 
2 Regierungsgebäude 
3 Kernkraftwerke 
1 Forschungsreaktor 
6 Sendestationen des Bayer. Rundfunks 
1 Justizneubau 
3 J ustizvollzugsanstsalten 
4 Land- bzw. Amtsgerichte 
2 Polizeidienstgebäude (PD Erlangen; PP München -

Dienststelle Waffen und Gerät) 
6 Bereitschaftspolizei-Unterkünfte 
5 EDV-Anlagen 
1 Hauptmünzamt 
1 Hauptstaatsarchiv 

17 Landratsämter und Rathäuser 
1 Gebäude einer politischen Partei 

32 Waffengeschäfte und Waffenlager 
37 Geschäfte (u. a. Juweliere und Fabrikgebäude) 
21 Geldinstitute 
13 Betäubungsmittellager, Apotheken, Arzneimittelfir-

men 
1 geschlossene Drogenklinik (Parsberg) 
1 Gebäude des Bezirkskrankenhauses Haar (Bau 21) 

19 Museen 
7 Schulen 

248 Kirchen. 

Alles in allem waren dies zeitaufwendige Objekte. Als 
Modell darf der Zeitaufwand für die Planung von Siche
rungseinrichtungen für ein einziges Kernkraftwerk darge
legt werden. Für Besprechungen, Ortsbesichtigungen, 
Sj>rengversuche und dgl. ~u~te der Fachb~ra~~r ~,5 Ar
beitstage investieren, wobei dIe Stunden, dIe fur die Fer
tigung von Berichten, Aktenvormerkungen und Gutach
ten aufgewendet werden mußten, unberücksichtigt blie
ben. Daß diese Beratungsstelle im gleichen Zeitraum 
noch hunderte anderweitiger Objektberatunge~. durchzu
führen hatte, sei nur am Rande erwähnt. Die Uberbean
spruchung dieser personell hoffnungslos unterbesetzten 
Beratungsstelle, die derzeit neben dem Leiter nur noch 
über einen voll ausgebildeten Fachberater verfügt, führte 
letztlich dazu, daß in diesem Jahr entgegen sonstiger 
Übung weder Sonderveranstaltungen durchgeführt noch 
Ausstellungen beschickt werden konnten. 

Oberstes Gebot: Der Rat muß richtig sein. 

Alle Beratungsstellen haben eines gemeinsam: Sie müs
sen mit Fachkräften besetzt sein, welche die neuesten 
Erzeugnisse der Sicherungsindustrie kennen und die ihre 
Erfahrungen über die Arbeitsweisen der Täter in den ein
schlägigen Dienststellen gesammelt haben. 

Die Grundsätze der Beratung müssen länderübergreifend 
immer die gleichen sein: 

- Der Fachberater der Polizei muß Vertrauen erwek
ken, 

- er muß wissen, wo die »schwachen Stellen« sind, 

- er muß wissen, daß jede Konzentration von Werten 
eine Konzentration von Sicherungsmaßnahmen erfor
dert und 

- sein Rat muß richtig sein. 



Sind diese Voraussetzungen gegeben, können die Fach
berater kalkulieren, bei welchem Objekt mit welchem 
Tätertyp gerechnet werden muß. Dann kennen sie die 
Werkzeuge, mit denen Täter heute arbeiten und können 
dann auch ausrechnen, welches Risiko ein Täter für ein 
bestimmtes Objekt in Kauf zu nehmen bereit ist. 

Beratungsstelle: Neutraler Ort 

In den Räumen der Beratungsstellen sind verschiedene 
Möglichkeiten der Sicherung zu besichtigen. An Hand 
von Modellen, Schautafeln und installierten Original-An
lagen werden dem interessierten und ratsuchenden Besu
cher die Funktionen und Anwendungsbereiche der ver
schiedenen Sicherungseinrichtungen demonstriert. 

Durch diese konkreten und fachmännischen Erläuterun
gen wird der hilfesuchende Bürger in die Lage versetzt, 
die Funktionen einer seinem Sicherheitsbedürfnis ange
messenen Anlage zu verstehen. Der neutrale Ort der Be
ratungsstelle ist auch am besten geeignet, deutlich zu ma
chen, daß nicht jede auf dem Markt befindliche Siche
rungseinrichtung gut ist und nicht jede für jeden Zweck 
paßt. 

Die Fachberater helfen bei der richtigen Auswahl und 
Projektierung einer Anlage. Sie führen auch Beratungen . 
am Objekt durch und entwickeln an Ort und Stelle Vor
stellungen darüber, welche Sicherungseinrichtungen im 
vorliegenden Falle zweckmäßig sind. Je nach Einrichtung 
und Ausbildung geben die Fachberater auch gutachtliche 
Stellungnahmen (so z. B. beim' Bayerischen Landeskri
minalamt). 

Voraussetzullg: Solide Ausbildung 

Dies macht deutlich, daß eine umfassende Beratung not
wendigerweise ein möglichst vielseitig ausgebildetes Per
sonal voraussetzt. Lange blieb hier manches dem Zufall 
überlassen. Seit einigen Jahren haben jedoch die Bera
tungsstellen der Landeskriminalämter die Rolle des Aus
bildenden übernommen und auch das Bundeskriminalamt 
führt seit zwei Jahren länderübergreifende Seminare für 
Beratungsstellenpersonal durch. Schon vorher hatte man 
damit begonnen, Beamte zu Speziallehrgängen der Her
stellerindustrie (BKS etc.) zu entsenden. 

Die praktische Arbeit 

Der durch die Publikation des Kriminalpolizeilichen Vor
beugungsprogrammes erheblich angestiegene Bekannt
heitsgrad unserer Beratungsstellen bringt es mit sich, daß 
sich unseren Fachberatem ein weites Feld für ihre prä
ventive Arbeit, für ihren immerwährenden Feldzug gegen 
Unerfahrenheit, Nachlässigkeit, Unvorsichtigkeit, ja oft 
haarsträubenden Leichtsinn bietet. 

Dabei genügt es nicht, darauf zu warten, bis der Bürger 
den Weg zur Polizei von sich aus findet. Vielfach tut er 
dies nämlich erst dann, wenn »das Kind in den Brunnen 
gefallen« ist. Eine moderne Polizei muß »unter' s Volk 
gehen«. 

Aus dieser Erkenntnis heraus wurden in den letzten Jah
ren besondere Anstrengungen auf dem Gebiete der exter
nen Beratung, wie z. B. Objektberatungen bei Hausbesit
zern, Geschäften, Gewerbebetrieben, Banken und Spar
kassen, Fabriken, Behörden und Museen unternommen. 

In die externe Beratung fallen aber auch Vorträge vor 
Berufs- und Interessenverbänden, in Schulen aller Art, 

vor Innungsversammlungen, vor Pfarrherren, Filialleitern 
von Supermärkten, Einkaufszentren usw., um nur einige 
Beispiele zu nennen. 

Durch Dia- und Filmvorträge wird mit recht ermutigen
dem Erfolg versucht, die Bevölkerung über das Bild der 
Kriminalität zu informieren; gleichzeitig werden nützli
che Hinweise gegeben, wie man verbrecherischer 
Energie zuvorkommen kann. 

Dem Ziel, dem Bürger das Bild der Kriminalität gewis
sermaßen in Klarsichtpackung zu präsentieren, dient die 
Beschickung regionaler Ausstellungen oder die Durch
führung von Sonderschauen aus gegebenem Anlaß. Hier
bei werden in besonders plastischer und anschaulicher 
Weise der Gedanke der vorbeugenden Verbrechensbe
kämpfung der Bevölkerung 'nahegebracht und die Mög
lichkeiten technischer Sicherungseinrichtungen erläutert. 

Die Ställdige Kommissioll »Krimillalpolizeiliche 
Bera tu 11 g« 

Um eine sinnvolle Zusammenarbeit der Beratungsstellen 
in den Ländern sicherzustellen, wurde im Jahre 1959 von 
der »Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Landeskriminal
ämter mit dem Bundeskriminalamt« eine Ständige Kom
mission »Kriminalpolizeiliche Beratung« gebildet, die 
heute unter der Federführung des LKA Hamburg koordi
nierende und beratende Funktion sowohl zu den Bera
tungsstellen der Länder als auch zur AG Kripo hat. Diese 
Kommission stellt somit Reißverschluß und Kommunika
tionsmittel in einem dar, vor allem dann, wenn es um die 
Erarbeitung von Vorschlägen für die Entwicklung oder 
Fortentwicklung von technischen Sicherungen unter Ein
schaltung der Industrie und den Erfahrungsaustausch 
über technische Neuerungen geht. 

Schlußbemerkungen 

Kriminalpolizeiliehe Beratung ist ein Teil der vorbeugen
den Verbrechensbekämpfung, also jener Tätigkeit, die 
der Verhütung verbrecherischer Angriffe dient. Ihr Mit
tel ist die optimale Unterrichtung der Bevölkerung über 
die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten. So gesehen 
hat die vorbeugende Verbrechensbekämpfung immer ei
ne Chance. Je nach Delikts- oder Objektart wird sie für 
den Einzelen nur teuer oder personalaufwendig. Es ist 
aber immer noch besser, einen Straftäter auszusperren, 
als ihn hinterher einzusperren. 

Vorbeugung ist - im Gegensatz zur herrschenden Mei
nung - auch meßbar. Meßbar an der sinkenden Krimi
nalitätsrate, und sei es auch nur bei einzelnen Delikts
gruppen. Nicht der hat seinen Schutzbereich unter bester 
Kontrolle, der viele Striche in seiner Statistik hat, son
dern der, in dessen Bereich Ruhe und Ordnung herr
schen. Hier sollen und müssen freilich etliche Herren in 
Verwaltung und Polizei ihre Denkrichtung korrigieren 
lernen, denn immer noch wird die Effizienz der Polizei 
ausschließlich am Aufklärungsergebnis der Straftaten ge
messen. Nur so ist es zu verstehen, daß der vorbeugen
den Verbrechensbekämpfung innerhalb der Polizei im
mer noch nicht jener Stellenwert zugemessen wird, der 
ihr gebührt. Aber Ziele können verwirklicht werden, 
wenn man sie nur im Auge behält, wenn man Stehvermö
gen hat und sich um eine bessere und stichhaltigere Argu
mentation bemüht. 
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Il. Diskussiollsverlauj 

Bei der Erörterung der gegenwärtigen Situation in der 
Kriminalpolizeilichen Beratung kam man zu folgendem 
Sachstand: 

Trotz der Erfolge der Kriminalpolizeilichen Bera
tungsstellen ist es offensichtlich, daß hinsichtlich ihrer 
personellen und materiellen Ausstattung quantitativ 
wie qualitativ große Diskrepanzen bestehen. Dies gilt 
auch hinsichtlich des sehr unterschiedlichen Ausbil
dungsstandes der dort tätigen Beamten, die angesichts 
der immer schwierigeren Problemstellungen techni
scher Art im Grunde Fachberater sein müßten. Die 
Mehrzahl der Beratungsstellen wird nämlich von' Be
amten betreut, die für diese diffizile, technisches Ver
ständnis und Verkaufstalent erfordernde Tätigkeit ge
wissermaßen im Schnellgang vorbereitet wurden. Zu
dem gibt es Beratungsstellen, in denen Beratung sozu
sagen mit der linken Hand gemacht werden muß, weil 
die dort eingesetzten Beamten schwerpunktmäßig an
dere Aufgaben zu erledigen haben. 

Die Diskussionsrunde bejahte hierzu den Punkt 5.1 der 
am 22. 6. 73 in Bonn stattgefundenen Sitzung der Ständi
gen Konferenz der Innenminister, in der es heißt, »den 
Ländern wird empfohlen die Kriminalpolizeilichen Bera
tungsstellen sowohl in personeller als auch in ausstat
tungsmäßiger Hinsicht zu verbessern und durch Einrich
tung mobiler Beratungsstellen anzureichern. Im Hinblick 
auf die technische Entwicklung sollte angestrebt werden, 
daß bei den großen Beratungsstellen vorgebildetes Fach
personal, z. B. Elektromeister und u. U. sogar graduierte 
Ingenieure eingesetzt werden.« 

Ein Teilnehmer der Diskussion wies in diesem Zusam
menhang auf die 18. Arbeitstagung der Ständigen Komis
sion »Kriminalpolizeiliche Beratung« im Herbst 1973 in 
Saarbrücken hin, bei der ein Katalog über Aufgaben, 
personelle Besetzung und ausstattungsmäßige Verbesse
rung der Beratungsstellen ausgearbeitet wurde und der 
Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Landeskriminalämter 
mit dem Bundeskriminalamt vorgelegt wurde. 

Hierzu wurde eingehend die ausstattungsmäßige Verbes
serung der Beratungsstellen erörtert. Man kam dabei auf
grund verschiedener Vorschläge aus dem Teilnehmer
kreis zu folgendem Ergebnis: 
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Eine entscheidende Voraussetzung für eine optimale 
Beratung ist das auf den Dienststellen vorhandene 
Demonstrationsmaterial in Form von elektrischen und 
optischen Überwachungsanlagen, sowie von mechani
schen Sicherungen. Diese Anlagen ermöglichen es 
erst, dem Ratsuchenden die Wirkungsweise und An
wendungsbereiche der unterschiedlichen Sicherungs
systeme zu erklären und vorzuführen. Die techni
schen Einrichtungen dieser Art sind jedoch fast aus
schließlich Leihgaben der Industrie. Voraussetzung 
für jede ausstattungsmäßige Verbesserung der Krimi
nalpolizeilichen Beratungsstellen ist die Bereitstellung 
von Haushaltsmitteln in einem Umfange, der es er
möglicht, eine dem neuesten Stand der technischen 
Entwicklung und den aktuellen dienstlichen Bedürf
nissen entsprechende Einrichtung anzukaufen. An 
Kosten wären zu veranschlagen: DM 80000 für die 
Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle bei einem Lan
deskriminalamt und etwa DM 40000 für eine sonstige 
K~iminalpolizeiliche Beratungsstelle. 

Im Laufe der Diskussion wurde von einem Teilnehmer 
die fortschreitende Perfektionierung technischer Sicher
heitsanlagen im Zusammenhang etwa mit der Sicherung 
eines Kernkraftwerkes oder anderer gefährdeter Großob
jekte angesprochen. Zur Bewältigung dieser Aufgabe ist 
ein profundes technisches Wissen erforderlich. Es wurde 
dazu bemerkt, daß es ein erhebliches Manko ist, daß sich 
die Beratungsstellen immer noch nicht auf eine Prüfstelle 
für Sicherungsanlagen abstützen können, obwohl sie lau
fend technische Einrichtungen zu begutachten haben. 
Man kam zu der einhelligen Meinung, daß die Einrich
tung einer zentralen Prüfstelle für Einbruchmeldeanlagen 
auf Bundesebene erneut vorzuschlagen wäre. Erneut des
halb, weil die Kommission »Kriminalpolizeiliche 
Beratung« bereits im Februar 1970 einen entsprechenden 
Antrag an die AG Kripo herangetragen hatte, der vorwie
gend aus Kostengründen erfolglos blieb. 

Der Diskussionsleiter führte als Begründung der Forde
rung einer zentralen Prüfstelle an, daß die Masse der 
angebotenen Meldeanlagen die einzelnen Beratungsstel
len überfordert. Die bisher hilfsweise Inanspruchnahme 
des Prüfinstitutes des Verbandes der Sachversicherer hat 
den Nachteil, daß dort nur solche Geräte getestet wer
den, für die der Hersteller eine Anerkennung im Sinne 
der Richtlinien des Verbandes erreichen will. Dabei ist 
das Problem der Bewertung kleinerer Anlagen, die vor
wiegend für den Einsatz im Privatbereich vorgesehen 
sind, ungelöst. Ein weiterer Gesichtspunkt ist die objekti
ve und vor allem nach einheitlichen Gesichtspunkten zu 
erfassende und bewertende Beurteilung. Hierdurch soll 
erreicht werden, daß für die Beratungsstellen der zur 
Zeit nicht mehr überschaubare Bereich der auf dem 
Markt befindlichen Überfall- und Einbruchmeldeanlagen 
wieder transparent gemacht wird und insbesondere die 
unterschiedlichen Verflechtungen zwischen Hersteller
und Installationsfirmen bekannt werden. Die Erfassung 
der technischen Daten der Anlagen soll eine bessere Be
urteilung der Einsatzmöglichkeiten gewährleisten. Dar
über hinaus soll erreicht werden, daß eine Firma nicht 
empfohlen wird, wenn bestimmte Mindestanforderungen 
im Aufbau oder in der Montage nicht erfüllt werden. 

Der Diskussionsleiter' schloß mit der Feststellung, daß 
die Beratungsstellen auf die Dauer nicht auf eine techni
sche Prüfstelle verzichten können, die eine neutrale, ge
rechte, sachgemäße und einheitliche Bewertung techni
scher 'Sicherungsanlagen gewährleistet und daß es denk
bar sei, diese Prüfstelle beim Bundeskriminalamt anzu
siedeln. 

Folgellde Thesell wurden VOll der Diskussiollsgruppe ab
geJaßt: 

1. Den Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen kommt 
auf dem Gebiete der personen- und objektbezogenen 
Prävention ein hervorragender Stellenwert zu. 

2. Für ihre praktische Arbeit und zur Vermeidung von 
Fehlleistungen benötigen die Beratungsstellen jedoch ein 
länderübergreifendes, einheitliches Konzept, das die 

- Grundlagen, 

- Aufgaben, 

- personelle Besetzung und 

- materielle Ausstattung 

der Beratungsstellen der Landeskriminalämter, der Groß
stadtpolizeien und der übrigen Beratungsstellen festlegt. 



Ihre Ausstattung muß grundsätzlich firmen neutral sein. 

Das Fachpersonal muß hauptamtlich eingesetzt und bun
deseinheitlich ausgebildet sein. 

3. Zahl und Standorte der Beratungsstellen bedürfen der 
Überprüfung nach kriminalgeographischen Gesichtspunk
ten, aber auch dahingehend, ob der Bürger auch wirklich 
einen »kurzen Weg« zu ihnen hat. 

Wo die Einrichtung neuer Beratungsstellen unrationell 
ist, muß der Einsatz mobiler Beratungsstellen in die We
ge geleitet werden (die LKÄ Nordrhein-Westfalen und 
Schleswig-Holstein verfügen bereits über solche Einrich-

, tungen). 

4. Die Entwicklung auf dem Gebiet der Sicherungstech
nik und die Unüberschaubarkeit des Marktes machen die 
Einrichtung einer Bundesprüfstelle für technische Siche
rungsmittel notwendig. Es ist ein erhebliches Manko, daß 
sich die Beratungsstellen immer noch nicht auf eine sol
che Prüfstelle stützen können, obwohl sie laufend techni-

sehe Anlagen zu begutachten haben. Es wäre sinnvoll, 
diese Prüfst elle zentral anzusiedeln. In Frage käme das 
Bundeskriminalam t. 

Die Prüfstelle hätte u. a. auch die Aufgabe, sich in allen 
sicherungstechnischen Fragen mit den übrigen staatlichen 
Prüfstellen zu koordinieren. 

5. Inzwischen muß Sorge getragen werden, daß die Be
ratungsstellen in den Ländern qualitativ und quantitativ 
in die Lage versetzt werden, alle immer schwieriger wer
denden Aufgaben sachgerecht erledigen zu können. Die
se gehen weit über die technische Sicherung hinaus. Sie 
umfassen u. a. auch die Betrugsberatung, den Jugend
schutz und Sicherungsmaßnahmen gegenüber neuen kri
minellen Erscheinungsformen. Das verlangt den Einsatz 
speziell ausgebildeter Fachberater. 

6. Die Verwirklichung dieser Forderungen dient gleich
zeitig dem Vollzug des Sicherheitsprogrammes der Stän
digen Konferenz der Innenministerj-senatoren der Län
der und des Bundes. 
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Jugendschutz 

Gruppendiskussion unter Leitung von Willi Menz ' 

1. Einjührungsrejerat 

Das Bundeskriminalamt hat das Thema »Jugendschutz« 
in seine Tagung »Polizei und Prävention« einbezogen und 
geht von dem Beziehungszusammenhang aus, daß Ju
gendschutz - auch - Prävention ist. Sicherlich ist Ju
gendschutz kein Unterfall der Prävention, sondern ein 
selbständiges Aufgabengebiet öffentlicher, gesellschaftli
cher und privater Kompetenz mit Rechten und Pflichten 
zum und für den Schutz junger Menschen gegen Gefah
ren, die ihnen aufgrund ihrer biologischen und sozialen 
Lage drohen. Prävention und Jugendschutz sind also 
zwei selbständige Aufgabenfelder, die sich jedoch nicht' 
nur berühren, sondern teilweise - aber nur teilweise -
überlagern. 

Den Beziehungszusammenhang zwischen Prävention und 
Jugendschutz hat Gemmer in seinem Einführungsreferat 
deutlich herausgestellt und hierbei die These vertreten, 
daß Prävention, wenn sie sich überhaupt »lohne«, in der 
Jugend ihre beste Zielgruppe habe. 

Jugendschutz im allgemeinen ist die Gesamtheit aller 
Maßnahmen und Bemühungen aufgrund privat- und öf
fentlich-rechtlicher Bestimmungen, eine natürliche Ent
wicklung und gesunde Erziehung zu fördern, Schäden, 
Mißbrauch und Ausnutzung zu verhindern und die Erzie
hung durch das Elternhaus, wenn erforderlich, zu unter
stützen. Nach unserer Staatsauffassung darf Jugend
schutz nicht zu Reglementierung und Indoktrination aus
arten, sondern muß sich als Förderung und Hilfe zur 
freien Entfaltung verstehen. 

Die Rolle der Polizei im allgemeinen Jugendschutz ist an
erkannt und weitgehend unproblematisch. Im allgemei
nen Jugenschutz ist die Polizei in vielfältiger Weise tätig, 
so in ihrer zentralen Funktion als (Hilfs-)Organ der Straf
rechtspflege in der Verbrechensbekämpfung zur Durch
setzung der zahlreichen Schutz bestimmungen des Straf
rechts einschließlich des Nebenstrafrechts. Hier hat die 
Polizei eine unbestrittene Position im Jugendschutz, 
wenn sie Zuwiderhandlungen gegen die Schutzbestim
mungen des Straf- und Jugendrechts aufgrund eigener 
Kenntnis oder auf Anzeigen hin verfolgt; gleichrangig ne
ben der polizeilichen Strafverfolgung steht die polizeili
che Gefahrenabwehr nach allgemeinem und besonderem 

Polizeirecht. Das Gewerbe- und das Gaststättenrecht hat 
dabei eine besondere Bedeutung für den polizeilichen Ju
gendschutz. 

In der Polizeiorganisation sind schon früh institutionelle 
und personelle Spezialisierungen für ihre Jugendarbeit 
entstanden. Die Weibliche Kriminalpolizei hat in der J u
gendarbeit seit Jahrzehnten Tradition und steht seit eini
gen Jahren in einer Organisationsentwicklung zu ge
mischt besetzten Jugenddezernaten und -kommissariaten. 
Von ihr - der Weiblichen Kriminalpolizei - sind einst 
auch die Impulse für die »jugendgemäße« Behandlung 
von Jugendlichen bei der Polizei ausgegangen, die heute 
zum festen Bestandteil polizeilicher Jugendarbeit gewor
den sind. 

Der Jugendschutz im engeren Sinne ist begrifflich als 
Teil der Maßnahmen zu verstehen, die der 
»Jugendwohlfahrt« dienen; bei dieser unterscheidet man 
herkömmlich zwischen »Jugendpflege« als Förderung der 
nicht unmittelbar gefährdeten Jugend durch vorbeugende 
Maßnahmen vielfältiger Art, etwa im Sport, in der Frei
zeitgestaltung, Jugendbildung usw. und »Jugend
fürsorge«, die sich in Schutz- und Erziehungsfunktionen 
an, gesundheitlich, sittlich und wirtschaftlich gefährdete 
Jugendliche wendet und in der zunächst Jugendbehörden 
und Wohlfahrtsverbände ihre originäre Kompetenz besit
zen. Der polizeiliche Jugendschutz in diesem besonderen 
und engeren Sinne orientiert sich vorwiegend an den Be
stimmungen des Gesetzes zum Schutz der Jugend in der 
Öffentlichkeit, dem Gesetz zur Bekämpfung jugendge
fährdender Schriften und den Arbeitsschutzgesetzen. 

In den Bereich des polizeilichen Jugendschutzes im enge
ren Sinne gehört wohl unbestritten die Tätigkeit der 
Schutzpolizei in der Verkehrserziehung und Verkehrsauf
klärung. Es überrascht, daß dieses wichtige Tätigkeits
feid der Polizei bei dieser Tagung offensichtlich unbe
rücksichtigt bleibt, wie auch auffällt, daß die Schutzpoli
zei während dieser Tagung unterrepräsentiert ist. Die 

Menz, Willi 
Polizeipräsident Mannheim; vorher stellvertretender Leiter der Kriminal
polizei Mannheim; Vortragstätigkeit insbesondere zu Fragen der polizeili
chen Prävention. 
68 Mannheim, L 6, 1, Postfach 29 
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Rolle der Schutzpolizei in der Prävention wurde von 
Gemmer in seinem Einführungsreferat ebenfalls ange
sprochen; eine stärkere Beteiligung der Schutzpolizei an 
solchen Veranstaltungen wird für die Zukunft vorge
schlagen. 

Die in Jahrzehnten entstandene Form der (schutz)polizei
lichen Verkehrserziehung, die ja unmittelbar präventiv 
ist, könnte ein Modell polizeilicher Prävention im Ju
gendschutz im Bereich der allgemeinen Kriminalität sein. 
Es besteht in meiner Behörde die Organisationseinheit 
»Verkehrserziehungstrupp«, ständig mit vier für diese 
Aufgabe völlig freigestellten Polizeibeamten besetzt, die 
tagaus tagein, mit dem Schwerpunkt in der mobilen und 
in der stationären Verkehrsschule, im Kindergarten be
ginnend über die Hauptschule bis in die höhere Schule 
sowie in der Lehrlingsausbildung Verkehrserziehung und 
Verkehrsprävention an der Jugend leisten. Aber diese Ar
beit endet nicht am jugendlichen Menschen, sondern sie 
wird weitergetragen an die Erwachsenen. Die Ver
kehrserziehung für die Erwachsenen geht auch in die Be
triebe, in Vereine, Bürgerversammlungen, Altersheime 
und sogar in die Gottesdienste. 

Während die Rolle der Polizei im allgemeinen Jugend
schutz, wie er hier definiert wurde, wohl unbestritten 
ist, scheint ihre Stellung im besonderen Jugendschutz 
nicht mehr unproblematisch zu sein. Neuerdings ist zu 
beobachten, daß die Weiterentwicklung und Fortschrei
bung der Jugendschutzgesetzgebung offensichtlich an der 
Polizei vorbei läuft, ob mit oder ohne ihr Zutun, mag da
hingestellt sein. Kaiser schließt seinen Beitrag 
»Jugendstrafrecht oder Jugendhilferecht? Tendenzen in 
der Entwicklung des Jugendrechts« (Zeitschrift für 
Rechtspolitik 9fl5, Seite 211 ff.) mit folgender Bemer
kung: 

»Wenig überzeugend erscheint auch das beharrliche 
Nicht-zur-Kenntnisnehmen der Polizei. Diese ist offen
bar auf allen Seiten des Jugendrechts »unbeliebt«, so 
daß deren Integrierung in das jugendrechtliche System 
nicht als diskussionSbedürftig, geschweige notwendig 
erachtet wird. Hier bleibt offensichtlich noch ein 
Stück Reformarbeit zu leisten, vielleicht auch die 
Aufklärung der Reformer.« 

Diese Besorgnis wird von einer zu beobachtenden Ent
wicklung des »Positionenbeziehens«, des »Abgren
zens«, und »Auseinanderrückens« im Verhältnis zwi
schen Jugendbehörden und Polizei bestätigt; eine Ten
denz ist erkennbar zur nur institutionellen Zusammenar
beit in Formen der Amts- und Vollzugshilfen, während 
unmittelbares Zusammenwirken und gemeinsames 
Vorgehen zurückgeht. In diesem Zusammenhang ist auch 
schon die Frage aufgetaucht, ob in den Jugendbehörden 
eine (neue) Generation von Sozialarbeitern tätig ist, die 
zur Polizei ein anderes Verhältnis hat als ihre Vorgänger. 

In der Vorbereitung für diese Diskussion habe ich in 
meiner Behörde die in Jahrzehnten auf lange Ordner
reihen angewachsenen Sachakten Jugendschutz durch
gesehen und daraus die Begeisterurig, ja »Aufbruch
stimmung« wiederentdeckt, mit der einst nach dem 
Kriege, besonders ab 1949, die polizeiliche Jugend
arbeit begonnen wurde. In den ehemals kommunalen 
Polizeien der süddeutschen Bundesländer (ähnlich sicher 
auch in den Stadtstaaten) waren durch die Einheit der or
ganisatorischen Trägerschaft von Polizei und Jugendbe
hörde günstigste Bedingungen für gemeinsame und ein-
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heitliche Jugendarbeit gegeben. So gab es in Mannheim 
einen kommunalen Arbeitskreis »Jugendschutz«, die Po
lizei hatte ihre Vertretung im Jugendwohlfahrtsausschuß 
des Gemeinderates. In Seminaren und auf Tagungen be
gegneten sich Polizeibeamte und Sozialarbeiter zum Er
fahrungsaustausch. Gemeinsam wurden »Jugend wochen« 
durchgeführt. Die Polizei war damals viel stärker als heu
te im Gespräch mit Jugendgruppen in Form von Vorträ
gen, Seminaren und Besichtigungen. 

Die Grenzen polizeilicher Tätigkeit und Aktivitäten im 
Jugendschutz sollten sich vom Anfang der 60er Jahre an 
zeigen. Einerseits hatte die Polizei Aufgaben übernom
men, die eigentlich den Jugendbehörden zukamen; aber 
diese waren und sind »Verwaltungs behörden« und nicht 
»rund um die Uhr« präsent; engagierte Sozialarbeiter, die 
dennoch immer »da« waren und sind, bestätigen die Aus
nahme von der Regel und können jedenfalls nicht die 
Präsenz der Institution Jugendbehörde ersetzen. Ein wei
teres Problem andererseits war und ist heute noch, daß 
vielerorts geeignete Aufnahme- und Übergangsheime für 
die vorübergehende Unterbringung Jugendlicher fehlen. 
Noch heute - 1975 - muß die Unterbringung oft noch 
in einem »System ständiger Aushilfen« mehr improvisiert 
als gelöst werden. 

Die Ende der 60er Jahre anrollende und heute noch 
bestehende Drogenwelle stellte Polizei und Jugendbehör
den vor neue und schwierige Aufgaben. Daran sollten 
sich dann auch überdeutlich die unterschiedlichen Posi
tionen und Ausgangslagen des Tätigwerdens zeigen. Bei 
den Jugendbehörden steht die Jugendhilfe eindeutig im 
Vordergrund, bei der Polizei jedoch die aus dem Legali
tätsprinzip erwachsende Pflicht zum Strafverfolgen, Er
mitteln, Aufklären. Ihr - der Polizei - steht hier das 
sinnvoller Jugendarbeit allein angemessene Opportuni
tätsprinzip leider nicht zu. Viele der in der Jugendarbeit 
stehenden engagierten Polizeibeamten haben an sich 
selbst erfahren müssen, daß sie Polizeibeamte und keine 
Sozial~rbeiter sind und sein können. 

Man darf diese Entwicklung positiv als einen Beginn, ja 
eine Besinnung auf die Rollenverteilung und Arbeitstei
lung im behördlichen Jugendschutz sehen. Die Polizei hat 
ihren Platz im Jugendschutz einerseits in der Durchset
zung der Jugendschutzfunktionen des Strafrechts, und 
andererseits in der Bekämpfung -besser gesagt viel
leicht »Behandlung« - der Jugendkriminalität und in der 
Gefahrenabwehr. Die in diesen Aufgabenfeldern gewon
nenen Erkenntnisse kann sie - die Polizei - selten un
mittelbar und eigenständig in Jugendhilfe umsetzen, son
dern sie muß sich, mehr gebend als nehmend, damit ab
finden, diese den J ugend- und Ordnungs behörden zuzu
leiten und zur selbständigen und eigenverantwortlichen 
Weiterbehandlung zu überlassen. 

Wenn wir heute über polizeilichen Jugendschutz - und 
Prävention! - nachdenken wollen, so sollten wir zu
nächst den Versuch einer Standortbestimmung der Poli
zei im Jugendschutz machen, ferner die Frage stellen und 
beantworten, ob wir andere und neue Formen polizeili
chen Jugendschutzes für heute und morgen benötigen, ob 
etwa die Verkehrserziehung der Jugend ein Modell für 
Prävention und Jugendschutz im Bereich der allgemeinen 
Kriminalität abgeben könnte und wie Aktivitäten der 
Mannheimer und der Münchner Polizei in ihrer Jugendar
beit zu beurteilen sind. 
In Mannheim gibt es seit 1965 einen »Polizei
Jugendclub«, der durch die Verleihung der Beccaria-



Medaille an seinen Leiter, den Mannheimer Polizeihaupt
kommissar Ernst Schlösser, gegenwärtig aktuelles Inter
esse findet; (PHK Schlösser beteiligt sich an unserer Dis
kussion). Von Gemmer wurde in seinem Einführungsre
ferat darauf hingewiesen, daß sich auch die Münchner 
Polizei mit einer neuen Form polizeilicher Jugendarbeit 
befaßt. Hierzu wird ein Film des ZDF vorgeführt, der 
von Günter Alt produziert wurde. Beide Aktivitäten 
könnten in einem Meinungsaustausch daraufhin bespro
chen werden, ob es sich um lokale, nicht übertragbare 
Formen polizeilicher Jugendarbeit handelt oder um Mo
delle in die Zukunft reichender Prävention und des Ju
gendsch utzes. 

Zusammenfassend werden folgende Fragestellungen for
muliert und zur Diskussion vorgeschlagen: 

- Wo ist der Standort der Polizei im Jugendschutz? 

- Formen polizeilichen Jugendschutzes für morgen 

- Polizei-Jugendc1ub in Mannheim, Jugend-Polizei in 
München - »Masche« oder Modell, Jugendschutz 
oder Öffentlichkeitsarbeit? 

11. Diskussiollsverlauj 

1. Wo ist der Sta1ldort der Polizei im Juge1ldschutz? 

Zu dieser Fragestellung bestätigte die Diskussionsgruppe 
die im Einführungsreferat zum Ausdruck gebrachte Be
sorgnis, daß Polizei und Jugendbehörde zunehmend nicht 
mehr unmittelbar zusammenwirken und gemeinsam vor
gehen. Nur die Vertreter aus Hamburg und München be
richteten von einer nach wie vor ungeschmälerten engen 
Zusammenarbeit zwischen Polizei, Jugendbehörden und 
Wohlfahrtsverbänden. Hieraus ergibt sich, daß die im 
Einführungsreferat ausgesprochene Vermutung, in den 
Stadtstaaten und in den Großstädten mit ehemals kom
munaler Polizei sei die Situation günstiger als andernorts, 
stimmt. 

Deutlich wurde von Vertretern von Jugendbehörden in 
der Diskussionsgruppe darauf hingewiesen, daß die zen
trale Verantwortung für den Jugendschutz die Jugendbe
hörden tragen. Die Polizei solle sich für die Jugend
schutzarbeit nicht den »Schwarzen Peter« zuschieben 
lassen oder ein vorhandenes Vakuum ausfüllen. Vor ei
ner Verwischung der Zuständigkeiten im Jugendschutz 
wurde gewarnt. Polizei und Jugendschutz sollten koope
rieren, ihre Zuständigkeiten jedoch nicht vermischen. 
Das Verhältnis zwischen Polizei und Jugendbehörden 
wurde dahingehend dargestellt, daß es Städte gibt, in de
nen eine ausgezeichnete und fruchtbare Zusammenarbeit 
besteht, während man andernorts nur noch im Wege der 
Dienstaufsichtsbeschwerde miteinander verkehrt. Die in 
der Einführung vertretene Auffassung, daß eine neue Ge
neration von Sozialarbeitern in den Jugendbehörden und 
Wohlfahrts verbänden ein anderes Verhältnis zur Polizei 
habe als frühere Generationen, wurde zwar allseits bestä
tigt, auch von den Vertretern der Jugendbehörden, je
doch mit der optimistischen Prognose versehen, daß der 
Höhepunkt dieser Entwicklung allmählich abklinge. 

Interessant war, daß offensichtlich über Aufgabe, Inhalt 
und Grenzen des polizeilichen Jugendschutzes keine ver
bindliche Aussage zustande kam. »Was ist überhaupt po
lizeilicher Jugendschutz?«, wurde wiederholt gefragt. 

Der im Einführungsreferat unternommene Versuch einer 
Klärung des polizeilichen Jugendschutzes im besonderen 
und engeren Sinne wurde als noch nicht ausreichend 
empfunden. Die Auffassungen hierzu reichten von einer 
aktiven, weit ins Vorfeld der Jugendgefährdung gehenden 
Aktivität der Polizei bis zur Ablehnung jeglicher Form 
polizeilichen Jugendschutzes, soweit er sich nicht im Zu
sammenhang mit der unmittelbaren Erfüllung polizeili
cher Aufgaben ergibt, insbesondere in der Kriminalitäts
bekämpfung. Einigkeit bestand aber wohl darüber, daß 
der Jugendschutz der Polizei »polizeispezifisch« sein 
müsse. 

Die Meinung des Leiters der Diskussionsgruppe geht da
hin, daß der polizeiliche Jugendschutz sich innerhalb des 
gesamten Sicherheitsauftrages der Polizei bewegen müs
se, aber nicht darüberhinaus reichen könne. 

2. Formen polizeilichen Jugendschutzes für morgen 

Die Diskussion über diese Fragestellung führte überra
schenderweise zu einer weiteren Erörterung der Organi
sation polizeilichen Jugendschutzes innerhalb der Ge
samtorganisation der Polizei. Hier stand die Schaffung 
von »Jugenddezernaten« oder »Jugendkommissariaten« 
im Mittelpunkt der Diskussion. Während es diese Organi
sationseinheiten, überwiegend bei der Kriminalpolizei, in 
manchen Bundesländern bereits gibt und sie in anderen 
Ländern vor der Einführung stehen, wurde aus einigen 
Ländern vom totalen Scheitern dieses »Experimentes« 
berichtet. Die bekannten Abgrenzungsschwierigkeiten 
zwischen Jugenddienststellen und Fachdienststellen der 
Kriminalpolizei wurden ebenso behandelt wie" die Forde
rung, daß unter Inkaufnahme dieser »Friktionen« die ju
gendgemäße Behandlung von Jugendlichen bei der Poli
zei durch solche Jugenddienststellen optimal sicherge
stellt werden könne. Eine »mittlere Lösung« in diesem 
Problemkreis scheint in der Begrenzung der Zuständig
keit dieser Jugenddienststellen der Kriminalpolizei gese
hen zu werden, etwa auf alle Sittenstraftaten, Vermiß
tenfälle und Straftaten »rund um das Kind«. Auch in die
sem Zusammenhang tauchte immer wieder die Fragestel
lung auf: Was ist polizeilicher Jugendschutz? Ist nicht 
Repression die beste Prävention in diesem Bereich? 

Kritisch wurde auch darauf hingewiesen, daß Anspruch 
und Wirklichkeit des polizeilichen Jugendschutzes von 
der Ausbildung der Polizeibeamten her weit auseinander
klaffen. 

Die Bedeutung der Schutzpolizei im polizeilichen Ju
gendschutz wurde exemplarisch an dem Bremer Organi
sationsmodell aufgezeigt. Dort sind Jugendschutz, Ver
kehrserziehung und Öffentlichkeitsarbeit in einer Organi
sationseinheit bei der Schutzpolizei zusammengefaßt. 
Daß es zwischen Jugendschutz und Öffentlichkeitsarbeit 
der Polizei Beziehungszusammenhänge gibt, wurde, wie 
von der Diskussionsleitung bereits erwähnt, nicht nur 
durch das Bremer Modell bestätigt. Daraus ergibt sich 
auch, daß polizeilicher Jugendschutz keine Domäne der 
Kriminalpolizei ist, sondern im Gegenteil eher in die Zu
ständigkeit der Schutzpolizei fällt. 

3. Polizei-Jugendclub in Mannheim, Jugend-Polizei in 
München - »Masche« oder Modell, Jugendschutz 
oder Öffentlichkeitsarbeit? 

Zu dieser Fragestellung berichtete zunächst der Mannhei
mer Polizeihauptkommissar Ernst Schlösser als Leiter 
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des Polizei-Jugendclubs in Mannheim. Für die Diskus
sionsteilnehmer bestand Interesse zu erfahren, ob es sich 
um eine offizielle, dienstliche Einrichtung der Mannhei
mer Polizei handele oder um eine mehr private Aktivität. 
Der Mannheimer Polizei-Jugendclub ist eine »offiziöse« 
Aktivität der Mannheimer Polizei mit Unterstützung der 
Stadt Mannheim. Räume und Sachmittel werden von der 
Stadt Mannheim zur Verfügung gestellt; personell organi
siert und arrangiert wird der Club von Freiwilligen der 
Schutzpolizei. Die Münchner »Jugend-Polizei« dagegen 
übt eine rein dienstliche Aktivität aus. 

Die Auffassungen über derartige Formen polizeilichen 
Jugendschutzes gingen auch hier wieder weit auseinan
der. Das Spektrum der Meinungen reichte von einer tota
len Ablehnung solcher Aktivitäten (»Das kann nicht Auf
gabe der Polizei sein; hier füllt die Polizei ein Vakuum 
aus, das Jugendbehörden und Wohlfahrtsverbände füllen 
müßten«) über die Besorgnis, daß das Risiko für die Poli
zeibeamten bei solchen Aktivitäten niemand verantwor
ten könne bis zur Auffassung, daß die Polizei durchaus 
solche Formen polizeilichen Jugendschutzes leisten kön
ne; gleichwohl ist man der Meinung, daß hier die Grenze 
der polizeilichen Gesamtzuständigkeit erreicht, wenn 
nicht gar überschritten werde. 

Hier beginnt dann auch die Fragestellung, ob derartige 
»Experimente« nicht schon weit in das Feld der Öffent
lichkeitsarbeit der Polizei gehen (das Bremer Organisa
tionsmodell weist ja auf diesen Zusammenhang deutlich 
hin). Wenn polizeiliche Öffentlichkeitsarbeit auch ein 
ständiges Arbeiten an der Verbesserung des Verhältnis
ses zwischen Polizei und Bevölkerung (Bürgerschaft) ist, 
dann ist polizeiliche Jugendarbeit in diesen Formen si
cherlich nicht nur »Jugendschutz«, wie immer man ihn 
definiert, sondern auch ein ständiges Bemühen, mit Öf
fentlichkeitsarbeit bei der Jugend zu beginnen. 

Wie so oft bei Diskussionen, kam eine abschließende, 
verbindliche Aussage zu den Fragestellungen nicht zu-
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stande. Als Ergebnis der Diskussion steht aber eindeutig 
fest, daß in den Bundesländern ein breites Auffassungs
spektrum über das, was polizeilicher Jugendschutz und 
wo der Standort der Polizei im Jugendschutz ist, besteht. 
Daß polizeilicher Jugendschutz ein Stück polizeilicher 
Prävention ist, wird nicht bestritten. Ferner besteht auch 
kein Zweifel, daß Jugendschutz als Teil der Prävention 
eine gemeinsame Aufgabe der Gesamtpolizei ist und 
nicht die Domäne einer Sparte sein darf. Die Verkehrs
prävention der Schutzpolizei gegenüber der Jugend kann 
als Modell für eine Gesamtkonzeption polizeilichen Ju
gendschutzes innerhalb der Prävention dienen. 

Es wird vorgeschlagen, den Standort der Polizei im Ju
gendschutz und die Formen polizeilichen Jugendschutzes 
einschließlich seiner Organisation einer Klärung und Ab
stimmung, etwa im Rahmen eines Forschungsauftrages, 
zuzuführen. 

Folgende Thesen wurden VOll der Diskussiollsgruppe ab
gejaßt: 

1. Die Aktivitäten der Polizei im Bereich Jugendschutz 
sind vielfältig, aber auch vielgestaltig. Der Schutzpolizei 
kommt hierbei eine tragende Funktion zu (z. B. auch 
Verkehrserziehung, Jugendclub). 

2. Polizei und Jugendamt sollten verstärkt kooperieren, 
zur Vermeidung von Doppelarbeit und Konflikten aber 
ihre Arbeitsbereiche klar voneinander abgrenzen. 

3. Der Inhalt des polizeilichen Jugendschutzes ist weiter 
zu konkretisieren. Die bisherigen empirischen Experi-.. 
mente müssen fortentwickelt, die Erfahrungen hieraus 
sollten in ein abgestuftes Gesamtprogramm des präventi
ven Jugendschutzes einbezogen werden. Adäquate Orga
nisationsformen sind zu entwickeln. 

4. Die Modelle polizeilicher Jugendarbeit in München 
und Mannheim (Teilbereiche der Öffentlichkeitsarbeit) 
sollen fortgeführt werden; bisherige Ansätze ermutigen. 



Polizeiliche Prävention und Forschung 
Gruppendiskussion unter Leitung von Edwin Kube 

1. Einführungsreferat 

Das Thema soll hier unter zwei Aspekten kurz problema
tisiert werden, nämlich unter der Fragestellung: Weshalb 
ist die Kommunikation zwischen ForschungIForschungs
organisation und PolizeipraxisjPolizeiorganisation zum 
polizeilichen Tätigkeitsfeld »präventive Verbrechens
bekämpfung« notwendig und welches sind erhebliche 
Gründe für die derzeitige unbefriedigende Kommunika
tionssituation. Ich hoffe, daß die sich anschließende Dis
kU3sion im einzelnen aufzeigen wird, auf welchen Gebie
ten die Polizei verstärkt präventiv tätig werden sollte, 
welche Probleme dabei dringend wissenschaftlicher U n
tersuchung bedürfen, welche Ziele und methodischen 
Ansätze für Forschungsvorhaben sachgerecht und reali
sierbar erscheinen und wie bei diesem polizeilichen Auf
gabengebiet - im Interesse seiner effektiven Wahrneh
mung - ein breit angelegter Dialog zwischen Praxis und 
Forschung institutionell und funktionell organisiert sein 
sollte. 

Bei den - im Verhältnis zu Strafverfolgungsmaßnahmen 
quantitativ bescheidenen - Aktivitäten unserer Polizei 
im Rahmen der Verbrechensverhütung 1) bestehen be
kanntlich zwei Schwerpunkte: die kriminalpolizeiliche 
Beratung und die kriminalpolizeiliche Öffentlichkeitsar
beit, insbesondere im Sinne des Vorbeugungsprogramms 
(beratende Prävention). Polizeiinterne Forschung und 
Entwicklung - etwa zur Einstellungsänderung von Ziel
gruppen des Vorbeugungsprogramms und damit zur Effi
zienz einzelner Programme und Maßnahmen - werden 
insoweit grundsätzlich noch nicht betrieben. 

Neben Beratung und Öffentlichkeitsarbeit (Vorbeugungs
programm) unternimmt die Polizei in einer Vielzahl ein
zelner Tätigkeitsbereiche präventive Verbrechensbe
kämpfung, ohne daß diese das primäre Ziel der polizei
lichen Aktivitäten wäre. So wirken verbesserte polizei
liche Arbeitsmethoden wie EDV-gestützte Fahndungs
systeme oder die Steuerung und Dokumentation poli
zeilicher Einsätze über Einsatzleitrechner zugleich' 
präventiv - sei es, daß potentielle Wiederholungs täter 

1) Die strikte Unterscheidung zwischen Repression und Prävention bei der poli
zeilichen Aufgabenerledigung ist allerdings im Hinblick auf die sog. repressive 
Prävention an sich unzulässig; vgl. dazu und zu einer polizeibezogenen Struk
turierung des Begriffs: Stümper, Hat die Prävention eine Chance gegenüber 
der modernen Kriminalität?, Kriminalistik 1973, insbes. 194 sowie Herold an
läßlich seiner Begrüßungsansprache zu Beginn der Arbeitstagung. 

eher gefaßt und überführt werden können, weil die poli
zeiliche Aufbau- und Ablauforganisation effektiver wer
den konnte, sei es, daß durch Imageverbesserung der Po
lizei in der Öffentlichkeit der Abschreckungsgedanke 
größere Erheblichkeit erlangt hat (repressive Präventioll). 

Präventivmaßnahmen werden oft erst aufgrund eingetre
tener Zwangslagen - und dann recht unsystematisch und 
ohne umfassende Planung und Wirksamkeitskontrolle 
(reaktive Prävention) - von der Polizei vorgeschlagen 
oder durchgeführt. So wurden etwa nach der Zunahme 
von Flugzeugentführungen - bei relativ später Effektivi
tätsüberprüfung durch die Polizei - Sicherungen auf 
Flughäfen durch Verwendung von Torsonden, Detekto
ren, Röntgengeräten etc. eingeführt, die die Deliktsbege
hung erschweren sollten. Ein anderes Feld wenig syste
matischer, sondern »beiläufiger« präventionsbezogener 
Tätigkeit besteht beispielsweise in Anregungen zu Geset
zesänderungen. Schwachstellen im Gesetzessysstem -
selbstredend nur aus polizeilicher Sicht - werden oft nur 
zufällig aufgegriffen und aufgrund einzelner konkreter 
Ereignisse belegt. Verbesserungsvorschläge werden ohne 
umfassende empirische Studien gegenüber den zuständi
gen Stellen abgegeben. 

Diese Ausgangslage in der polizeilichen Praxis macht 
deutlich, daß wegen des dort bestehenden Forschungsde
jizits eine umfassende und intensive Kommunikation mit 
einschlägigen Forschungs- und Entwicklungsinstitutionen 
notwendig ist. Auf seiten der Polizei ist für einen solchen 
Informationsaustausch eine Unbefangenheit gegenüber 
wissenschaftlichen Überprüfungen von Alltagsgeschehen 
erforderlich - eine Bedingung, die wohl nur mancher
orts uneingeschränkt gegeben sein dürfte. Im Wissen
schaftsbereich setzt eine solche Kommunikation im wei
testen Sinn polizeiaufgabenbezogenes Forschungsinteres
se und themenbezogene Forschungsaktivitäten voraus. 

Soweit als Kommunikationspartner der Polizei Vertreter 
der kriminologischen Forschung in Frage kommen, hat 

Kube, Edwin, Dr. jur. 
Ltd. Regierungsdirektor; Leiter der kriminalistisch-kriminologischen For
schungsgruppe im Bundeskriminalamt; vorher Professor für Verwaltungs
lehre an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Kehl; Veröf
fentlichungen insbesondere zu Organisations- und Kommunikationsfragen 
sowie Führungssystemen. 

62 Wiesbaden, Thaerstraße 11 
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nach der früheren Täterorientierung der labeling-Ansatz 
zwar die Untersuchung der Handlungsmuster von Polizei 
und Straf justiz in die kriminologische Forschung 2) einbe
zogen und damit der Kriminologie von deren For
schungsinteresse her die Polizei nähergebracht. Die mit 
dieser Forschungsrichtung - insbesondere soweit sie 
sich zur ))kritischen Kriminologie« weiterentwickelt hat 
- verbundene rigorose Kritik an Strafverfolgung und 
Strafrechtspflege führte jedoch offenbar dazu, For
schungsbereiche auszusparen, die im Sinne einer System
stabilisierung (Perfektionierung der pol. Schlagkraft) hät
ten interpretiert werden können. - Nicht unwesentlich 
für die generelle Zurückhaltung von Kriminologen ge
genüber praxisbezogener Forschung dürfte allerdings 
auch die mit solchen Forschungen einhergehende Gefahr 
anzusehen sein, als theorielos verdächtigt zu werden. 
Relativ selten sind daher in der Bundesrepublik die Un
tersuchungen, in denen Kriminologen zusammen mit 

, Vertretern der Polizei (und ggf. sonstigen Vertretern so
zialer Kontrollinstanzen) sich - zumindest in Teil
bereichen von Projekten - präventiver Verbrechens
bekämpfung widmen. Von den wenigen Beispielen einer 
Kooperation sei das zur Zeit laufende Projekt »)Kri
minalitätsatlas Bochum« 3) sowie die inzwischen abge
schlossene Untersuchung des Berliner Planungsteams 
)Ursachen und Bekämpfung der Kriminalität« genannt. 
Während beim Bochumer Projekt Wissenschaftler und 
Polizei unmittelbar zusammenarbeiten, ließ das Berliner 
Projektteam eine Sekundäranalyse über den gegenwärti
gen Wissensstand zu den Kriminalitätsursachen vom 
Freiburger Max-Planck-Institut für ausländisches und in
ternationales Strafrecht erarbeiten und fügte dessen Er
gebnisse in die eigenen Vorschläge ein 4). 

Auch unabhängig von einer Kooperation mit der Polizei
praxis wird in der Kriminologie der präventiven Verbre
chensbekämpfung wenig Aufmerksamkeit zugewendet. 
Im Rahmen einer Bestandsaufnahme der gegenwärtigen 
kriminologischen Forschung in Deutschland muß daher 
Kaiser trotz seiner einleitenden Darstellung des weiten 
Spektrums kriminologischer Untersuchungsthemen fest
stellen 5): »)Das geringste Interesse besteht offenbar an 
Fragen der Kriminalgeographie und Verbrechensver
hütung«. 
Mit der Zielvorstellung einer Entwicklung und Optimie
rung polizeilicher Arbeitsmethoden bei der Verbrechens
verhütung (administrative Prävention) ist auch der For
schungsbereich der Organisationswissenschaft angespro
chen 6). Forschungsgegenstand dieser Wissenschaftsdiszi-

, plin ist aber entsprechend ihrer geschichtlichen Entwick
lung in erster Linie die privatwirtschaftliche 
Unternehmung. Der öffentlichen Verwaltung wendet 
sich in organisationstheoretischer Hinsicht insbesondere 
seit den 60er Jahren in der Bundesrepublik die Verwal
tungswissenschaft zu 7). Ein Forschungsinteresse der 

') Zur kriminologischen Forschung siehe neuerdings umfassend Kaiser, Stand 
und Entwicklung der kriminolOgischen Forschung in Deutschland, Berlin, New 
York, 1975; zur Polizei als Forschungsgegenstand insbes, S, 29 m. w. N, sowie 
S. 67; zum labeling-Ansatz statt aller: Rüther, Abweichendes Verhalten und 
»Iabeling approach«, Köln u. a., 1975. 

3) Schwind, Kriminalgeographie, Kriminalistik 1975,241 ff.; ders. a.a.O., 368 so
wie Steinhilper, BKA fördert kriminalgeographisches Forschungsprojekt, 
Deutsche Polizei 1975, Heft 11, 19. 

4) Planungsteam und Planungsauschuß Berlin, Verhütung und Bekämpfung der 
Kriminalität, Abschlußbericht, Berlin, 1974. Die Sekundäranalyse von Vill
mowjKaiser ist dort in Anhang 1 abgedruckt. 

5) Kaiser a.a.O., S. 52, Fn. 178; vgl. auch ders. a.a.O., S. 67. 

6) Dazu Hoffmann, Entwicklung der Organisationsforschung, Wiesbaden, 1973, 
insbes. S. 57 ff. 

7) Zum Forschungsstand der Verwaltungswissenschaft etwa Laux, Bemerkungen 
zur Verwaltungs wissenschaft 11, Düsseldorf, 1974, insbes. S. 13 ff. 
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Verwaltungs wissenschaft besteht aber bisher kaum an 
den Fachaufgaben (also etwa dem polizeilichen Aufga
bengebiet), sondern an den sogenannten Querschnittsauf
gaben wie Haushalt, Organisation oder Personalwesen. 
Im polizeilichen Bereich haben sich seit kurzer Zeit An
sätze einer Polizeiführungslehre entwickelt, die sich je
doch im wesentlichen auf den Humanbezug des Manage
ments, also auf die eigentliche Führungsproblematik be
schränken und zudem vorwiegend nur Ausbildungszwek
ken dienen 8). 

Dagegen hat sich in den USA bei einzelnen praxis
bezogenen Untersuchungen - entsprechend der dortigen 
Tradition und Bedeutung von Managementlehre und Ver
waltungswissenschaft - eine bei uns unbekannte enge 
Verbindung zwischen kriminologischen Forschungsge
genständen und herkömmlicher kriminologischer For
schungsmethodik einerseits und Methoden der Organisa
tions- und Systemanalyse sowie ökonomischen Instru
menten andererseits ergeben 9). Ein solcher kombinierter 
Ansatz wäre bei nicht wenigen Forschungsprojekten zur 
präventiven Verbrechensbekämpfung (die über den tech
nischen Problem bereich hinausgehen) nicht zuletzt des
halb von erheblicher Bedeutung, weil er am ehesten um
fassende Aussagen zur Effizienz einzelner Präventivpro
gramme oder Präventivmaßnahmen erwarten läßt. Inso
weit anspruchsvolle Aussagen sind wegen der 
mangelnden unmittelbaren Meßbarkeit der tatsächlich 
verhüteten Deliktsbegehungen nur schwierig zu 
entwickeln 10). Organisations- und handlungsbezogene 

. Effizienznachweise von personalen und sächlichen 
Mitteleinsätzen 11) sind aber bei der heutigen absoluten 
Vorrangstellung der Strafverfolgung Voraussetzung für 
eine Stellenwertverschiebung zwischen repressiver und 
präventiver Verbrechensbekämpfung in der Praxis, wenn 
auch nicht zu verkennen ist, daß wegen des 
Legalitätsprinzips 12) und der Knappheit der Ressourcen 
eine große Veränderungsmarge nicht besteht. 

Gleichgültig welche Ansätze für Forschungsvorhaben im 
Präventionsbereich gewählt werden, werden Untersu
chungen, die als Gestaltungshilfe für die polizeiliche Pra
xis konzipiert sind, meistens mit besonderen Beschwer
nissen zu kämpfen haben 13). Denn einerseits geht es wis
senschaftlicher Forschung grundsätzlich um die Aufhel
lung und Erklärung über konkrete, individuelle 
Tatbestände hinausgehender Zusammenhänge. Dagegen 
bedarf das praktische präventive Handeln häufig einer 

8) Vgl. etwa Rosenow, Die Bedeutung der Führungslehre für die Polizei, in: PFA
Schriftenreihe 1974, Heft 2, 14 ff. 

9) Vgl. auch Kaiser a,a,O., S. 57. Beispielhaft seien erwähnt: Blumstein, Mana
gement Science, Social Systems, and the Criminal Justice System, Pittsburg/ 
Penn., 1972 und WolfleJHeaphy, Readings on Productivity in Policing, Was
hington, 1975, insbes. S. 86 ff. 

10) Vgl. zu dem heute noch unbefriedigenden Stand von Messungen der Leistungs· 
wirksamkeit im pol. Bereich: WolfleJHeaphy a.a.O., S. 91 ff. sowie Alpsten, 
in: Council of Europe, First Criminological Colloquium, Methods of Evalua
tion and Planning in the Field of Crime, Straßburg, 1974, S. 11 f. und S. 16. 

") Zu diesem wesentlichen Problem organisationstheoretischer Forschung vgl. et
wa Gzuk, Messung der Effizienz von Entscheidungen, Tübingen, 1975, insbes. 
S. 12 ff. sowie Derlien, Theoretische und methodische Probleme der Beurtei
lung organisatorischer Effizienz der öffentlichen Verwaltung, in: Die Verwal
tung 1974, 1 ff. 

12) Das Legalitätsprinzip erschwert eine Gewichtsverlagerung zugunsten der prä
ventiven VB beim Personaleinsatz durch den Vorgesetzen, bei der Arbeitspla
nung des Sachbearbeiters sowie bei der Vorfeldarbeit. Wie erfolgreich gezielte 
personalintensive Vorfeldarbeit im Rahmen des polizeilichen Jugendschutzes 
i. w. S. durch Kontakte zu Jugendgruppen, Heimleitern, Lehrern, Sozialarbei
tern etc. (etwa nach dem Münchener Modell) sein kann, zeigt die dortige poli
zeiliche Kriminalstatistik, nach der im ersten Halbjahr 1975 gegenüber 1974 ein 
Rückgang von ca. 40 % bei der registrierten Gewaltkriminalität Jugendlicher zu 
verzeichnen war. 

13) Kubicek"wollnik, Zur Notwendigkeit empirischer Grundlagenforschung in der 
Organisationstheorie, Zeitschrift für Organisation 1975, 305 ff. sowie Gem
mer/Kube, Kriminalistisch-kriminologische Forschung des Kriminalistischen 
Instituts des BKA, Archiv für Kriminologie 1975, 3. und 4. Heft, 74 ff. 



stark einzelproblemorientierten Betrachtung und Ana
lyse. 

Wie schwierig Gestaltungshilfe für die polizeiliche Praxis 
ist - zumal dann, wenn die Praxis eine solche vielleicht 
unberechtigt erwartet -, zeigt im Bereich der Präven
tionsforschung beispielsweise das Kansas-City
Preventive-Patrol-Experiment 14). Hier wurde in einer 
aufwendigen (aber methodisch nicht unanfechtbaren) 
Studie u. a. festzustellen versucht, ob der Umfang von 
Präventivstreifentätigkeit motorisierter Polizeibeamter in 
signifikanter Weise Einfluß auf den Kriminalitätsumfang, 
auf die Wahrnehmung und Bewertung polizeilicher 
Dienstleistungen durch den Bürger sowie auf sein Angst
gefühl -1.,md daraus resultierende Verhaltensweisen hat. 
Mit der Verneinung eines solchen Einflusses als Projekt
ergebnis hat man für die polizeilichen Präventionsmaß
nahmen auf dem Gebiet des Streifenwesens sowie für ih
re Planung und Organisation noch wenig gewonnen. Den
noch muß die Bedeutung gerade solcher Forschungsakti
vitäten für die Praxis anerkannt werden, denn sie tragen 
dazu bei, daß manche der bisherigen Alltagstheorien in 
ihrem apodiktischen Geltungsanspruch in Frage gestellt 

. werden. Das Schaffen von Problem wissen stellt aber be
reits eine Befruchtung der Praxis durch die Forschung 
dar 15). 

Der oben skizzierte Bedingungsrahmen für die Kommu
nikation zwischen Forschung und Polizei sowie die un
zureichende Grundlagenforschung auf dem Gebiet der 
präventiven Verbrechensbekämpfung (mangelhaftes Hin
tergrundwissen) sind offenbar Grund dafür, daß selbst in 
den für ihre Forschungsaufgeschlossenheit bekannten 
USA - trotz einer bundesstaatlichen Förderung für 
Präventionsforschung von 5,3 Mio. Dollar (!) im Jahre 
1974 - im allgemeinen nur wenig komplexe und kaum 
unmittelbar polizeibezogene Forschungsprojekte durch
geführt werden 16). Generelle Praxisrelevanz zu erwarten
der Forschungsergebnisse verspricht jedoch der häufig 
gewählte Ansatz: nämlich Aufhellung und Beeinflussung 
der »opportunity structure«. 

Beispielhaft sei aus der dortigen Präventionsforschung 
einschließlich technischer Entwicklung erwähnt: 

- Entwicklung leistungsstarker Kleinstsender für den 
Personenschutz 

- Entwurf von Richtlinien für Architekten und Städte
planer für Sicherheitsvorkehrungen bei Wohnungen 
und Gebäuden von unterschiedlicher Größe bzw. 
Wohnungsdichte 

- Untersuchung des Einflusses einer verbesserten Stra
ßenbeleuchtung auf die Kriminalitätsentwicklung in 
Kansas-City 17) 

14) Vgl. dazu Kube, Welche präventiven Auswirkungen hat eine durch vermehrte 
Streifentätigkeit erhöhte Polizeipräsenz?, Kriminalistik 1975, 481 ff. m. w. N. 
Die Praxis - hier die International Association of Chiefs of Police - bean
standete gerade auch die mangelnde konkrete Aussagekraft des Forschungser
gebnisses; dazu das Positionspapier der IACP zu diesem Projekt abgedruckt in: 
The Police Chief 1975, Sept.-Heft, 16 ff. 

15) Vgl. Kerner: in PFA-Bericht zur Arbeitstagung »Miigli.:hkeiten und Grenzen 
kriminalistisch-kriminologischer Forschung«, Hiltrup, 1974, S. 70 f. und 
S. 73 ff. sowie GemmerjKube a.a.O. 

16) Vgl. First Annual Report of the National Institute of Law Enforcement and 
Criminal Justice, Fiscal Year 1974, Washington, S. 9 ff. Vgl. auch The Aero
space Corporation, Law Enforcement Development Group, Annual Progress 
Report, Washington, 1975, III 1 ff. 

17) Als Zwischenergebnis wurde festgehalten, daß die registrierte Kriminalität bei 
Raub- und Körperverletzungsdelikten um 48 % gefallen ist, während Diebstahl 
einschl. Autodiebstahl unbeeinflußt blieb. In der nächsten Untersuchungsstufe 
sollen Probleme wie Deliktsverlagerung oder Beständigkeit der Beeinflussung 
geprüft werden. 

- Entwicklung einbruchssicherer Türen und Fenster 18) 

- Studie zu Präventivmaßnahmen bei Vergewaltigung 
einschl. der schonenden und trotzdem effektiven 
Erstvernehmung des Opfers 

. - Untersuchung zur Effizienz von Streifensystemen 

- Studie zur Entwicklung eines »defensible space« (Fra
gen der Straßenbeleuchtung, der städtebaulichen bzw. 
architektonischen Gestaltung von Wegen, Gebäuden, 
Fluren etc.) unter Berücksichtigung von angemesse
nen Streifensystemen und Partizipationsfragen der be-

• troffenen Bevölkerung 

- Untersuchung zur Veränderung in Strafverfolgung 
und Strafrechtspflege im Hinblick auf Auswirkungen 
auf die Kriminalitätsentwicklung. 

Es hat den Anschein, daß zur Effektivierung der Verbre
chensverhütung durch die Polizei es schon eines besseren 
polizeiinternen Informationsaustausches bedarf 19), eine 
intensivere Kommunikation zwischen den staatlichen In
stitutionen sozialer Kontrolle not tut 20), daß vor allem 
aber auch eine enge Kooperation zwischen Forschung 
und Praxis erforderlich ist, nicht zuletzt um Problem
und Hintergrundwissen zu schaffen. 

Das mit der bevorstehenden Einführung der Straf taten
Straftäter-Datei zu erwartende umfassende Datenmate
rial, das sich für Präventionsforschung förmlich anbietet, 
könnte den äußeren Anlaß darstellen, diese notwendige 
enge Kooperation zwischen Forschung und Praxis anzu
bahnen. Über beratende, repressive, reaktive und admi
nistrative Prävention hinausgehend wird eine - umfas.,. 
send - forschende Prävention möglich, die die struktu
rellen Bedingungen und den Verlauf der Kriminalität so
wie deren Abhängigkeit von sozialen Schwachstellen und 
der N ormgebung offenlegen und eine neue Dimension in 
der Verbrechensverhütung eröffnen könnte. Daher müs
sen auch Fragen der Familien-, Sozial-, Gesundheitspoli
tik, das Schulsystem sowie Perspektiven der Raumord
nung und Städteplanung in den Untersuchungsbereich 
forschender Prävention einbezogen werden. 

Ob das unterschiedliche Erkenntnisinteresse und die dif
ferierende »Weltsicht« 21), die man von Forschung und 
Praxis auch für die Zukunft erwarten kann, allerdings 
den intensiven Dialog, den unbefangenen Informations
austausch zulassen, bleibt eine heute noch offene Frage. 

11. DiskussiollsverlauJ 

Die Diskussion befaßte sich zunächst mit lokalen Bemü
hungen der Polizei um eine größtmögliche Präventivwir
kung ihrer Tätigkeit. Hierbei ergaben sich auch Ansatz
punkte für die spezifische Präventionsforschung. Wäh
rend jedoch einige Teilnehmer Forschung nur dort 

18) Dabei wurde von Untersuchungsergebnissen ausgegangen, wonach üblicher
weise ein Einbrecher, wenn er ca. 4 Minuten am beabsichtigten Eindringen ge
hindert wird, seinen Versuch aufgibt. 

19) Das fordert nachdrücklich etwa das Crime Prevention Comittee' der IACP -
Konferenz 1975; vgl. IACP, The Police Year Book 1975, Gaithersburg, 1975, 
S. 170 ff. 

2Q) Vgl. etwa zum Bereich Jugendhilfe: Kaiser, Jugendstrafrecht oder Jugendhilfe
recht'? ZRP 1975, 217. Ein plastisches Beispiel dazu gibt: EydelerjKirsel, Ju
gendhilfeplanung, in: Recht der Jugend und des Bildungswesens, 1975, 244 ff. 
Vgl. auch Planungsteam Berlin a.a.O. S. 272 ff. 

21) Vgl. z. B. Kunz u. a., Forschungsprobleme in der Kriminologie, ZRP 1975, 246 
und FridayjKirchhoff, Probleme und Perspektiven der Politisierung in der zeit
genössischen Kriminologie, MschrKrim 1975,220 ff. 
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ansiedeln wollten, wo die Praxis repressiv nicht mehr 
weiterkommt (z. B. Obdachlose), sah der größere Teil in 
dem Präventionspostulat zunächst die Aufforderung, po
lizeiliche Aufgaben nicht mehr historisch zweigeteilt (Re
pression und Prävention) zu sehen und zu organisieren, 
sondern möglichst als Einheit zu verstehen und in diese 
Gesamtaufgabe auch Nachbarorganisationen (z. B. Ju
gendamt) einzubeziehen. Als sehr förderlich wurde dabei 
ein eindeutiger gesetzlicher Präventionsauftrag für die 
Polizei erachtet. 

Aus Dänemark wurde in diesem Zusammenhang über ein 
ressortübergreifendes funktionelles Instrument zwischen 
Wissenschaft und Praxis berichtet, bei dem auf örtlicher 
Ebene Vertreter verschiedener Behörden (z. B. Jugend
amt, Schule, Polizei) zur Betreuung sogenannter Risiko
gruppen am konkreten Fall eng zusammenarbeiten. Be
mühungen dieser Art köimten Gegenstand näherer Unter-:
suchung und konkreter Präventionsforschung sein. Aus 
der Bundesrepublik Deutschland wurde über vergleich
bare Ansätze berichtet (z. B. Betreuung von Wiederho
lungstätern durch Kontaktbeamte; Zusammenarbeit mit 
Bewährungshelfern an langfristig und wissenschaftlich 
projektierten Studien). Übereinstimmend wurden solche 
Bemühungen als erfolgreich und ausbaubedürftig bewer
tet. Problematisch sei jedoch die Rechtsgrundlage für po
lizeiliche Aktivitäten im Vorfeld und bei der 
»Nachbetreuung«, die Abgrenzung zu den Kompetenzen 
der Jugendbehörden etc. und schließlich die Meßbarkeit 
des Erfolges solcher Experimente ohne vorgelagerte wis
senschaftliche Analysen. Insgesamt sprach man sich aber 
dafür aus, Bemühungen dieser Art im lokalen Bereich 
fortzusetzen, um daraus Schlüsse für ein umfassenderes 
Konzept entwickeln zu können. Gegenwärtig fühle sich 
die Polizei gemeinhin zwar durch Repressionsaufgaben 
derart überlastet (»Feuerwehreinsätze«), daß die nur all
mählich wirkenden Präventionsaufgaben nicht in Angriff 
genommen werden können. Erforderlich sei jedoch »Mut 
zur Umschichtung«; das bedeute, daß die Ressourcen für 
Repression und Prävention (ggf. unter Vernachlässigung 
tradierter Repressionsaufgaben) neu gewichtet werden 
müssen; denn in dem Maße, in dem Präventionserfolge 
eintreten, wird die Polizei von Repressionsaufgaben ent
lastet. 

Bei der Erörterung konkreter Ansatzpunkte für polizeili
che Präventionsforschung wurde darauf verwiesen, For
schung dieser Art könne nur Zweckforschung sein: die 
Fragestellung resultiere dabei weitgehend aus der Praxis, 
die Ergebnisse würden nach wissenschaftlichen Katego
rien gewonnen. Forschung dieser Art solle einerseits Pro
blemwissen schaffen und könne andererseits Gestaltungs
hilfe für die Praxis sein. Forschung brauche jedoch Zeit; 
es müsse daher damit gerechnet werden, daß sich die 
Wirklichkeit während eines Untersuchungszeitraumes z. 
B. derart verändert, daß die schließlich gewonnenen For
schungsergebnisse nur noch bedingt auf die neue Situa
tion anwendbar seien. 

Die skeptische Frage am, Anfang, ob Forschung letztlich 
nicht nur solche Ergebnisse bringe, die der Praxis -
wenn auch in weniger exakter Form - schon längst be
kannt seien, wich im Laufe der Diskussion· der Forde
rung nach forciertem Ausbau praxisnaher Forschung. 
Leider fehle es hierzu häufig an Personal und an entspre
chenden Mitteln. 

Als ein Gegenstand, der wissenschaftlich-systematischer 
Untersuchung bedürfe, wurde u. a. die bei der Tagung 
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mehrfach angesprochene Präventivwirkung polizeilicher 
Außendiensttätigkeit bezeichnet. Wenn die motorisierte 
Streife in den USA nach dem Kansas-City-Patrol-Experi
ment nicht oder jedenfalls nicht meßbarer präventiv wir
ke, so gäben Beobachtungen während der Olympischen 
Spiele in München für solche Schlußfolgerungen in der 
Bundesrepublik Deutschland keinen Anlaß. Die sichtbare 
Konzentration von Außendienstbeamten während der ge
nannten Zeit hätte zu einem deutlichen Rückgang insbe
sondere der Straßenkriminalität in München geführt. 
Auch die bisherigen Erfahrungen in Berlin mit sogenann
ten »Kontaktbereichsbeamten« stützen diese Ansicht. Da 
es sich hierbei jedoch möglicherweise um Einzeleindrük
ke handelt, wurde eine methodisch ausgewogene Unter
suchung zur möglichst wirkungsvollen Ausgestaltung der 
Streife unter Berücksichtigung ausländischer Erfahrun
gen für förderlich erachtet. 

Ein besonderes Problem sahen die Diskussionsteilnehmer 
darin, Forschungsergebnisse für die Praxis aufzubereiten. 
Zu Recht bestünden oft bei Praktikern Bedenken gegenü
ber praxisfern gewonnenen Erkenntnissen und. Vorschlä
gen. Für notwendig wurde es daher gehalten, polizeiin
terne Forschung zu intensivieren, wobei im Interesse ei
ner fruchtbaren Arbeit allerdings auch ein enger Kontakt 
dieser Einrichtungen mit wissenschaftlichen Institutionen 
des universitären Bereichs bestehen müsse. 

Die Teilnehmer waren der Auffassung, daß eine effizien
te Präventionsforschung auch einen regen Informations
austausch zwischen Forschungseinrichtungen und Prakti
kern voraussetzt. Auf polizeilicher Ebene sollte dies vor 
allem dadurch gewährleistet werden, daß bei den Lan
deskriminalämtern Kontaktpersonen bestellt werden, die 
einen Gedankenaustausch zwischen den kriminalistisch
kriminologischen Forschungseinrichtungen des Bundes
kriminalamtes und der Polizeiführungsakademie einer
seits und den Länderpolizeien andererseits ermöglichen 
würden. Nicht zuletzt wären solche Kontaktpersonen in 
der Lage, bei der Umsetzung praxisrelevanter For
schungsergebnisse unterstützend mitzuwirken. 

Folgende Thesen wurden von der Diskussionsgruppe ab
geJaßt: 

Wirksame Prävention bedeutet zielorientierte Minimie
rung von Straftaten. Diese erfordert eine umfassende, 
auch die gesellschaftlichen Voraussetzungen der Krimi
nalität einbeziehende Präventionsforschung. 

1. Prävention verlangt einen engmaschigen Informations
austausch zwischen allen relevanten staatlichen Entschei
dungsträgern (z. B. Sozial-, Jugend-, Justizbehörden). Al
le einschlägigen Daten sind in eine umfassende forschen
de . Prävention der verschiedenen staatlichen und 
gesellschaftlichen Kräfte einzubringen. 

2. Präventionsforschung muß problemorientiert sein. Sie 
verlangt einen theoretischen Bezugsrahmen und soll in 
erster Linie Gestaltungshilfe für die Praxis sein. 



Präventionsforschung erfordert langfristig geplanten, 
großzügigen Mitteleinsatz. 

3. Drängende Bereiche der Präventionsforschung sind: 
- Effektivität der Polizeiorganisation 

- Effektivität der polizeilichen Außendiensttätigkeit 
(Polizeipräsenz) 

- Modelle ressortübergreifenden Jugendschutzes 

- Prävention der Massenkriminaliät 

4. Notwendig hierzu ist ein intensiver Dialog zwischen 
Forschung und Praxis (z. B. Kontaktpersonen für poli
zeirelevante Forschung bei den Länderpolizeien). 
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Prävention durch Repression? 
- aus der Sicht eines Kriminalisten -

Günter Bauer 

Mir ist die Aufgabe zugefallen, über Prävention durch 
Repression zu sprechen. Sie kennen mich indes aus der 
Fachliteratur durch die Behandlung kriminaltaktischer 
Fragen und durch Beiträge zu Fragen der Verbrechens
vorbeugung und Verbrechensverhinderung schlechthin. 
Insbesondere die Frage, wie dies geschehen könne und 
was die Polizei hierbei zu leisten vermöge, hat mich stets 
beschäftigt. 

Doch habe ich nun zu referieren über die Voraussetzun
gen einer solchen Prävention, und ich bin dankbar, daß 
ich mit diesem Problem, das mir eigentlich geklärt und 
gelöst schien, nun erneut konfrontiert bin, zum al offen
bar die Repression entweder mißverstanden oder bereits 
als fragwürdig angesehen wird. Die Notwendigkeit einer 
solchen Repression möchte ich nun vor Ihnen ausbreiten. 

1. Die Aufgaben der Verbrechensbekämpfung 

Der Kampf gegen das Verbrechen ist so alt wie die Ge
schichte der Menschheit. Die erste uns berichtete Straf
tat war der Diebstahl eines Apfels im Garten Eden 1). Als 
Strafe für diese Tat wurde ein auch nach modernen Ge
sichtspunkten zweckmäßiges Mittel verhängt, nämlich 
die Ausweisung der beiden Täter aus dem Garten Eden, 
die mit bestimmten Arbeitsauflagen verbunden war 2). 
Diese Strafe diente sowohl der Sühne, wie auch der Vor
beugung, denn die Ausweisung sollte - wie besonders 
betont wurde - auch einen Diebstahl von Äpfeln vom 
Baum des Lebens verhindern, der sich im gleichen Gar
ten befand 2). 

Verbrechensbekämpfung hat also auch die Aufgabe, 
Straftaten zu verhüten. In jeder Strafmaßnahme ist der 
Gedanke, eine Fortsetzung von Verbrechen zu verhüten, 
mit enthalten. Auch in dem zweiten in der Menschheits
geschichte verübten Fall - einem Mord aus niedrigen 
Beweggründen - erfolgte eine recht milde Bestrafung, 
die wiederum mit einer Ausweisung aus der damaligen 
Hordengemeinschaft verbunden war. Gleichzeitig wurde 

') I. Buch Mose, Kap. 3, V. 5 

2) 1. Buch Mose, Kap. 3, V. 16---22 

aber vor der Möglichkeit der Selbstjustiz gewarnt und je
de Vergeltung aus Rache verboten 3). 

Verbrechensbekämpfung soll also Kriminalität verringern 
und nach Möglichkeit auch verhüten. Vernünftigerweise 
dürfen wir nicht erwarten, daß wir diese Kriminalität 
gänzlich verhindern können. Der Verbrecher ist vielmehr 
ein »regulärer Störungsfaktor des sozialen Lebens« 
(Durkheim) 4). Durkheim warnt weiterhin davor, ein all
zu auffälliges Absinken der Kriminalität zu begrüßen. 
Dieser vermeintliche Fortschritt trete nämlich zugleich 
mit einer sozialen Störung auf und hänge mit ihr zusam
men. In der Tat haben wir in unserem Jahrhundert gleich 
dreimal einen solchen erheblichen Rückgang der Krimi
nalität erlebt - beim Ausbruch der beiden Weltkriege 
und beim Übergang in die Diktatur des Dritten Reiches. 
Daß alle drei Anlässe als »soziale Störungen« im weite
ren Sinne aufzufassen sind, bedarf keiner besonderen Er
klärung. Ergänzen muß man heute indessen, daß auch 
ein auffälliger Anstieg der Kriminalität ein Zeichen einer 
solchen sozialen Störung ist. 

Wir besitzen jedoch durchaus die Möglichkeit, Kriminali
tät auf ein erträgliches Maß zurückzudrängen, wenn wir 
Verbrechensbekämpfung betreiben 

- als Primärprävention - durch Verhütung vor der Tat, 
und 

- als Sekundärprävention - durch Verhütung weiterer 
Delikte nach der Tat als Folge der Repressionsmaß
nahmen. 

Verbrechensbekämpfung in diesem Sinne ist also nichts 
anderes, als für die Verhütung von Straftaten zu sorgen. 

3) I. Buch Mose. Kap. 4, V. 3-16 

4) Emile Durkheim, Regles de la methode sociologique, Paris 1895. (Deutsche 
Übersetzung: »Die Regeln der soziologischen Methode«, Neuwied 1961). 
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Die Aufgabe des Kriminalisten besteht nun darin, den 
Urheber einer Straftat zu ermitteln, um durch die Abur
teilung oder Sanktionierung des ermittelten Täters die 
Begehung weiterer Straftaten durch ihn zu verhindern. 
Er ist also daran interessiert, durch richterliche oder son
stige Eingriffe und Maßnahmen eine Fortsetzung von 
Straftaten ganz allgemein unmöglich zu machen und zum 
anderen der Öffentlichkeit darzutun, daß jede Straftat 
mit dem ihr folgenden Übel einer Verurteilung oder son
stigen Sanktion verbunden ist und daher eigentlich ein 
schlechtes Geschäft bedeutet. 

Zwar erfolgt die Verhängung einer Strafe auch noch aus 
anderen Gesichtspunkten, doch soll hier nur die den 
Praktiker vorwiegend interessierende Frage der Spezial
und Generalpräventionberücksichtigt werden. Wenn wir 
aber Verbrechensbekämpfung als Straftatenverhütung se
hen, müssen wir zunächst einmal möglichst vollständig 
und möglichst frühzeitig vom Verbrechen Kenntnis er
halten. Radbruch sagt daher mit Recht 5): 

»Wichtiger als die Justiz ist für die Verbrechensbekämp
fung zu allen Zeiten die Polizei gewesen. Man kann in 
demselben Maße auf strenge Strafbestimmungen verzich
ten, indem man die Sicherheit der polizeilichen Ergrei
fung zu steigern vermag.« Dieser Satz gilt auch heute 
noch in vollem Umfange. Sind die Voraussetzungen für 
eine intensive Verbrechensbekämpfung durch die Polizei 
seitens des Staates geschaffen - d. h. ermöglicht die 
Strafprozeßordnung ein rasches und energisches Zugrei
fen, dann kann das Strafrecht selbst milde sein. Das wird 
heute leider verkannt, man beschränkt die Zugriffsmög
lichkeit der Polizei und deshalb bleibt der gewünschte 
Erfolg aus. Man braucht sich daher nicht zu wundern, 
wenn die Kriminalität steigt und in der Bevölkerung des
halb der Ruf nach einer härteren Bestrafung laut wird. 
Dabei brauchte nur das Risiko der Entdeckung und Er
mittlung des Täters wieder erhöht und vermehrt zu wer
den. 

ll. Die Durchführung der Verbrechensbekämpfung 

1. Die bekannte und die unbekannte Kriminalität 

Voraussetzung aller Maßnahmen ist das Wissen über das 
kriminelle Geschehen. In der Regel wird die Polizei in
formiert durch die Anzeige des Geschädigten oder Ver
letzten. Aber auch wenn dies nicht geschehen kann, muß 
sich die Polizei Kenntnisse darüber verschaffen. Es be
darf also einer polizeilichen Beobachtung und Überwa
chung des bebauten und unbebauten Raumes - einer 
Beobachtung also der Welt, in der wir leben. 

Diese Sammlung von Erkenntnissen über Straftaten hat 
ja den Sinn, den Verursach er zu ermitteln. Die Ermitt
lung des Verursachers soll dafür garantieren, daß eine 
gleiche oder ähnliche Staftat künftig nicht mehr ge
schieht. Das kann durch eine Sanktion erfolgen, die eine 
Wiederholung verhindert. Schließlich müssen die Folgen 
der Straftat beseitigt werden, soweit das möglich ist. 
Zweck der Anzeigensammlung ist also nichts anderes als 
das Bemühen, das friedliche Zusammenleben für die Zu
kunft wieder zu ermöglichen oder zu erleichtern. 

Die Beobachtung des kriminellen Geschehens und die 
Aufnahme von Strafanzeigen dient also der Durchleuch-

5) Radbruch/Gwinner, Geschichte des Verbrechens, Stuttgart 1951. 
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tung des kriminellen Geschehens. Die Tat muß in ihren 
Wurzeln und Hintergründen aufgedeckt werden. Einmal, 
um das Ausmaß der Beteiligung des Verbrechens darzu
stellen, aber auch, um die im Tatobjekt und Tatmotiv lie
genden Ursachen und Anlässe zu erkennen und hier 
Möglichkeiten der Primär-Prävention zu veranlassen. 

Schon aus diesem Umstand ergibt sich, daß jede Primär
prävention zurückgeht auf eine Anzeige oder Beobach
tung kriminellen Handeins durcll die Polizei - das Wis
sen um die Straftat ist eine unabdingbare Voraussetzung 
für jede Verhütungsmaßnahme. 

Nun werden aber nur Teile des kriminellen Geschehens 
angezeigt oder sonstwie bekannt. Die Dunkelfeldfor
schung hat die Auffassung der Praktiker bestätigt, daß 
ein zum Teil erhebliches Maß kriminellen Geschehens 
unbekannt bleibt. Je größer das Dunkelfeld ist, umso 
größer ist aber die Gefahr von Fehlentscheidungen. Nur 
eine möglichst umfassende Sammlung krimineller Taten 
kann zu einigermaßen richtigen Entscheidungen führen. 

Wer Verbrechen bekämpfen soll, muß also an einer Auf
hellung des Dunkelfeldes interessiert sein. Diese Aufhel
lung kann man aber nicht anordnen oder erzwingen. 
Denn einer solchen Aufhellung stehen entgegen einmal 
das Versicherungsdenken, zum anderen Angst, Furcht 
oder die Besorgnis sonstiger Nachteile, zum dritten das, 
was ich mangelndes Vertrauen zur Polizei und Justiz nen
nen möchte. 

Versicherungsdenken führt dazu, daß Anzeigen unterlas
sen werden, weil die Versicherung den Schaden voll er
setzt, ohne auf einer Anzeige zu bestehen; gemeint ist 
aber hiermit auch die Abneigung, wegen einer vielleicht 
als gering empfundenen Tat durch die Anzeige Zeitver
luste und Unbequemlichkeiten auf sich zu nehmen. Wird 
seitens der Versicherungsgesellschaft auf einer Anzeige 
bestanden, erfolgt sie oft sehr viel später und unzurei
chend, wodurch die Aufklärung des wirklichen Sachver
halts erschwert wird. Auch die Rechtsbrecher rechnen 
mit diesem Versicherungsdenken und fühlen sich hier
durch in ihren kriminellen Handlungen bestärkt. So er
klärten zwei Räuber, die am 15. 10. 1975 in Köln einen 
Juwelier beraubt hatten, er solle sich doch nicht so aufre
gen, denn der verursachte Schaden sei doch durch die 
Versicherung voll gedeckt. 

Auch Angst und Furcht vor den möglichen Folgen einer 
Strafanzeige läßt viele auf die Erstattung einer Meldung 
verzichten. Das gilt besonders dann, wenn die Täter in 
der Nachbarschaft wohnen oder im gleichen Betrieb be
schäftigt sind. Wer möchte schon sein Auto, das nachts 
im Freien parkt, am nächsten Morgen zerkratzt oder be
schädigt vorfinden. In manchen Fällen werden die Ge
schädigten regelrechten Pressionen ausgesetzt, um von 
der Anzeigeerstattung abzusehen oder, falls sie erfolgt 
ist, Aussagen rückgängig zu machen. 

Das ist dann üblich, wenn als Täter Banden, Gruppen 
oder organisierte Kriminelle in" Betracht kommen. Das ist 
bei einigen Prozessen deutlich geworden. An und für sich 
ist das keine Neuerscheinung. In allen Städten mit Ver
gnügungsvierteln gibt es immer wieder die Versuche kri
mineller Gruppen, Einfluß auf das Vergnügungsgewerbe 
zu erhalten, damit Kriminelle als Kellner, Barkeeper 
oder Geschäftsführer eingestellt werden können. Geht 
der Besitzer darauf nicht ein, so wird sein Inventar zer
stört oder die Gäste werden angepöbelt. In solchen Fäl
len erfolgt nie eine Anzeige. Erfährt die Polizei dennoch 



davon, so findet sich keiner bereit, als Geschädigter oder 
Zeuge auszusagen 6). Ein solcher Verzicht auf Anzeigeer
stattung fördert in erheblichem Maße die Kriminalität, 
denn sie bleibt ungestört und kann sich frei entwickeln. 
Der dritte Grund ist ein besonders wesentlicher U m
stand. Das Vertrauen in die Polizei führt zur Anzeigebe
reitschaft und zur Aussagebereitschaft. Vertrauen in die 
Polizei ist hier mehr als bloßes Vertrauen in die Effizienz 
polizeilicher Tätigkeit, in die fachliche Tüchtigkeit der 
Täterermittlung, und ist mehr als die Gewißheit, daß der 
Täter bestraft wird. Auch die Gewißheit gehört dazu, 
daß die Polizei jederzeit präsent und bereit ist, einzu
schreiten und den Wunsch der Bevölkerung nach Sicher
heit und Ordnung garantieren kann. 

Dann ist man bereit, anzuzeigen, auszusagen. Anzeigebe
reitschaft und Aussagebereitschaft fördern aber wieder
um die Täterermittlung. Wird die Täterermittlung durch 
die Bevölkerung unterstützt, so ist im allgemeinen mit ei
ner hohen Aufklärungsquote und einer entsprechenden 
Verurteilungsquote zu rechnen. Die hohe Aufklärungs
quote führt wiederum zu steigendem Vertrauen in die Po
lizei. Besteht kein Vertrauen in die Polizei, dann sinken 
die Anzeigebereitschaft und die Aussagebereitschaft. Es 
kommt dann zur Senkung der Aufklärungsziffern, die 
Senkung der Aufklärungsziffern führt zu Mißtrauen, Sor
ge und Angst, so daß in einem schrecklichen Kreislauf 
das mangelnde Vertrauen zur 'Polizei zu erhöhter Krimi
nalität und Verunsicherung der Bevölkerung führt. 

Ist das Tatrisiko hoch, geht die Kriminalität zurück - ist 
das Tatrisiko gering, steigt die Kriminalität an. 
Als Beispiel seien hier Vergleichszahlen zwischen N ew 
York und Tokio angeführt7). Während in New York sich 
der geschilderte Negativ-Prozeß vollzieht, sind die Ver
hältnisse in Tokio konträr. Das Vertrauen in die Polizei 
führt dort zu hohen Aufklärungsquoten und zum Rück
gang der Kriminalität. 

Aufklärungsquoten : 
Tötungsdelikte 
Raub 
Notzucht 

N ew Y ork City 
69,4% 
18,9% 
36,9% 

Tokio 
97,4% 
84,0% 
94,0% 

6) Ein besonders eklatanter Fall ereignete sich im Juni 1971 in Sümmern Kr. Iser-
10hnJNW. Dort wurden zwei Liebespaare erschossen. Im Laufe der Ermittlun
gen stellte man fest, daß 14 Tage vor dem Vierfach-Mord an einem anderen 
Liebespaar Straftaten begangen worden waren. Das Mächen wurde genotzüch
tigt, ihr Freund beraubt. Es ergab sich, daß der modus operandi dieser Taten 
mit dem Vorgehen bei dem vierfachen Mord übereinstimmte. Man konnte da
von ausgehen, daß in allen Fällen dieselben Täter in Betracht kamen. Man be
fragte daher das betreffende Liebespaar und wies darauf hin, daß die ursprüng
lich abgegebene Personenbeschreibung auf einen Rolf A. und einen Volker B. 
hindeutete. Auf diese Personen war man von der Bevölkerung hingewiesen , 
worden. 
Die befragten GeSChädigten verneinten nun mit Entschiedenheit, daß diese 
Personen als Täter in Betracht kämen und widerriefen ihre damalige Personen
beschreibung, so daß man die beiden Tatverdächtigen nunmehr ausschied. 
Aufgrund späterer Hinweise kam erneut Verdacht auf Volker B. und Rolf A) 
auf. Sie wurden schließlich überführt, die Morde begangen zu haben. Die Op
fer der Notzuchtstat erklärten nunmehr, sie hätten diese beiden Täter bereits 
von Anfang an im Verdacht gehabt. Aus Angst vor ihnen aber hätten sie dies 
verschwiegen und auch ihre Angaben über die Personenbeschreibung widerru
fen. Man muß allerdings hinzufügen, daß Rolf A. und Volker B. bei dieser 
Notzuchtstat ursprünglich ihre Opfer töten wollten. Sie nahmen davon Ab
stand, als diese erklärten, sie würden die Täter nicht kennen und wären daher 
nicht in der Lage, bei der Polizei nähere Angaben über diese zu machen. 
Nach einem Bericht des Spiegel (Heft l2P5) sind in der Mordsache z. N. 
Zisch, der am 10. 2. 1972 - offenbar von Mittätern - erschossen wurde, die 
drei Beschuldigten nach Aufhebung der Haftbefehle fünf Wochen lang in Frei
heit gewesen (die Aufhebung erfolgte wegen angeblich nicht zügiger Bearbei
tung des Verfahrens durch die Justiz). In dieser Zeit erschienen zwei Zeugen, 
die belastende Aussagen gemacht hatten und erklärten, sie würden bedroht, 
wenn sie ihre Aussagen nicht abändern oder gänzlich zurücknehmen würden. 
Als diese Bedrohungen weiter gemeldet wurden, erhielten die Haftentlassenen 
die Auflage, den Umgang mit Zeugen zu vermeiden und zwei einschlägige Lo
kale nicht mehr zu betreten. Die Einhaltung dieser Auflagen sollte die Ermitt
lungsbehörde überwachen. Schließlich kam es - 5 Wochen später - zur er
neuten Verhaftung, weil die Staatsanwaltschaft entsprechende Gegenvorstel
lungen erhob. 

7) Vgl. Schneider, Hans-Joachim: Viktimologie, Tübingen 1975, S. 3. 

Interessant ist auch ein Vergleich der Straftatenzahl bei
der Städte (1973): 

Taten gesamt 
Raub 
Notzucht 

N ew Y ork City 
1 012 218 

72750 
3755 

Tokio 
208 188 

361 
426 

Die Häufigkeitsziffer von Tokio betrug 1973: 1794,7, die 
von Frankfurt lag im gleichen Jahr bei 8876. 

Hinzuweisen ist außerdem auf die Ergebnisse der Dun
kelfeldforschung, wie sie etwa von Schwind und seinen 
Mitarbeitern veröffentlicht wurden 8). Nach diesen U n
tersuchungen erstatteten 41,6% der Opfer eines Dieb
stahls keine Anzeige wegen der Besorgnis persönlicher 
Nachteile, 19,0% wegen des geringen Schadens, 4,4% 
wegen allgemeiner Abneigung gegen Behörden und 3,3 % 
wegen der Ineffektivität der Strafverfolgung. Schwind 
vergleicht dann weiterhin das Anzeigeverhalten im kon
kreten Fall mit den Aussagen, die von Nichtbetroffenen 
gemacht wurden und kommt zu dem Schluß, daß insge
samt gesehen die Besorgnis persönlicher Nachteile und 
mangelndes Interesse wegen geringer Schadenshöhe die 
Gründe für die Nichtanzeige sind. Die mangelnde Effi
zienz der Polizei komme erst in dritter Linie in Betracht. 

Da ich in meinen Ausführungen jedoch den Begriff 
»Vertrauen in die Polizei« anders abgrenze als Schwind 
den Begriff »Ineffektivität der Strafverfolgung«, läßt sich 
das Ergebnis seiner Untersuchung nicht mit den hier vor
getragenen Erfahrungen vergleichen - ein Widerspruch 
kann also hier nicht konstruiert werden, weil ich zum Be
griff »Vertrauen in die Polizei« auch Teilaspekte des 
Schwindschen Begriffes »persönliche Nachteile« gerech
net habe. 

Auf diese Zusammenhänge muß deshalb besonders nach
drücklich hingewiesen werden, weil ohne Anzeige und 
nachfolgende Ermittlung die Verbrechen ansteigen und 
die lückenlose Prävention unmöglich wird. Es kann unter 
diesen Gesichtspunkten auch nicht nachdrücklich genug 
davor gewarnt werden, die sogenannten Bagatelldelikte 
zu privatisieren und aus der Verfolgungspflicht der Poli
zei herauszunehmen, damit sich die Polizei dem 
»wirklichen Verbrechen« widmen könne - was immer 
man darunter versteht. 

Wenn bestimmte Delikte aus der Strafverfolgungspflicht 
herausgenommen werden und es dem Bürger überlassen 
werden SOll, ob und wie er sich mit dem bekannten -
meist aber unbekannten - Täter auseinandersetzen will, 
so führt dies entweder zur Selbstjustiz wie im September 
1975 in Rio de Janeiro 9) oder es führt zur Herrschaft der 
Mafia, zur Herrschaft der Unterwelt. Auch die soge
nannte kleine Kriminalität kann ja organisiert betrieben 
werden und wird es heute teilweise schon. Auch beim 
Ladendiebstahl ist nicht nur der Konzern, sondern jeder 
von uns betroffen, wenn die Preise wegen der steigenden 
Verluste erhöht werden müssen. Die Versagung des 
Nachtschutzes für ein kleines Stück Eigentum bedeutet 
in Wahrheit Versagung des Rechtsschutzes für das Eigen
tum überhaupt und generell. 

8) Schwind, Hans-Dieter u. a.: Dunkelfeldforschung in Göttingen 1973(74, Wies
baden 1975, S. 204-207. 

9) Die Polizei ist dort gerade in den dichtbesiedelten Arbeiter- und Armenvierteln 
nur unzureichend vertreten und kann daher Diebstähle und Raubüberfälle nicht 
mit der notwendigen Intensität bekämpfen. So kam es im September 1975 da
zu, daß vier Diebe von einer wütenden Menschenmenge verfolgt und anschlie
ßend gelyncht wurden. In einem anderen Falle wurden zwei junge Männer, die 
eine Tankstelle überfallen und beraubt hatten, von einer Menschenmenge ver
folgt und überwältigt, gleichfalls mit der Absicht, sie zu töten. Hier gelang es 
der Polizei noch rechtzeitig, die Täter vor diesem Schicksal zu retten. 
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Die Neufassung der §§ 153, 153a StPO hat in der Praxis 
bereits zur Vernachlässigung der Verfolgung der Baga
telldelikte geführt. Denn niemand bearbeitet ein Verfah
ren, das sogleich der Einstellung verfällt, mit der glei
chen Intensität wie eines, bei dem eine Gerichtsverhand
lung zu erwarten ist. So entfallen denn Durchsuchungen 
und Beschlagnahmen, oft auch Vernehmungen, und der 
als sogenannter Ersttäter ertappte Ladendieb geht frohen 
Mutes wieder nach Hause, dort sein Warenlager inspizie
rend, das er aus Diebstählen angesammelt hat und das si
cherzustellen die Polizei kaum noch die Möglichkeit be
sitzt. 

Zudem sind die sog. Bagatelldelikte Einstiegsdelikte in 
die Kriminalität. Werden sie nicht mehr bekämpft, so 
züchten wir geradezu Gewohnheitsdiebe, denn wer beim 
Stehlen nicht gehindert wird, treibt es weiter und führt es 
zur Vervollkommnung. Einer Auflockerung der Strafver
folgung muß also entschieden widersprochen werden -
nur die lückenlose Repression garantiert die lückenlose 
Prävention. Das sollte man auch dort einmal sehen, wo 
man mit der Wirklichkeit des täglichen Lebens nicht 
mehr konfrontiert ist und Theorien entwickelt, über die 
sich die Rechtsbrecher ins Fäustchen lachen und bei de
nen die Opfer das Nachsehen haben. Dabei ist doch gera
de beim Ladendiebstahl die Präventivwirkung von Re
pressionsmaßnahmen geradezu offenkundig 10). 

Die wünschenswerte hohe Anzeigebereitschaft führt wei
terhin zu polizeilicher Aktivität durch Streifen, Observa
tionen, Kontrollen und Vernehmungen. Durch diese 
Aktivität wird Kriminalität zeitlich und örtlich verhin
dert, d. h., ihre Ausführung am geplanten Ort und zur ge
planten Zeit wird unmöglich gemacht 11). 

Fehlende Anzeigebereitschaft führt dazu, daß polizeili
che Aktivitäten nicht entwickelt werden, weil die Krimi
nalität nicht erkannt oder nicht bekannt ist 12). Fehlende 
Aktivitäten aber schaffen den sogenannten »polizei
freien« Raum. Der polizeifreie Raum aber zieht Rechts
brecher an, da kein Risiko und keine Störung zu be
fürchten sind. In polizeifreien Räumen wohnhafte oder 
dort tätige Rechtsbrecher errichten dort eine Art Herr
schaftssystem und setzen ihrerseits Normen und Regeln, 
nach denen zu verfahren ist 13). Solche polizeifreien Räu
me können sich bilden in Gebieten, die von der Polizei 
nicht genügend kontrolliert werden, weil die Polizeiorga
nisation zu sehr zentralisiert ist, sie können sich bilden in 
den modernen Hochhäusern, in denen mitunter bis zu 
zweitausend Menschen wohnen, sie können sich bilden in 
Ortsteilen, die ihrer Zweckbestimmung halber zeitweise 
nicht nur von polizeilicher Kontrolle, sondern überhaupt 
von menschlicher Anwesenheit »befreit« sind, wie etwa 
die heutigen reinen Industriebezirke oder die Geschäfts
viertel der Großstädte. 

Das Anwachsen regelwidrigen Verhaltens kann man in 
den heutigen Neubau- und Siedlungsgebieten deutlich 
und anschaulich verfolgen. In diesen Stadtteilen sind ge
wöhnlich keine Polizeidienststellen installiert; da es sich 

10) Erhöhtes Risiko - durch Fernsehkameras oder ähnliche Einrichtungen - läßt 
die Zahl der Taten sofort zurückgehen. 

11) Der örtliche Rechtsbrecher - und dazu gehören 80% aller Täter - weicht 
nicht in andere Städte aus, weil er dort keinerlei Ortskenntnisse besitzt, und 
auf die ist er in der Regel angewiesen. 

12) Eine hundertprozentige Anzeigebereitschaft ist natürlich eine Utopie, zumal es 
auch achtenswerte und verständliche Gründe für die Nichtanzeige gibt. Doch 
soll der Bürger wissen, daß er mit Hilfe der Anzeige zu seinem Recht kommt 
und Gefahren abwehren kann. 

13) So zu beobachten besonders in den ghetto-artigen Wohnbezirken von Auslän
dern. 
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um verkehrsarme und auch kaum mit Geschäften be
stückte Räume handelt, besteht auch kein Anlaß zu Kon
trollen und Streifen. Das Vorbeifahren von Streifenwa
gen ändert hier nichts, dadurch lernt man weder die Ver
hältnisse noch die Bewohner kennen. Hier entwickelt 
sich dann eine eigene Gesetzlichkeit oder - besser ge
sagt - Gesetzlosigkeit, di~ mit Ordnungsverstößen be
ginnt, wie etwa zunehmender Lärmbelästigung, Umwelt
verschmutzung, Schwarzarbeiten gewerbsmäßiger Art 
auch an den Sonntagen, die sich fortsetzt in mutwilligen 
Zerstörungen öffentlichen Eigentums durch die heran
wachsende Jugend, die es den Erwachsenen in ihrer Art 
gleichtun, fortsetzt auch in der Tätigkeit von Kinderban
den, die auf Diebeszüge ausgehen. 

Leider ist man heute nicht bereit anzuerkennen, daß 
wirksame Kriminalitätsbekämpfung auch geschehen kann 
durch die Dezentralisierung der Polizeidienststellen, 
durch den uniformierten Ortspolizisten, der in seinem 
Bezirk regelmäßig Streife geht und sich um die Ordnung 
und Sicherheit in seinem Bereich kümmert. Die Zentrali
sierung des Streifendienstes der Schutzpolizei ist, vom 
Standpunkt der Verbrechensbekämpfung gesehen, abwe
gig und führt zum Anstieg der Kriminalität. 

Auch die modernen Hochhäuser sind solche Freiräume. 
In nahezu 30 Stockwerken leben oft 2000 Menschen. Die 
einzige »Ordnungsrnacht« existiert in der Person eines 
mehr oder minder betagten Hausmeisters, der naturge
mäß nicht in der Lage ist, für Sicherheit und Ordnung zu 
sorgen. Ruft er dennoch die Polizei, riskiert er Prügel, 
und so schweigt er lieber. Was soll er auch tun gegen 
Prostituierte, Einbrecher, Zuhälter, Garagendiebe, die in 
einem solchen Hause wohnen? Drei Stockwerke Tiefga
ragen können zu Serien-Autoaufbrüchen genutzt werden, 
Hunderte von Kellern lassen sich ungestört ausräumen; 
kommt man erst einmal in einen solchen Koloß hinein, 
kann man gut und gerne die mangelhaft gesicherten oder 
gar offenstehenden Wohnungen ausräumen. Jüngst ließ 
ein Versicherungsvertreter, der eine Nachbarin im glei
chen Haus versicherte, anschließend durch Bekannte de
ren Wohnung ausräumen, die eine wertvolle Gemälde
sammlung enthielt. Ähnliche Probleme werfen die Indu
strie- und Geschäftsviertel auf, die von Freitag mittag bis 
Montag früh unbewohnt und unbewacht sind. Sie stehen 
jedem Einbrecher offen, der drei Nächte und zwei Tage 
Zeit hat, sich vom untersten bis zum 15. Stockwerk 
hochzuarbeiten. Sicher kann man nicht in solchen Hoch
häusern Polizeiwachen etablieren oder - wie im Dritten 
Reich - einen Blockwart einsetzen. Das Problem bleibt, 
so scheint es, zunächst ungelöst - auch hinsichtlich je
ner Kriminellen, die in solchen Burgen wohnen, um -
entfernt von ihnen - auswärts Straftaten zu verüben und 
mit der Beute hier ungesehen, ungestört, zu verschwin
den. 

2. Die Wirkungen polizeilicher Maßnahmen 

Führt so die Anzeige zu polizeilicher Aktivität über
haupt, so führt das dann einsetzende Ermittlungsverfah
ren zu einer Reihe von Maßnahmen, die auch in der Öf
fentlichkeit bekannt werden und ihre Wirkung zeigen. 
Endziel ist die Ermittlung des unbekannten Täters, des
sen weiteres Tätigwerden verhindert oder zumindest vor
übergehend gehemmt werden soll. Die darauf abzielen
den Befragungen und Vernehmungen zeigen Wirkungen, 
die über die eigentliche Vernehmungstätigkeit hinausge
hen. So deckt die Vernehmung Tatzusammenhänge auf, 



kann auch zur Ermittlung weiterer Täter führen und 
Straftaten aufdecken, die im Zusammenhang mit dem je
weiligen Fall oder Täter stehen. Die Beschuldigtenver
nehmung gibt dem Kriminalbeamten die Möglichkeit, auf 
den Täter dahingehend einzuwirken, daß er sein Verhal
ten ändert, und seinen kriminellen Lebensgang aufgibt. 
Eine verständnisvolle Unterredung, oft regelrecht 
»Beichte« oder gar »Lebensbeichte« genannt, hat schon 
manchen einsehen lassen, daß der Weg zurück noch 
möglich ist, und oft ist ,der Kriminalbeamte hier behilf
lich. 

Die Zeugenbefragungen zeigen schließlich auch der Öf
fentlichkeit, daß die Polizei aktiv ist, sich um die Aufklä
rung des Tatgeschehens bemüht und in ihren Bemühun
gen nicht nachläßt, bis sie die Beweise zusammengetra
gen hat. Sie appelliert durch diese Tätigkeit an die 
gegenseitige Sozialkontrolle und macht dem Bürger deut
lich, daß es auch auf seine Mitwirkung ankommt. 

Die Festnahme ist nach außen hin - und nur von dieser 
Außenwirkung ist hier die Rede - ein deutlich sichtbares 
Signal eines polizeilichen Erfolges, das sehr hohen Wir
kungsgrad besitzt und dazu führen kann, daß schlagartig 
auch die Straftaten anderer Krimineller zurückgehen, 
möglicherweise auch vorübergehend aufhören. Wird im 
Anschluß an eine Festnahme ein Haftbefehl erlassen, so 
bedeutet dies in den Augen der Öffentlichkeit, daß die 
polizeilichen Maßnahmen gerechtfertigt waren und mit 
einiger Sicherheit auch eine Verurteilung des Täters zu 
erwarten ist. Ein solcher polizeilicher Erfolg bestätigt al
so die Ermittlungshandlung. Ergeht jedoch kein Haftbe
fehl, so wirkt das auf die Öffentlichkeit ernüchternd, be
gegnet oft Unverständnis in der Bevölkerung (das sich in 
Leserbriefen Luft macht) und gipfelt - je nach Standort 
- in der Meinung, daß die Polizei versagt oder die 
Rechtsprechung in Gestalt des Haftrichters das Recht 
falsch angewendet habe. Ähnlich öffentlichkeitswirksam 
sind Durchsuchungen und Beschlagnahmen, zumal sie im 
Kreis der Betroffenen bekannt werden. Soweit sie ein 
Ergebnis haben, das die Ermittlungen bestätigt, werden 
sie meist auch der Öffentlichkeit bekannt 14). 

Sreifen, Kontrollen und Razzien sind geeignet, Unruhe an 
kriminogenen Orten zu verbreiten und Personen, die 
Straftaten begangen haben, sowie solche, die welche be
gehen wollen, zu verunsichern oder von ihrem Tun abzu
halten. Die von Razzien und Streifen betroffenen Kreise 
kennen nicht das Ausmaß polizeilichen Wissens, meinen 
aber, daß die Aktivität gegen sie gerichtet ist und werden 
daher entsprechend vorsichtig, d. h., sie lassen von ihren 
kriminellen V orhaben ab. Bei derartigen Maßnahmen 
kommt es weiterhin häufig zu Aufgriffen, weil gesuchte 
Personen ermittelt und untersucht werden können, so 
daß auch bislang noch nicht bekannte Täter bei solchen 
Gelegenheiten ermittelt werden. Wiederholen sich solche 
Maßnahmen im gleichen Gebiet, kann für die Dauer der 
Wiederholung mit einem Rückgang der Kriminalität in 

14) Daß energische und erfolgreiche Täterermittlung in der Lage ist, auch be
stimmte Taten mit hohem Risiko »auszutrocknen«, zeigt sich am Beispiel der 
erpresserischen Kindesentführung. Alle diese Straftaten wurden in der Bundes
republik Deutschland geklärt - wenn auch in einigen Fällen die Täter (vor ih
rer Entdeckung) ihre Opfer töteten, weil sie einfach nicht in der Lage waren, 
das entführte Kind zu verbergen bzw. ruhig zu halten. Dieses hohe Tatrisiko 
hat zweifellos dazu beigetragen, daß dieses Verbrechen längere Zeit hindurch 
nicht mehr verübt wurde. 
Auch der Umstand, daß Banküberfälle mit Geiselnahmen stagnieren bzw. zu
rückgingen, ist auf die hohe Aufklärungsquote zurückzuführen. Nachdem 
durch den Münchener Bankraub vom 4.8. 1971 und seine Fernsehübertragung 
diese neuartige Form der Kriminalität bekannt wurde und explosionsartig zu
nahm, hat das - teilweise ebenfalls durchs Fernsehen bekanntgewordene -
hohe Tatrisiko offenbar auch die gegenläufige Entwicklung begünstigt. 

diesem Bezirk gerechnet werden. Dieser Rückgang hält 
auch noch eine gewisse Zeit nach Aufhören der Aktion 
an, mitunter mehrere Wochen. Bei späterem Ansteigen 
werden diese oder ähnliche Maßnahmen wiederholt. 

Derartige Streifen müssen j'edoch aufgrund einer Tatort
und Geschehensanalyse durchgeführt werden. Geschieht 
das nicht, so zeigen sie nicht die gewünschte Wirkung. 
So führen Großaktionen und Masseneinsätze gewöhnlich 
nicht zu Erfolgen - allenfalls zu Zufallsfestnahmen. Mit 
der Verlegenheitslösung der Festnahme von Dirnen und 
Stadtstreichern ist jedoch der Kriminalitätsbekämpfung 
nicht gedient 15). 

Es sind daher die Tatorte, die jeweiligen Formen der Kri
minalität, und nach Möglichkeit auch die Tageszeiten der 
Tatbegehung in den einzelnen Bezirken zu analysieren, 
damit für bestimmte Erscheinungen des Verbrechens in 
ganz bestimmten Bezirken die jeweils hier spezifisch 
wirksame Einsatzform durchgeführt werden kann. In der 
Regel werden die im betreffenden Bezirk betroffenen 
Personen überprüft, auf jeden Fall auch ihre Personalien 
festgehalten. Kommt es nicht zu Festnahmen, so dienen 
diese der Überprüfung, denn der Umstand, daß jemand 
sich zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort 
aufgehalten hat, an dem auch Verbrechen begangen wur
den, kann als Ermittlungshilfe dienen und ein erster An
haltspunkt sein. Streifen durch die uniformierte Polizei 
nach diesen Grundsätzen - auf bestimmten Straßen, 
durch Absperrung bestimmter Stadtviertel, durch Kon
trolle des Zu- und Abgangsverkehrs der Durchfahrtsstra
ßen und Autobahnen - haben eine erhebliche Präventiv
wirkung neben den Repressiverfolgen. Es läßt sich damit 
die Kriminalität erheblich beeinflussen, in bestimmten 
Gebieten zurückdrängen, es lassen sich bestimmte Straf
taten herabmindern. Die Erfahrungen in meinem Dienst
bereich haben dies bestätigt. Die Statistiken haben es 
deutlich gemacht. Allerdings muß die Streifen- und Kon
trolltätigkeit der uniformierten Polizei auch tatsächlich in 
Uniform erfolgen. Nur dann wird ihr Einsatz sichtbar 
und wirkt damit präventiv. Der Rechtsbrecher soll ja se
hen, daß die Polizei auch nachts unterwegs ist. Daneben 
erfolgt natürlich auch ein Einsatz von Kriminalbeamten, 
der Observationszwecken dient und der in Zivil ausge
führt wird. Für diese Einsätze können Schutzpolizeibe
amte in Zivil hinzugezogen werden - nur ist die Haupt
aufgabe dieser Kommandos, zu observieren, bzw. dann 
zuzugreifen, wenn Rechtsbrecher auf frischer Tat beo
bachtet werden können. Dieser Einsatz in Zivil hat natur
gemäß keinen generellen Präventiveffekt - er wirkt nur 
auf den ertappten Rechtsbrecher insoweit präventiv, als 
dieser für einige Zeit sein Handwerk nicht mehr ausüben 
kann. Beide Aufgabenbereiche sind notwendig, und der 
Einsatz des uniformierten Beamten zur Nachtzeit ist 
ebenso wichtig - auch wenn er keine »greifbaren« Erfol
ge aufzuweisen scheint - wie der Einsatz zu reinen Re
pressivzwecken. 

Aber es sollte für die Observationstätigkeit eben doch ei
ne entsprechende Ausbildung erfolgen und diese bedeut
same Aufgabe nicht hierin völlig unausgebildeten Beam
ten überlassen werden. Sonst gibt es allenfalls 

15) Wenn daher die Untersuchung der Polizei von Kansas solchen Maßr.ahmenje
den Präventiv wert abspricht, haben offenbar die hier erwähnten Mängel vorge
legen. Die nach den hier erörterten Grundsätzen durchgeführten Maßnahmen 
haben seit acht Jahren in Zahlen meßbare Kriminalitätsrückgänge zur Folge ge
habt - Art und Ausmaß der Kriminalität ließen sich beeinflussen. Natürlich 
ist eine Beeinflussung nur in bestimmten Grenzen möglich - doch können so 
Schwer- bzw. Brennpunkte bereinigt und Ballungsgebiete der Kriminalität am 
Entstehen gehindert werden. 
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Zufallserfolge. Allerding läßt sich durch diese Einsätze 
kein völliger Rückgang der Kriminalität erreichen - nur 
eine Zurückdrängung. Es läßt sich auch nicht erreichen, 
daß die Kriminalität in allen Städten und Kreisen gleich
mäßig zurückgeht. Es ist daher wenig sinnvoll, wenn 
man in ihrer Struktur völlig unterschiedliche Behörden 
miteinander vergleicht und verlangt, daß Straftaten, die 
über einen errechneten Durchschnittswert hinausgehen, 
nun zurückgedrängt werden. Jede Stadt hat ihren eigenen 
Grundbestand an Kriminalität, der bei jedem Delikt an
ders liegt als in den anderen Städten. Das ist strukturell, 
geographisch und soziologisch bedingt. Wenn hier ver
langt wird, die einzelnen Delikte im ganzen Lande auf 
den gleichen Stand zu bringen, wird Zeit und Geld für 
Vorhaben aufgewandt, die nichts einbringen können 16). 

Auch die kriminalpolizeiliche Fahndung ist hier zu er
wähnen. Ihr hoher Wert liegt in ihrer bedeutenden re
pressiven wie präventiven Wirkung. Nach den Beobach
tungen des B KA scheint sie jedoch wenig befriedigend zu 
verlaufen. Das ist zu bedauern. Nichts ist ärgerlicher, als 
wenn ein verurteilter Täter sich der Strafe entzieht. Das 
wirkt nicht nur schlecht auf die Öffentlichkeit, sondern 
es spricht sich auch in Ganovenkreisen schnell herum. 
Das Risiko der Strafverbüßung sinkt mit jedem Straftä
ter, der sich Fahndungsmaßnahmen entziehen kann. Die 
Kriminalpolizei bedarf daher eines gesonderten Fahn
dungsdienstes, der in der Lage sein muß, rund um die 
Uhr eingreifen zu können. In Großstädten wird man da
her um einen Wechseldienst nicht herumkommen, wird 
auch für Schwerpunktzeiten verstärkte Kommandos ein
richten müssen. Es hat nun keinen Sinn, sich hier nur auf 
die Erfolge bei zufälligem Anhalten zu verlassen. Es ist 
notwendig, jedem Beamten eine bestimmte Zahl von ge
suchten Personen zuzuteilen, die er zu suchen hat - not
falls auch über die Grenzen der eigenen Behörde hinaus, 
soweit es sich um Nachbarbezirke handelt. Von Zeit zu 
Zeit wird überprüft, ob sich die eingeleiteten Maßnah-
men bewähren. Es muß auf jeden Fall sichergestellt sein, 
daß auch der geschickte Rechtsbrecher gefaßt wird. Die
ses System - Bindung jedes ge~uchten Täters an einen 
bestimmten Beamten - wird seit Jahren bei meiner Be
hörde praktiziert. Es ist die sicherste Methode, um auch 
schwierige Fälle zu erledigen. Für Sonderaufgaben, die 
besondere Einsätze oder eine größere Zahl von Fahn
dungsbeamten erfordern, müssen Spezialkommandos zur 
Verfügung steheh oder gebildet werden. Eine solche In
tensiv-Fahndung ist angesichts der heutigen Möglichkei
ten, sich der Ermittlung und Strafverfolgung zu entzie
hen, dringend vonnöten. Hier zeigt sich in erster Linie, 
ob der Staat in der Lage ist, seine Gebote durchzusetzen 
- und das wird schnell bekannt. Abgesehen von der 
Präventiv-Wirkung auf Rechtsbrecher ist darauf hinzu
weisen, daß ja gesuchte Täter ganz zwangsläufig Strafta
ten begehen müssen, um ihren Lebensunterhalt zu gewin
nen - jedenfalls soweit sie bei uns- leben wollen und 
nicht im Besitz falscher Papiere sind. Auch insoweit 
wirkt die Festnahme verbrechensverhütend. 

3. Die Wirkungen auf bestimmte Taten und Tätergruppen 

Ich wende mich nun den Möglichkeiten zu, bei bestimm
ten Taten und Tätergruppen durch Repressivmaßnahmen 

16) So ist z. B. das Delikt »Einbrüche in Baubuden, Rohbauten pp.« in einem 
Landkreis, der im Einzugsgebiet dreier Großstädte liegt, deshalb überdurch
schnittlich repräsentiert, weil er bevorzugtes Baugebiet vieler großer Gesell
schaften und einer staat!. Entwicklungsgesellschaft ist. Hier ist ein Vergleich 
mit Landkreisen anderer Struktur falsch. 
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präventiv zu wirken. Die umfangreichsten Repressiv
maßnahmen werden bei den Tötungsdelikten eingeleitet, 
entsprechend hoch ist auch die Aufklärungsquote. Nun 
sind jedoch die meisten Morde Affekt- oder Konfliktver
brechen. Die Täter lassen sich gewiß nicht durch das 
sehr hohe Entdeckungsrisiko abschrecken. 

Immerhin wird aber dieses hohe Risiko als gewisser 
Damm wirken, der ein weiteres Ausbreiten der Mordkri
minalität hindert. Bei der allgemein festzustellenden Ten
denz, Gewalt in jeder Form zur Durchsetzung jedweder 
Ziele anzuwenden, würde die Mordziffer sich ähnlich ex
plosiv steigern wie die Raubkriminalität, wenn das Tatri
siko vermindert würde. Die anderen Formen der Gewalt
kriminalität - soweit sie sich als Straßenkriminalität zei
gen - sind be einfluß bar durch Repressivmaßnahmen. 
Das zeigt sich besonders dann, wenn die Bildung von 
Schlägertrupps oder Gruppen, die gemeinsam Gewalt
oder Zerstörungsakte begehen, rechtzeitig erkannt wird. 
Ihr Treiben hört schlagartig auf, sobald intensiv Ermitt
lungen einsetzen, d. h., sobald die Täter namentlich be
kannt sind und zu polizeilichen Vernehmung erscheinen 
müssen 17). 

Das gilt auch für den Raub. Der Handtaschen- und der 
Zechanschlußraub gehen zurück, wenn einige Fälle· ge
klärt wurden und diese Aufklärung in der Öffentlichkeit 
- und damit auch den anderen Tätern - bekannt wird. 
Zudem verunsichern Streifen und Kontrollen etwaige 
Tatorte. 
Auch den Straßen- und Geschäftsraub möchte ich hier
von nicht ausnehmen, soweit örtliche Täter in Betracht 
kommen. Ich habe die Erfahrung gemacht, daß es eine 
der wichtigsten Aufgaben des Leiters - K - ist, diese 
Raub- und Gewaltkriminalität in den Griff zu bekommen 
und die Täter vor Gericht zu stellen. Das wirkt sehr er
nüchternd auch auf alle anderen Täter, weil sich hier am 
deutlichsten zeigt, daß die Polizei schnell und wirksam 
reagieren kann. Versagt sie hier, so schließt man auf eine 
allgemeine Müdigkeit und Erfolglosigkeit, und das wirkt 
sich auch auf die anderen Täter aus. Zudem gilt der Räu
ber als eine Art Vorreiter, als Angehöriger einer Verbre
cher-Elite. Muß er sich der öffentlichen Gewalt beugen, 
so verlieren auch die Einbrecher und Diebe ihre allzu 
große Kühnheit. 
Beim Betrug ist eine Präventionswirkung durch Repres
sion schwer festzustellen. Erfolgreiche Ermittlungsver
fahren wirken verbrechensmindernd, wenn sie rechtzeitig 
bekannt werden. Kann - wie oft aus rechtlichen Grün
den - nicht sogleich nach Einleitung der Verfahren die 
Öffentlichkeit vor ähnlichen Praktiken gewarnt werden, 
so kann sich die Repressivmaßnahme nicht vorbeugend 
auswirken. Hier hilft nur eine fortgesetzte, mit Beispie
len versehene allgemeine Warnung als Primärprävention. 

Verhindern polizeiliche Maßnahmen den Diebstahl im 
öffentlichen Raum, also die sogenannte Straßenkriminali
tät und die Einbruchskriminalität, so wirken sich ganz 
allgemein Repressivmaßnahmen auch bei anderen Dieb
stahlsformen aus. Der Diebstahl in Kaufhäusern und 
Selbstbedienungsgeschäften geht dann zurück, wenn 
technische Einrichtungen sichtbar installiert sind, die den 
Diebstahl verhindern sollen, oder wenn Warenhausdetek
tive aktiv werden - auch dann, wenn es sich nur um be
stimm te Tage in der Woche handelt. 

17) Anders liegen die Dinge, wenn es sich um Schlägertrupps handelt, die sich in 
ihrem Verhalten verfestigt haben (Rocker) und nun als neue Subkultur anzu
sprechen sind. Hier sind andere Maßnahmen anzusetzen. 



Hier zeigt es sich plötzlich, daß auch die Ladendiebe 
durchaus in der Lage sind, »ihre Finger bei sich zu 
behalten« und vom Stehlen abzulassen. Steigt das Risiko 
der Entdeckung, dann geht offenbar auch der )>unerklär
liehe Zwang« zurück, unter dem viele angeblich handeln 
müssen. - Eine energische Verfolgung der am Drogen
geschäft beteiligten Dealer, vor allem der Kleinverteiler , 
führt dazu, daß auch das Geschäft mit dem Rauschgift 
zurückgeht. Das Bekämpfungssystem, das beim Amei
senhandel ansetzt, um die Kleinverteiler vor den Richter 
zu bringen bzw., soweit sie süchtig sind, der Behandlung 
zuzuführen, macht zwar die meiste· Arbeit, ist aber die si
cherste Methode, um den Drogenhandel zu verhindern. 
Ohne den Kleinverteiler kann der Großhändler seine Wa
re nicht loswerden, der Konsument nicht an sie heran
kommen. Daß darüber hinaus der Drogenaufklärung und 
-beratung eine sehr bedeutsame Rolle zukommt, ist 
selbstverständlich. 

Unterschiedlich sind die Präventivwirkungen der Repres
sivtätigkeit bei verschiedenen Tätergruppen. 

Bei den Triebtätern ist die Aufklärungsquote befriedi
gend, kriminalpolizeiliche Maßnahmen werden energisch 
und rasch durchgeführt. Dennoch ist der Präventiveffekt 
gering. 

Das liegt am System unseres Strafrechts, das den Trieb
täter - soweit er nicht einer Heilanstalt zugeführt wird 
- mit einer Freiheitsstrafe belegt, so daß er nach deren 
Verbüßung wieder entlassen wird. Der entlassene Trieb
täter ist aber kein geheilter Triebtäter. Er wird also wie
derum straffällig werden, denn ein abschreckender Er
folg der Strafe ist hier nicht möglich. Hier werden wir 
uns endlich einmal etwas einfallen lassen müssen. Auf 
die Gefahren durch nicht geheilte und entlassene Triebtä
ter ist wiederholt - u. a. auch durch mich - in der Öf
fentlichkeit hingewiesen worden. 

Eine ähnliche Problematik ergibt sich bei Debilen und 
bei Geisteskranken. Sie bilden, soweit sie straffällig wur
den, auch weiterhin potentielle Gefahren. Repressivmaß
nahmen dienen hier lediglich dem Bekanntwerden sol
cher Täter. Weder durch diese Polizeitätigkeit noch 
durch Maßnahmen der Justiz läßt sich eine Präventions
wirkung erreichen - allenfalls die Einweisung in Anstal
ten führt sicher zur Verhinderung künftiger Taten. Doch 
bleibt immer das Problem der bevorstehenden Entlas
sung. 

Ermittlungen gegen Kinder und Jugendliche haben dem
gegenüber einen erheblichen Präventivwert. Wird hier 
durch die kriminalpolizeilichen Ermittlungsmaßnahmen 
der kindliche oder jugendliche Täter erkannt, so lassen 
sich in der Regel durch geeignete Maßnahmen Straftaten 
dieser und ähnlicher Art verhindern. Pädagogische Ein
wirkungen, Beratungen durch den Jugendpsychiater und 
Jugendpsychologen führen in diesem Alter noch dazu, 
daß das festgestellte Fehlverhalten eine einmalige Episo
de bleibt. Demgegenüber ist der Prozentsatz solcher 
Jungtäter, die durch vorbeugende Maßnahmen nicht zu 
beeinflussen sind, gering. Andererseits wird gewöhnlich 
dann, wenn kriminelles Verhalten zu spät erkannt wird, 
die Sozialisierung schwieriger sein und der Erfolg sehr 
viel fraglicher. Es besteht also ein dringendes Bedürfnis, 
die Aufklärung im Bereich der Kinder- und Jugendlichen
kriminalität zu erweitern. So ist ein ganz erheblicher Teil 
der Diebstahlskriminalität Kriminalität junger Menschen. 
Leider ist in diesen Bereichen die Aufklärungsquote teil-

weise sehr gering. Hier müssen mehr Zeit und mehr Per
sonal eingesetzt werden, um dafür zu sorgen, daß diese 
Jungtäter rechtzeitig erkannt und auf ihrem Weg in die 
Kriminalität angehalten werden. 

Oft sind es ja Serien taten - man kann manchmal von re
gelrechten Rauschzuständen sprechen, in denen sie sich 
dabei befinden. Je früher sie diesem Zustand entrissen 
werden umso besser für sie. Der Vorschlag von 
Pongra;z 18), der Polizei diese Anzeigen zu entziehen, ist 
praxisfremd, die Begründung der »Etikettierung« falsch. 
Eine andere Frage ist es allerdings, ob die gesetzlich 
möglichen Maßnahmen in allen Fällen durchgreifen. Of
fenbar fehlt es auch hier an einer zweckmäßigen Sank
tion. Sie müßte immerhin so stark sein, daß sie als fühl
bar empfunden wird, zum anderen aber die Möglichkei
ten in sich tragen, pädagogisch und medizinisch helfend 
einzugreifen. Es fehlt auch - gerade für die gefährdeten 
oder bereits kriminell sich betätigenden Jungtäter - an 
Möglichkeiten, ihre Kräfte sinnvoll einzusetzen. So 
könnten die im Referentenentwurf für ein neues Jugend
hilfsrecht vorgesehenen Maßnahmen der außerschuli
schen Jugendbildung helfen, Kriminalität zu ver
hindern 19). Leider vermißt man in diesem Entwurf -
wie auch sonst im Jugendhilferecht - jeden Bezug zur 
Polizei. Man nimmt diese nicht einmal zur Kenntnis, ob
wohl sie auf diesem Gebiet wichtige lmd wirksame Maß
nahmen durchzuführen hat und die Zusammenarbeit mit 
den Jugendbehörden doch ganz ausgezeichnet ist 20). 

Der Berufs- und Gewohnheitsverbrecher, in der Regel 
ein nicht sozialisierungsfähiger und auch nicht sozialisie
rungsbereiter Typ, wird an und für sich seit jeher. en~r
gisch durch Repressivmaßnahmen bekämpft. Er WIrd J~
doch nur für die Zeitdauer der Strafverbüßung von wel-

. teren Taten abgehalten und beginnt sein Handwerk in der 
Regel sofort nach seiner Haftentlassung. 

Die Präventiv wirkung dauert also nur solange an, wie die 
Strafhaft andauert. Eine Änderung dieses unbefriedigen
den Zustandes wird sich wahrscheinlich nur durch Maß
nahmen der Sozialisierung im Zuge der Reform des Straf
vollzuges erreichen lassen, zudem wird eine wir~.same 
Hilfe nach der Entlassung, verbunden mit einer Ande
rung des Milieus, notwendig werden. All' dies kostet 
Geld, Reformen in dieser Richtung sind dieserhalb in 
nächster Zeit kaum zu erwarten. Bei den gegenwärtigen 
Zuständen wird es daher dabei bleiben, daß nach der 
Entlassung erneute Straffälligkeit eintritt. 

. Beim Gelegenheitstäter hat jedoch die Repression eine 
gute Präventivwirkung. Der in der Regel sozial eingeor~
nete Gelegenheitstäter ist durch eine fühlbare Strafe, dIe 
ihn auf sein Fehlverhalten aufmerksam macht, in der Re
gel so abgeschreckt, daß er sein Fehlverhalten ändert und 
sich wieder gemeinschafts freundlich verhält. Es wird hier 
nicht eine harte Strafe gefordert, es wird hier lediglich 
darauf Wert gelegt, daß der sozial eingeordnete Täter, 
der stiehlt, eine der Tat gemäße Sanktion erhält, die sein 
Fehlverhalten als Handlung gegen die Gemeinschaft klar
stellt. Geschieht das nicht, wird auch die einmalige Fehl
handlung nicht verfolgt, so besteht die Gefahr der Tat
wiederholung, weil die Fehlhandlung verharmlost und als 
geringfügig angesehen wird. Hier wäre eine lückenlose 
Strafverfolgung von erheblichem präventiven Wert. Lei-

18) Vgl. Pongratz, Lieselotte u. a.: Kinderdelinquenz, München 1975, S. 91. 

19) Gesetz f. Jugendhilfe - Referentenentwurf v. 1. 4. 74 - §§ 31-37. 

20) Mit Recht bemängelt auch Kaiser, Zeitschrift für Rechtspolitik, S. 212, diesen 
Umstand. 
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der geht die Rechtsentwicklung hier einen konträren 
Weg, sie verzichtet weitgehend auf die Verfolgung und 
verhindert dadurch polizeilich wirksame Maßnahmen zur 
Eindämmung solcher Taten. 

Aus den bei der repressiven Bekämpfung resultierenden 
Erfahrungen heraus ergeben sich auch zwangsläufig U n
tersuchungen der Objekte von Straftaten und der Opfer 
von Straftaten. Aus dieser Betrachtung der Rolle des Ob
jekts und der Rolle des Opfers können wiederum Maß
nahmen für die Verbrechensverhütung erschlossen wer
den. Die Verbrechensverhütung von Opfer und Objekt 
her ist aber nur möglich durch die ständig aus der repres
siven Verbrechensbekämpfung sich ergebenden Erfah
rungen, so daß letztlich die Primärprävention nur betrie
ben werden kann durch die Sekundärprävention. Eines 
hängt vom anderen ab. 

111. Erschwernisse und Hindernisse 
repressiv-präventiver Tätigkeit 

Polizeiliche Repressivtätigkeit ist nur ein Teil der Repres
sivmaßnahmen des Staates. Sie muß ergänzt werden 
durch die Maßnahmen der Justiz. Eine Präventivwirkung 
wird am ehesten erzielt, wenn der Straftat sofort auf dem 
Fuße die Strafe folgt. Dann wirkt sie. Eine Präventivwir
kung ist kaum noch vorhanden, wenn die Verhandlungen 
erst längere Zeit später - mitunter erfolgen sie ja erst 
nach Jahren - stattfinden. Die Tat läßt sich nur noch 
schwer rekonstruieren, der Täter ist inzwischen völlig 
verändert, von der seinerzeitigen Tat hat er sich innerlich 
gelöst, beurteilt sie anders, hat gelernt, ist gereift, viel
leicht auch mehr in die Kriminalität verfallen als ehedem, 
weil er nicht rechtzeitig gestraft wurde. Das alles muß 
die spezial- wie die generalpräventive Seite der Strafe er
heblich schwächen. Sie verpufft. Man sollte daher ernst
lich bemüht sein um eine Beschleunigung der Strafver
fahren. Es müßte doch möglich sein, auch hier moderne 
Methoden und technisierte Abläufe zu entwickeln, die 
ein zügiges Verfahren ermöglichen. Ohne eine solche Be
schleunigung bleibt . die Tatermitdung der Polizei doch 
ohne Tiefenwirkung. 

Die vorbeugende Wirkung polizeilicher Straftatenaufklä
rung wird auch behindert und erheblich erschwert durch 
die Darstellung der Verbrechen in den Massenmedien. 
Der heute mögliche optische 'und akustische Naturalis
mus der Fernsehdarbietungen führt regelrecht zur Züch
tung von Verbrechern. 

Zu denken ist hier an die Breitenwirkung, die beispiels
weise die Fernsehdarstellung des Bankraubes mit Geisel
nahme in München am 4. 8. 1971 erzielte. Wir hatten 
zwar hie und da vorher in Deutschland derartige Geisel
nahmen - ins Bewußtsein der Bevölkerung hat erst die
se Fernsehberichterstattung diese Möglichkeit der Ver
brechensausführung gebracht. Erst seit diesem Zeitpunkt 
haben wir plötzlich eine Ausbreitung und Ausdehnung 
der Geiselnahme bei uns zu verzeichnen - erst seit die
sem Tage zeigt die Kriminalität in Deutschland ein ande
res, ein brutaleres Gesicht. 

Seitdem geht es in dieser Richtung weiter, und die vielen 
Krimis und Western zeigen die Rezepte, wie man han
deln kann, lassen in ihrer Vielzahl die Anwendung von 
Gewalt als etwas Selbstverständliches im Leben des 
Menschen und als taugliches Mittel zur Durchsetzung ei
gener höchst persönlicher Ziele erscheinen. 
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Das gilt auch für so manche gutgemeinte Sendung, und 
auch eine vielgesehene Freitagssendung, die der Fahn
dung dienen soll, hat des öfteren Anregung, Rezept und 
Nachhilfestunden für die Verbrechensausführung gebo
ten. 

Auch Sendungen, in denen versucht wird, in die Motive 
und Hintergründe des Verbrechens einzusteigen, sind 
schief gewichtet. Sie sprechen immer nur vom Täter und 
dessen Verführungen und Gefährdungen. Sie vergessen, 
daß jede Tat auch ein Opfer hat, das sich verließ auf 
Recht und Ordnung, das von der Gemeinschaft Sicher
heit und Hilfe erwarten durfte. Warum wird denn nicht 
endlich einmal - um Verbrechen zu verhüten - davon 
gesprochen, daß die Tat verabscheuungswürdig, gemein 
oder hinterhältig war, daß sie fremdes Vermögen schä
digte und daß die Polizei zu Recht den Täter ermittelte 
und er dafür einzustehen hat? Hier könnte präventiv ge
wirkt werden - und wenn jemand weiß, daß er für jede 
Straftat zur Verantwortung gezogen wird und dafür ein
stehen muß, dann wird er es lassen - vor allem, wenn 
ihm dies mit den Mitteln der Medien dargestellt wird. 
Auch sollte endlich, da der Staat auf dem besten Wege 
ist, die Grenze der Verbrechensverfolgung zurückzuver
legen, der Geschädigte die Möglichkeit erhalten, als Ne
benkläger in allen Straftaten in das Verfahren gestaltend 
einzugreifen und den Staat dazu zwingen können, zu ur
teilen. Heute kann er es nicht - nur bei den Privatklage
delikten. Das ist unsinnig, wie schon der Kommentar von 
Löwe-Rosenberg bemerkt 21). 

Auch könnte so durch Betonung des Gedankens der Wie
dergutmachung gegenüber dem Opfer das Wissen um die 
Verantwortung des Täters auch gegenüber demjenigen, 
den er schädigte, gestärkt werden. Nicht allein gegen die 
Gesetze des Staates hat er sich vergangen - er hat einen 
Mitmenschen verletzt, dem gegenüber er nun sein U n
recht bekennen muß, mit dem er sich - es bleibt nichts 
übrig - versöhnen muß, um den Frieden wiederherzu
stellen, den er bmch. 

Schließlich sollte die Polizei Öffentlichkeitsarbeit trei
ben, um die Erfahrungen und Erkenntnisse ihrer repressi
ven Tätigkeit für die vorbeugende und verhütende Ver
brechensbekämpfung aufzuzeigen. - Sehr vieles, was 
auf dieser Tagung als Forderung der präventiven Verbre
chensbekämpfung vorgetragen wurde, wird bei unseren 
Polizeibehörden längst praktiziert. Nur ist das offenbar 
noch nicht überall der Öffentlichkeit bekannt und be
wußt geworden. Alle diese Maßnahmen - Vorträge und 
Seminare für Eltern und Schüler, Beratungen bestimm
ter Zielgruppen, Besuche ganzer Schulklassen bei den 
kriminalpolizeilichen Beratungsstellen, bei denen nicht 
nur technische Beratung, sondern auch eine Erörterung 
sonstiger Fragen stattfindet, die Kinder und Jugendliche 
im Zusammenhang mit der Kriminalität interessieren, Ju
gendschutzmaßnahmen mannigfacher Art, Schwerpunkt
aktionen präventiver Natur bei bestimmten Delikten (et
wa der Rauschgiftkriminalität) - sollten jedoch als stän
dige Einrichtungen institutionalisiert werden und bei al
len Behörden Eingang fInden. Auch bedarf es neben der 
Zuweisung entsprechender finanzieller trIittel auch der 
Zuweisung von Planstellen für diese Arbeit. 

Bei dieser präventiven Arbeit wird man auch betonen 
müssen, daß die großen. und die schweren Verbrechen 
sich verhüten lassen, wenn man im Kleinen auf Lauter-

21) StPO-Kommentar Löwe-Rosenberg, 22. Auflage, Anmerkung 4 vor § 395. 



keit und Ehrlichkeit sieht. Wenn man darauf verzichtet, 
im Nachbarn den Feind zu sehen und auf jeden neidisch 
zu sein, der anders ist oder anders lebt als man selbst. 
Man wird darauf hinweisen müssen, daß alle, die Haß 
und Neid säen schon in Kinderseelen hinein - etwa 
durch Schulbücher -, Gewalt ernten und daß man nur 
dann zum Räuber wird, wenn man lernt, im Mitmen
schen den Feind und nicht den Freund zu sehen. Denn 
auf absoluten Gewaltverzicht hin ist unsere Gesellschaft 
aufgebaut. 

Dieses Miteinanderleben in Frieden garantiert jedem die 
Freiheit. Wächter dieser Gemeinschaftsordnung aber ist 
die Polizei - sie allein ist in der Lage, inneren Frieden 
und Freiheit dadurch zu garantieren, daß sie die Störer 
dieser Rechtsgüter verfolgt. So wird die Freiheit des Bür
gers nur durch die Sicherheit gewährleistet, die wir zu ge
ben haben. Diese Sicherheit darf nicht soweit gehen, daß 
sie die Freiheit des Bürgers völlig eingrenzt. Hier ein ge
sundes Maß zu finden, ist die Aufgabe unserer Zeit. J e
doch muß unter allen Umständen gewährleistet sein die 
Unverletzlichkeit des Lebens, der Gesundheit und des 
Eigentums unserer Bürger. Sicherheit und Freiheit müs
sen sich daher ergänzen, dürfen nicht als Gegensätze ge
sehen werden. Beide gemeinsam erst ermöglichen die 
Entfaltung der Persönlichkeit. 

Lassen Sie mich mit einer Betrachtung zu Mozarts 
»Zauberflöte« schließen. Zu dieser Oper hat bekanntlich 
Schikaneder den Text geschrieben, der die Weltanschau
ung des Freimaurertums wiedergibt. Nun ist das Frei
maurertum wohl die Wiege des Liberalismus, und Libe
ralität und Libertät besitzen heute mit Recht einen hohen 
Stellenwert. 

In dieser Oper findet sich nun die sehr bekannte Stelle: 

»In diesen heil' gen Hallen kennt man die Rache nicht, 
und ist ein Mensch gefallen, führt Liebe ihn zur 
Pflicht«. 

Was sagt dieser Spruch uns nun? Er drückt aus, daß auch 
unter dem Gesichtspunkt der Liberalität jeder Mensch 
die ihm im Hinblick auf die Gemeinschaft auferlegten 
Pflichten zu erfüllen hat, daß diese Pflicht von ihm be
stimmte Verhaltensweisen verlangt, denen er sich zu 
beugen hat, die er zu bejahen hat. Kann er dies nicht 
oder will er dies nicht, so ist er dahin zu führen. Führen 
aber heißt nichts anderes, als daß man ihn an beiden 
Händen faßt und in die Mitte nimmt und mit ihm den 
Weg beschreitet, der zu dieser Pflicht hinführt. 

Nichts anderes wollen wir Kriminalisten, wir Polizeibe
amte. Daß dieses hinführen in Liebe erfolgt und nicht 
aus Rache, darf ich als selbstverständlich unterstellen. 

Letztlich liegt dieser Gedanke den Repressivmaßnahmen 
unserer Beamten zugrunde, die für diese Aufgabe Tag 

und Nacht ihr Leben in die Schanze schlagen, um Frei
heit und Sicherheit für unsere Gesellschaft zu gewährlei
sten - auch wenn es aus ihren Mündern manchmal et
was ungewandt klingt, weil sie wie Moses am Sinai eine 
schwere Zunge haben, - denn nicht zum Reden, zum 
Handeln sind sie bestellt. 
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Prävention durch Repression? 
- aus der Sicht eines Kriminologen-

Fritz Sack 

I. 

Es ist nicht das übliche Geschäft eines Kriminologen 
. oder Sozialwissenschaftlers, sich mit einem Thema wie' 
dem hier gestellten intensiv zu beschäftigen. Man mag 
dies beklagen, und als Kriminologe ist man in der Tat bei 
den verschiedensten Gelegenheiten - insbesondere 
wenn man das abgeschirmte Gehäuse der eigenen Arbeit 
einmal verläßt - solchen Klagen recht massiv und ab
schätzig ausgesetzt; gleichwohl entspricht es einem gera
dezu institutionalisiertem Selbstverständnis, daß die Kri
minologie sich zwar über Erscheinungsformen, U rsa
chen, Entwicklungstendenzen der Kriminalität in der Ge
sellschaft äußern darf, doch sehr schnell das 
gebieterische »Schuster bleib bei deinem Leisten« er
fährt, wenn sie auch' versuchen sollte, daraus Kon~e
quenzen, Handlungsanweisungen an Politiker und Prakti
ker abzuleiten, die sich mit der Kriminalität nich nur ana
lysierend, diagnostisch und erklärend auseinandersetzen, 
sondern die auf Kriminalität zu reagieren und zu antwor
ten haben. 

Ärgerlich an der oft so gescholtenen Praxis»feind
lichkeit« der Kriminologie bzw. Kriminalsoziologie ist 
deshalb nicht so sehr der Tatbestand als solcher, sondern 
der Vorwurf, der der Kriminologie daraus erwächst. 
Denn diese Praxisferne ist nicht so sehr das Ergebnis ei
ner selbstgewählten Distanz ·des Kriminologen von den 
mit der Kriminalität zusammenhängenden praktischen 
Erfordernissen, sondern sie ist in weitaus stärkerem Ma
ße durch eine Haltung deIjenigen verursacht und bedingt, 
die diesen Vorwurf erheben. Die Kriminologie wird aus 
einer verbreiteten Theorie- und Wissenschaftsfeindlich
keit der· Praxis heraus auf Distanz gehalten. Indessen -
und das ist gleich hinzuzufügen - hat diese Wissen
schaftsfeindlichkeit natürlich ihre guten Gründe. Sie wä
re völlig falsch verstanden, wenn man sie begreifen wür
de als das ignorante, uninformierte Herummäkeln - ob
wohl es das auch gibt - an den Befunden und Methoden 
der Wissenschaft. Die Kriminologie und die Sozialwis
senschaft sehen sehr wohl, daß die Zurückhaltung (bis 
Zurückweisung) der Praxis gegenüber den Ergebnissen 
der Wissenschaft auf vielem anderen als dem der Böswil
ligkeit beruht. Die Praxis »weiß« natürlich, daß keine 
wie immer beschaffene Praxis auskommt ohne Vorstel
lungen über die Beschaffenheit des Gegenstandes, auf 

den sich praktisches Handeln ausrichtet, ohne Vorstel
lungen auch über die Ursachen des Geschehens, das man 
handelnd verändern will, nicht denkbar ist ohne Annah
men darüber, wie sich die von der Praxis in Gang gesetz
te Handlung auf den Gegenstand auswirken wird. Das 
heißt, auch Praxis kommt, obwohl sie sich durch ihre 
Vertreter oft geradezu mutwillig ihrer Theorielosigkeit 
als Tugend rühmt, nicht an dem vorbei, was die Wissen
schaft ausschließlich betreibt. Denn die Handlung des 
Theoretisierens und der Inbegriff von Wissenschaft be
deutet nichts anderes als Vorstellungen über einen be
stimmten Gegenstand, über dessen Bedingungen und des
sen Konsequenzen zu entwickeln, zu überprüfen und zu 
kontrollieren. 

Auf einer so allgemeinen Ebene wird man sicherlich den 
Gegensatz zwischen Theorie und Praxis aufheben kön
nen, ohne auf nennenswerten Dissens zu stoßen. Wenn 
sich trotzdem so hartnäckig die Theorie-Praxis-Kontro
verse hält, so muß es an anderen Dingen liegen. Hier bie
ten sich zwei Möglichkeiten an. Die eine wäre die, daß 
die Praxis der Theorie, der Kriminalpraktiker also dem 
Kriminologen vorhält, er würde zu Ergebnissen gelan
gen, die der empirischen Nachprüfung nicht standhalten, 

. d. h., der Kriminologe würde nicht mit zuverlässigen und 
objektiven Methoden 'sein Geschäft treiben. 

Dieser Streit, würde man ihn ernsthaft aufnehmen, was 
aber in der Tat selten und wohl zu Recht nicht geschieht, 
kann - abgesehen von einigen Ausnahmen und U n
glücksfällen in der WissenschaIt, die es natürlich auch 
gibt, da Wissenschaftler eben Menschen sind --;- nur zu 
einer Niederlage der Praxis führen. 

Wichtiger erscheint mir ein anderer Aspekt des Hinter
grundes dieser Kontroverse zu sein. Für den Praktiker ist 
Wissenschaft nicht allein nach der Elle der Regeln und 
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Methoden wissenschaftlicher Beweisführung zu bemes
sen, sondern auch danach, inwieweit ihre Befunde beste
hende Praxis, geübte Routinen, vorhandene Handlungs
möglichkeiten rechtfertigen, übersteigen, einschränken 
oder nicht. Theoriefeindlichkeit des Praktikers würde 
dann im Klartext heißen: Widerstand gegen wissen
schaftliche Befunde, die der Praktiker gemäß seines Be
rufes, gemäß der Institution, in der er sich bewegt oder 
auch gemäß des Auftrages, den er zu erfüllen hat, nicht 
verwerten und verwenden kann. Umgekehrt bedeutet 
Praxisfeindlichkeit der Theorie, daß der Wissenschaftler 
gemäß seinen eigenen Regeln und der ihm gestellten Auf
gabe nicht bereit und .willens ist, die Folgerungen seiner 
Befunde darauf abzustimmen, ob sie mit den nach ande
ren als wissenschaftlichen Kriterien bestimmten Hand
lungsmöglichkeiten des Praktikers übereinstimmen oder 
nicht. 

Würde sich Wissenschaft nur innerhalb der Grenzen zu 
bewegen haben, die durch die Verhaltensspielräume der 
Praxis abgesteckt sind, dann würde sich Wissenschaft 
schlechthin aufgeben. Sie würde ihre ureigene Aufgabe 
nicht mehr erfüllen können, die Grenzen zwischen Wis
se~', und Nichtwissen, zwischen falschem und richtigem 
Wissen zugunsten des letzteren zu verschieben. 

Ich bitte Sie deshalb um Verstandnis dafür, daß, wenn 
Sie den Eindruck gewinnen, auch meine Ausführungen 
zu dem mir gestellten Thema dem Vorwurf der Praxisir
relevanz, der Nicht-Praktikabilität ausgesetzt sind, d. h., 
wenn ich zu dem Ergebnis' gelange, daß Praxis so wie sie 
heute aussieht, von der Kriminologie als wenig vernünf
tig, zweckvoll und zielbestimmt bezeichnet wird, oder 
wenn die Befunde eine Praxis nahelegen, die aufgrund 
der Möglichkeiten praktischen und politischen Handeins 
nicht oder nur begrenzt realisierbar ist. Dieser Vorwurf 
gegenüber der Wissenschaft ist - wie wir sahen - nicht 
nell,. und dje Wissenschaft hat in gewisser Weise damit 
zu leben gelernt. Die Praxis ihrerseits hat vielfältige Mit
tel und Möglichkeiten der Immunisierung gegen wissen
schaftliche Ergebnisse und Folgerungen entwickelt, so 
daß auch sie nicht zu befürchten hat, Theorie und Wis
senschaft seien schon als solche dazu angetan, so wie sie 
ist, umzustülpen, zu verändern oder obsolet zu machen. 

11. 

Lassen Sie mich nun zu dem eigentlichen Gegenstand 
meines Themas kommen. Ich möchte dabei in der Weise 
vorgehen, daß ich zunächst versuche, die in dem Thema 
enthaltene Fragestellung etwas zu präzisieren und die be
grifflichen Instrumente zu benennen, die mir nötig schei
nen, um die aufgeworfen~ Fragestellung angemessen zu 
beantworten. 

Die Frage, die hier zur Diskussion steht, läßt sich auf 
folgende Weise umformulieren. Es geht um die Bestim
mung einer Ziel-Mittel-Relation: Die allgemeine Frage 
lautet: Welche. Mittel, Maßnahmen und Instrumente der 
Reaktion auf Kriminalität sind am besten geeignet, das 
Ziel der Prävention von Kriminalität zu erreichen? Spe
zieller geht es dabei um die Beziehung zwischen dem 
Mittel der Repression zu dem Ziel der Kriminalpräven
tion. Kann man dem Verbrechen dadurch zuvorkommen, 
daß man auf es repressiv reagiert? 

Das Problem, so gestellt, scheint auf den ersten Blick 
völlig einsichtig, akzeptiert und gleichsam vorverständ-
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nishaft abgesichert unter allen, die darüber diskutieren. 
Schaut man jedoch genauer und etwas eindringlicher hin, 
so stellen sich sehr schnell Zweifel ein. 

Diese Zweifel beginnen nicht erst bei der Antwort auf 
die Frage nach dem adäquaten Mittel. Sie stellen sich be
reits bei der hier als selbstverständlich unterstellten ober
sten Aufgabe der Kriminalpolitik und Strafrechtspflege 
insgesamt ein. Ist es wirklich das primäre Ziel der Krimi
nalpolitik, Verbrechen zu verhüten und zu bekämpfen? 
Ist es das alleinige Ziel der Kriminalpolitik oder nur eines 
unter mehreren? Der Frankfurter Strafrechtler Hassemer 
hat zu Recht daraufhingewiesen, daß es einem soziologi
schen Mißverständnis gleichkäme, wenn man in der Tat 
das einzige und oberste' Ziel der Kriminalpolitik darin sä
he Verbrechen zu verhüten und einzudämmen 1. Er 
m~cht dagegen geltend, daß die Strafrechtspflege und die 
Kriminalpolitik gerade in einer freiheitlich demokrati
schen Gesellschaft zum obersten Ziel nicht die effiziente
ste Form der Verhinderung und Verhütung von Krimina
lität erheben könne. Die Schranken, die sich der Staat 
bei der Strafverfolgung und der Durchsetzung seines 
Strafanspruchs gegenüber den Mitgliedern der Gesell
schaft selbst auferlegt hat, sind, wie Sie alle wissen, viel
fältiger Art. Sie schränken die Polizei in der Verfolgung 
von Kriminalität ein, sie erlegen dem Staatsanwalt und 
dem Richter in ihrer Ermittlungs- und Urteilstätigkeit 
Grenzen auf, die man, wollte man nur nach' dem Ge
sichtspunkt der reinen Zweckrationalität im Sin'ne der 
Verbrechensbekämpfung verfahren, nach dem Motto al
so, der Zweck - sprich die Verbrechensvorbeugung -
heilige die Mittel, sicherlich als Behinderung, als Hürde, 
als nichteffizient und nicht zieladäquat verwerfen würde. 

Läßt sich also schon aus rechtsstaatlichen Erwägungen 
eine Zielvorstellung nicht durch- und aufrechterhalten, 
die darauf aus ist, die Verhütung oder die Eindämmung 
der Kriminalität zum einzigen und alleinigen Prinzip der 
Strafrechtspflege und der Kriminalpolitik zu machen, so 
ergeben sich auch Einwände anderer' Art, die eine solche 
Bestimmung der Kriminalpolitik zurückweisen lassen. 
Dabei denke ich im wesentlichen an Einwände, die sich 
direkt aus der kriminologischen Forschung und ihren 
Befunden zitieren lassen. Zunächst ist an einen Sachver
halt zu erinnern, der für die hier zu führende Diskussion 
so allgemein beschrieben werden kann, daß er keiner be
sonderen wissenschaftlichen Einlösung und Beweisfüh
rung bedarf. Es geht darum, daß Kriminalität eine offen
bar allgegenwärtige Erscheinung darstellt, der sich - je
denfalls nach der uns verfügbaren Reichweite menschli
cher Erinnerung und Geschichtsschreibung - keine uns 
bekannte Gesellschaft hat entziehen können 2. Lassen wir 
die wissenschaftlich darüber geführte Diskussion einmal 
beiseite und unterstellen schlicht, daß dies so sei. Ich se
he auch nicht, daß gerade Praktiker diesen Grundtatbe
stand würden bestreiten wollen. 

Was aber bedeutet dies für das Ziel einer Verbrechens
verhütung und Ver1:?rechenseindämmung? Gibt man ein
mal das Ziel auf, das allen utopisch erscheint, nämlich 
Kriminalität ganz beseitigen zu können oder zu wollen, 
dann stellen sich sehr schnell eine Reihe von Folgepro
blemen ein, die bei einem ersten Blick auf die Themen
steIlung nicht ins Auge treten. Dann geht es nämlich dar
um zu fragen, auf welchen Teil der Kriminalität sich un
sere Präventionsanstrengungen zu richten haben, wann 
überhaupt der Ruf nach präventiven Bemühungen und 
Maßnahmen aufkommt. Handelt es sich um bestimmte 



Verbrechensarten, um bestimmte Tatbestände, handelt 
es sich um bestimmte Täter dieser oder jener Art, auf die 
unsere Präventionsmaßnahmen besonders zugerichtet 
sind? 

Nur selten findet man in der Diskussion über die Zielset
zung von Strafrechtspflege und Kriminalpolitik Aussa
gen, die sich als Antworten auf solche Fragen begreifen 
lassen: Das Selbstverständnis nicht nur unserer Institu
tionen und Instanzen strafrechtlicher Sozialkontrolle, 
sondern auch das der Öffentlichkeit und der Bevölkerung 
kann Kriminalität und die Reaktion der Gesellschaft dar
auf nur so denken und begreifen, daß sie nicht teilbar 
sind danach, was oder wer gesteigerte Anstrengungen 
präventiver Art auf sich ziehen soll und was bzw. wer 
nicht. Drückt sich nicht aber darin ein sehr elementarer 
und bisher nicht gelöster Widerspruch aus zwischen 
einerseits der Überzeugung, daß ein bestimmtes Quan
tum von Kriminalität zu jeder Gesellschaft gehört, daß 
aber auf der anderen Seite diese Einsicht nicht zur 
Kenntnis genommen wird, wenn es darum geht, Krimina
lität zu bekämpfen, ihr vorzubeugen und ihr zu wehren. 
Dieser Widerspruch läßt sich auch so formulieren: Ob
wohl wir fest davon überzeugt sind, daß Kriminalität und 
Kriminelle gewissermaßen zum Erscheinungsbild einer 
jeden uns bekannten Gesellschaft gehören, müssen wir in 
unserer Reaktion darauf doch so tun, als ob dies nicht 
der Fall sei 3. 

Ein weiterer Tatbestand, der zur Präzisierung kriminal
politischer Zielsetzung im Zusammenhang mit Präven
tionsmaßnahmen nötigt, ist gerade in den letzten Jahren 
von der kriminologischen Forschung mit besonderer Hin
gebung, ich möchte fast sagen Liebe, bearbeitet worden. 
Es handelt sich dabei um das Problem des Dunkelfeldes 
und der Dunkelfeldforschung - womit ein -Stichwort ge
setzt ist, daß allen hier im Saal Anwesenden nicht nur 
vertraut ist, sondern in verschiedenster Hinsicht Kopf
schmerzen bereitet 4. 

Kriminalpolitische Überlegungen sind insbesondere da
durch irritiert, daß sich das Problem unentdeckter Straf
taten, nicht überführter Straftäter, nicht ergriffener 
Straftäter nicht einfach als Problem mangelnder techni
scher Ausrüstung, defizienter Organisation und Kommu
nikation, nicht zustande gekommener Kooperation zwi
schen den verschiedenen Instanzen sozialer Kontrolle in 
horizontaler und vertikaler Hinsicht verbuchen läßt, son
dern daß die neuere Forschung mit großem Nachdruck 
und eindrucksvollen empirischen Befunden auf die Selek
tivität der strafrechtlichen Sozialkontrolle im einzelnen 
hindeutet. Welche Folgerungen aus solchen Ergebnissen 
der Kriminologie zu ziehen sind, ist weitgehend noch im 
Dunkeln und unbedacht. Man hat fast den Eindruck, daß 
solche Fragen schon deshalb nicht aufgenommen wer
den, weil wiederum das Selbstverständnis von Straf
rechtspflege und Kriminalpolitik einen solchen empirisch 
gesicherten Tatbestand nicht zur Kenntnis nehmen darf, 
wenn sie sich weiterhin ernst nehmen will. 

Wendet man einmal den Begriff der Chancengleichheit, 
der ja eine Art Grundmaxime geseUschaftspolitischer 
Zielsetzung überhaupt markiert, auch auf das Gebiet der 
Kriminalpolitik an, so müßte eigentlich eine Kriminal"' 
politik nach den Erkenntnissen der Selektionsforschung 
darauf ausgerichtet sein - so absurd das auch zunächst 
erscheint - Chancengleichheit auch im Bösen herzustel
len. Das aber würde bedeuten, daß auch präventive 
Maßnahmen darauf auszurichten sind, Verbrechensbe-

kämpfung in anderer Weise selektiv zu betreiben, als dies 
bisher geschieht: Denn die Tatsache, daß jegliche Krimi
nalpolitik im Ergebnis nur immer die Spitze des Eisber
ges tangiert und trifft, ist unter allen faktisch nur denkba
ren Konstellationen als Konstante anzusehen. 

Es kann mir hier im einzelnen nicht darum gehen, kon
krete Vorschläge und Ziele zu formulieren, die die künf
tige Richtung oder auch nur eine mögliche Richtung der 
Kriminalpolitik markieren sollen. Aufzuzeigen ist zweier
lei: Zum einen sind kriminologische Erkenntnisse und 
Befunde gedanklich in kriminalpolitische Folgerungen 
und Konsequenzen zu verlängern. Zum anderen bin ich 
auf den Nachweis aus, daß das vorgegebene Thema Vor
aussetzungen und Prämissen impliziert, die mit krimino
logischem Denken nur schwer vereinbar sind. 

Das Problem, das sich unter dem Stichwort der Selektivi
tät stellt, scheint mir dabei dieses zu sein. Eine Kriminal
politik und eine Strafrechtspflege, die zunehmend durch 
wissenschaftliche Befunde einen Verdacht bestätigt er
hält dem sie aufgrund von mehr oder weniger verbreite
ten 'Einstellungen und Überzeugungen in der Öffentlich- ' 
keit schon immer ausgesetzt ist, nämlich selektiv zu wir
ken, mit unterschiedlicher Reichweite hinsichtlich von 
Straftaten und Tätern ausgestattet zu sein, läuft Gefahr, 
die Voraussetzung der Möglichkeit präventiver Kriminal
politik überhaupt zu verlieren. Eine Kriminalpolitik, die 
im Ergebnis darauf hinausläuft, daß sie die einen mehr 
und die anderen weniger trifft, ist sicherlich kein, U nter
nehmen, das darauf rechnen kann, die nötige Koopera
tion und Unterstützung zu finden, die für jegliche Form 
der Politik vorhanden sein muß, will sie ihre Ziele errei
chen. 
Ein dritter Gesichtspunkt schließlich nötigt dazu, die Zie
le der Kriminalpolitik genauer zu überdenken 'und be
stimmter zu fassen. Es ist eine sozialwissenschaftliche 
und kriminologische Erkenntnis, daß Kriminalität nicht 
nur negative Funktionen, sondern durchaus auch ihre po
sitivell Funktionen hat, d. h., positive Konsequenzen 
auslöst, die zum Bestand und zur Stabilität eines sozialen 
Systems beitragen 6. 

Das ist ein Gedanke, der sich kriminalpolitisch wahr
scheinlich am wenigsten verwerten und unterbringen 
läßt. Als gesicherter Befund soziologischer Analyse der 
Kriminalität ist er unbestritten. Die Kriminalpolitik kann 
nichts damit anfangen. Der auf das Ziel der Bekämpfung 
und Zurückdrängung von Kriminalität ausgerichtete 
Praktiker kann daraus so gut wie keine praktischen oder 
kriminalpolitischen Handlungsanleitungen beziehen, der 
Soziologe und Kriminologe kann andererseits diesen 
Sachverhalt nicht einfach negieren. 

Aber damit noch nicht genug. Die Aussage erschöpft sich 
keineswegs in der Behauptung, das Verbrechen sei funk
tional für die Gesellschaft und für den Täter. Sie geht 
noch darüber hinaus, indem sei in die Behauptung der 
Funktionalität von Verbrechen nicht nur die Tatsache 
ihres Geschehens, sondern auch die weitere mit ein
schließt, daß die Gesellschaft und ihre Instanzen auf die
ses Geschehen adäquat, d. h. strafend reagiere. Zugespitzt 
formuliert heißt das, daß von der Aufgabe nicht gelassen 
werden kann, Verbrechen zu bekämpfen, wobei der Tat
bestand als solcher, nämlich die Verbrechensbekämp
fung, das Entscheidende ist und nicht so sehr das Ziel, 
unter dem Verbrechensbekämpfung sinnvoll und mit En
gagement der Beteiligten zu betreiben ist, nämlich das 
Verbrechen als solches abzuschaffen. 
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So ärgerlich und widersinnig, so resignatives für den ein
zelnen auch sein mag, der als Polizist, Staatsanwalt oder 
Richter seinen Beitrag dazu erbringt, an dem Ziel der 
Verbrechensbekämpfung mitzuwirken, wenn er sieht, 
daß noch so hoher Einsatz den Erfolg nicht bringt, auf 
den er ausgerichtet ist und den die Gesellschaft von ihm 
erwartet, so nachhaltig ist aus der S'icht der Kriminologie 
und Soziologie festzuhalten, daß, wenn man so will, um 
höherer Ziele als der der Kriminalpolitik wegen das Ver
brechen auch positive Funktionen für Gesellschaft und 
ihre Täter erfüllt. Das heißt, um es auf die Spitze zu trei
ben: Die Gesellschaft braucht den Verbrecher ebenso 
wie den Polizisten; den Polizisten kriegt sie aber nur, 
wenn sie so tut, als brauche sie die Kriminalität nicht. 

Lassen Sie mich diese Überlegungen zusammenfassen. 
Prävention von Verbrechen, die Vorbeugung, die Maß
nahmen zur Verhinderung von Kriminalität, unterlegen 
der Kriminalpolitik und den an ihrer Ausführung Betei
ligten eine Zielvorstellung, die sich auf der einen Seite 
rechtsstaatlich nicht voll legitimieren läßt, die auf der an
deren Seite erheblichen Einwänden von den kriminologi
schen und sozialwissenschaftlichen Befunden her ausge
setzt ist. Da Aussagen wie diese ihren eigenen Mißbrauch 
und ihr eigenes Mißverständnis fast schon einprogram
miert haben, sei der Gedanke noch einmal anders gewen
det: Die Bindung der staatlichen Reaktion auf Kriminali
tät an rechtsstaatliche Prinzipien schließt bestimmte 
Mittel der Verbrechensbekämpfung und -vorbeugung als 
unzulässig aus. Das aber bedeutet als Konsequenz par
tiellen Verzicht auf das Ziel der Verbrechensverhütung. 
Dieser ist als solcher krimillalpolitisch nicht thematisier
bar, aus kriminologischer und soziologischer Sicht hinge
gen nicht nur empirisch ausweisbar, sondern auch theore
tisch begründbar. Die Diskussion um präventive Maß
nahmen 'in der Verbrechensbekämpfung würde sicherlich 
mit mehr Gelassenheit, mit weniger Mißverständnis und 
auch mit geringerer Diskrepanz zwischen vorgegebenen 
Zielen und dem Grad ihrer VerwirkIlchung geführt wer
den können, wenn man sich dieser Zusammenhänge be
wußt wäre. Vor allem aber würde Kriminalpolitik die 
verhängnisvollen Fesseln ablegen können, die sie dazu 
zwingt, sozialstrukturell bedingte Erfolglosigkeit mit der 
Intensivierung der eigenen Anstrengungen zu beantwor
ten. 

IU. 

Der Unsicherheit in der kriminalpolitischen Zielsetzung 
steht eine ebenso große Unsicherheit bezüglich der Mit
tel zu ihrer Erreichung entgegen. Die jetzt folgenden 
Ausführungen meines Referats gelten generell der Frage, 
was die Kriminologie und die Sozialwissenschaften hin
sichtlich der Frage beizutragen haben, welches die adä
quaten Mittel zur Erreichung kriminalpolitischer Zielset
zungen sind. Spezieller ist durch das Thema genauer das 
Problem zu behandeln, ob als »repressiv« zu bezeichnen
de Mittel der Kriminalpolitik zur Prävention von Krimi
nalität etwas beitragen oder nicht. Um den behaupteten 
Zusammenhang noch präziser und damit überprüfbarer 
zu fassen, sind die Begriffe der Prävention und der Re
pression etwas gena~r zu betrachten. Bei »Prävention« 
handelt es sich, dem wortgetreuen Inhalt nach, um solche 
Maßnahmen der Verbrechens bekämpfung und -verhü
tung, die darauf gerichtet sind, eine strafbare Handlung 
erst gar nicht entstehen zu lassen. Die Wirkungen staatli
cher Reaktion auf Kriminalität, um die es hier geht, zie
len auf potentielle Taten und Täter, sind auf latente Kri-
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minalität gerichtet. Das Thema, das hier zu verhandeln 
ist, läßt sich also so stellen: Sind repressive Maßnahmen 
der Reaktion auf Kriminalität dazu geeignet, latente Kri
minalität erst gar nicht manifest werden zu lassen? 

Während sich der Begriff der Prävention so einigermaßen 
deutlich umreißen läßt, ist das bei dem Begriff der Re
pression keinesfalls so eindeutig und unumstritten. 
Schwierigkeiten kommen insbesondere dann auf, wenn 
man sich den eigentlichen Ursprungsort dieses Begriffes 
vergegenwärtigt. Er kommt aus der Psychoanalyse und 
findet dort Verwendung für die Analyse der Zusammen
hänge und des Zusammenspiels der psychischen Instan
zen einer Person, ihres Ichs, Über-Ichs und Es 7. Im wei
teren Sinne gehört dieser Begriff zur Bezeichnung der 
Operationen des Ich zur Abstimmung der Triebb~dürfnis
se des Es auf die in der Realität gegebenen Bedmgungen 
ihrer Verwirklichung. Das aber bedeutet auch, daß das 
Ich auf einen Sachverhalt reagiert, der als manifestes 
Problem oder als manifeste Handlung noch gar nicht 
sichtbar und vorhanden ist, sondern der sich auf irgendei
ne Weise als latente Möglichkeit, als eine Neigung, als ei
ne in Aussicht stehende Gefahr, als ein zu erwartender, 
aber ungewollter Zustand darstellt. 

Der aus dem psychoanalytischen Theoriebezug abgeleite
te Begriffsgehalt trifft zunächst keineswegs den Bedeu
tungsgehalt, den wir umgangssprachlich mit dem der Re
pression verbinden. Mit repressiven Maßnahmen und Re
aktionen verbinden wir Vorstellungen wie hart, rück
sichtslos, bedingungslos, unnachsichtig, kompromißlos 
und ähnliche Begriffe. Sie charakterisieren Merkmale 
und Eigenschaften der Maßnahmen, Instrumente, Mittel, 
die zur Erreichung eines Ziels eingesetzt werden. Im psy
choanalytischen Sinne kommt es m. E. aber gar nicht so 
sehr auf die Mittel und Reaktionen als solche an. Was 
vielmehr in dem Begriff »repressiv« mitschwingt und was 
m. E. seinen eigentlichen Kern ausmacht, ist wiederum 
zu verdeutlichen an dem spezifischen theoretischen Ge
halt und dem Kontext, den dieser Begriff in der psycho
analytischen Theorie einnimmt. Die Psychoanalyse sie~t 
den Menschen mit einer Triebstruktur ausgestattet, dIe 
Handlungsimpulse setzt, auf Befriedigung hindrängt, die 
jedoch bei der Umsetzung dieser Triebenergie in offenes 
Verhalten immer wieder an Grenzen, Hindernisse, 
schmerzliche Barrieren stößt. 

Während die Triebstruktur des Menschen m. a. W. nach 
Art einer anthropologischen und überhistorischen Größe 
gedacht wird, sind die in der Gesellschaft anzutreffende~ 
Verhaltensweisen des Menschen variabel, d. h., vom hI
storischen, sozialen Kontext abhängig, der sich seiner
seits in den Normen einer Gesellschaft, in Sitte, Brauch 
und Rechtsordnung niederschlägt. Das von Freud so be
nannte »Unbehagen in der Kultur« des Menschen meint 
genau dieses Spannungsverhältnis zwischen einer der Na
tur des Menschen innewohnenden Triebstruktur und der 
durch die jeweilige kulturelle Umgebung und historische 
Situation bestimmten Oberflächenstruktur des menschli
chen Verhaltens. 

In diesem Sinne läßt sich davon sprechen, daß menschli
ches Verhalten zwar bezogen auf seine grundlegenden 
Bedürfnisse und Strukturen, aber nicht mit ihnen iden
tisch ist. Man kann es auch so sagen: Das Verhalten hat 
nur einen symptomatischen Stellenwert für dahinterlie
gende, nicht im Verhalten unmittelbar sichtbar w~rdende 
Faktoren und Kräfte. Zwei Probleme ergeben SIch aus 
diesem Sachverhalt. Das eine besteht darin, das Span-



nungsverhältnis zwischen Verhaltensstruktur und ihnen 
zugrunde liegenden Triebbedürfnissen genauer zu be
stimmen. Das andere liegt darin begründet, daß eine Re
aktion auf Verhalten immer auch eine Reaktion auf Be
dürfnisse, Wünsche, Ziele, Intentionen usw. darstellt, für 
die das Verhalten ein Symptom darstellt. Die 
»Repressivität« von Maßnahmen oder Reaktionen der so
zialen Kontrolle läßt sich nunmehr nicht bloß - wenn 
überhaupt - darin erblicken, daß in besonders gewaltsa
mer bzw. unnachsichtiger Weise reagiert wird, sondern 
entscheidend scheint mir zu sein, daß Reaktionen in dem 
Maße aJs repressiv erscheinen und empfunden werden, 
in dem sie (1) das Spannungsverhältnis zwischen Trieb
und Verhaltensstruktur verschärfen, »Triebverzicht« er
höhen und (2) ausschließlich und einzig die Symptome in 
den Blick nehmen, auf sie reagieren, an ihnen orientiert 
sind, auf die Veränderung im positiven oder negativen 
Sinne solcher Symptome ausgerichtet sind. 

Die Psychoanalyse dient mir hier nur als Folie zur Erläu
terung eines Zusammenhangs, der sich auch verwenden 
läßt, ohne daß man genötigt ist zu unterstellen, der 
Mensch würde über Zeiten und Gesellschaften hinweg 
durch bestimmte elementare Bedürfnisse und Triebstruk
turen gekennzeichnet sein 8. Worauf es ankommt, ist der 
Gedanke, daß es nicht genügt, sich nur das äußerlich 
sichtbare Verhalten in der konkreten Tat- und Tätersitua
tion anzuschauen, sondern daß dieses Verhalten zurück
zuführen und zurückzukoppeln ist zu anderen Ebenen 
und Zuständen der Gesellschaft, die nicht unmittelbar im 
Verhalten selbst sichtbar werden. Das Verhalten eines 
Straftäters wie jedes Menschen ist Ausdruck von Zusam
menhängen, gesellschaftlichen Strukturen, die dem Ver
halten selbst nicht unmittelbar innewohnen und ihm an
zusehen sind, die weiter dem einzelnen Menschen auch 
in aller Regel nicht unmittelbar bewußt und zur Hand 
sind, sondern die sich erst der genaueren Betrachtung, 
der wissenschaftlichen Analyse und dem eindringlichen 
Forschen erschließen. Die Frage der »Prävention durch 
Repression« hat also den Zusammenhang von Verhalten 
und gesellschaftlichen Strukturen in den Blick zu neh
men, wenn· sie auf Antworten aus ist, die ihr zum einen 
sagen, welche Maßnahmen repressiv sind und welche 
nicht, die zum anderen Erfolg oder Mißerfolg repressiver 
Maßnahmen abzuschätzen vermögen. 

Dies alles sind natürlich keine Neuigkeiten, und die Ein
sicht darin ist nicht das Privileg des Wissenschaftlers. Je
dermann weiß, daß kriminelles Verhalten etwa sympto
matischen Stellenwert für die Konfliktlage eines Men
schen, für seine Biographie, für die soziale Situation, in 
der er sich befindet, hat. Ebenso, wenn dies einmal zuge
standen ist, wissen wir, daß die Konfliktlage, die Biogra
phie, die soziale Situation eines Menschen nicht dadurch 
aus der Welt zu schaffen sind, daß man darauf reagiert, 
was als Ausdruck dieser Situation zu betrachten ist. In 
diesem Sinne bedeutet das -repressive Reagieren auf 
Symptome zunächst nichts anderes als das Verstellen ei
ner Möglichkeit, daß sich dahinterliegende Ursachen, 
Faktoren und Zusammenhänge äußern können, bedeutet 
indessen nicht das Einwirken auf jene selbst. Die Logik 
dieser Argumentation liegt auf der Hand: Die Orientie
rung sozialer Kontrolle allein an dem Symptom, das Rea
gieren auf offenes Verhalten ohne Rücksicht auf dahin
terliegende Zusammenhänge bedeutet letzten Endes ein 
Symptom durch ein anderes zu ersetzen. Sie bedeutet 
dies dann um so mehr, wenn man davon ausgehen kann, 
daß die Spannung zwischen der Bedürfnisstruktur eines 

Menschen und der sozial vorgegebenen Verhaltensstruk
tur durch eine allein am Symptom orientierte soziale 
Kontrolle noch verstärkt wird. In diesem Sinne spricht 
die Soziologie des abweichenden Verhaltens davon, daß 
Kriminalität durch Krankheit, durch Alkoholismus, 
durch Apathie, durch Resignation und durch andere Va
rianten und Formen abweichenden Verhaltens substitu
ierbar ist 9. 

Ein Moment der Prävention durch Repression ist damit 
deutlich genug herausgestellt. Prävention durch Repres
sion heißt zunächst einmal ein offenes Verhalten unter
drücken um den Preis, damit ein anderes offenes Verhal
ten zu provozieren. Eine Kriminalpolitik, die dieses zum 
Ziel hat, ist m. E. deshalb genötigt abzuwägen, welchen 
Substitutionseffekt ihre repressiven Maßnahmen haben 
werden 10. Damit ist aber zugleich schon gesagt, daß eine 
Kriminalpolitik ihren Horizont erweitern muß und nicht 
nur darauf ausgerichtet sein kann, kriminelles Verhalten 
als Symptom zu unterdrücken, sondern sie muß sich die 
Frage stellen, welche Folgen dann nicht mehr kriminal
politischer , sondern sonstiger Art ihre repressiven Maß
nahmen auslösen. 

Auch das sind natürlich keineswegs neue Gedanken, 
wenn man etwa an die lange Reihe von Kriminalpoliti
kern denkt, die immer wieder den Zusammenhang zwi
schen Kriminalpolitik auf der einen Seite und Sozial- und 
Gesellschaftspolitik auf der anderen Seite beschworen 
haben, ohne daß daraus indessen nachhaltige Schlüsse 
gezogen worden sind. Die Namen von Franz v. Liszt und 
Gustav Radbruch mögen genügen, um anzudeuten, auf 
welche Tradition innerhalb der Kriminalpolitik ich mich 
dabei beziehe. 

Repressive Maßnahmen stellen also, das ergibt die bishe
rige Analyse, das Musterbeispiel einer an Symptomen 
orientierten Kriminalpolitik dar, die die dem Verhalten 
zugrunde liegenden Ursachen, Tiefenstrukturen - oder 
wie immer man das benennen will - außer acht läßt. 
Die Frage ist, ob sie damit schon hinfällig sind, ob damit 
schon gesagt ist, daß sie auch ihren Erfolg verfehlen. Bei 
der Antwort hierauf kommt es jetzt sehr genau darauf an, 
was unter Erfolg verstanden wird. Die Vorstellung, von 
der bei der Formulierung dieses Themas ausgegangen 
wird, ist ja wohl die, daß das repressive Reagieren auf 
kriminelle Täter diese oder - und vor allem - andere 
davor abschreckt oder davon abhält, die gleiche Tat noch 
einmal bzw. überhaupt zu tun. Die mit der präventiven 
Intention durchgeführte repressive Maßnahme kann den 
Täter und dessen Tat, die Objekte der konkreten Reak
tion sind, nicht meinen, sondern sie muß in die Zukunft, 
entweder die des gleichen Täters oder die anderer Täter 
zielen. Was zunächst das präventive Potential repressiver 
Akte auf den direkten Täter betrifft, so liegt auf der 
Hand, daß man dem nochmaligen Täter oder einer weite:
ren Tat dadurch zuvorkommen kann, daß man den Täter 
isoliert oder ihn unter intensive Dauerkontrolle stellt. 
Der dadurch erreichbare präventive Effekt ist unbestreit
bar - ebenso wie unbestreitbar ist, daß sich ein derarti
ger Kontrollaufwand in gleich welcher Form von Gesell
schaft langfristig nicht einrichten ließe. Man muß diesem 
Gedanken nur einen Augenblick lang auf der Spur blei
ben, um ihn selbst ad absurdum führen zu können. 

Prävention durch Repression, wenn sie denn kriminalpo
litisch ernsthaft sich bewähren soll, zielt auf den poten
tiellen Noch-Nicht-Täter, auf Situationen und Menschen, 
die nicht unter direkter und verhaltenseinschränkender 
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Kontrolle von Polizei oder anderen Institutionen stehen. 
Man mag dabei zum gedanklichen Ausgangspunkt den 
straffällig gewordenen Täter nehmen, der am eigenen 
Leibe und Leben erfährt, wie sich die Straftat auszahlt, 
welche Kosten sie verursacht. Obwohl dieser Fall nicht 
die typische Situation repräsentiert, mit der Prävention 
durch Repression erreicht werden soll, hat er vielleicht 
indikative Bedeutung für das Problem insgesamt. Die 
Rückfälligkeitswahrscheinlichkeit einmal mit dem Gesetz 
in Konflikt Geratener erlaubt es nun allerdings nur um 
den Preis des Ignorierens einer Unzahl empirischer Bele
ge und praktischer Erfahrungen, noch Hoffnung darin zu 
investieren, man könne durch Eskalation der Strafe oder 
durch verschärfte Strafdrohung den Rechtsbrecher dazu 
bringen, nach Verbüßen der Strafe nur deshalb von wei
teren Straftaten abzulassen, weil ihn der zugefügte 
Schmerz, das durchlittene Leid, eine Art Kosten-Nutzen
Bilanz .erstellen läßt, nach der sich künftiges Strafhan
deIn nicht mehr auszahlt. 

Dieser Gedanke der Spezialprävention ist empirisch dis
kreditiert, damit aber auch das dem Strafrecht zugrunde 
liegende Modell eines utilitaristischen Menschenbildes, 
das sich in den· sogenannten Handlungslehren der Straf
rechtswissenschaft immer noch zäh behauptet. 

Wenn schon der spezialpräventive Fall des Zusammen
hangs von Prävention und Repression empirisch wider
legbar ist, so sind Vorbehalte gegenüber einem general
präventiven Wirkungszusammenhang repressiver Art erst 
recht angebracht. Ein kriminalpolitisches Prinzip »Prä
vention durch Repression« spekuliert auf die General
prävention, darauf, daß A gleichsam aus den sichtbaren 
Erfahrungen des B lernt. Die Generalprävention stellt in 
der Tat die entscheidende Säule des Strafsystems dar. 
Dabei ist gleichgültig, ob die generalpräventive Wirkung 
negativ auf den Abschreckungseffekt oder positiv auf 
den Normeqnnerungs- und -bewahrungseffekt setzt. Die 
Überzeugung, daß die gesellschaftliche Ordnung der 
strafrechtlichen Absicherung bedarf, ist unerschüttert 
und der - so scheint es - wesentliche Legitimationsan
ker des Strafrechts. Folgerichtig zieht die Verschärfung 
des Kriminalitätsproblems den Gedanken an eine Ver
schärfung des Strafrechts nach sich - und beim Gedan-

. ken bleibt es regelmäßig nicht 11. 

Aber worauf stützen wir diesen Glauben, welche Erfah
rungen können wir beibringen, um ihn zu rechtfertigen? 
Die Kriminologie, so würde ich behaupten, hat bislang 
nur Befunde zutage gefördert, die Zweifel an der Richtig
keit generalpräventiver Wirkungen von Strafe auf die 
Entwicklung der KriminaHtät nähren 12. Sie hat bislang 
nicht nachzuweisen vermocht, daß Intensivierung von 
Strafverfolgung, Erhöhung und Verschärfung der Straf
reaktion sich dämpfend oder vermindernd auf die Krimi
nalität ausgewirkt haben. Im Gegenteil - sie kann auf 
Befunde verweisen, die den gerade umgekehrten Effekt 
belegen: Verschärfung der strafrechtlichen Reaktion 
führt zu Sekundärwirkungen der Kriminalitätserhöhung 
und -ausweitung insofern, als die Adressaten von Strafe 
und Reaktion zu Gegenstrategien und zu Gruppenbildun
gen geführt werden, deren zentraler Zweck darin bes.teht, 
Strafhandlungen zu begehen - sie nur eben effizienter 
und erfolgssicherer zu begehen. 

Die Kriminologie verfügt über ein intensiv aufgearbeite
tes Beispiel eines solchen Zusammenhangs zwischen der 
Art der Reaktion auf kriminelles Verhalten und die Ent
wicklung der Kriminalität. Es betrifft die Bekämpfung 
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der Drogenkriminalität. Hier gibt es gleichsam zwei hi
storische Experimente darüber, welche Auswirkungen 
ein Reaktionstyp mehr repressiver Art gegenüber einem 
anderen weniger repressiver Art auf die Entwicklung der 
Kriminalität hat. In den USA war die Bekämpfung der 
Rauschgiftkriminalität gekennzeichnet durch hartes und 
repressives Eingreifen, durch erhöhte Kriminalisierung, 
drastische Strafen und intensive Verfolgung. Das engli
sche Modell zeichnete sich dagegen durch größere Behut
samkeit, indirekte Formen der Bekämpfung und weniger 
täterausgerichtete Reaktionen aus. Der Erfolg beider Sy
steme war sehr unterschiedlich, und zwar im Sinne einer 
größeren Effizienz des englischen als des amerikanischen 
Systems. Auf eine knappe Formel gebracht, bestand die 
amerikanische Strategie in einem »Kriminalitätsmodell«, 
die englische Strategie in einem »Krankheitsmodell« 13. 

Andere Beispiele ließen sich anfügen. Hinreichend be
kannt sind die Ergebnisse über den Zusammenhang zwi
schen der Todesstrafe und der Entwicklung der durch sie 
geahndeten Straftaten. Es besteht schlicht keiner - wie 
das fast schon amüsante Beispiel belegen mag, daß 
Taschendiebstähle zu einer Zeit, als diese noch mit dem 
Tode bestraft wurden, am häufigsten dann vorkamen, 
wenn ein dieser Tat überführter Täter öffentlich die ver
wirkte Strafe erfuhr. 

Der hier aufgezeigte Sachverhalt und die dazu beige
brachten Befunde der Kriminologie, die mehr als Skepsis 
an der These aufkommen lassen, Repression sei ein si-

. cheres Mittel der Verbrechensprävention, ist in der neue
ren Kriminalsoziologie ausführlicher thematisiert wor
den. Mehr noch: die sogenannte Labeling-Theorie hat. 
Mechanismen bloßgelegt, die zumindest unter bestimm
ten Bedingungen einen direkten und positiven Zusam
menhang zwischen Schwere und Grad der Repression 
und der Kriminalität vermuten lassen, d. h., sie behaup
tet die genau umgekehrte Beziehung zwischen Handlung 
und Reaktion als diejenige, die von der Idee der General
prävention unterstellt wird. 

Ich weiß, daß diese und ähnliche Theorien der Krimino
logie bei vielen eher Kopfschütteln als Kopfnicken her
vorrufen. Das ändert sich auch dann nicht, wenn man 
daran erinnert, daß Reaktion auf oder das Drohen mit 
Strafe nicht das Unterlassen der bestraften Handlungen 
nach sich ziehen muß, sondern die Überlegung, wie man 
das nächste Mal oder wie man anders als der, den es er
wischt hat, die Strafe vermeiden kann. Wir behalten 
auch noch das Kopfschütteln bei, wenn wir uns der all
täglichen Erfahrung vergewissern, daß der Großteil unse
rer Handlungen keinen kalkulierten, rationalen und alle 
Folgen bedenkenden Plänen entspringt, sondern mehr 
oder weniger situativ bedingten Impulsen und Hand
lungsreizen folgt. Der ausbleibende Erfolg von Strafe 
und Repression wird nicht solchem zu unserer Alltagser
fahrung gehörenden Wissen zugerechnet, sondern der 
Tatsache, daß die Strafe eher nicht sichtbar, nicht 
ernsthaft, nicht bedrohlich genug erscheint oder ·ausfällt. 
Wir sind gleichsam nach der Art einer Einbahnstraße 
programmiert, die nur die Bewegung in einer Richtung 
zuläßt und kein Umkehren gestattet. 

IV. 

Ich meine, daß vielleicht keine Berufsgruppe diesen Wi
derspruch zwischen vorgegebenem Ziel und vorgegebe
nem Mittel zur Realisierung dieses Ziels so stark empfin-



det wie die Polizei in ihrer täglichen Berufspraxis. Die ihr 
fast ausschließlich verfügbaren Möglichkeiten und Maß
nahmen sind solche der Repression. Sie haben zur 
Grundlage die Theorie, daß Strafen die einzig mögliche 
und erfolgreiche Art der Reaktion auf die Kriminalität 
darstellt. Sie ist es aber auch, die vielleicht wie keine an
dere Gruppe am hautnahesten die Fragwürdigkeit dieser 
These tagtäglich erfährt. 

In einer Arbeit nicht eines Kriminologen, sondern eines 
zwar nicht in der täglichen Kleinarbeit steckenden, aber 
doch wohl eines wissenschaftsfernen Praktikers, des Mi
nisterialdirigenten Dr. Stümper aus Stuttgart, der sich die 
Frage nach der Chance der Prävention in heutiger Zeit 
stellt, las ich bei der Vorbereitung auf diese Tagung Aus
führungen, die sehr wohl auch ein Kriminologe oder Kri
minalsoziologe hätte formulieren können 14. Als Krimina
litätsursachen waren dort Faktoren und Dinge benannt, 
die m. E. den entscheidenden Fingerzeig darauf geben, 
warum das repressive Reagieren keine adäquate Antwort 
auf die Kriminalität darstellt. 

Ich nenne sie in unsystematischer Reihenfolge: Materia
lismus, Verstädterung, Aggressivität, Schnellebigkeit, die 
Zerstörung traditioneller Werte. In anderer Terminologie, 
in systematischer Verknüpfung, in wesentlich vermittel
terer Form, als sie dort erscheinen, würde die Kriminal
soziologie zu sehr ähnlichen Ergebnissen gelangen. Sie 
würde nur eins noch hinzufügen: die Faktoren, die dort 
als Ursachen des Bösen angeführt werden, sind gleichzei
tig auch solche, derer wir uns rühmen und die wir für 
verantwortlich halten für die guten Dinge unserer Gesell
schaft. Darin aber mag begründet sein, daß wir uns ge
genüber der Kriminalität nur repressiv, d. h., nur an 
Symptome und nicht an die Ursachen rührend, verhalten 
können. 

Das Ergebnis der Überlegung bleibt unbefriedigend, 
wenn nicht zumindest versucht wird, die Ungereimtheit 
anzusprechen, daß auf der einen Seite die Kriminologie 
so nachhaltig der Hoffnung widerspricht, man könne Kri
minalität repressiv bändigen, auf der anderen Seite die 
kriminalpolitische Praxis sich ebenso nachhaltig taub ge
genüber solcher Skepsis zeigt. Ich möchte zum Abschluß 
eine zwar nicht überprüfte, aber mir doch plausible Ver
mutung zu diesem Widerspruch äußern. Ist schon Prä
vention durch Repression nicht zu erreichen, so scheint 
aber ein Ziel sicher damit im positiven Sinne verknüpft 
zu sein: das, was man in der Politik das Sicherheitsbe
dürfnis der Bevölkerung zu nennen pflegt. Ich möchte 
die These wagen, daß sowohl das Gefühl der U nsicher
heit in einer Gesellschaft und damit das Bedürfnis nach 
Sicherheit als auch das Gefühl der Sicherheit, obwohl auf 
Kriminalität bezogen, in einem starken Maße von dem 
realen Geschehen auf dem Gebiet der Kriminalität und 
der Kriminalitätsbekämpfung unabhängig ist, unabhängig 
auch davon, ob Repression abschreckt oder nicht. Es 
handelt sich in beiden Fällen um psychische Prozesse, 
die sich zwar auf reale Vorgänge außerhalb der subjekti
ven Verarbeitung und Wahrnehmung beziehen, die aber 
durchaus ihren jeweils eigenen Gesetzmäßigkeiten fol
gen. Sicherheit entsteht schon dadurch, daß man glaubt, 
Kriminalität lasse sich durch Strafandrohung zügeln, ent
steht schon durch die Entschlossenheit der Verfolgung 
und des harten Zugreifens. 

Zwar kann sich das subjektive Erleben nicht gänzlich 
vom realen Geschehen abkoppeln, aber der Grad der Im
munisierung von Vorstellungen und Vermutungen über 

die Kriminalität und den Kriminellen gegenüber den dazu 
vorhandenen wissenschaftlichen Befunden erscheint hö
her als auf den meisten anderen Gebieten menschlichen 
Verhaltens. 

Anmerkungen: 

1. Vgl. W. Hassemer. Strafrechtsdogmatik und Kriminalpolitik, Rein
bek b. Hamburg 1974, S. 126 ff. Hassemer bemüht sich sowohl um 
eine immanente Präzisierung normativer Theorieansprüche der Straf
rechtswissenschaft wie um eine Zurichtung von Fragestellungen, die 
eine interdisziplinäre Bearbeitung von Sozialwissenschaften und 
Rechtswissenschaften ermöglichen. Grundlegend für Position und Ar
beitsweise Hassemers ist weiterhin seine Arbeit »Theorie und Sozio
logie des Verbrechens«, Frankfurt a. M. 1973. 

2. Die Frage nach der Allgegenwart des Verbrechens (Ubiquität der Kri
minalität) ist in den letzten Jahren zum Kristallisationspunkt der Kri
tik seitens einer radikal sozialstrukturellen Interpretation von Krimi
nalität an, der bisherigen Kriminologie geworden. Vgl. hier F. Wer
kentin u. a., Kriminologie als Polizeiwissenschaft oder: Wie alt ist die 
neue Kriminologie?, in: Kritische Justiz 1972, H. 3, S. 222 ff, insbe
sondere S. 232 ff. Die Verteidigung der These von der »Normalität 
des Verbrechens« unternimmt u. a. G. Kaiser. Kriminologie. Eine 
Einführung in die Grundlagen, Karlsruhe 1971, S. 22 f. 

3. Es ist in der Tat eine sehr merkwürdige Beobachtung, daß die These 
von der Normalität des Verbrechens, die in der theoretischen Diskus
sion bemüht und akzeptiert wird, kriminal politisch kaum Verwen
dung findet. Dieser Widerspruch, ursprünglich von E. Durkheim in 
seinen »Regeln« formuliert, ist - so scheint es - theoretisch zwar 
zu bändigen, praktisch aber kaum zu »verarbeiten«. Eine etwas aus
führlichere Diskussion dieser Diskrepanz zwischen kriminologischer 
Einsicht und kriminalpolitischer Folgerung findet sich bei P. Uusita-
10. The Definition of Goals in Criminal Policy: A Durkheimian Ap
proach, Research Reports Nr. 134 (1969) des Institute of Sociology, 
University of Helsinki, Helsinki 50, Franzeninkatu 13, Finland. 

4. Vom Problem des »Dunkelfeldes« sind in den letzten Jahren eine 
ganze Reihe empirischer und theoretischer Aktivitäten in der Krimi
nologie und Kriminalpolitik ausgegangen. Hierüber informieren, auch 
mit weiteren Nachweisen, die Stichworte »Dunkelfeld«, 
»Kriminalstatistik«, »Methoden der Kriminologie« im »Kleinen Kri
minologischen Wörterbuch«, hrsg. v. G. Kaiser, F. Sack und H. 
Schellhoss, Freiburg i. B. 1974, S. 64 ff, 189 ff, 215 ff. Neueste empi
rische Untersuchungen: H.-D. Schwind/W. Ahlborn/H.-J. Egerl 
U. Jany/V. Pudel/R. Weiß, Dunkelfeldforschung in Göttingen 1973,n4 
- Eine Opferbefragung zur Aufhellung des Dunkelfeldes und zur Er
forschung der BestimmungsgfÜnde für die Unterlassung von Strafan
zeigen (BKA-Forschungsreihe, Band 2), Wiesbaden 1975; H.-D. 
Schwind/Go Steinhilper, Zur Dunkelfeldforschung Göttingen 1973,n4, 
in: Die Polizei 1975, H. 8, S. 263 f.; E. Stephan, Die Stuttgarter Op
ferbefragung - Eine kriminologisch-viktimologische Analyse zur Er
forschung des Dunkelfeldes unter besonderer Berücksichtigung der 
Einstellung der Bevölkerung zur Kriminalität (BKA-Forschungsreihe, 
Band 3), Wiesbaden 1976; G. F. Kirchhoff, Selbstberichtete Delin
quenz (Kriminologische Studien, Band 22), Göttingen 1975; A. Kreu
zer, Schülerbefragungen zur Delinquenz, in: RdJ 1975, H. 8, 
S. 229 ff. 

5. Der Begriff »Selektivität« ist im Zusammenhang der strafrechtlichen 
Sozialkontrolle zu einem Schlüssel- und (leider auch) Reizwort der 
neueren Diskussion geworden. Der Tatbestand als solcher ist kaum 
leugbar, seine theoretische Deutung als »Leistungen« der Strafrecht
spflege ist hingegen umstritten wie alle Versuche, soziale Strukturen 
als historische und menschliche Institutionen zu begreifen. Einer ex
tremen Personalisierung solcher Leistungen ist indesse'1 zu Recht der 
Vorwurf theoretischer Verkürzung zu machen. Vgl. dazu das Stich
wort »Selektion, Selektionsmechanismen« im »Kleinen Kriminologi
schen Wörterbuch«, a.a.O. S. 298 ff. 

6. Auf der Ebene von Alltagsverständnis und sozialen wie historischen 
Aphorismen weiß man dies, die systematische und politisch rationale 
Rezeption dieser in der psychoanalytischen ebenso wie in der sozial
strukturellen Analyse der Kriminalität erarbeiteten Erkenntnisse der 
Kriminologie ist kaum geleistet. H. Schellhoss hat unter dem Stich
wort »Funktionen der Kriminalität« im »Kleinen Kriminologischen 
Wörterbuch«, a.a.O. S. 106 ff den dazu akkumulierten Wissensstand 
ausgearbeitet. 

7. Für die Zwecke der Explikation psychoanalytischer Begriffe vgl. das 
vorzügliche zweibändige Werk von J. Laplal/che und J.-B. POl/ta/is. 
Das Vokabular der Psychoanalyse, Frankfurt a. M. 1972 (stw 7). 

8. Diese Prämisse wird nachhaltig und überzeugend in der Anomietheo
rie bestritten. Vgl. dazu R. K. Mertol/, »Sozialstruktur und Anomie«, 
in: Kriminalsoziologie, hrSg. V. F. Sack und R. König, Frankfurt 
a. M. 1974,2. Aufl., S. 283 ff. 
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9. Eine solche »Substitutionsbeziehung« verschiedener Formen abwei
chenden Verhaltens unterstellt die Anomietheorie (vgl. Anm. 8) und 
.ist generell ein Bestandteil der Soziologie des abweichenden Verhal
tens. Vgl. Artikel »Abweichendes Verhalten« im »Wörterbuch der 
Soziologie«, hrsg. v. W. Bemsdorf, Stuttgart 1969. 

10. Substituierende Effekte sind nicht nur zwischen verschiedenen For
men abweichenden Verhaltens denkbar, sondern sie haben auch zeit
liche, geographische, ökologische Aspekte. So läßt sich Kriminali
tätSbekämpfungpartiell begreifen als die zeitliche, örtliche, stadtteils
mäßige Verlagerung und Umschichtung von Kriminalität - mit dem 
Ergebnis des punktuellen »Erfolgsnachweises«. 

11. Über neuere Entwicklungstendenzen im Strafrecht, die diese Aussa
gen belegen können, informiert ausgezeichnet W. Naucke, Tenden
zen in der Strafrechtsentwicklung, Karlsruhe 1975. 
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unter der Fragestellung gesammelt, was sie für die der Strafrecht
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13. Hierzu siehe E. M. Schur, Crimes Without Victims. Deviant Beha
vior and Public Policy, Eaglewood Cliffs, N. J., 1965, S. 120 ff. 
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tiert andererseits stellenweise geradezu »windmühlenhaft« gegen sei
ne eigene ätiologische Diagnose. 



AUSSPRACHE 

Erster Staatsanwalt L. Seeber, BerUn 

Zunächst zur »Chancengleichheit im Bösen«. Ich habe ein wenig 
den Eindruck, daß das dann doch wohl zur Sozialkontrolle 
führt. Es besteht die Gefahr, daß man dann dahin kommt, was 
man als »Friedhofsstille« bezeichnen könnte. Es genügt dann, je
den einzusperren, der halbwegs verdächtig ist. Wir haben das ja 
erlebt. Diese Dinge sind meines Erachtens außerordentlich ge
fährlich, insbesondere bei Überlegungen hinsichtlich der Prä
vention. 

Meine zweite Überlegung gilt dem Problem der Tiefenpsycholo
gie. Ich meine, daß diese Einsichten für die Prävention wohl im 
wesentlichen diagnostischen Wert besitzen. Man kann dies gar 
nicht besser ausdrücken als seinerzeit Roosevelt in seinem be
rühmten Brief an Freud. Er sagt darin, daß jeder, der die Er
kenntnisse der Tiefenpsychologie beherzige, nachsichtig werden 
müsse und. den ganzen kriminellen Geschehensablauf allenfalls 
als eine Art Sozialkrankheit betrachten könne. Dies führt letzt
lich zur Entschuldigung. Für den polizeilichen und den Justizbe
reich sind diese Dinge nur von sehr bedingtem Wert. 

Nun zur Frage der Generalprävention. Als Angehöriger der Ju
stiz bin ich durchaus Ihrer Meinung, daß die Strafdrohung an 
sich die Menschen kaum vom kriminellen Handeln abhält. Den
noch meinen wir, diese Generalprävention nicht ohne weiteres 
negieren zu sollen. Je größer die Aufklärungsquote ist, desto 
mehr vermindert sich der kriminelle Geschehensablauf: Diese 
Sperre ist von einiger Bedeutung und kann kaum wegdiskutiert 
werden. Überdies wird in letzter Zeit auch in Frage gestellt, ob 
man die beiden Begriffe Repression und Prävention überhaupt 
klar auseinanderhalten kann. Das sind die beiden Begriffe, die 
Herr Bauer zunächst als primäre Prävention und dann als sekun
däre Prävention bezeichnet, wobei ich davon ausgehe, daß Se
kundärprävention mehr oder minder Repression ist. 

An Herrn Bauer möchte ich nun die Frage richten: Wie stellen 
Sie sich die Diagnose vor, die in den Lagezentren gestellt wer
den soll, und wie stellen Sie sich die Beteiligung der Staatsan
waltschaft vor, die ja im Repressionsbereich auf jeden Fall ge
setzlich notwendig ist? 

G. Bauer 

Der Polizei messe ich in der Tat eine Art Diagnosewert bei. 
Denn sie stellt die Umstände, Ursachen und Motive der Tat fest, 
um den späteren Instanzen, d. h. entweder der Staatsanwalt
schaft und der Justiz oder aber der Fürsorge oder der Medizin, 
die Möglichkeit zu geben, die erforderlichen Maßnahmen einzu
leiten. Die Lagezentren dagegen betreffen bestimmte taktische 
Maßnahmen, d. h. es werden anhand der festgestellten und auf 
den Planquadraten - Herr Herold hat es ja in Nürnberg prakti
ziert - festgelegten Anzeigen die repressiven Maßnahmen für 
die Ermittlung und Aufklärung bestimmt. 

Darüber hinaus sucht man zu verhindern, daß sich an einem 
Schwerpunkt weitere Taten ereignen. Das sind reine polizeitakti
sche Maßnahmen, die nichts mit dem Bereich der Staatsanwalt
schaft zu tun haben. Wir haben auf diese Weise die Baustelle 
der Bochumer Ruhruniversität mal wochenlang von Kriminalität 
freigehalten durch massive Polizeieinsätze, bei denen zwar keine 
Täter ermittelt wurden, aber das Tatrisiko erhöht wurde. Das ist 
also der Sinn der wöchentlichen Lagebesprechung. 

F. Sack 

Zunächst zur »Chancengleichheit im Bösen«. Die Analogie ist 
nicht ungefährlich. Ich wollte hiermit den Sachverhalt ausdrük
ken, daß aus der Gesamtheit der potentiell durch die Polizei zu 
Erreichenden eine spezifische Auswahl stattfindet. Dies ist ein 
Sachverhalt, an dem man nicht vorbeikommt. Ich frage mich: 
kann man oder muß man daraus kriminalpolitische Folgerungen 
ziehen? Noch gibt es in der Bevölkerung so etwas, was man mit 
Vertrauen bezeichnen kann, und Herr Bauer hat ja gerade her
ausgestellt, daß das Vertrauen gegenüber dem Justizapparat, ge
genüber der Polizei eine wesentliche Voraussetzung dafür ist, 
daß die Adressaten dieser Instanzen nicht das Gefühl haben: Ich 
habe eben Pech gehabt und beim nächsten Mal passe ich besser 
auf, sondern daß sich bei ihnen so etwas wie Reue einstellt. Ich 
frage mich, ob diese VoraUssetzung möglicherweise untergraben 
werden kann durch die Selektivität der Institutionen. Es besteht 
die Gefahr, daß in dem Maße, wie die Selektivität des Institutio
nenapparates zum akzeptierten, selbstverständlichen Wissen die
ser Institutionen wird, das Vertrauen in diese Institutionen ab: 
bröckelt. Ich bin nicht so naiv, anzunehmen, die Polizei oder die 
Instanzen sozialer Kontrolle müßten jetzt gewissermaßen gegen
steuern, in dem Sinne, daß sie in einer anderen Weise selektiv 
werden. Ich weiß natürlich auch, daß diese Selektivität nicht ir
gendwelchen Böswilligkeiten oder moralischen Defiziten zuzu
schreiben ist, sondern daß hier ein Komplex von Faktoren zu
sammenspielt, die teils bei den Adressaten liegen und teils bei 
den Institutionen sozialer Kontrolle. Gleichwohl sieht das Ergeb
nis dieses Kontrollprozesses so aus, wie ich es beschrieben ha
be. Mit dieser Beschreibung habe ich noch keine bestimmte Kri
minalpolitik nahelegen wollen. 

Ich komme nun zum Stichwort Tiefenpsychologie. Sie haben 
diesen Brief von Roosevelt an Freud erwähnt und gesagt, auf 
der einen Seite stehe diese Erkenntnis, die andererseits aber irre
levant sei für die Polizei und die Justiz. Dies scheint mir nicht 
unbedenklich. Wenn hier Kenntnisse der Tiefenpsychologie vor
liegen, die also z. B. die Wirkung von Repressionen anders ein
schätzen lassen als gemeinhin angenommen, schienen mir Poli
zei und Justiz nicht gut beraten, sich gegen solche Informationen 
zu immunisieren. Wir können es uns nicht leisten, dieses Wissen 
einfach nicht zur Kenntnis zu nehmen und auf einem Konto zu 
verbuchen, das unser Handeln nicht berührt. 

Nun zum Thema Generalprävention. Ich frage mich, ob das 
nicht in der Tat sehr verschiedene Dinge sind: einerseits die Art, 
wie sich Kriminalität sozusagen realiter entwickelt und was dort 
tatsächlich vorgeht, und andererseits die Vorstellung, die wir 
darüber haben. Kriminalität ist für uns zumeist keine erlebte Er
fahrung und die Wahrscheinlichkeit, daß wir selbst primär davon 
tangiert werden, ist gering, es sei denn, daß man berufsmäßig 
damit zu tun hat. Unsere Erfahrungen sind zumeist Sekundärer
fahrungen aus den Medien, aus Presse, Fernsehen usw. 

Unsere Reaktionen darauf und unsere Einstellungen dazu basie
ren also auf Erfahrungen, die - und das wissen wir alle - in 
sehr entscheidender Weise gefiltert sind. Die Fernsehkriminali
tät deckt sich nicht mit der realen Kriminalität. So gibt uns die 
Präsenz der Polizei, nach Möglichkeit in Uniform und mit Droh
gebärde, ein Gefühl der Sicherheit. Aber dieses Gefühl der Si
cherheit ist unabhängig von dem tatsächlichen Effekt. Und inso
fern muß man sich in der Tat fragen, ob nicht in diesem Sinne 
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die Annahme der Generalprävention verzichtbar ist. Ob wir 
nicht völlig trennen müssen zwischen dem, was real geschieht 
und dem, was sich als Vorstellung darüber in den Köpfen der 
Mitglieder einer Gesellschaft' niederschlägt. Die statistische 
Wahrscheinlichkeit, daß wir von bestimmten Kapitaldelikten, 
die einen besonders hohen öffentlichen Darstellungswert haben, 
betroffen werden, ist vielleicht geringer als die, vom Blitz ge
troffen zu werden. Ich wollte auf die Diskrepanz zwischen die
sen beiden Dingen hinweisen und meine These geht dahin, daß 
die Generalprävention mehr dem Gefühl der Sicherheit ent
spricht als der tatsächlichen Wirkung, die man ihr zuspricht. 

Prof. Dr. O. Triffterer, Gießen 

Wenn ich Sie, Herr Sack, richtig verstanden habe, dann haben 
Sie vorhin gesagt, daß die Strafrechtswissenschaft zunehmend 
von der Spezialprävention abrücke; das gleiche gelte aber nicht 
für die Generalprävention. Ich möchte diesen Satz nicht unwi
dersprochen hinnehmen. Das Gegenteil ist nämlich der Fall. In 
zunehmendem Maße wird die Spezialprävention in den Vorder
grund gerückt, auch heute noch, obwohl man heute nicht mehr 
ganz so optimistisch ist bezüglich der Erfolge, die früher mal -
zumindest nach der. Statistik - im Strafvollzug erzielt worden 
sind. Wenn Sie Ihre These bezüglich der Generalprävention 
überhaupt aufrecht erhalten wollen, dann muß man fairerweise 
auch darauf hinweisen, daß diese Generalprävention, wie sie 
heute von einigen vertreten wird, reine Prävention in dem Sinne 
ist, wie Sie sie gefordert haben. Die Vertreter der Generalpräv
ention im weiteren Sinne, so Herr Jescheck in seinem Lehrbuch 
über den Allgemeinen Teil des Strafrechts, gehen davon aus, 
daß dem Strafrecht nicht zu Unrecht auch eine bewußtseinsbil
dende Kraft zukomme. Diese bewußtsetnsbildende Kraft wird 
nicht nur darin gesehen, daß man sagt, sie halte potentielle Täter 
von strafbaren Handlungen ab, weil sie Angst haben vor der 
Strafdrohung. Die Bewußtseinsbildung setzt vielmehr genau auf 
der Stufe ein, die Sie gefordert haben. Es wird deutlich ge
macht, was nicht im Interesse der Gesellschaft liegt. Wenn Sie 
den neuen Gesetzentwurf der Bundesregierung über die straf
rechtlichen Maßnahmen zum Schutze der Umwelt betrachten, 
wird deutlich, daß man auf dieser Stufe ansetzen will. Dies gilt 
natürlich auch für die White-collar-Kriminalität generell. 

Ich darf nun noch Herrn Bauer eine Frage stellen. Ich hoffe, Sie 
so verstanden zu haben, daß die Polizei nicht nur repressiv tätig 
wird, sondern mindestens gleichgewichtig auch präventiv. Nach 
meiner geringen Erfahrung durch die Vorlesung »Einführung in 
die strafrechtliche Praxis«, die mit Polizeibeamten im Funkstrei
fenwagen gelegentlich stattfindet, kann man durchaus von einer 
Gleichgewichtung zwischen Repression und Prävention spre
chen. 

G. Bauer 

Die Dinge gehen ineinander über, deswegen habe ich den Ober
begriff Prävention gewählt und dann »primär« und »sekundär« 
gesagt. Sie müssen für den Bereich der öffentlichen Ordnung be
rücksichtigen, daß auch in diesem Bereich die Schutzpolizei fast 
ausschließlich präventiv tätig wird und in geringem Maße repres
siv. Im Bereich der öffentlichen Sicherheit, der Verbrechensbe
kämpfung, ist es doch so, daß zunächst eine Anzeige darauf hin
weist, daß hier ein Delikt begangen worden ist. Es kommt zu. 
einer Diagnose. Diese Diagnose führt zu einer Repressionsmaß
nahme der Polizei. Sie ermittelt den Täter und untersucht jetzt 
Täter, Opfer, Objekt. Aus dieser Diagnose ergibt sich einmal ei
ne spezialpräventive Wirkung auf den ermittelten Täter, zum 
anderen eine generalpräventive Wirkung auf die Umwelt. 

F. Sack 

Bei meiner Bemerkung über die Spezialprävention ging es genau 
um den spezialpräventiven Effekt der Repression, der Strafe. 
Daß die Anstrengung des Strafvollzuges eben der Resozialisie
rung gilt, ist mir sehr wohl bekannt. Was ich sagen will, ist, daß 
repressives Reagieren auf Kriminalität nicht die Kriminalität 
tangiert, sondern daß das Sicherheitsgefühl, das die Mitglieder 
einer Gesellschaft haben, davon abhängt. Das Sicherheitsgefühl 
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speist sich aus den verschiedensten Quellen. Das Thema »law 
and order« in einer Gesellschaft speist sich aus verschiedenen 
Erfahrungen, Situationen, die nicht allein etwas mit Krimin<}lität 
zu tun haben. Andererseits ist unsere Antwort auf das Sicher
heitsbedürfnis der Ruf nach »lawand order«, d. h. sie trifft nur 
diesen Ausschnitt und nicht das gesamte Panorama oder die ge
samten Möglichkeiten und Faktoren, die zu Unsicherheitsgefüh
len beitragen. Wenn Polizei und Straf justiz jetzt härter, repressi
ver reagieren, entsteht das Gefühl, entsteht eine positive Wir
kung auf dieses Sicherheitsbedürfnis. Je drohender, je repressi
ver ein Staat reagiert, desto mehr haben die Mitglieder dieser 
Gesellschaft das Gefühl, in guten Händen zu sein. Das muß 
nicht notwendigerweise auch bedeuten, daß dieses repressive 
Reagieren tatsächlich Veränderungen der Kriminalität bewirkt. 

Krimillaldirektor W. Witkowski. Krefeld 

Aus den USA kam in diesen Tagen, den nüchternen und illu
sionslosen Kriminalpraktiker keineswegs überraschend, die Kun
de, daß sich dort die Auffassung durchgesetzt hat, Kriminelle zu 
bestrafen. Die Mitarbeiterin der Westdeutschen Zeitung in New 
York, Ingrid Sulich, führte dazu am vergangenen Wochenende, 
am 31. 10., unter der Überschrift »Die Bösen kann man nicht 
bessern« und der Unterzeile »Amerika fordert härtere Strafen 
und weniger Psychologie« unter anderem aus: »Jahrelang spiel
ten die Gutachten der Psychologie eine maßgebende Rolle bei 
der Verurteilung: des Täters traurige Kindheit, die schlechten 
Einflüsse während seiner Entwicklungsjahre. Sie appellierten an 
die Gesellschaft, ihn auf den rechten Weg zu bringen. Müßte er 
schon eingesperrt werden, habe man ihn aber hinter Gefängnis
mauern von seinen psychischen Leiden zu heilen. Der Verbre
cher wurde allgemein, und ich kann hinzufügen, wie bei uns, als 
Kranker akzeptiert. Diese Ansicht geriet in den letzten Monaten 
stark ins Wanken. In kurzer Folge erschienen mehrere Schrif
ten, die schlichtweg als illusorisch bezeichnen, daß Verbrecher 
sich durch Rehabilitätsprogramme kurieren lassen. Der Soziolo
ge Robert Martinson vom New Yorker City College untersuchte 
231 solcher Programme und kam zu dem nüchternen Schluß, 
daß ein Dieb, der im Gefängnis zum Tischler ausgebildet wird, 
nach seiner Entlassung nichts weiter ist als ein Dieb, der mit 
Holz umzugehen versteht. Martinson bezeichnet auch als Irr
tum, daß das Verbrechen ein Phänomen der unteren Klassen sei. 
Wir glaubten, sagt er, wir brauchten den Burschen nur beizu
bringen, wie man liest und arbeitet, dann würden sie schon o. k. 
werden. Aber seht euch mal den Fall Watergate an: Bildung und 
Titel halten nicht von strafbaren Handlungen ab. Etwa zur glei
chen Zeit gab Norman Carlsson, Direktor des Staatlichen Amtes 
für Gefängnisse, bekannt, daß Rehabilitation ab sofort nicht 
mehr als wichtigste Aufgabe der Gefängnisse angesehen werde. 
Er sagte: »Die traurige Wahrheit ist, daß wir einer Selbsttäu
schung unterlagen, als wir glaubten, Gründe und Lösungen für 
die Verbrechensfrage zu kennen. Unserer Justiz steht ein neues 
Realitätsbewußtsein bevor. 80 % der Morde, Raubüberfälle und 
Vergewaltigungen werden von Rückfälligen begangen. Ein ent
mutigendes Ergebnis für alle, die an Bewährung geglaubt haben. 
Sie müssen sich jetzt sagen lassen, daß die Gefängnisse im Grun
de nichts anderes seien als Schauspielschulen. Um möglichst 
bald als rehabilitiert betrachtet zu werden, spielte man dort den 
Wärtern und Psychologen jede gewünschte Rolle vor«. 

Nun noch ein kleines, kürzeres Zitat aus dem »Rheinischen 
Merkur«, der am 3. 10. 75 zum gleichen Thema erklärt hat: 
»Neuuntersuchungen in den USA wecken Zweifel an der Wirk
samkeit der einseitigen Rehabilitierungsprogramme. Der letzte 
Beweis kam am 10. 8. 75. Nach dreieinhalbstündigen Studien 
hat ein offizieller Bericht das Multimillionenprogramm über die 
Resozialisierungsversuche als einen Versager gebrandmarkt. Der 
Bericht warnte, daß solche Bemühungen eher zur Steigerung der 
Kriminalität als zu ihrer Verminderung führen können.« Daran 
schließen sich für mich zwei Fragen an, und zwar gerichtet an 
Herrn Professor Sack: . 

1. Sind Ihnen oder aber dem BKA als Forschungsstelle die hier 
angesprochenen Untersuchungsergebnisse bekannt, und falls ja, 
treffen sie zu? 



2. Ist zu befürchten, daß wir in der Bundesrepublik ähnlich wie 
in den USA mit unserem Strafvollzug einen gleichen Reinfall er
leben? Vieles scheint nach den bisherigen Erfahrungen mit Libe
ralisierung, Humanisierung und Sozialisierung dafür zu spre
chen, zumal meines Wissens der bislang vorliegende Entwurf 
des Strafvollzugsgesetzes die Resozialisierung als einziges Voll
zugsziel bezeichnet. 

F. Sack 

Die Untersuchungen sind mir nicht bekannt. Ich habe aber keine 
Zweifel daran, daß sie zutreffen, so wie sie dort genannt~ sind. 
Die zweite Frage: Bevor man bei uns davon sprechen kann, ob 
ähnliche Ergebnisse auch bei uns zu erwarten sind, müßte man 
erst mal den Strafvollzug in dem Sinne von Humanisierung und 
von Therapie verändern. Die Strafvollzugsreform und das Ge
setz haben die Möglichkeit hierzu geschaffen, für die Realisie
rung fehlt es an Mitteln und Personal. Die Institutionen, die Ihre 
Befürchtungen bestätigen könnten, existieren zur Zeit noch gar 
nicht. 

Frau Prof. Dr. l. Deusillger. Frallkfurt 

Mir schien es so, als würde hier das, was Freud mit Hilfe einer 
Kasuistik dargestellt hat, als wissenschaftlich belegt verstanden, 
und dagegen möchte ich mich eigentlich wenden. Wir wollen 
hier nicht über den Wissenschaftsbegriff streiten, aber es sollte 
doch wirklich für jeden klar sein, daß es sich hier um Aussagen 
aufgrund einer Kasuistik handelt, die man unter Umständen -
je nach Standpunkt - als vorwissenschaftlieh bezeichnen kann. 
Mit anderen Worten: wir haben auch von der Psychologie her ei
gentlich kein fundiertes Wissen über irgendwe1che Folgen usw., 
das geeignet wäre, die Tiefenstruktur in dem Sinne zu ergrün
den, daß wir sagen könnten: diese Maßnahmen führen zu die
sem und jene Maßnahmen zu jenem, daß wir also quasi eine 
»Wenn-dann-Beziehung« aufstellen könnten. Ich möchte deut
lich machen, daß sehr interessante und auch für die humanitäre 
Seite unserer Gesellschaft sehr wichtige Arbeiten Freuds, die 
den Straftäter als Menschen darstellten, als Wissen interpretiert 
werden. Als zweiten Punkt möchte ich davor warnen, die Frage 
der Kostenrechnung, die eventuell der Straftäter anstellt oder 
nicht anstellt, so einfach als erledigt abzuhandeln. Ich glaube, 
daß die Untersuchungen hierzu ebenfalls bisher nicht genügend 
fundiert sind. Daß also nicht untersucht wurde, ob er keine Ko
stenrechnung anstellt, und zwar deshalb nicht, weil er annimmt, 
daß die festgesetzte Strafe für ihn gar nicht zutrifft, weiler ja 
nicht erwischt wird. Ich meine, wir sollten auch hier ganz vor
sichtig sein bei unseren Schlußfolgerungen. 

Ich möchte noch etwas zu Herrn Bauer sagen. Wenn Sie so sehr 
betonen, daß die Polizei eine schwere Zunge habe, so möchte 
man Ihnen oder der Polizei vorschlagen, diese Zunge zu trainie
ren. 

Auch im Hinblick auf die Anzeigebereitschaft ist es ja wichtig, 
daß die Polizei dem Bürger nicht etwa in einer drohenden Hal-· 
tung, sondern vielmehr in einer beschützenden Funktion er
scheint. Diese sehr wichtige öffentlichkeitswirksame Aufgabe 
sollte ganz zentral von der Polizei her organisiert werden durch 
entsprechende Filme usw. Von den Medien wird man dies wohl 
nicht erwarten können. 

G. Bauer 

Zu der schweren Zunge: Es war eine Randbemerkung, gerichtet 
an die Presse mit der Bitte, doch einzusehen, daß der Schutz
mann auf der Straße sich nicht akademisch oder annähernd aka
demisch ausdrücken kann, daß er seine Aufgabe aber im Grunde 
genommen nicht anders sieht als wir. Sie können nicht erwarten, 
daß der Mann draußen sich ähnlich gewählt ausdrückt. Er will 
aber weiter nichts, als die Bevölkerung schützen und er will 
letztlich den Rechtsbrecher ja nicht drangsalieren, sondern er 
will ihn von seiner Bahn abbringen. Das habe ich nur versucht 
auszudrücken. 

F. Sack 

Bei der Erwähnung von Freud ging es mir hauptsächlich um die 
Struktur eines Arguments. Wer mich aus der Wissenschaft 
kennt, weiß, daß ich mich ja gar nicht so sehr auf Freud stütze. 
Mir ging es nur um folgendes: Auf der einen Seite haben wir Ge
sellschaftsstrukturen, auf der anderen Seite haben wir den han
delnden Täter: zwei unterschiedliche Dinge, die man aufeinan
der beziehen muß. Ich meinte, die Psychoanalyse sei einem vor
wissenschaftlichen Argumentationsstil noch näher c;ds soziologi
sche Diktion. 

Zum Stichwort »Kostenrechnung« ging es darum, daß, wie Max 
Weber etwa sagte, menschliches Handeln zweckrational sein 
kann. Das heißt: ich stelle, bevor ich handle, Überlegungen hin
sichtlich der Konsequenzen, der Höhe des Preises, des Nutzens 
etc. an. Daneben gibt es wertrationales, affektuelles, traditionel
les Handeln; und all dies kann Hintergrund und Auslöser auch 
für Kriminalität sein. Die Abschreckungsidee spekuliert auf den 
Typus des rational handelnden, kalkulierenden Täters, der, wie 
überall, auch in der Kriminalität nicht der Regelfall ist. 

Dr. W. Hili. Norddeutscher Rundfunk, Hamburg 

Beide Referenten haben sich mit der Erzeugung von Sicherheit 
durch polizeiliches Auftreten befaßt, insbesondere durch ein 
recht demonstratives Auftreten. Ich frage insbesondere Sie, 
Herrn Bauer: woher nehmen Sie eigentlich die Gewißheit, daß 
das demonstrative Auftreten der Polizei in der Öffentlichkeit Si
cherheit bewirkt? Meine Beobachtungen, die ich sowohl in der 
Bundesrepublik, als auch in der von Ihnen gerühmten Stadt To
kio gesammelt habe, sehen anders aus. Wenn die Polizei demon
strativ bewaffnet, natürlich dramatisch, auftritt, erzeugt das al
lenfalls Aufmerksamkeit, Spannung, Neugierde. Aber sonst in 
der Regel nach meinen Empfindungen und nach meinen Beo
bachtungen bei anderen Menschen eher Unsicherheit. 

G. Bauer 

Das ist eine Erfahrung, die ich in meiner 30jährigen Tätigkeit bei 
der Kripo erworben habe und die sich bewährt hat in mannigfa
chen Standorten. Dies gilt sowohl für den Einsatz in der Verbre
chensbekämpfung, d. h. also gegen Einbrüche, Diebstähle, 
Raubüberfälle, Straßen "kriminalität, als auch, das ist die Erfah
rung meiner uniformierten Kollegen, bei Demonstrationen und 
ähnlichen Dingen. Wenn die Polizei sich zurückhält und ver
steckt wird, führt das zur Zunahme der Aggression, wenn die 
Polizei zeigt, daß sie da ist, kommt es zur Minderung von Ge
waltakten. In meinem derzeitigen Dienstbereich, den ich seit 
Jahren verwalte und auch auf dem schutzpolizeilichen Sektor 
kenne, gehen wir davon aus, daß wir bei der Bedrohung der öf
fentlichen Sicherheit durch Demonstrationen usw. Polizei öf
fentlich und möglichst zahlreich zeigen: das wirkt beruhigend. 
Ich möchte hier nicht spektakuläre Fälle anführen, die nur fach
lich erörtert werden sollten, in denen es zu beklagenswerten Er
eignissen gekommen ist, weil man Polizei versteckt hat. 

Lal/despolizeipräsidellt Dr. K. Heuer. Tübillgell 

Daß Verbrechensbekämpfung eine gesamtgesellschaftliche Auf
gabe ist, ist heute und in den vergangenen Tagen immer wieder 
zum Ausdruck gebracht worden. Deshalb ist das für uns hier 
nichts Neues. Wir wissen, daß die Verbrechensbekämpfung 
durch die Polizei nur ein Teilaspekt ist - ob es sich nun um Ge
neralprävention handelt oder um Spezialprävention. Insofern se
he ich die Notwendigkeit der engen Zusammenarbeit zwischen 
der Wissenschaft und der Praxis bestätigt. Meine Frage ist nun 
folgende: zu Beginn stellten Sie die Lage so dar, als ob sich 
Theorie und Praxis feindlich gegenüberstünden. Ich selbst habe 
andere Erfahrungen gemacht und festgestellt, daß junge Wissen
schaftler und junge Polizeibeamte in der Bundesrepublik schon 
auf vielen Gebieten eng zusammenarbeiten. Woher nehmen Sie 
nun Ihre kritische Einstellung zu der Zusammenarbeit zwischen 
Polizei und Wissenschaft? Mir scheint erforderlich, daß beide 
Teile voneinander profitieren. Ich hatte den Eindruck, daß Ihre 
Betrachtung der Polizei nicht vorurteilsfrei ist. Der Wissen
schaftler sollte die Polizei nicht nur vorurteilsfrei sehen, sondern 
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vielleicht auch einmal erleben. Deshalb lautet meine zweite Fra
ge: Haben Sie· Ihre Ausführungen schon einmal in Kreisen von 
Polizeipraktikern eingehend diskutiert? 

F. Sack 

Zu Ihrer letzten Frage: ich war kürzlich in der Polizeiführungs
akademie Hiltrup. Ich habe dort nicht das gleiche, aber ein ähn
liches Referat gehalten wie das heutige. Wir haben dann über die 
gleichen Dinge diskutiert, wobei selbstverständlich nicht immer 
Einvernehmen herrschte. Ich habe etwa so argumentiert, daß im 
Selbstverständnis nicht nur der Polizei die adäquate und selbst
verständliche Antwort auf Kriminalität·· etwa Repression und 
Strafen sei. Das Spektrum der Äußerungen privater und literari
scher Art ist bis auf Nuancen ein und dasselbe. Als Ursachen für 
Kriminalität werden etwa Verstädterung oder die allgemeine Ag
gressivität in unserem Leben genannt. 

Jeder ist sozusagen in seinem Metier der Aggressive - der eine 
ist eben der Kriminelle und der andere ist der, der honoriert 
wird. Hierin steckt doch sehr viel Diagnostik und eine Analyse 
von Kriminalität, die jenseits der Reichweite der Polizei liegt. 
Die Polizei selber klagt häufig genug darüber, daß sie die Ver
säumnisse der Gesellschaftspolitik und der Sozialpolitik ausglei
chen soll. Eine Reihe von Kriminalitätsursachen kann nicht in 
Kriminalpolitik umgesetzt werden. Man sollte weder künstlich 
Gegensätze formulieren noch andererseits so tun, als ob man un
ter dem Motto »Die Bekämpfung der Kriminalität ist eine Auf
gabe der Gesamtgesellschaft« die Divergenzen einfach ausräu
men könnte. Vor Jahren ist ein Buch eines amerikanischen Kri
minalsoziologen erschienen, das den trefffenden Titel trug »Das 
Dilemma der Kriminologie« und das mit der resignierenden 
Feststellung schloß, daß viele der Konsequenzen, die sich aus 
den Ergebnissen gerade der Kriminologie über die Ursachen von 
Kriminalität ergeben, wenn sie technologisch in kriminalpoliti
sche oder gesellschaftspolitische Programme umgesetzt würden, 
so tief in die· Struktur dieser Gesellschaft eingreifen würden, daß 
der Wille zur politischen Durchsetzung so niedrig zu veranschla
gen ist, daß den Kriminologen nichts anderes übrig bleibt, als in 
tiefe Resignation zu verfallen. 

Dr. M. Brelalld, BUlldesmillisterium für Bilduilg U1ld Wisse1l
schaft, BOIlIl 

Ich habe eine Frage an Herrn Bauer. Sie betrifft den Satz »Nur 
die lückenlose Repression garantiert die lückenlose Prävention«. 
Die allgemeine Zustimmung im Saal ist für mich ein Hinweis 
darauf, daß in dem Begriff »Repression« sehr viel steckt. Ich ha
be Ihren Aufsatz gelesen: »Vom Unsinn des Strafens«. Vermut
lich wäre bei einer Gegenüberstellung mit Ihrem Aufsatz die Zu
stimmung schwächer gewesen. Der Begriff »Repression« umfaßt 
sehr Verschiedenes: eine lückenlose Verfolgungsintensivierung, 
Abschreckung, Sühne, Vergeltung, auch Resozialisierung. Wel
ches ist heute Ihre Definition? 

Meine nächste Frage richtet sich an Herrn Sack. Die Labeling
Theoretiker werden ja nicht müde, die schichtenspezifische Se
lektion der Polizei, der Staatsanwaltschaft, überhaupt der Straf
verfolgungsbehörden zu belegen. Dies ist in vielen Bereichen 
auch gelungen. Nun fragt man sich: was folgt daraus? Sie haben 
von der »Chancengleichheit im Bösen« gesprochen und gefor
dert, man sollte auch andere Bereiche, z. B. die Wirtschaftskri-
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minalität, mit einbeziehen. Baumann hat etwa so formuliert: 
»Das Strafgesetzbuch darf nicht länger ein Strafgesetzbuch ge
gen die Dummen und Armen bleiben.« Das kann man befürwor
ten. Im zweiten Teil Ihres Referats haben Sie jedoch ausgeführt, 
daß der Repressionsapparat präventiv nichts bringt, daß die Kri
minologie dies für viele Bereiche nachgewiesen hat. Wenn der 
Repressionsapparat also nichts bringt, was soll dann die Chan
cengleichheit im Bösen? Es bleibt die Frage an Sie als Selek
tionstheoretiker: was tun? 

G. Bauer 

In meinem Aufsatz »Vom Unsinn des Strafens« finden Sie im 
Kern die gleichen Gedankengänge wie die, die ich heute hier 
vorgetragen habe. Ich meine, daß kriminelles Verhalten, das ja 
gesellschaftsfeindlich ist, kontrolliert und festgehalten werden 
muß. Es muß also eine Behörde geben, die diese Dinge notiert, 
zur Kenntnis nimmt und untersucht. Das ist die Polizei. Dann 
muß der Staat die Einrichtung schaffen, die aus dieser Untersu
chung die notwendigen Folgerungen zieht. Ich habe auch heute 
im allgemeinen nur von Sanktion gesprochen und von Strafe nur 
bei Gelegenheitstätern. Was mit dem ermittelten Kriminellen zu 
geschehen hat, soll nicht von der Polizei bestimmt werden. Sie 
kann nur darauf hinweisen, daß die Sanktion so sein soll, daß 
ein weiteres kriminelles Verhalten nicht nötig oder nicht möglich 
ist. Hierüber soll sich der Richter, der Jurist, Gedanken machen. 
Ich bin jedoch der Ansicht, daß es in vielen Fällen des Juristen 
nicht bedarf, sondern daß der Mediziner, der Psychologe oder 
der Psychotherapeut eingesetzt werden sollte. Hieran mangelt es 
bei uns. Ich bin also nicht dafür, daß die Leute lebenslang einge
sperrt werden. Es ist auch nicht möglich, das gesamte Dunkel
feld aufzuhellen. Ich bin aber der Meinung, daß Anzeigen in 
Fällen, wo Bürger empfindlich getroffen worden sind, auch ver
folgt werden sollen und daß der Staat nicht sagt: nein, das 
machen wir nicht, wir stellen nach § 153 a ein. Wenn dem 
Rechtsbrecher nicht durch eine etwa notwendige Behandlung ge
holfen werden kann, muß ihm deutlich gemacht werden, daß der 
Staat eine Grenze setzt. Die Art und die Höhe der Grenze muß 
von Fall zu Fall abgewogen werden. 

F. Sack 

Zu der an mich gerichteten Frage: 1. Wissenschaftliche Ergeb
nisse lassen sich nicht danach bewerten, ob die daraus zu zie
henden Folgerungen einem genehm sind oder nicht. 2. Die La
beling-Theorie sagt ja nicht: es ist folgenlos, wenn man ergriffen 
wird. Sie sagt vielmehr, daß die Sanktion sehr identitätsbeein
trächtigende Folgen hat. Unabhängig davon, ob Repression eine 
präventive Wirkung hat, kann man doch zunächst einmal sagen: 
wenn schon gestraft wird, dann soll das auch - unserem 
Rechtsverständnis entsprechend - alle und gleichmäßig treffen. 
Die Ausgestaltung des Verfahrens ist mehr eine rechtssoziologi
sche als eine kriminologische Frage. - Das Umgehen mit die
sem Verfahren, das ja bekanntlich ein sehr ritualisiertes und for
malisiertes Verfahren ist, ist an Voraussetzungen gebunden, die 
nicht alle mitbringen. Die Diskussion über »Legal aid for the 
poor« - das Heranführen aller, und bisher davon ferner Schich
ten an den Rechtsapparat scheint mir nicht trivial und nicht zu 
vernachlässigen. Wenn man Repression nicht sehr optimistisch 
im Hinblick auf Prävention einschätzt, so bringt dies die Labe
ling-Theorie noch nicht um ihre Folgen. 



Aufgaben der Vereinten Nationen 
auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung 
und der Straf justiz 
Gerhard o. w. Mueller 

In diesem 30. Jubiläumsjahr der Vereinten Nationen ist 
die Abteilung Verbrechensverhütung und Straf justiz ge
nau ein Vierteljahrhundert alt. Es muß den Gründern 
verziehen werden, daß sie im Anfangsstadium der Ver
einten Nationen ihr Augenmerk erst auf die dringendsten 
Probleme richteten: Elend, Hunger, Krankheiten und 
Seuchen, das Schicksal Von Millionen Heimatlosen, die 
Zertörung von Industrien und Landwirtschaft, das Frei
heitsbegehren der so lange unterdrückten Völker; den
noch sollten wir nicht vergessen, daß einer der ersten 
Akte der Gründernationen ein Akt der Straf justiz war, 
nämlich das Gericht über einige der Hauptschuldigen. 
Aber dieser Akt. der Retribution und der versuchten Ge
neralprävention war für die zukünftige Arbeit der Verein
ten Nationen nicht sonderlich richtungweisend; denn 
ebenso, wie sich die Strafrechts systeme der einzelnen 
Völker immer mehr von der retributiven Straf justiz auf 
die primäre Verbrechensverhütung und auf die Sozialisie
rung und Resozialisierung Straffälliger umstellten, so 
wurden die Aufgaben der Vereinten Nationen auch auf 
die primäre und sekundäre Verbrechensverhütung umge
stellt; so sehr sogar, daß die 1950 gegründete Sektion bis 
vor kurzem den Namen »Sektion für soziale Verteidi
gung« trug. Während dieser Jahre haben die Vereinten 
Nationen in fast allen Entwicklungsländern den Regie
rungen geholfen, ihre Strafrechtssysteme aufzubauen 
und zu verbessern, besonders durch Integrierung mit al
len anderen Sektionen der Verwaltung, insbesondere der 
Wohlfahrtsbehörden. Durch Forschungstätigkeit, die 
Veranstaltung von Tagungen und Konferenzen, ein gro
ßes Veröffentlichungsprogramm, durch die Schaffung ei
nes Netzes von sogenannten nationalen Korresponden
ten-Fachleuten in allen Mitgliedsstaaten, durch Resolu
tionen der Generalversammlung und des Wirtschafts- und 
Sozialrates, sowie durch Mitwirkung bei der Schaffung 
nationaler Gesetzgebungen und internationaler Verein
barungen haben die Vereinten Nationen einen bedeuten
den Einfluß auf die Entwicklung einer humanitären und 
effektiven Straf justiz allenthalben ausgeübt. Daß der Er
folg bislang allerdings nicht hundertprozentig war, brau
che ich wohl nicht zu unterstreichen. Die Aufgaben der 
Vereinten Nationen für das letzte Viertel des 20. Jahr
hunderts lassen sich wie folgt auf einen Nenner bringen: 
Es ist die Aufgabe der Vereinten Nationen, allen Regie-

rungen bei der Schaffung und Unterhaltung von lei
stungsfähigen und gerechten Strafjustizsystemen zu hel
fen, zum Zweck der Reduzierung der sozialen und wirt
schaftlichen Kosten des Verbrechens. 

In diesem Sinne ist das Wort »Strafjustizsysteme« sehr 
weit zu verstehen, denn es schließt die Suche nach und 
die Anwendung von Alternativen zum Strafrecht, die Lö
sung wirtschaftlicher sozialer und persönlicher Probleme 
mit ein. 

Diese Aufgabe erfüllen die Vereinten Nationen vornehm
. lich auf drei Wegen: 

1. dem des sogenannten Monitoring, also der ständigen 
Überwachung weltweiter Verbrechenstendenzen und 
ihrer Gründe, gekoppelt mit der ständigen weltweiten 
Untersuchung der Methoden (und ihrer Entwicklun
gen), deren sich einzelne Staaten bedienen, um mit 
diesen Verbrechen fertig zu werden, 

2. dem der N utzbarmachung von Erfahrungen, die ir
gendwo in der Welt auf dem Gebiet der Verbrechens
verhütung gemacht worden- sind, zur Anwendung in 
anderen Ländern, damit nicht jedes Land auf dem 
Wege seiner Entwicklung die .gleichen Fehler zu ma
chen braucht, die anderswo bereits begangen wurden, 
und 

3. dem der Standardisierung von Grundsätzen, oder von 
Mindestforderungen auf unserem Gebiet, die von kei
nem Staat unterschritten werden dürfen. Hier wären 
besonders zu erwähnen die Mindestregeln für die Be
handlung von Gefangenen, zu denen in Zukunft noch 
weitere Grundsätze hinzukommen, nämlich diejenigen 
über das Verbot grausamer Behandlung, sowie die 
Mindestregeln für die Behandlung von nichtinhaftier
ten Verurteilten und die Regeln für die Durchsetzung 
und Anwendung der Mindestregeln, schließlich die 
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Grundsätze zur Verhütung illegaler Verhaftung und 
Durchsuchung, und vielleicht noch weitere. 

All diese Aufgaben müssen von einem kleinen Stab von 
Fachleuten im Hauptquartier der Vereinten Nationen in 
New Y ork bewältigt werden, der von unseren Instituten 
in Rom, Tokio, Kairo und San Jose Costa Rica unter
stütztwird, zu denen in nächster Zeit noch zwei weitere 
Institute hinzukommen, nämlich eines in Nordost-Europa 
und eines in Mittelafrika. Allerdings wird ein großer Teil 
unserer Arbeit für uns durch die nationalen KorresPQn
denten erledigt, die wir in fast allen Mitgliedsstaaten der 
UNO haben, - oft bis zu 15 Korrespondenten in größe
ren Staaten. Diese Korrespondenten werden von ihren 
nationalen Regierungen ernannt. Es handelt sich um 
Fachleute, welche uns die benötigten Informationen be
sorgen und umgekehrt Daten und Informationen der Ver
einten Nationen an ihre Regierungen weiterleiten. Alle 
Aufgaben der Entwicklungshilfe auf unserem Gebiet 
werden zwar von uns fachlich betreut, aber die Arbeit an 
Ort und Stelle wird meistens von Fachleuten geleistet, 
die eigens zu diesen AUfgaben vertraglich verpflichtet 
werden. 

Der 5. Kongreß der Vereillten Natione1l über die Verbre
chellsverhütung und die Behandlung Straffälliger. 

Auch für die Verbrechensverhütung innerhalb der Verein
ten Nationen ist das Jahr 1975 ein Jubiläumsjahr: Vor 25 
Jahren wurde meine Abteilung gegründet. Alle 5 Jahre 
fand ein Weltkongreß statt. Der kürzlich in Genf abge
haltene Kongreß war der fünfte und stand unter dem 
Motto » Verbrec1.tensverhütung und Straf justiz im letzten 
Viertel des 20. Jahrhunderts«. Wie bei allen früheren 
Kongressen war es auch diesmal unsere Aufgabe, die in 
allen Staaten der Welt gemachten Erfahrungen auszutau
schen und festzustellen, welche Fortschritte gemacht· 
wurden, vor allem im Hinblick auf jene Problemkreise, 
zu welchen frühere Kongresse Stellung genommen hat
ten, sowie für die Weltgemeinschaft neue Aufgaben in 
der Verbrechensverhütung und Gefangenenbehandlung . 
zu stellen. 

5 Themen waren vom Komitee für Verbrechensverhü
tung gestellt worden: 

1. Veränderungen in Art und Ausmaß der Kriminalität 
- transnational und national. 

2. Strafgesetzgebung, Strafprozeß und andere Formen 
der sozialen Kontrolle in der Verbrechensverhütung. 

3. Die neu entstehenden Aufgaben der Polizei und ande
rer Strafverfolgungsbehörden; mit besonderer Bezug
nahme auf die sich ändernden Erwartungen, und Min
destforderungen der Leistung. 

4. Die Behandlung von Straftätern in Haft oder in der 
Gemeinschaft, mit besonderer Bezugnahme auf die 
sich ändernden Erwartungen und Mindestforderungen 
der Leistung. 

5. Die wirtschaftlichen und sozialen Kosten des Verbre-
chens - neue Aufgaben für Forschung und Planung. 

Die fünf Themen wurden in jahrelanger Arbeit vorberei
tet, durch wissenschaftliche Arbeiten von Fachleuten aus 
aller Welt, durch regionale Vorbereitungstagungen in sie
ben verschiedenen Kulturkreisen der Welt und in vier 
vorbereitenden Fachtagungen innerhalb von zwölf Mona
ten vor dem Kongreß, unter anderem auch durch eine 
vorbereitende Tagung in Warrenton, Virginia, zum poli-
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zeilichen Thema. Hier hat Herr Dr. Kube vom Bundes
kriminalamt maßgeblich mitgewirkt. 

Zum ersten Male seit Gründung der Vereinten Nationen 
hat sich ein Kongreß mit Fragen, welche die Polizei be
treffen, beschäftigt. Man hatte uns von Anfang an vor 
der Behandlung polizeilicher Fragen gewarnt: die Ideolo
gien der Länder seien zu weit voneinander entfernt und 
die Sitzungen würden in Polemiken enden. Nichts der
gleichen geschah. Wir stellen mit Genugtuung fest, daß 
es kein Land auf dieser Welt gibt, welches mit reinem 
Gewissen behaupten kann, daß es dort keinerlei Proble
me mehr gäbe. Kein Land ist in dieser Hinsicht völlig 
sauber. Ferner stellten wir fest, daß es keinen Polizeichef 
gibt, der für seine Beamten eine Auszeichnung für Bruta
lität Unmenschlichkeit oder Geldverschwendung erwer
ben 'möchte. Ganz im Gegenteil: was alle Polizeifachleute 
auf diesem Kongreß verband, war das gemeinsame Su
chen nach Lösungen in dieser schwierigen Zeit, in der die 
Erwartungen der Bürger die Leistungsfähigkeit der Poli
zei in doppelter Hinsicht überschreiten: 

1. Die Bürger fordern größeren Schutz vor dem Verbre
chen, also größere Berufserfolge der Polizei, 

2. gleichzeitig erwarten die Bürger die größte Anerken-
nung ihrer Rechte. 

Auf unserem Kongreß wurde es sofort allgemein aner
kannt daß diese beiden Erwartungen miteinander in 
Konrukt stehen können, daß aber eine Lösung möglich 
ist, wenn es uns gelingt 
a) eine möglichst umfassende Fachausbildung der Polizei 
und " 

b) eine möglichst weitgehende Regularität der Polizei 
zu erzielen. 

Zum Thema Fachausbildung waren sich alle Delegierten 
einig; hier handelt es sich um die üblichen Probleme der 
Auswahl und Ausbildung. Zum Thema Regularität be
standen größere Differenzen. Die kubanische Delegation 
erklärte z. B., daß in Kuba in dieser Hinsicht keine Pro
bleme mehr bestünden, denn die Polizei sei aus dem Vol
ke hervorgegangen und bestehe als integraler Bestandteil 
des Volkes. In den USA, andererseits, müsse anerkannt 
werden daß besonders in den Gettos der Innenstädte, 
die - ~ft weiße - Polizei als Fremdkörper und als Be
satzungstruppe angesehen wird. Auch in afrikanischen 
Ländern leiden Polizeiorganisationen immer noch unter 
dem traditionellen Kononialansehen der Polizei. Unsere 
Aufgabe war es, durch Erfahrungsaustausch bessere We
ge zu finden, die Polizei mit der Bevölkerung zu identifi
zieren. 

Der Kongreß war von der 29. Generalversammlung der 
Vereinten Nationen mit einer besonderen Aufgabe be
traut worden, nämlich, eine Reihe von Grundsatzregeln 
zur Ausrottung jeder Form von Tortur oder unmenschli
cher Behandlung in der Strafverfolgung oder im Straf
vollzug aufzustellen. Insbesondere sollte sich der Kon
greß mit der Schaffung eines internationalen Kodex für 
das ethische Verhalten der Polizei beschäftigen. 

Bereits die Vortagung hatte sich mit diesem Thema be
faßt und hatte, unter Mitwirkung von Fachleuten aus al
ler Welt, - aus Israel und Ägypten, Ungarn und Kana
da, Japan und der Bundesrepublik, Pakistan, sowie Inter
pol usw. - einen Entwurf ausgearbeitet. Dieser Entwurf 
enthielt folgende Bestimmungen: 



Der Polizeibeamte ist zugleich Bürger und Strafverfol
gungsbeamter, welcher - im Auftrag seiner Mitbürger 
- Straftaten verhindert, den öffentlichen Frieden 
schützt, Personen und Eigentum beschützt, sowie Täter 
feststellt und in Haft nimmt. Es ist die Tradition des Poli
zeiberufs, allen Menschen gegenüber, über das Pflicht
maß hinaus, hilfsbereit zu sein. 

1. Der Polizeibeamte ist ein Diener des Gesetzes. 

2. Ehrlichkeit im Denken und Handeln müssen für das 
öffentliche und private Leben des Polizeibeamten 
maßgeblich sein. 

3. Der Polizeibeamte muß unparteiisch sein, und allen 
Menschen gegenüber fair, ohne Rücksicht auf ihre 
gesellschaftliche Stellung, ihre Rasse oder ihren 
Glauben. 

4. Der Polizeibeamte muß unbestechlich sein. 

5. Der Polizeibeamte muß vom Wert jedes einzelnen 
Menschen überzeugt sein und alle Menschen mit 
gleicher Höflichkeit und Selbstkontrolle, mit 
menschlichem Verständnis und mit Toleranz behan
deln. 

6. Der Polizeibeamte darf nie mehr Gewalt anwenden, 
als absolut notwendig ist, um einen gesetzmäßigen 
Zweck zu erreichen, noch darf er irgendjemand in 
irgendeiner Fprm einer grausamen, unmenschlichen 
oder degradierenden Behandlung unterziehen. 

7. Der Polizeibeamte muß ständig danach streben, sei
ne beruflichen Fähigkeiten zu erweitern. Also muß 
er auch danach trachten, immer größere Einsicht in 
die Gesellschaft und in menschliches Verhalten zu 
gewinnen. 

8. Der Polizeibeamte muß den Anordnungen der ge
setzmäßig bestehenden Regierungen folgen und zu
gleich auch den Anordnungen der Polizeibehörde, 
der er angehört, es sei denn, daß er dem Recht nach 
die Verpflichtung hat, solchen Anordnungen nicht 
zu folgen. 

9. Vertrauliche Angelegenheiten, welche dem Beamten 
in Ausübung seines Dienstes bekannt werden, muß 
der Polizeibeamte geheim halten, es sei denn, daß 
seine Pflichten es erfordern, anders zu handeln. 

10. Die Lebensweise des Polizeibeamten als Bürger 
muß beispielhaft sein. 

Es gab wohl keinen Regierungsdelegierten, der diesen 
Grundsätzen hätte widersprechen können. Dies tat auch' 
niemand. Es bestand allerdings der Eindruck, daß diese 
Grundsätze zu allgemein seien und daß besonders hin- . 
sichtlich der Sonderfrage des unmenschlichen und grau
samen Behandelns präziser vorgegangen werden sollte. 

In diesem Punkt· waren sich die Fachleute des dritten 
Themas (Strafverfolgung) mit denen des vierten Themas 
(Strafvollzug) einig, und nach harter Tag- und Nachtar
beit schufen sie den Entwurf der Regeln zum Schutze al
ler Gefangenen in jedweder Form der Haft oder Gefan
gennahme gegen die Tortur und andere Formen der grau
samen, unmenschlichen oder erniedrigenden Form der 
Behandlung oder Bestrafung. Diese Regeln wurden zum 
Schluß des Kongresses einstimmig angenommen und lie
gen bereits der Generalversammlung der Vereinten Na
tionen vor. 

Diese Regeln, welche ich ihrer Länge wegen nicht im 
Ganzen vortragen möchte, 

1. verbieten jede Form der grausamen oder degradie
renden Behandlung aller Personen, die dem Gesetz 
unterworfen wurden, 

2. erklären die Tortur zu einer Verletzung der Charta 
der Vereinten Nationen, 

3. verbieten jede, Verletzung, auch im Ausnahmezu
stand, 

4. fordern alle Staaten auf, ihre nationalen Gesetzge
bungen entsprechend zu vervollständigen, 

5. erwarten die Ausbildung aller Strafverfolgungsbe
amten im Sinne dieser Deklaration, 

6. fordern von allen Staaten eine ständige Überwa
chung der Praxis, 

7. fordern Strafbarkeit jedweder Form solcher grausa
men oder degradierenden Behandlung, 

8. fordern zivilrechtliche Verantwortung für jede 
Verletzung dieser Prinzipien, 

9. fordern Untersuchungen, sobald ein Fall der Verlet
zung angezeigt wird, 

10. fordern Entschädigung aller durch Überschreitung 
Verletzten und 

11. fordern die Anwendung des Beweisverbotes für alle 
durch Überschreitungen erlangten Zeugenaussagen 
oder Geständnisse. 

Dieser Kodex ist, nach Meinung aller Beteiligten, ein 
Meilenstein auf dem Wege zum weltweiten Fortschritt in 
der Strafverfolgung. Wenngleich viele seiner Bestimmun
gen in vielen Staaten bereits angewandt werden - man 
denke an das Beweisverbot in der Bundesrepublik - so 
sind die Bestimmungen doch für viele Staaten neu und 
nötig. 

Dies bringt mich zum Thema der Durchsetzbarkeit. So
bald dieser Kodex von der Generalversammlung ange
nommen wird, bindet er die Mitgliedstaaten. Und hier 
entsteht sofort das alte Problem des inter~ationalen 
Rechts: Wie setzen wir diese redlichen Prinzipien durch? 

Hierauf gibt es zwei Antworten: 

1. Unserer Erfahrung nach sind die meisten Überschrei
tungen der Menschenrechte nicht dem bös~n Willen 
zuzuschreiben, sondern viel mehr der Unkenntnis, 
fehlender Erfahrung und Ausbildung. Hier können wir 
helfen durch Ausbildung und internationale Arbeit. 

2. Es gibt aber auch Fälle fehlenden Willens. Die Ver
einten Nationen haben weder ein kompetentes Ge
richt, noch einen Gerichtsvollzieher, noch eine eigene 
Polizei oder Armee. Aber lassen sie mich die New 
Y ork Times zitieren: 
Wenn man diese Prinzipien aufs Papier setzt, so ist 
dies noch lange keine Garantie, daß in der Praxis 
dementsprechend verfahren wird. . . . aber die mora
lische Waffe der öffentlichen Anprangerung kann im 
Forum der Welt angewandt werden. Selbst bei Tyran
nen hilft das manchmal. 

Ich kann nur hinzufügen, was ich vorhin bereits sagte: Es 
gibt keinen Polizeichef, der für seine Beamten eine Aus
zeichnung für Brutalität oder Unmenschlichkeit erwer
ben möchte. 
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Mein Vortrag wäre unvollkommen, würde ich nicht kurz 
auf die drei weiteren Themenkreise des 5. UNO-Kon
gresses hinweisen. Bei zweiten Thema wurde ein beson
ders starkes Augenmerk auf die sozialen Implikationen 
des Strafprozesses gerichtet. Es zeigt sich eine Neigung 
zur weiteren Entkriminalisierung ab, und somit zur Er:
leichterung der wirklich schweren Polizeiarbeit durch 
Konzentration. 

Beim ersten Thema wurden die Erfolge bei der Eindäm
mung der Flugzeugentführungen besonders hervorgeho
ben, mit dem Ausdruck der Hoffnung, daß es uns endlich 
gelingt, auch andere transnationale Straftaten einzu
schränken. Allerdings wurde klar anerkannt, daß es hier 
zunächst einmal Aufgabe der Staatsmänner ist, die zu
grundeliegenden Brandherde zu löschen, denn man kann 
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nicht ständig von der Polizei erwarten, daß sie alle die 
Probleme löst, welche von Politikern, Wirtschaftssach
verständigen, Psychiatern und Wohlfahrtsexperten nicht 
gelöst werden können. 

Einer besonderen Erwähnung bedarf das fünfte Thema 
- die wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Verbre
chens - Forschung und Planung. Der Bericht des UNO
Sekretariats hatte zum ersten Mal das ganze menschliche 
Wissen zu diesem Thema zusammengetragen und wir alle 
mußten feststellen, wie wenig wir in dieser Frage wissen, 
wieviel mehr Arbeit geleistet werden muß und wie sehr 
alle Staaten in dieser Hinsicht gesündigt haben. Bei die
sem Thema kann es in Zukunft gar nicht schlechter wer
den, denn es ist schon schlecht genug. Es kann nur bes
ser werden. 



AUSSPRACHE 

E. Harremoes. Europarat. Straßburg 

Sie haben soeben von meinem guten Freund Professor Gerhard 
Mueller gehört, was vo'n seiten der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der Verbrechensverhütung getan wird. Die Kriminalität 
und ebenfalls die Kriminalitätsprävention darf nicht nur von ei
nem nationalen oder weltweiten Gesichtspunkt betrachtet, son
dern muß auch auf regionaler Ebene bearbeitet werden. Für uns 
Europäer bedeutet das, sich näher mit der Lage in Europa zu 
befassen. Seit fast 20 Jahren ist der europäische Ausschuß für 
Strafrechtsprobleme auf diesem Gebiet tätig. Dieser Ausschuß 
wurde 1957 vom Ministerkomitee des Europarates gegründet 
und hat seither eine lange Reihe von Übereinkommen und Ent
schließungen ausgearbeitet. 

Die Zeit fehlt mir natürlich hier, eine ausführliche Erläuterung 
dieser Texte zu geben. Allein die folgenden Titel geben Ihnen 
schon einen Eindruck von ihrer praktischen Relevanz für die 
Verbrechensverhütung in Europa: das Auslieferungsüberein
kommen und die Übereinkommen über die Rechtshilfe in Straf
sachen, über die internationale Gültigkeit von Strafurteilen, über 
die Strafverfolgung von Straßenverkehrsdelikten und über die 
Übertragung von Strafverfahren. 

Wenn alle diese Übereinkommen in Kraft getreten sind - es ist 
zu bedauern, daß die Bundesrepublik noch keinen dieser Texte 
ratifiziert hat - werden sie die Zusammenarbeit der Mitglied
staaten auf strafrechtlichem Gebiet grundlegend ändern. Sie 
werden die klassischen Prinzipien, nach denen die nationale Sou
veränität auf diesem Gebiet Vorrang hat, - z. B. das sogenann
te Territorialitätsprinzip - weitgehend beeinflussen. Dieser 
Grundsatz entspricht nicht mehr den gegenwärtigen Erfordernis
sen. Wenn man die Gesellschaft wirksam schützen will, muß 
man die Entwicklung der Kriminalität in Rechnung stellen, die 
heute weniger denn je an nationalen Grenzen halt macht. 

Die Probleme der Verbrechensverhütung stellen sich also heute 
u. a. aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung, der Verbesse
rung der Verkehrsverbindungen und Kommunikationsmittel und 
der größeren Beweglichkeit der Bevölkerung auf internationaler 
Ebene. Das gilt insbesondere zwischen den engverbundenen 
Staaten Westeuropas. Eine weitausgebaute und effektive 
Rechtshilfe ist ohne Zweifel ein wichtiges Element einer ratio
nellen Verbrechensverhütungspolitik. Der Europarat hat auf die
sem Gebiet neue und fast revolutionäre Lösungen ausgearbeitet, 
und es ist zu hoffen, daß alle Mitgliedstaaten in ihrer Praxis die
se Lösungen baldmöglichst anwenden. 

Auch andere Aktivitäten des Europarates betreffen die Verbre
chensverhütung. 

Vor einigen Jahren hat das Ministerkomitee eine Entschließung 
(73) 25) über die Methoden für Prognosen zur Kriminalität ver
abschiedet. Dieser Text empfiehlt den Regierungen, im Interesse 
einer wirksameren Bekämpfung der Kriminalität statistische und 
mathematische Methoden verstärkt anzuwenden. Als Beispiele 
kann man die Methoden anführen, die die Prognosen und Aus
wertungen für den gesamten Bereich oder zumindest für Teilbe
reiche der Kriminalität eines Landes ermöglichen. Solche Me
thoden ermöglichen es, die ungefähre Zahl der Inhaftierten für 
jede Kategorie von Straftaten zu einem mehr oder weniger fer
nen Zeitpunkt vorauszusagen. Die verantwortlichen Dienststel
len können sich auf die abzusehende Entwicklung einstellen, und 

das notwendige Personal kann vorgesehen werden. An derarti
gen Prognosen für alle Arten von Straftaten sowie über die Dun
kelziffer in der Kriminalität sind nicht nur Rechtsprechung und 
Strafvollzugsbehörden interessiert, sondern auch die für die 
Prävention der Kriminalität zuständigen Behörden. 

Auf dem Gebiet der Prävention der Rauschmittelsucht hat das 
Ministerkomitee 1973 eine Entschließung angenommen, die ver
schiedene sttafrechtliche Aspekte einer gemeinsamen euorpä
ischen Strategie behandelt. Das Ministerkomitee hat einstimmig 
anerkannt, daß die Gesetzgebung in den multidisziplinären Be
mühungen im Kampf gegen den Drogenmißbrauch einen wichti
gen Beitrag leisten kann. Dieser Beitrag scheint besonders wich
tig in folgenden Bereichen: 

Kontrolle der Erzeugung, d. h. Maßnahmen gegen die 
rechtswidrige Erzeugung, Zubereitung oder Herstellung von 
Rauschgiften; 

Kontrolle der Verteilung, d. h. Maßnahmen gegen den 
rechtswidrigen Handel mit Drogen; 

Kontrolle des Besitzers, d. h. Maßnahmen gegen den rechts
widrigen Besitz von Drogen; 

Kontrolle des Rauschmittelgebrauchs, d. h. strafrechtliche 
oder sonstige Maßnahmen gegen unerlaubten Rauschmittel
gebrauch. 

Solche gesetzliche Kontrolle ist eine notwendige Voraussetzung 
für eine wirksame Verhütung der Ausbreitung dieser besonders 
ernstzunehmenden Kriminalität. 

Als drittes Beispiel möchte ich den Vorentwurf für ein Überein
kommen über Export und Import von Schußwaffen anführen. 
Seit einigen Monaten bearbeitet der Europarat die internationa
len Aspekte des Waffenbesitzes durch Privatpersonen. Der Vor
entwurf geht von folgendem Grundsatz aus: wenn eine Schuß
waffe, die sich im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates befindet, 
an eine Person verkauft wird, die im Hoheitsgebiet eines ande
ren Mitgliedsstaates ihren Aufenthalt hat, macht der erste Staat 
dem zweiten davon Mitteilung. Ebenso wird Mitteilung gemacht, 
wenn eine Schußwaffe, auch ohne den Eigentümer zu wechseln, 
über die Grenzen gebracht wird oder sich im Transit befindet. 
Der Vorentwurf des Übereinkommens schlägt ferner als eine fa
kultative Lösung vor, daß ein Käufer, der im Ausland wohnt, 
zwei Genehmigungen braucht, nicht nur eine Erlaubnis der Be
hörden des Landes, in dem der Kauf stattfindet, sondern auch 
eine Genehmigung der Behörden des Landes, in dem er seinen 
Wohnsitz hat. Hoffentlich wird dieser Vorentwurf bald fertigge
stellt. Wenn ein europäisches Übereinkommen auf diesem Ge
biet zustande kommt, stellt es in Westeuropa einen wichtigen 
kriminalpolitischen Fortschritt dar. 

1973 hat der Europarat das erste kriminologische Kolloquim ab
gehalten. In einem Bericht vom schwedischen Justizministerium 
wurden moderne Methoden für die Aufstellung des Haushalts 
und für die Planung der Arbeit der Polizei behandelt. Diese Me
thoden zielen darauf ab, eine rationellere Verwendung der ver
fügbaren Mittel als bisher zu gewährleisten. 

Der Europarat führt zur Zeit eine Untersuchung über moderne 
Koordinationsmaßnahmen der Vorbeugung von Straftaten durch 
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und widmet sich in diesem Zusammenhang ganz besonders den 
Erfahrungen in Schweden und in Großbritannien. Der schwedi~ 
sche Rat für Verbrechensverhütung wäre in dieser Beziehung 
besonders zu erwähnen. 
Die Europäische Justizministerkonferenz. die 1974 vom Europa
rat organisiert wurde. hat auch die Verbrechensverhütungspro
bleme behandelt. Die Minister gelangten übereinstimmend zu 
der Auffassung, daß die gesellschaftlichen Veränderungen zu ei
ner Überprüfung der Wirksamkeit der heutigen Strafsysteme 
Anlaß geben. Die grundlegenden Ziele des Strafrechts sollten 
neu bestimmt und die Probleme der Verbrechensverhütung und 
der Wirkung von Strafen generell überprüft werden. Die Konfe
renz empfahl dem Europarat. eine Tagung von Personen zu ver
anstalten, die mit der Verbrechensverhütung und -bekämpfung 
sowie mit der Behandlung Straffälliger beauftragt sind. Diese 
kriminalpolitische Tagung fand im Frühjahr dieses Jahres statt. 
und die Empfehlungen werden nun von den zuständigen Gre
mien des Europarates überprüft. 
Es ist mir leider nicht möglich, Ihnen einen ausführlichen Be
richt über die gesamte Aktivität des Europarates auf strafrechtli
chem Gebiet vorzulegen. Aber ich hoffe, Ihnen den Eindruck 
vermittelt zu haben, daß die Straßburger Organisation diesbe
züglich einen wertvollen Beitrag leistet. Es ist aber wichtig, daß 
die Erfolge des Europarates nicht »graue Theorie« bleiben. Es 
ist wünschenswert, daß die Gesetzgebung und die Praxis aller 
Mitgliedstaaten sich auf die internationale Solidarität stützen. 
damit die Arbeit des Europarates ihre eigentliche praktische Be
deutung erhält. 
Erst dadurch wird ein wichtiger Schritt hin zur Schaffung einer 
europäischen Gemeinschaft im Bereich des Strafrechts getan. 
Die Verwirklichung einer solchen Gemeinschaft ist umso eher 
möglich, als alle Mitgliedstaaten die Rechtsstaatlichkeit und die 
Wahrung der Grundrechte des einzelnen als entscheidende Prin
zipien ihrer Rechtsordnung anerkennen. Dies ist eine grundle
gende Voraussetzung für das Funktionieren der internationalen 
Zusammenarbeit im Bereich der Verbrechensverhütung. Hier 
zeigt sich erneut, in welchem Maße die ideologischen Grundsät
ze, auf denen der Europarat aufbaut. zu einer gemeinsamen Hal
tung unter den Mitgliedstaaten führen. 

Dr. M. Breland, Bundesministerium f. Bildung und Wissenschaft. 
BOlll! 

Ich habe eine Frage an Herrn Prof. Mueller. Sie haben aufge
führt, daß man in den Staaten mit liberalem Gesellschaftsmodell 
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zwei Forderungen begegnet. In der breiten Öffentlichkeit einmal 
der Forderung nach mehr Sicherheit und zum anderen der For
derung nach unverändertem Ausbau und Aufrechterhaltung der 
liberalen Bürgerrechte. So ist es in der Tat. In der täglichen Pra
xis der Verbrechensbekämpfung fUhrt das zu einem Zielkonflikt 
dieser beiden Forderungen. Dieser Zielkonflikt führt nach mei
ner Beobachtung, z. B. in Amerika dazu, daß wir Enklaven der 
Sicherheit haben und solche der Unsicherheit, Gettos, in denen 
das eine verwirklicht wird und Gettos, in denen die klassischen, 
liberalen Bürgerrechte noch Anwendung finden. Diese Teilung 
der Gesellschaft, dies Auseinanderstreben von gesellschaftlichen 
Kräften, ist das die Lösung des Problems? Und wo sie hinführen 
kann, glaube ich, brauche ich nicht zu erläutern. Welche Lösun
gen sehen Sie und gibt es Ansätze für bessere Lösungen als die, 
Gettos zu schaffen? 

G. O. W. Mueller 

Ich glaube, Sie haben Ihre eigene Frage beantwortet. Es wäre 
natürlich falsch zu sagen, daß das Ansteigen des Verbrechens in 
einigen Staaten der Welt, z. B. in Amerika, der Tatsache zuzu
schreiben ist, daß die liberalen Bürgerschutzideen beibehalten 
oder ausgebaut worden sind. Ganz im Gegenteil. Aber nach 
dem, was wir wenigstens durch einige Forschungen wissen. be
steht kaum Verbindung zwischen Beibehaltung von Bürgerrech
ten und dem Ansteigen des Verbrechens. Vielmehr ist das An
steigen des Verbrechens anderen Faktoren zuzuschreiben. Daß 
es die Bürgerrechte sind, die das Verbrechen vorwärtstreiben, 
das ist kaum zu begründen. Gettobildung selbst hat auch mit 
Bürgerrechten sehr wenig zu tun. Hoffentlich werden wir eines 
Tages die Gettos überall los in der ganzen Welt. Aber die Erfah
rung, die man bisher gemacht hat mit dem Abbau der Gettos, ist 
auch nicht gerade sehr erfolgreich gewesen. Denn dadurch, daß 
man hohe Gebäude da gebaut hat, wo bislang niedrige Gettos 
standen, ist der Kriminalität kein Einhalt geboten worden. Die 
Kriminalität ist lediglich in Hochhäuser eingezogen. Hier ist sehr 
umfassende und sehr langwierige Planung nötig. Aber eines ist, 
glaube ich, ganz klar zum Ausdruck gekommen: daß man gegen 
das Verbrechen sowohl hart, als auch weicher 4nd. menschlich 
vorgehen kann. Die Erfahrungen, die bisher gemacht worden 
sind, scheinen zu bezeugen, daß weder das harte noch das wei
chere menschliche Vorgehen einen Vorteil bringt in der Verbre
chensbekämpfung. Wenn das so ist, schlagen wir vor, daß man 
weich und menschlich vorgehen sollte. 



The Swedish Police and Crime Prevention 

Die Schwedische Polizei und Prävention 
Arne Wickström 

Crime prevention today holds a prominent positlon 
among the activities of the Swedish Police. It has 
become more and more obvious to the police and the 
public that crime prevention has to be the principal task 
of the Swedish law enforcement agencies. Evidently this 
work ought to be carried out in co-operation with the 
general public. 

Previously the repressive nature of police work was 
altogether too predominant. However with the 
nationalization of the Swedish Police in 1965 it was 
possible to initiate a widescale crime prevention 
program. In comparison therefore with many other 
countries we were rather late in introducing such 
activities. This had its advantage, however, as we were 
able to learn from the earlier experiences of other 
countries. Above all we are indebted to our colleagues in 
Germany and the U.K. who have shown us many 
efficient means and ways with regard to crime prevention 
methods. ' 

Generally speaking, the mere existence of a police force 
has a preventive effect, as does every intervention by a 
uniformed policeman or detective officer as weIl as every 
solved criminal case. On the basis of this fact the crime 
prevention program has been broken down into the 
following activities: 

1. Utilization of every natural opportunity to prevent 
crime in connection with regular duty activities 
(surveillance, investigation and search activities, report 
receiving, examination of scenes of crime etc.), all with a 
view to increasing the risk of detection. 

Die vorbeugende Verbrechensbekämpfung nimmt heute 
eine vorrangige Stelle unter den Tätigkeiten der schwedi
schen Polizei ein. Es ist für die Polizei und die Öffent
lichkeit immer offensichtlicher geworden, daß die 
Prävention die Hauptaufgabe der schwedischen Vollzugs
behörden sein muß. 'Es liegt auf der Hand, daß diese Ar
beit in Kooperation mit der breiten Öffentlichkeit 
geschehen sollte. 

Früher herrschte der repressive Charakter der Polizeiar
beit allzu sehr vor. Die Zentralisierung der schwedischen 
Polizei im Jahre 1965 brachte jedoch die Möghchkeit, ein 
breit angelegtes Programm zur vorbeugenden Verbre
chensbekämpfung einzuleiten. Wir haben somit im Ver
gleich zu vielen anderen Ländern ziemlich spät mit der 
Einführung solcher Aktivitäten begonnen. Das hatte an
dererseits den Vorteil, daß wir aus den bereits vorliegen
den Erfahrungen anderer Länder lernen konnten. Wir 
sind besonders unseren Kollegen in Deutschland und im 
Vereinigten Königreich zu Dank verpflichtet, die uns 
zahlreiche wirksame Mittel und Wege hinsichtlich der 
Methoden zur Verbrechensprävention aufgewiesen ha
ben. 

Ganz allgemein kann man sagen, daß bereits die Existenz 
einer Polizei einen präventiven Effekt hat, ebenso wie 
das Eingreifen eines uniformierten Beamten oder eines 
Kriminalbeamten und wie jeder gelöste Kriminalfall. Auf 
der Grundlage dieser Tatsache ist das Verbrechensverhü
tungsprogramm in folgende Tätigkeitsbereiche aufgeteilt 
worden: 

1. Nutzung jeder gegebenen Gelegenheit, Verbrechen im 
Zusammenhang mit den regulären Diensttätigkeiten 
zu verhüten (Überwachung, Ermittlungs- und Fahn
dungstätigkeiten, 'Berichtauswertung, Tatortbegehung 
usw.) und dies alles, um das Entdeckungsrisiko für 
den Täter zu erhöhen. 

Wickström, Ame 

Regierungskriminalrat (Byraadirektor). Seit der Zentralisierung der 
schwedischen Polizei vor 10 Jahren im Kriminalpolizeireferat des Reichs
polizeiamtes tätig. Aufgabengebiet: Verbrechensvorbeugung (Planung 
und Ausführung von landesweiten Präventivmaßnahmen, Zusammenar
beit mit anderen Zentralbehörden, Ausbildung). 
Schwedisches Reichspolizeiamt, Stockholm 
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2. Police participation in law and justice instruction, as 
weH as traffic instruction in comprehensive schools. 

3. Co-operation for preventive purposes in respect of 
child- and juvenile de1inquency with representatives for 
child welfare and social welfare committees, schools and 
recn~ation organizations in accordance with the rules laid 
down. 

4. Distribution of information to and co-operation with 
different pressure groups within society for the purpose 
of increasing the individual citizen' s possibilities of 
prctecting hirnself against criminal activities. 

1975 has seen an intensification and widening of crime 
prevention work on the part of the police. Following the 
initiative of the National Police Commissioner, Mr. Carl 
G. Pcrsson, the police have been given larger resources, 
both in terms of manpower and funds, intended for crime 
prevention purposes. We are now able therefore to carry 
out preventive activities on ascale· more suited to public 
demands. 

Time does not permit me to give a more detailed account 
of this subject matter. Instead I should like to give you a 
few examples of the way in which the Swedish Police 
work at Iocal and centrallevel: 

firstly by participation in law and justice instruction in 
comprehensive schools and secondly by the control of 
frnud effecting commerce and monetary institutions. 

Police participation in law and justice instruction in 
schools 

CrimiViological studies reveai that persons belonging to 
thc age group jmmediately prior to fifteen years of age 
show the highest crime rate of an known offenders. This 
is at least so in Sweden. There is every reason, therefore, 
at a very early stage in the social development of the 
individual to take measures preventing juvenile 
delinquency. Police officers' teaching of law and justice 
in schools is one such preventive contribution. 

Law (md justice as part 01 the curriculum 

According to the curriculum the school is to give the 
pupUs »a good understanding of the values and principles 
underlying the legal system of our democratic society. 
The pupils should funy realize the meaning of concepts 
like justice, hone.sty, consideration and tolerance as wen 
as the consequences of any infringement of the law or 
breach of regulation .. School itself must function aIong 
pdnciples that can be accepted by the pupils and in 
accordance with rules that the pupils themselves will 
have had part in working out. Differences of opinions 
between people or groups of people relating to values or 
principles should be discussed and penetrated at school«. 

This paragraph appears in the goals and guidelines 
conceming the teaching of legislation in schools. The 
quotation clearly shows the importance that is attached 
to this subject in the curriculum. Accordingly, the 
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2. Mitwirkung der Polizei beim Rechtskundeunterricht 
sowie beim Verkehrsunterricht in Einheitsschulen. 

3. Zum Zwecke der Vorbeugung auf dem Gebiet der 
Kinder- und Jugendkriminalität Zusammenarbeit mit 
Vertretern der Kinder- und Sozialwohlfahrtsausschüs
se, mit Schulen und Einrichtungen zur Freizeitgestal
tung gemäß den erlassenen Vorschriften. 

4. Verteilung von Informationsmaterial an und Zusam
menarbeit mit verschiedenen Interessengruppen inner
halb der Gesellschaft mit dem Ziel, die Möglichkeiten 
des einzelnen Bürgers für seinen Selbstschutz gegen 
kriminelle Tätigkeiten zu erhöhen. 

Im Jahr 1975 wurde die Präventionsarbeit seitens der Po
lizei intensiviert und erweitert. Auf Initiative des ober
sten Chefs der schwedischen Polizei, Herrn Carl G. Pers
son, wurden der Polizei größere Mittel zur vorbeugenden 
Verbrechensbekämpfung in Form von Personal und 
Geldmitteln bewilligt. Daher können wir unsere Vorbeu
gungsmaßnahmen jetzt in einem Umfange durchführen, 
der den Bedürfnissen der Öffentlichkeit besser ent
spricht. 

Die zur Verfügung stehende Zeit erlaubt es mir nicht, im 
einzelnen auf dieses Thema einzugehen. Ich möchte Ih
nen statt dessen anhand einiger Beispiele erläutern, wie 
die schwedische Polizei auf lokaler und zentraler Ebene 
arbeitet: 

erstens durch Mitwirkung am Rechtskundeunterricht und 
zweitens durch Bekämpfung des Betrugs zum Nachteil 
von Handelsunternehmen und Geldinstituten. 

Mitwirkung der Polizei am Rechtskundeullterricht in 
Schulen 

Kriminologische Untersuchungen haben ergeb~n, daß 
Personen der Altersgruppe kurz vor dem 15. Lebensjahr 
die höchste Kriminalitätsziffer von allen bekannten 
Straftätern aufweisen. Dies trifft zumindest für Schwe
den zu. Wir haben daher allen Grund, sehr früh in der so
zialen Entwicklung des einzelnen Vorbeugungsmaßnah
men zur Vermeidung von Jugendkriminalität zu treffen. 
Ein solcher präventiver Beitrag ist der Rechtskundeun
terricht durch Polizeibeamte an Schulen. 

Gesetz und Justiz als Teil des Lehrplans 

Laut Lehrplan soll die Schule den Schülern »ein gutes 
Verständnis der Werte und Prinzipien vermitteln, welche 
dem Rechtssystem unserer demokratischen Gesellschaft 
zugrunde liegen. Die Schüler sollten sich über die Bedeu
tung von Begriffen wie Gerechtigkeit, Rechtschaffenheit, 
Rücksichtnahme und Toleranz sowie über die Folgen im 
klaren sein, die jede Gesetzesübertretung und jeder Ver~ 
stoß gegen eine Vorschrift nach sich ziehen. Die Schule 
selbst muß ihr Amt nach Prinzipien ausüben, die für die 
Schüler annehmbar sind und Bestimmungen einhalten, 
bei deren Ausarbeitung die Schüler selbst mitgewirkt hat
ten. Meinungsverschiedenheiten zwischen einzelnen oder 
Gruppen über Werte und Prinzipien sollten in der Schule 
besprochen und begriffen werden.« 

Dies ist ein Abschnitt aus den Zielen und Richtlinien für 
den Rechtskundeunterricht an Schulen. Das Zitat zeigt 
klar, welche Bedeutung diesem Fach im Lehrplan beige
messen wird. Dementsprechend bildet das Thema »Das 



subject »The legal system and problems of law« is one of 
the items included in civics instruction at the senior stage 
of comprehensive school. The legal system of our 
democratic society should be apart of all teaching 
activities wittrin the school while at the same time being 
a specific subject in itself. Important in this connection is 
the fact that the curriculum emphasizes that schools must 
co-operate with the institutions and members of the local 
community, of which the school is apart. From the point 
of view of general pupil welfare co-operation should be 
established with youth organizations, recreation boards, 
child welfare boards, other social boards and the police. 
For the purpose of crime prevention, some communities 
have permanent joint committees with representatives 
from the schools, child welfare committees and police 
authorities. The work of these committees has produced 
good results and it is of importance to have similar 
committees set up in all communities. 

However, the idea of collaboration with institutions and 
individuals must also apply to the classroom situation 
and te ac hing activities. As far as the police is concerned 
such co-operation is taking place, both in traffic 
instruction and law and justice instruction. In this 
connection »it is essential that young people develop 
positive attitudes towards the police, learning that the 
police officer is aperson, to whom it is natural to turn 
for help«. 

Background 

As a result of Iocal initiative the police have for some 
time contributed to the instruction in school in law and 
regulations, the legal system and problems of law. The 
nationalization of the police in 1965 which provided 
greater opportunities for crime prevention led to 
discussions between the National Board of Education 
and the National Police Board - the two supreme 
Government authorities for education and law 
enforcement respectively - withthe purpose of 
widening and intensifying school instruction in law and 
justice. 

The consultations resulted in an agreement, by which the 
police are to provide expert assistance and participation 
in this particular subject of instruction at the rate of one 
instruction hour per dass in the 4th year' s course and 
two instruction hours per dass in the 7th year' s course. 
By special request from the schools and to the extent 
that personnel resources permit the police mayaiso 
contribute to the instruction in the 9th form. The 
collaboration between the school and police, along these 
guidelines began witlt the school year 1965/66 and has 
been going on ever since. From the school year 1972(73 
instruction comprises of 2 hours per class in the 4th 
year' s course. The implementation of this participation in 
schools requires 50 manpower years. The police officers 
who carry out the instruction are appointed on a 
voluntary basis and are given to a certain extent special 
training. 

As an example of the collaboration between the schools 
and the police I should like to describe how it functions 
in the 4th form, where the pupils are about ten years old. 

Rechtssystem und Rechtsprobleme« einen Schwerpunkt 
bei der Staatsbürgerkunde in den höheren Klassen der 
Einheitsschule. Das Rechtssystem unserer demokrati
schen Gesellschaft sollte ein Bestandteil aller Lehrfächer 
der Schule und darüber hinaus ein Spezialfach sein. In 
diesem Zusammenhang ist die Tatsache von Bedeutung, 
daß der Lehrplan ausdrücklich hervorhebt, daß die Schu
len mit den Institutionen und Mitgliedern der örtlichen 
Gemeinde, zu der die Schule gehört, zusammenarbeiten 
müssen. Unter dem Gesichtspunkt der allgemeinen Für
sorge für die Schüler sollten Jugendorganisationen, Erho
lungs- und Kinderwohlfahrtsausschüsse, weitere Gremien 
der Sozialfürsorge und die Polizei zur Zusammenarbeit 
herangezogen werden. Zum Zweck der Verbrechensprä .. 
vention haben manche Gemeinden ständige gemischte 
Ausschüsse mit Vertretern der Schulen, der Kinderwoh!
fahrtsausschüsse und der Polizeibehörden gebildet. Die 
Arbeit dieser Ausschüsse hat gute Ergebnisse gezeitigt, 
und es ist wichtig, ähnliche Ausschüsse in allen Gemein
den einzurichten. 

Jedoch muß die Idee der Zusammenarbeit mit Institutio~ 
nen und Einzelpersonen auch im Klassenzimmer und bei 
der Lehrtätigkeit angewandt werden. Was die Polizei an
belangt, so wird eine solche Zusammenarbeit sowohl 
beim Verkehrs- als auch beim Rechtskundeunterricht 
durchgeführt. In diesem Zusammenhang »ist es wesent
lich, daß junge Leute eine positive Einstellung zur Polizei 
gewinnen und lernen, daß der Polizeibeamte eine Person 
ist, an die man sich normalerweise wendet, wenn man 
Hilfe braucht«. 

Vorgeschichte 

Als Ergebnis von örtlichen Initiativen hat die Polizei be
reits seit einiger Zeit am Unterricht über Gesetze und 
Vorschriften, das Rechtssystem und Rechtsprobleme bei
getragen. Die Zentralisierung der Polizei im Jahre 1965, 
die bessere Möglichkeiten für die Verbrechensverhütung 
mit sich brachte, führte zu Gesprächen zwischen dem 
Staatlichen Amt für Bildungs- und Unterrichtswesen u.nd 
dem Reichspolizeiamt - den beiden obersten Regie
rungsbehörden für Bildung bzw. Gesetzesvollzug - mit 
dem Ziel der Erweiterung und Intensivierung des Rechts
kundeunterrichts. 

Die Beratungen führten zu einer Vereinbarung, derzufol
ge die Polizei fachliche Unterstützung und Beteiligung an 
diesem Unterrichtsfach mit einer Unterrichtsstunde pro 
Klasse im 4: Schuljahr und mit -zwei Stunden pro Klasse 
im 7. Schuljahr zur Verfügung stellen sollte. Auf beson
dere Anforderung der Schulen und soweit es die perso~ 
nellen Möglichkeiten zulassen, kann die Polizei auch zum 
Unterricht im 9. Schuljahr beitragen. Die Zusammenar
beit zwischen Schule und Polizei aufgrund dieser Richtli~ 
nien begann im Schuljahr 1965/66 und besteht seit jener 
Zeit. Seit dem Schuljahr 1972/73 umfaßt der Unterricht 

.zwei Stunden pro Klasse im 4. Schuljahr. Die Durchfüh
rung dieser Beteiligung an den Schulen erfordert 50 Ar
beitskraftjahre. Die unterrichtenden Polizeibeamten wer
den auf freiwilliger Basis ernannt und erhalten bis zu ei~ 
nem gewissen Grade eine Spezialausbildung. 

Als Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen Schu.len 
und Polizei möchte ich beschreiben, wie der Unterricht 
in der 4. Klasse abläuft, wo die Schüler etwa 10 Jahre alt 
sind. 
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In order to introduce the police into the instruction in a 
natural way and in order to fully profit from the police 
officer' s assistance in his capacity as an expert, his 
participation must be carefully scheduled. The teacher 
and the police officer must therefore work out jointly a 
plan for the subject on which they have decided. 

Let· us assume that they have chosen the subject »rules 
and laws of society«. 

The purpose of studying this subject is: 
1. to create positive attitudes among the pupils towards 

a) the necessity for common rules and laws for the 
co-existance of human beings and 
b) the policeforce as an agency of assistance and 
protection in society 

2. to inform the pupils about 
a) certain rules and laws of actual interest to them as 
weIl as the consequences both economic and judicial etc. 
when violating these rules and 

b) the way our concept of justice is reflected in common 
rules. 

The plan worked out by the teacher and the police man 
may look like this one: 

1. Illtroductioll of the subject to be studied. The pupils' 
interest should be awakened by the introduction of some 
recent event inside or outside of school, by a press 
cutting or by reference to school regulations etc. The 
pupils should then be given the opportunity of planning 
their work together with their teacher. 

2. Class discussioll. The discussion can be based on the 
question »Why are there rules and laws?«. The teacher 
may depict situations where rules and laws have been set 
aside (for instance an icehockey game without a referee 
or traffic without regulations). 

3. Group discussioll. The pupils are divided into sm all 
groups to discuss the examples given by the teacher and 
to try to find further examples. They should also suggest 
ways of getting things to work again by agreeing on rules 
and laws. 

4. Account alld summary of the discussions. The groups 
account for the contents of their discussion and the result 
may be presented on the blackboard or by means of 
overhead pictures. 

5. Class discussioll about past and present legislation. 
The teacher presents a short history of the old court 
sessions and county laws up to present day legislation. 
The dass discusses the making of rules and laws, decides 
which ones apply to pupils and discusses the 
consequences of breaking them. The pupils prepare for 
the police participation by writing down questions. 

6. Class discussioll with police participation. The 
startingpoint is the discussion under item 5. The police 
officer gives supplementary information in the form of 
questions relating to rules and laws that apply to the 
pupils, for instance crimes against property, assault -
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Um die Polizei in zwangloser Form in den Unterrichts
gang einzubauen und um die Unterstützung des Polizei
beamten in seiner Eigenschaft als Experte voll nutzen zu 
können, muß seine Beteiligung sorgfältig geplant werden. 
Der Lehrer und der Polizeibeamte müssen daher gemein
sam einen Plan für das Thema ausarbeiten, für welches 
sie sich entschieden haben. 

Nehmen wir an, sie haben das Thema» Vorschriften und 
Gesetze der Gesellschaft« gewählt. 

Die Behandlung dieses Themas hat den Zweck: 
1. bei den Schülern eine positive Einstellung zu errei
chen in bezug auf 
a) die Notwendigkeit von Vorschriften und Gesetzen für 
die Koexistenz der Menschen und 
b) die Polizei als Hilfs- und Schutzeinrichtung in der Ge
sellschaft, 

2. die Schüler zu informieren über 
a) bestimmte Vorschriften und Gesetze, die für sie von 
aktuellem Interesse sind, sowie die Konsequenzen von 
Verstößen gegen diese Bestimmungen in wirtschaftlicher, 
gerichtlicher und sonstiger Hinsicht und 
b) die Art und Weise, in der sich unser Rechtsbegriff in 
allgemeinen Vorschriften widerspiegelt. 

Der vom Lehrer und dem Polizeibeamten ausgearbeitete 
Plan könnte wie folgt aussehen: 

1. Einführung in das zu untersuchende Thema. Das In
teresse der Schüler sollte durch den Hinweis auf ein Er
eignis innerhalb oder außerhalb der Schule aus jüngster 
Zeit, durch einen Zeitungssauschnitt oder unter Bezug
nahme auf eine Vorschrift der Schule usw. geweckt wer
den. Dann sollte man den Schülern Gelegenheit geben, 
ihre Arbeit mit ihrem Lehrer zusammen zu planen. 

2. Klassendiskussioll. Der Diskussion kann die Frage 
»Weshalb gibt es Vorschriften und Gesetze?« zugrunde
gelegt werden. Der Lehrer kann Situationen schildern, in 
denen Vorschriften und Gesetze mißachtet wurden (z. B. 
ein Eishockeyspiel ohne Schiedsrichter oder Straßenver
kehr ohne Verkehrsvorschriften). 

3. Gruppendiskussion. Die Schüler werden in kleine 
Gruppen aufgeteilt, um die vom Lehrer gegebenen Bei
spiele durchzusprechen und um zu versuchen, weitere 
Beispiele zu finden. Sie sollten auch Möglichkeiten vor
schlagen, wie man bestimmte Dinge durch Vorschriften 
verbessern kann. 

4. Bericht über und Zusammenfassung der Diskussionen. 
Die Gruppen berichten über den Inhalt ihrer Diskussion, 
und das Ergebnis kann an der Tafel oder einer Projek
tionswand bekanntgegeben werden. 

5. Klassendiskussioll über die Gesetzgebung von einst 
und heute. Der Lehrer bringt einen historischen Abriß 
über die ehemaligen Gerichtssitzungen und Grafschafts
gesetze bis zur heutigen Gesetzgebung. Die Klasse disku
tiert das Zustandekommen von Vorschriften und Geset
zen, entscheidet, welche davon für Schüler gelten und 
bespricht die Folgen von Verstößen. Als Vorbereitung 
auf die Beteiligung der Polizei an der Diskussion schrei
ben die Schüler Fragen auf. 

6. Klasselldiskussioll ullter Polizeibeteiligullg. Der Aus
gangspunkt ist die Diskussion über Punkt 5. Der Polizei
beamte gibt zusätzliche Informationen zu den Vorschrif
ten und Gesetzen, die die Schüler angehen, wie z. B. 
über Eigentum sdelikte , Anpöbelei mit Tätlichkeiten, 



mobbing, inflicting damage, carelessness endangering the 
public, littering, regulations concerning air weapons, 
bows and arrows, the age of criminal responsibility. 
Information about the way society through the agency of 
the police helps and protects. Question time and 
discussion. 

7. Illtroductioll of group work concerning our right to 
security in all respects. The discussion may be based on 
the United Nations Declaration of Human 
Rights. The pupils should be given the opportunity of 
suggesting and debating possible tasks as weH as 
choosing a suitable study method. 

8. Group work. Examples of group tasks and the 
organization of the work: 
a) Domestic rules; 
Dramatization of everyday situations at horne illustrating 
how a disordered horne can be made to function again. 

b) School regulations; 
With reference to the school-rules the group may 
propose ways of exemplifying and demonstrating them 
and suggesting possible alterations. 

c) Athletic rules; 
Interviews with physical instructors, football or ice
hockey referees about sports rules and their own 
experiences of the application of these rules in 
connection with sports events or different situations of 
the game. 

d) Rules and laws of society; 
Carefully planned educational visit to a police station. 
The pupils should beforehand write down carefully 
prepared questions in item form referring to police work 
and rules and laws of society. 

e) Traffic regulations (not traffic instruction); 
Observations of the traffic near the school. Studies of 
some traffic signs applying to the school area and 
discussion about so me rules for pedestrians and cyclists. 

Preparation of a quiz competition. 
In this case the group task should not be to extensive as 
this particular section is dealt with in the ordinary traffic 
instruction. 

9. The feedback of the group work is done in the way 
indicated in the examples of the organization of the 
work. It may be concluded by way of questions from the 
groups to the class, which may very well be done in 
competition form. 

10. Evaluation may be carried out by way of selecting a 
number of questions out of those put to the class by the 
different groups. 

11. Summary of the subject studied. The group work 
started with the UN Declaration of Human Rights. It 
may be concluded by the »Golden Rule« from Matt. VII. 
12*) and a discussion as to how many of the problems 
brought up in the group work could be solved by 
adopting the attitudes and standards of the golden rule 
and the UN Declaration of Human Rights. 

*) Matt. VII. 12 says: »Therefore all things whatsoever that ye would that man 
should do to you do ye even so to them«. 

Sachbeschädigung, fahrlässige Gefährdung der Öffent
lichkeit, Herumstreuen von Abfall, Vorschriften über 
Luftdruckwaffen, Pfeil und Bogen sowie die Altersgren
zen für strafrechtliche Verantwortlichkeit. Er informiert 
darüber, wie die Gesellschaft sich durch die Polizei hilft 
und schützt. Anschließend Fragen und Diskussion. 

7. Eillführung in die Gruppenarbeit über unser Recht auf 
Sicherheit auf allen Gebieten. Der Diskussion kann Men
schenrechtsdeklaration der UNO zugrundegelegtwerden. 
Den Schülern sollte Gelegenheit gegeben werden, mögli
che Aufgaben vorzuschlagen und zu besprechen sowie ei
ne geeignete Untersuchungsmethode auszuwählen. 

8. Gruppenarbeit. Beispiele für Gruppenaufgaben und 
die Organisation der Arbeit: 
a) Häusliche Regeln 
Dramatisierte Darstellung von Alltagssituationen zu Hau
se, die zeigen, wie ein durcheinander geratener Haushalt 
wieder funktionsfähig gemacht werden kann. 
b) Schulvorschriften 
Hinsichtlich der Schulvorschriften kann die Gruppe Vor
schläge machen, wie man diese durch Beispiele belegen 
und darstellen kann; gegebenenfalls kann sie Änderungs
vorschläge machen. 

c) Sportregeln 
Interviews mit Sportlehrern, Fußball- und Eishockey
schiedsrichtern über Spielregeln und ihre Erfahrungen 
mit der Anwendung dieser Regeln bei Sportveranstaltun
gen oder verschiedenen Spielsituationen. 
d) Vorschriften und Gesetze der Gesellschaft 
Sorgfältig geplanter Besuch eines Polizeireviers. Die 
Schüler sollten zuvor sorgfältig vorbereitete Fragen zur 
Polizeiarbeit und über die Vorschriften und Gesetze der 
Gesellschaft stichpunktartig niederschreiben. 

e) Verkehrsvorschriften (kein Verkehrsunterricht) 
Beobachtung des Straßenverkehrs in der Nähe der Schu
le. Untersuchung von Verkehrszeichen in der Umgebung 
der Schule und Diskussion über Verkehrsregeln für Fuß
gänger und Radfahrer. 

Vorbereitung eines Quiz (Wettbewerbs) 
In diesem Falle sollte die Gruppenaufgabe nicht zu weit 
gesteckt werden, da dieses besondere Gebiet innerhalb 
des üblichen Verkehrsunterrichts behandelt wird. 

9. Das Feedback der Gruppenarbeit erfolgt in der durch 
die Beispiele für die Arbeitsorganisation bezeichneten 
Weise. Abschließend können die Gruppen die Klasse, et
wa in Wettbewerbsform, abfragen. 

10. Die Auswertung kann durch Auswahl einer Reihe 
von durch die Gruppen an die Klasse gerichteten Fragen 
erfolgen. 

11. Zusammenfassung des behandelten Themas. Die 
Gruppenarbeit begann mit der Menschenrechtserklärung 
der UNO. Sie könnte abgeschlossen werden mit der 
»Goldenen Regel« aus Matthäus VII, 12*) und einer Dis
kussion darüber, wie viele der in der Arbeitsgruppe ange
schnittenen Probleme durch Annahme der Haltung und 
Normen der Goldenen Regel und der UN-Menschen
rechtsdeklaration gelöst werden könnten . 

., Matt. VII, 12 sagt: Alles nun, was ihr wollt, daß euch die Menschen tun, sollt 
ebenso auch ihr ihnen tun. 
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Introduction of the 
specific sphere of interest, 
based on a topical event 

Class discussion: 
"Why are there rules and laws?" 

Group discussion 

Account and summary 

Class discussion about legislation both 
past and present 

Class discussion with police participation 

IntrodU,ction of group work entitled 
"the Right to Security" 

Group work; examples of group tasks 

a) Domestic b) School c) Athletic 
rules regulations rules 

d) rules and e) Trafik t) Nature 
Iaws of mIes preserva-
society tion 

Groupwork feedback 

Evaluation 

Summing-up of the subject with 
reference to common 

ethical standards 

As a consequence of the participation in school 
instruction the police also become engaged in the 
activities of the parent-teacher associations, which take 
an interest in getting information conceming police 
contribution to school instruction as weIl as current child 
and youth problems. The demand for police co-operation 
in the parent-teacher associations surpasses by far the 
resources of the police in this field, a fact that may be 
regarded as a proof of public appreciation of this type of 
police work and an indication that the activity should be 
extended. The Govemment and the Parliament have 
explicitly stressed the importance of police co-operation 
in schools and the importance of increasing the efforts. 
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Einführung in das 
spezielle Interessengebiet 

anhand eines aktuellen Ereignisses 

Diskussion in der Klasse: 
nWeshaib gibt es Vorschriften und Gesetze" 

Gruppendiskussion 

Bericht und Zusammenfassung 

Klassendiskussion über Gesetzgebung 
einst und heute 

Klassendiskussion unter Beteiligung der Polizei 

Einführung in die Gruppenarbeit zum Thema: 
"Recht auf Sicherheit" 

Gruppenarbeit; Beispiele von Gruppenaufgaben 

a) Häusliche b) Schul- e) Sportregeln 
Regeln vorschriften 

d) Vorschriften e) Verkehrs- t) Naturschutz 
u. Ges. der vorschriften 
Gesellsch. 

Feedback der Gruppenarbeit 

Auswertung 

Zusammenfassung des Themas unter 
Bezugnahme auf gemeinsame 

ethische Normen 

Als Folge der Beteiligung am Schulunterricht wird die 
Polizei auch bei den Tätigkeiten der Eltem-Lehrer-Ver
bände in Anspruch genommen, die an Auskünften über 
die Mitwirkung der Polizei am Schulunterricht und an ak
tuellen Kinder- und Jugendproblemen interessiert sind. 
Die Nachfrage nach polizeilicher Mitarbeit in den Eltem
Lehrer-Verbänden übertrifft bei weitem die Möglichkei
ten der Polizei auf diesem Gebiet, eine Tatsache, die man 
als Beweis der öffentlichen Wertschätzung dieser Art Po
lizeiarbeit und als einen Hinweis darauf werten kann, 
daß die Tätigkeit erweitert werden sollte. Regierung und 
Parlament haben die Bedeutung der polizeilichen Mitar
beit an Schulen ausdrücklich unterstrichen und betont, 
daß diese Bemühungen verstärkt werden sollten. 



Finally I should like to point out that the aim of police 
co-operation in schools is not only that of imparting 
knowledge about a community governed by law, but it is 
also of importance to teach the pupils to comprehend the 
rules and regulations of society and to make them 
conform to them in reality. 

Preventive Measures against Cheque and Post
Office Fraud 

The cheque salary system was introduced in Sweden in 
1961. With this system an employee' s salary is paid 
directly into a cheque account at a bank. By use of 
cheques the employee is then free to dispose of his 
salary, either by withdrawing it in cash or by using 
cheques as a means of payment. The system was 
advantageous both to banks and companies as a flexible 
and secure way of salary payment to large groups of 
empIoyees. It replaced the previous system of cash 
salary payment which meant handling and transportation 
of large amounts of money with the ensuing security 
risks. 

The banks' intention was to have the cheque function as 
a flexible means of payment in commercial trade, as 
well. This would be of advantage to the private citizen, 
as he would not have to carry large amounts of cash 
around. In order to ac hieve this, shops, hotels, and petrol 
stations etc. that accepted cheque payment were given 
certain guarantees that the cheques would be cashed by 
the issuing bank. The guarantee meant that the bank 
would cash the cheques even if they were forged or 
uncovered, provided that they were made out for a sum 
not exceeding 300,- Sw. cr. If the amount was in excess 
of 300,- Sw. cr., the bank demanded that some kind of 
identification document was produced and noted down 
on the reverse of the cheque. If the cheque was made out 
for more than 500,- Sw. cr. the shop would have to 
accept it at its own risk. 

However, it soon appeared that this model of the cheque 
salary system was not entirely advantageous, as there 
were great drawbacks from a security point of view. As a 
result of the bank guarantee the merchants were not 
interested in checking the validity of the cheque as long 
as the amount did not exceed 300,- Sw. Cf. On the 
other hand they had no possibilities of carrying out an 
effective control either. As these circumstances became 
known, the rate of cheque frauds increased tre
mendousIy. U nused cheque books and cheque forms 
became very popular objects of theft. They could easily 
be used in payment for products and services. Stolen 
cheques were used as payment in illegal drug traffic and 
were even accepted as payment by prostitutes. In cases 
where the merchants demanded identification papers, a 
large number of easily forged and easily obtainable 
documents were accepted. 

In 1967 the number of swindles involving cheques 
reported to the police was 13952. In 1968 and 1969, 
19735 and 22392 cases were reported respectively and in 
1970 the statistics showed the record figure of 39337 
cheque frauds. The frauds led to annual losses by the 
banks of millions of crowns. As I mentioned earlier the 
banks were obliged to cash even forged cheques. 

Particularly alarming was the fact that these frauds were 
so easily carried out that this type of crime spread to 

Schließlich möchte ich darauf hinweisen, daß das Ziel 
der polizeilichen Mitarbeit an Schulen nicht nur darin be
steht, Kenntnisse über eine vom Gesetz regierte Gemein
schaft zu vermitteln, sondern daß es ebenso wichtig ist, 
den Schülern die Vorschriften und Regeln der Gesell
schaft verständlich zu machen und sie dazu zu bringen, 
sich ihnen tatsächlich anzupassen. 

Präventivmaßnahmen gegen Scheck- und Postbetrug 

Das Gehaltsschecksystem wurde 1961 in Schweden ein
geführt. Bei diesem System wird das Gehalt eines Ange
stellten direkt auf ein Scheckkonto bei einer Bank einge
zahlt. Durch Benutzung von Schecks kann der Angestell
te dann frei über sein Gehalt verfügen, sei es durch Bar
abhebung oder indem er Schecks als Zahlungsmittel 
benutzt. Das System hatte Vorteile für Banken und Fir
men als flexible und sichere Art der Lohnauszahlung an 
große Gruppen von Angestellten. Es ersetzte das frühere 
Lohnbarzahlungssystem, das mit dem Auszählen und 
dem Transport großer Geldbeträge und dem sich daraus 
ergebenden Sicherheitsrisiko verbunden war. 

Daneben wollten die Banken den Scheck auch als vielsei
tig verwendbares Zahlungsmittel bei Handelsgeschäften 
einsetzen. Es sollte auch ein Vorteil für den Bürger sein, 
da er keine großen Geldsummen bei sich zu führen 
brauchte. Um dies zu erreichen, erhielten Geschäfte, Ho
tels, Tankstellen usw., die die Zahlung per Scheck akzep
tierten, gewisse Garantien, daß die Schecks von der aus
gebenden Bank eingelöst würden, selbst wenn sie ge
fälscht oder ungedeckt waren; Voraussetzung war, daß 
der Betrag 300 skr nicht überstieg. Lag der Betrag über 
300 skr, verlangte die Bank die Vorlage eines Identitäts
nachweises, der auf der Rückseite des Schecks vermerkt 
wurde. Bei Schecks über mehr als 500 skr erfolgte die 
Annahme durch das Geschäft auf dessen eigenes Risiko. 

Es stellte sich jedoch bald heraus, daß diese Art des Ge
haltsschecksystems doch nicht nur Vorteile brachte, 
denn es gab große Nachteile vom Standpunkt der Sicher
heit aus. Aufgrund der Bankgarantie interessierten sich 
die Geschäftsleute nicht für die Gültigkeit des Schecks, 
so lange der Betrag 300 skr nicht überstieg. Sie hatten an
dererseits auch garnicht die Möglichkeit, eine effektive 
Kontrolle durchzuführen. Als diese Umstände bekannt 
wurden, gab es einen ungeheuren Anstieg der Scheckbe
trugsfälle. Unbenutzte Scheckhefte und Blankoscheck
formulare wurden eine beliebte Diebesbeute. Sie ließen 
sich ohne weiteres zur Bezahlung von Waren und Dienst
leistungen verwenden. Gestohlene Schecks wurden als 
Zahlungsmittel im illegalen Rauschgifthandel benutzt und 
sogar von Prostituierten als Bezahlung angenommen. In 
Fällen, in denen Geschäftsleute einen Identitätsnachweis 
verlangten, wurden zahlreiche leicht zu fälschende und 
leicht erhältliche Dokumente akzeptiert. 

Im Jahre 1967 wurden der Polizei 13952 Fälle von 
Scheckbetrug gemeldet. In den Jahren 1968 und 1969 wa
ren es 19735 bzw. 22392 Fälle und im Jahre 1970 weist 
die Statistik eine Rekordzahl von 39337 Scheckbetrüge
reien auf. Dieser Schwindel fügte den Banken jährlich 
Verluste von mehreren Millionen Kronen zu. Wie bereits 
oben erwähnt, waren die Banken ja verpflichtet, sogar 
falsche Schecks anzunehmen. 
Besonders erschreckend war, daß diese Art von Betrug 
derart leicht ausgeführt werden konnte, daß sie auf Per-
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groups of persons with no previous criminal records. 
This applied not least of all , to young people who 
became involved in criminal activities. As for the police, 
the cheque frauds meant that the scarce resources of the 
criminal investigation departments to a great extent had 
to be concentrated on search and investigation activities 
concerning a type of crime that could quite easily have 
been avoided because it would be possible to prevent it 
by relatively simple measures. 

The preventive actions of the police were chiefly aimed 
at trying to induce the banks to abolish the so called bank 
guarantee, which was at the root of the trouble and 
furthermore to make monetary and commercial 
institutions stipulate that the cashing of cheques and 
payment by cheques should always be accompanied by 
the presentation of fully satisfactory identity cards, with 
the exception of those cases where the holder of the 
cheque was known to the cashier's staff. 

Although the abolition of the bank guarantee was an 
obvious and logical necessity from the point of view of 
crime prevention, it took the police several years to 
persuade the banks to do it. In fact, until July 1st, 1971. 
Thereafter, a new and far sounder process for dealing 
with cheques was introduced. 

In the meantime, commerce responded by refusing to 
accept cheques as a means of payment, as the majority 
of cheque account holders often lacked satisfactory 
identification documents. Not until February 1st, 1973, 
when the banks provided 90% of their cheque account 
holders with reliable identification documents did the 
shops once more accept payment by cheque. The 
identity papers that were accepted were mainly those 
produced by the newly founded semi-State-owned 
company ID CARD L TD (»AB ID-kort«). I will refer to 
this company and its products later. The measures taken 
resulted, as expected, in a considerable reduction of the 
number of cheque frauds. Already by 1971 the crime rate 
had decreased to 23810 and in 1972, after the actions 
taken had had full effect, the number of cases was 7315. 
In 1973 there was an additional decrease in the number of 
offences involving cheques, resulting in 4926 cases, 
which in 1974 was followed by a slight increase to the 
figure of 5800. 

Thus the actions of the police were a great success in 
terms of crime prevention. However, the police were 
both commended and criticized in the press. The 
criticism came from those who considered that the great 
increase in post-office- and bank robberies was due to 
the fact that cheque frauds had been made more 
difficult. This was not true, as could be proved by an 
exhaustive investigation of the perpetrators' background 
in a large number of solved post-office and bank 
robberies. 

Every police officer who has any experience in crime 
prevention is nevertheless aware of the sad fact, that 
there exists a phenomenon known as the »transfer of 
crime«. This means that effective preventive actions, 
although they result.in an actual reduction of the type of 
crime in question, they also lead to a transfer of the 
criminal activities to related objects which are less 
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sonengruppen übergriff, die bisher nicht vorbestraft wa
ren. Dies traf nicht zuletzt auf junge Leute zu, die in kri
minelle Tätigkeiten verwickelt wurden. Für die Polizei 
hatten ·die Scheckbetrügereien zur Folge, daß die knap
pen Mittel der Kriminalpolizeidienststellen zum großen 
Teil auf Fahndungs- und Ermittlungstätigkeiten für eine 
Deliktsart konzentriert werden mußten, die man leicht 
hätte vermeiden können, da es möglich gewesen wäre, 
sie durch verhältnismäßig einfache Maßnahmen zu ver
hindern. 

Die Vorbeugeaktionen der Polizei zielten hauptsächlich 
auf den Versuch ab, die Banken zu veranlassen, die soge
nannte Bankgarantie abzuschaffen, welche die Wurzel 
des Übels darstellte; Geldinstitute· und Handelsunterneh
men sollten sich ausbedingen, daß das Einlösen von 
Schecks und die Zahlung per Scheck stets mit der Vorla
ge voll zufriedenstelIender Identitätsnachweiseeinherge
hen müsse, mit Ausnahme der Fälle, in denen der 
Scheckinhaber dem Kassenpersonal bekannt war. 

Obgleich vom Standpunkt der Verbrechensvorbeugung 
die Abschaffung der Bankgarantie eine offensichtliche 
und logische Notwendigkeit war, benötigte die Polizei 
mehrere Jahre, um die Banken zu diesem Schritt zu be
wegen. Am 1. Juli 1971 war es dann schließlich so weit. 
Danach wurde ein neues und viel sichereres Verfahren 
für den Scheckverkehr eingeführt. 

In der Zwischenzeit reagierte der Handel, indem er es ab
lehnte, Schecks als Zahlungsmittel anzunehmen, da die 
Mehrheit der Scheckkontoinhaber häufig nicht über zu
friedenstellende Ausweispapiere verfügte. Erst am 1. Fe
bruar 1973, als die Banken für 90% ihrer Scheckkontoin
haber zuverlässige Ausweispapiere ausgaben, nahmen die 
Geschäfte wieder Schecks als Zahlungsmittel an. Als 
Identitätsnachweis wurden hauptsächlich diejenigen Do
kumente akzeptiert, die von der neugegründeten, halb
staatlichen Gesellschaft ID CARD CO Ltd. (»AB 
ID-kort«) hergestellt worden waren. Ich werde später 
noch auf dieses Unternehmen und seine Produkte zu
rückkommen. Die getroffenen Maßnahmen führten er
wartungsgemäß zu einem beachtlichen Rückgang des 
Scheckbetrugs. Bereits im Jahre 1971 ging die Kriminali
tätsziffer auf 23810 zurück und im Jahre 1972, nachdem 
die Maßnahmen voll zur Wirkung gekommen waren, gab 
es nur noch 7315 Fälle. Eine weitere Abnahme der 
Scheckbetrügereien zeigte sich im Jahre 1973 mit 4926 
Fällen, gefolgt von einem leichten Anstieg auf 5800 im 
Jahre 1974. 

Somit war das Eingreifen der Polizei im Sinne der 
Prävention ein großer Erfolg. Trotzdem wurde die Poli
zei in der Presse nicht nur gelobt, sondern auch kritisiert. 
Die Kritik kam von denen, die meinten, die große Zu
nahme der Post- und Banküberfälle gehe auf den Um
stand zurück, daß Scheckbetrügereien schwieriger ge
worden seien. Dies traf jedoch nicht zu, wie anhand ein
gehender Untersuchungen über das Vorleben der Täter in 
einer ganzen Reihe von aufgeklärten Post- und Bank
raub fällen bewiesen werden konnte. 

Jeder Polizeibeamte, der etwas Erfahrung in der vorbeu
genden Verbrechensbekämpfung hat, ist sich dennoch 
der traurigen Tatsache bewußt, daß es ein Phänomen 
gibt, das als » Verbrechensverlagerung« bekannt ist. Das 
heißt, daß wirksame präventive Maßnahmen, obgleich 
sie die betreffende Verbrechensart tatsächlich vermin
dern, auch zu einer Verlagerung der kriminellen Tätigkei-



protected against crime. In the case discussed here, the 
result of the preventive measures was that the occasional 
criminals disappeared and the »recruiting« of new cheque 
swindlers ceased. The more or less professional forgers 
began looking for a new market with ample supply of 
money and an insufficient identification control system. 
It was soon enough realized that the Swedish Post Office 
Administration easily satisfied both these require
ments! 

The number of reported frauds against the Post-Office in 
1970 amounted to 4849. In 1971 and 1972 when the 
greatest decline in cheque fraud was recorded, the rate of 
frauds committed against the Post-Office increased to 
6903 and 11 032 respectively. In 1973 10672 cases were 
reported and the 1974 figure was 8921 cases. 

The post-office frauds are made possible by the defective 
identity control system. In spite of the increased" demand 
for identification control made by the banks and 
commerce, and despite the large number of post-office 
frauds, the Post-Office Administration still accepts a 
number of identity documents which to a very small 
degree are protected against forgery. ' 

In order to control fraud crimes more efficiently a bill 
has now been drafted on compulsory identity control for 
the cashing of cheques. In accordance with the proposed 
bill, in principle only identity documents produced by the 
ID CARD CO L Tb will be accepted. The proposal also 
contains directions for the manufacturing and issuing of 
the card. For the time being I don' t know if the bill will 
be passed or not. 

The identity cards which were supplied by the banks and 
the Post-Office Administration in the middle of the 1960s 
were not particularly forgeryproof. As a result a working 
group was formed in 1965 with representatives of the 
banking organizations, the Post-Office Administration 
and the National Swedish Police Board with the purpose 
of evaluating different methods for the manufa6ture of 
identity cards. The aim was to produce a safer form of 
identity document. The group concluded its work in 1967 
and presented a recommendation for a new identification 
document. The following year the ID CARD CO L TD 
was founded for the purpose of manufacturing the new 
cards. The company is now semi-State-owned, partially 
through the Post-Office Administration, and partially by 
the banks. According to the articles of association the 
company is to develop, produce and market identity and 
legitimacy documents on a commercial basis, as well as 
to produce the necessary equipment and materials 
required. Apart from the owner representatives, the 
board of directors includes a representative of the 
National Police Board. 

According to the proposed bill the following 
identification documents will be approved: 

I. The new Swedish driving license, 
2. Identity cards issued by the banks or the Post-Office 
Administration, and 

3. Identity cards issued by various authorities (i. e. 
service cards, e. g. those of the police). 

All these cards are manufactured by the ID CARD CO 
LTD. They are all of a similar design and have a very 
high degree of protection against forgery. The entire 

ten auf verwandte Objekte führen, die weniger gegen das 
Verbrechen geschützt sind. Im hier besprochenen Fall 
bestand das Ergebnis der Präventivmaßnahmen darin, 
daß die Gelegenheitstäter verschwanden und die 
»Rekrutierung« neuer Scheckbetrüger ausblieb. Die mehr 
oder weniger berufsmäßigen Fälscher begannen sich 
nach einem neuen Markt mit großem Geldfluß und einem 
ungenügenden Ausweiskontrollsystem umzusehen. Es 
wurde recht bald festgestellt, daß die Schwedische Post
verwaltung diese beiden Voraussetzungen zu gut erfüllte! 
Im Jahre 1970 betrug die Zahl der gemeldeten Betrugsde
likte zum Nachteil der Post 4849. In den Jahren 1971 und 
1972, als die größte Abnahme des Scheckbetrugs regi
striert wurde, stieg die Betrugsziffer zum Nachteil der 
Post auf 6903 bzw. 11 032 Fälle. 1973 wurden 10672 Fälle 
gemeldet und 1974 waren es 8921. 

Der Postbetrug wird durch das mangelhafte Identitäts
kontrollsystem ermöglicht. Obgleich die Banken und der 
Handel in zunehmendem Maße Ausweiskontrollen for
dern und trotz der großen Anzahl von Postbetrügereien 
erkennt die Postverwaltung immer noch eine Reihe von 
Ausweispapieren an, die nur sehr unzureichend gegen 
Fälschung gesichert sind. 

Um Betrugsdelikte besser unter Kontrolle zu bekommen, 
ist jetzt ein Gesetzentwurf für eine verbindliche Identi
tätsüberprüfung bei Scheckeinlösungen abgefaßt worden. 
Nach diesem Gesetzesvorschlag sollen prinzipiell nur von 
der ID CARD CO Ltd. hergestellte Ausweispapiere ak
zeptiert werden. Der Entwurf enthält auch Anweisungen 
für die Herstellung und die Ausgabe derKarte. Zum ge
genwärtigen Zeitpunkt weiß ich noch nicht, ob das Ge
setz verabschiedet werden wird oder nicht. 

Die Ausweiskarten, die Mitte der 60er Jahre von den 
Banken und der Postverwaltung ausgegeben wurden, wa
ren nicht besonders fälschungssicher. Deswegen wurde 
1965 eine Arbeitsgruppe gebildet, der Vertreter der 
Bankinstitute, der PostverwaItung und des Schwedischen 
Reichspolizeiamtes angehörten und deren Absicht es 
war, verschiedene Verfahren bei der Herstellung von 
Personalausweisen zu begutachten. Das Ziel war die Her
stellung eines sicheren Ausweisdokumentes. Die Gruppe 
schloß ihre Arbeit im Jahre 1967 ab und legte eine Emp
fehlung für ein neues Identitätspapier vor. Im folgenden 
Jahr wurde für die Herstellung der neuen Karten die ID 
CARD CO Ltd. gegründet. Das Unternehmen ist jetzt 
halbstaatlich; es wird teils von der Postverwaltung, teils 
von den Banken getragen. Gemäß den Statuten soll die 
Gesellschaft Identitäts- und Legitimationspapiere auf 
kommerzieller Basis entwickeln, herstellen und auf den 
Markt bringen sowie die notwendigen Produktionsanla
gen und die erforderlichen Materialien beschaffen. Ne
ben den Eigentümervertretern gehört dem Aufsichtsrat 
auch ein Vertreter des Reichspolizeiamtes an. 

Der Gesetzentwurf sieht vor, daß folgende Ausweis
papiere anerkannt werden: 

1. Der neue schwedische Führerschein, 
2. Ausweiskarten, die von den Banken oder der Postver
waltung ausgegeben werden, und 
3. Ausweise, wie sie von verschiedenen Behörden ausge
geben werden (Dienstausweise, z. B. von der Polizei). 

All diese Ausweise werden von der ID CARD CO Ltd. 
hergestellt. Sie sind alle ähnlich in der Aufmachung und 
sie bieten einen sehr hohen Schutz gegen Fälschung. Die 
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front - inc1uding the photograph and the identity 
particulars - is produced photographically on a 
watermarked banknote-typed paper. Consequently there 
is no glued or plastic-encased photograph that can be 
replaced. Any damage to the card, for purposes of 
forgery is easily detected. Millions of these cards have 
been in use for several years, but no weIl-made forgery 
has so far come to our notice. 

One of the most important advantages of the proposed 
bill is the drastic limitation of acceptable identity cards. 
In this way, the cashiers will learn to recognize the 
approved identification documents. 

There should be no great practical problems involved if 
the law comes into effect as from January 1st, 1977, as 
most Swedish citizens have already been issued with one 
of these cards. The main coverage is due to the new 
Swedish driving licence of which there are at present 
about 3,5 million in circulation. Distribution of the new 
driving licences will be finished by the end of 1976 and 
the total number will then be about four million. 

If the bill mentioned is passed it will mean that the 
community has procured a good instrument for the 
effective suppression of different kinds of fraud effecting 
monetary institutions and trade. 
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gesamte Vorderseite, einschließlich des Lichtbildes und 
der Personalien, wird auf photographischem Wege auf 
ein mit Wasserzeichen versehenes Papier, wie es für 
Banknoten verwendet wird, reproduziert. Es gibt folglich 
kein aufgeleimtes oder in Plastik gefaßtes Lichtbild, das 
man austauschen könnte. Jede Beschädigung zum Zwek
ke der Fälschung läßt sich leicht erkennen. Seit einigen 
Jahren sind Millionen dieser Ausweise in Gebrauch, aber 
bisher ist uns keine gutgelungene Fälschung bekannt ge
worden. 

Einer der wichtigsten Pluspunkte des Gesetzentwurfs ist 
die drastische Beschränkung der anerkannten Ausweispa
piere. Auf diese Weise wird das Kassenpersonal lernen, 
zugelassene Ausweispapiere zu erkennen. 

Große praktische Probleme dürfte es bei Inkrafttreten 
des Gesetzes zum 1. Januar 1977 nicht geben, da die mei
sten schwedischen Staatsangehörigen bereits: im Besitz 
einer dieser Karten sind. Der Hauptbedarf wird durch 
den neuen schwedischen Führerschein gedeckt, von wei
chem zur Zeit etwa 3,5 Millionen Exemplare ausgegeben 
sind. Die Ausgabe des neuen Führerscheins wird bis En
de 1976 abgeschlossen sein und die Gesamtzahl wird sich 
dann auf rund 4 Millionen belaufen. 

Wenn dieses Gesetz verabschiedet wird, dann wird die 
Gemeinschaft ein brauchbares Instrument zur wirksamen 
Bekämpfung verschiedener Betrugsarten geschaffen ha
ben, die zum Nachteil von Geldinstituten und Handels
unternehmen begangen werden. 



AUSSPRACHE 

Abteilungspräsident Dr. K.-H. Gemmef. BUI/deskrimil/alamt. 
Wiesbadel/ 

Ich persönlich wäre besonders daran interssiert, etwas über die 
Aktivitäten des »National Board on Crime Prevention« zu erfah
ren. Könnten Sie uns hierüber etwas sagen? 

A. Wickström 

Ja, wir haben im Reichskriminalamt eine Gruppe, die sich spe
ziell mit Prävention befaßt. Dort werden Methoden zur Verbre
chensverhütung entwickelt und Empfehlungen an die Beamten 
in 118 Polizeibezirken, die sich mit der Prävention befassen, ab
gegeben. Hierbei gibt es auch ein feedback: die Beamten berich
ten dem Reichskriminalamt, .inwieweit es möglich war, die Emp
fehlungen in die Tat umzusetzen. So ergibt sich eine Art Dialog. 

K.-H. Gemmer 

Aber darüber hinaus gibt es doch in Schweden auch einen um
fassenden interdisziplinären Stab, der sich mit Verbrechensver
hütung befaßt und an dem auch die Polizei beteiligt ist. 

A. Wickström 

Es gibt in der Tat auf· nationaler Ebene einen Präventions
ausschuß, der 1973 gebildet wurde. Er wird in Zukunft noch grö
ßere Bedeutung erlangen als bisher. Seine Arbeit besteht vor
nehmlich darin, Möglichkeiten der Prävention wissenschaftlich 
zu erarbeiten. Innerhalb des Ausschusses gibt es dann Arbeits
gruppen für die einzelnen Spezialgebiete. In jeder dieser Grup
pen ist wiederum auch ein Polizeibeamter tätig. 

N.N. 

Ich habe drei Fragen zum Unterricht in den Schulen. 1. Welche 
Art von Polizeibeamten bzw. Dienstgraden wird für den Schul
unterricht eingesetzt? 2. In welcher Form erfolgt die Ausbildung 
dieser Beamten? 3. Ist die Zuständigkeit der Beamten für den 
Schulunterricht gesetzlich geregelt? Und schließlich: wie reagie
ren die Lehrer auf das Auftreten der Polizeibeamten ohne päda
gogische Ausbildung in den Schulen? 

A. Wickström 

Es ist wichtig, Beamte auszuwählen, die sich für diese Aufgabe 
besonders gut eignen. Der Dienstgrad spielt dabei keine große 
Rolle. Alles erfolgt - wie schon gesagt - auf freiwilliger Basis. 
Der Mann sollte natürlich nicht zu jung und unerfahren, aber 
auch nicht zu alt sein. Er sollte Erfahrung auf dem Gebiet der 
Jugendkriminalität haben und wissen, wie man mit Kindern und 
Jugendlichen umgeht. Die pädagogische Ausbildung selbst dau
ert nur eine Woche. Dazu kommen später kurze Lehrgänge von 
1- 3 Tagen. 

Nun zu Ihrer Frage über die Reaktion der Lehrer. Der Unter
richt wird sehr positiv aufgenommen, zumal der Polizeibeamte 
auch nicht vorn am Lehrerpult steht, sondern mitten in der Klas
se und zusammen mit dem Lehrer und den Schülern eine Art 
Gruppenarbeit durchführt. 

Dr. D. W. Steellhuis, Niederländisches Justizmillisterium, 
Den Haag 

Sie haben von 2 Arten von Scheckfälschungen gesprochen: die 
eine wird von einem harten Kern von Gewohnheitsverbrechern 
begangen, die andere eher von Gelegenheitstätern. Hat nun die 
2. Tätergruppe die Fälschungen aufgegeben, seit Sie die neuen 
Karten eingeführt haben und sind Untersuchungen darüber ange
stellt worden, ob von der 1. Tätergruppe Teile auf andere De
liktsarten wie Post- oder Bankraub umgestiegen sind? 

A. Wickström 

Es wurde die Meinung vertreten, daß Personen, die keine Mög
lichkeit mehr hatten, falsche Schecks unterzubringen, sich an
schließend auf Raub verlegt hätten. Ich glaube jedoch, daß ein 
Fälscher, der auf diesem Gebiet im Laufe der Jahre große Ge
schicklichkeit erworben hat, weiß, was er damit anfangen kann 
und eher auf andere Dokumente umsteigt, bei denen noch besse
re Möglichkeiten bestehen. Er hat es nicht nötig, auf Bankraub 
abzusteigen und kann auf andere Weise leichter zu Geld kom
men. Da es immer wieder Stimmen gab, die das Gegenteil be
haupteten, ist die Polizei zur praktischen Beweisführung überge
gangen. Sie hat zahlreiche Fälle von Bank- und Postraub unter
sucht und hat festgestellt, daß keiner dieser Bankräuber früher 
Scheckfälscher gewesen war. 
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Crime Prevention in London 

Verbrechensverhütung in London 
Alistair Thomson 

I am privileged to be invited to Jom such an eminent 
audience here today in order to make a modest 
contribution to the deliberations you are having on the 
subject of crime prevention, over the course of this week 
in Wiesbaden. 

We at New Scotland Yard are not unaware that previous 
conferences you have held of this nature have been of a 
very high order indeed and I am sorry that my inability 
to communicate in your language has precluded me from 
hearing some very interesting lectures this week. 

A few weeks ago however, I did not have this problem 
when I attended a seminar on major property crime at 
the U niversity of Edinburgh in Scotland. 

The audience on that occasion comprised business men, 
academics, legal authorities, policemen and so forth -
indeed a similar cross section of people to that gathered 
here today. 

Having being born in the northern part of Scotland and 
lived there in my earlier life, I was perfectly at horne 
with the Scottish dialect, which incidentally is renowned 
to be not altogether dissimilar to the German dialect! 

The very fact that such conferences are taking place in 
Germany, Scotland and in many other places throughout 
the world illustrates the growing awareness amongst 
people everywhere that »Crime Prevention« in the 
broadest sense, is a deep and complex subject requiring 
treatment far greater than that which Police resources 
alone can adequately provide in these violent times; that 
effective crime prevention has so far only been practiced 
in part and that the issue is deserving of the attention of 
all those best qualified to bring their minds to bear upon 
the subject. 

Es ist mir eine Ehre, heute vor einer so hervorragenden 
Zuhörerschaft sprechen zu dürfen und einen bescheide
nen Beitrag zu der Diskussion zu leisten, die Sie in dieser 
Woche in Wiesbaden zum Thema Verbrechensverhütung 
führen. 

Es ist uns bei New Scotland Yard nicht unbekannt, daß 
derartige Konferenzen, die Sie in den vergangenen J ah
ren veranstalteten, von sehr hohem Niveau waren, und 
ich bedaure, daß mich meine Unkenntnis Ihrer Sprache 
davon abgehalten hat, eine Reihe von sehr interessanten 
Vorträgen in dieser Woche zu hören. 

Als ich vor einigen Wochen in Schottland an der Univer
sität Edinburgh an einem Seminar über schwere Eigen
tumsdelikte teilnahm, hatte ich dieses Problem nicht. 

Die Zuhörerschaft dort bestand aus Geschäftsleuten, 
Akademikern, Vertretern der Justizbehörden, Polizeibe
amten usw. - ein ähnlicher Querschnitt also wie hier 
heute. 

Da: ich im nördlichen Teil Schottlands geboren bin und 
früher auch dort lebte, kam ich mit dem schottischen 
Dialekt bestens zurecht, der nebenbei gesagt als der 
deutschen Sprache gar nicht unähnlich gilt! 

Schon die Tatsache, daß solche Konferenzen in Deutsch
land, Schottland und an vielen anderen Orten der Welt 
stattfinden, beweist, daß man sich überall immer mehr 
darüber klar wird, daß es sich bei » V erbrechens
verhütung« im weitesten Sinne um eine große und kom
plexe Aufgabe handelt, die mit polizeilichen Mitteln al
lein in unserer gewalttätigen Zeit nicht zu bewältigen ist; 
daß wirksame Verbrechensverhütung bisher nur unvoll
ständig praktiziert wird, und daß sie ein Problem dar
stellt, das es verdient, daß sich die besten Fachleute um 
seine Lösung bemühen. 

Thomson, Alistair 
Detective Superintendent. Seit 29 Jahren bei der Metropolitian Police, 
London, zumeist beim CID; seit 7 Jahren in der Abteilung 
»Verbrechensverhütung« tätig; zur Zeit mit der Koordinierung der Ver
brechensverhütung in London beauftragt; Mitglied des ständigen Aus
schusses für Verbrechensverhütung beim Innenministerium; Vorlesungs
tätigkeit an der Nationai Crime Prevention School in Stafford. 
New Scotland Yard, Broadway, London SWI H OBG 
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My first introduction to crime was nearly thirty years 
ago, soon after I joined the Metropolitan Police in 
London and started patrolling the streets of central 
London in uniform. 

During aperiod of nearly three years as a Constable on 
the beat, I cannot recall attending Juvenile Court, 
although I made many appearances at Magistrates Courts 
with the usual types of adult offenders one would expect 
to find in the centre of a large city. 

My involvement with juveniles, like thousands of my 
colleagues throughout London, was that daily task of 
paramount importance - ensuring their safety whilst 
crossing roads on the journeys to and from school. 

This meant that every child from whatever social 
background, built up in their school years an affinity and 
lasting relationship with Police, a mutual understanding 
and trust which was carried on into adulthood and passed 
in turn to their children. A simple act, destined to forge 
vital links in the security chain of life. 

Because of the varied functions a Policeman is called 
upon to perform today, - this task has been handed 
over to housewives and retired gentlemen wishing to 
supplement their income and the magie to a child of his 
very own policeman exists - alas - no longer. 

The word »Security« has many meanings, but a weIl 
known philosopher allegedly described it as being when 
you come horne from school and hear your mother in the 
kitchen - in other words knowing that a child' s most 
important asset - his mother is safe, his security intact. 
I wonder in London how many children find this 
stabilizing factor today when returning from school? In 
the absence of the mother may be for a number of valid 
reasons including the necessity to work because of 
economic stresses and strains, another vital link· in the 
security chain of life is missing. 

I need hardly mention the third influence in a juvenile 
Jife, that of the school teacher, that one time respected 
pillar of society to parent and child alike, who in earlier 
times had the discretion to use a wide variety of remedial 
sanctions, thereby providing the proverbial stitch in time 
which saved nine. But alas no longer, yet another link in 
the security chain is rendered ineffective, and indeed it is 
not uncommon today for that weIl meaning protector of 
a child' s welfare to be himself in constant need of 
protection against both parent and child. 

Surely the long haul back to acceptable limits of crime 
can only be achieved by tackling criminality 
comprehensivet'y at its root in addition to actively 
pursuing the more traditional methods of prevention and 
detection. 

London during the last decade or so has seen an upsurge 
of petty crime, violent crime, vandalism and many other 

160 

Meine erste Bekanntschaft mit dem Verbrechen machte 
ich vor fast dreißig Jahren, kurz nachdem ich in die Lon
doner Polizei eingetreten war und begann, in Uniform 
Streifendienst in den Straßen Zentral-Londons zu tun. 

Ich kann mich nicht entsinnen, während meiner nahezu 
drei Jahre als Constable im Streifendienst jemals beim 
Jugendgericht zu tun gehabt zu haben, obwohl ich oft vor 
dem Amtsgericht erschien, und zwar wegen der typi
schen erwachsenen Straftäter, wie man sie im Zentrum 
einer großen Stadt anzutreffen erwartet. 

Mein Umgang mit Jugendlichen bestand - wie auch bei 
Tausenden meiner Kollegen überall in London - in jener 
täglichen, überaus wichtigen Aufgabe, für die Sicherheit 
der Kinder zu sorgen, wenn sie auf ihrem Schulweg die 
Straße überquerten. 

Dies bedeutete, daß jedes Kind, unabhängig von seinem 
sozialen Milieu, während seiner Schuljahre eine Verbun
denheit mit der Polizei und eine ständige Beziehung zu 
ihr entwickelte, ein gegenseitiges Verständnis und Ver
trauen, das ins Erwachsenenleben hinein fortdauerte und 
das wiederum an die eigenen Kinder weitergegeben 
wurde. Ein einfacher Vorgang, der ein wichtiges Glied in 
der Sicherheitskette des Lebens schmieden sollte. 

Angesichts der vielfältigen Aufgaben, die ein Polizist 
heute erfüllen muß, wird diese Funktion jetzt von Haus
frauen und Rentnern übernommen, die ihr Einkommen 
aufbessern wollen - und leider gehört damit die wunder
bare Vorstellung der Kinder vom »eigenen« Polizisten 
der Vergangenheit an. 

Das Wort »Sicherheit« hat viele Bedeutungen, aber ein 
bekannter Philosoph soll Sicherheit als das Gefühl be
schrieben haben, das man hat, wenn man von der Schule 
nach Hause kommt und seine Mutter in der Küche hört 
- mit anderen Worten das Bewußtsein, daß das höchste 
Gut eines Kindes, seine Mutter, intakt und seine Sicher
heit damit gewährleistet ist. Ich frage mich, wie viele Kin
der heute in London diesen stabilisierenden Faktor vor
finden, wenn sie von der Schule nach Hause kommen. 
Mit der Abwesenheit der Mutter, vielleicht aus einer Rei
he triftiger Gründe, darunter die Notwendigkeit, aus 
wirtschaftlicher Not mitzuverdienen, fehlt ein weiteres 
wichtiges Glied in der Sicherheitskette des Lebens. 

Ich brauche wohl kaum den dritten Einfluß im Leben ei
nes Jugendlichen zu erwähnen, den des Schullehrers, je
nes ehemals von Schülern und Eltern gleichermaßen re
spektierten Pfeilers der Gesellschaft, der früher einmal 
über eine große Palette heilsamer Strafmaßnahmen ver
fügte, kleine Korrekturen zur rechten Zeit, die größere 
Korrekturen zu einem späteren Zeitpunkt unnötig mach
ten. Aber leider ist auch hier ein weiteres Glied der Si
cherheitskette unwirksam geworden, und es ist heute 
nicht einmal ungewöhnlich, daß der um das Wohlergehen 
der Kinder besorgte Beschützer selbst ständig Schutz vor 
Eltern und Schülern benötigt. 

Mit Sicherheit läßt sich der lange Weg zurück zu einem 
akzeptablen Maß an Kriminalität nur dann bewältigen, 
wenn man zusätzlich zur Praxis der konventionelleren 
Präventiv- und Ermittlungsmethoden umfassende An
strengungen macht, das Verbrechen an der Wurzel zu 
packen. 

Seit etwa 10 Jahren erlebt London einen Aufschwung an 
Übertretungen, Gewaltverbrechen, Vandalismus und vie-



forms of modern day ailments of society with which we 
are all by now only too familiar. 

At the same time, London and some other cities within 
the United Kingdom experienced a very large influx of 
people from various parts of the world, different races 
with different religion and cultural background who were 
thrust into the swirling life of an already overcrowded 
society, with the attendant problems which that creates; 
not to mention the dilemma of not being conversant with 
the complexities of our laws rules, regulations and way 
of life. 

It was against this background therefore that the 
Community Relations Branch at New Scotland Yard, 
commonly referred to as A. 7. was formed in 1968. 

It was about the same time that a full time Crime 
Prevention Organization was established within the 
Metropolitan Police in order that people could be advised 
on how to protect themselves and their property from 
criminals - which I may be permitted to speak about 
later. 

The task of the Community Relations Branch in general 
terms was to help overcome the problems of 
communication and understanding between the 
Metropolitan Police and the citizens within its crowded 
jurisdiction, which extends for a radius of sixteen miles 
from the centre of London. Within this area, one quarter 
of the total crime in the country is committed. 

The first objective was to explain to all sections of the 
public the role and responsibilities of the Police (and the 
difficulties of achieving them). 

The second objective was to interpret significant social 
facts and movements of opinion in the community to 
police to enable them to carry out their duties more 
effectively with the minimum of friction. 

The present structure and terms of reference of its 
constituent sections falls into four parts. 

One section deals specifically with race relations 
categorized as folIows: 

1. Liaison with the Press, ethnic organizations, High 
Commissions, Race Relation Board, Community 
Relations Commission and other agencies concerned in 
matters relating to Police - immigrant relations. 

2. Co-ordination and support for Community Liaison 
Officers in the field of Police - immigrant relations. 

3. Monitoring inter-racial tensions and advising on 
remedial measures. 

4. Dealing with enquiries relating to the enforcement of 
. Section 6 of the Race Relations Act 1965 (incitement to 
racial hatred). 

5. Dealing with enquiries relating to the enforcement of 
Section 30 of the Rent Act 1965 (harassment and 
unlawful eviction). 

To discharge these functions, this section also: 
1. Organizes conferences for Community Liaison 
Officers and courses of instruction for divisional Chief 
Superintendents and Superintendents. 

len anderen modernen Krankheitserscheinungen der Ge
sellschaft, die uns mittlerweile nur allzu vertraut sind. 

Gleichzeitig erfuhren London und einige andere Städte 
des Vereinigten Königreiches einen sehr starken Zustrom 
von Einwanderern anderer Rasse, Religion und Kultur 
aus verschiedenen Teilen der Welt, die in das strudelnde 
Leben einer schon übervölkerten Gesellschaft gerissen 
wurden, mit all den. dabei entstehenden Problemen -
ganz zu schweigen von dem Dilemma, nicht mit den 
komplizierten Eigenheiten unserer Gesetze, Vorschriften 
und unserer Lebensweise vertraut zu sein. 

In dieser Situation also wurde 1968 bei N ew Scotland 
Yard die Sektion Öffentlichkeitsarbeit gegründet, die all
gemein unter der Bezeichnung A. 7. bekannt ist. 

Etwa zur gleichen Zeit wurde bei der Londoner Polizei 
eine ganzzeitlich arbeitende Organisation für Verbre
chensverhütung aufgebaut, die den Bürger darüber bera
ten sollte, wie er sich und seinen Besitz vor Kriminellen 
schützen kann. Hierauf möchte ich später zurückkom
men. 

Die Aufgabe der Sektion Öffentlichkeitsarbeit bestand 
generell darin, Probleme der Kommunikation und des 
Verstehens zwischen der Londoner Polizei und den Bür
gern in ihrem übervölkerten Zuständigkeitsgebiet zu be
seitigen, das sich in einem Radius von sechzehn Meilen 
um das Stadtzentrum herum erstreckt. Innerhalb dieses 
Gebietes wird ein Viertel aller Straftaten im Lande be
gangen. 

Das erste Ziel war, allen Teilen der Bevölkerung die Rol
le und die Aufgaben der Polizei zu erklären (- sowie die 
mit ihrer Erfüllung verbundenen Schwierigkeiten). 

Das zweite Ziel war, dem Polizisten signifikante gesell
schaftliche Sachverhalte und Meinungsbewegungen zu 
erklären, um ihn in die Lage zu versetzen, seine Aufga
ben' wirkungsvoller und mit einem Minimum an Reibung 
zu erfüllen. 

Nach der gegenwärtigen Struktur und AufgabensteIlung 
der Sektion lassen sich vier Organisationseinheiten unter
scheiden. 

Eine Abteilung befaßt sich speziell mit Rassenbeziehun
gen unter den folgenden Gesichtspunkten: 

1. Pflege des Kontakts zur Presse, zu ethnischen Organi
sationen, Hohen Kommissionen, zum Amt für Rassenbe
ziehungen, zum Ausschuß für Öffentlichkeitsarbeit und 
zu anderen Stellen, die sich mit Angelegenheiten befas
sen, die das Verhältnis PolizeijEinwanderer berühren; 
2. Koordination und Unterstützung für Verbindungsbe
amte auf dem Gebiet der Beziehungen zwischen Polizei 
und Einwanderern; 
3. Registrierung von Rassenkonflikten und Empfehlung 
von Abhilfemaßnahmen; 
4. Untersuchungen im Zusammenhang mit der Anwen
dung des § 6 des Gesetzes über die Rassenbeziehungen 
von 1965 (Aufwiegelung zum Rassenhaß); 
5. Untersuchungen im Zusammenhang mit der Anwen
dung des § 30 des Mieterschutzgesetzes von 1965 (Belä
stigung und unrechtmäßige Kündigung). 

Um diesen Funktionen gerecht zu werden, ist diese Ab
teilung auch auf den folgenden Gebieten tätig: 
1. Veranstaltung von Konferenzen für Verbindungsbe
amte und Lehrgänge für Beamte im Range eines Chief 
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2. Develops a pool of expertise from which it can 
provide lectures on Police - immIgrant relations at 
internal training courses as weIl as at internal and 
external conferences. 

3. Deals with enquiries from outside organizations on 
race relations matters explaining Police action in 
appropriate cases. 

4. Considers and promotes action to counter anti police 
rumours and exaggeration and to improve Police -
Immigrant relationships. 

5. CoIlates and evaluates information received from 
divisions in connection with racial incidents. 

6. Advises on legislation bearing directly on race 
relations, 
andfinally 

7. Disseminating policy guidance in the field of race 
relations. 

Another sectiOll administers the Juvenile Bureau Scheme 
liaising with statutory and voluntary agencies concerned 
with the welfare of children and young persons. It is also 
responsible for the police function in relation to the 
safety and protection of minors. 

A third section deals with the wider aspects of police 
involvement in community affairs, researching into the 
future development of our community relations role. 

At present it is engaged on a programme of increasing 
Police liaison with young people through schools and 
other educational establishments. 

The fourth seetion of the Community Relations Branch at 
New Scotland Yard maintains central indexes including 
juvenile indexes relating to missing children and young 
persons dealt with by Police in conjunction with Social 
Services and missing persons departments. 

The main thrust of our community relations programme 
is provided by twenty one Chief Inspectors of Police 
attached to divisions throughout the Metropolitan Police 
District, including five women Chief Inspectors who are 
specially employed on these duties - who are prepared 
to go more than halfway to make contact with the public. 

A framework of community relations is now therefore a 
reality and steady progress is being maintained. 

Our growing commitment to an involvement at all levels 
in schools is evidence of our desire to succeed in this 
direction and our realistic grass roots contacts with 
community workers in the field is evidence of our good 
faith. 

Preventing Crime by getting youth in particular on our 
side in the future - endeavouring to re-forge the links in 
the security chain of life which I spoke of earlier which 
somehow became disengaged - perhaps because of aIl 
the interim diversions and other matters in which we 
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Superintendent oder Superintendent in den verschiede
nen Polizeibezirken; 
2. Sammlung von Material als Grundlage für Vorträge 
zum Thema »Beziehungen zwischen Polizei und 
Einwanderern« für interne Lehrgänge sowie für interne 
und externe Tagungen; 
3. Bearbeitung von Anfragen anderer Organisationen zu 
Rassenangelegenheiten und Erläuterung polizeilicher 
Maßnahmen in bestimmten Fällen; 
4. Planung und Förderung von Maßnahmen gegen poli
zeifeindliche Gerüchte und Übertreibungen und zur Ver
besserung der Beziehungen zwischen Polizei und Ein
wanderern; 
5. Sammlung und Auswertung von Informationen über 
Rassenzwischenfälle, die aus den verschiedenen Bezir
ken eingehen; 
6. Beratung bei gesetzgeberischen Maßnahmen, die sich 
direkt auf die Rassenbeziehungen auswirken; 
und schließlich 
7. Verbreitung von polizeilichen Verhaltens- und Ent
scheidungsempfehlungen auf dem Gebiet der Rassenbe
ziehungen. 

Die zweite Abteilung sorgt für die Ausführung des Ju
gendhilfeprogramms in Zusammenarbeit mit öffentlichen 
und privaten Fürsorgeeinrichtungen für Kinder und Ju
gendliche. Sie ist außerdem verantwortlich für die poli
zeilichen Aufgaben zur Gewährleistung der Sicherheit 
und des Schutzes Minderjähriger. 

Eine dritte Abteilung befaßt sich mit der Beteiligung der 
Polizei an öffentlichen Angelegenheiten allgemein und er
forscht die weitere Entwicklung unserer Öffentlichkeits
arbeit. 

Gegenwärtig arbeitet sie mit einem Programm zur Inten
sivierung der Beziehungen zwischen Polizei und Jugend 
durch die Schule und andere Ausbildungsstätten. 

Die vierte Abteilung in der Sektion Öffentlichkeitsarbeit 
bei New Scotland Yard führt eine zentrale Kartei, unter 
anderem auch über vermißte Kinder sowie über J ugendli
ehe, mit denen sich die Polizei in Zusammenarbeit mit 
Einrichtungen der Sozialfürsorge oder VermißtensteIlen 
befaßt hat. 

Die Hauptinitiative innerhalb unseres Programms für Öf
fentlichkeitsarbeit liegt bei einundzwanzig Beamten im 
Range eines Chief Inspector of Police, die einzelnen Be
zirken im Zuständigkeits bereich der Lononder Polizei 
speziell für diese Aufgaben zugeordnet sind, darunter 
fünf weibliche Beamte - diese sind bereit, den Kontakt 
zur Bevölkerung mit allen Mitteln herzustellen. 

In ihrer Grundstruktur ist die Öffentlichkeitsarbeit also 
bereits verwirklicht, und es werden ständig Fortschritte 
erzielt. 

Unser immer stärkeres Engagement überall in den Schu
len beweist, daß wir in dieser Richtung Erfolge erzielen 
werden und unsere realistische Zusammenarbeit mit So
zialarbeitern in der Praxis zeugt von unserer Gewissen
haftigkeit. 

Bei der Verbrechensverhütung geht es also insbesondere 
darum, die Jugend künftig auf unsere Seite zu bekommen 
- um den Versuch, die Glieder der Sicherheitskette des 
Lebens, von der ich sprach und die irgendwie Schaden 
genommen hat, neu und dauerhaft zu schmieden -



became perhaps short sightedly involved to the detriment 
of the important needs of society as a whole on a more 
permanent and lasting basis. 

We may yet see the daily spectacle of hundreds of 
London Policemen taking future citizens by the hand 
again across a busy road on their way to school, 
cementing early friendships, building the foundation of a 
law abiding society. 

This would firstly of course, rely on getting an 
undermanned and depleted Police Force up to full 
establishment - a situation which we have not been able 
to fulfil in London for over half a century. 

It is worth taking a journey back through time to briefly 
examine the situation in the Metropolitan Police District 
half a century ago. 

The area of our responsibilities extended over 700 square 
miles, encompassing some of the most expensive 
territory in the world. 

During these more relaxing times we employed 
approximately 21,000 policemen to look after a 
population of over 7% million people residing within a 
sixteen mile radius of Central London. 

Today, we are employing approximately the same 
llumber 01 po/kemell to protect weIl over 7% million 
people in an area of 800 square miles, in a situation 
which has changed beyond all recognition from those 
early days. 

London, being the main centre of commerce in the 
United Kingdom, commuters in their thousands po ur into 
her railway termini daily to work in the vast complexes 
of offices, shops and other buildings, fly into her airports 
from all parts of the world on business excursions and in 
the tourist season, millions of people from all over the 
world brighten her doorstep, swell her hotels and swarm 
around countless places of historical interest in the City, 
befor savouring the tourist attraction in other parts of the 
country. 

The presence of so many millions of people in a packed 
area, provides a natural setting for criminals, allowing 
them to pray upon the carelessness of trusting members 
of the public; to seize more opportunities to commit 
crime and to escape detection, cloaked in the anonymity 
of the crowds. 

Is it highly surprising therefore, that in London alone, 
offences such as murder, serious assaults, robberies, 
burglaries, »auto crime«, fraud and thefts in general, 
have increased to over 400,000 from approximately 
15,000 during a span of some 50 years? 

Arrests for this category of crime in the meantime have 
increased tenfold. Success in this direction sterns from 
much improved detection methods, improved training 
methods, better communication facilities, a higher degree 
of mobility and the continuing emergence of advanced 
technical aids. 

Known crime figures have of course been further swelled 
at the same time by more frequent reporting; often at the 
instigation of insurance companies, re-classification of 

Schaden genommen vielleicht wegen all der zwischen
zeitlichen Ablenkungen und anderer Dinge, mit denen 
wir uns vielleicht etwas kurzsichtig und zum Schaden der 
wichtigen Bedürfnisse der Gesellschaft als Ganzes be
schäftigt haben. 

Vielleicht werden wir es wieder erleben, daß Hunderte 
von Londoner Polizisten künftige Staatsbürger an die 
Hand nehmen und auf dem Schulweg sicher über eine 
verkehrsreiche Straße geleiten und damit frühe Freund
schaften begründen und die Grundlage für eine gesetzes
treue Gesellschaft schaffen. 

Dies hätte zunächst natürlich zur Voraussetzung, daß un
sere unter Personalmangel leidende Polizei auf volle Per
sonalstärke aufgestockt wird - ein Zustand, den her
beizuführen uns in London seit über einem halben 
Jahrhundert nicht gelungen ist. 

Es ist der Mühe wert, in der Geschichte etwas zurückzu
gehen, um sich einmal die Situation im Bereich der Lon
doner Polizei vor fünfzig Jahren vor Augen zu führen. 

Unser Zuständigkeitsgebiet umfaßte damals über 700 
Quadratmeilen, und Teile davon gehörten zum teuersten 
Grund und Boden der Welt. 

In dieser etwas ruhigeren Zeit beschäftigten wir ungefähr 
21000 Polizisten, die eine Einwohnerschaft von über 7,5 
Millionen im Umkreis von 16 Meilen um den Stadtkern 
zu betreuen hatten. 

Heute arbeiten wir mit ungefähr ebensovielen Polizisten, 
die wesentlich mehr als 7,5 Millionen Menschen in einem 
Gebiet von 800 Quadratmeilen schützen sollen - unter 
Bedingungen, die mit den damaligen überhaupt nicht zu 
vergleichen sind. 

In den Bahnhöfen von London, dem Haupthandelszen
trum des Vereinigten Königreichs, kommen täglich Tau
sende von Pendlern an, um in den weitläufigen Büro- und 
Einkaufszentren oder anderen Gebäuden zu arbeiten; auf 
den Flughäfen der Stadt treffen Geschäftsreisende aus al
len Teilen der Welt ein; und in der Hauptreisezeit kom
men Millionen Menschen aus der ganzen Welt, überfül
len die Hotels und umlagern die vielen historischen Se
henswürdigkeiten der Stadt, bevor sie sich den touristi
schen Reizen anderer Landesteile zuwenden. 

Ein Gebiet, in dem sich so viele Millionen Menschen 
zusammendrängen, stellt eine ideale Szenerie für Krimi
nelle dar, in der sie den Leichtsinn ahnungsloser Men
schen ausnutzen können und wo sich viele Gelegenheiten 
zur Begehung von Straftaten und zum unerkannten Un
tertauchen in der Anonymität der Menge bieten. 

Kann es also sehr überraschen, daß sich allein in London 
die Zahl der Delikte wie Mord, schwere Körperverlet
zung, Raubüberfall, Einbruch, »Kfz-Straftaten«, Betrug 
und Diebstahl generell während eines Zeitraumes von 
ru~d 50 Jahren von etwa 15000 auf über 400000 erhöht 
hat? 

Die Zahl der Festnahmen wegen solcher Delikte hat sich 
inzwischen verzehnfacht. Der Erfolg in dieser Richtung 
ist auf wesentlich verbesserte Ermittlungsmethoden, bes
sere Ausbildung, bessere Kommunikationsmöglichkeiten, 
größere Beweglichkeit und die ständige Weiterentwick
lung moderner technischer Hilfsmittel zurückzuführen. 

Gleichzeitig ist die Verbrechensstatistik natürlich noch 
weiter aufgebläht durch eine höhere Anzeigefrequenz 
(oft auf Betreiben der Versicherungsgesellschaften), 
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some types of offenees, more accurate recording of 
statistics and factors of this nature. 

On the other hand, there must be a great deal of internal 
crime within business organizations which does not 
always come to our notice. 

As I mentioned earlier, about one quarter of all the crime 
in Britain is committed within the Metropolitan Police 
Distriet. Other major cities and towns throughout the 
country have similar crime problems, although many are 
not bedevilled as we are by the acute manpower 
shortage. 

The picture throughout the Country is not entirely black 
however, and there are tranquil areas in Britain, as 
undoubtedly there are in Germany and elsewhere, where 
roadmen for instance can lay down their tools at the end 
of the day and pick them up exactly where they left them 
next morning and where people would never think to 
lock their doors at night! 

Auto-Crime 

A great deal of the blame for the upsurge in crime is 
related to the increasing "olume of motor cars upon our 
streets and this is hardly surprising because in London 
alone, 250,000 new cars are registered by the council 
yearly. 

Today, London bulges at the seams with motor cars, in 
the streets, in driveways, in car parks, around flats, 
indeed anywhere they can be squeezed in, and as a result 
of this, nearly one third of all our indictable offences 
relate to motor vehicles. 

The figure for this category of crime in London alone is 
now over 130,000 cases annually. (Fifty years ago, my 
forebears reported that 250 motor vehicles had been 
stolen throughout the year and the police strellgth thell 
was exactly what it is today.) 

Burglaries 

Another major problem of course is that of burglary, 
which ac counts for over 80,000 of our indictable offences 
in the Metropolitan Police Distriet, whilst a mass of other 
types of general thefts inundate us still more. 

I particularly stress the volume of offences in these latter 
categories because it is in that area where so much time 
is spent in investigation after the event, when sensible 
steps taken by the losers in the first instance could have 
prevented the thefts from happening. 

There is ample evidence to show that much of this crime 
is opportunist, that juveniles are responsible for a great 
deal of it, and it is not the work of sophisticated or 
hardened criminals. 

Dur aim, particularly in recent years has been to 
encourage those in industry, commerce and the public 
generally , to become self sufficient in security. 
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durch neue Zuordnungen auf manchen Deliktsgebieten, 
genauere statistische Erfassung und ähnliche Faktoren. 

Andererseits dürfte es eine Menge interner Kriminalität 
innerhalb von Wirtschaftsunternehmen geben, von der 
wir nicht immer Kenntnis erhalten. 

Wie bereits erwähnt, wird etwa ein Viertel aller Strafta
ten im ganzen Land innerhalb des Zuständigkeitsgebiets 
der Londoner Polizei begangen. Andere britische Groß
städte sehen sich ähnlichen Kriminalitätsp'roblemen ge
genüber, wenn auch nicht viele unter ihnen von einem so 
akuten Personalmangel geplagt werden, wie er in Lond~n 
herrscht. 

Das Bild ist jedoch nicht durchweg im ganzen Land 
schlecht, und es gibt in Großbritannien ~ wie zweifellos 
auch in Deutschland und anderswo - ruhige Gegenden, 
wo z. B. Straßenarbeiter abends ihre Werkzeuge hinle
gen können und sie am nächsten Morgen an genau dersel
ben Stelle wiederfinden, und wo die Leute nie auf den 
Gedanken kämen, nachts die Türen zu verschließen! 

Kfz-Straftaten 

Zu einem großen Teil schuld an dem Kriminalitätsauf
schwung ist die immer größere Zahl von Kraftfahrzeugen 
auf unseren Straßen, und dies kann kaum überraschen, 
denn allein in London werden jährlich 250000 neue Wa
gen zugelassen. 

London platzt heute vor Kraftfahrzeugen fast aus den 
Nähten; sie finden sich auf den Straßen, in Einfahrten, 
auf Parkplätzen, um Häuserblocks herum, überhaupt 
überall, wo sie sich nur hinzwängen lassen. Das Ergebnis 
ist, daß fast ein Drittel der schweren Delikte bei, uns 
Kraftfahrzeuge betreffen. 

Allein in London beträgt die Zahl der Fälle in dieser De
liktsparte jetzt über 130000 im Jahr. (Vor fünfzig Jahren 
wurden laut Bericht meiner Vorgänger im ganzen Jahr 
250 Kraftfahrzeuge gestohlen, und die Personalstärke der 
Polizei war damals genau dieselbe wie heute.) 

Einbrüche 

Ein weiteres großes Problem stellen natürlich die Einbrü
che dar, die im Bereich der Londoner Polizei über 80000 
betragen, hinzu kommt noch eine Menge anderer Dieb
stahlsarten, die uns geradezu überschwemmen. 

Ich betone den Umfang der letztgenannten Deliktarten 
deshalb so besonders, weil gerade in diesen Sparten nach 
der Tat so viel Zeit für Ermittlungen aufgewendet wird, 
während die Diebstähle sich vielleicht überhaupt nicht 
ereignet hätten, wenn die Geschädigten nur vorher ver
nünftige Maßnahmen ergriffen hätten. 

Vieles deutet darauf hin, daß zahlreiche dieser Straftaten 
durch eine günstige Gelegenheit provoziert wurden, daß 
in großem Umfang Jugendliche die Urheber sind, und 
daß es sich nicht um die Arbeit raffinierter oder hartge
sottener Krimineller handelt. 

Besonders während der letzten Jahre war und ist es unser 
Ziel, die Industrie, den Handel und die Bevölkerung im 
allgemeinen dazu zu bringen, in punkto Sicherheit eigen
ständig zu werden. 



Crime Prevention Organization, Metropolitan Police 

This organization was formed at the end of 1967 in order 
that a major initiative could be launched to make the 
public gene rally more security conscious. 

The organization now comprises a full time crime 
prevention officer of the rank of Sergeant or Constable 
at each of the Sub-Divisional Police Stations, there being 
82 in all in the Metropolitan Police District, with a 
Headquarters technical and advisory unit at New 
Scotland Yard, comprising: 
One Detective Superintendent. 
One Chief Inspector. 
Seven Inspectors. 

The Service is designed to provide security advice to 
industrial concerns and private persons on the methods 
and equipment available in the protection of life and 
property. 

The duties of a Sub-Divisional crime prevention officer 
include: 

a) Encouraging an interest in and knowledge of crime 
prevention matters by other police officers in his 
Sub-Divisions. 

b) Keeping abreast of criminal trends and methods and 
imparting this information to Sub-Divisional officers. 

c) Advising the public on technical methods by which 
they may protect themselves, their property and their 
premises. This includes the inspection of low and 
medium risk premises. 

The functions of the Headquarters Unit include: 
a) Research studies into new methods of crime 
prevention. 

b) Keeping abreast of technical developments in the 
field of security devices and intruder alarm systems. 

c) Maintaining contact with appropriate organizations 
with an interest in or responsibility for crime· prevention 
and security. 

d) Training Sub-Divisional crime prevention officers. 

e) Inspection and advice for high risk premises. 

f) Co-ordinating crime prevention functions of all other 
Branches and Departments of the Force. 
g) Through the Inspectors attached to the Unit, 
maintaining an advisory link with Sub-Divisional crime 
prevention officers. 

Crime Preventioll Activities in 1974 

It may be of Interest that last year the total number of 
security surveys carried out at premises in the 
Metropolitan Police Distriet amounted to over 17,500; 
and some 1,300 talks were given. 

Die Organisatioll für Verbrechensverhütung 
der LOlldoner Polizei 

Diese Organisation wurde Ende 1967 geschaffen, um eine 
Großkampagne zu starten mit dem Ziel, die Öffentlich
keit ganz allgemein sicherheitsbewußter zu machen. 

Heute hat die Organisation bei allen 82 U nterbezirksre
vieren im polizeilichen Zuständigkeitsbereich London ei
nen ganzzeitlich arbeitenden Fachbeamten für Verbre
chensverhütung im Range eines Sergeant oder Constable; 
eine Stabsstelle mit technischen und beratenden Funktio
nen befindet sich im New Scotland Yard und umfaßt: 

- 1 Detective Superintendent 

- 1 Chief Inspector 

- 7 Inspectors. 

Die Aufgabe der Abteilung besteht darin, Industrieunter
nehmen und Privatpersonen über Methoden und Anlagen 
für den Schutz von Leben und Eigentum zu beraten. 

Die Fachbeamten für Verbrechensverhütung bei den ver
schiedenen Unterbezirksrevieren haben die folgenden 
Aufgaben: 

a) Andere Polizeibeamte im jeweiligen Unterbezirk für 
Angelegenheiten der Verbrechensverhütung zu interes
sieren und ihnen d~s entsprechende Wissen zu vermit
teln; 
b) sich über neue Trends und Methoden der Kriminalität 
auf dem laufenden ,?:U halten und diese Erkenntnisse an 
die Beamten im Unterbezirk weiterzugeben; 
c) die Bevölkerung über die technischen Möglichkeiten 
zu beraten, sich, ihr Eigentum und ihre Anwesen zu 
schützen; hierzu gehört auch die Besichtigung von Ge
bäuden und Grundstücken geringen und mittleren Ge
fährdungsgrades. 

Das Hauptquartier der Abteilung hat die folgenden Auf
gaben: 
a) Erforschung neuer Methoden der Verbrechensverhü
tung; 
b) stets über den n~uesten Stand der Technik auf dem 
Gebiet der Sicherheitsvorrichtungen und Einbruchalarm
anlagen informiert zu sein; 
c) Pflege des Kontakts zu Stellen und Organisationen, 
die an Verbrechensverhütung und Sicherheit interessiert 
oder hierfür zuständig sind; 
d) Ausbildung von Fachbeamten für Präventionsfragen 
in den Unterbezirken; 
e) Besichtigung von Gebäuden bzw. Grundstücken und 
Beratung bei besonders gefährdeten Objekten; 

f) Koordinierung der Präventionsaufgaben aller übrigen 
Sektionen und Abteilungen in der Polizei; 
g) Aufrechterhaltung der Verbindung zu den in den Un
terbezirken tätigen Fachbeamten über die Inspectors im 
Hauptquartier. 

Die Präventivarbeit im Jahre 1974 

Es ist vielleicht von Interesse, daß im vergangenen Jahr 
im Zuständigkeits bereich der Londoner Polizei über 
17500 Sicherheitsüberprüfungen von Gebäuden bzw. 
Grundstücken durchgeführt wurden; im selben Zeitraum 
wurden etwa 1300 Vorträge gehalten. 
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The services of the Headquarters staff were constantly in 
demand by large organizations and institutions and many 
lengthy and protracted security surveys were carried out 
at buildings considered vulnerable because of terrorist 
activities. 

Officers of the headquarters staff, took part in several 
television and radio broadcasts, an excellent medium by 
which to disseminate crime prevention advice to large 
numbers of people. 

Over 1,000 people visited the headquarters section during 
the year, including Police Officers from various parts of 
the world, some of whom were considering forming 
similar organizations in their own countries. 

Visitors are also shown our exhibition room which is 
used to display an assortment of equipment used for the 
protection of premises. There are also facilities for 
showing crime prevention films. 

Mobile Cnme Prevelltion Vehicle 

Recently we have taken possession of a very large 
mobile display unit, which is used as a crime prevention 
base in residential areas, particularly prone to burglary 
and car theft. 

The location of vehicle is announced in local newspapers 
and householders are encouraged to visit the unit, where 
they are shown a range of security equipment available 
for making their hornes and their motor cars more 
secure. There are also facilities for showing films. 

Crime Prevention Officers are present to offer advice 
and assistance and the early indications are that the use 
of this vehicle is a very successful means of encouraging 
householders to implement security. 

Police Trailling in Crime Prevelltioll Techlliques 

Over ten years ago, the Horne Office established a Police 
Crime Prevention Training Centre at Stafford, a central 
point from all parts of the Country, where selected 
Police Officers from all forces throughout Britain attend 
a four week course. They study technical aspects of 
prevention and receive lectures on locks, safes, strong
rooms, security glass, vehicle and premises protection, 
intruder alarm systems and indeed examine an aspects 
whereby life and property can be protected from 
criminal attack. 

Representatives of the security industry talk on 
equipment and services which are commercially available 
and there are speakers from all walks of life inc1uding 
banking, insurance, transport and others. 

Crime Prevelltioll Committees at Home Office 

The Horne Office for many years now has been actively 
encouraging all sections of society to be far more self 
reliant in security matters. 
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Die Dienste des Hauptquartiers wurden ständig von gro
ßen Organisationen und Institutionen in Anspruch ge
nommen, und viele langwierige Sicherheitsüberprüfungen 
wurden an Gebäuden durchgeführt, die wegen der terro
ristischen Aktivitäten als gefährdet erachtet wurden. 

Beamte vom Hauptquartier wirkten an mehreren Fern
seh- und Hörfunksendungen mit - ein ausgezeichnetes 
Medium für die Beratung größerer Bevölkerungsteile in 
Präventivfragen. 

Im Verlauf des Jahres wurden beim Hauptquartier über 
1000 Besucher registriert, darunter Polizeibeamte aus 
verschiedenen Teilen der Welt, von denen einige erwo
gen, im eigenen Land eine ähnliche Organisation aufzu
bauen. 

In unserem Ausstellungsraum haben die Besucher Gele
genheit, eine Auswahl von Anlagen und Hilfsmitteln für 
den Objektschutz kennenzulernen. Es werden auch Fil
me zum Thema Verbrechensverhütung gezeigt. 

Eille mobile Basis für die Verbrechellsverhütullg 

Seit kurzem besitzen wir ein sehr großes Ausstellungs
fahrzeug, das wir als Basis für die Präventivarbeit in 
Wohngebieten verwenden, die besonders anfällig für Ein
bruch und Kfz-Diebstahl sind. Der jeweilige Standort des 
Fahrzeugs wird in der Lokalpresse bekanntgegeben, und 
die Anwohner werden aufgefordert, sich über Möglich
keiten infOlmieren zu lassen, Wohnung und Auto siche
rer zu machen. Das Fahrzeug ist auch für Filmvorfüh
rungen eingerichtet. 

Es stehen Fachbeamte für Präventivfragen zur Beratung 
und Unterstützung zur Verfügung, und nach den ersten 
Erfahrungen zu schließen, ist dieser Wagen ein sehr wir
kungsvolles Mittel zur Entwicklung eines aktiven Sicher
heitsbewußtseins bei Wohnungsinhabem. 

Polizeiliche Ausbildullg auf dem Gebiet 
der Verbrechellsverhütullg 

Vor über zehn Jahren richtete das Innenministerium ein 
Polizeiliches Ausbildungszentrum für Verbrechensverhü
tung in Stafford ein, einem für das ganze Land zentral 
gelegenen Ort, wo ausgewählte Beamte aller Polizeie-n 
des Landes einen vierwöchigen Kursus absolvieren. Die 
Lehrgangsteilnehmer befassen sich mit technischen 
Aspekten der Prävention und hören Vorträge über 
Schlösser, Geldschränke und Tresorräume, Sicherheits
glas, Fahrzeug- und Objektschutz, Einbruchalarmanlagen 
usw., d. h. sie werden mit allen Möglichkeiten vertraut 
gemacht, Leben und Eigentum vor kriminellem Zugriff 
zu schützen. 

Vertreter des Sicherheitsgewerbes sprechen über im 
Handel befindliche Geräte sowie über entsprechende ge
werbliche Dienstleistungen und es kommen Vortragende 
aus allen Branchen einschließlich Banken, Versicherun
gen, Transportunternehmen usw. 

Ausschüsse für Verbrechellsverhütung 
beim Innenministerium 

Bereits seit"vielen Jahren setzt sich das Innenministerium 
in allen Bereichen der Gesellschaft tatkräftig für mehr 
Eigenständigkeit in punkto Sicherheit ein. 



A Standing Committee exists whose members comprise 
senior officials from Commerce, Insurance, Horne 
Office, Police Service, Security Companies, in fact 
everyone who can bring influence to bear upon the 
problems. 

There are two sub-committees, one which specifically 
studies the problems related to goods in transit 
throughout the Country by road, rail, air und ship as weIl 
as thefts of and from motor cars generally . A similar sub 
committee concentrates its attention upon security 
problems related to static property such as vulnerable 
premises of all descriptions - banks, factories, schools, 
shops and dwelling houses, as well as the modern trends 
in fraud and how best to prevent such offences. 

Crime Prevelltioll Pallels 

Throughout the Country there is a network of crime 
prevention panels in the towns and cities, whose 
members consist of business men, teachers and other 
members of the community, who stimulate a security 
attitude of mind amongst others in their areas. They meet 
frequently to discuss problems of a more local nature and 
suggest methods whereby security could be improved. 
The Horne Office actively encourages public involve
me nt in these matters. 

Crime Prevelltion Campaiglls 

The whole emphasis is in developing an attitude of mind 
in society generally , in relation to security and the fullest 
possible use is made at all times of the' communicating 
media such as television, radio, national newspapers and 
magazines and the local press, in an endeavour to fulfil 
this objective. 

Frequent crime prevention campaigns are held at 
national and at locallevel. 

Every Police Force in the Country is now actively 
engaged in promoting crime prevention and forging a 
strong link with law abiding citizens. 

Anyone seeking advice upon any security problem need 
only communicate with the Police in the locality where 
he resides or carries on business and he will be assisted 
in every possible way to protect his horne and his 
business against criminals. 

Our efforts in this direction have not been unsuccessful 
because throughout commerce and industry particularly, 
security has been considerably improved since our Crime 
Prevention Organization was formed some years ago. 

III COllclusioll 

Last but not least, I think we would all agree, that the 
certainty of detection followed by conviction: is itself 
perhaps the greatest deterrent against crime, but this 
ideal situation can never become a reality. 

Es existiert ein ständiger Ausschuß, dem Persönlichkei
ten aus dem Handel, dem Versicherungsgewerbe, dem 
Innenministerium, der Polizei und den Sicherheitsunter
nehmen angehören, kurz aus all jenen Kreisen, die Ein
fluß auf diese Probleme nehmen können. 

Es gibt zwei Unterausschüsse. Der eine befaßt sich spe
ziell mit Problemen des Güterverkehrs per Straße, Schie
ne, Luft und Wasser sowie mit Diebstählen von und aus 
Kraftfahrzeugen im allgemeinen. Ein zweiter U nteraus
schuß konzentriert sich auf Sicherheitsprobleme im Zu
sammenhang mit unbeweglichem Eigentum, wie gefähr
dete Gebäude aller Art - Banken, Fabriken, Schulen, 
Läden und Wohnhäuser sowie auf die neueren Erschei
nungsformen des Betruges und auf die Frage, wie sich 
diese Delikte am besten verhindern lassen. 

Komitees für Verbrechensverhütullg 

In allen Städten des Landes gibt es Komitees für Verbre
chensverhütung, die sich aus Geschäftsleuten, Lehrern 
und anderen Personen zusammensetzen und deren Auf
gabe es ist, das Sicherheitsbewußtsein der Menschen in 
ihrer Umgebung anzuregen. Es finden häufig Zusammen
künfte statt, bei denen vor allem lokale Probleme bespro
chen werden, und es werden Verbesserungsvorschläge 
auf dem Gebiet der Sicherheit gemacht. Das Innenmini
sterium unterstützt die Beteiligung der Öffentlichkeit an 
diesen Dingen. 

Kampagnen zur Verbrechensverhütung 

Alle Anstrengungen verfolgen das Ziel, in der Gesell
schaft generell eine Einstellung zur Sicherheit zu entwik
keIn, und um dies zu erreichen, setzt man in großem 
Umfang die Medien Fernsehen und Hörfunk, die großen 
Zeitungen und Zeitschriften und die Lokalpresse ein. 

Häufig finden auf nationaler wie auch lokaler Ebene 
Kampagnen zur Verbrechensverhütung statt. 

Alle Polizeien im Land setzen sich jetzt aktiv dafür ein, 
die Verbrechensverhütung zu fördern und eine feste Bin
dung zur gesetzestreuen Bevölkerung herzustellen. 

Wer in irgendeiner Sicherheitsfrage Rat sucht, braucht 
sich lediglich mit der Polizei an seinem Wohn- oder Ge
schäftssitz in Verbindung zu setzen, und er wird jede 
mögliche Unterstützung bei der Sicherung seiner Woh
nung oder seines Geschäftslokals gegen Kriminelle erfah
ren. 

Unsere Bemühungen in dieser Richtung waren nicht ohne 
Erfolg, denn insbesondere in Handel und Industrie hat 
sich in den Jahren seit der Gründung unserer Organisa
tion für Verbrechensverhütung die Sicherheitslage be
trächtlich verbessert. 

Schlußbernerkullg 

Schließlich dürften wir - und dieser Punkt spielt nicht 
die geringste Rolle - wohl darin übereinstimmen, daß 
der Gewißheit des Gefaßtwerdens und der nachfolgenden 
Verurteilung vielleicht die größte Abschreckungswirkung 
zukommt; aber dieser Idealfall kann niemals Wirklichkeit 
werden. 
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There will always be a hard core of criminal elite who 
will continue to use violence in all its forms in order to 
effect their purpose and we are perhaps fortunate at N ew 
Scotland Yard in having a highly skilled, experienced and 
dedicated Detective Force who' combat this type of 
crime successfully. 
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Immer wird es einen harten Kern von Elitekriminellen 
geben, die sich auch weiterhin jeder möglichen Form der 
Gewalt bedienen werden, um ihre Zwecke zu erreichen, 
und wir sind in New Scotland Yard vielleicht in der 
glücklichen Lage, über eine bestens ausgebildete,· erfah
rene und ihrer Arbeit verschriebene Kriminalpolizei zu 
verfügen, die diese Art Kriminalität erfolgreich be
kämpft. 



AUSSPRACHE 

BUlldesballkamtsrat K. Nachtwey, Fra1lkfurt 

Wir haben gestern in der Diskussionsgruppe mit Herrn Weinber
ger auch das Problem der Beratung angesprochen, und zwar das 
Problem der Beratung im Hinblick auf Sicherungsanlagen und 
Zuschlaggeben für ein bestimmtes Fabrikat. Wir haben eine Art 
Resolution gefaßt, indem wir sagten, es müsse firmenneutral für 
eine Sicherungsanlage geworben werden. Da der Referent auch 
die Beratung sehr gründlich behandelt hat, hätte ich gern von 
ihm gewußt, ob die Polizei in England firmenneutrale Empfeh
lungen gibt oder ob rechtliche Absicherungen vorhanden sind, 
wenn die Polizei eine Firma bevorzugt? Bevor ich die Antwort 
darauf bekomme, möchte ich jedoch noch eine Anmerkung ma
chen. Spätestens nach diesem Vortrag oder nach den beiden 
Vorträgen heute müßte klar geworden sein, daß die deutsche Art 
der Prävention eine selbstgekochte Suppe der deutschen Länder 
ist; denn in beiden Ländern hat man ja nun gezeigt und bewie-: 
sen, daß eine zentrale Prävention eigentlich auch bei uns ange
strebt werden müßte. Bei allen Vorträgen, die wir hier bisher ge
hört haben, wurde ja immer mit Stolz gesagt, daß die Anstren
gungen in dieser oder jener Stadt besonders gut seien. Daraus 
sollte man den Schluß ziehen, daß alle Bemühungen irgendwo 
einmal zusammengefaßt werden müssen im Sinne einer vernünf
tigen Prävention und einer Verhütung von Verbrechen an der 
Wurzel. 

A. Thomso/l 

In einer Zeit, in der man über zu wenig Polizisten verfügt, ergibt 
sich die Notwendigkeit, einen großen Teil des Gewichts auf das 
private Sicherheitsgewerbe zu legen. In Großbritannien ist die 
Zusammenarbeit zwischen der Polizei und dem Sicherheitsge
werbe sehr gut und eng ausgebaut. Die bekannten Firmen sind 
Mitglieder der British Security Association. Dieser Verband dis
zipliniert seine Mitglieder und hat ein hohes ethisches Niveau. 
Außerdem gibt es den »National Advisory Council of Intruder 
Alarms«. Diese staatliche Beratungsstelle für Alarmanlagen be
obachtet die Industrie auf diesem Sektor. Die Zusammenarbeit 
der Polizei mit dem privaten Sicherheitsgewerbe ist eine absolu
te Notwendigkeit. Wir wer.den in Zukunft noch stärker auf seine 
Hilfe angewiesen sein, als dies bereits heute der Fall ist. 

Kriminaloberrat H. Leszill/la. Karlsruhe 

Vielleicht könnte Mister Thomson uns ganz kurz etwas mehr 
über die sogenannten Sicherheitskomitees sagen: über ihre Zu
sammensetzung, ihre Aufgaben, sowie die Verbindlichkeit der 
Empfehlungen oder Resolutionen, die dort erarbeitet werden. 

A. Thomsoll 

Ein Beispiel für die Arbeit des Komitees für bewegliches Eigen
tum ist die Tatsache, daß vor einigen Jahren der Verband der 
Automobilindustrie freiwillig beschlossen hat, alle neuen Wagen 
mit Lenkradschlössern auszurüsten. Wir konnten feststellen, 
daß von diesen Wagen nur noch wenige gestohlen wurden. 

In allen Ausschüssen sind Chief Constables, die höchsten Poli
zeibeamten in den Grafschaften, vertreten, die auch gleichzeitig 
Mitglieder der »Association of Chief Officers of Police« sind. 

Ferner gehören den Ausschüssen Vertreter des Bank- und Versi
cherungsgewerbes und ganz allgemein Personen an, die einen 
Einfluß darauf ausüben können, daß etwas für die Sicherheit ge
schieht. 

Erst kürzlich haben wir auf Anregung der Regierung einen Aus
schuß gebildet, der sich mit dem Phänomen des Vandalismus be
faßt. Er hat einen Bericht erstellt und gibt Empfehlungen an 
Schulbehörden und Gemeindeverwaltungen. 

Regierullgskrimil/alrat A. Wickström. Schwedisches Reichspoli
zeiamt. Stockholm 

Erlauben Sie mir noch einige Bemerkungen zur Vervollständi
gung meines Referats. Zur Mitwirkung der Polizei im Schulun
terricht wollte ich noch darauf hinweisen, daß in der 4. Klasse 
der Beamte in Uniform erscheint, was sehr wichtig ist. Beim 
Unterricht in den höheren Klassen dagegen (7. und 9. Klasse) 
trägt der Beamte Zivilkleidung. 

Dies führt mich zu meiner Frage an Mr. Thomson: gibt es in den 
englischen Schulen auch einen vergleichbaren Rechtskundeun
terricht? 

Schließlich noch eine Bemerkung: das Wichtigste an der Präven
tionsarbeit in Schweden ist, daß alle in der Gesellschaft sich 
hieran beteiligen. So sind Mitglieder aus der Industrie, dem 
Bank- und dem Versicherungsgewerbe sowohl in den Arbeits
gruppen des Crime Prevention Board als auch in den Arbeits
gruppen der Polizei vertreten. 

A. Thomsoll 

Unsere Fachbeamten für Verbrechensverhütung halten auch 
Vorträge an Schulen; so gibt es in meiner Abteilung eine Beam
tin, die Filme vorführt, z. B. mit dem Thema: »Geh nicht mit 
Fremden«. Wir tun jedoch noch zu wenig auf diesem Gebiet, 
was zum Teil auch daran liegt, daß die Lehrpläne bereits zu aus
gefüllt sind. Die Aktivitäten hängen immer sehr von dem jeweili
gen Lehrer ab. 

Krimillaloberrat M. Speer. Hanllover 

Herr Thomson sagte, daß sowohl die Bürger als auch die Indu
strie beraten werden und daß Gebäude auf ihre Sicherheit über
prüft werden. In diesem Zusammenhang stelle ich die Frage, ob 
auch staatliche Stellen beraten werden, und falls ja, welches der 
Erfolg ist und ob diese Stellen sich auch an die Beratung halten? 

A. Thomsoll 

Wir halten enge Verbindung zu den Personen, die für die öffent
lichen Einrichtungen wie Ministerien, Banken, Museen und 
Kunstgalerien verantwortlich sind. Obwohl es auch andere Bera
tungsstellen gibt, habe ich den Eindruck, daß man immer wieder 
zu uns kommt, wenn man sich umfassend informieren will. Wir 
fordern diese Stellen auch auf, sich an uns zu wenden. Übrigens 
haben wir seit 1967 in vielen öffentlichen Gebäuden Sicherheits
posten eingerichtet, die mit ehemaligen Polizeibeamten besetzt 
sind. 
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Prävention und Massenmedien? 

Gerhard Mauz 

Ich bedanke mich außerordentlich für diese Einladung: 
Zwischen der Polizei und den Massenmedien gibt es gele
gentlich Probleme. f Ich weiß es hoch zu schätzen, daß 
Sie mir Gelegenheit geben, zu Ihnen zu sprechen. Mein 
Kollege Werner HilI, der über diese Tagung für den 
Norddeutschen Rundfunk berichtet, tritt gerade ein, hat 
in diesem Saal eine Beobachtung gemacht. Ihm fielen die 
Vögel auf, die hier an den Fenstern angebracht sind und 
die die Vögel daran hindern sollen, gegen diese Scheiben 
zu fliegen, und er schloß daran die sehr zutreffende Fest
stellung, daß Prävention gegenüber der Tierwelt offen
kundig leichter sei als in der Menschenwelt. Wir sind hier 
in der glücklichen Lage, durch Ankleben von Vogelschat
tenrissen präventiv tätig zu sein, aber wir haben, was die 
Prävention angeht, eben auch noch andere unendliche 
Probleme. Ich möchte nicht in ein schwebendes Verfah
ren eingreifen, aber in diesem Jahr ist ein Mann in Ham
burg nur durch einen Glücksfall nicht zum zweifachen 
Möder oder Totschläger geworden. Ein Mann, der in ei
ner Oben-ohne-Bar, die man ja auch nicht unbedingt auf
suchen muß, in angetrunkenem Zustand, als er die Rech
nung bezahlen sollte, einen Revolver zog, und dieser Re
volver war eine Dienstwaffe, und der Mann, der dieses 
tat, wurde nur durch ein Versagen der Waffe davor be
wahrt, zum Straftäter zu werden. Im kapitalsten Sinne, 
dieser Mann leitete immerhin den gesamten Strafvollzug 
der Hansestadt Hamburg. Wenn jemand präventiv beein
druckt hätte sein müssen davon, wohin es führen kann, 
dann dieser Mann. Prävention ist eine unendlich heikle 
Angelegenheit. Ich werde darauf zu sprechen kommen. 
Mein Thema ziert ein Fragezeichen: Prävention und Mas
se.nmedien? Es ist also zunächst einmal die Frage zu be
antworten: können die Massenmedien mit der Prävention 
überhaupt etwas zu tun haben? Ich möchte hierauf mit 
einem ganz klaren und entschiedenen Ja antworten. Ich 
möchte dieses Ja allerdings ein bißchen deutlich machen. 
Es ist kein fröhliches Ja, es ist nicht das Ja eines Mannes, 
der einer Berufsgruppe angehört, die eine präventive 
Macht ausüben kann und darf, sondern es ist das Ja eines 
Mannes, der einer Berufsgruppe angehört, die sich ihrer 
Verantwortung hinsichtlich der Prävention nicht hinrei
chend bewußt ist. Es ist keine Frage, daß direkte Wir
kungen der Massenmedien auf Menschen, die straffällig 

Niederschrift der Tonaufzeichnung des Vortrages 

werden können, gelegentlich nachgewiesen werden kön
nen. Wir haben in der Bundesrepublik durchaus immer 
wieder einmal Straftaten, die direkt auf bestimmte Dinge 
im Fernsehen zurückgeführt werden können, wo das 
Fernsehen zumindest eine auslösende Rolle gespielt hat. 
Wir haben beispielsweise in Braunschweig einen Fall, wo 
ein junger Mann nach Betrachten des Filmes »Der 
Exorzist« unmittelbar danach in einer Parkanlage einen 
Mord beging. Direkte Wirkungen sind gelegentlich durch
aus nachweisbar. Doch diese Wirkung ist nicht die ent
scheidende, die entscheidende Tatsache ist die, daß die 
Massenmedien hinsichtlich des Klimas, der Atmosphäre 
in der Gesellschaft, eine gar nicht in ihrer Größe zu un
terschätzende Bedeutung haben. Sie schaffen jene 
Selbstverständlichkeit gegenüber der Gewalt, die sich 
nachher in der Statistik auswirkt, ohne daß man sie un
mittelbar im Einzelfall statistisch nachweisen könnte. 
Wir produzieren die Selbstverständlichkeit, daß man 
Waffen hat, daß J;I1an mit Waffen umgeht, daß man sich 
gewisser Schwierigkeiten gewalttätig zu erwehren ver
sucht. Es war nach den schrecklichen Vorgängen in der 
Prinzregentenstraße,einem Samstag der betreffenden 
Woche, als von einem Programm des Zweiten Fernse
hens eine Unterhaltungssendung ausgestrahlt wurde. In 
dieser Unterhaltungssendung trat eine Ballettgruppe von 
Männern auf, die als Cowboys verkleidet waren, und je
der trug in jeder Hand einen Colt-Revolver und schoß, 
Balett tanzend, zu fröhlicher Musik, vom Bildschirm ins 
Publikum hinein. Immer so auf den musikalischen Ak
zent ein Schuß von der Bühne. Dies charakterisiert sehr 
genau die Verantwortung der Medien, die in der Lage 
sind, Waffen, das Vorhandensein von Waffen und den 
Gebrauch von Waffen selbstverständlich und zu einer 
Sache zu machen, die gar nichts besonderes ist. Man hat 
in Amerika einmal untersucht, wieviel Morde, Vergewal
tigungen, kurzum Kapitalverbrechen ein junger Mensch 
bis zum 14. Lebensjahr gesehen hat, wenn er nur an den 
durchschnittlich statistisch gesicherten Fernsehgewohn-
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heiten seiner Familie teilnimmt. Es sind über 40 000. Da 
mag man darüber streiten, in welchem Maße direkte Wir
kungen nachgewiesen werden können. Das kann man 
überhaupt nicht bestreiten, daß hier unmittelbar schwere 
Wirkungen gesetzt werden, daß hier ein Klima geschaf
fen wird, in dem die Straftat eine Selbstverständlichkeit 
und eine durchaus einleuchtende menschliche Verhal
tensweise ist, nicht aber ein Exzeß, ein Übergriff oder 
etwas anderes. Dieses muß man ganz klar sagen, und 
hier sind alle Massenmedien daran beteiligt, wir können 
dieses nicht auf das Fernsehen und auf den Rundfunk 
und auf den Film und auf andere Dinge beschränken: 
hier tun alle mit. Denn auch die Massenmedien, das Mas
senmedium Presse, das in seiner Darstellung die Gewalt 
in einer unkorrekten und unsachlichen und nicht souve
ränen Weise behandelt, trägt dazu bei, die Perspektiven 
der Gewalt innerhalb dieser Gesellschaft zu verwirren. 
Wenn eine große, große Zeitschrift auf Seite 1 mitteilt, 
daß man in den Untergrundbahnen sich nicht mehr bewe
gen kann, ohne auf der Stelle überfallen zu werden, dann 
hilft es nichts, wenn in den lokalen Zeitungen dann in 
den nächsten Tagen der Nachweis angetreten wird, daß 
es zumindest für die eigene Stadt nicht zutrifft. Die gro
ße Wirkung ist gesetzt, es ist der Eindruck entstanden, 
dies ist eine Tagtäglichkeit, daß in den U ntergrundbah
nen das Entsetzlichste passiert, und wenn eben das Ent
setzliche, die Gewalttat, als eine alltägliche Selbstver
ständlichkeit dasteht, dann ist die Schwelle für den, der 
in der Gefahr ist, sie zu begehen, unendlich gering, dann 
hat er nicht eine Schwelle zu überwinden, sondern dann 
gleitet er unmerklich in asoziale Verhaltensweisen hinein. 
Wie müßte eine Presse operieren, die sich ihrer präventi
ven Aufgabe, ihrer präventiven Verpflichtung gegenüber 
der Kriminalität gewiß ist, und die versucht, ihre Verant
wortung hinsichtlich der Prävention zu realisieren? Ich 
darf im Verlaufe meiner Ausführungen den Mut haben, 
einige Thesen aufzustellen. Sicher, wir können keine Re
zepte geben, aber ich glaube doch, daß wir die Courage 
haben müssen, zu einigen Punkten ganz klare dezidierte 
Meinungen zu vertreten und zu sagen, wie wir die Dinge 
sehen. 

Meine These 1 ist: Über die Ursachen der Kriminalität 
wird es nie zu einem Ergebnis kommen. Ich möchte dies 
erläutern. Multifakturelle Erklärungen sind genauso un
zureichend auf die Dauer wie monokausale. Wir werden 
nie in der glücklichen Lage sein zu sagen, wir haben die 
Cholera überwunden, wir wissen nun das Allheilmittel. 
Wir werden in diese Lage nicht kommen, wir werden uns 
in einem späten Ringen befinden darüber, was die Ursa
chen der Kriminalität sind. Wer behauptet in den Mas
senmedien, es gäbe diese oder jene Ursache und dieses 
oder jenes allein sei zu bekämpfen, zu überwinden und 
zu lösen, und damit sei dann auch die Kriminalität gelöst, 
der ist nicht präventiv tätig, sondern der verwirrt die Tat
sachen und er bringt alles heillos durcheinander. Sie kön
nen, um es einmal kraß zu sagen, von den erlauchten 
Wissenschaftlern der Kriminologie, der Psychiatrie, und 
wer hier alles auf dem Gebiet tätig ist, jede Kriminalität 
haben, die Sie wünschen und jede wird Ihnen auf das 
Überzeugendste belegt werden. Sie können die Krimina
lität erbbedingt haben, Sie können sie für milieuverur
sacht halten, Sie können erfahren, daß der Mensch thera
pierbar sei, Sie können aber auch erfahren, daß er thera
pieresistent bis zum jüngsten Tage ist. Sie können alles 
erhalten, was Sie wünschen. Herr Sack hat gestern zu
treffend von den Problemen zwischen Wissenschaft und 
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Praxis gesprochen. Er hat vielleicht einen Punkt verges
sen: Dieser Theorie streit , in dem die Wissenschaft mun
ter eine Theorie nach der anderen produziert, hat auch 
einen Selbstzweck. Er dient der Selbstdarstellung vieler 
Leute, die sich Wissenschaftler nennen, aber die von 
Verantwortung der Wissenschaft keinen rechten Begriff 
haben. Hier werden Sprachen produziert. Wenn Sie das 
höchst lesenswerte Kriminologische Journal studieren, 
dann werden Sie feststellen, daß sich dort Streitigkeiten 
über den labeling approach zwischen Herrn Opp, Herrn 
Sack und anderen in einer Sprache abspielen, die Sie 
selbst mit der Voraussetzung einer humanistischen Bil
dung dazu zwingen, zum Lexikon zu greifen, um über
haupt gewisse Vokabeln verstehen zu können. Wir müs
sen das also, glaube ich, hier ganz klipp und klar sagen, 
und dies mindert nicht die Möglichkeit, daß die Wissen
schaft immer neue wichtige Perspektiven produzieren 
kann, Perspektiven, die sie uns bitte in einer Sprache 
bringen möge, daß wir sie auch verstehen und verwenden 
können. Wir müssen jedoch uns, das glaube ich und das 
ist die These 1, dazu bekennen, vor allem wir als Journa
listen, die wir präventiv in den Massenmedien tätig zu 
sein haben, daß es über die Ursachen der Kriminalität 
nie zu einem gesicherten Ergebnis kommen wird. Ein 
Beispiel dafür, wie die Lage hier ist, haben wir ja gestern 
erhalten. Jener Tagungsteilnehmer, der aus Amerika das 
jüngste Beispiel wissenschaftlicher Tätigkeit zitierte. 
Dort wurde also mitgeteilt, daß alle Versuche im Straf
vollzug heillos vergebens seien. Daß der Mensch also 
jeglicher Behandlung erfolgreich Widerstand leiste und 
daß man nach dem Strafvollzug, in dem man einen Mann 
zum Tischler ausbildet, eben nun einen kriminellen 
Tischler hat und sonst nichts anderes. Dieses fällt genau 
in diesen Bereich. Sie werden gleichzeitig in Amerika, 
wenn Sie die Blätter gründlich durchsehen, gegenteilige 
Theorien finden. Es gibt immer wieder Wissenschaftler, 
die gerne auf sich aufmerksam machen wollen, und die 
Presse tut ihnen leider den Dienst, die Dinge dann groß 
herauszustellen, als sei hier nun der Schlüssel gefunden 
worden, um das Problem der Kriminalität für alle Zeiten 
zu lösen. Wenn ich in diesem Zusammenhang eme er
gänzende Information geben darf: Ein Präsident des Su
preme Court in den Vereinigten Staaten haf einmal, was 
den amerikanischen Strafvollzug angeht, die amerikani
schen Bürger dazu aufgerufen, sie möchten aufhören, 
Sonntagschristen zu sein. Der amerikanische Strafvoll
zug ist eine einzige Schande und die Amerikaner wissen 
dies und auch die Richter und die Polizei wissen es. Und 
wer sagt, daß der amerikanische Strafvollzug keinen Sinn 
hätte, der weiß nicht, wie er aussieht. Soviel zum Thema 
der Frage nach den Ursachen der Kriminalität. 

These 2, und hier wird es schon ein wenig schwieriger, 
hier werden wir uns vielleicht mißverstehen. Aber erlau
ben Sie mir, daß ich versuche, Ihnen das zu erklären. 
Meine These 2 lautet: Wir sind nicht aufgerufen, den 
Rechtsstaat zu verteidigen, sondern wir sind dazu aufge
rufen, den Rechtsstaat zu schaffen. Das mag Ihnen eine 
Formulierung sein, in der Sie keinen rechten Sinn sehen. 
Ich sehe einen sehr großen Sinn darin. Wenn wir einen 
Rechtsstaat verteidigen, dann gehen wir davon aus, daß 
uns der Rechtsstaat gelungen ist, dann gehen wir davon 
aus, daß wir in der Lage sind, jemals in der Lage sein 
werden, unter Menschen Verhältnisse zu schaffen, die im 
Hinblick auf eine höhere Gerechtigkeit gerecht genannt 
werden können. Das ist nicht so. Wir werden uns immer 
in einem Abstand von dem befinden, was sein sollte, was 



als gerecht und wahrhaftig gelten kann. Wir können uns 
nur bemühen, dieser höheren Wahrheit und Gerechtigkeit 
näher zu kommen. Wir verteidigen nicht den Rechtsstaat, 
wir sind bemüht, ihn zu schaffen. Wir leben nur insofern 
in einem Rechtsstaat, als wir entschlossen sind, ihn so
weit wie irgend möglich zu realisieren. Die Gebrechlich
keit der menschlichen Einrichtungen, von denen Hein
rich von Kleist gesprochen hat, wird uns auf alle Zeiten 
daran hindern, auf dieser Erde einen Rechtsstaat in vol
lem Sinne zu' errichten. Diese These 2 ist wichtig, denn 
Massenmedien, die davon ausgehen, daß wir uns in einer 
Verteidigung~rolle befinden, daß wir etwas zu verteidi
gen haben, was uns längst in Vollendung gelungen ist, 
diese Massenmedien verwirren die Situation und sind al
les andere als präventiv tätig. Sie verwirren den Blick auf 
die Tatsachen. Ich darf in diesem Zusammenhang ein 
paar Dinge sagen, die These 1 und These 2 ergänzen. 
Herr Bundesinnenminister Maihofer hat sehr zutreffend 
einmal wieder daran erinnert, daß wir die Kriminalität 
auch als ein Produkt der Tatsache zu sehen haben, daß 
uns immerhin seit 1945 ein Weltkrieg erspart geblieben 
ist. Wir haben überall auf der Welt fast täglich kriegeri
sche Ereignisse gehabt, aber die große gewaltige Entla
dung ist uns immerhin erspart geblieben. Es ist uns ge
lungen, diese zu vermeiden, die große Explosionen, die 
großen Abladungen von Staus, die sich in der Gesell
schaft gebildet hatten, wie sie durch den ersten und den 
zweiten Weltkrieg geschahen, diese schrecklichen und 
blutigen Erledigungen von Unerledigtem, von U nbewäl
tigtem, diese sind uns erspart geblieben, und so ist nun 
eine der Folgen, daß überall aus dem brüchigen Haus der 
Gesellschaft der' Überdruck hinausweicht. Diese Ventile 
finden Sie überall und Sie finden sie ja nicht nur in der 
Kriminalität, Sie finden sie auch beispielsweise auf dem 
Sportplatz, Sie finden sie nicht nur in der Übererregbar
keit und Explosivität und Gefährlichkeit der sogenannten 
Fans, die immer aktiver und aggressiver werden. Sie fin
den sie auch darin, daß den Problemen des Fußballs in 
unserem Lande eine Bedeutung beigemessen wird, die 
geradezu gigantisch ist. In diesem Zusammenhang hat es 
mich unendlich amüsiert, daß im Zusammenhang mit den 
Ermittlungen gegen Schalke der Deutsche Fußballbund 
durch seine Rechtsanwälte laufend Einblick in die Er
mittlungsakten der Staatsanwaltschaft in Bielefeld er
hielt. Ein erstaunlicher Vorgang, denn mir war bislang 
noch nicht bekannt, daß der Deutsche Fußballbund die 
vierte Gewalt 'in unserem Staate darstellt. Ich will sagen, 
Ventile werden überall gebraucht; es ist überall notwen
dig, Luft und Dampf abzulassen. Die Gesellschaft entle
digt sich der Aggressionen, die sich immer wieder in ihr 
bilden und die in ihrem Potential in der Basis vorhanden 
sind, heute an Schauplätzen anderer Art - und diese 
Schauplätze betreffen, was die Kriminalität angeht, Sie, 
die Polizei, die Kriminalpolizei, die Staatsanwaltschaften 
und die Gerichte. Aber wir müssen uns hüten, diese Tat
sache nun falsch zu sehen. Wir haben uns klarzumachen, 
daß wir hier einen Preis zahlen; wir zahlen hier den Preis 
dafür, daß uns der große bereinigende und befriedende 
Kahlschlag eines 3. Weltkrieges denn immerhin doch er
spart geblieben ist. Umsonst gibt es nichts, und umsonst 
gibt es auch nicht, daß ein 3. Weltkrieg bislang ausbleibt. 
Das hat Folgen, das hat Folgen innerhalb der Gesell
schaft, und eine der Folgen innerhalb der Gesellschaft ist 
die Kriminalität. - Eines der drastischsten Ventile, mit 
dem Sie in ihrer Arbeit tagtäglich zu tun haben und auf 
das ich nachher noch zu sprechen kommen werde, ist im 
übrigen der Straßenverkehr. Hier ist es geradezu faszi-

nierend, wie die Gesellschaft sich dazu entschlossen hat, 
weil ja am Straßenverkehr allzuviele teilnehmen, Dinge, 
die wir sonst im Bereich des Strafrechts eigentlich unter 
Vorsatz einzureihen geneigt sind, als fahrlässig anzuse
hen, und hier amüsiert es mich immer ungeheuer, daß die 
Gesellschaft empört aufschreit, wenn Radarkontrollen 
nicht im voraus angekündigt werden. Ich pflege hier im
mer zu sagen, wie es denn wäre, wenn wir einen Ukas er
lassen würden »Mord ist verboten, Achtung es werden 
Stichproben gemacht«. Ich glaube, daß dies eher poten
tielle Straftäter ermutigen würde, als daß es sie erschrek
ken würde. Aber im Straßenverkehr, an dem eben allzu
viele teilnehmen, dort soll es nun ganz anders sein, und 
dort ist es Wegelagerei, Hinterhältigkeit und anderes, 
wenn die Polizei aus dem Versteck heraus festzustellen 
versucht, ob sich der Bürger an die Verabredungen hält, 
die wir nun einmal treffen müssen, um miteinander leben 
zu können. 

Ich darf zu einer 3. These kommen. Die ist gestern schon 
einmal angeklungen, und die hat Sie mit Recht, wenn ich 
so sagen darf nach meinem Eindruck, erschreckt. Das 
war der Satz, den Herr Sack gebraucht hat: »Die Gesell
schaft braucht Verbrecher«. Dieser Satz ist höchst miß
verständlich. Er ist zum erstenmal in den Anfängen der 
Psychoanalyse aufgebracht worden, und er hat zu Miß
verständnissen in der grauenVollsten Weise beigetragen. 
Ich möchte versuchen, diesen Satz ein bißehen anschau
licher zu machen. Ich habe dies schon einmal vor der Po
lizei getan, und ich hoffe, daß nicht zu viele hier sind, 
die es damals gehört haben, und daß ich also nicht zu 
viele mit einer Wiederholung plage. Aber lassen Sie mich 
versuchen, dies mit einer Geschichte zu verdeutlichen. In 
der Schweiz gab es einen Kinderpsychologen namens 
Hans Zulliger. Er lebt nicht mehr, er war ein Mann, der 
Ihnen Spaß gemacht hätte. Ein untersetzter Kerl, der ei
gentlich eher wie ein Bauer aussah und der im Hauptbe
ruf auch Lehrer war, und zwar nicht Lehrer an irgendei
ner hohen Schule, sondern Lehrer in einer Dorfschule 
bei Bern. Und als dann später deutsche Universitäten 
ihm den Ehrendoktor verliehen, da waren die Berner Zei
tungen ungeheuer verwirrt. Sie wußten gar nicht, warum 
man diesen Mann so ehrte. Sie kamen zu dem Ergebnis, 
diese Ehrungen seien wohl darauf zurückzuführen, daß 
der Hans Zulliger so schöne Gedichte in der heimischen 
Mundart abgefaßt habe. Der Hans Zulliger ist aber einer 
der größten Kinderpsychologen der modernen Zeit gewe
sen, und er hat das, was man immer so furchtbar schwie
rig psychoanalytisch, tiefenpsychologisch, psychiatrisch 
und so weiter zu nennen pflegt, eigentlich nur als Ge
schichten erzählt, und eine seiner Geschichten ist sehr 
einprägsam, was das Verhältnis der Gesellschaft zur Kri
minalität angeht. Zu ihm kam einmal in die Praxis ein 
Pfarrerehepaar, und das hatte einen Jungen namens Mar
cello. Der Junge klaute. Nun ist es natürlich nie schön, 
wenn Kinder klauen, aber wenn das Kind eines Pfarrers 
klaut, und das noch auf dem Dorfe, kommt es einer Na
turkatastrophe gleich. Die Eltern wünschten also drin
gend und flehentlich, daß der Hans Zulliger diesem Kind 
helfen möge, und er begann, dieses Kind zu behandeln, 
so wie man das in der Kindertherapie tut. Er unterhielt 
sich mit ihm, er spielte mit ihm, er machte Spaziergänge 
mit ihm und tastete sich so langsam an die Verknotung 
heran, die es in der jungen Existenz dieses Kindes gab. 
Eines Tages, als er gerade das Gefühl hatte, daß er mit 
dem Jungen voran kam, erschienen die Eltern ganz 
aufgeregt und erklärten: »Wir sollten ihn aus der Behand-

173 



lung nehmen. Es hat alles nichts genützt, er stiehlt 
wieder.« Daraufhin erkundigte sich Hans Zulliger, wieso 
denn der Junge wieder stehle. Und er erfuhr, daß die El
tern in der ganzen Wohnung Süßigkeiten und Kleingeld 
ausgelegt hatten. Da ein Häufchen, dort ein Häufchen 
und hier ein Häufchen, um es mal zu probieren, und, 0 

Gottes Wunder, der Junge hatte tatsächlich von diesen 
Gelegenheiten Gebrauch gemacht. Nun schickte Hans 
Zulliger den Jungen nach Hause und unterhielt sich mit 
den Eltern und es kam folgendes heraus: Die Ehe war, 
dadurch zustandegekommen, daß ein Kind unterwegs 
war, und ein Schweizer Pfarramtskandidat hatte da in ei
ner solchen Situation selbstverständlich zu heiraten. Die 
Ehe war nie eine Ehe gewesen, die Ehe war eine Ehe wie 
bei dem schwedischen Dichter Strindberg gewesen, eine 
Hölle. Man hatte sich bekämpft, man hatte sich geprü
gelt, man konnte nicht miteinander leben, aber scheiden 
lassen konnte man sich ja auch nicht, denn ein Pfarrer 
läßt sich nicht scheiden; und da hatte man nun eine per
fekte Lösung gefunden. Man hatte ein Kind, und dieses 
Kind mußte schon schwierig sein, dieses Kind mußte 
stehlen, und es mußte sogar zu fürchten sein, daß von 
diesem Kinde noch weitaus schlimmeres im Laufe seines 
Lebens zu erwarten war, denn nun hatte man immerhin 
etwas, was man, so zerstritten man miteinander war, 
doch miteinander tragen konnte: das Kreuz des diebi
schen Marcello. Hier hatte man einen Punkt gefunden, 
wo man, so zerstritten man war, so heillos diese Ehe 
war, denn doch miteinander leben und miteinander han
deln konnte. Dieses Kind durfte gar nicht erfolgreich von 
Hans Zulliger von seinem Handeln und Stehlen befreit 
werden, dieses Kind hatte ein schwieriges, heilloses Kind 
zu bleiben, damit diese Ehe weiterhin ihren schönen 
Schein nach außen wahren konnte und damit die Eheleute 
wenigstens ein Fundament hatten, auf dem sie mitein
ander noch irgendwie leben konnten. Diese Geschichte 
erscheint mir bedeutsam. Denn schauen Sie unsere Ges
ellschaft an, ich muß gerade Ihnen nicht schildern, was 
in dieser Gesellschaft alles gegeneinander steht. In dieser 
Gesellschaft gibt es kaum noch Dinge, über die man mit
einander einig ist und das Erstaunliche ist ja auch, daß 
sich die Blöcke der Meinungen in fast gleicher Größe im
mer deutlicher gegenüberstehen und daß es auf Millime
ter und Prozente kleinster Größe ankommt. Daraus zeigt 
sich nun im Endergebnis, wer sich nun durchsetzt und 
wer seine Auffassung behauptet. Wir leben in einer Ge
sellschaft, in der keine Rede davon sein kann, daß man 
untereinander sehr große Einigkeiten hätte und wir leben 
ja, um dies auch noch einmal ganz klar zu sagen, keines
wegs in einer Welt voller Einsicht in die Notwendigkeit 
des Friedens und der Verständigung, sondern wir leben 
in einer Welt, deren Friede auf dem atomaren Patt be
ruht, das darauf beruht, daß jeder die Hand um die Gur
gel des anderen genauso eng hat, wie der andere die 
Hand um seine, und daß keiner die Hand zudrücken 
kann, ohne daß auch der' andere sie zudrückt. Das kann 
man nicht gerade eine Basis der Verständigung nennen, 
das ist, wenn wir es einmal deutlich in Ihren Kategorien 
ausdrücken, Nötigung bis Erpressung. In einer solchen 
Gesellschaft spielt die Kriminalität in der Tat, das müs
sen wir uns einfach eingestehen, eine wichtige, einigende 
Rolle. Wann immer in dieser Gesellschaft der Lärm, der 
politische Lärm, zum Himmel hallte, meinetwegen schon 
bei den Ostverträgen, die Innenminister traten immer 
noch zusammen, um sich darüber zu beraten, wie der an
steigenden Kriminalität begegnet werden könne. Und 
wenn Sie einmal unsere Zeitgeschichte betrachten, dann 
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werden Sie feststellen, daß in der Tat, wann immer in 
dieser Gesellschaft das Binnenklima in einer Nation nicht 
mehr stimmt oder auch das Binnenklima der Welt nicht 
mehr stimmt, daß dann immer der Schrei vom Kampf 
gegen das uns überrollende und uns tödlich bedrohende 
Verbrechen aufflammt. Wir müssen uns dieses, glaube 
ich, ganz nüchtern eingestehen, in diesem Sinne hat die 
Gesellschaft von der Kriminalität einen Nutzen. Und 
wenn Sie sich erinnern, welche positiven Auswirkungen 
die Tätigkeit der Baader-Meinhof-Herrschaften für die 
Polizei gehabt hat, dann müßte Ihnen dieses eigentlich 
klar sein. In den Jahren, wo das Gros der Gruppe noch 
aktiv war, haben Anforderungen der Kriminalpolizei und 
anderer Instanzen stets geneigte Ohren gefunden, und so
gar das Bundeskriminalamt hat in seinen Kompetenzen 
gelegentlich davon profitiert. Die Gesellschaft ist immer 
bereit, wenn sie sich uneins ist, zu sagen: die Verbrechen 
stehen uns bis an den Hals, erwehrt uns ihrer, helft uns, 
steht uns bei. Aber unsere Gesellschaft ist eben, und hier 
muß ich Herrn Bauer, er möge es mir gestatten, ein we
nig widersprechen, unsere Gesellschaft ist eben leider 
nicht auf Gewaltverzicht aufgebaut, unsere Gesellschaft 
versucht bestenfalls, auf Gewalt zu verzichten. Sie ver
sucht bestenfalls, sich klar zu machen, daß es besser und 
sinnvoller wäre, der Gewalt abzuschwören. Aber es kann 
keine Rede davon sein, daß sie bereits einen Verzicht ge
leistet hätte, das hat sie nicht. 

Ich komme zu These 4; diese ergibt sich aus den voran
gegangenen Thesen. Ich stehe auf dem Standpunkt, daß 
unser Verhalten hinsichtlich der Entstehung von Krimi
nalität und unsere Haltung gegenüber der Tatsache der 
Kriminalität nicht so sehr, überhaupt nicht, eine Sache 
der jeweils herrschenden wissenschaftlichen Meinung 
sein kann, sondern eine Sache der Entscheidung zu sein 
hat. Einer Entscheidung, die wir persönlich, jeder für 
sich, und die wir als Gesellschaft insgesamt zu treffen ha
ben. Wir haben uns darüber zu entscheiden, wie wir mit 
den Menschen verfahren wollen, die gegen die Gesetze 
verstoßen, die wir aufgestellt haben, die mit diesen Ge
setzen nicht leben können. Es hat keinen Zweck, auf ei
ne Erleuchtung durch die Wissenschaft zu warten. Sie 
wird uns immer wieder neue Ursachen liefern. Wir haben 
uns dafür zu entscheiden, persönlich, als Gesellschaft, 
als Menschheit, was wir in diesem abweichenden Verhal
ten sehen wollen. Dazu ist einiges zu sagen. Ich möchte 
gar nicht sagen, wie diese Entscheidung aussehen sollte, 
aber ich möchte doch immerhin andeuten, welche Ge
sichtspunkte bedacht werden sollten, wenn es um diese 
Entscheidung geht. Kriminalität ist kein Überschuß an 
Kraft, Kriminalität entsteht nicht dadurch, daß Leute 
vor überschüssiger Energie nicht wohin wissen. Krimina
lität entsteht aus einer Schwäche, beispielsweise aus der 
Schwäche, mit vorhandenen Kräften nicht umgehen zu 
können, beispielsweise aus der Schwäche, keinen Platz 
zu finden, beispielsweise aus der Schwäche, keine Mög
lichkeit zu haben, seine Kräfte in dieser Gesellschaft in 
einer sozial anerkannten und eingeordneten Weise an den 
Mann zu bringen. Der Straftäter, und hier begehen die 
Massenmedien ihre größte Sünde, ist in der Regel kein 
besonnener, kaltblütig überlegt handelnder Mensch, er ist 
ein Mensch, der das, was er tut, weitaus mehr aus sei
nem U nbewußtsein heraus tut, als aus seinem Bewußtsein 
heraus. Die Straftat ist nur zu oft die einzige Möglich
keit, die er hat, sich auszudrücken, und hier besteht ja 
gerade ein fulminanter Unterschied zwischen der Wirk
lichkeit, die Sie kennen, und der Wirklichkeit, wie sie die 



Massenmedien, wie sie besonders die Kriminalfilme und 
die Kriminalromane so ergreifend und irreführend dar
stellen. Da haben wir es immer mit Straftätern zu tun, 
die sich ungeheuer ausdrücken können, die eine Fülle 
von Argumenten haben, die eine Fülle von Maßnahmen 
zu ihrer Tarnung und anderem vorbringen. Daß die 
Wirklichkeit anders ist, wissen Sie und ich, und wer je 
dabei war, oder wie ich in meinem Studium es selber ein
mal getan habe, ein Protokoll aufzunehmen hatte, der 
weiß, welche Schwierigkeit es darstellt, die Worte zu den 
Taten aus den Leuten herauszuholen. Es ist eben in der 
Tat so: Die Tat ist nur zu oft die einzige Möglichkeit die
ser Leute, sich kenntlich zu machen, sich auszudrücken, 
von ihrer inneren Verfassung, von ihrer Heillosigkeit, 
von ihrer Ratlosigkeit, von ihrer Aussichtslosigkeit Aus
druck zu geben. Sie sind eben nicht klar besonnen, über
legt, kalkuliert, sie sind weitaus hilfsloser, als es da steht. 
Massenmedien, die uns den besonnenen Verbrecher vor
führen, führen unendlich in die Irre. Wenn wir es tat
sächlich mit scharfem Verstand zu tun hätten, dann wäre 
die Arbeit der Polizei und der Kriminalpolizei leichter, 
denn gegen Verstand kann man Verstand setzen, und 
man hat da nicht die Schwierigkeiten, die man hat, wenn 
man es mit Menschen zu tun hat, die aus Affekten, aus 
unkontrollierten Dingen heraus unberechenbar, unüber
schaubar, unabsehbar handeln. Zu überlegen ist, wenn 
man eine Entscheidung trifft, wie wir uns gegenüber der 
Kriminalität einstellen wollen. Auch eine Tatsache: Wir 
sprechen immer davon, daß die Resozialisierung gelingt 
oder scheitert und daß die Resozialisierung die Aufgabe 
des Strafvollzuges sei. Ich muß daran erinnern, daß wir 
es bei den Straftätern, mit denen wir es zu tun haben, in 
der überwiegenden Mehrzahl mit Menschen zu tun ha
ben, wo es gar nicht um's Resozialisieren geht, sondern 
wo wir es mit Menschen zu tun haben, die gar nicht erst 
sozialisierbar waren. Die gar keine Chance gehabt haben, 
in die sozialen Ordnungen auch nur von ferne hineinzu
wachsen, mit Menschen, die man nicht zu etwas zurück
führen kann, was sie nicht gehabt haben. Schauen Sie, 
Sie alle kennen dies in ihrer Nachbarschaft. Da wächst 
ein Kind heran, man hört die Schreie von nebenan, man 
hört die Tassen fliegen, man beobachtet, wie die Eltern 
mit dem Kind umgehen und man sagt, das ist jedem von 
uns so einmal passiert: Das arme Kind, was wird aus ihm 
werden? Eines Tages aber ist dieses Kind ein Erwachse
ner und dann sagen wir nicht mehr, »dieser unglückliche 
Mensch, er mußte so werden«, sondern wir nehmen die
sen Menschen nun als voll verantwortlich. Dann behan .. 
deIn wir diesen Menschen so, als hätte er eine Chance 
gehabt, nicht der Mensch zu werden, als der er jetzt vor 
uns steht. Ich glaube, wir müssen uns dieses sehr ent
schieden klarmachen. Wir dürfen dieses nicht vergessen, 
und hier hat das Bundeskriminalamt vollkommen recht: 
Es gibt einen Bereich, in dem Entscheidungen über die 
Kriminalität fallen. Das ist der Bereich der Bildungspoli
tik, der Gesundheitspolitik, der Familienpolitik, der So
zialpolitik, der Raum- und Stadtplanung. Das ist voll
kommen zutreffend. Nur dieses ist ein Bereich, in dem 
Entscheidungen fallen, die uns leider als Staatsbürger nur 
gelegentlich ,erreichbar und zugänglich sind, dann näm
lich, wenn wir wählen. Und auch da sind sie nur sehr be
grenzt zugänglich, da wir uns ja längst daran haben ge
wöhnen müssen, daß unsere Politiker vor der Wahl nicht 
eben selten anders reden, als sie nach 'der Wahl handeln. 
Hier ist eine ganz entscheidende Position und hier müs
sen wir, glaube ich, auch eine These aufstellen, nämlich 
die These, daß die Entscheidungen über den B~reich, in 

dem zweifellos Kriminalitätsentstehung in ganz hohem 
Maße angesiedelt ist, in dem eben besprochenen Bereich 
von der Bildungspolitik bis zur Raum- und Stadtplanung, 
daß in diesem Bereich Entscheidungen fallen, die uns nur 
begrenzt zugänglich sind, die von immer anonymeren 
Mächten getroffen werden, Entscheidungen, die von 
unendlichen Folgen sind, ohne daß diejenigen, die sie be
wirken in immer anonymeren Verbänden, in Wahrheit 
dafür die Verantwortung übernehmen. Was heißt das ei
gentlich, dieser schöne Satz, mit dem in der Gesellschaft 
immer noch hausiert wird: »Dafür übernehme ich oder 
übernehmen wir die volle Verantwortung«? Wenn er die 
Verantwortung nicht ausreichend oder in falscher Weise 
übernommen hat, was sollen wir denn nachher mit ihm 
tun? Sollen wir ihn vierteilen, können wir ihn für 50000 
Kinder, die sich katastrophal entwickeln, 50 OOOmal haft
bar machen? Hier hat die Verantwortung eine Grenze. 
These 4, also noch einmal, wenn ich dies noch einmal 
wiederholen darf: Es fallen in den Bereichen Bildungspo
litik, Gesundheitspolitik, Familienpolitik, Sozialpolitik 
und Raum- und Stadtplanung Entscheidungen über die 
Kriminalität, die von Massenmedien, die sich ihrer prä
ventiven Verantwortung bewußt sind, mit größtem Arg
wohn und mit größter Akribie und Kritik berichtet wer
den müßten. Hier geschehen Dinge, die nachher in der 
Praxis auszutragen sind, und die nachher in der Praxis 
katastrophale Folgen haben. 

These 5. In der Auseinandersetzung mit der Kriminalität 
ist es von Bedeutung, die Darstellung über die Ermittlung 
und die Überführung zurücktreten zu lassen hinter die 
Darstellung dessen, was schließlich in der Gerichtsver
handlung erarbeitet wird. Dies ist eine besonders heikle 
These und sie macht mir ein wenig zu schaffen, denn im 
Bereich dieser These werden Sie, die Polizei, und wir, 
die Massenmedien, miteinander gelegentlich Sünder. 
Hier begehen wir miteinander gelegentlich Schlimmes, 
was gar nicht präventiv ist, und hier möchte ich den 
Hauptakzent darauf legen, was eine Verbesserung unse
rer Zusammenarbeit angeht. Ich habe volles Verständnis 
für die Situation der Polizei und der Kripo. Sie ermittelt, 
sie hat schließlich ein Ergebnis, sie hat jemand, von dem 
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ange
nommen werden kann, daß es der Täter ist. Aber nun 
darf sie von dieser Leistung, auf die sie stolz zu sein 
Grund hat, eigentlich gar nicht reden. Sie hat sich an die 
Unschuldsvermutung zu halten, daß der Täter bis zum 
Urteil als unschuldig anzusehen ist, obwohl auf ihrem 
Tisch ja die Beweise liegen, obwohl sie sich ja nicht ohne 
Grund dazu entschlossen hat, diesen Mann nun als den 
mutmaßlichen Täter anzusehen. Es ist dies eine heikle 
Situation, denn wer etwas geleistet hat, möchte dies ja 
auch gerne vorzeigen. Und hier passiert nun sehr viel, 
denn hier kommen von der anderen Seite die Medien, die 
voller Neugier und Interesse sind, und die natürlich wis
sen, daß sich die Darstellung der Tat, der Gewalt, und 
der List bei der Überführung und der Geschicklichkeit 
bei der Ermittlung, daß dies sich natürlich weitaus besser 
liest und verkauft, als alles das, was nachher in der 
Hauptverhandlung an heiklen, komplizierten und schwie
rigen Dingen vorgetragen wird, und hier kommt es immer 
häufiger zu einem - verzeihen Sie mir - unheiligen 
Komplott zwischen Ihnen und uns. Die Zahl der vertrau
lichen Papiere, die nicht an die Presse kommen dürfen, 
wird immer größer. Das, was Sie in Zeitungen und Zeit
schriften lesen und im Rundfunk hören und im Fernse
hen sehen können und was eigentlich bis zur Hauptver-
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ha~dlung gar nicht erörtert werden dürfte, wird immer 
größer. Sicher, die Versuchung ist sehr groß. Die Journa
listen, die man kennt, die Polizeiberichterstatter, mit de
nen man nachgerade im Laufe der Zusammenarbeit fast 
befreundet ist, sie dringen auf einen ein und es gibt ja 
auch ein öffentliches Interesse und man hat ja auch 
schließlich ein berechtigtes Bedürfnis danach zu zeigen, 
daß man effektiv gearbeitet hat, daß man diese Gesell
schaft schützt, daß man in der Lage ist, etwas für sie zu 
tun. Also gibt man Dinge her, die nun einfach das Bild 
des Straftäters und der Straftat weiter verwirren. Denn 
nun kommen Dinge bruchstückweise zum Austrag und 
zum Vortrag und das Ergebnis ist, daß am Ende, wenn 
die Hauptverhandlung läuft, das Interesse gleich Null ist, 
und daß die tieferen Gründe, die uns Einblick geben 
könnten, die uns vieles lehren könnten, die uns hinsicht
lich präventiver Möglichkeiten bedeutsame Aufschlüsse 
zu geben in der Lage wären, daß diese Dinge abseits der 
Öffentlichkeit erörtert werden und eigentlich nur noch 
von Interesse sind, wenn es sich wie weiland in Itzehoe, 
um zwei lesbische Täterinnen handelt, denn das ist ja 
noch nicht so oft vorgekommen und da wird dann auch 
ausnahmsweise einmal eine Hauptverhandlung detailliert 
bis zum letzten Wort, das in ihr gesprochen wurde, dar
gestellt. 

These 6. Sie sollten eines bedenken, daß der wahre 
Freund der Kriminalpolizei und der Polizei nicht der 
Journalist ist, der ihr alles entwindet und der ihre prächti
ge Arbeit in flammenden Worten darstellt. Dieser Freund 
ist eher ein Versucher, er trägt eher aufs Weite gesehen 
und auf die Zukunft gesehen dazu bei, ihre Arbeit zu er
schweren. Wenn er es schafft, trägt er dazu bei, ein fal
sches Bild der Kriminalität entstehen zu lassen, und er 
trägt dazu bei, daß Erkenntnisse nicht möglich werden, 
die am Abschluß des Verfahrens dann immerhin doch 
möglich gewesen wären. Die Darstellung der Straftat und 
die Darstellung der Leistungen bei den Ermittlungen sind 
zweifellos Themen, über die berichtet werden muß, aber 
es muß in Grenzen über sie berichtet werden, die die 
Möglichkeit lassen, daß das tatsächliche, abgerundete Er
gebnis nachher in der Hauptverhandlung denn auch erar
beitet und vorgetragen werden kann. 

Ich komme zur These 7. Es ist hier häufiger von Psycho
logie und Psychoanalyse die Rede gewesen, und ich teile 
Ihr Unbehagen an diesen Wissenschaften, wie Sie ge
merkt haben, b vollem Umfange. Ich muß allerdings ein 
paar Dinge ein bißehen richtigstelIen. Der Versuch zu er
klären ist nicht gleichzusetzen mit dem Versuch zu ent
schuldigen. Wenn der Psychologe, der gute Psychologe, 
der Psychologe, der den richtigen Begriff von seinem 
Fach hat, versucht, Ihnen zu erklären, welche Dinge in 
der Entwicklung eines Menschen eine Rolle gespielt ha
ben und dazu geführt haben, daß er zum Straftäter wur
de, dann beabsichtigt er nicht damit den Täter, wie es in 
der schönen Fachsprache heißt, zu exkulpieren, zu 
deutsch: zu entschuldigen; er möchte nur Dinge sichtbar 
machen, aus denen man möglicherweise Lehren ziehen 
kann. Ich darf ein Beispiel geben. Wenn der Psychologe 
beispielsweise darauf hinweist, daß ein Kind sehr wenig 
Chancen in seiner Entwicklung gehabt hat und daß dieses 
Kind sehr, in einem besonders hohen Maße, in der Ge
fahr war, zum Sexualtäter zu werden, und er führt dafür 
als Beleg an, daß beispielsweise ein sehr bekannter Straf
täter der Bundesrepublik als einziger Junge unter neun 
Schwestern aufgewachsen ist, dann ist das eine Sache, 
die nicht ihn entlasten soll von vornherein und die sagen 
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soll, er ist also unschuldig krank, sondern dann ist dies 
eine Mitteilung, die uns darauf hinweist, daß der Platz in 
der Geschwisterreihe und die Artung der Geschwisterrei
he, Junge, Mädchen usw., für die Entwicklung eines 
Menschen außerordentliche Folgen haben können, und 
wenn wir präventive Überlegungen anstellen, wir eine 
solche Tatsache zu berücksichtigen und zu bedenken ha
ben. Bitte, auch die Psychoanalyse, auch die Psychothe
rapie, auch der Psychiater brauchen, wenn sie erfolgreich 
behandeln wollen, etwas, was sie in dem Patienten, in 
dem Kranken oder auch nur dem sozial Auffälligen, dem 
Straftäter, den sie bessern wollen, ansprechen können. 
Man pflegte bislang von der Schuld zu sprechen und es 
gibt einen großen Streit um den Begriff der Schuld. Ich 
habe nichts gegen den Begriff der Schuld, ich bin nur der 
Meinung, daß er ein wenig verbraucht ist. Dieser Begriff 
wurzelt in der Philosophie und nicht zuletzt in den Leh
ren der Religion. Die Lehren der Religion sind heute 
nicht mehr allgemein verbindlich in dieser Gesellschaft. 
Der Begriff Schuld ist nicht mehr jedermann zugänglich. 
Ich ziehe es daher vor, von Verstößen gegen die Verein
barung zu sprechen, die wir getroffen haben, um ein Zu
sammenleben möglich zu machen. Das hat den Nachteil, 
daß es eine sehr viel längere Formel ist, aber sie ist man
chem zugänglicher als der dumpfe, unscharfe Begriff der 
Schuld, unter dem sich vieles nicht mehr vorstellen läßt. 
Aber ohne ein Gefühl dafür, daß er gegen Vereinbarun
gen verstoßen hat, die das Zusammenleben ermöglichen, 
ohne ein solches Gefühl im Straftäter kann der Straftäter 
nicht therapiert, kann er nicht geheilt, kann er nicht so
zialisiert oder resozialisiert werden. Ein solches Gefühl 
gilt es zu schaffen und ein solches Gefühl ist die Voraus
setzung jeden Versuches, mit ihm irgendetwas zu unter
nehmen. Also bitte noch einmal: Versuche, zu erklären 
sind nicht gleichzusetzen mit dem Versuch, zu entschul
digen; es wäre ein Mißverständnis der Möglichkeiten, die 
immerhin doch in den Psychowissenschaften stecken, 
wenn wir es so sehen würden. 

These 8. Präventive Maßnahmen werden immer notwen
dig sein, aber sie werden ihre Grenzen haben. Die Illu
sion, nicht erwischt zu werden, ist ohne Grenzen. Und 
wenn Sie den Straßenverkehr, wenn ich darauf einmal 
zurückkommen darf, betrachten, dann wird immer nur 
dann gemäß den Gesetzen und Verordnungen gefahren, 
wenn die Polizei in Sicht ist. Dann verhält man sich nach 
dem Gesetz dort nur so, wenn das Gesetz unmittelbar da
neben steht. Es hat keinen Zweck, daß wir uns etwas 
darüber vormachen. Ich erinnere mich mit Vergnügen 
daran, daß einmal bei einem Verkehrsgerichtstag ein Se
natspräsident beim Oberlandesgericht im Brustton der 
Überzeugung und der Empörung sagte: Aber das versteht 
sich doch, daß man nur die Geschwindigkeitsbegrenzung 
einhält, wenn die Polizei in Sicht ist. Er war der Auffas
sung , daß das ganz selbstverständlich sei. So ist es auch 
in der Tat, das ist aber nicht richtig, das steht auf einem 
anderen Blatt. Die Illusion, nicht erwischt zu werden, ist 
eine bedeutende Illusion, und wir müssen ja leider auch 
einräumen, daß vom Straßenverkehr in unsere Gesell
schaft eingeströmt ist die These und bei vielen Menschen 
die Überzeugung, daß das Gesetz eben überhaupt etwas 
sei, hinsichtlich dessen man nur nicht erwischt werden 
darf, an das man sich nur dann zu halten hat, wenn eben 
die Polizei droht oder wenn da das geforderte Schild 
»Achtung Radarfalle« steht. Hier hat die Prävention 
Grenzen und hier haben wir leider auf einem ganz kapita
len Gebiet, nämlich auf dem Gebiet des Straßenverkehrs 



die Möglichkeiten der Prävention selber auf das 
Entschiedenste bereits abgebaut und fahren fort, sie ab
zubauen. Hier wird exerziert,daß es eine Lotterie ist, ob 
man erwischt wird oder nicht, und daß eben nur die Tu
gend darin besteht, sich nicht erwischen zu lassen. Wir 
haben ja heute den grotesken Zustand, daß Sie sich 
durch nichts in ihrem Leben so sehr gefährden können, 
wie wenn Sie sich als Autofahrer tatsächlich an die 
geltenden Bestimmungen halten. Dann kommen Sie oft 
in Lebensgefahr, dann werden Sie geschnitten, werden 
Sie mit Dreck bespritzt, dann geraten Sie in heillose 
Abbremssituationen, dann fahren Laster Ihnen hinten 
auf die Rücklichter auf, dann sind sie plötzlich bedroht, 
denn Sie halten sich an das Gesetz. Es gab im vergange
nen Jahr einen sehr schönen Vorfall, den ich gerade hier, 
wie Sie sich denken können, nicht ohne Vergnügen er
zähle. In Oslo wurde der Polizeipräsident auf einer Stra
ße, auf der man nur 50 kmjh fahren durfte, mit 80 kmjh 
vom Radar erfaßt. Er hatte dann vor Gericht vorzubrin
gen, daß er keine andere Möglichkeit gehabt hätte, als 
die, 80 zu fahren, denn vor ihm, hinter ihm, links und 
rechts neben ihm fuhr alles 80. Also, die Prävention hat 
außerordentliche Grenzen, und wir müssen uns darüber 
klar sein, daß wir präventiv nur begrenzt wirken können, 
daß also auch die Möglichkeiten der Polizei hier begrenzt 
sind. Die Prävention, die noch am ehesten trifft und eine 
wirkliche präventive Wirkung hat, ist die Geldstrafe, 
aber die können wir leider nur gegenüber dem verhän
gen, der Geld hat. Jene, die wir durch Geldstrafen prä
ventiv gerne treffen würden und in ihrem Verhalten beein
flussen, deren strafbare Handlungen sind nur oft darauf 
zurückzuführen,daß sie eben jenes Geld nicht haben, mit 
dem man sie treffen könnte. Ein kleiner Beitrag in die
sem Zusammenhang: unsere Präventionsohnmacht zeigt 
sich am deutlichsten gegenüber den »weißen Kragen«. 
Ich erinnere mich nicht ohne Ironie daran, daß, als das 
Verfahren gegen Henschel stattfand, einer der leitenden 
Herren des Hauses Henschel in einen mehr als dringen
den Verdacht geriet, zum Nachteil des Bundes gehandelt 
zu haben. Dieser Verdacht bestand bereits, als dieser 
Herr bei Henschel ausschied und immerhin Staatssekre
tär - ausgerechnet im Wirtschaftsministerium in Hessen 
- wurde. Anschließend wurde er Vorstandsvorsitzender 
einer großen, der größten deutschen Gesellschaft, ob
wohl er inzwischen einen fünfstelligen Strafbefehl von 
der Staatsanwaltschaft in Koblenz erbeten und auch er
halten hatte, einen Strafbefehl, der es ihm ersparte, daß 
seine Angelegenheit öffentlich verhandelt wurde, der 
aber immerhin unmißverständlich feststellte, daß hier ein 
schweres strafrechtliches Verhalten vorgelegen hatte. 
Obwohl alles dieses geschehen war, wurde dieser Mann 
Vorsitzender in einem großen Aufsichtsrat. Inzwischen 
ist diese größte deutsche Gesellschaft mit einer sensatio
nellen Pleite in die Knie gegangen und gegen diesen 
Herrn und andere richten sich Ermittlungsverfahren der 
Staatsanwaltschaft. Das hat aber immerhin von 1964 bis 
1974 gedauert, und in dieser Zeit hat die Prävention nicht 
die geringste Macht ausgeübt. 

Lassen Sie mich abschließend etwas sagen im Sinne mei
nes Auftrages hier über die Prävention durch die Massen
medien. Die Massenmedien haben eine nicht zu unter
schätzende Aufgabe hinsichtlich der Prävention. Sie be
stimmen in hohem Maße das Klima im Lande gegenüber 
der Kriminalität und ihren Erscheinungen. Sie entschei
den darüber, ob man der Kriminalität hysterisch oder 
selbstbeherrscht gegenübersteht, ob man sich von der 

Kriminalität hinreißen läßt oder ob gerade die Kriminali
tät zu noch mehr Besonnenheit und Überlegung auffor
dert. Die Presse hat eine böse Rolle nicht eben selten, 
und ich bin immer erschüttert, wenn ich feststelle, daß 
gerade in ihren Reihen viele sind, die es für notwendig 
halten und für notwe~dig halten müssen, so wie die Me
dien in manchen Bereichen beschaffen sind, eine gute 
Presse zu haben. Eine Presse, dergegenüber irgend ein 
Bereich der Öffentlichkeit darum ringt, eine gute Presse 
zu haben, ist eine schlechte Presse. Eine Presse hat nicht 
für irgend jemand gut oder schlecht zu sein, eine Presse 
hat korrekt zu sein, eine Presse hat fair zu sein, eine 
Presse hat sich zu bemühen, wahr zu sein. Dieses trifft 
auch auf die anderen Medien zu. Eine Presse, die es da
hin kommen läßt, daß man um sie ringt und versucht, sie 
zu einer guten Presse zu machen, ist eine Presse, die sich 
ihres Amtes überhebt und die sich mehr Bedeutung bei
mißt oder eine falsche Bedeutung beimißt und ihre wahre 
Bedeutung nicht erkennt. Die Massenmedien sind be
deutsam dafür, ob wir gegenüber der Kriminalität nüch
tern sind und ob Sie gegenüber der Kriminalität in Nüch
ternheit arbeiten können. Eine Presse und Massenme
dien, die Ihnen sozusagen in den Hosenbeinen hängen 
und Sie zu einem übereilten, unbedachten Vorgehen nöti
gen, die so tun, als seien Ihre Ergebnisse, wenn sie nicht 
schon gestern vorgelegen hätten,schlechte Ergebnisse, ei
ne solche Presse verkennt ihre ungeheure Verantwortung 
vollständig. Ich darf mit einem Beispiel schließen. Sie 
werden hinsichtlich dieses Beispiels sicher in allem nicht 
mit mir übereinstimmen, aber ich möchte es doch zu er
wägen geben. Wir haben einen neuen Straftatbesand in 
den letzten Jahren entwickelt, wie man so schön sagt, 
den Straf tatbestand der Geiselnahme. Und nichts hat die 
Presse, die Massenmedien, und gerade das Fernsehen hat 
eine große Rolle gespielt, in eine solche produktive und 
wundervoll verkaufte Ekstase versetzt wie dieser neue 
Tatbestand der Geiselnahme. Es wäre angesichts dieses 
Tatbestandes seitens der Massenmedien, so sie besonnen 
wären und ihre präventive Bedeutung richtig einschätzen 
und wahrnehmen würden, am Platz gewesen, darauf hin
zuweisen, daß die Geiselnahme eine geschichtliche Tat
sache ist und daß es der Macht der Staaten oblag, Gei
seln zu nehmen und daß Geiseln von oben nach unten, 
von der Staatsgewalt her, durch die Jahrhunderte in er
schreckender und fürchterlicher Weise genommen wor
den sind. Es wäre richtig gewesen, beispielsweise darauf 
hinzuweisen, daß das Militärrecht der Vereinigten Staa
ten noch bis 1950 die Geiselnahme und die evtl. Hinrich
tung von Geiseln für gesetzlich zulässig erklärte und daß 
erst Menschenrechtskonventionen, deren Effektivität wir 
hier nicht erörtern können, dazu geführt haben, daß be
stimmte, die Geiselnahme gestattende vorschreibende 
Texte aus den Gesetzen entschwunden sind. Die Geisel
nahme ist ein erschreckender Straf tatbestand, aber sie ist 
keineswegs neu. Es ist so, daß der Staat nüchterner ge
worden ist und daß die Macht nüchterner geworden ist 
und daß sie auf dieses unheimliche Mittel der Durchset
zung verzichtet hat, daß aber der Bürger auf dem Wege 
zur Mündigkeit noch nicht darauf verzichtet hat, gewisse 
Dinge, wie eben die Erpressung durch Geiselnahme, zu 
tun. Oder es wäre daran zu erinnern gewesen, ich habe 
das schon einmal erwähnt vorher, daß der neue Straf tat
bestand der Geiselnahme sich in einer Welt abspielt, de
ren sogenannter Weltfriede eben auf jenem atomaren 
Patt beruht, daß die eine Hand ebenso eng um den Hals 
liegt wie die andere um den anderen Hals. Dies ist eine 
Aufgabe, die die Presse hat und die die Massemedien ha-
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ben, die sie aber nach meiner Auffassung nicht hinrei
chend wahrnehmen. Sie werden mir nun die Frage stel
len, und diese kann ich nun nicht nur aus Zeitgründen 
nicht mehr beantworten, warum dieses so ist und warum 
die Massenmedien einen solchen Anblick bieten. Nun, 
dazu ließe sich sagen, daß man, was die Rundfunkhäuser 
angeht, sagen kann, daß sie eine Fortsetzung der Politik 
mit anderen Mitteln sind, aber dieses wäre leicht gesagt, 
da ich einem Rundfunkhaus nicht angehöre. Es wäre zu 
sagen, daß in den Objekten der Presse nicht unbedingt 
die Mitwirkungsmöglichkeiten für die Mitarbeiter beste
hen, die für mein· Gefühl dazu beitragen könnten, daß 
diese Medien ihre Verantwortung besser wahrnehmen. 
Aber hier scheue ich nicht nur vor der Zeit zurück, son
dern auch vor einem Intimbereich, vor dem Intimbereich 
meines Berufes, wenn ich dies ganz offen sagen darf. 
Aber immerhin, ich will nicht verschweigen, daß es hier 
nach meiner Auffassung noch einen breiten Bereich gibt, 
in dem die Presse etwas zur Qualifizierung ihrer Arbeit 
tun könnte, und dazu tun könnte, an Ihren Bemühungen, 
auch präventiv und nicht nur repressiv tätig zu sein, mit
zuwirken. Wir müssen einfach, verzeihen Sie, wenn ich 
es noch einmal auf eine etwas provozierende Form ohne 
weitere Erklärung bringe, wir haben uns ganz gewiß der 
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Kriminalität zu erwehren, aber ganz gewiß ist es auch so, 
daß wir den Kampf gegen die Kriminalität so führen kön
nen, daß wir in Wahrheit in diesem Kampfe untergehen 
können und verlieren, auch wenn wir ihn scheinbar ge
winnen. Wir sind gehalten, und das ist die große Rolle, 
die Ihr Kampf gegen die Kriminalität für diese Gesell
schaft hat. Nirgendwo fällt so sehr die Entscheidung dar
über, ob eine Gesellschaft menschlich ist, ob sie wenig
stens bemüht ist, gerecht zu sein, wie im Kampfe gegen 
die Kriminalität. In diesem Kampfe können Prinzipien 
verrraten werden, die es dann völlig unwichtig machen, 
ob man der Kriminalität am Ende Herr wird. Das ist die 
große Last Ihrer Arbeit, einer Arbeit, in der Sie von den 
Medien her mehr Hilfe haben könnten als Sie haben, und 
in der Sie auch eine Fülle präventiver Möglichkeiten ha
ben, von präventiven Möglichkeiten, die Ihnen allerdings 
auch nicht eben selten von der Presse unzllgänglich ge-

,macht werden. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und darf sehr 
herzlich bitten, meine Rücksicht auf die fortgeschrittene 
Zeit zu honorieren mit dem Blick in das gedruckte Ma
nuskript. Ich danke Ihnen sehr herzlich. 



Zum Stellenwert der Prävention 

innerhalb der Verbrechensbekämpfung 

1. Einleitung 

Es ist verdienstvoll, in einer Zeit, in der die allgemeine 
Wirtschaftslage und besonders die Situation der öffentli
chen Haushalte das Thema Nr. 1 der Tagespolitik ist, die 
Aufmerksamkeit wieder etwas mehr auf ein Problem zu 
lenken, das jeden Bürger unmittelbar berührt: Das Pro
blem der inneren Sicherheit. Denn innere Sicherheit, da
mit auch erfolgreiche und wirkungsvolle Verbrechensbe
kämpfung, ist eine unerläßliche Voraussetzung und 
gleichzeitig Garantie für das friedliche Zusammenleben 
in der staatlichen Gemeinschaft, das Wachstum der Wirt
schaft, die soziale Sicherheit und damit einer freiheitli
chen Ordnung im Staat. Dem Bundeskriminalamt ge
bührt deshalb Dank dafür, mit dieser Arbeitstagung die 
Probleme der VerbrechenSbekämpfung wieder stärker in 
den Blickpunkt des allgemeinen Interesses gerückt zu ha
ben. Ich freue mich, zum Abschluß dieser Tagung noch 
über das Thema aus der Sicht eines verantwortlichen Po
litikers sprechen zu können. 

Wir müssen uns damit abfinden, daß es normwidriges 
Verhalten geben wird, solange es Menschen gibt und so
lange Menschen in Gemeinschaft zusammenleben, unab
hängig von der jeweiligen Staats- und Regierungsform. 
Es ist eine Utopie zu glauben, man könne durch legisla
tive oder exekutive Maßnahmen die Kriminalität beseiti
gen. Auch systemverändernde Zielsetzungen im gesell
schaftspolitischen Bereich können höchstens zu einer 
Verlagerung oder allenfalls Verdrängung der Probleme, 
nicht jedoch zu ihrer Lösung beitragen. Dafür gibt es in 
der Geschichte wie im politischen Geschehen unserer Ta
ge genügend Beweise. 

Auch die Forderung nach weitgehender Entkriminalisie
rung bestimmter Deliktsgruppen, wie sie in ideologisch 
fixierten Theorien vertreten wird, führt hier nicht weiter. 
Man kann zwar Normen aufheben und dadurch Strafta
ten zahlenmäßig verringern. Damit gibt man aber Siche
rungsmechanismen preis, die für ein friedliches Zusam
menleben in der Gemeinschaft unerläßlich sind. 

Utopische Zielvorstellungen haben noch nie zu brauchba
ren Konzeptionen geführt. Politik muß sich deshalb an 
Realitäten orientieren und sich erreichbare Ziele setzen. 
Erreichbar ist mit Sicherheit nicht ein paradiesischer Zu
stand, wohl aber muß es erreichbar sein, die Kriminali-
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tätsentwicklung überschaubar zu halten und ein unkon
trolliertes Ausufern, vor allem im Bereich der Gewaltde
likte, zu verhindern. Bereits dieses Bemühen verlangt je
doch den Einsatz aller Kräfte und läßt uns angesichts der 
Komplexität des Pr()blems manchmal fast verzweifeln. 
Ein Blick in die Kriminalstatistiken der vergangenen Jah
re und der zehn abgelaufenen Monate dieses Jahres zeigt 
uns das in aller Deutlichkeit. 

In zehn Jahren stieg die registrierte Kriminalität in der 
Bundesrepublik Deutschland um 56,9% an, besonders 
die Gewalt- und die Eigentumskriminalität nahmen in er
schreckendem Ausmaß zu, Raubdelikte z. B. weisen eine 
Zuwachsrate von 162,7% auf. Und das alles in einer Zeit 
überwiegend mit wirtschaftlichem Aufschwung und allge
meinem Wohlstand, in der - früheren Erkenntnissen der 
Kriminologie zufolge - eigentlich ein Rückgang der Kri
minalität hätte eintreten müssen. Da wir nicht genügend 
vorgewarnt waren, traf uns diese Entwicklung relativ un
vorbereitet. Man glaubte im Gegenteil, den Freiheits
raum des einzelnen auf Kosten der inneren Sicherheit so
gar noch erweitern zu können, man beseitigte Straftatbe
stände, weichte andere in ihrer Anwendbarkeit auf und 
erschwerte zudem durch die Einengung der Zugriffsbe
fugnisse die Arbeit der Ermittlungsbehörden. Der politi
sche Extremismus und der anarchistische Terrorismus ta
ten ein übriges, das Vertrauen der Bevölkerung in die 
Wirksamkeit staatlicher Verbrechensbekämpfung zu er
schüttern. Wir haben allen Grund, durch Maßnahmen im 
legislativen wie exekutiven Bereich das Vertrauen der 
Bürger zurückzugewinnen, das zwar noch nicht verloren, 
aber doch angeschlagen ist. Entgegen Prof. Grosser bin 
ich der Meinung, daß der Ruf nach mehr Staat eben nicht 
der Versuchung entspricht, die Macht des Staates gegen 
den Freiheitsraum der Bürger auszukosten, sondern dem 
Gefühl der Ohnmacht des Staates gegen den willkürli
chen Mißbrauch der individuellen Freiheitsrechte. Kein 
Politiker kann sich von der Verpflichtung entbinden, in 
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seinem Verantwortungsbereich nach Wegen und Mög
lichkeiten zur Eindämmung der Kriminalität zu suchen. 

Dabei stellt sich die Frage, ob Kriminalität überhaupt 
präventiv beeinflußbar ist. Ich weiß mich mit Ihnen ei
nig, daß zwar nicht alle, aber doch ein nicht unerhebli
cher Teil der Straftaten durch Vorbeugungsmaßnahmen 
verhindert werden könnte. 

Von den rund 2,7 Millionen der im Jahre 1974 registrier
ten Straftaten sind mindestens 2 Millionen oder 75 % der 
Prävention zugänglich. Dabei handelt es sich vor allem 
um 

rd. 1,8 Mio. Diebstahlsdelikte ein Anteil von 65,6% 
rd. 19 000 Verbrechen des 
Raubes ein Anteil von 0,7% 
rd. 196000 Betrugsdelikte ein Anteil von 7,1 % 
rd. 15 300 Fälle des sexuellen 
Mißbrauchs von Kindern ein Anteil von 0,6 % 
rd. 27000 Rauschgiftdelikte ein Anteil von 1,0%. 

Aber auch ganze Tatergruppen sind präventiv beeinfluß
bar, insbesondere Kinder, Jugendliche und Heranwach
sende. Von den 1 062 199 im Jahre 1974 ermittelten Tat
verdächtigen gehörten 343 650 oder 32,4% diesen Alters
gruppen an. 

Diese Zahlen zeigen, welch hoher Stellenwert der 
Prävention zukommt; ein Stellenwert, der in seiner weit
gehenden Bedeutung leider noch von vielen Politikern 
verkannt wird. 

Wenn es uns durch eine engagierte Prävention gelingen 
würde, von den 75% durch sie beeinflußbaren Straftaten 
auch nur 10% zu verhindern - das müßte erreichbar 
sein - dann würden in der Bundesrepublik pro Jahr ca. 
200 000 Straftaten weniger begangen, und zwar überwie
gend solche Delikte, die in weiten Kreisen der Bevölke
rung"ein Gefühl mangelnder Sicherheit und damit Zweifel 
an der Wirksamkeit unserer rechtsstaatlichen Ordnung 
erzeugen. 

Damit ist aber über das erfolgsentscheidende »Wie« der 
Prävention noch nichts ausgesagt. 

Vorab möchte ich betonen, daß wir in der Sicherheitspo
litik mit einer kaufmännischen KostenjNutzen-Analyse 
nicht weiterkommen. 

Die Sicherheit hat ihren Preis. Sie kostet viel Geld. Ihr 
Wert ist aber generell nicht in Geld meßbar, auch wenn 
das für Einzelbereiche wie z. B. die Verkehrssicherheit 
möglich sein mag. 

Innere Sicherheit hat als Fundament einer freiheitlichen 
Ordnung neben der sozialen Sicherheit den höchsten 
Stellenwert. Das entspricht auch durchaus der Einstel
lung unserer Bevölkerung, was Meinungsumfragen wie
derholt bestätigt haben. 

Gleichwohl ist Prävention in der Verbrechensbekämp
fung nicht ausschließlich eine Frage des Geldes. 

Es gehört auch Mut zur Umschichtung verfügbarer 
Kräfte und Mittel dazu, z. B. der Mut, ungeachtet der 
steigenden Anzeigenflut bei sinkenden Aufklärungsquo
ten die verfügbaren Kräfte vom Schreibtisch wegzubrin
gen. Denn gezielte Anstrengungen in der Prävention ver
mindern letztlich die Anzeigenflut und so die aufwendige 
Strafverfolgungstätigkeit von Polizei und Justiz. 
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2. Beeinflußbarkeit der Kriminalität durch Prävention 

Doch nun zur Frage: »Wie«. 

Kriminalität ist in den bisher beschriebenen Bereichen 
beeinflußbar durch Repression und Prävention. Über Re
pression ohne Präventiveffekt zu sprechen, ist heute 
nicht meine Aufgabe. 

Prävention aus polizeilicher Sicht ist der Inbegriff aller 
Maßnahmen, die geeignet sind, künftige Straftaten und 
Nachteile für den einzelnen wie auch für die Gemein
schaft der Bürger abzuwenden. 

Prävention in gesellschaftspolitischer Sicht ist darüber 
hinaus die Minderung sozialer Mängelsituationen im Be
reich des Gesundheits-, Familien-, Bildungs- und Sozial
wesens unter gleichzeitigem Abbau kriminalitätsfördern
der Einflüsse und der Verminderung von Randgruppen
bildungen - letzteres ja von besonderer Aktualität durch 
die Erkenntnisse über die Bildung anarchistischer Terro
ristengruppen. Damit ist zugleich ausgesagt, daß Kri
minalitätsverhütung nicht nur eine Sache der Polizei und 
nicht nur eine Sache der Innenressorts des Bundes und 
der Länder ist. Das wird auch durchaus erkannt. So wur
de z. B. in Bayern zur Bekämpfung des Drogen- und 
Rauschmittelmißbrauchs im Oktober 1971 eine Intermini
sterielle Arbeitsgruppe aus dem Kultus-, Sozial-, Justiz
und Innen-Bereich gebildet und mit den notwendigen 
Sachmitteln ausgestattet, der es gelang, zusammen mit 
gesellschaftlichen Gruppierungen den N eugier- und Pro
bierkonsum vor allem der in der Ausbildung stehenden 
Jugend zum Stillstand und zu einem gewissen Rückgang 
zu bringen. 

3. Spezialprävention - Genera/prävention 

Der älteste und erste Rat, den uns Wissenschaft und Poli
tik zur Verhinderung künftiger Verbrechen geben, ist die 
schnelle Aufklärung begangener Straftaten und die »auf 
dem Fuße folgende« Bestrafung der Täter, also Präven
tion durch Repression. 

Es ist sicher richtig, daß eine rasche Repression eine er
hebliche Präventivwirkung hat. Das gilt vor allem für die 
Spezialprävention. 

Der Täter wird kurz nach Begehung der Straftat als sol
cher erkannt, aus der Anonymität herausgeholt, durch ei
ne etwaige Festnahme an der Begehung weiterer Strafta
ten gehindert, angesichts eines rasch aufzufrischenden 
Unrechtsbewußtseins bestraft und im günstigen Falle 
durch frühzeitig eingeleitete erzieherische Maßnahmen 
resozialisiert . 

Schnelle Aufklärung und Bestrafung können natürlich 
auch genera/präventiv wirken, wenn die rasche Ausmitt
lung und Bestrafung des Täters publizistisch wirksam 
herausgestellt werden, wozu eine klare Absage an das 
Verbrechen seitens der Publizistik gehört. Darauf will ich 
jedoch nicht näher eingehen. 

Für die Spezialprävention haben wir die Konkurrenz 
zwischen den im Strafverfahrensrecht eingebauten Siche
rungen zugunsten der Angeschuldigten und Angeklagten 
einerseits und dem Strafanspruch des Staates anderer
seits. Selbst auf die Gefahr hin, polizeistaatlichen Den
kens beschuldigt und verdächtigt zu werden, rechtsstaat
liehe Sicherungen abbauen zu wollen - was ich für mich 
ganz entschieden bestreite - wage ich in Anbetracht des 



Zeitablaufs von der Täterfeststellung bis zur Hauptver
handlung und von der Hauptverhandlung bis zum Urteil 
die Behauptung, daß dem Anliegen der Sicherung und 
Festigung unserer Gemeinschaftsordnung zuwenig Rech
nung getragen ist, und daß wir von prozessualen Verfah
rensregeln unbestreitbar rechtsstaatlicher und demokrati
scher Staaten z. B. des angelsächsichen Bereichs durch
aus noch etwas lernen könnten. 

4. Wechselbeziehungen der repressiven und präventiven 
Arbeit der Polizei 

Wie sehr sich in der polizeilichen Praxis Prävention und 
Repression wechselseitig bedingen, d. h. präventive Er
folge durch die Anwendung zur Strafverfolgung geschaf
fener Rechtsnormen erzielt werden, soll an folgenden 
Beispielen erläutert werden. 

4.1 Die fortschreitende Bevölkerungsverdichtung des 
sog. Rhein-Main-Gebiets und die damit verbundene 
Bandbreite und Intensität der Kriminalität hat auch zu ei
ner außergewöhnlich hohen Kriminalitätsbelastung im 
Raum Aschaffenburg geführt. 

Dies veranlaßte mein Haus, erstmals in diesem Raum mit 
der Verstaatlichung der Stadtpolizei Aschaffenburg zum 
1. 10. 1970 ein neues Organisations-Modell zu erproben. 
Es wurden sieben bis dahin selbständige Polizeidienst
stellen in der Stadt Aschaffenburg und in vier umliegen
den Landkreisen zu einem Schutzbereich mit einer Flä
che von 1450 qkm und rd. 315000 Einwohnern zusam
mengefaßt und einer Führungsdienststelle mit einer rund 
um die Uhr besetzten Einsatzzentrale als Führungsmittel 
unterstellt. Durch diese Organisationsform gelang es, ei
ne ereignisbezogene polizeiliche Präsenz in einem durch 
außergewöhnliche Täterfluktuation belasteten größeren 
Bereich zu schaffen. örtliche Auffälligkeiten werden in 
einer Einsatzzentrale zusammengeführt und nach ent
sprechendem Erkenntnisvergleich und einer Erkenntnis
bewertung unter direktem Zugriff auf alle vorhandenen 
Einsatzmittel und verfügbaren Beamten in exekutiv
polizeiliche ,Vorbeugemaßnahmen umgesetzt. 

Die positiven Erfahrungen mit dem Aschaffenburger Mo
dell haben bisher zur Bildung von sieben Schutzberei
ehen (Direktions bereiche ) mit gleicher Organisationsform 
geführt und die Neugliederung der Polizeiorganisation in 
den erweiterten Zuständigkeitsbereichen der Großstädte 
München und NürnberglFürth wesentlich beeinflußt. 

In den Schutzbereichen wurden und werden Einsatzzüge 
geschaffen, um insbesondere Schwerpunkt- und ge
schlossene Einsätze zu jeder Zeit und an jedem Ort im 
Direktionsbereich durchführen zu können. Diese Einsät
ze zielen erfolgreich auf eine laufende Verunsicherung 
der Straftäter und ein effektives Abhalten von geplanten 
Straftaten. 

4.2 Besonders in den Großstädten werden besondere 
Einsatzsysteme zur Eindämmung der Straßenkriminalität 
entwickelt und ständig verbessert. 

Ein Einsatzsystem anderer Art, aber mit gleicher präven
tiver Zielsetzung unter Anwendung von Repressivnormen 
wurde im Oktober 1972 durch die Arbeitsgruppe zur Be
kämpfung des illegalen Rauschgifthandels »Südost« reali
siert. Ihre Hauptaufgabe liegt in der Planung vorbeugen
der Maßnahmen zur Verhütung und Unterbindung von il
legalen Rauschgifteinfuhren aus den klassischen Rausch
gifterzeuger- und Transitländern Südost-Europas. 

Gemeinsame Einsätze zur Überwachung der Grenze im 
Straßen-, Eisenbahn- und Luftverkehr, gestützt auf das 
Zoll-, das Paß- und das Polizeiaufgabengesetz, führten 
neben der Sicherstellung von großen Mengen an. Rausch
mitteln - wie aus kriminellen Kreisen ständig bestätigt 
wird - vor allem zu einer Verunsicherung der Rausch
gifttransporteure und -händler und damit zum Rückgang 
der ins Land gebrachten Rauschgiftmengen. 

Dieser Zustand der Verunsicherung wird durch fortwäh
rende und der jeweiligen Situation angepaßte Aktionen 
der Sicherheitsorgane aufrechterhalten mit dem Erfolg, 
daß, wie wir wissen, der süddeutsche Raum vom 
Rauschgifttransport mehr und mehr gemieden wird. Glei
che Erfolge werden mit Sicherheit die inzwischen gebil
deten deutsch-niederländischen und deutsch-französichen 
Arbeitsgruppen erzielen. 

4.3 Schließlich sollen hier die vielen Sonderstreifen, be
sonders die aus Vertretern der Jugendämter und aus Poli
zeibeamten gebildeten sogenannten Jugendschutzstreifen 
nicht unerwähnt bleiben, die unter Anwendung von Ein
griffsbefugnissen, die der Polizei nicht zustehen, eine 
Präventivwirkung erzielen. 

5. Vorrang der Prävention vor der Repression 

Bei aller Bedeutung der Prävention durch Repression gilt 
es doch festzuhalten, daß die beste Repression nicht ver
hindern kann, daß Straftaten schon begangen, Gesund
heit und Leben schon zerstört und erhebliche Vermö
gensverluste, die die Gemeinschaft und den einzelnen 
empfindlich treffen schon eingetreten sind, bevor die 
Präventivwirkung einsetzt. 

Darum ist Repression eben nicht die beste Prävention. 
Darum ist vorbeugen besser als erfolgreich ermitteln und 
bestrafen - also geht Prävention vor Repression. 

Dieser These folgen heißt, Straftaten erst gar nicht ge
schehen lassen, heißt, sie durch vorbeugende Maßnah
men verhüten. 

Die Möglichkeiten der Verbrechensverhütung sind perso·· 
nenbezogen und objektbezogen. 

5.1 Personenbezogene Prävention - wiederum nur sehr 
bedingt eine polizeiliche Aufgabe - wird wirksam durch 

- Erziehung des Menschen im bildungsfähigen Alter 

- Einbindung des Menschen in eine positive Umwelt 

- Einflußnahme auf potentielle Täter und Opfer. 

Nicht nur die Wissenschaft, auch die Lebenserfahrung 
sagt uns, daß Anlage und Umwelt den Menschen prägen 
und kriminogene Dispositionen auslösen können. 

Daraus folgt, daß der Erziehung des Menschen zu sozia
ler Reife, zur Fähigkeit, in einer geordneten Gemein
schaft zu leben und sich in ihr zu entfalten, die entschei
dende Bedeutung zukommt.· Sie kann nicht früh genug 
beginnen. Hierzu ist eine intakte Familie ebenso notwen
dig wie ein Bildungssystem, das positive Leitbilder ver
mittelt und nicht nur zum permanenten gesellschaftlichen 
Konflikt aufruft. Bitte verstehen sie mich nicht falsch. 
Ich rede hier nicht der Heranbildung von Untertanen das 
Wort, sondern dem freien und mündigen Bürger, der sei
ne Rechte kennt und selbstbewußt wahrnimmt, der aber 
auch bereit ist, die Rechte seines Nachbarn zu respektie
ren. 
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Früher als bisher lockert heute der junge Mensch die Bin
dung zu seiner Familie. Er betritt häufig unvorbereitet 
neue Lebensbereiche, deren Wirkung auf ihn für sein 
weiteres soziales Verhalten von entscheidender Bedeu
tung ist. Wenn es gelingt, ihn hier in eine positive Umwelt 
einzubinden, wie sie beispielsweise viele Jugendverbände 
und sportlich, musisch, religiös oder brauchtumsbewah
rend ausgerichtete Vereine sowie caritative Einrichtun
gen darstellen, dann hat diese personenbezogene Präven
tion bereits einen beachtlichen Erfolg errungen. 

Darüber hinaus müssen wir uns bemühen, durch gezielte 
Programme zwei Zielgruppen in besonderer Weise anzu
sprechen: potentielle Opfer und potentielle Tä~er. 

Am besten läßt sich das durch ein Beispiel erläutern: 
Auf Vorschlag der schon erwähnten interministeriellen 
Arbeitsgruppe zur Bekämpfung des Drogen- und Rausch
mittelmißbrauches wurde 1973 in Zusammenarbeit mit 
am Drogenproblem interessierten Privatpersonen und 
Vereinigungen eine auf zwei Monate begrenzte Aufklä
rungskampagne unter dem Schlagwort S.O.U.N.D. ver
anstaltet. Interessenten, Drogengefährdeten und Drogen
abhängigen sollte die Möglichkeit eröffnet werden, sich 
mit Fragen und mit ihren persönlichen Problemen an 
S.O. U.N.D. zu wenden, um dort Hilfsmöglichkeiten zu 
erfahren oder sogar Hilfe zu erhalten. 

Innerhalb einer gleichzeitig durchgeführten Repräsen
tativerhebung »Jugend fragt Jugend« wurde vom Infra
test-Institut auch eine Erfolgskontrolle der Aktion 
S.O.U.N.D. vorgenommen. Deren Ergebnisse waren so 
positiv, daß wir uns entschlossen, im Oktober 1974 er
neut eine Aufklärungsaktion »Drogenquiz« durchzufüh
ren und damit schwerpunktartig die in Schulausbildung 
stehenden 13- bis 15jährigen Jugendlichen in Bayern zu 
erreichen mit dem Ziel, diese gefährdete Altersgruppe 
vom Neugierkonsum abzuhalten. Es haben sich 1070 
Schulklassen beteiligt; 30 000 Jugendliche beantworteten 
die teilweise recht detaillierten Fragen des Quizbogens. 
Daraus wurden 22 »Bezirkssieger« ermittelt und aufge
fordert, ein Kreativspiel zu diesem Thema auszuarbeiten. 
Hiervon wurden drei Arbeiten ausgewählt und im Schul
fernsehen des Bayer. Rundfunks gesendet. Alle teilnah
meberechtigten Klassen wurden gebeten, diese Sendun
gen anzuschauen und über die Reihenfolge der Landes
sieger abzustimmen. 620 Klassen haben ihre Stimmkar
ten eingesandt. 

Durch die gewählte Methodik ergab sich eine 
zuverlässige Meßbarkeit der Effektivität dieses speziellen 
Vorbeugungsprogramms. Mit dieser Intensität weitere 
Zielgruppen herauszugreifen, scheint mir eine ebenso 
wichtige wie noch zu wenig beachtete Aufgabe zu sein. 

5.2 Die objektbezogene Prävention 

Nicht nur der Bürger selbst kann Opfer des Verbrechens· 
sein. Auch sein Eigentum und die seiner Daseinsfürsor
ge, seinem Schutz und seinen kulturellen Bedürfnissen 
dienenden Einrichtungen sind begehrenswerte Angriffs
ziele des Verbrechens. Präventivmaßnahmen müssen 
deshalb auch auf die Sicherung dieser Objekte durch die 
jeweils dem neuesten Stand der Technik entsprechenden 
Mittel gerichtet sein, um die Ausführung eines Verbre
chens zu verhindern oder zumindest erheblich zu er
schweren. 

Immer noch führen Bequemlichkeit, Sorglosigkeit, U n
wissenheit, aber auch mangelnde Bereitschaft, die U n-
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kosten für wirksame Sicherheitsanlagen zu zahlen 
(»versichern ist billiger als sichern«), dazu, daß eine Viel
zahl besonders gefährdeter Objekte unvorstellbar leicht 
angreifbar ist. Diesem nicht zu verantwortenden Zustand 
muß vermehrt, notfalls mit gesetzlichen Geboten, begeg
net werden. 

Beispiele dafür geben bereits die StVZO und die StVO. 

Auch die Unfallverhütungsvorschriften für Kassen 
(UVV-Kassen) wurden 1968/69 in Anbetracht der stei
genden Zahl der Raubüberfälle auf Geldinstitute durch 
die Anordnung wirksamer Sicherungsmaßnahmen für 
Geldinstitute erweitert. 

Leider fehlen im Bauwesen und in der Städteplanung alle 
Möglichkeiten, präventive Sicherungsmaßnahmen durch
zusetzen. 

Die Baugenehmigungsbehörden haben keine rechtliche 
Möglichkeit, dem Bauherrn Mindestauflagen zur Ein
bruchssicherung zu machen. 

Das Erfahrungswissen der Polizei kommt in der Stadtpla
nung nicht zur Geltung, weil ihre Beteiligung nicht vorge
sehen ist. Dabei gibt es doch Erfahrungen und Beispiele 
zur Genüge, welche Elemente in der Stadtplanung sich 
kriminalitätsfördernd auswirken können. 

Ich bin der Meinung, daß hier eine Änderung dringend 
geboten ist. 

Uns haben diese Überlegungen veranlaßt, z. B. für den 
neuen Großflughafen München oder für Kernkraftwerke 
die Polizei schon im frühen Planungs stadium zu beteili
gen. 

6. Prävention durch Information 

Personenbezogene und objektbezogene Prävention kann 
nicht nur durch Rechtsvorschriften, sondern sehr wohl 
auch durch sachgerechte Information erreicht werden -
also Prävention durch Information - was weitgehend 
nur durch geeignete Öffelltlichkeitsarbeit möglich ist. Ge
rade die Polizei hat hier bereits wertvolle Beiträge gelei
stet. 

So führte das Bayerische Landeskriminalamt . im Jahre 
1964 das »Kriminalpolizeiliche Vorbeugungsprogramm« 
ein. Inzwischen haben sich ihm alle Bundesländer ange
schlossen. Besondere Bedeutung kommt im Rahmen die
ses Programmes den seit 1970 ebenfalls bundesweit 
durchgeführten Schwerpunktaktionen zu, die den Bürger 
über besonders gefährdende Erscheinungsformen der 
Kriminalität - so bisher über Diebstahls- sowie Rausch
gift- und Wirtschaftskriminalität - nicht nur informie
ren, sondern ihn aufrütteln und zu eigener Aktivität ver
anlassen wollen. 

Die Ständige Konferenz der Innenminster/-senatoren der 
Länder und des Bundes hat in ihrem 1972 verabschiede
ten »Programm für die innere Sicherheit in der Bundesre
publik Deutschland« den weiteren Ausbau des Kriminal
polizeilichen Vorbeugungsprogrammes nachdrücklich ge
fordert. Hierzu hat sie eine Projektleitung bestellt und 
mit der Intensivierung der polizeilichen Vorbeugungsar
beit beauftragt. Dafür werden künftig pro Jahr rund 2,3 
Millionen DM von Bund und Ländern bereitgestellt. 

Daß die Wirksamkeit dieser Vorbeugungsarbeit entschei
dend von der inneren Einstellung der Polizei selbst zum 
Stellenwert der Prävention abhängt, sei nur am Rande 



vermerkt. Alle Vorgesetzten in der Polizei sollten aner
kennen, daß der Strich in der Arbeitsstatistik weniger 
wichtig ist als ein verhütetes Verbrechen, auch wenn es 
statistisch nicht nachweisbar ist. 

An dieser Stelle sei mir auch ein Hinweis auf die Aufklä
rungsarbeit des Deutschen Fernsehens erlaubt: 

- die seit 1964 laufende Fernsehreihe »Vorsicht Falle« 
mit nun schon 50 Sendungen, die die Bevölkerung vor 
Betrügern warnt, was nach einer 1970 durchgeführten 
»Infratest«-Hochrechnung 600 000 Bürger effektiv vor 
Schaden bewahrt und mehr als 5 Millionen Bürger bei 
Vertragsabschlüssen und gegenüber Leistungsangebo
ten durch Fremde vorsichtiger gemacht haben soll, 

- die Fahndungssendung XY, die eine Einschaltquote 
von bis zu 30 Millionen Zuschauern erzielt und seit ei
nem Jahr Informationen zur Vorbeugung als festen 
Sendungsbestandteil gibt, 

- die monatlich ausgestrahlte Sendung »Die Kriminal
polizei rät«, die heute zum 68. Mal über die Sender 
läuft. 

Dafür gebührt, so meine ich, aus Anlaß dieser Tagung al
len daran Beteiligten besondere Anerkennung und herzli
cher Dank. 

7. Schwerpunkte polizeilicher Prävention 

7.1 Bereits am Beginn meiner Ausführungen habe ich an
gemerkt, daß die vorbeugende Verbrechensbekämpfung 
nicht allein eine Frage des Geldes ist. Es geht ebensosehr 
darum, das vorhandene Potential sinnvoll für diese Auf
gabe einzusetzen. In diesem Zusammenhang sprach ich 
vom Mut zur Umschichtung. Sie haben im Vortrag des 
Herrn Dr. Gemmer Ausführungen über einen Versuch in 
Kansas City gehört, durch vermehrte motorisierte Strei
fen der uniformierten Polizei die Kriminalität zu vermin
dern. Das Versuchsergebnis soll nicht ermutigend gewe
sen sein. Ich bezweifle die Richtigkeit des daraus gezoge
nen Schlusses, offene Präsenz uniformierter Polizei rufe 
allenfalls eine räumliche Verdrängung des Verbrechens 
hervor, zeige aber keine echte präventive Wirkung. 

Wir haben in München während der XX. Olympischen 
Spiele 1972 eine genau entgegengesetzte Erfahrung ge
wonnen. Durch den massierten Einsatz von Fußstreifen 
der uniformierten Polizei sank die Straßenkriminalität 
schlagartig ab. Es gab Tage, an denen kein einziges 
Kraftfahrzeug gestohlen oder aufgebrochen wurde. Er
staunlicherweise hielt dieser Effekt nach Abzug der Ver
stärkungs kräfte noch einige Wochen an, ohne daß in den 
Randbereichen der Stadt München ein Ansteigen der Kri
minalität zu verzeichnen gewesen wäre. 

Ich bin der Meinung, daß Organisations- und Einsatzent
scheidungen nicht das Ziel haben sollten, den motorisier
ten Streifendienst - jedenfalls nicht im städtischen Be
reich - zu verdichten, da die motorisierte Streife an der 
Tat und dem Täter häufig »vorbeifährt«. Dagegen sind 
meiner Ansicht nach vermehrte uniformierte wie - ver
einzelt in spezifisch andersgearteten Milieubereichen -
zivile Fußstreifen sehr wohl ein wirksames Mittel präven
tiver Verbrechensbekämpfung mit dem weiteren ent
scheidenden Effekt, daß sie auch das Sicherheitsgefühl 
unserer Bürger verbessern. 

7.2 Es ist ein einheitliches Konzept jür unsere Beratungs
stellen zu verwirklichen. 

Die Polizei in der Bundesrepublik verfügt über 103 Bera
tungsstellen. 

Ihre Ausrüstung ist jedoch nach Meinung der Fachleute 
sehr ungleich. Ebenso unterschiedlich ist auch der Aus
bildungsstand der darin tätigen Beamten und die perso
nelle Besetzung. Nur wenige Beratungsstellen sind wohl 
in der Lage, allen auf sie zukommenden Aufträgen zu 
entsprechen. 

Wir müssen erreichen, daß alle Beratungsstellen nach 
einheitlichen Richtlinien personell und sachlich ausgestat
tet sind und alle hauptamtlichen Fachberater nach ein
heitlichen Gesichtspunkten aus- und fortgebildet werden. 
Die derzeitigen Standorte der Beratungsstellen sind da
hingehend zu überprüfen, ob der Bürger auch tatsächlich 
den oft zitierten kurzen Weg zu ihnen hat. 

Mein Haus hat die Beratungsstellen in Bayern bereits 
überprüft, örtlich und personell festgelegt und dem Lan
deskriminalamt eine klare Koordinierungs- und Ausbil
dungsfunktion zugewiesen. 

7.3 Soweit in den Polizeien der Länder und beim Bun
deskriminalamt Sachgebiete für Öffentlichkeitsarbeit be
stehen, sollten sie wirksamer als bisher polizeiliche 
Vorbeugungsprogramme multiplizieren und den Bera
tungsstellen eine mediengerechte Umsetzung ihrer für 
einzelne Zielgruppen bestimmten Sicherheitsvorschläge 
an die Hand geben. 

7.4 Eine ge zielte Auswertung der vorhandenen, differen
ziert aufgebauten polizeilichen Kriminalstatistik ist drin
gend geboten. Eine Fülle von Daten, die im EDV-Wege 
abrufbereit vorhanden sind, bleiben auch für die V orbeu
gung derzeit noch ungenutzt. Nicht Zahlen allein sind 
wichtig, sondern ihre Analyse. Was nottut ist, daß die 
Auswertung der Kriminalstatistik künftig energischer be
trieben wird - und zwar auch und gerade bei den Lan
deskriminalämtern, damit diese ihren verantwortlichen 
Innenministern die notwendigen Entscheidungsgrundla
gen liefern können. 

7.5 Das Auskunftssystem INPOL verzeichnet erfreuli
che Fortschritte. Es soll uns künftig nicht nur einen bes
seren Einblick in kriminalitätsanfällige Situationen und 
Persönlichkeitsstrukturen ermöglichen. Wir erhoffen uns 
vor allem von der Straftaten-jStraftäterdatei, daß die Po
lizei eine Häufung neuer Begehungsformen rascher als 
bisher erkennen kann, um darauf sofort mit Mitteln der 
Prävention reagieren zu können. 

7.6 Unsere Polizei genießt bei der Bevölkerung ein ho
hes Ansehen. Bei einer unlängst veranstalteten Umfrage 
haben das 88 % der Befragten wiederum bestätigt. Trotz
dem gibt es im Verhältnis des Bürgers zur Polizei noch 
erhebliche Hemmschwellen, wenn es darum geht, der 
Polizei verdächtige Wahrnehmungen mitzuteilen und da
durch mitzuhelfen, Verbrechen zu unterbinden und Täter 
zu überführen. Dieses Hindernis gilt es abzubauen. Das 
bedeutet nicht, aus Bürger Spitzeln zu machen. Es geht 
vielmehr darum, sie in die Mitverantwortung für innere 
Sicherheit in diesem Lande einzubinden. 

. Gerade bei der Bekämpfung der nach Guerillataktik ope
rierenden anarchistischen Terroristen war und ist die Be
reitschaft der Bevölkerung, die Polizei durch Hinweise 
zu unterstützen, - ohne jegliche Übertreibung gesagt -
von entscheidender Bedeutung. 
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7.7 Neben dem energischen Bemühen, Vorhandenes zu 
aktivieren, muß es auch unser Ziel sein, Machbares bald 
zu realisieren. 

Das schon mehrfach angesprochene Programm für innere 
Sicherheit weist dem Bundeskriminalamt die »praxis
bezogene Methoden- und Zweckforschung für die krimi
nalpolizeilichen Arbeitsweisen sowie die Analyse statisti
scher Aussagen über Veränderungen und Entwicklungen 
der Kriminalität« zu. 

Wir hoffen, daß es dem Kriminalistischen Institut dieses 
Hauses im Zusammenwirken mit der Polizeiführungsaka
demie bald gelingen wird, durch Ergebnisse seiner krimi
nalistisch-kriminologischen Forschung nicht nur repressi
ve Maßnahmen zu perfektionieren, sondern mehr noch 
einer zukunftsorientierten Verbrechensverhütung effekti
vere Wege zu eröffnen. 

Diese Tätigkeit hielte ich im Interesse einer Intensivie
rung der Verbrechensbekämpfung für weitaus wichtiger 
als etwa die Konzentration weiterer Ermittlungszustän
digkeiten beim Bundeskriminalamt in Bereichen, die bis
her die Länderpolizeien bereits mit gutem Erfolg wahrge
nommen haben. 

184 

8. Schlußwort 

Die Kriminalität in der Bundesrepublik, deren steigende 
Tendenz sich auch in diesem Jahr fortsetzt, beunruhigt 
zu Recht unsere Bürger. Sie fordern wirksamen Schutz 
vor dem Verbrechen und erwarten, daß die für die innere 
Sicherheit Verantwortlichen ein Ausufern des Verbre
chens verhindern, wie es in manchen anderen Ländern 
da und dort bereits eingetreten ist. Das muß uns anspor
nen, das vorhandene Instrumentarium zur Verbrechens
bekämpfung ständig auf Eignung und Wirksamkeit zu 
überprüfen. 

Zu diesem Instrumentarium gehört - und das scheint 
mir für die weitere Entwicklung von entscheidender Be
deutung zu sein - die Prävention mit ihrem hohen Stel
lenwert - auch im Verhältnis zur Repression. Es ist 
höchste Zeit, in und außerhalb der Polizei, soweit noch 
nicht geschehen, hieraus die erforderlichen Konsequen
zen zu ziehen. 

Anregungen dafür hat diese nun zu Ende gehende Tagung 
mit Sicherheit genügend gegeben. 

Möge sie Anstoß sein zu einer Renaissance der vorbeu
genden Verbrechensbekämpfung in der Bundesrepublik. 

Ich jedenfalls wünsche ihr und uns allen diesen Erfolg. 



Schlußwort des Tagungsleiters 

Den Verlauf unserer Tagung in einer kurzen Schlußfas
sung zu würdigen und dabei mit konkreten Ergebnissen 
aufzuwarten, verursacht die Schwierigkeiten, mit denen 
wir bereits zu Beginn dieser Fachgespräche rechneten. 
Noch unter dem Eindruck aller Beiträge sowohl der Re
ferenten als auch der Diskussionsteilnehmer sind wir 
heute und hier überzeugt von der Notwendigkeit einer 
umfassenden Verbrechensverhütung. Das wird besonders 
deutlich in den Resolutionen, die von den drei Diskus
sionsgruppen eingebracht wurden. Ich möchte Ihnen da
her, wie zuvor vereinbart, zunächst das Beratungsergeb
nis der drei Gruppen übermitteln, zumal ich der Auffas
sung bin, daß die überaus komplexe Materie in diesen 
Thesen sehr treffend und mit der gebotenen Akzentset
zung dargestellt wird: 

Krimillalpolizeiliche Beratung 

1. Den Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen kommt 
auf dem Gebiete der personen- und objektbezogenen 
Prävention ein hervorragender Stellenwert zu. 

2. Für ihre praktische Arbeit und zur Vermeidung von 
Fehlleistungen benötigen die Beratungsstellen jedoch ein 
länderübergreifendes, einheitliches Konzept, das die 

- Grundlagen, 

- Aufgaben, 

- personelle Besetzung und 

- materielle Ausstattung 

der Beratungsstellen der Landeskriminalämter, der Groß
stadtpolizeien und der übrigen Beratungsstellen festlegt. 

Ihre Ausstattung muß grundsätzlich firmenneutral sein. 

Das Fachpersonal muß hauptamtlich eingesetzt und bun
deseinheitlich ausgebildet sein. 

~: Zahl und Standorte der Beratungsstellen bedürfen der 
Uberprüfung nach kriminalgeographischen Gesichtspunk
ten, aber auch dahingehend, ob der Bürger auch wirklich 
einen »kurzen Weg« zu ihnen hat. 

Wo die Einrichtung neuer Beratungsstellen unrationell ' 
ist, muß der Einsatz mobiler Beratungsstellen in die We
ge geleitet werden (die LKÄ Nordrhein-Westfalen und 
Schleswig-Holstein verfügen bereits über solche Einrich
tungen). 

4. Die Entwicklung auf dem Gebiet der Sicherungstech
nik und die U nüberschaubarkeit des Marktes machen die 
Einrichtung einer Bundesprüfstelle für technische Siche
rungsmittel notwendig. Es ist ein erhebliches Manko, daß 
sich die Beratungsstellen immer noch nicht auf eine sol
che Prüfstelle stützen können, obwohl sie laufend techni
sche Anlagen zu begutachten haben. Es wäre sinnvoll, 
diese Prüfstelle zentral anzusiedeln. In Frage käme das 
Bundeskriminalam t. 

Die Prüfstelle hätte u. a. auch die Aufgabe, sich in allen 
sicherungstechnischen Fragen mit den übrigen staatlichen 
Prüfstellen zu koordinieren. 

5. Inzwischen muß Sorge getragen werden, daß die Be
ratungsstellen in den Ländern qualitativ und quantitativ 
in die Lage versetzt werden, alle immer schwieriger wer
denden Aufgaben sachgerecht erledigen zu können. Die
se gehen weit über die technische Sicherung hinaus. Sie 
umfassen u. a. auch die Betrugsberatung, den Jugend
schutz und Sicherungsmaßnahmen gegenüber neuen kri
minellen Erscheinungsformen. Das verlangt den Einsatz 
speziell ausgebildeter Fachberater. 

6. Die Verwirklichung dieser Forderungen dient gleich
zeitig dem Vollzug des Sicherheitsprogrammes der Stän
digen Konferenz der Innenminister/-senatoren der Län
der und des Bundes. 

Jugendschutz 

1. Die Aktivitäten der Polizei im Bereich Jugendschutz 
sind vielfältig, aber auch vielgestaltig. Der Schutzpolizei 
kommt hierbei eine tragende Funktion zu (z. B. auch 
Verkehrserziehung, Jugendclub). 

2. Polizei und Jugendamt sollten verstärkt kooperieren, 
zur Vermeidung von Doppelarbeit und Konflikten aber 
ihre Arbeitsbereiche klar voneinander abgrenzen. 

3. Der Inhalt des polizeilichen Jugendschutzes ist weiter 
zu konkretisieren. Die bisherigen empirischen Experi
mente müssen fortentwickelt, die Erfahrungen hieraus 
sollten in ein abgestuftes Gesamtprogramm des präventi
ven Jugendschutzes einbezogen werden. Adäquate Orga
nisationsformen sind zu entwickeln. 

4. Die Modelle polizeilicher Jugendarbeit in München 
und Mannheim (Teilbereiche der Öffentlichkeitsarbeit) 
sollen fortgeführt werden; bisherige Ansätze ermutigen. 

Prävention und Forschung 

Wirksame Prävention bedeutet zielorientierte Minimie
rung von Straftaten. Diese erfordert eine umfassende, 
auch die gesellschaftlichen Voraussetzungen der Krimi-

. nalität einbeziehende Präventionsforschung. 

1. Prävention verlangt einen engmaschigen Informations
austausch zwischen allen relevanten staatlichen Entschei
dungsträgern (z. B. Sozial-, Jugend-, Justizbehörden). Al
le einschlägigen Daten sind in eine umfassende forschen
de Prävention der verschiedenen staatlichen und 
gesellschaftlichen Kräfte einzubringen. 

2. Präventionsforschung muß problemorientiert sein. Sie 
verlangt einen theoretischen Bezugsrahmen und soll in 
erster Linie Gestaltungshilfe für die Praxis sein. 
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Präventionsforschung erfordert langfristig geplanten, 
großzügigen Mitteleinsatz. 

3. Drängende Bereiche der Präventionsforschung sind: 

- Effektivität der Polizeiorganisation 

- Effektivität der polizeilichen Außendiensttätigkeit 
(Polizeipräsenz ) 

- Modelle ressortübergreifenden Jugendschutzes 

- Prävention der Massenkriminaliät 

4. Notwendig hierzu ist ein intensiver Dialog zwischen 
Forschung und Praxis (z. B. Kontaktpersonen für poli
zeirelevante Forschung bei den Länderpolizeien). 

Messen wir diese unsere Vorstellungen und Erwartungen, 
die, wie oft bei solchen Zusammenkünften, auch von ei
ner gewissen »Tagungseuphorie« gefördert und ausgelöst 
sein könnten, an den Möglichkeiten und Grenzen nüch
terner Alltagsarbeit, so werden wir sicher etwas verlegen. 
Realisieren können wir große Teile dieses Programms 
heute noch nicht, denn das ist personell, finanziell oder 
organisatorisch nicht machbar. Zudem bietet uns eine un
einheitliche, an Prävention weitgehend desinteressierte 
Wissenschaft, das wurde hier recht deutlich, nicht die 
genügend gesicherten Erkenntnisse, auf die die Praxis 
verläßlich zurückgreifen könnte. Aber andererseits dür
fen wir nicht auf fertige Lösungsmodelle hoffen, konnten 
solche auch nicht von einer kurzen Arbeitstagung zu ei
nem solchen Generalthema erwarten. Immerhin haben 
aber Referenten und Teilnehmer den notwendigen ersten 
Schritt zur Problemstrukturierung geleistet. Die richtigen 
Fragest~llungen und Ansätze sind gefunden. Ein wesent
liches Ergebnis ist zum Beispiel, daß Prävention nicht 
nur ausschließlich Polizeiangelegenheit ist oder bleiben 
darf. Prävention erfordert ein viele Institutionen über
greifendes Konzept. Besonders plastisch wurde dies an 
dem »Berliner Modell«, aber auch bei der Prophylaxe der 
Wirtschaftskriminalität und der Jugendkriminalität. 
Schädlich ist eine Abkapselung sowohl der Polizei als 
auch anderer Behörden. Jeder Bereich muß über seine 
Zuständigkeiten hinausschauen und notwendige Koope
ration auf der Ebene des konkreten Falles, des allgemei
nen Informations- und Erfahrungsaustausches bis hin zur 
gemeinsamen Planung nicht durch formalistisches Institu
tionsdenken blockieren. Nur so können Zufallslösungen 
verhindert werden. 

Bei der Wichtigkeit der Aufgabe sollte man die gebotene 
Kooperation aber nicht der Aufgeschlossenheit, dem En
gagement und der Bereitschaft der Beteiligten allein 
überlassen. Ich schlage daher - in Anlehnung an ein be
währtes schwedisches Modell- vor, in der Bundesrepu
blik einen »Rat für Verbrechensverhütung« einzurichten. 
In diesem Gremium sollten Wissenschaft und Praxis glei
chermaßen vertreten sein, d. h., sowohl Universitäten 
und Forschungseinrichtungen als auch Justiz, Jugendbe
hörden, Städteplanung, Industrie, Medien und Polizei. 
Eine solche Einrichtung könnte die Gewähr dafür bieten, 
daß alle angesprochenen Stellen ihre speziellen Erfahrun
gen und Methoden in eine Gesamtstrategie der Präven
tion einbringen und, sofern sie mit entsprechenden Kom
petenzen ausgestattet sind, diese Strategie auch in die 
Praxis umsetzen. Die Arbeitstagung des BKA hat bestä
tigt, daß von der Verbrechensverhütung nahezu alle Le
bensbereiche berührt werden. Dann darf aber diese emi-
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nent wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe nicht wie 
bisher isoliert von einzelnen Institutionen betrieben und 
weiter vernachlässigt werden. 
Betrachten wir die Polizeiprävention im engeren Sinne, 
so wurden uns die beachtlichen Aktivitäten vom polizei
lichen Vorbeugungsprogramm über die kriminalpolizei
liehe Beratung bis hin' zum Jugendschutz deutlich ge
macht. 
Problem aller polizeilichen Präventivmaßnahmen bleibt 
aber nach wie vor die rechtliche Grundlage. Der Muster
entwurf eines Polizeigesetzes bringt insoweit noch nicht 
den erwarteten entscheidenden Schritt nach vom. Zu er
wägen ist eine allgemeine Deckungsnorm für polizeiliche 
Prävention. Die Polizei sollte eben nicht nur bei unmit
telbar bevorstehender Gefahr eingreifen, so'ndern schon 
im Vorfeld handeln müssen und dürfen, bevor das Kind 
an den Brunnen herantritt, in den es unweigerlich falhm 
wird (allgemeine Gefahrenabwehr). An den Gesetzgeber 
richtet sich die Aufforderung, einen konkreten Gesetzes
auftrag für polizeiliche Prävention zu erteilen. Dieser 
Auftrag wäre gleichzeitig Grundlage für die Zuweisung 
ausreichender Mittel. 
Einige Präventionsaufgaben müssen zentral wahrgenom
men werden, andere bedürfen der Koordinierung. Das 
bestätigte auch der Blick über die Grenzen unseres Lan
des. Sofern dem Bundeskriminalamt diese zentrale Kom
petenz übertragen werden soll, muß dies im BKA-Gesetz 
deutlich gesagt werden. Die derzeitige Befugnis zur Mit
wirkung bei der Verbrechensverhütung der Länder ist da
für zu schwach gestaltet. Ich will damit nicht einem Zen
tralismus durch die Hintertür das Wort reden, sondern 
wiederhole nur die recht übereinstimmenden Plädoyers 
für eine sachgerechte Lösung. Im übrigen müßte bei stär
kerer Position des Bundes auch dessen finanzielle Beteili
gung an der Prävention stärker ausfallen. 

Ich habe vorhin von den Grenzen in den Institutionen ge
sprochen, die überwunden werden müssen. Da Präven
tion, auch polizeiliche Prävention, jedoch ein internatio
nales Problem ist, sind auch die nationalen Grenzen zu 
eng. Die Internationalität des Problems ergibt sich schon 
daraus, daß Kriminalität Schlagbäume nicht achtet. Zu 
prüfen ist daher, wie Prävention als internationale Aufga
be intensiviert werden kann. Es bietet sich für Länder 
annähernd gleicher Kultur und Rechtskreise eine europä
ische Lösung, etwa auf der Ebene des Europarates, an. 
Im Weltrnaßstab sind INTERPOL und die UNO ange
sprochen. 

Noch viele andere Bereiche polizeilicher Prävention ver
dienen sicher eine Hervorhebung. Erinnert sei etwa an 
die Chancen zur Verbrechensvorbeugung durch Repres
sion, sofern sie in einer ausgewogenen, differenzierenden 
Weise ansetzt. 

Allein, diese zusammenfassende Wertung will und kann 
nicht den Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Zudem 
war der Rahmen des Generalthemas für eine viertägige 
Arbeitsbesprechung viel zu weit gesteckt. Das zeigte 
nicht zuletzt die Tatsache, daß wir unseren Zeitplan täg
lich um mehrere Stunden überziehen mußten. Ich danke 
Ihnen für das Verständnis und die Nachsicht, die Sie mir 
als Tagungsleiter insoweit entgegenbrachten. Nehmen 
Sie bitte auch meinen herzlichen Dank für die ausge
zeichnete Mitarbeit, die aus meiner Sicht einen befriedi
genden, in den Augen des einen oder anderen vielleicht 
sogar erfolgreichen Ablauf der Tagung überhaupt erst er
möglicht hat. 



Verabschiedung durch den Präsidenten 
des Bundeskriminalamtes 

Über das hinaus, was Dr. Gemmer soeben in der Zusam
menfassung der Tagungsergebnisse sagte, darf ich mir 
mit diesem Abschiedswort noch eine Bemerkung erlau
ben. 

Nach fast einhelliger, allerdings unterschiedlich formu
lierter Ansicht der Referenten dieser Tagung setzen die 
präventiven Aufgaben der Polizei nicht erst bei Abwehr 
konkreter Gefahren ein, sondern - wenn dort auch ohne 
Eingriffsrechte - bereits weit vorgeschoben im Vorfeld, 
also im Rahmen einer nur abstrakten Gefahr. Schon die 
bloße Befürchtung, es könnte gefährlich werden, löst die 
Verpflichtung der Polizei zur Warnung, Beratung und 
Hilfeleistung und zu Vorkehrungen aus. 

Wenn diese Ansicht, die Hübner, Schwind und Odersky 
für ihre Themenkreise hier am ausgeprägtesten vertreten 
haben, künftig die Auslegung des geplanten bundesein
heitlichen Polizeigesetzes bestimmen sollte, so hätte sich 
ein Durch- und Umbruch von noch nicht abschätzbarer 
Bedeutung vollzogen: Die Hinwendung und Öffnung des 
Polizeibegriffes auch zu einem sozialgestalterischen In
halt, der bisher doch strikt geleugnet wurde. Wie in ei
nem Hohlspiegel reflektiert insbesondere das hier vorge
stellte Berliner Modell die neuen Elemente des Polizeibe
griffes der Unterstützung und Beratung anderer staatli
cher sozialer Institutionen für Umwelt, Gesundheit, 
Familie, Jugend, Fürsorge, Wohnung oder soziale Hilfe 
sowie der Öffnung zu allen Wissenschaften, die sich im 
weitesten Sinne mit der Gesellschaft und dem Menschen 
befassen, mit der Verpflichtung und mit dem Ziel, unter 
ständiger polizeilicher Erkenntnislieferung ein ressort
und disziplinübergreifendes Präventionssystem zu schaf
fen, das Probleme ortet, bevor sie zutage treten, erst 
recht, bevor sie bedrohlich werden. 

So gesehen und so verstanden, sollte die gesellschaftssa
nitäre Bedeutung der Polizei neben ihrer selbstverständli
chen, von niemand geleugneten und vielleicht sogar pri
mären Vollzugsrolle nunmehr außerhalb des Streites ste
hen. 

Radbruch, auf den sich viele Referenten berufen haben, 
meinte vor 50 Jahren, daß die zeitlosen Elemente der al
ten Wohlfahrtspolizei nach jahrhundertelangem Irrweg 
und polizeistaatlicher Entartung in demokratisch subli
mierter Weise in den Polizeibegriff zurückkehren wür
den, wenn der Rechtsstaat mit dem Sozialstaat zur Dek
kung gelange. 

Zum Abschluß der Tagung gilt der besondere Dank des 
Bundeskriminalamtes allen Referenten aus dem In- und 
Ausland, die, wie ich meine, diese Tagung zu einer quali
tativ herausragenden erhoben haben. 

Vielen Dank auch den Referenten dieses hochinteressan
ten Vormittags, Ihnen, Herr Staatsminister Dr. Merk und 
Ihnen, Herr Mauz, die Sie von den unterschiedlichen Be
trachtungsebenen der Medien und der Politik her wichti
ge Aspekte beigetragen haben. 

Herzlichen Dank Herrn Dr. Gemmer als einfühlsamem 
Tagungsleiter und nicht zuletzt Ihnen allen, liebe Kolle
gen, Freunde und Gäste, die Sie trotz des hohen und an
strengenden Abstraktionsniveaus eine Woche lang uner
müdlich ausgeharrt und mitgearbeitet haben. 

Ihnen allen und uns darf ich wünschen: 

»Auf Wiedersehen im nächsten Jahr!« 
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